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Vorwort 

Die Einladung, einen Dialog zwischen islamischen und christlichen Wis
senschaftlern aus Iran und Österreich zu beginnen, kam von iranischer 
Seite. Die Initiative sollte auf bilateraler Ebene weiterführen, was im Jahr 
1993 auf einer internationalen Dialogkonferenz zum Thema "Friede für 
die Menschheit" in Wien erstmals gesucht worden war1: angesichts der 
gegenwärtigen Weltlage und der Herausforderungen, denen sich die 
Menschheit auf dem Weg in die Zukunft gegenübergestellt sieht, neue 
Möglichkeiten gemeinsamer gesellschaftspolitischer Verantwortung zwi
schen Christen und Muslimen auf der Grundlage ihrer religiösen Über
zeugungen und interdisziplinärer wissenschaftlicher Zusammenarbeit 
zu sondieren und zu entwickeln . 

Eine intensive Zeit der Vorbereitung folgte2 und führte schließlich in 
Tehran vom 25. bis 28. Feb ruar 1996 zur Veranstaltung einer ersten ira
nisch-österreichischen Konferenz über „Gerechtigkeit in den internationa
len und interreligiösen Beziehungen in islamischer und christlicher Per
spektive"3. Das Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen liegt nun, wie 
ursprünglich gep lant, mit der Veröffentlichung der Referate und Diskussio
nen dieser Dialogkonferenz vor. Parallel zu der vorliegenden deutschspra
chigen Ausgabe ist eine Edition in Farsi (Persisch) in Vorbereitung, die vom 
,,Center for lranian ancl International Studies" in Tehran besorgt wird. 

1 Refera te und Diskussionen sowie die dabei verabschiedete „Wiener Erklärung" fin
den sich veröffentlicht in: A. Bsteh (Hrsg.), Friede für die Menschheit. Grund lagen, Pro
bleme und Zukunftsperspektiven aus islamischer und christlicher Sicht(Beiträge zur Reli
gionstheologie; 8), Mödling 1994; ders. (Ed .), Peace for Humanity. Principles, Problems 
and P rspectives of the Future as Seen by Muslims and Christians, New Delhi 21997; 
A. Bsteh -A. Th. Khoury (Hrsg.), Saläm li 1-basar, Jounieh (Libanon) 1997. 

2 Vgl. A. Bsteh -A. Th. Khoury, Eine wissenschaftliche Konsultation (15.-17. Januar 
1995), in: L. Hagemann u. a. (Hrsg.), Auf dem Weg zum Dialog. Festschrift für Muhammad 
S lim Abclullah (Religionswissenschaftliche Studien; 37), Würzburg-Altenberge 1996, 
79-102, sowie A. Bsteh, Probleme in den internationalen und interreligiösen Beziehun
gen aus islamischer und christlicher Perspektive, in: Bundesministerium für Wissenschaft, 
Verkehr und Kunst (Hrsg.), Grenzenloses Österreich. Workshops. 1995 (Dokumentation; 
4), Wien 1996, 75-80. 

3 Vgl. A. Th. Khoury, Gerechtigkeit in den internationalen und interre ligiösen Bezie
hungen in islamischer und christlicher Per pektive. Erste Iranisch-Österreichische Konfe
renz inTehran, 25.-28. Februar 1996, in: Jahrbuch für Religionswissenschaft und Theolo
gie der Religionen 4 (1996) 135-151. 
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Die Gemeinsamkeit in Planung und Durchführung des Dialogvorha
bens sollte in gleiche r Weise auch für seine Veröffentlichung maßgeblich 
sein: So erstellten beide Seiten gemeinsam das Konzept für die An lage 
der Publikation und blieben dementsprechend auch bei den verschiede
nen Schritten rnileinander in Verbindung, die im Interesse einer mög
lichst weitgehenden Übereinstimmung der beiden Ausgaben zweck
dienlich erschienen. In diesem Sinne war es durchaus angezeigt, die 
Publikation unter einer gemeinsamen Herausgeberschaft erscheinen zu 
lassen. 

Dabei gilt es jedoch zu beachten, daß keiner der beiden Herausgeber 
einen unmittelbaren Zugang zur Sprache des Dialogpartners hatte. Wie 
schon bei der Veranstaltung der Konferenz, mußten daher in vie lfältiger 
Hinsicht auch bei ihrer Drucklegung die guten Dienste von Übersetzern 
in Anspruch genommen werden. Im einzelnen bedeutet dies nun für die 
vorliegende deutschsprachige Ausgabe : 

Alle Referate der österreichischen Konferenztei lnehmer sowie die 
Grußadressen von Kardinal Dr. Franz König und des seinerzeitigen öster
reichischen Botschafters in Iran Dr. Erich M. Buttenhauser am Eröffnungs
abend der Konferenz sind von diesen in dem hier abgedruckten Wortlaut 
autorisiert. Ebenso sind sämtliche Gesprächsbeiträge, die bei den Ple
numsdiskussionen auf die Wortmeldungen der österreichischen Tei lneh
mer zu rückgingen, in der vom Herausgeber für die Drucklegung bear
beiteten vorl iegenden Textfassung von den betreffenden Te ilnehmern 
durchgesehen und approbiert worden. 

Die Referate der iranischen Konferenzteilnehmer waren zur Vorberei
tung der Konferenz im Februar 1996 durch Herrn Dr. Nosratollah Raste
gar, Komm ission für Iranistik der Österreichischen Akademie der Wissen
schaften, aus dem Farsi ins Deutsche übersetzt worden. Für die Ve röf
fentl ichung hat der Herausgeber diese deutschen Textfassungen der 
Referate sprachlich neu bearbeitet und dabei Hinweise sowie Verbesse
rungsvorschläge berücksichtigen können, die Professor Schabestari bei 
einer n_ochma_Hgen kritischen Durchsicht dieser für die Drucklegung 
bearbeiteten Ubersetzungen und ihrem Vergleich mit den originalen 
Farsi-Manuskripten gemacht hat. 

Die Anfragen und Gesprächsbeiträge der iranischen Konferenzteil
nehmer im Rahmen der Plenumsdiskussionen wurden zunächst dan
kenswerterweise in einer wörtli chen Farsi-N iederschrift, die aufgrund 
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. f ·chnung der gesamten Konferenz durchgeführt werden 
einer Tonau ze1 . .. . .. b 

d I Herrn Mirdamad1 zur Verfugung gestellt. Eine U erset-
konnte, urc 1 . . . . k . 

d. wo" rtli chen Farsi -Niederschnft der iranischen Dis uss1ons-
zung 1eser h . .. · Deutsche wurde wiederum von Herrn Dr. Nosratolla Raste-
beitrage tns d. · w· besorgt. Der Herausgeber hatte dann auf der Grundlage 1e-
gar 1n ien · · "ff 1· h h. 

U„ b etzung die Möglichkeit eine auf die Vero ent 1c ung in aus-
ser ers ' . . 

· ht te redaktionelle Bearbeitung vorzunehmen. E1ne unmittelbare 
genc e d h d. d . 
kritische Durchsicht und Approbation di~ser Texte urc 1e arm zu 
Wort kommenden iranischen Konferenzteilnehmer war aus sprachlich~n 
Gründen leider nicht möglich4, wohl aber hatte Professor Khoury die 
große Freundl ichkeit, die Übersetzung dieser Texte gegenzulesen und 

manche Modi einzubringen. .. 
E erschien angezeigt, auf diese vielschichtige Ubersetzungs- und 

Red:ktionsarbeit aufmerksam zu machen, um die Authentizität der ver
schiedenen Textwiedergaben entsprechend zu klären. Ums~. mehr, als 
damit ein eminent wichtiger Aspekt des Dialogvorha~ens u~erhaupt 
angesprochen ist - die geduldige Ber:itschaft von b_e1den Se1t_en, m'.t 
den sprachlichen Barrieren die noch viel schwerer wiegend~~ 111haltl 1-
chen, systembedingten Schwierigkeiten, die einem gegense1t1~en ~er
stehen und einer gemeinsamen Sprache entgegenstehen, in emer 
Begegnung dieser Art auf sich zu nehmen. Aber wie könnten je an ~ie 
Stelle von Barrieren, die Menschen vielleicht schon Jahrhunderte hin
durch voneinander trennen, Brücken treten, die Menschen miteinander 
verbinden und darüber hinaus zu gemeinsamer Verantwortung zusam
menführen, wenn man nicht bereit ist, einmal aufzubrechen, sich aufein
ander zu auf den Weg zu machen, um eine neue Zukunft im Zeichen des 

Dialoges zu suchen? .. . 
Dankbar darf man ein wenig innehalten, da nun mit der Veroffentli-

chung unserer Konferenz eine erste Frucht eines mehrjährigen Bemü
hens um etwas Neues, um einen neuen Anfang in den christlich-islami-

4 Eine mittelbare Approbation freilich wurde in folgender Weise möglich: Sän~tliche 

11
Anfragen und Gesprächsbeiträge", wie sie sich in dieser deutscl!en Aus{!~be veroffent

lichl finden waren durch Herrn Dr. Hadi Resasade, Hamburg, ms Fars1 ubersetzt und 
ansch ließe~d den iranischen Dialogpartnern übermittelt worden, um ihnen so einerseits 
die Gesprächswiedergaben zugänglich zu machen, und um ander_sei_ts ei'.ier inhaltl.ichen 
Übereinstimmung der beiden Ausgaben der Konferenzakte auch h1ns1chthch der Wieder-

gabe der Diskussionen möglichst nahezukommen. 
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sehen Beziehungen eingebracht werden darf. Mehr als vieles andere 
gestattet eine kleine Begebenheit bei dem Empfang, den der österreichi
sche Botschafter in Iran am Abend nach dem Abschluß der Konferenz 
gab, einen Blick in den Innenraum dieser Begegnung zu werfen : Von 
Dr. Erich M. Buttenhauser gebeten, hatte ich die Ehre, auch unsere irani
schen Dialogpartner in der Botschaft wi llkommen zu heißen, und 
brachte dabei unsere Freude zum Ausd ruck, sie - nach den Tagen, da 
sie uns auf dem Boden ihrer Heimat gastlich aufgenommen hatten -
jetzt bei uns auf heimatlich-österreichischem Boden begrüßen zu dür
fen. In seiner Antwort meinte nun der M itvorsitzende unserer Konferenz 
Ali Akbar Sadiqi Rashad, daß wir uns doch eigentlich nicht erst jetzt, son
dern schon von der Stunde unserer Ankunft in Iran an auf heimatlichem 
Boden wissen durften . 

Damit war etwas ausgesprochen, was uns die Herzlichkeit unserer 
Aufn_ahme tatsächlich von Anfang verm ittelt hatte. War jedoch nicht dar
über hinaus etwas angesprochen, was im Grunde für jede geglückte 
Begegnung unter Menschen entscheidend ist - daß sich der eine im 
anderen beheimatet erfahren kann und im gleichen Maße frei wird sich 
für den anderen zu öffnen? Die Offenheit der Rede in zumeist' sehr 
schwierigen Fragen, die Bereitschaft, aufeinander zu hören, auch da, wo 
scheinbar noch ganz verschiedene Sprachen gesprochen w urden und 
ein neues gemeinsames Verstehen zu suchen ungeachtet sehr ~nter
schiedlicher Sichtweisen und Bewertungen im einzelnen, und die mehr
f~ch ausgespro~hene gege~seitige Einladung und Aufforderung, sich mit
emander angesichts der vielen bestehenden Ungerechtigkeiten in den 
internationalen und interreligiösen Beziehungen auf neue Formen ge
meinsamer Verantwortung einzulassen, dies hatte tatsächlich die Atmo
sphäre der Konferenz durchgehend geprägt und bedeutete für alle Teil
nehmer etwas Verheißungsvolles für die Zukunft. In allem bildete eine 
Grundgemeinsamkeit im gegenseitigen Respekt vor der religiösen Über
zeugung des anderen die eigentliche Gesprächsbasis. Die akademische 
Freiheit der Rede stand ebensowenig in Frage w ie das allseitige Engage
ment im Interesse der Themenstellung der Konferenz, im Interesse also 
der von den einzelnen Konferenzteilnehmern als bedrängend empfun
denen Problembereiche, die in unserer Welt einem gerechten Zusam
menleben der Menschen entgegenstehen. Ein immer wieder sichtbar 
werdendes Kriterium für die Aufrichtigkeit in der Suche nach neuen 
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Wegen, die in eine bessere, weil gerechtere Zukun_ftfü~ alle hineinführen 

k .. en war der wiederholt geäußerte Wunsch, die Dialogkonferenz als 
onn , 

Beginn eines längerfristigen Dialogprozesses zu verstehen. 

Wie eingangs schon festgehalten, stellt die vorliegende Veröffentli
chung eine Gemeinschaftsarbeit dar; jeder der beid_~n H_erausge~er 
muß jedoch wegen der besonderen sprachli~hen. Umstande Jeweils eme 
letzte Eigenverantwortung für die Ausgabe 111 seiner Mutterspra~~e tr~
gen. In diesem Sinne möchte ich z~nä~h~t 1:errn Se_ye? Abdolmapd Mir
damadi aufrichtigen Dank sagen fur die 111 Jeder Hinsicht wertvolle und 
freundschaftliche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bis zum 
Abschluß der Drucklegung unserer Konferenz. W ir haben alle Sorge und 
Mühe um dieses Vorhaben, mehr aber noch die Freude daran miteinan
der geteilt, und ich hoffe, daß uns die Gemeinsamkeit des Weges auch in 

Zukunft verbinden wird . 
Im weiteren darf ich im Namen aller Wissenschaftler, die von öster-

reichischer Seite an der Begegnung tei lgenommen haben, unseren 
gemeinsamen Dank den iranischen W issenschaftlern zum Ausd~uck 
bringen für den Beginn eines Dialoges, der in der Zukunft noch w eitere 
Frucht bringen möge im Sinne unserer gemeinsamen Verantwortung 
vor Gott und für die Zeit, in der w ir leben. Unser Dank gilt darüber hin
aus allen, die uns in vie lfältiger Weise Gastfreundschaft erwiesen haben 
in den Tagen unserer Konferenz in Tehran und anschließend bei unserer 
Besuchsreise nach Isfahan, Schiraz und Takht-e-Dschamschid (Perse-

polis). 
Von österreichischer Seite war die Dialogveranstaltung zunächst und 

vor allem anderen getragen von der Bereitschaft einzelner Wissenschaft
ler, sich auf ein interd isziplinäres Vorhaben einzulassen, für das noch 
kaum, wenn überhaupt Erfahrungswerte vorliegen: Theologie, Rechts-, 
Politik- und W irtschaftswissenschaft sowie wissenschaftliche Kompetenz 
im interkulturellen, insbesonders im christlich-islamischen Dialog sollten 
dazu beitragen, den sehr komplexen Fragenbereich, der mit dem 
Tagungsthema angesprochen war, in der Begegnung mit unseren islami
schen Gesprächspartnern aufzuzeigen und erste Schritte auf eine 
gemeinsame Verständigung hin zu tun. Allen, die bereit waren, bei 
einem neuartigen interdisziplinären Unternehmen dieser Art mitzu
machen darf an dieser Stelle aufrichtig gedankt werden. 

1 
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Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten und das Bun
desministerium für Wissenschaft und Verkehr in Wien haben die Dialog
initiative in ihrem akademischen und längerfristig geplanten Charakter 
begrüßt und unterstützt: Sie haben Reisekosten, Spesen für verschie
dene Workshops und Übersetzungsarbeiten getragen und dem Reli
gionstheologischen Institut St. Gabriel nicht zuletzt mit Rücksicht auf die
ses neue Dialogvorhaben eine entsprechende personelle und einrich
tungsmäßige Ausstattung ermöglicht. Jede Unterstützung fanden und fin
den bis heute die Dialogbemühungen seitens der österreichischen Bot
schaft und des österreich ischen Kulturinstituts in Tehran. 

Aufrichtiger Dank gi lt im weiteren der Kommission für Iranistik an der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, im besonderen Herrn 
Univ.-Prof. Dr. Heiner Eichner, der Herrn Dr. Nosratol lah Rastegarfür die 
Tei lnahme an der Begegnung in Tehran freigestel lt hat, nachdem dieser, 
w ie erwähnt, bereits an der Vorbereitung der Konferenz maßgeblich mit
gewirkt hatte. Ohne diese Zusammenarbeit wäre das Vorhaben kaum 
durchführbar gewesen, wobei Dr. Rastegar bei den Übersetzungsarbei
ten in arabistischer Hinsicht wertvolle Unterstützung durch die Mitarbei
terin unseres Instituts Frau Mag. Katharina Albrecht fand. 

Wie bei allen Vorhaben, war auch in diesem Falle die Gemeinschafts
arbe it in unserem Institut entscheidend für den erfolgreichen Verlauf der 
Veranstaltung bis zu der nunmehr vorliegenden Veröffentlichung: Frau 
Gertrude Gruber, Frau Marion Reinberger und der schon erwähnten Frau 
Mag. Albrecht sei deshalb an dieser Ste lle sehr herzlich gedankt. 

Unsere Welt braucht Zeichen der Hoffnung. So begleitet die Veröf
fentlichung dieser Dialogkonferenz, wie schon ihre Vorbere itung und 
Veranstaltung, der aufrichtige Wunsch, in diesem Sinne verstanden wer
den zu können: als Beginn eines Dia loges, der möglich ist und notwen
dig, der die Menschen zu gemeinsamer Verantwortung zusammenführt 
und i:iber alle bestehenden Verstehensschwierigkeiten hinweg immer 
mehr verpfl ichtet - auf Hoffnung hin, von der wir alle leben. 

Andreas Bsteh SVD 

St. Gabriel, im Juli 1997 
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SEYED ABDOLMAJID MIRDAMADI 

Secretary for lnter-rel igious Dialogue 
Organization for lslam ic Culture & Communication 

Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen 

Im Frühjahr 1993 fand in Wien auf Initiative des österreichischen Außen
ministers eine Konferenz über den Frieden in der Welt statt, an der Mus
lime und Christen aus vielen Ländern, so auch aus Iran, teilnahmen. Der 
Wunsch, den begonnenen Dialog weiterzuführen, stieß besonders in 
Iran und in Österreich auf Interesse. Auf österreich ischer Seite war es das 
Religionstheologisch e Institut St. Gabriel, das bereit war, sich für dieses 
Vorhaben zu engagieren. In Iran bot sich das ,Sekretariat für den lnterreli 
giösen Dialog' - ein Organ der Säzemäne Farhang wa Ertebätä-e 
Eslämi, das sich mit dem interreligiösen Dialog und der Beziehung zu 
anderen Religionen und Bekenntnissen befaßt - als Dialogpartner an. 
So unternahmen die genannten Institutionen erste Schritte, um dieses 
bedeutende und segensreiche Vorhaben zu realisieren. Delegationen 
von beiden Seiten begannen mit einem gegenseitigen Gedankenaus
tausch, der schließl ich zu dem Thema der heutigen Begegnung „ Gerech
tigkeit in den internationalen und interreligiösen Beziehungen aus christ
licher und muslim ischer Sicht" führte. 

Das bei diesem Dialog angestrebte Ziel sollte, ganz besonders in der 
heutigen Zeit, nicht bloß in einer theoretischen Kontroverse liegen, in 
einem Dialog über die Glaubensgrundsätze der beiden Religionen, 
obzwar auch ein Dialog über diese grundsätzlichen und fundamentalen 
Bereiche der beiden Religionen ohne Zweifel eine notwendige und 
wichtige Ange legenheit wäre. Derartige Dialoge sind in Gefahr, kaum 
begonnen, sogleich wieder steckenzubleiben, und brauchen lange Zeit, 
um zu einem gemeinsamen Standpunkt zu gelangen. Das Ziel unseres 
Dialoges liegt hingegen darin, w issenschaftliche Prinzipien und Metho
den zu finden, mit deren H ilfe die Gläubigen der verschiedenen Religio
nen sich auf den Weg eines friedlichen Zusammenlebens machen und 
ein tragfähiges Fundament für Frieden und Versöhnung unter den Völ
kern der Welt legen können . Dies hat uns also hierher zusammengeführt 
- gemeinsam zu überlegen, w ie dieses hohe Ziel zu real isieren ist. 
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Der wichtigste Aspekt im gegenwärtigen Dialog zwischen Islam und 
Christentum ist für alle daran beteiligten Personen und Institutionen ein
deutig die Betonung des Prinzips ,Frieden'. Wie dieses Prinzip nun glei
chermaßen unter den verschiedenen Individuen und Gläubigen, unter 
den verschiedenen Religionen und Kon fessionen, unabhängig von 
Klasse, Stand oder Rasse, zwischen Arm und Reich und sch ließl ich zwi
schen der Ersten Welt und Dritten Welt zu verwirklichen ist, darüber 
kann man viel diskutieren. Wahr ist jedenfalls, daß die Forderung nach 
Frieden nur dann erfüllt werden kann, wenn das Prinzip ,Gerechtigkeit' 
als das wesentlichste Kriterium und als Maßstab in allen politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Angelegenheiten 
angewendetwird. Die Proteste, die in den vergangenen Jahren von den 
Unterdrückten in den islamischen Gesellschaften laut geworden sind 
und immer weiter anwachsen, und die von westlicher Seite gerne als 
,fundamentalistische und aggressive Bewegungen' bezeichnet wer
den, in ihnen spricht sich in Wahrheit nichts anderes aus, als das Verlan
gen dieser unterdrückten Völker nach Gerechtigkeit. Doch sind die 
Faktoren, die zu einer immer weiter ansteigenden Entwicklung und 
Ausformung dieses Phänomens geführt haben, nie wirklich beachtet 
worden, eines Phänomens, das im übrigen nicht bloß in den genannten 
islamischen Gesellschaften zu beobachten ist, sondern auch in den 
westlichen Gesellschaften. 

Hatte man in der Vergangenheit die Lösung des nämlichen Problems 
vonseiten der humanistischen und atheistischen Schulen erwartet, ist mit 
dem Niedergang dieser Ideologien, die nicht vom Standpunkt der Offen
barung ausgehen, die Lösung des Problems den göttlichen Religionen 
überantwortet - eine Aufgabe, von der die Gläubigen der Rel igionen 
durchaus mit Recht erwarten, daß die re ligiösen Führer sie bewältigen 
werden . 

Dabei herrscht von allen Seiten Übereinstimmung in dem Grundsatz, 
daß die internationalen Beziehungen auf dem Boden der Gerechtigkeit 
aufgebaut werden müssen. Alle sind sich darüber einig, daß der Friede 
das Kind der Gerechtigkeit ist. Denn, gibt es keine Gerechtigkeit, so gibt 
es auch keinen Frieden. Dieses Prinzip ist sowohl aus der theologischen 
Sicht unserer beiden Religionen als auch vom rechtlichen Standpunkt aus 
hinsichtlich der gesellschaftl ichen, politischen und kulturellen Beziehun
gen in der Welt zu bedenken und zu diskutieren . Glücklicherweise sind 
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.. b. dieser beiden großen abrahamitischen Religionen dazu 
die Glau 1gen 
b reit und in der Lage. . . . 

e lso bei der bevorstehenden Konferenz gehen w ird, 1st die 
Worum es a . d 
.. d s Prinzips Gerechtigkeit' in der islamischen und in er 

Frorterung e ' · · · · h f 1· -~ k 1 . 1. h Theologie in bezug auf die politischen, w1rtsc a t 1c11en, u -
chnst ic en . . E .. h .. . 

II d gesellschaftl ichen Beziehungen. Diese rorterung ge ort in 
ture en un . . . h . h 

D. k s u·· ber die Menschenrechte, wobei hier nie tJene Mensc en-
den 1s ur . 

ht emeint sind, die oft als politisches Instrumentarium benutzt wer-
rec e g h. d R 1· . 
d den Völkern und den Angehörigen versc 1e ener e 1g1onen 

en, um · 1 h · d · R ht hte Bedingungen aufzuzwingen. V1e me r s111 Jene ec e 
ungerec . . h . k · d w·· d · t die dem Menschen ein Leben 111 Gerec t1g e1t un ur e 
gemein , h · d · 
garantieren und schl ießlich das Prinzip ,Gerechtigkeit' auc in en 111ter-

religiösen Beziehungen s1chersteUen. . . . . . 
Welchen Beitrag können nun die Religionen leisten, damit Gerechtig-

keit werde in den menschlichen Beziehungen? Er wird wohl in einem 
uen gegenseitigen Verständnis liegen, in einer gemeinsamen Sprache, 

~~e daraus erwächst, und in einer Einstellung zu den aktuellen und künf
tigen Problemen, die die Religions_gemeinsc~aften _gegenüber all~n 
gegenteiligen Wertvorstellungen_ m1te111~n~er t:ilen. Wir hoffen, daß die
ses Bewußtsein durch unsere D1alogbe1trage uber alles Trennende hin
weg zunächst unter uns selbst geweckt werden kann, damit wir in der 
Folge zu Zeugen werden, wie sich Friede und Versöhnung auf _der 
Grundlage von Gerechtigkeit unter al len Nationen der Welt ausbreiten 
können - ein Ziel, das der gemeinsamen Forderung aller Gläubigen der 

göttlichen Religionen entspricht. 

Zum Schluß möchte ich dem Institut St. Gabriel, ganz besonders dem 
verehrten Professor Bsteh und der wissenschaftlichen Delegation von 
St. Gabriel, dem geschätzten Herrn Botschafter und den M itgliedern der 
österreichischen Botschaft, aber auch dem Außenministerium der isla
mischen Republik Iran und schließlich allen liebenswe1ten und kompe
tenten Personen, die an dieser und den folgenden Sitzungen teilneh
men im besonderen der christlichen Gemeinde, der zoroastrischen 
Ge~einde und der jüdischen Gemeinde unseres Landes, meinen Dank 

aussprechen. 

Friede sei mit euch! 
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AYATOLLAH M oHAMMAD A u TASKHIRI 

Head of the Organization for lslamic Culture & Communication 

Im Namen Gottes, Jes Erbarmers, des Barmherzigen. Friede sei mit dem 
Herrn aller Propheten und Gesandten, Mubammad, Gott schenke ihm 
und seiner Familie Heil. Es sagte der Erhabene: 11Sprich: 0 ihr Leute des 
Buches, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleich angenomme
nen Wort: daß wir Gott allein dienen und Ihm nichts beigesellen, und daß 
wir nicht einander zu Herren nehmen neben Gott. Doch wenn sie sich 
abkehren, dann sagt: ,Bezeugt, daß wir gottergeben sind'. " (Koran 3,64). 
Im Gedenken an unseren verstorbenen Wegbereiter lmäm Khomeini und 
mit einem Gruß an unseren geistigen Führer Khamene'i heiße ich alle, die 
an dieser w issenschaftl ichen Versammlung teilnehmen, w illkommen. 

Bevor ich den Begriff ,Gerechtigkeit' im allgemeinen und in seiner 
konkreten Anwendung erörtere, möchte ich in Kürze auf die Verse 
zurückkommen, mit denen ich meine Rede eröffnete, und die in der 
Sure ÄI ' lmrän zu finden sind. Ist es doch gerade diese Sure, die in einer 
besonderen Weise auf die Beziehungen zwischen den Rel igionen ein
geht und sie regelt. So finden w ir in der Sure ÄI ' lmrän drei verschiedene 
Typen von Versen: Eine Gruppe von Versen beinhaltet Tadel gegenüber 
den ,Leuten des Buches': 11Sprich: 0 ihr Leute des Buches, warum ver
leugnet ihr die Zeichen Gottes? [ . . . ] Sprich : 0 ihr Leute des Buches 
warum weist ihr den, der glaubt, vom Weg Gottes ab [ . .. ]?" (Kora~ 
3,98 f. ). M anche dieser Verse tadeln die ,Leute des Buches', wei l einige 
von ihnen in den Anfängen des Islams miteinander stritten und an der 
Richtigkeit der (göttlichen) Botschaft zweifelten. 

Andere Verse w iederum stellen in Wahrheit die Sicht der Muslime 
richtig, indem sie ihnen sagen, daß sie nicht nur eine Sicht von den Leu
ten des Buches haben sollen. Die hier gemeinte Richtigstellung lautet im 
Koran w ie fo lgt: ,,Sie sind nicht (alle) gleich. Unter den Leuten des Buches 
gibt es eine aufrechte Gemeinschaft. Sie verlesen die Zeichen Gottes zu 
(verschiedenen) Nachtzeiten, während sie sich niederwerfen. Sie glau
ben an Gott und an den Jüngsten Tag. Sie gebieten das Rechte und ver
bieten das Verwerfl iche und eilen zu den guten Dingen um die Wette. Sie 
gehören zu den Rechtschaffenen. Was immer sie an Gutem tun, sie wer
den dafür nicht Undank ernten. Gott weiß über die Gottesfürchtigen 
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·c1 ,, (3 113-115). Tatsächlich stellen diese Verse die Meinung der 
Besehe, · ' · · · d · ·h d ß · c1· . · mancher Hinsicht richtig, 111 em s,e, nen sagen, a s,e ,e 
Muslime 111 · · b h d ·· f B · 

d Buches nicht nur aus einer Sicht etrac ten ur en. est,mmte 
Leute es · k · d R 1· · h 

h b n Schließlich die Geme111sam e1ten er e 1g1onen ervor, 
Verse e e . . . a ·enerVers, mit dem ,eh meine Rede begonnen habe. Aber auch 
wie etw J · d" s· h d M 1· k . . 1 . , , de,· zweiten Gruppe d,e ,e ,c t er us 1me omg1eren so -
clte verse ' . . . . 
1 b tonen die Gemeinsamkeiten: so w ird zum Be1sp1el das Stehen vor 
en, e · · B . b h s· Gott und seine Anbetung als e111e geme111same as1s etrac tet. " .. 1e ver-
lesen die Zeichen Gottes [ .. . ]. Sie glauben an Gott und ~n den Jungsten 
Ta . Sie gebieten das Rechte [ .. . ]" (Koran 3,113 f.). Genugend sachkun-
li ge Gelehrte und Professoren sind hier im übrigen selbst anwesend. 

c gMan könnte jedenfalls sagen, daß jene Verse, die die Leute des Buches 

tadeln [nur] eine Gruppe von diesen ansprechen. ,Jine Gruppe von den 
Leute~ des Buches sagt: ,Glaubt an das, was auf diejenigen, die glauben, 
herabgesandt w urde, nur am Anfang des Tag~

1
s1 und verleugn~t es an s~i

nem Ende. Vielleicht werden sie umkehren. (Koran 3J2). E111mal w ird 
von tä'ifa - ,Gruppe' - gesprochen, dann wieder ist die Rede von 
umma - Gemeinschaft: ,,Sie sind nicht (alle) gleich. Unter den Leuten 
des Buches gibt es eine aufrechte Gemeinschaft.[ . . . ]" (Koran 3,113). In 
dem einen Fall - tä'ifa - ist die Zusammengehörigkeit, also eine Viel
heit und Pluralität gemeint, während in dem anderen Falle eine Glau
benseinheit - umma - angesprochen ist, die auf den ersteren Fall nicht 

zutrifft. H ierin liegt ein interessanter Diskussionspunkt. 

Ich möchte aber jetzt näher auf das Thema dieser Tagung eingehen, auf 
das Thema von Gerechtigkeit und Recht als einer gemeinsamen Basis 
[menschlichen Zusammenlebens] . Selbstverständlich erwartet man nicht, 
daß ich darüber einen umfangreichen wissenschaftlichen Diskurs halte. 
Ich wil l nur einige Fragen deutlich machen, die sich in diesem Zusammen
hang stellen. Wobei sich unser Augenmerk voll Erwartung darauf richtet, 
daß in den bevorstehenden w issenschaftl ichen Beratungen jenseits von 
Lärm und Propaganda, gemeinsame Ergebnisse erzielt werden können. 

So stellt sich zunächst die Frage nach dem Sinn von Gerechtigkeit, 
bzw. der Suche nach Gerechtigkeit im allgemeinen und von einer reli
gionsrechtlich begründeten Gerechtigkeit im besonderen - und dem 
Verhältnis dieser beiden Begriffe zur Theorie eines in der Natur der 
Dinge (fitra) begründeten Rechts. Gibt es überhaupt ein Verhältnis dieser 
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beiden Vorstellungen zueinander? Und wenn ja, in welchem Sinn ist es 
zu bestimmen? Besagt doch die Theorie der inneren Natur, daß der 
Natur des Menschen eine Reihe von Möglichkeiten verliehen worden 
sind, die ihr eingestiftet sind, um den Menschen zu jenem Ziel zu führen, 
das in der Schöpfung liegt. Darüber gibt es tendentiell verschiedene Mei
nungen - die einen mehr theoretischer, die anderen mehr praxisorien
tierter Art. In welchem Verhältnis steht also diese Vorstellung von der 
,inneren Natur', fitra, zu den beiden Begriffen ,Recht und Gerechtigkeit'? 
Können wir überhaupt über Gerechtigkeit sprechen, ohne davon über
zeugt zu sein, daß es eine ed le, eine gute Natur des Menschen gibt? Hätte 
es sonst überhaupt einen Sinn, von ,Recht' zu sprechen? Würden wir bei
spielsweise davon ausgehen, daß es für den Menschen eine hölzerne fitra 

gibt oder eine eiserne - könnten wir dann sagen, daß es aus dies~rn 
Grund für den Menschen auch eine hölzerne Gerechtigkeit gibt oder eine 
eiserne? Oder können wir etwa von einem mit der Natur eines Steines 
gegebenen Recht sprechen: daß also dieser Stein aufgrund seiner Natur 
bestimmte Rechte hat oder diesem Eisen aufgrund seiner Natur wiederum 
andere Rechte zukommen? Ist es ,gerecht', ist es eine Forderung der 
Gerechtigkeit, daß aus diesem Holzbrett eine Tür und kein Fenster gebaut 
wird? Können wir überhaupt so reden? Oder kann man das Problem ein
fach so lösen, daß man in der fitra bloß das Produkt wirtschaftlicher Fakto
ren sieht, wie es zum Beispiel Marx behauptet, oder das Produkt gesell
schaftlicher Entwicklungen oder, wie es zum Beispiel Freud sieht, innerer, 
seel ischer Zustände und Komplexe? Inwieweit könnten wir unter solchen 
Voraussetzungen von Gerechtigkeit sprechen? 

Einer weiteren Frage haben w ir uns zu stellen, wenn unsere Diskussio
nen nicht Gefahr laufen so llen, oberflächlich und sinnlos zu bleiben: der 
Frage, wie sich der Mensch überhaupt aus seinem inneren Gefängnis 
befreien kann, wenn er sich dabei nicht auf seine Natur fitra beziehen 
bzw. stützen könnte? Wie anders könnte er zur ÜberzeL;gL;n~ gelangen, 
daß es außerhalb von ihm eine Welt gibt, die er in Wahrheit erkennen 
kann - bis hin zum höchsten Grad der Erkenntnis im Sinne einer voll
kommenen Übereinstimmung von eigener Wahrnehmung und äußerer 
Welt? Wie anders gäbe es überhaupt so etwas wie eine Sittlichkeit des 
Menschen? Dc;:r Frage, ob und inwieweit der Mensch tatsächlich erken
nen kann, daß dieses oder jenes der inneren Natur der Dinge entspricht 
oder nicht entspri ht, kommt also entscheidende Bedeutung zu. Wie 
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· c1 ·e Natur der Dinge fitra erkennen, auf welchem Weg zur 
k „ nen wir i , . , 
. on E kenntnis gelangen? Ist das Gewissen der einzige Weg zur 
inneren . rdessen was der Natur entspricht? Genügt es alleine? Und was 
Erkenntnis , . 7 
. . überhaupt, das Gewissen. . 
15t esd ·bt es einen anderen Weg den wir mit Hilfe der Natur selbst fm-

0 erg1 ' . . . 
k „ n? Führt sie uns nicht zu Gott und 1n bestimmten Zeiten zur 

den onne . . . . 
ff b ng? Und führt uns nicht umgekehrt die Offenbarung Jene mter-

0 en aru . . 
· chei, und konkreten Beispiele für das vor Augen, was der fttra 

pretatons . . . . . 
· ht für das was Recht 1st und Gerecht1gke1t? Wenn wir uns auf d1e-

entspnc , , · d · 
W e·1nJassen so gelangen wir zur Religion . Nur stellt sich am1t 

sen eg ' . 
l d·e Frage welche Religion das sein soll, und begeben wir uns, ohne 

auc, 1 , . . . · ·k 
die Frage hier beantworten zu wo llen, mitten in die th~olog1sche 01 us-
. Können wir von den Gemeinsamkeiten der Religionen ausgehend 

s1on. f' d ? K" 
endgü ltige, für alle Religionen verbin?li~he An~ort~n _ in en. onnen 

diese Gemeinsamkeiten zum Be1sp1el verbmdliche Antworten auf 
uns h · k · ' d R ht' 
d. Frage nach dem rechten Verständnis von ,Gerec t1g e1t un , ec 

ie k . . h 
geben? Haben wir jedenfalls eine interreligiöse G~meinsam e1t erre1c t, 
die es uns erlaubt, verbindliche Antworten gem einsam zu geben, dann 
kann es tatsächlich um derartige theologische Fragen gehen sowie ganz 
allgemein um Fragen des Glaubens und der lnterp ~etation vo~ B~griffen, 
die auf der Grundlage des Glaubens aufgebaut sind: um die Sicht der 
Religionen bezügl ich des Menschen, der Geschichte des Menschen und 
der darin waltenden Gesetze, der Zivilisation der Menschen und der 
Beziehung des Menschen zu seinem Gott. Im weiteren gilt es dann, 
gemeinsame Grundlagen hinsichtlich der menschlichen Verhaltenswei 
sen zu fi nden. Sind wir zu diesen gemeinsamen Grundlagen gelangt, 
werden wir uns zu fragen haben: Stimmt die gesellschaftliche Wirklich
keit in der wir heute miteinander leben, mit diesem gemeinsam erarbei
tet:n Gedankengut überein oder nicht? Entsprechen mit anderen Wor
ten jene Charakteristika, die die Religionen für die Gesellschaft, die 
Regierung, die internationalen Beziehungen und die soziale Gerec~tig
keit angeben, der heutigen Situation der Menschen oder dem heutigen 

Verständnis der Menschenrechte? 
Antworten auf diese Fragen können nur über die Diskussion mannig-

faltiger und unterschiedlicher Standpunkte gefunden werden. Ich bitte 
den erhabenen Gott, uns bei der Suche nach der Wahrheit zu unterstüt-

zen und uns zum Erfolg zu führen . 
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An das 

KARDINAL DR. FRANZ KONIG 

Alterzbischof von Wien 

Religionstheologische Institut St. Gabriel 
Mödling 

Mit Freude habe ich erfahren, daß Sie in diesen Tagen zu Ihrer Reise 
nach. Tehera.n aufbrechen, um Ihre Dialogkonferenz „Gerechtigkeit in 
den internationalen und interreligiösen Beziehungen in islamischer und 
christlicher Perspektive" zu beginnen. 

In unserer unruhigen Zeit ist jeder Schritt in diese Richtung eines Dialo
ges zwischen Christentum und Islam von großer Bedeutung. Immer 
mehr bin ich davon überzeugt, daf~ es zu den großen Pflichten der drei 
monotheistischen Religionen gehört, sich gemeinsam um Verständnis 
und Frieden zu bemühen. Dies entspricht unserer gemeinsamen Verant
wortung vor dem einen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. 

So wünsche ich Ihnen und allen Teilnehmern der Konferenz von gan
zem Herzen allen Segen des Allmächtigen. 

Kardinal Franz l<önig m. p. 
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PROFESSOR DR. ANDREAS BsTEH 

Vorstand des Religionstheologischen Instituts St. Gabriel 

Dialog der Religionen - Dialog der Kulturen 

Am Beginn dieser ersten iranisch-österreichischen Dialogkonfere~z im 
R hmen der Zusammenarbeit zwischen dem Center for International 
St:dies in Tehran und dem Religionstheologischen Institut St. Gabriel 
möchte ich meiner großen Freude Ausdruck verleihen, daß wir damit 
am Anfang eines gemeinsamen Weges stehen. Unser Dank gilt immer 
wieder zuerst Gott, der al lein gut ist, der allein gerecht ist und barmher
zig, und der keinen zurückweist, der ihn aufrichtig um seine Wegwei

sung bittet. 
Dank gilt aber auch den Menschen, in denen seine Gnade nicht wir

kungslos bleibt (vgl. 1 Kor 15,10), die seine Wege zu erkennen und zu 
gehen versuchen, obwohl sie w issen, daß die Wege Gottes so hoch erha
ben sind über die Wege der Menschen, wie der Himmel erhaben ist über 
die Erde (vgl. Jes 55,8) . 

Wir sind hier zusammengekommen, um uns als Christen und als Mus
lime im Bewußtsein unserer gemeinsamen Verantwortung vor Gott zu 
fragen nach der Bedeutung von ,Gerechtigkeit' für die Gestaltung 
mensch lichen Zusammenlebens im lichte unserer beiden Glaubenstra
ditionen. W ir können es in diesen Tagen, weil Sie, sehr geschätzter Herr 
Seyed Abdolmajid Mirdamadi, als Sekretär für den interreligiösen Dia
log, und Herr Mohammad Ali Shoa'i, als Direktor, seitens des Center for 
International Studies uns dazu eingeladen haben. Haben Sie aufrichtigen 
Dank dafür und für d ie intensive und wertvolle Zusammenarbeit bei der 
Vorbere itung dieser Konferenz, deren wichtigste Wegstationen unsere 
gemeinsame Konsultation vor Jahresfrist in Tehran waren, die Beratungen 
an läßlich Ihres freundl ichen Besuches in Wien im Mai des vergangenen 
Jahres und die Tage unserer absch ließenden Vorbereitungsgespräche im 
November in Tehran. Auf diese Weise, nicht zuletzt auch aufgrund des 
vo rausgegangenen Austausches der Manuskripte, hat die Konferenz, die 
mit dem heutigen Abend eröffnet wird, schon längst begonnen und wird, 
so dürfen wi r hoffen, nicht an ihrem Schlußtag zu Ende se in, sondern zu 
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einer Kooperation führen, die uns gegenseitig in den kommenden Jahren 
immer mehr verpflichtet. 

An dieser Stelle nun einige Überlegungen zum Thema 11 Dialog der 
Religionen - Dialog der Kulturen ", näherhin zum islamisch-christlichen 
Dialog, zu dem Sie uns eingeladen haben und in dessen Zeichen unsere 
gegenwärtige und künftige Kooperation stehen soll. 

1. Jeder wahre Dialog lebt davon, daß die Dialogpartner nicht nur 
,etwas' in das Gespräch einbringen, sondern sich selber, daß es nicht nur 
um Sachfragen geht, sondern darüber hinaus auch um einen personalen 
Austausch, um ein Sich-fü r-einander-Öffnen und M iteinander-Kommu
nizieren; daß der eine in letzter Konsequenz der der er ist nicht sein w ill 
ohne den anderen . Dialog kommt erst da zu sei~em Wes~n, wo Ich und 
Du nicht mehr zwei sind nebeneinander, im Sinne bloß addierbarer Grö
ßen, sondern wo es zu einem personalen Austausch kommt, in dem die 
Partner unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit ein Gemeinsames bilden, 
ein Wir. Etwas davon - in so vielen Variationen, w ie es·verschiedene 
Begegnungen gibt - ereignet sich überall, wo Menschen nicht nur über 
etwas sprechen, sondern miteinander. Denn: mit dem Wort, in dem 
einer sich dem anderen mitteilt, das einer als sein persönliches Wort an 
einen anderen richtet, gibt der Sprechende sich selbst dem Härenden 
und nimmt der Hörende nicht nur das Wort, sondern mit dem Wort auch 
den Sprechenden auf. So werden Sprechender und Hörender kraft der 
Gastfreundschaft, die einer dem anderen gewährt, unvermischt und 
ungetrennt in unlösbarer Gegenseitigkei t zu einer neuen Wirkl ichkeit, zu 
dem, was w ir Gemeinschaft nennen -werden Ich und Du zu einem Wir. 

2. Im Dialog zwischen Menschen, die aus verschiedenen religiösen 
Traditionen kommen und in ihnen leben, ereignet sich Ähnliches, und, 
wenn ich es recht verstehe, entsteht dabei in besonders dichter Weise 
eine neue Gemeinsamkeit zwischen den Dialogpartnern: ein neues auf 
Gott hin geöffnetes Wir. öffnet sich doch im aufrichtigen Gespräch von 
Glaube zu Glaube ein Mensch für den anderen in einer Tiefe, wie sonst 
nie; entsteht da, wo ein Gläubiger den anderen aufnimmt und ihm Gast
freundschaft gewährt, eine tiefe Gemeinsamkeit, die über den Glauben 
der beiden hineinreicht in das Wort Gottes, das ihren Glauben trägt. 
Kann doch niemand sagen, wer ein Muslim ist, ohne Gott zu sagen, weil 
er ein Muslim ist, in dem Maße er an Gott glaubt, der sich ihm im Wort des 
Korans durch Mu~ammad, seinen Propheten und Gesandten, geoffen-

24 

A„ h lieh w ie auch niemand sagen kann, wer ein Christ ist, ohne 
bart hat. n · h h d 

d ß er ein Mensch ist, der sich von dem Wort er verste t, as 
zu sagen, a 'f d 

G tt her in Jesus Christus als mensch- und sehn tgewor enes Wort 
von ° I b d · · H f 

f 'h gekommen ist und das er g au en in sein erz au genom-
au I n zu ' 
111en hat. . . . . 

Christlich-islamischer Dialog ereignet sich nun dort und in dem Maße, 
Muslime und Christen sich in dieser Dimension ihres Glaubens, in 

;~er Verantwortung vor Gott und in ihrem si~h daraus ergebenden "':1elt-

t .. ndnis füreinander öffnen. Dann aber gilt auch und gerade von ihrer 
vers a d d · h d · Be egnung von Glaube zu Glaube, daß nieman von er sie arm 
ere~gnenden Gegenseitigkeit sprechen kann, ohne auch von _Gott ~u 
sprechen, ohne zu sagen, daß sie si~h fü~einander öffnen., weil ~lnd 111 
dem Maße sie sich von Gott her dafur geoffnet und verpflichtet fuhlen. 

3. Je tiefer die Gemeinsamkeit zwischen den Dialogpartnern, des:o 
tragfähiger ist sie auch für die Probleme, d!e seit Menschengedenken_ e111 
Teil menschlicher Existenz und menschlichen Zusammenlebens sind . 
Tatsächlich ist es nicht die Frage, ob es in unserem Leben Probleme gibt, 
sondern wie wir damit fe rtig werden bzw. mit ihnen leben lernen: in 
unserem persönlichen Leben, in dem es vielleicht die schwierigsten und 
heikelsten Probleme zu bewältigen gibt, weil wir sie in uns selbst tragen 
und nicht nur andere dafür verantwortlich machen können, so gerne w ir 
dies immer w ieder tun; im Leben unserer Familien zwischen den Ehe
partnern, zwischen Eltern und Kindern und zwischen den Kindern einer 
Familie; im Leben einer Dorfgemeinschaft, verschiedener lnteressens
gruppen eines Landes und eines ganzen Staates, zwischen denen, die 
gerade an der Macht sind, und jenen, die ihnen mehr oder wen iger lang 
untergeben sind; im Zusammenleben der Völker angesichts ihrer so ver
schiedenartigen und bunten sprachl ichen, ethnischen und kulturellen 
Identität; im Zusammenleben der verschiedenen Religionsgemeinschaf
ten oder auch einzelner Gruppierungen innerhalb einer bestimmten 
Religionsgemeinschaft. überall gibt es neben und oft inmitten beglük
kender Gemeinsamkeit diese Spannungs- und manchmal auch Konflikt
felder, von denen ein verständig gewordenes Herz gelernt hat, wie wenig 
die meisten von ihnen einfach lösbar sind, sondern wie sehr es der Mühe 
und Geduld bedaif, um sie zu bewältigen. Und da erscheint es ein Krite
rium, ja geradezu ein Gradmesser wahrer Freundschaft zu sein, ob und 
inwieweit in den Beziehungen zwischen den Menschen auch Probleme 

25 



Raum haben, ohne sie zu stören, ja vielleicht sogar umgekehrt, um 
diese Beziehungen in die eigentliche Tiefe zu führen; ob es in diesen 
Beziehungen so etwas gibt wie eine ,Streitkultur' als Voraussetzung für 
ein aufrichtiges Miteinander angesichts der realen Probleme unseres 
Leuens. 

Ist es nicht gerade angesichts dieser historischen Realität, angesichts 
dieser so verwundbaren und tatsächlich vielfach verwundeten conditio 
humana erstaunlich, daß wir uns im Rahmen unseres Kooperationsvor
habens entschieden haben, uns dabei nicht irgendwelchen erhabenen 
Themen zuzuwenden, bei denen es eben auch dieses oder jenes Pro
blem zu bedenken und zu berücksichtigen gilt, sondern ohne Umwege 
den großen Problembereichen selbst, vor denen die Menschheit heute 
auf ihrem Weg in die Zukunft steht? Haben w ir uns nicht damit zuviel 
zugemutet? 

Meines Erachtens haben wir uns nicht zu viel zugemutet, wenn w ir in 
unserer Zusammenarbeit den folgenden im Jänner vorigen Jahresverein
barten Elementen Rechnung tragen: 

(a) Es geht bei uns um eine wissenschaftlich-akademische Zusammenar
beit, nicht um eine politische Verhandlungsebene: Es ist daher nicht 
unsere Aufgabe, pol itische Probleme zu lösen, so dringend nötig dies in 
vielen Fällen wäre, noch irgendwelche politische Stellungnahmen abzu
geben oder einzelne politische Problemfelder als solche zu diskutieren; 
wir bewegen uns vielmehr im Vorfeld politischer Entscheidungen, indem 
wir nach den inneren Voraussetzungen fragen, auf denen sich solche 
gesellschaftl ichen und politischen Entscheidungen und die daraus 
erwachsenden Entwicklungen und möglichen Konfl ikte aufbauen. 
Damit ziehen wir uns nicht in einen elfenbeinernen Turm re in abstrakter 

' 
immer gültiger, darum aber nie auf die Realität wirkl ich anwendbarer 
Argumentationen zurück; vie lmehr haben wir uns in einem Bereich zu 
bewegen, dem im gleichen Maße wie nicht unmittelbar, so doch mitte l
bar - über die Sachgründe und Gegengründe, die darin zur Sprache 
kommen - höchste politische Verantwortung zukommt. 

(b) Es geht um eine christlich-islamische Zusammenarbeit, nicht um ein 
Aufeinandertreffen zweier in ihrer Herkunft primär regional-gesellschaft
lich bzw. geographisch definierbarer Dialogpartner; wir kommen bei
de aus religiösen Traditionen, die mit keinem wie immer gearteten 
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· 1 begrenzten Teil der Menschheit identifiziert werden kön-
lokal-reg1ona . . h 

h nicht unter so weiten Begriffen wie Westen und Osten. So se r 
nen auc d' d' · II · · · R ht . ' .. 11·ch aus Ländern kommen, 1e tra 1t1one mit e1111gem ec 
wir tatsac, 1 . . 1 

. 1 n e noch angesichts der globalen Entwicklungen 111 unserer We t?) 
(wie a g . . h .. d t d d . tl'ichen bzw. östl ichen Hem1sp are zugeor ne wer en un 
einer wes 
damit bestimmten Denk- und Re~hts~raditionen nahesteh~n, bzw. uns 
ihnen verpflichtet fühlen, so we111g k_on.nen un.d wollen wir u~s hier -
. d falls kann ich dies für unsere christliche Seite betonen - emfach als 
Je en · L' · 1 Ch · 1 Vertreter des Westens' verste~en, sondern 111 erster 1111e a s nsten, a s 
Angehörige der weltweiten Ökumene der Christen. 

Gelingt es uns bei unserer Zusammenarbeit, gerade diesen Aspekt 
· ht nur durchzuhalten, sondern ihm immer mehr Rechnung zu tragen, 

rnc d . . . d 
hätten wir dem großen Anliegen der Begegnung, em wir m1te111an .er 
im Bewußtsein der gegenwärtigen Entwicklungen der Menschheit die
nen wollen, einen entscheidenden Dienst erwiesen. Bei aller Zugehörig
keit zu bestimmten regional definierbaren Teilbereichen der Mensch
heitsfamilie müßte es uns immer besser gelingen, uns in unserem christli
chen und islamischen Denken und Handeln nicht davon abhängig zu 
machen, sondern immer wieder darüber hinauszugehen aufgrund unse
rer Verantwortung vo r Gott, dem einen Schöpfer aller und alleinigen 
Herrn der ganzen Erde und jedes ihrer Teile, einer Verantwortung, die wir 
im Glauben wahrnehmen und in der w ir uns in unserem Glauben von 
keinem wie immer gearteten partikulären wissenschaftlichen, politi
schen oder auch kulturellen Traditions- bzw. lnteressensbereich verein-

nahmen lassen dürfen. 

(c) Es geht schl ießlich um eine iranisch-österreichische Zusammenar
beit. Bei aller Zugehörigkeit zu einer der beiden weltweit verbreiteten 
Glaubensgemeinschaften, zur christlichen Ökumene und zur islami
schen Umma, soll unsere Zusammenarbeit doch zugleich im Zeichen 
einer bilateralen und damit sehr begrenzten und bescheidenen Koope
ration stehen, zwischen W issenschaftlern Ihrer iranischen und unserer 
österreichischen Heimat stattfinden. Wie bekannt, können und wollen 
wir uns dabei nicht als offizielle Delegation Österreichs verstehen, da wir 
dazu nicht beauftragt sind . Vielmehr haben wir uns als Mitglieder akade
mischer Einrichtungen Österreichs zu einer freien w issenschaftlichen 
Arbeitsgruppe zusammengefunden, die sich im Interesse einer Ver-
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tiefung des christlich-islamischen Dialoges engagieren will und dankbar 
ist, dabei vom österreichischen Wissenschaftsministerium und vom Bun
desministerium für auswärtige Angelegenheiten in Wien unterstützt zu 
werden. 

Wir sind uns der Grenzen bewußt, die damit gegeben sind, dürfen uns 
aber auch gerade deswegen umso freier füh len, schwierige Problembe
reiche anzugehen, da wir in dieser bilateralen Zusammenarbeit nicht 
offizielle Standpunkte zu vertreten haben, sondern geradezu von offi
zieller Seite aus darin gefördert werden, unserem gläubigen und wissen
schaftlichen Wissen und Gewissen allein zu folgen in dem, was wir hier 
einzubringen haben. Daraus ergibt sich aber, daß im Rahmen dieses 
Kooperationsvorhabens von vornherein nur jene Aspekte zur Lösung 
der anstehenden Problembereiche erwartet werden dürfen, die jeder 
von uns und wir alle gemeinsam persönlich beitragen können. 

Wenden w ir uns also in unserem Kooperationsvorhaben in den vor 
uns liegenden Tagen den großen Problembereichen in den internationa
len und interrel igiösen Beziehungen zu, so werden sie uns unter den 
gemeinsam vereinbarten Bedingungen zwar ganz fordern, aber nicht 
überfordern. Denn unsere Aufgabe liegt nicht darin, sie zu lösen, son
dern mit al lem persönlichen Einsatz im Rahmen unserer Möglichkeiten 
jene sachlichen Voraussetzungen zu bedenken, und, w ie wir hoffen, 
auch ein Stück weit gemeinsam neu zu erarbeiten, die notwendig sein 
werden, die Probleme dann auf politischer Ebene einer entsprechenden 
Lösung zuzuführen. 

So schenke uns Gott die Kraft, im lichte seiner Barmherzigkeit und 
Weisheit, w ie wir sie in unseren beiden Glaubenstraditionen zu verste
hen gelernt haben, in den kommenden Tagen Probleme im Zusammen
hang mit der Forderung nach mehr Gerechtigkeit in den internationalen 
und interreligiösen Beziehungen zu diagnostizieren und über Vorausset
zunge~ zu beraten, die uns für ihre Lösung wichtig und notwendig 
erscheinen. We11n uns dies gelingt, so kann diese Konferenz für viele 
M enschen in unseren Tagen zu einem Zeichen der Hoffnung werden, 
nach dem wir alle in unserer fried losen und zerrissenen Welt so sehn
s(.ichtig Ausschau halten, und einen Prozeß der Kooperation einleiten, 
der es uns möglich machen wird, das Begonnene in den kommenden 
Jahren zu vertiefen und weiterzuführen. 
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Gottes des Erbarmers des Barmherzigen. ,,So verkünde die 
Im amen , '. .. 
. h B tschaft meinen Dienern, die auf das Wort horen und dem Besten 

fio e fo lgei, Das sind die die Gott rechtleitet [ ... ]."(Koran 39,17 f.). 
davon o · ' . . 

Mit eiern Ausdruck großer Dankbarkeit und Anerkennung. wen~e ich 
. h alle die an dieser wissenschaftlichen Veranstaltung 1m Zeichen 

m1c an , .. . . 
des )nterreligiösen Dialoges' mitwirk:n, und begruße die hochrangigen 
Gelehrten, die an ihr teilnehmen. Moge der erhabene Gott unsere Ver-

mmlung segnen und uns befähigen, während der kommenden S1tzun
sa n und Diskussionen zu einem gegenseitigen Verständnis und durch 
::meinsames Nachdenken zu praktischen Lösungen für die heutigen 

Probleme der Menschheit zu gelangen. 
Theoretische Dispute zwischen Christen und Muslimen haben eine 

sehr alte Tradition. Für die Gelehrten der beiden Religionen und Glau
bensrichtungen war das Tor für den Dialog und für wissenschaftliche Dis
pute von beiden Seiten seit jeher geöffnet. In der Zeit der Machtentfal
tung und Herrschaft der Muslime in der frC1hislamischen ~eriode_:":'aren 
Dialoge und Dispute sehr beliebt. Oft haben hochrangige sch11t1sche 
Religionsführer mit den CäJtiq [Katholikos] diskutiert. Ich glaube, daß 
diese Dialoge und wissenschaftlichen Dispute zwischen den Gelehrten 
und Führern der beiden Religionen zu dem wertvollsten Erbe der Ge-

schichte der Religionen zählen. 
Der Dialog zwischen den göttlichen monotheistischen Religionen ist 

heute notwendiger als je zuvor. Die von Krisen heimgesuchten Men
schen bedürfen dringend der Medizin des Glaubens. Eine Menschheit, 
die wie die heutige unter einer tiefen Erkenntniskrise leidet, eine 
Menschheit, die unter dem Fehlen der Moral und der lebenswichtigen, 
göttlichen Werte leidet, die von einer psychischen und spirituellen Krise 
gezeichnet ist und unter dem Gefühl der Unsicherheit und seelischer 
Unruhe leidet, sie bedarf dringend der religiösen Unterweisung. Der 
Mensch ist dabei, eine dunkle Periode der Geschichte hinter sich zu brin
gen. Meiner Meinung nach brach nach der Renaissance eine Periode des 
versteckten und oft nicht erklärten Kampfes gegen Gottesfurcht und 
Frömmigkeit an. Der Material ismus begann das Leben der Menschen zu 
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beherrschen. Immer mehr setzten sich im Leben des Menschen Grund
anschauungen und Werte durch, die der Natur des Menschen und dem 
Geist der Gottessuche widersprachen. Heute - nach einigen Jahrhun
derten - ist der Mensch unter dem Eind ruck einer Welt von Scheinwer
len, die man ihm als Werte verkündet hatte, müde geworden. Er ist gesät
tigt vom Materialimus, gesättigt von Selbstbespiegelung und Sinn losig
keiten. Er befindet sich in einem Zustand, in dem er intensiv füh lt, daß er 
zu Gott und zu einem spirituellen Leben zurückkehren w ill . In dieser 
Situation ist es den Führern der Religionen aufgegeben, sich wie Ärzte zu 
den kranken Menschen zu begeben, ihnen Rezepte zu verschreiben, 
Medikamente zu verabreichen und die Menschheit aus ihrem Engpaß zu 
befreien. 

Das kommende Jahrhundert wird das Jahrhundert der Religionen und 
der Spiritualität sein. Der Überdruß an der Religion, Enttäuschungen und 
Zweifel werden sich in Hoffnung, in neue Begeisterung und Freude ver
wandeln. Der Mensch des 21. Jahrhunderts w ird in jedem Fall ein religiö
ser Mensch sein . Das bedeutet für uns die Gelegenheit, Pioniere zu sein 
und die Menschen auf den Weg zur Spiritualität einzuladen . Dies würde 
den Menschen nach einer langen Zeit der Auflehnung und Aggression -
wie wenn Religion als eine Art von Bestrafung zu verstehen wäre - zu 
seinem inneren Wesen, zu seinem Gewissen und seiner wahren Identität 
zurückbringen, die von Gott definiert ist. 

Der Dialog zwischen den Gelehrten und Denkern der Religionen ist 
sicherlich ein erster wichtiger Schritt, der in diese Richtung führen kann. 
Denn eine enge Beziehung zwischen dem Islam und dem Christentum, 
die Möglichkeit miteinander in Frieden leben zu können, bedeutet für 
den Menschen eine besondere Chance, in der Rückkehr zur Religion 
sein wahres Wesen wiederzufinden. Ereignisse, die in das Gedächtnis 
der Geschichte eingraviert sind, wie zum Beispiel die Kreuzzüge, sind für 
die Menschheit, für die Gläubigen bitter gewesen und sind es noch. 
Doch finden wir auch sehr viele erfreuliche und schöne Ereignisse, die im 
Gedächtnis derGes.chichte und in unseren Herzen aufbewahrt sind und 
an die wir uns immer wieder gerne erinnern. Ausdrücklich heißt ~s im 
edlen Koran, daß von allen Denksystemen und ideologischen Bewegun
gen die Christen euch Muslimen ,,in Liebe am nächsten stehen" (Koran 
5,82) und daß sie ihnen woh lgesinnt sind. Die Ziele des wissenschaftli
chen Dialoges können in folgenden Punkten zusammengefaßt werden: 
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. t 5 Ziel liegt darin, dar~ wir, indem wir miteinander reden, zu 
Sein ers e ·· · · · d f. d 

. em neuen gegenseitigen Verstan_dnis_ un? ~am1t zu~_111an er 1n _en. 
ein .. d wir in den Gesprächen, die wir m1te1nander fuhren, verpflich-
Dabe1 s1n b d 1· . .. 1· h A . d 

$zugehen daß unsere ei en Re 1g1onen gott 1c er rt sm : 
t t davon au , . . . e: b ide glauben an die Einzigkeit Gottes; wir haben einen geme111sa-
Wir e b h . . h.. . d d 1 

U rung - wir sind A ra am1ten, wir ge oren e111- un emse -
men rsp . . . 

G tt Wir können einander verstehen, 111dem w1rvon geme111samen 
ben o . f d. W . . d . h . d L n 

d "'tzen ausgehen Au 1ese eise s111 wir auc in er age, u s 
Grun sa · . . 
von unserem gemeinsamen Standpunkt aus gemeinsam gegen die Got-

gner und gegen die Materialisten zu wenden. 
tesge . . . b . . . . 

Folglich ist das zweite Ziel dieser Dialoge e en Jene gegense1t1ge ge1-
. Unterstützung, die wir einander im lichte der Offenbarung und der 

st1ge . f h h H ·1 . 
göttlichen Gebote _zuteil ~erden lassen - au d~r Suc e nac e1 mit-
teln für die von Krisen heimgesuchte Menschheit. 
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Üi<. ER ICH M. ßUTTENHAUSER 

Österreichischer Bots hafter in Iran 

Öslerreich hat vor inigen Jahren die Initiative zu einem weltweiten christ
lich-islamischen Dialog in der Überzeugung ergriffen, daß den Religionen, 
insbesondere den monotheistischen Religionsgemeinschaften, große prä
gende Krah für die Entwicklung der mensch li chen Zivilisation und die 
Sicherung des Friedens zukommt. Österreich wollte damit der Verpflich
tung der Politik Rechnung tragen, au h Grundsatzfragen von Ethos und 
Menschlichkeit anzusprechen und damit der Politik neue Perspektiven und 
Hoffnungen zu erschließen. Die erste in Wien vom 30. März bis 2. Ap ril 
1993 veransta ltete )nternationale Christlich-Islamische Dialogkonferenz'' 
hat sich in diesem Sinne bemüht, einen Beitrag gegen den politischen Miß
brauch der Lehren des Christentums und des Islams zu leisten und bewußt 
zu machen, daß religiöse Überzeugung niemals zu Haß und Zwietracht, 
sondern nur zum Frieden und zur Verständ igung führen darf. Die Friedens
willigen beider Re ligionen wurden aufgerufen, sich gegen jeden Radikalis
mus abzugrenzen und sich gemeinsam für Freiheit, Gerechtigkeit und 
Menschenwürde, für Ausgleich und Toleranz, für das Recht auf Religions
ausübung und den Schutz der Minderheiten einzusetzen. 

Im Rahmen dieses weltweiten Dialoges haben iranische und österreichi
sche Wissenschaftler die Anregung der Außenminister der beiden Staaten 
zu einem bi lateralen christlich-islamischen Dia log aufgegriffen. Die Erfah
rungen überzeugen von der Notwendigkeit des Dialoges, ohne den natio
nale und internationa le Konfl ikte leicht zu gewaltsamen und kriegeri
schen Auseinandersetzungen führen können. Ich begrüße daher die mor
gen beginnende Dialogtagung, die das 11 Religionstheologische Institut 
St. Gabriel" bei Wien und das,,Centerfor International Studies" in Teheran 
im Rahmen eines Kooperationsvorhabens zum Thema 11Gerechtigkei t in 
den internationa len und interreligiösen Beziehungen in islamischer und 
christlicher Perspektive" veranstalten. Ich erwarte mir von der Tagung posi
tive Impuls für die Lösung von Problemen, auch auf politischer Ebene. 
Allen an der Konferenz teilnehmenden Wissenschaftlern aus den Fachge
bieten is lamische und christliche Theologie, Re htswissenschaften, Politik
und Wirtschaftswissenschaften wünsche ich viel Erfolg in ihrer Arbeit. 
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Begriff und Wurzeln der Gerechtigkeit 
in der Sicht islamischer Rechtswissenschaft 

Seyed Moharrnnad Khamene' i 

Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen 

„ Unter den Leuten des Buches gibt es welche, die an 
Gott glauben und an das, was zu euch herabgesandt 
wurde, und an das, was zu ihnen herabgesandt 
wurde, und so zeigen sie sich demütig gegen Gott. 
Und sie verkaufen nicht die Zeichen Gottes für einen 
geringen Preis. Jene haben ihren Lohn bei ihrem 
Herrn. Gott ist schnell im Abrechnen." (Koran 3,199) 

Der Begriff ,Gerechtigkeit', 'adäla, hat in der islamischen Kultur - von 
den is lamischen Quellen sowie von seinen ideengeschichtlichen und 
philosophischen Wurze ln her - einen so weiten Bedeutungsgehalt, daß 
es nicht leicht fällt, ihn bloß im Rahmen der islamischen Rechtswissen
schaft(fiqh) zu behande ln und zu erläutern. Da jedoch der Titel des Refe
rates vonseiten der Veransta lter dieses Symposiums vorgegeben war, soll 
die fo lgende Abhandlung in zwei Abschnitten durchgeführt werden. In 
einem ersten Teil wird es um den Begriff der Gerechtigkeit in der Sicht der 
Rechtswissenschaft gehen und in dem folgenden zweiten Teil darum, ihn 
aus seinen Wurzeln zu erforschen und zu analysieren. Der Schlußteil des 
Referates wird sich sodann d r Gerechtigkeit im Kont xt der Gesetzge
bung und ihrer Handhabung zuwenden. 

1. Der Begriff der Gerechtigkeit 

Das Wort 'adäla ist etymologisch arabischer Herkunft; seine Entspre
chung hat es in dem persischen Wort dädgari{das so viel wie „gerechtes 
Richten" bedeutet). Inhaltlich bleibt seine Bedeutung den Angaben der 
Wörterbücher und dem traditionellen Sprachgebrauch zufolge, der in 
Richtung von „dem Recht zum Recht verhelfen", ,,das Gegenteil von 
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Ungerechtigkeit" u.ä. geht, oft sehr allgemein, vage und manchmal auch 
unverständlich, nicht zuletzt, weil ihm im laufe der Geschichte auch ver
schiedene andere Begriffe zugeordnet worden sind. Vorn Wort her kann 
man daher nicht genau sagen, was dieser Begriff eigentlich beinhaltet. 

J\us unserer Sicht liegt in den Worlen von Imam· Ali, Gruß sei über ihrn 
die kürzeste und umfassendste Definition von ,Gerechtigkeit1, wenn e; 
sagt: ,,Die Gerechtigkeit stellt die Dinge an ihren Platz" (in: 11 Nahg al
baläga"). Im Sinne dieser Definition heißt also Gerech tigkei t: 11Jedem 
Ding den ihm gebührenden Platz einräumen." Wenn dies gesch ieht, 
wird "jedes Ding sein Recht erlangen" und 11jedermann und jeder Sache 
das ihm bzw. ihr zustehende Recht widerfahren". Der Begriffsbestim
mung von lmärn 'All, Gruß sei über ihm, folgend haben die muslimischen 
Theologen (mutaka llimün) Gerechtigkeit (ad/) definiert als „die Erfüllung 
dessen, was das Recht des anderen ist und seine Entlohnung durch das, 
was ihrn rechtens zusteht" (Nisäbüri Moqerri in: ,,Al-l)udud fi 1-kaläm"). 
Und die islamischen Mystiker und Sufis definierten sie als 11 Plazierung 
eines jeden Dinges an seinen Platz " (a l-Hugwiri). Diese Definition wi rd in 
den heutigen islamischen Kulturen akzeptiert und nimmt einen wichti
gen Platz ein. 

Ein erster Sch luß, den man aus solchen einander sehr ähnl ichen Defi
nitionen ziehen kann, ist der, Gerechtigkeit als das zu verstehen, was auf 
einem entsprechend vorausgesetzten Recht (f;aqq) beruht und von ihm 
abhängt. Außerdem muß der Gerechtigkeit eine natürliche oder durch 
Übereinkunft festgelegte Stel lung jedes Dinges vorausliegen, fü r jedes 
Ding ein ihm angemessener Platz vorgesehen sein . 

1 n der Tat versteht sich Gerechtigkeit von einem Verhältnis her oder, in 
den Worten der Phi losophen, von einer geistigen Positionszuweisung 
und Ortsbestimmung. Einern Ding steht also ein ihm von Natur aus ein
geräumter und durch gesel lschaftl iche Konvention gesicherter Platz zu 
bzw. es muß diesen bereits einnehmen . Für Gerechtigkeit sorgen heißl 
nun, dieses Verhältnis wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, nach
dem es eine Zeitlang nicht mehr gegeben war, nach einer Zeit des Nicht
vorhanden-Seins und der Destabilität. 

In der islam ischen Rechtswissenschaft hat das Verständn is von 
Gerechtigkeit noch eine erweiterte Definition erfahren, indem es - über 
seine pol itische und gesellschaftl iche Dimension hinaus - auf psycholo
gischer Ebene auch den inneren Bereich des menschlichen Geistes ein-
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en hat. Haben doch die Rechts:"issensc~aftler die Gere. hti~kei~, 
bezog M chen notwendigerweise zu einem von Aufncht1gke1t 
d. den ens .. . 

,e . erechten und logis hen Handeln fuhrt, von ihrem Ur-
begle1teten, g . . d h d M . Menschen bzw. von ihrem Sitz 1m Leben er Psyc e es en-
sprung im h 

h her zu verstehen gesuc t. 
sc en d ß 1 · · 1 · h So gesehen, ist Gerechtigk~it in er ~tr~c1tun

1
gswe1_se '.s am1sMc er 

· nschaft eine psychische und ge1st1ge Ha tung 111 e111em en-
Rechtswisse .. . . . 

d aufgrund seiner Fromm1gke 1t, seiner Verantwortung vor Gott 
sehen, er . . h .. b 

d einer Religion nur eines sucht: seinem M1tmensc en gegenu er 
un vors I d h . k . . ht 
d tun was recht und billig ist, was a so er Gerec t1g eil entspnc 

as zu , . d . ·h R ht -d lso keinem Menschen sein Rechtwegrnmmt un Jenen I r ec 
er a . hl. h 

· d zurückgibt, denen es geraubt worden ist. Diese 1m mensc ic en 
wie er h · k · · 1 · 
Geist und im Inneren des Menschen ve.ra~kerte Gerec t1g e1t spiet 111 
der islamischen Rechtswissenschaft bei einzelnen R chtshand_lun?en 

· entscheidende Rolle, zum Be ispiel im Zusammenhang mit einer 
eine d · ·· b · 
Scheidung, bei der zwei gerechte Zeugen anwesen sein mussen, .. ~,m 

rn inschaftlichen Gebet oder bei der Erfüllung anderer relig1oser 
~eerneinschaftspflichten unter der Aufsicht des dafür zus~ä~digen 

er chten lmäms und zu allermeist bei der ,Führung' der muslimischen 
tesellschaft. Ohne Berü ksichtigung dieser inneren Voraussetzung sind 
all derartigen Rechtshandlungen ungültig, das heißt nicht rechtskräftig 

und daher ohne Wirkung. 
Unter Berücksichtigung der rechtswissenschaftlichen Definitionen 

von Gerechtigkeit, die zum Ausdruck bringen, daß „jedem Ding der ihm 
gebührende Platz einzuräumen ist", oder daß „der Mittelw~g zu gehen 
und das Gleichgewicht zu wahren ist", wie dies mit dem arabischen Wort 
al-istiwa'gesagt wird, kann man nun die innere Gerechtigkeit des Men
schen bzw. die Vorstellung von Gerechtigkeit in der Gestalt eines 
,gerechten Menschen' in der Sicht islamischer Rechtswissenschaft inhalt
lich wie folgt bestimmen: Es ist eine geistige Haltung bzw. eine Charakter
eigenschaft, die den Menschen in die Lage versetzt, in seinem Handel~ 
innerlich ausgeglichen zu sein und ständig darauf bedacht, d r Wahrheit 
und dem Recht zu entsprechen, indem sie jedem sein Recht gibt, persön
liche, eigennützige, rachsikhtige oder böswillige Gefühle beherrscht, 
und die es auch vermeidet, na h momentaner Lust und Laune zu han
deln. Mit einem Wort: Sie folgt der Wahrheit, dem Recht und dem 

Gesetz. 
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Viele Rechtswissenschaftler haben diese klare und konsequente Hal
tung des Menschen mit dem Begriff malaka (Habitus) bezeichnet unt 
d . . , er 

em man 1n der Philosophie jede Art von festen und sich durchhaltend 
Gewohnheiten versteht, die verinnerlicht wurden und so zu eine~ 
Wesensmerkmal, zu einem ständigen Attribut, zu einer Art ,zweiten 
Natur' des Menschen geworden sind. Dieser Habitus des gerechten 
Menschen liegt, solange er noch nicht aktiviert ist, als innere Anlage, als 
potentielle Kraft in seiner Natur. Man pflegt das als ,Rechtschaffenheit' 
zu interpretieren. Sobald sie in die Tat umgesetzt w ird, führt die betref
fe~de Haltung zu einem Handeln, das recht und billig ist. Im Arabischen 
wird d ieses gerechte und billige Handeln mit dem Ausdruck tasal!ut 
bezeichnet. 

Einige schi itische Rechtswissenschaftle,: sind im Sinne der vorl iegen
den rechtswissenschaftlichen Quellen noch einen Schritt weitergegan
gen und haben ,murüwa - hochherzige Rechtschaffenheit' als weitere 
Voraussetzung dafür, daß der Mensch die Gerechtigkeit als Wesensmerk
mal erlangt, hinzugefügt. Gerecht ist folgl ich jener Mensch, der auch 
murüwa besitzt, der also mit den gesellschaftlichen Normen und 
Gebräuchen auch selber übereinstimmt und ihnen nicht zuwiderhan
delt. Im Sinne dieser zusätzlichen Bedingung spielt murüwa aber nicht 
nur bei der Definition der Gerechtigkeit eine wichtige Rolle, sondern 
auch 1m Zusammenhang mit dem Vertrauen, das die Gesellschaft die
sem Menschen entgegenbringt. 

Das Verständnis von ,Gerechtigkeit in der Gesellschaft' geht somit 
nach der rechtswissenschaftlichen Analyse der islamischen Gelehrten 
auf die gerechte Haltung, auf die gerechte Charaktereigenschaft von Per
sonen und auf die Harmonie zwischen einem maßvollen und rechtschaf
fe~en Geist auf der einen Seite sowie den gesellschaftlichen Gepflogen
heiten anderseits zurück. In dieser Weise wird 'adäla zum guten Ruf und 
Namen eines gerechten Menschen in der Gesellschaft führen. 

Alle diese Elemente zusam mengenommen sind nun für bestimmte 
R~chtshandlungen von entscheidender Bedeutung, wie zum Beispiel für 
die Wahl der Führung der Gesellschaft bzw. für das Fällen eines Rechtsur
t~ils, ei~er fatwä, oder für die Zeugenaussagen bei einer Scheidung, für 
~~e B.est1mmung eines Vorbeters beim Freitags- und Gemeinschaftsgebet, 
fur d_ie Auswah l von Zeugen bei gerichtl ichen Verhandlungen u. dgl. m. 

Die v1else1t1ge und mannigfaltige Anwendung des Begriffs Gerechtig-
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. , d ·ta im Leben des Menschen und der Gesellschaft läßt sich nach 
ke1t a a ' 

' Gesagten wie folgt zusammenfassen: 
dernl . ne Einstellung die jedem Ding den ihm gebührenden Platz ein-
(1) a sJe ' . . 

.. mt die J·edem Menschen sein Recht gibt; rau , . 
1 geistige und seel ische Haltung - malaka - , d,e den Menschen 

(2) a s h d 1 · h · dazu bewegt, nur nach Recht und Gesetz zu an e n, -~n~tatt s,c .111 

seinem Handeln von den eigenen Gelüsten und personlichen Trie-

ben leiten zu lassen; 
(3) ein in steter Harm.oni_e mit den gesellschaftl ichen Gebräuche~, Tradi

tionen und vernunft,gen Verhaltensmustern Stehen - muruwa - , 
bis man zu einem vorbildlichen Menschen geworden ist und die ent
sprechende Anerkennung durch die Gesellschaft gefunden hat; . 

(4) bekannt geworden zu sein im Sinne von Lauterkeit.und Kor:.ekthe1t 
und dafür, daß man sich auch in der Vergangenheit von Gute und 

Wahrhaftigkeit, rästi, hat leiten lassen. 
Ein Mensch, der Gerechtigkeit lebt, ist davon in seinem Handeln und in 

seinem ganzen Verhalten geprägt: 
• Er sündigt nicht und bricht nicht das Gesetz. 
• Er wendet sich unbeirrbar Lauterkeit und Frömmigkeit zu. 
• Er handelt oder urteilt nicht im Widerspruch zum Recht. 
• schließlich weicht er in seinem gesellschaftlichen Verhalten nicht von 

dem ab, was den gesellschaftlichen Normen entspricht. 
In einer Überliefe rung, einem r:ladit Mubammads, des großen Pro

pheten Gottes, heißt es: 11Wer mit den Leuten Handel treibt und ihnen 
nicht Unrecht zufügt, wer mit ihnen spricht und sie nicht belügt, wer 
ihnen Versprechen gibt und diese dann auch einhält, der gehört zu 
jenen, die vollkommene murüwa besitzen und bei denen die Gerechtig-

keit in Erscheinung tritt .. . " 
Von der Familie des Propheten, ahl al-bayt, näherhin vom sechsten 

und vom achten lmäm, stammen Überlieferungen, in denen als Krite
rium für die Gerechtigkeit der Menschen ihre Harmonie mit der reinen 
Natur des Menschen bzw. - nach dem Wortlaut des Korans - mit dem 
Wesen des Menschen angeführt wird. Ein gerechter Mensch ist demnach 
einer der nicht mit der Sünde lebt, dessen inneres Wesen rein geblieben 
ist u;d der dtm Gesetzen seines Wesens und der Natur gemäß handelt: 
Denn der Koran sieht in der Religion und im Gesetz des Islams eben 

diese Gesetze der Schöpfung und der Natur. 
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Was wir bisher gesagt haben, zeigt sehr schön die Beziehung zwi
schen ,Gerechtigkeit' und den ,natürlichen und wesensgemäßen Rech
ten der Menschen' auf. Es zeigt die philosophische und moralische 
Bedeutung des Begriffs Gerechtigkeit, die darin liegt, daß „jedes Ding an 
seinen naturgegebenen Platz zu stellen ist" und „jedem seine ihm von 
Natur aus zustehenden und von der Gesellschaft eingeräumten Rechte 
zu gewähren sind". Darauf werden wir im folgenden noch näher zu spre
chen kommen. 

2. Die Wurzeln der Gerechtigke it 

Der Heilige Koran hat die Muslime gelehrt, daß f)aqq, ,Recht', nur eine 
andere Bezeichnung ist für das, was ,Naturordnung' besagt. Und so w ie 
f)aqq im Arabischen mit f)äq,qa sprachl ich zu einem Stamm gehört, so ist 
f)aqq mit hast! und wugüd, die beide ,Sein' bedeuten, unzertrennlich 
verbunden (vgl. Koran 6,73). Deshalb räumt die Natur bzw. die Schöp
fung jedem Geschöpf f)aqq ein, was man als das innere oder das natürli
che Recht bezeichnen kann. 

Von diesem Standpunkt aus hat ,Gerechtigkeit', 'adäla oder 'ad/, die 
aus philosophischer Sicht die Bewahrung der bestehenden natürlichen 
Ordnung und deren Gleichgewicht zum Ziel hat, rechtswissenschaftlich 
betrachtet die Bedeutung, dieser Ordnung (oder diesen natürlichen 
Rechten) Respekt zu zollen. Aus der Sicht des Islams kommen in der Ord
nung der Natur nicht nur dem Menschen bestimmte Rechte zu, sondern 
auch den Tieren und den anderen Lebewesen, ja sogar den leblosen 
Dingen. (Aus diesem Grund ist es weder vom islamischen Recht noch 
von der islamischen Moral aus erl aubt, Tiere zu quälen und zu töten oder 
Pflanzen abzuschneiden - es sei denn zur Verteidigung oder um das 
menschliche Leben vo r dem Hunger zu schützen.) Der Mensch ist ver
pflichtet, die Erde zu bebauen und zu kultivieren - isti'mär(vgl. Koran 
11,61 ). Die Umwelt und das Leben der Tiere sind zu schützen, da die Erde 
aus der Sicht des Korans eine Leihgabe Gottes ist, die er dem Menschen 
anvertraut hat, dam it er sie schütze, bebaue und kultiviere. 

So ist es ei n Recht der Natur und von allem, was sich in ihr befindet, 
daß ihre Ordnung geschützt wird, und dementsprechend sind die Mus
lime verpflichtet und beauftragt, der Naturordnung diesen Schutz zu 
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.. E ts richt die der Ordnung der Natur geschuldete Verantwor-
gewahren. 11 pman unter einer physischen Gerechtigkeit' verstehen 

dem was ' 
tung ' · d diese unter den entsprechenden Bedingungen zu einer 
kann so wir · · · h 1· h · 

' 1. h Gerechtigkeit' das heißt, sie geht 111 rec t 1c e Best1mmun-
recht 1c en ' 

'gen über. . W 1 • d 
• 1 mische Recht hat mit anderen Worten se111e urze n 111 er 

Das is a . . D H ·1· K II d. Mra und muß mit ihr übere1nst11nmen. er e1 1ge oran ste t 1e 
atur, 1• ' h 1· h d · 1· h B · 

1
. • d"ie Summe aller rec t 1c en un s1tt 1c en est1mm ungen -

Re 1g1on- .. 
d · nere Wesen bzw. als Natur der Schopfung dar (vgl. Koran 

als as 111 . . . 
30) Somit gründet die islamische Rechtswissenschaft auf der 1slam1-

:~hen ·Lehre. Die Begrün~u~g der Rech_tswissenschaf~- auf einer be-
. ten Lehre hat allgemein 111 der Geschichte dazu gefuhrt, daß neben 

stimm d d h h"I 1 . ' • der Disziplin der ,Rechtswissenschaft' ie er ,Rec tsp I osop 11e 111s 
Leben gerufen wurde und die Rechtswissenschaftler nach der ,Philoso-

hie des Rechts' zu forschen begannen. 
p So formte sich die ,rechtliche Gerechtigkeit' im Islam erst auf dem 
Boden der ,physischen, naturgegebenen Gerechtigkeit', und dement
sprechend wird das islamische Gesetz ,:jedem Menschen s:in natürli 
ches und in der Gesellschaft herausgebildetes Recht geben. 

Der eben angesprochene Sachverhalt wird in der islamischen Lehre so 
formuliert: Religion hat das Glück und das Wohlergehen der Menschen 
zum Ziel. Und der Mensch findet Ruhe und Frieden, wenn er seinen 
natürlichen, ihm eigenen Platz eingenommen hat und mit der Ordnung 
der Welt in Einklang steht, wenn er jedem sein Recht gibt und jedem 
Geschöpf seinen Platz einräumt. Kurz: Wenn er die Gerechtigkeit 
bewahrt, über sie wacht und sie ausübt. - Berücksichtigt man alle diese 
zusammenhänge und logischen Gegebenheiten, wird deutlich, warum 
die Gerechtigkeit sowohl in der Rechtswissenschaft und in der Moral als 
auch in der Philosophie und in der allgemeinen Lehre als Grundlage und 

als Angelpunkt von allem betrachtet wird. 
Um das eben Gesagte noch etwas eingehender zu erörtern und zu 

analysieren, soll im folgenden darauf hingewiesen werden, daß man 
suchen muß, die Gerechtigkeit auf drei Ebenen zu verstehen: 
• zunächst als natürliche Gerechtigkeit in der physischen bzw. materiel-

len Welt; 
• sodann als natürliche Gerechtigkeit im Inneren des Menschen; 
• und schließlich als Gerechtigkeit in der menschlichen Gesellschaft. 
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Die objektiv-physische Gerechtigkeit 

W ie eben erläutert, sind damit das Gleichgewicht und die allumfassende 
Ordnung gemeint, die in der Natur herrschen und sich über al le physi
schen Phänomene (und deren mathematische Gesetze) erstrecken. Auf 
diese ,physische Gerechtigke it' weist im Koran das Wort mizän, wenn es 
in Vers 7 von Sure 55 heißt: 11 Den Himmel hat er emporgehoben und die 
Waage (mizän) aufgestellt." Und vom Propheten stammt das Wort: 11Auf
grund der Gerechtigkeit bestehen Himmel und Erde." So ist die Gerech
tigkeit in der Welt der Schöpfung ein unübersehbares Attribut des erha
benen Schöpfers. 

Auf das hier angesprochene natürliche Gleichgewicht hat auch Plato 
in seiner Schrift Protagoras mit dem Hinweis auf die Sage des Prome
theus und Opimetheus aufmerksam gemacht, wenn es dort heißt: 110pi
metheus hat manchen Tieren Kraft geschenkt, nicht aber Schnelligkeit, 
und manchen hat er Schnelligkeit verliehen, nicht aber Kraft." 

Die psychische Gerechtigkeit 

Der Mensch ist ein Phänomen der Natur und ein Teil von ihr. Er verfügt 
über Ausgewogenheit und über natürliche Gerechtigkeit. Aber weil er 
Freiheit besitzt, kann er diese natürliche Gabe bewahren oder zerstö ren. 

Zwei selbständige Kräfte sind es näherhin, die der Mensch in seiner 
Natur vorfindet: Zum einen sind es die Triebe, die der Mensch mit den 
Tieren gemeinsam hat, und die mayl genannt werden. Zum anderen ist 
es seine ,Willenskraft', die ihm die Möglichkeit gibt, die erste Kraft, näm
lich die Triebe, zu kontrollieren und für deren Ordnung und Gleichge
wicht zu sorgen. 

Diese psychische Gerechtigkeit im Inneren des Menschen - das 
erscheint hier aus unserer Sicht das Interessante und Wichtige zu sein -
bildet das Bindeglied zw ischen der physischen und der rechtlichen 
Gerechtigkeit. Auf sie haben die muslimischen Rechtsgelehrten ihr 
besonderes Augenmerk gerichtet und in ihr ein Kriterium und Instrument 
zur Wahrung und Durchführung der gesellschaftlichen Gerechtigkeit 
gesehen - in der eigenen Gesellschaft wie auch in der ganzen Welt. 

Im Zusammenhang mit den rechtlichen Diskussionen und Bemühun
gen, methodisch zu den Wurzeln vorzustoßen, untersucht also die isla
mische Rechtswissenschaft das Thema ,Gerechtigkeit' in der Tat an der 
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l .h psychologischen und innermenschlichen Ursprungs: Denn 
Wurze I res h · 1 · d d' h' d 

. 1 d'e geistige Haltung der Gerec t1g <e1t un 1e entsc 1e ene 
·st e1nma 1 . . . 1 . II die Gerechtigkeit in die Tat umzusetzen, gleichsam zur zwe1-
E1nste ung, k d · d 

des Menschen geworden, so ann araus nur wie erum 
ten Natur . . . . 

hti keit erwachsen - wie ein persisches Sprichwort sagt: 11Aus 
Gerec g . d K . ,, 

. Krug tropft das, was 1n em rug 1st. 
einem 1 · k · · h · kl' h · 1 d S 1 Wäre das Wesen der Gerec 1t1g. e1t 1~1c t ":1r 1c 1m nnere~. er ee e 
verwurzelt, so würde die Gerecht1gke1t_zu eine~ bl~ßen_Anhangse!. d~s 

11 ·· liehen Pragmatismus werden, mit der Wirklichkeit zwangslauf1g 
~ tag weniger zu tun haben und sich in Scheinheiligkeit und Täuschung 
immer . . 

fl .. 11 In dem Maße würde dann aber auch die gese llschaftliche 
au ose . . . .. 
Gerechtigkeit, wie dies heutzutage auf der 1nternat1onalen ~uhne __ zu 
beobachten ist, zu einer oberflächlichen Politik fü~ren_~nd zu e,_~er Luge 
werden - zu einer betrügerischen Maske, um die Volker zu tauschen. 

Die rechtliche Gerechtigkeit 

Der bewußt und frei gestaltete Raum der Gerechtigkeit entsteht in 
menschlichen Gesellschaften durch das Wirksamwerden der inneren 
sittlichen Gerechtigkeit des Menschen, die ihrerseits wiederum auf der 
naturgegebenen, geschöpfl ichen Gerechtigkeit aufruht. Der Koran ver
weist auf diesen Sachverhalt, wenn es dort in Sure 55, al-Raf)män, sinn
gemäß heißt: Den Himmel hat Er emporgehoben und die Waage aufge
stellt. Ihr sollt beim Wägen nicht das Maß überschreiten, das Gewicht 
nach Gerechtigkeit messen und beim Wägen nicht weniger geben. Und 
ihr sollt nicht die Gerechtigkeit aus ihrer Ordnung bringen. 

Es ist darüber hinaus in diesem Zusammenhang zu beachten, daß 
Gott in dem Maße der Mensch nicht fähig ist, die wahren Rechte des 
Menschen zu erkennen, den Menschen den Rahmen dafür durch die 
Religion, durch die Offenbarung und die Propheten zukom men ließ -
was selbst ein Phänomen in der großartigen Naturordnung der Welt dar
stellt. Ist das göttli che Gesetz doch stets von einer Garantie begleitet, in 
rechter Weise umgesetzt zu werden - und diese Sicherung ist eben mit 
dem waläyat (der religiösen Führung) gegeben bzw. mit der Herrschaft 
der religiösen Ordnung, was immer das Recht der Propheten und deren 
rechtmäßiger Vertreter gewesen ist. Es versteht sich von selbst, daß sich 
die gottgefällige Gerechtigkeit in der Gesellschaft nur unter der Schirm
herrschaft eines starken, verantwortungsbewußten, auf Gottes Gesetz 
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begründeten Staates durchsetzen kann, einer Sch irmherrschaft, die 
imstande ist, auch gegen Ungerechtigkeit und gegen jedwede Zerstö
rung der Naturordnung aufzutreten. Es kann zweifelsohne nicht genü
gen, im Hinblick auf die Durchführung der gesellschaftl ichen Gerechtig
keit das Volk oder die l lerrschenden mit guten Ralschli:igen zu versehen. 
Gerechtigkeit und Ordnung brauchen eine entsprechende Garantie für 
ihre Umsetzung. 

3. Gerechtigkeit im Zuge der Gesetzgebung und deren Handhabung 

Die Einrichtung des waläyat, des auf Gottes Gesetz begrü ndeten Staates, 
steht, so wie sie im Koran zur Sprache kommt, im Zeichen einer zweifa
chen Verantwortung: Das theokratische Staatswesen ist Gott gegenüber 
dafür verantwortli ch, daß es selbst die gesellschaftli che Gerechtigke it in 
ihm durchführen läßt (vgl. Koran 7,29; 42,15); aber in zweiter Linie ist die
ses Staatswesen auch dafür verantwortl ich, da!~ die gesellschaftliche 
Gerechtigkeit im Verhältnis der Menschen untereinander ohne Vorbe
halte und unverfälscht zum Tragen kommt (vg l. Koran 4,135; 5,8; 6,153; 
7,181; 49,9; 57,25 LI. Ö.). 

Die von Gott befohlene Herrschaft verw irklicht sich in dem Auftrag, 
der in erster Linie dem Propheten des Islams gegeben ist und in dessen 
Abwesenheit seinen rechtmäßigen Nachfo lgern bzw. in deren Abwesen
heit den allgemeinen Stellvertretern - den Rechtsge lehrten, die dazu 
besonders qualifiziert und dabei insbesondere durch die perm anente 
geistige Haltung (malaka) der Gerechtigkeit ausgeze ichnet sind . 

Diese von Gott aufgetragene Herrschaft nimmt den Pl atz der Exeku
tive ein. Das Recht der Legis lati ve jedoch ist Gott vorbehalten. Gott ist es 
also, der den Menschen den eigentlichen Rahm en des islamischen 
Rechts in der Form des Korans und des f:jadi1, der prophetischen Überlie
ferung, zur Verfügung ste llt. Und er selbst ist es, der die Menschen dazu 
berechtigt, je nach ihren Bedü rfn issen des täglichen Lebens, im Rahmen 
der islamischen Religion und des islamischen Rechts weitere Gesetze in 
eigener Verantwortung zu besch ließen . 

Somit ist die Gerechtigkeit von der Gesetzgebung her durch den 
gerechten Gott selbst gesichert, und ihre Durchführung und Ausübung 
im Rahmen der Rechtsp rech ung unter den Menschen ist jenen über-
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c1· in ihrer inneren Natur fest an die göttliche Gesetzgebung glau
tragen,d 1~ h ihr verpflichtet w issen. Wobei es klar ist, daß natürlich auch 
ben un s1c . . . 

. ..hnlichen Menschen 1m Bereich des ihnen von der Gesetzge-
die ge~o eräurnten Raumes gehalten sind, die Gesetze zu befolgen. In 
bung eing . .. d , -. d F lle w ird die judikative Kraft, die unter der Fuhrung es wa ayat 
Je ern a .ß . d U h . k . . d 

h d Sich ihm verpflichtet we1 , Je e Art von ngerec t1g e1t in er 
ste tun 
Gesellschaft verhindern. 

45 



Anfragen und Gesprächsbeiträge 

von fitra und 

positiver 
Offenbarung 

t<houry Zunächst bewegt nach dem Gehörten die 
Frage, wie man sich das Verhältnis von fitra, den na
tü rlichen Anlagen des Menschen, und der posit iven 
Offenbarung bzw. den Inhalten dieser Offenbarung 
vorzustellen hat. Die Frage bez ieht sich näherhin auf 

den Menschen in seiner gese llschaftlichen Verfaßtheit: Während die 
natürliche Ordnung, we il in der Natur des Menschen - und darum in 
allen Menschen - grundgelegt, universaler Art ist, und Elemente einer 
Gesellschaftsordnung, die auf ihr beruhen, daher normalerweise univer
salisierbar sind, erhebt sich die Frage, w ie es darum im Falle einer Offen
barungsordnung steht, die nicht un ive rsalisierbar ist. Dieser Umstand der 
N ichtuniversa lisierbarkeit könnte, allgemein betrachtet, zwe i Gründe 
haben : Zum einen könnte es an den Menschen gelegen sein, daß eine 
bestimmte Offenbarungsordnung nicht universalis ierbar ist; es könnte 
aber auch an den Inhalten der positi ven Offenbarung selbst ge legen sein. 

wie Übergang 
von Natur- bzw. 
Offenbarungs
ordnung 

Eine zweite Frage bez ieht sich auf den Übergang von 
der naturgegebenen Ordnung bzw. von der Offen
barungsordnung zur gese llschaftl ichen Ordnung: Ist 
nicht dieser Schritt zur Gesellschaftsordnung hin nur 
möglich über die positive Formul ierung von Geset

zu positiven 
Ge etzen? zen und über deren Durchführung? Dies würde also 

-~---...1 voraussetzen, daß die Gesetze, die für das f unktio
nieren einer konkreten Gesellschaftsordnung immer notwendig sein 
werden, nicht schon von der Offenbarung her festgelegt, sondern erst 
positiv zu formul ieren sind. W ie schafft man also den Übergang von 
einer vo rgegebenen Natur-bzw. Offenbarungsordnungzu den positiven 
Gesetzen, die für die praktikable Gestaltung einer Gesellschaftsordnung 
nötig sind? 

Khamene'i Sprechen w ir von fitra, was man im allgemeinen mit dem 
Begriff ,Natur' w iedergeben kann, so meinen w ir eine Fülle von offe n
kund igen oder verborgenen Geschehnisse n und Vorgängen. Die Welt, in 
der wi r leben, vori der w ir zeit unseres Lebens reden, sie steht im Ze ichen 
unzähliger Gesetze, die in den verschiedenen Diszipl inen der menschli 
chen Wissenschaft, w ie etwa in der Physik, Chem ie, in der Medizin, Psy-
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1 · Biologie oder Zoologie, zu erfassen gesucht werden. Viele 
cho og1e, . . 

tze der Natur sind uns aber noch 111cht bekannt, und manche von 
Gese · k f · h k · 1 · 1 ·1, werden wir auch 111 Zu un t 111c t er ennen, so v1e wir uns auc1 
1 nen . . . 
darum bemühen und dabei 1mm_er neue -~~thod_en u~d Techno lo_g1en 
entwickeln mögen. Die menschlicher• Mogl1chke1Len s111d und bleiben 

begren zt. . . . . 
In dieser We lt, die bestimmt 1st von Gesetzen, 111 der aber auch vieles 
unvorhersehbar bleibt, hat ein glück li ches und erfülltes Leben, das, recht 
erstanden, Diesseits und Jenseits einschließt, seine Bestimmungen und 

Richtlinien. Der Weg des Menschen fü hrt ihn aber immer wieder in kur
venreiche Abschnitte und vor Abgründe, die er weder erfassen noch 
überschauen kann. Aufgrund eines anderen Gesetzes der Natur werden 
diese Bestimmungen so weit geklärt, wie es für den Menschen nötig ist, 
und dieses Gesetz ist derart beschaffen, daß wir in ihm eine Gabe sehen 
dürfen - wir nennen sie ,Offenbarung' - , die von allen himm lischen 
Religionen akzeptiert w ird . Es ist ein natürli ches Gesetz, mit dessen Hilfe 
jener Teil der natürlichen Gesetze, die der Mensch braucht, um zu einem 
glücklichen Leben zu gelangen, durch einen der Ause rwählten, die die 
menschliche Vollkommenheit erreicht haben, an die anderen Menschen 
vermittelt wird. Nicht jeder bringt die Voraussetzung für eine Auserwäh
lung dieser Art mit. Sie ist auch nicht einem jeden gegeben. Womit w ir 
nicht sagen möchten, daß es die Natur ist, die diese Verbindung herstellt. 
Die Beziehung kommt vie lmehr durch die menschliche Gesellschaft 
zustande, durch die Offenbarung und eine außergewöhn liche Bezie
hung zur Natur, das heißt, sie steht über allem, was in der Welt ist, und ist 
ein außergewöhn liches Phänomen, das allein im Prophetentum selbst 
seine Wurzel n hat. Der Prophet stellt das Bindeglied zwischen der Natur 
und der sar,a dar. Wir sind davon überzeugt, daß sämtl iche Gebote der 
R.el igion auf der Grundlage der Anlagen und inneren Ziele der Natur 
bestimmt worden sind und zugleich als Ausdruck angesehen werden 
dürfen für Gegebenheiten, die der Beziehung des Menschen zur Natur 
entstammen. 
Nach der Entdeckung der Elektriz ität haben die Menschen erkannt, daß 
sie Eigenschaften besitzt, die einen Menschen unter Umständen töten 
können. Diese Erkenntnis kann der Mensch auf zwei Wegen erl angen: 
Entweder probiert er ihre Eigenschaften mit seiner eigenen Hand aus und 
wi rd dabei möglicherweise Schaden erleiden, oder er muß vom Erfinder 

47 



der Elektrizität durch sprachl iche Aussagen und Worte darüber unterrich
tet werden. Auf diese Weise könn en die Menschen die Wahrheit er
langen. 

wie finden 
Menschen ohne 
Propheten den 
rechten Weg? 

Schneider Wenn ich den Vo rtragenden richtig ver
standen habe, so sp ri cht er von zwei Kräften im Men
schen - vom Geist Gottes und vom guten Wil len 
der auf den rechten Weg führt, einerseits, und vo~ 
der Triebnatur, die vom guten Weg wegführt, ander

seits. Meine Frage ist nun, welche Möglichkeiten Menschen und mensch
liche Gesellschaften haben, auf den guten Weg zu kommen, wenn sie 
nicht die Offenbarung durch Gottes Wort kennenge lernt haben. Gott ist 
gerecht und barmh erzig. Wie zeigt er seine Barmherzigkeit denen, die 
nicht das Glück hatten, einem Propheten zu begegnen? 

Khamene 'i Habe ich Ihre Frage richtig verstanden, so geht es darum, 
wie ein Mensch zur Gerechtigkeit fi ndet, wenn er die göttliche Offenba
rung und Religion nicht erhalten hat. Zunächst ist natürlich davon auszu
gehen, daß es so lche Menschen tatsächl ich gibt. Damit erhebt sich aber 
die grund sätzl iche Frage, was die Menschen ohne die Propheten getan 
hätten, bzw. wozu die Propheten überhaupt gesandt wurden. Ohne 
Zweife l, um die Menschen rechtzuleiten . Die Sendung der Propheten 
entspringt der Gerechtigkeit Gottes, sie ist ein Ze ichen dafür, daß Gott 
gerecht ist. 
Was aber, wenn einige Menschen die Botschaft der Re ligionen nicht 
erhalten haben? So lange noch kein Gesetz offenbart ist, gilt es, hinsicht
lich der Beziehung des Menschen zu Gott ganz allgemein ein Zweifa
ches zu beachten: Auf der Grundlage der Gerechtigkeit wird ein jeder 
Mensch beu rtei lt nach dem Maße, in dem ihm die Gesetze offenbart 
worden sind. Ohne Gesetz wird daher auch niemand bestraft. Die Ver
antwortung des Menschen steht also in einem direkten Verhältnis zur 
M ittei lung der Gesetze . Am Tag der Auferstehung, so heißt es, sind für die 
Menschen, denen das Gesetz nicht mitgete ilt wurde, besondere Räume 
vorgesehen . 
Darüber hinaus gibt es im Menschen eine Instanz, die dazu angetan ist, in 
ihm etwas Befe hlendes und Warnendes in Bewegung zu setzen - ähn
lich w ie ihn der tierische Instinkt auch ins Verderben fü hren kann. Die 
Überli eferung des Propheten sp ri cht von Menschen, die, ohne eine Reli-
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• 11 empfangen zu haben, sehr weise lebten und jene Befehle ausführ
gi~ die ihnen von ihrer inneren Natur mitgete ilt wu rden. Daraus können 
:/schließen, daß der Mensch nie ohne einen Anführe r gelebt hat und 

uch in Zukunft nicht leben wi rd . W ir haben akzeptiert, daß zu den 
~eboten, die der Islam ken nt, auch jene innere Stimme zählt, die die 
Gerechtigkeit lobt und die Ungerechtigkeit ve ru rteilt. Deshalb halten wi r 
die Menschen, die auf sich selbst angewiesen sind, für nicht schu ldig, 
und sie verd ienen deshalb auch ke ine Strafe. 

das islamische 
Recht und 
andere Rechts-

Peschke Den Ausführungen des Referenten zu
folge besteht die Gerechtigkeit darin, daß wir das 
Rechte tun und das Gesetz erfüllen. Der Gerechte 
folgt dem Recht und dem Gesetz. Herr Khamene' i 

ordnungen führte im weiteren aus, daß der Mensch jedoch für 

sich alleine nicht in der Lage sei, das wahre Recht zu erkennen, und 
Mubammad von Gott gesch ickt wurde, den Menschen darüber zu 
be lehren. Denn das Recht der Legislative sei Gott vorbehalten, und er 
habe daher den Menschen den Rahmen des islamischen Rechts in der 

Form des Korans gegeben. 
Nun gibt es zwar rund eine M illiarde Muslime in der Welt, vier Milliarden 
Menschen hingegen, die anderen Glaubensrichtungen folgen . Diese 
haben aber auch Rechtso rd nungen gefunden, und zwar ohne den 
Koran. Sind sie nun bloß dadurch vor Gott gerechtfertigt, daß sie unschul
dig im Irrtum sind? Oder ist nicht vielmehr nach der Meinung des Refe
renten anzunehmen, daß auch sie wirkliches Recht gefunden haben? 
Daß der Koran zwar ein vollkommenes Recht gibt, die anderen Men- · 
sehen aber doch auch ein wahres, wenn auch unvollkommenes Recht 

finden kön nen? 

Khamene'i Eine vergle ichende Unte rsuchung der Geschich te der 
Religionen wäre Angelegen heit der Geschichtsforschung oder der Reli 
gionssoz iologie. Damit wü rde aber die Diskussion die re ligiöse Ebene 

verlassen. 
In diesem Zusam menhang möchte ich auf einige Probleme hinweisen: 
Zum einen zeigt die Geschichte der menschli chen Kultur und Ziv ilisa
tion, daß der Mensch früher eine andere Zivi lisation hatte w ie heute. 
Die Zivilisation hat sich im laufe der Ze it vervo llkommnet. Ferner darf 
man nicht davon ausgehen, daß die Religionen in den verschiedenen 
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Perioden der Geschichte ohne Berücksichtigung der jeweil igen Kultur 
und Gesellschaft entstanden sind und sich deshalb in jeder Hinsicht 
gleichen. Das würde nicht der göttlichen Gerechtigkeit entsprechen 
Sendet Gott doch jeder menschlichen Gesellschaft und jeder Zivili~ 
sation einen Propheten, der den jeweiligen gesellschaftli chen und 
zivilisatorischen Bedingungen entspricht. Daher ist es kein Problem 
ja logisch, daß sich auch die Rel igion schrittweise vervollkommne~ 
hat. 
Ein anderes Problem liegt darin, daß wi r beobachten können, w ie in den 
verschiedenen Religionen bestimmte religiöse Wahrheiten durch Pro
pheten ausgesprochen werden; daß es aber weder aus logischer noch 
aus histori scher Sicht eine Garantie dafür gibt, daß sich die Religionen 
nach der Verkündigung der Propheten nicht verändern würden. So 
wurde die Religion auch in der Geschichte der alten Religionen Irans in 
drei Religionen gete ilt: die eine verehrte den alleinigen Gott, eine andere 
die Sonne und eine dritte die Venus. Auch in der Religion Abrahams gab 
es Grundsätze, die von den göttlichen Religionen zu beherzigen waren. 
Tatsächlich wurden sie jedoch vielfach nicht befolgt. Ähnlich war es auch 
in der Geschichte des Ch ristentums und anderer Religionen. Es können 
Spaltungen auftreten, die ursprüngliche Religion kann verlorengehen. In 
der Religion des Islams sind auch viele Spaltungen aufgetreten. Das ist 
natürlich. 
Beim Vergleich der Religionen dürfen wir nicht übersehen, daß keine 
Religion mitgeteilt wurde, um eine andere zu verurtei len. Als der Islam 
offen bart wurde, hieß es : Ich bin ein Unterstützer von Abraham, von 
Mose, von Jesus und allen göttlichen Gesandten, und Ich bestätige sie 
alle. Wir halten alle Propheten für gleich und räumen unter ihnen keinen 
Unterschied ein [vgl. Koran 2,136]. Vi ele Gesetze des Islams sind 
Gesetze, die von Mose geboten w urden. Auch Jesus hat gesagt, daß er 
gekommen ist, um die Religion des Mose zu bestätigen [vgl. Koran 3,50]. 
N iemand darf ein anderes Volk behindern und es zu einem Geständnis 
zwingen. Einer, der an Jesus glaubt, ist aus der Sicht des Islams auch ein 
G läub iger. Dennoch bleibt für uns wahr, daß die Religion des Islams die 
vo llkommenste ist und die Religion des Propheten daher die Religion 
darstellt, die anzunehm en ist [vgl. Koran 3,85]. Deswegen betrachten 
wir se lbst jedoch die anderen göttli chen Religionen nicht als fa lsch. 
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Gerechtigkeit aus christlicher Sicht 

Ingeborg Gabriel 

1. Zur Ein leitung 

. Welt in der Gerechtigkeit herrscht, das ist eines der großen Ziele 
Eine er Z~it. Dennoch lebt am Ende dieses Jahrhunderts ein großer Pro-
unser h ·· d. " h··1 · 

t tz der Menschen weiterhin in mensc enunwur 1gen ver a tnis-
zen sa . 

Dies ist zum einen auf eine in hohem Maße ungerechte Vertet!ung 
;~· Reichtums im nationalen und internationalen Bereich zurück.z.ufüh-

e zum anderen auf den Fortbestand vielfältiger Formen pol,t,scher 
~~~erechtigkeit, die durch Staaten verübt oder gebilligt wird un? die di: 
Grundrechte von Einzelpersonen oder Gruppen verletzt, die ethni-
schen, religiösen oder politischen Minderheiten angehören. .. 

Diese Ungerechtigkeiten werden jedoch immer weniger als unveran
derbar hingenommen. Die große Zahl der wissenschaftlich -techn ischen 
Erfindungen, die damit verbundene Steigerung der menschlichen Fähig
keiten und die Intensivierung der globalen Kommunikation haben vie l
mehr auch Hoffnungen auf eine entscheidende Verbesserung der sozia
len Verhältnisse geweckt. Diese Erwartungen müssen um der Würde des 
Menschen willen erfüll t werd en, aber auch um auf lange Sicht den inner
und zwischenstaatli chen Frieden zu gewährleisten. 

Der in unserer Welt so oft vernommene Ruf nach mehr Gerechtigkeit 
stellt auch für die Weltreligionen eine der wichtigsten Herausforderun
gen dar. Dies gilt besonders für die monotheistischen Offenbarungsreli
gionen. Für sie ist die Gerechtigkeit vor allem auch deshalb ein vorrangi
ger Wert, da sie ihrer Offenbarung nach im Wesen Gottes se lbst wurzelt: 
Eine der w ichtigsten Eigenschaften des Gottes Abrahams ist es, daß er ein 
gerechter Gott ist. Dies nicht deshalb, oder jedenfalls nicht primär, weil er 
das Böse bestraft. Gott wird vielmehr „ein Gott der Gerechtigkeit" (z. B. 
Jes 30,18) genannt, weil er 11ein Freund des Lebens" (Weish 11,23 f.26) ist. 
Denn jede Art von ungerechten Verhältni ssen, die menschliches Elend 
hervorrufen, widerspricht seinem W illen als guter Schöpfer. Dies hat -
wie in der Folge zu zeigen sein wird - wichtige Konsequenzen für das 
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von den Gläubigen erwartete rechte Verh alten, da sie au fgrund ihres 
Gottesbi ldes verpfl ichtet sind, sich für Gerechtigkeit sowohl im priva ten 
als auch im öffentlichen Bereich einzusetzen. 

Dies möchte ich in meinem Referat aus christl icher Sicht darstel len und 
mich dabei vor allem auf die biblischen Schriften beziehen. In einem 
letzten Punkt sollen dann einige der sich daraus ergebenden Folgerun
gen für die Gegenwart aufgeze igt werd en. 

2. Gerechtigkeit in den bib lischen Schriften 

2.1 Einige Vorbemerkungen 

Da dem guten Zusammenleben aus gesamtbiblischer Sicht eine hervor
ragende Bedeutung zukommt, stehen Fragen der Gerechtigkeit im Zen
trum der biblischen Offenbarung. Das A lte und Neue Testament durch
zieht über weite Strecken ein beharrliches Ringen, die Ungerechtigkeit in 
der menschlichen Geschichte und den jeweiligen sozialen Beziehungen 
zu überwinden. Die Sorge um das Recht bildet demnach nicht ein bibli
sches Thema unter anderen. Vielmehr sind, wie es ein bekannter katholi
scher Theo loge ausdrückte, 11 [ ••• ] al le christlichen Glaubensartik I ein 
unüberhörbarer Ruf zu menschlicher Sol idarität, insbesondere zu ge
meinsamem Einsatz für soziale Gerechtigkeit zugunsten der Schwachen 
und Unterdrückten. "1 

Hier zeigt sich bereits, daß der Terminus Gerechtigkeit in der Bibel 
semantisch breiter ist als in unseren modernen Sprachen. Gerechtigkeit 
wird nicht nur oder zuerst als ein soziales Pr inzip und als eine Tugend, 
das heißt, als ein von den Individuen verlangtes Verhalten zu r Förderung 
des guten und harmonischen Lebens in der Gesellschaft angesehen. Sie 
wird vielmehr von der Art und Weise her verstanden, wie Gott se lbst sich 
gegenüber dem Menschen verhält. Gottes eigene Gerechtigkeit bildet 
somit den Ausgangspunkt für alle Überlegungen zum Thema Gerechtig
ke it in d r menschl ichen Gesellschaft. Dabei kann, wie ich im folgenden 
zeigen möchte, Gottes Gerechtigkeit nicht von se iner Barmherzigkeit 
getrennt werden. Seine Liebe und Gere htigkei t widersp rechen sich 

1 B. H,i'ring, Frei in Christus. Moraltheologie für die Praxis des christlichen Lebens, 
Bd. 3: Die Verantwortung des Menschen für das Leben, FreibL1rg u. a. 1981, 305. 
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... 
· der moderne Wortgebrauch nahezulegen scheint-, son

nicht - ~ 1~ten sich zueinander komplementär. Die Schöpfung, der 
dern verdad s Gesetz als Grundlage des menschlichen Zusammen-
8 id un a , . . h . u, · c1· Gaben sowohl der Barmherz1gke1t als auch der Gerec t1g-
Jebens 5111 · · b „ b · . ' die beide ihrerseits Ausdruck semer Lt e e gegenu er se111en 
kett G~~tefS, darstellen . Der große mitt lalterliche Theologe Th omas von 
Geschop en .. · h G h · k · . k daher formu lieren: ,,Das Werk der gottltc en erec t1g e,t 
Aquin ann d „ d . .h 11 2 

. das Werk der Barmherzigkeit voraus un grun et ,n I r. 
setzt immer „ 1· h · · · t ) 

. d b ·1 vo rweg anzumerken daß in den (gott 1c msp,ner en 
Es 1st a .' .. d 
. 1 Texten die in einem Ze1traL1m von uber elf Jahrhun erten 

biblisc ,en ' . · . k 
h · ben wurden, Recht und Unrecht aus e111er Vielzahl von Pe,spe -

gesc ne „ d · d b'bl' h 
. • 1 Blick kommen. Das Gerechtigkeitsverstan 1115 er 1 1sc en uvenincen . . .. . . 

Schri ften ist daher nicht ein systemat1sch-e1nhe1tliches. Dies hat se 111en 
d darin daß sowohl der einzelne als auch das Volk als Ganzes 

Grun·h lb cle's langen Zeitraums der Entstehung dieser Schriften mit 
,nne1 a d. · · 
unterschiedlichen Unrechtserfahrungen konfrontie~t waren, 1e sie 1111 
lichte der göttlichen Offenbarung deuteten. Dab: 1 ~andelt~ un? ver
tiefte sich das Verständnis dessen, was i_n u~tersch1_:dltc.hen S1tuat1on_en 
als gerecht galt, das heißt, das _Gere~ht1gke1tsver~tand111s wandelte sich 
dynamisch in der Geschichte. Uberd,es ~~tz:en emzel~,e Autoren unt~r
schiedliche theo logische Akzente, die wir in ih ren Schriften w1dergesp1e-

gelt finden. 3 . .. • • . . 
Ich möchte im folgenden drei Aspekte, d,e fur ein b1blisch-theolog1-

sches Gerechtigkeitsverständnis zentral sind, hervorheben: . . 
• die Erschaffung und die Beauftragung des Menschen, "die Welt 111 

Gerechtigkei t" zu regieren (Gen 1,26 ff.; Weish 9,3); .. 
• die Gerechtigkeit Gottes als Solidarität mit den Armen und Unterei ru ck
ten und ihre Bedeutung für die menschliche Gerechtigkeit; 
• Gerechtigkeit im Neuen Testament: die Erneuerung der ursprüng
lichen Intention des Gesetz s durch J sus Christus. 

1 Summa theol. 1 q . 21 a. 4c. . . 
1 zu den unterschiedlichen Zugängen vgl. im überblick: C. Schrenk, Art. d1ka1os, 

dikaiosyne, in: C. Kitte/(Hrsg.), Theologisches.Wörterbuch zum Neuen Testa1~ent, Bd. 2, 
Sluttgart 1935, 184-214; K. Kertelge, Art. cl1ka1osyne : 111 : H. Balz - C. Schnetcler (Hrsg.)'. 
Exegetisches Wö11erbuch zu m Neuen Testament, Bel. 1, Stuttgart u. ~- 1992, 7~4- 796, 
8. Johnson, Art. sdq, in : H.-/. Fabry - H. Ringgren (Hrsg.), Theologisches Worterbuch 
zum Alten Testament, Bd. 6, Stuttgart u. a. 1989, 894- 924. 
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2.2 Die Erschaffung und die Beauftragung des Menschen, die Welt „ in 
Gerechtigkeit zu regieren" (Gen 1,26 ff.; Weish 9,3) 

Die jüngere der beiden Vers ionen der Schöpfungserzählung im ersten 
Buch der Bibel (Genesis) schildert die Schöpfungsgeschichte in Forrn 
eines Sechstagewerks Gottes. Seinen Höhepunkt bildet die Erschaffung 
des Menschen am sechsten Tag. Dort heißt es: 

„Dann sprach Gott: Laßt uns Menschen machen als unser Abbild, uns 
ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel 
des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriech
tiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild: als 
Abbild Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. " (Gen 
1,27). 

Dieser Vers der in der Geschichte der ch ristlichen Theologie eine I 

große Rolle spielte und dementsprechend vielfältige Auslegungen 
erfuhr4, vermitte lt vor allem drei zentrale Wahrheiten über den Men
schen: er ist als Abbild Gottes, ihm ähnlich, erschaffen; er ist mit der 
Herrschaft über die Erde betraut, und - drittens - er ist als soziales 
Wesen geschaffen, als Mann und Frau. 

Zum ersten Punkt: der Mensch ist nach diesem Text von seiner Bezie
hung zu Gott her definiert, als dessen Abbi ld er geschaffen ist. Diese 
besondere Relation zu seinem Schöpfer zeichnet ihn vor allen anderen 
Wesen der Erde aus. Er ist jenes Geschöpf, das Gott ent-spricht, das 
heißt, welches Gott Antwort geben kann, mit dem er Kommunikation 
und Gemeinschaft haben und das seine Gebote erfüllen kann . Diese 
Beziehung des Menschen zu Gott bi ldet in der Tradition zugleich die 
Grundlage für seine einzigartige WC1rde. D ie Fähigkeit zur Kommun ika
tion setzt dabei ihrerseits voraus, daß der Mensch mit schöpferischer Ver
nunft und freiem Willen begabt ist. Daher stellen Vernunft und freier 
Wi lle in der christlichen und, allgemeiner, in der gesamten europäischen 
philosophischen Trad ition d ie für die Natur des Menschen charakteristi
schen Eigenschaften dar. Sie bi lden zugleich die Grundlage dafü r, daß 
der Mensch ein sittl iches Wesen ist, das heißt, daß er die Fähigkeit besitzt, 
richtige oder falsche Entscheidungen zu treffen und so seine eigene 

4 Vgl. dazu C. Westermann, Genesis, 1. Tei lband: Genesis 1-11 (Bibl ischer Kommen
tar Altes Testament; 1,1 ), Neukirchen- Vluyn 1974, 203-222. 
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h. hte sowohl als einzelner als auch kollektiv zu gestal ten . Die 
Gesc ic ·1d d h h d 

rschaffung des Menschen als A~bi ld Gottes b1 et. e_mnac auc .. en 
E . d r menschlichen Geschichte, die - nach b1bl1schem Verstand-
Beginn e · · · h d · . d Ort bleibender Kommun1kat1on zw1sc en Gott un se111em n1s - er . 
Geschöpf, dem Menschen, 1st. . 

E. derer wichtiger Aspekt - dem ersten eng verbunden - 1st, daß 
111 an h ff · f.. · . d Mensch insofern er nach dem Abbild Gottes gesc a en 1st, ur sei-

Je er ' 1 G 1 · h · 
M ·tmenschen und für die Gesellschaft a s anze g e1c sam e111 

nen 1 . d II 
k 111s das heißt eine Erinnerung an Gottes Gegenwart arste t. Den ma , , . .. 

Gott wird auf besondere Weise für den Menschen in seine_m Nachsten 
wärtig. Es ist diese - letztlich unauslotbare - Wahrhe1t der gottge-

gegben Würde des Menschen die die Grundlage eines christlichen 
ge enen , . . . .. . . 
Humanismus bildet und die in der Trad1t1on Schritt fu~ Schritt zu ~.e: E111_-
sicht führte, daß jeder Mensch - unabhängig von seiner Zugehon_gke1t 

einer bestimmten Rasse, einem Volk, einer Klasse oder einem 
~ueschlecht - mit Ehrfurcht zu behandeln ist, weil er in einer einzigarti

n Beziehung zu seinem Schöpfer steht. Dieser (auch z. B. durch 
~~huld) nicht auslöschbaren Würde entspricht von seiten der M itmen-

hen und der Gesellschaft eine Pflicht zur Achtung seiner elementaren 
SC f h . . d 
Lebensrechte. Wir stoßen hier - wie unten näher auszu ü ren sein wir 
_ auf die geistige Grundlage der Menschenrechtsidee. 

zweitens: Der Text über die Erschaffung des Menschen spricht davon, 
daß der Mensch von Gott ermächtigt ist, über seine Schöpfung zu herr
schen. Er soll die Freiheit und Vernünftigkeit, die in seiner Natur angelegt 
sind einsetzen, um die Welt in Gerech tigkeit zu regieren, das heißt, um 
für das Wohlergehen aller Geschöpfe Sorge zu tragen.6 Auf diese Weise 
soll der Mensch an dem fortzusetzenden Werk der Schöpfung aktiv mit
wirken (vgl. auch Gen 2,15). Dies bedeutet auch, daß seine Verantwort
lichkeit Gott gegenüber verlangt, seine Fähigkeiten gemäß dem jewei lig 

s Dies legt der im hebräischen Text verwendete Begriff für Abbild, Statue (säl~m)nahe. 
Ihm liegt die altorientalische Vorstel lung zugrunde, daß der Herrscher durch die ihn abbil
denden Statuen jeweils gegenwärtig gesetzt w ird. In einem analogen Sinn bedeutet dann 
Abbild Gottes' daß Gott für den M enschen durch den Menschen repräsentiert w ird; vgl. 

1C. Westerman~. a. a. 0. (Anm. 4) 209 ff. 
6 Im M ißbrauch seiner Freiheit, also der Sünde als Ablehnung seiner Gottbezogenheit, 

die ihrerseits Unfrieden und Ungerechtigkeit zur Folge hat, gründet die Angewiesenhe1t 
des Menschen auf Gottes Barmherzigkeit. 
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vorhandenen Einsi htsstand einschließlich der wissenschaftlich-techni
schen Möglichkeiten einer Epoche einzusetzen, im Dienst an der 
Menschheit und darüber hinaus der ganzen Erde. 

Drittens: Dieser Ruf zur Verantwortung betrifft Mann und Frau in eben 
gleicher Weise. Die Anführung beider Geschlechter an dieser Stelle des 
Textes besagt, daß d r Mensch nicht als vereinzeltes, sondern als soziales 
Wesen geschaffen wurde. Von daher ist auch die Verantwortung, in der er 
seinem Schöpfer gegenübersteht, eine gemeinsame und solidarische. 

Die Sätze über die Erschaffung des Menschen im Buche Genesis am 
Anfang der Bibel zeigen somit bereits die fundamentalen Wahrheiten 
hinsi htlich der Schöpfungsintention Gottes mit dem Menschen auf. Sie 
geben damit zugleich die Grundkonstanten für die Gestaltung der sozia
len B ziehungen der Menschen unter inander vor, die sich aus dem 
Geschaffensein und dem bleibenden Gerufensein jedes Menschen zur 
Beziehung mit Gott ergeben. Hier sind somit alle jene Elemente vorge
bi ldet, die in der Geschi hte - durch einen fort laufenden Prozeß der 
Interpretation und Reinterpretation und einem daraus resultierenden 
vertieften Verständnis der Texte- zu einer immer umfassenderen Sicht 
dessen führten, was Gerechtigkeit in den gemeinschaftlichen Beziehun
gen bedeut t. 

2.3 Die Gerechtigkeit Gottes als Solidarität mit den Armen und Unter
drü ckten und ihre Bedeutung für die menschliche Gerechtigkeit 

Der weitaus größte Tei l der biblischen Bücher schildert- im Anschluß an 
die ersten Kapite l d r Genesis- in verschiedenen Erzählkreis n (Noa h, 
Abraham und seine Nachkommen) die Beziehung zwischen Gott und 
den Menschen in der Geschichte . Ihr zentrales Thema - das vo r all 111 

durch die Geschichte des Volkes Israel demonstriert wird - bildet die 
Offenbarung des einen Gottes, der den Menschen aus Elend und Not 
errettet. Da der Mensch aufgrund seiner Freih it auch fähig ist, Böses zu 
tun, das heißt vor allem auch, die Rechte seines Mitmenschen zu verlet
zen, zeigt sich die mensch liche Geschichte als von Machtm ißbrauch und 
Unterdrückung gezeichnet. Das Alte und Neue Testament v rurteilen 
diese Zerstö rung der Lebenschancen des Menschen durch den Men
schen auf immer neue Weise. Der sogenannten Exodus-Erzählung(vgl. 
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E 3-15) auf die hier nur verwiesen werden kann, kommt 
r allem x ' · h. 1 0 . 1 :sehe Bedeutung für die gesamte weitere Gesc 1c 1te zu. 

1 bei exemp a1 i 
c~ schildert die Befreiung des _Volkes l:ra~I durch YHWH, se!nen Gott, 
Sie der Sklaverei und Unterdruckung m Agy~ten, _a lso a~s emer S1tua
aus . d das Volk durch vielfältiges Unrecht 111 seiner Existenz bedroht 
fon ,n er .. . . d 1 ' . Exodus stellt - neben der Schopfung - das zweite CJUn -
war Dieser I h f .. 

· b 'b/' J1en Glaubens dar und ist von bleibender Re evanz auc ur datum I JSC . f b 
1 · tl· he Gottesverständnis. Denn von dieser Ursprungsofen a-

das eins 1c . . . . . h' h 
d E Odus her wird der biblische Gott m der we1te1en Gesc 1c te 

rung es x · d 
1 • Gott erkannt und verehrt, der die Armen, Ausgebeuteten un 

a eind .. kten also alle Menschen deren Leben und Zukunft in Gefahr 
Unter ruc , ' 
. d s ihrer Not errettet.7 Er ist der Gott, "der den Schwachen aus dem 

s1n , au . h 1· t ,, ( 1 S 
b ·I ebt und den Armen erhöht der 1m Sc mutz 1eg . . . am Stau e1 1 ' . . . 
d G tt Von dem die Armen vor Gericht Gerechtigkeit erfahren 2 8), er o , ,, . 

u~d die Hilflosen ihr Recht" (Jes 11,4). Da_ß G~tl gerecht 1st, bedeutet 
somit, daß er sich in der Ge chichte auf die Seite der Machtlosen und 

Schwachen ge te ilt hat. . 
Gerechtigkeit im christlichen Sinn meint von daher zuerst und vor 

allem eine Haltung und ein Handeln zugunsten jener, die selbst zu oh_n
.. ht·1g sind ihre R chte einzufordern. Dies ist auch der Grund dafur, 

mac , . 1 · 
Um Gerechtigkeit im biblischen Kontext so eng mit der Barm 1erz1g-

war b 1 · · 
ke itverbunden ist. De1· gerechte Gott ist zugleich der arm 1erzige, J~ner, 
der aus Mitleid mit dem Menschen als seinem Geschöpf handelt. Dieses 
geoffenbarte Verhalten Gottes erweis~ sich auch für das vom Me~schen 
geforderte moral ische Verhalten 1n hochstem M_aße bedeutsam. D~nn 
wenn Gott sich für jene einsetzt, die Unrecht erleiden, dann besteht eine 
analoge Verpflichtung auf seit n der Gläubigen zum Einsatz fü~ die sozial 
oder politisch Entrechteten. Die Solidarität mit den Armen bildet dem
nach einen „Grundzug bib lischer Ethik, der tief in der Gottesvorstellung 

verankert ist". 8 

Von daher läßt sich zusammenfassend sagen, daß soziale Gerechtig-
keit zuerst und vor allem den Einsatz für di Rechte und Ansprüche jener 

1 zur Interpretation und Reinterpretation der Exoduserzählung in der europäischen 
Geschichte vgl. M. Walzei; Exodus and Revolution (Basic Books), New York 1985 (dt. Exo-
dus und Revolution [Fischer-Taschenbücher; 11835], Frankfurt/M. 1995). . . 

u F. Crüsemann, Bewahrung der Freiheit. Das Th ema des Dekalogs 1n soz1algesch1cht-

licher Perspektive, München 1983, 10. 
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meint, die dazu - aus welchen Gründen imm er - selbst nicht in d 
Lage sind. Die neuere katholische Theologie, insbesondere die Befre~: 
ungstheologie, hat dafür den Begriff der 11vorrangigen Option für d. 
Ad_rmen" geprägt. Ihre Verwirklichung findet darin ihren Maßstab, ,,w:: 

1e Machtlosen in einer Gesellschaft behandelt werden."9 

Aus dieser Blickrichtung ist auch die Funktion der Gesetze zu verste

~en_, deren allgemeine Aufgabe es ist, das gute und harmonische Leben 
in einer Gesellschaft zu fördern. Eben um dies zu ermöglichen, sollen sie 
zuerst und vor allem im Dienste jener stehen, die zu wenig Macht haben 
ihre Interessen effektiv zu schützen und daher des S hutzes des Geset~ 
zes besonders bedürfen. 
. Dies zeigen b reits die Gesetzesbücher des Alten Testaments mit 
ihren differenzierten strafrechtlichen und sozialen Regelungen, die die 
Rechtsbeugung und die Verelendung der arm en Schichten der Bevölke
rung verhindern sollen. Sie mahnen die Gleichheit aller vor dem Gesetz 
ein (vgl. Dtn 16,19) und zeigen eine für die damalige Zeit beachtliche Sen
sibilität für den Angeklagten und ein gerechtes Gerichtsverfahren .10 Die 
vielfältigen Sozialgesetze sollen ihrerseits die materielle Mindestversor
gung von "Witwen, Waisen und Fremden", also der am meisten gefähr
d~ten Gruppen von Armen (vg l. zum Beispiel Dtn 14,28 f.), garantieren. 
Diesem Z~eck dienen auch das Zi nsverbot (Dtn 23,20 f.), das allerdings 
nur gegenuber Israeliten gilt, sowie jene Regelungen, die eine humane 
Behandlung der Sklaven vorschreiben. Die weitestgehenden Maßnah
men in dieser Hinsicht stellen die Institutionen des Sabbats, als eines 
Ruhetages an jedem siebenten Tag für alle menschlichen Wesen unab
hängig von ihrem sozialen Status, des Sabbatjahres, das die Freilassung 
von Schuldsklaven in jedem siebten Jahr (Ex 21,2-11; Lev 25,1-4; Dtn 
15,12- 18) vorschreibt, sowie des Jobeljahrs dar, das einen allgemeinen 
Schuldenerlaß in jedem fünfzigsten Jahr vorsieht (vgl. L v 25,8-17.23-
55). Das gemeinsame Ziel aller dieser Regelungen ist es, der Konzentra-

9 Siehe: ~ath?li~_che Sozialakademie Österreichs- Publik-Forum (Hrsg.), Wirtschaftli
che G. rechtigk_e1t fur alle. Katholische Soziallehre und die US-Wirtschaft. Hirtenb rief der 
katholis hen Bischofskonferenz der USA (1986) (Publik-Forum-Dokumentation) Frank-
furt 1987, SO f. - Kap. 11 /2, Nr. 38. ' 

10 Als Beispiele_seien.angeführt das Schuldnerrecht(Dtn 24,10 f.); die Organisation des 
Gerichtswesens _e111scl2 li eßlich d r Einrichtung eines lnstanzenzugs (Dtn 17,8-13); die 
Asylregelung bei [ahrlass1ger Tötung (Dtn 19,1-13); die Zweizeugenklausel u. a. 
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ion von Reichtum, und hier besonders von Landeigentum, entgegenzu
t irken. Auf diese Weise soll einer progressiven Güterakkumulation und 
:amil einer wachsenden Ungleichheit in der Güterverteilung vorgebeugt 
werden. Ihnen liegt die Erfahrung zugrunde, daß es in jeder Gesellschaft 
die Tendenz zu einer zunehmenden Ungleichverteilung von Reichtum 
gibt. Diese bedarf der Korrektur durch soziale Regelungen und Gesetze, 
oll es nicht langfristig zu groben Formen sozialer Ungerechtigkeit und 

den damit verbundenen sozialen Spannungen kommen . 
Die Institutionen des Sabbat- und Jobeljahres bilden - angesichts gra

vierender globaler Verschuldungsprobleme - ein gutes Beispiel dafür, 
daß die biblische Gesetzgebung auch heute Impulse für die Gestaltung 
einer gerechteren nationalen und internationalen Wirtschaftsordnung 
geben kann . Denn auch heute gefährdet die wachsende Unglei hvertei
lung von Reichtum nicht nur das Leben vieler Menschen, sondern auch 
den Frieden. Zugleich ist jedoch offenkundig, daß die alttestamentlichen 
Regelungen, deren Ziel es war, ein Mehr an Gerechtigkeit in den damali
gen einfach strukturierten agrarischen Gesellschaften zu schaffen, nicht 
direkt in unsere komplexen, international vernetzten Gesellschaften 
übernommen werden können. Wegen der andersartigen gese llschaftli-
hen Vorgaben sowie neuer Einsichten müßte dies im Hinblick auf 

gesellschaftliche Gerechtigkeitsstandards zu neuen, schweren Formen 
von Ungerech tigkeit führen. Von bleibender Bedeutung erweist sich 
jedoch die in diesen Gesetzen zum Ausdruck kommende Grundein
sicht: Da Gott ein gerechter und barmherziger Herr ist, besteht für die 
Gläubigen und letztlich alle Menschen, die ihr Leben ihm verdanken, die 
Verpflichtung, Gottes Verhalten gegenüber jenen nachzuahmen, die -
aus welchen Gründen immer- in Not sind, und ihnen zu ihrem Recht zu 

verhelfen. 11 

Dies zeigen auch die alttestam entlichen Propheten, die zur Erfü llung 
der ethischen Forderungen des Gesetzes angesichts der jewei ligen 
sozialen Mißstände und des Unrechts ihrer Zeit mahnen. Ihre Botschaft 

11 Das Alte Testament beschreibt die geforderte Reziprozität des Verhaltens für den 
speziellen Fall der Fremd n an ein r Stelle [olgendermaßen: ,,Denn der Herr, euer Gott, 
i l der Goll über den Göllern und der Herr über den Herren .. . Er läßt kein Ansehen gel
len und nimmt keine Bestechung an. Er verschafft Waisen und Witwen ihr Recht. Er liebt 
die Fremden und gibt ihnen Nah rung und Kl eidung - auch ihr sollt die Fremden lieben, 
denn ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. " (Dtn 10,17-19). 
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gipfelt darin, zu zeigen, daß feh lende Gerechtigkeit die Beziehung zu 
Gott unmöglich macht, und daß religiöse Praktiken, wie kultische Feiern 
Gebet und Fasten nutzlos werden, wo nicht auch Gerechtigkeit geüb~ 
wird (vgl. u. a. Am 4,4- 6; 5,21-27; Jes 1,10-17; 58,1- 14; Jer 7,1-7). 
So heißt es beim Propheten Jesaja, um nur einen der Texle zu zitieren: 
,,Ist das ein Fasten, wie ich es li ebe, ein Tag, an dem man sich der Buße 
unterzieht? ... Nein, das ist ein Fasten, w ie ich es liebe: die Fesseln des 
Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten 
frei zulassen, jedesJoch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszu
tei len, die obdachlosen Arm en ins Haus aufzunehmen, wenn du einen 
Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu 
entziehen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, 
und deine Wunden werden schnel l vernarben. Deine Gerechtigkeit geht 
dir voran, die Herrlichkeit des Herrn fo lgt dir nach. " (Jes 58,5-8). Die 
Frömmigkeit kann daher zum Ärgernis werden, wenn ihr nicht die Bereit
schaft entspricht, den eigenen Reichtum mit den Armen zu teilen. In den 
prophetischen Schriften finden w ir somit eine extrem enge Verknüpfung 
von Gottesglauben und einer sittli chen Praxis, für die Gerechtigkeit eine 
zentrale Rol le spielt. Die Weigerung, nach Gottes Gebot zu handeln, das 
befieh lt, den Armen beizustehen, bedeutet implizit eine Leugnung des 
gerechten Gottes. 11Wer unbarmherzig ist gegen Witwen, Waisen , Gast
arbeiter, gegen die Unterdrückten und Ausgebeuteten , dessen Religion 
ist nicht besser als Atheismus. Er ist gottlos und kennt den heiligen Gott 
nicht." 12 

2.4 Gerechtigkeit im Neuen Testament: die Erneuerung der ursprüngli
chen Intention des Gesetzes durch Jesus Christus 

Die alttestamentl ichen Offenbarungen finden im Neuen Testament ihre 
endgü ltige Interpretation und Vol lendung. Ihre wesentl ichen Inhalte 
werden hier aufgegriffen und neu zentriert. Die im Alten Testament 
bezeugte Solidarität Gottes mit den Armen bildet dementsprechend den 
Kern der Botschaft Jesu. Jesus verkündet die vorrangige Liebe Gottes zu 
den Armen. So heißt es in An lehnung an Jesaja 61: 11 Der Geist des Herrn 
ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit 

12 B. Hfiring, a. a. 0. (Anm . 1) Bd. 1: Das Fundament aus Schrift und Trad ition, Freiburg 
LI. a. 1979, 28. 

60 

. d Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen 
ic.h Ee~assung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die 
die n · d · G cl · h d H f " 

hl genen in Freiheit setze un e111 na enJa r es errn ausru e. 
Ze~c a . . 
Lk 4 l8 f. ). Er erweist sich so als der verheißene Gerechte (J er 23,5 ; 

( 15') dessen Leben vollkurnrnen dem Gebot und Wi llen Gottes, des 
33, ' · h S II . d ers entspricht. Das 1m Neuen Testament an me reren te en w ie er-
~~~te Zitat 11 Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer" (Mt 9,13; 12,7; vgl. 
bereits Hos 6,6) faßt die prophe~ische Botschaft ~es ~lten Testaments 
thetisch zusammen, inde~ es die untrennbar~ E111he1t der Verehrung 
Gottes und der Nächstenliebe betont und diese zur Grundlage der 
moralischen Dimension des christlichen Gottesglaubens macht. 

In diesem Kontext der Einheit von Gottes- und Nächstenliebe und der 
Solidarität mit den Schwachen ist ein Spezifikum der Botschaft Jesu zu 
sehen: seine Kritik an einzelnen in seiner Gemeinschaft gültigen Ge
setzen. Nun stellen die Gesetze einer Gesellschaft eine in sich notwen
dige Voraussetzung für das Gelingen eines geordneten und friedvollen 
Zusammenlebens dar und können damit rechtens ein hohes Maß an 
Achtung von seiten der Mitglieder dieser Gesellschaft fordern . Gesetze 
können jedoch in einer Weise degenerieren, so daß sie ihre ursprüngli
che Funktion, das Leben zu schützen und zu fördern, nicht mehr wahrzu
nehmen imstande sind. Nicht nur die Übertretung des Gesetzes, son
dern auch einzelne Gesetze selbst können dann zu einer Quel le von 
Unrecht werden. Dies zeigt das Neue Testament exemplarisch anhand 
des Sabbatgebots, dessen ursprüngliche Intention es war, das Leben der 
Menschen durch periodische Ruhezeiten zu erleichtern . Da dies unab
hängig vom sozialen Status, z. B. auch für die Sklaven, galt, kam dem 
Sabbatgebot darüber hinaus eine egalitätsfördernde Wirkung zu. Das 
Sabbatgesetz als 11 alttestamentliches Grundgesetz von Bund und Kult" 13 

bildete zugleich ein Identifikationsmerkmal der Juden gegenüber ihrer 
heidnischen Umwelt. Es war jedoch in jener Zeit aufgrund seiner legalisti
schen Interpretation und Überfrachtung mit vielfä ltigen Einzelregelun
gen zu einem Rechtsinstitut geworden, das das Leben, insbesondere der 
Ärmeren, das es erleichtern sollte, in zunehmendem Maße behinderte. 

u Vgl. W Kern, Die Schöpfung als Voraus-Setzung des Bundes im AT, in : ) . Feiner -
M. Löhrer (Hrsg.), M ysterium salutis, Bd . 2: Die Hei lsgeschichte vor Christus, Einsiedeln 
u. a. 1967, 441 -454, hier: 446. Der Sabbat ist ebenso Sinnspi tze der Schöpfungsge
schichte, wie Bundeszeichen des Sinaigeschehens (Ex 31,13 .17). 
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Es verriet damit seine eigene Intention. In diese Situation hineingespro
chen bedeutet das Wort Jesu, daß „der Sabbat für den Menschen und 
nicht der Mensch für den Sabbat" geschaffen ist (Mk 2,27 f.), eine radi
kale Abkehr vom absoluten Anspruch dieses Gesetzes (vgl. auch Mk 7,1-
8). Die lnfragestellung und Kritik Jesu an diesem und anderen Gesetzen 
seiner Zeit und Gesellschaft erwiesen sich dadurch als gerechtfertigt, daß 
sich inhumane Konsequenzen aus deren Befolgung ergaben, die ihrer 
ursprünglichen Intention entgegengesetzt waren und statt Unrecht zu 
verhindern, dieses vermehrten. 

In seiner Gesetzeskritik beruft sich Jesus dabei auf das den einzelnen 
Gesetzen übergeordnete Gebot der Liebe, das die letzte Quelle aller 
sozialen und gesetzlichen Regelungen darstellt. Dieses „Gesetz der 
Liebe", das allen rechtlichen Einzelregelungen vorausliegt und sie legiti
miert, gründet - und dies ist das Zentrum der Botschaft des Neuen 
Testaments - in der indiskriminierenden Zuwendung Gottes zu allen 
Menschen als seinen Geschöpfen (Mt 5,45; Lk 6,35 f.). 14 

Zusammenfassend möchte ich aus der biblischen Botschaft drei 
wesentliche Grundsätze für ein christliches Gerechtigkeitsverständnis 
ableiten: 

1) Der Mensch ist als Abbild Gottes und soziales Wesen geschaffen. 
Daraus folgt, daß Gerechtigkeit im Hinblick auf sein Menschsein bedeu
tet, daß die menschliche Würde, das heißt konkret das Leben, die Frei
heit und die persönlichen, einschließlich der politischen und religiösen 
Überzeugungen des Menschen durch die Mitmenschen, die Gesell
schaft und den Staat zu achten sind. Als Gottes Geschöpfe und Stellver
treter sind darüber hinaus aufgrund des Herrschaftsauftrags alle Men
schen - Männer und Frauen - zur aktiven Mitgestaltung der Erde beru
fen und verpflichtet. Sie sollen ihre Fähigkeiten in jeder möglichen Weise 
für das Wohl der anderen Menschen und der ganzen Schöpfung ein
setzen. 

.. 14 Vgl. auch W Kern, a. a. 0. (Anm. 13) 339; K. Niederwimmer, Askese und Mysterium. 
Uber Ehe, Ehescheidung und Eheverzicht in den Anfängen des christlichen Glaubens (For
schungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments; 1'13), Göttingen 
1975, 39. Der Autor spricht hinsichtlich des Gesetzesverständnisses Jesu von einer 
,,eschatologischen Mora lkritik", das heißt einer Moralkritik, die die eschatologische Er
neuerung der Schöpfung vorwegnimmt. 
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. , härente Dynamik dieses ersten in der Schöpfung grundgelegten 
D1e in d d h . . b"bl' h p . . . . . der Gerechtigkeit wir urc zwei weitere 1 1sc e nnz1p1en 

pnnz1ps 

betont: ·f d 'b 1 · • h G · d 
2) Wie die historischen Sch~1. ten e_r 81 e ze.'.gen, s~tzt s1c . ott 111 . er 

hichte für die BenachLeil1gten ein, also fur alle Jene, die der Hilfe 
Gesc G h · k · · 1 f d" B · · 

ders bedürfen. Seine erec t1g e1t z1e t au 1e ese1t1gung von 
beson . . . . 

Chten Verhältnissen 1n denen ein Mensch emen anderen oder ein 
ungere ' .. 
Volk ein anderes unterdrückt. Diesem Handeln Gottes kommt_ fur das 

Chliche Handeln Vorbildcharakter zu. Der Mensch soll seine Ver-
rnens . . . 

ft und Freiheit zu r Schaffung einer gerechteren Gesellschaft 1m D1en-
nt~n der schwächeren einsetzen. Die menschliche Solidarität mit den 
~rrnen soll ihren Ausdruck in der Bereitschaft zur persönlich-karitativen 
Wohltätigkeit finden, aber auch im Einsatz für jene, deren Grundrechte 
verletzt werden, und für die Schaffung einer sozialen Ordnung, die ein 
möglichst hohes Maß an Gerechtigkeit in der Gesellschaft sichert. 

3) Dabei ist diese Ordnung nicht unveränderlich und für alle Zeiten 
festgelegt. Sie wird vielmehr dann zu verändern und den neuen Verhält
nissen anzupassen sein, wenn dies notwendig ist, um ihre ursprüngliche 
Intention zu wahren. Diese aber ist: jeden Menschen in seiner Würde als 
Abbild Gottes zu schützen und das jeweils mögliche Mehr an Gerechtig
keit in einer gegebenen Situation zu verwirklichen. Von daher haben all~ 
Gesetze und Regelungen prinzipiell dynamischen Charakter. Ihren Maß
stab bildet der Mensch als Abbi ld Gottes und sein Wohl. 

3. Die Verwirklichung von Gerechtigkeit angesichts geschichtlicher 
Unrechtserfahrungen in Vergangenheit und Gegenwart 

3.1 Allgemeine Vorbemerkung 

Wie die biblischen Schriften zeigten, stellt sich die Forderung nach 
Gerechtigkeit immer dann, wenn Menschen Unrecht erfahren. Damit 
eine Situation allerdings als ungerecht beurteilt werden kann, bedarf es 
eines Maßstabs der Gerechtigkeit. Diesen bilden in jeder Gesellschaft 
zuerst die gültigen Gesetze und sozialen Regelungen. Diese positiven 
Gesetze können jedoch nicht den letzten Grund der Gesetze bi lden. 
Denn dies würde deren definitive Festschreibung für alle Zeiten bedeu
ten. Eine derartige Unveränderlichkeit entspricht aber weder der histori-
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sehen Erfahrung noch wäre sie in sich wünschenswert. Den rechtens 
bestehenden Gesetzen liegt demnach notwendigerweise ein weiterer 
Standard zugrunde - und dies gi lt auch, insofern sie durch Gott geoffen
bart sind, wie dies für das A lte Testament der Fal l ist-, durch den ihre 
Gerechtigkeit beurtei lt werden kann. Nach der biblischen Überlieferung 
ist dieser Maßstab, von dem her Ungerechtigkeit als so lche beurteilt wer
den kann, der Mensch selbst, der von Gott geschaffen ist und damit in 
einer besonderen Beziehung zu ihm steht, und dem aufgrund dieser 
Beziehung besondere ihm eigene Rechte zukommen. Insofern sich die 
politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten sowie die wissenschaft
lichen Einsichten und damit die konkreten Möglichkeiten der Verwirkli
chung von Gerechtigkeit im laufe der Geschichte wandeln, unterl iegen 
jedoch auch diese Rechte in ihrer konkreten Ausformung gewissen Ver
änderungen. 

Ein praktisches Beispiel für das Gesagte bietet die Sklaverei. Über 
weite Strecken der Geschichte ga lt sie als gesellschaftliche und wi rt
schaft liche Notwendigkeit. So sehen auch die biblischen Schriften in der 
Sklaverei eine normale rechtliche Institution, auch wenn diese humaner 
gesta ltet werden kann und muß. Als Rechtsinstitut der israelitischen, aber 
auch der antiken Gesellschaft selbst w ird sie aber nicht in Frage gestellt.15 

Es ist bekannt, daß die Sklaverei erst im 19. Jahrhundert in den meisten 
Staaten abgeschafft wurde und heute allgemein als eine schwere Verlet
zung der Freiheit und geschöpflichen Würde des Menschen angesehen 
wird. So heißt es in der Al lgemeinen Erklärung der Menschen rechte: 
,, Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Skla
verei und Sk lavenhandel sind in allen Formen verboten." 16 Niemand 
würde es für mora lisch zulässig erachten, die Sklaverei, wonach mensch
liche Wesen als Objekte und persönliches Eigentum gelten, als rechtliche 
Institution wieder einzuführen . 

15 Vgl. dazu W. Wolbert, Ze itliches und überzeitliches in der sittlichen Botschaft der 
Bibel, in : NI. Heimbach-Steins -A. Lienkamp - ). Wiemayer( Hrsg.), Brennpunkt Sozial
eth ik. Theorien, Aufgaben, Methoden. Fü r Franz Furger, Freiburg u. a. 1995, 127-132. 

16 Vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Art. 4. Die w ichtigsten völkerrecht
lichen Verträge in diesem Zusammenhang sind das „übereinkommen betreffend die Sk la
verei" (vom 25. September 1926) sowie das „Zusatzübereinkommen über die Abschaf
fung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Prakti
ken" (vom 7. Sept. 1956). 
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Eine ähnliche Entwicklung ze ich net sich z. B. fü r die Folter als Rechts
instrument ab. Während sie über weite Strecken der Geschichte, zum 
Beispiel als Mittel zu r Erzwingung von Geständnissen, nicht in Frage 
gestellt wurde, gilt sie heute allgemein als schwere Verletzung der per
sönlichen Würde des Menschcn .17 So heißt es in der Pastoralkonstitution 
des Zweiten Vatikanischen Konzils „Gaudium etspes": ,,[ ... ) Was immer 
die Unantastbarkeit der menschl ichen Person verletzt, w ie Verstümme
lung, körperliche oder see lische Fol ter und der Versuch, psychischen 
zwang auszuüben; was immer die menschliche Würde angreift, wie 
unmenschliche Lebensbedingungen, w illkürliche Verhaftung, Ver
schleppung, Sklaverei, Prostitution, Mädchenhandel und Handel mit 
jugendlichen, sodann auch unwürdige Arbeitsbedingungen, bei denen 
der Arbeiter als bloßes Erwerbsmittel und nicht als freie und verantwort
liche Person behandelt wird: alle diese und andere ähnliche Taten[ ... ) 
sind eine Zersetzung der menschlichen Kultur, entwürdigen weit mehr 
jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Zugleich sind sie in 
höchstem Maße ein Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers." 18 

Das Beispiel der Sklavere i, aber auch der Folter und anderer inhuma
ner Praktiken, die im vergangenen Jahrhundert Schritt für Schritt zurück
gedrängt wurden, zeigen, daß ein Fortschritt an Humanität möglich ist. 
Seinen Maßstab bildet die Achtung vor dem einzelnen Menschen als 
Geschöpf und Abbild Gottes, über das der Mensch nicht wil lkürlich ver

fügen darf. 
An dieser Stelle sei eine historische Anmerkung eingefügt: Die eben 

beschriebene veränderte Sicht der Sklaverei sowie anderer inhumaner 
Praktiken stellt eine der Folgen eines tiefgreifenden Wande ls des Gesel l
schafts- und Gesetzesverständnisses dar, der sich in Europa seit dem 
18. Jahrhundert vollzog und dessen Dynamik bis heute weite rwirkt. In 
dieser Zeit setzte sich die Einsicht durch, daß gesellschaftliche Ordnun
gen weder kosmisch-natürlich noch aufgrund geoffenbarter Gesetze ein 

17 So heißt es in Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: ,,Niemand 
darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe unterworfen werden." Der wichtigste völkerrechtliche Vertrag in diesem Zusam
menhang ist das „übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder ernied rigende Behandlung oder Strafe" vorn 10. Dezember 1984. 

18 Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute „ Gaudium et spes", 
Art. 27. 
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für allemal festge legt sind. Die positiven Gesetze sollen vielmehr jeweils 
neu aufgrund ihrer zu erwartenden Konsequenzen für die Gerechtigkeit 
in der Gesellschaft und für die Förderung des Lebens und der Gemein
schaft als Ganzer beurteilt werden. Wie oben gezeigt, ist eine derartige 
Sicht bereits in der biblischen Offenbarung keimhaft angelegt. Ihre expli
zite, geschichtliche Form fand sie jedoch erst seit der Aufklärung. 

Geschichtlich lehrreich ist dabei, daß in den meisten Fällen weder die 
Staaten noch die mit ihnen eng verbundenen Religionsgemeinschaften 
für eine humane Änderung der Gesetze eintraten . Derartige Bestrebun
gen gingen vielmehr meist von verfolgten christl ichen oder säkularen 
Minderheiten aus, die sich gegen das ihnen oder anderen widerfah
rende, herrscherliche und staatliche Unrecht zur Wehr setzten.19 

Wenn der Mensch aufgrund seiner Würde "Träger, Schöpfer und Ziel 
aller gesellschaftlichen Einrichtungen" 20 werden soll, dann bedeutet 
dies, daß die staatlichen Gesetze und gesellschaftlichen Institutionen 
ihren Zweck nicht in sich selbst haben, sondern dem Woh l aller Mitglie
der einer Gesellschaft dienen so llen. Diese Zentrierung auf das mensch
liche Wohl erfordert von al len, auf staatlicher und gesellschaftlicher 
Ebene, aber besonders von den Entscheidungsträgern, das konstante 
Bemühen um je gerechtere Prob lemlösungen angesichts sich verändern
der gese llschaftlicher Gegebenheiten und den mit ihnen gegebenen For
men von Unrecht. Einern Maximum an geschöpflicher Freiheit bei der 
Gestaltung der gesellschaftlichen Wirk lichkeit muß daher ein Maximum 
an Verantwortlichkeit aller entsprechen, wobei der Vernunft und ihrer 
„innovativen Kompetenz" 21 eine entscheidende Rolle zukommt. Denn 
der vernünftigen Überlegung fällt die Aufgabe zu, die mit der jeweiligen 
geschichtlichen Realität neu gegebenen Mögl ichke iten, ein Mehr an 
Gerechtigke it zu verwirklichen, zu erkennen und durchzusetzen. Der 
Mensch gebraucht seine Vernunft und Freiheit als Geschöpf dann in rech-

19 Man bezeichnet sie gemei nhin als Eri1anzipationsbewegungen, wobei „Emanzipa
tion" im modernen Sinn das Streben nach „Selbstbefreiung oder Entlassung gesellschaft
licher Gruppen aus geistiger, rechtlicher, sozialer oder politischer Bevormundung, 
Benachteiligung oder als Unrecht empfundener Herrschaft" meint, M. Creiffenhagen, 
Art. Emanzipation, in: J. Ritter (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, 
Darmstadt 1972, 448 f., hier: 448. 

20 Vgl. die päpstliche Enzyklika von 1961 „Mater et magistra", Nr. 219. 
21 K. Demmer, Naturrecht und Offenbarung, in: M. Heimbach-Steins u. a. (Hrsg.), 

a. a. 0. (Anm. 15) 39. 

66 

. rechend der Schöpfungsintention Gottes, wenn er sie im 
Weise entsp 1 · k · f" II M h d' ter hr Frieden und Gerec1t1g e1t ur a e ensc en 1eser 

Dienste von me 
Erde einsetzt. 

3.2 Oberlegungen zu einigen aktuellen Themen 

. letzten Punkt möchte ich einige der Konsequenzen aufzeigen, 
In diesem f" h „ ß · ht· Th . . h dem oben Gesagten ur eute au erst w1c 1ge emen-
d1e sie aus d' · 1 G h · k · · · 

1 wie die Menschenrechte, 1e soz1a e erec t1g e1t 1m nat10-
komP exe, · · d hl h 

d internationalen Kontext und die Beziehung er Gesc ec ter 
nalen un . . h h d' 

b Dabei können folgende Fragen als eine Art R1c tsc nur 1enen: 
erge en. · d „ d d 

· ht eine bestimmte Regelung oder ein Gesetz er Wur e es 
Entspnc · h 
M hen als einem Geschöpf, das in einer besonderen Bez1e ung zu 

ensc d . 1 B h ·1· ? 
Gott steht? Fördert sie vo rrangig die Ar_men un „s~z,a en.ac te1 1gten_. 
M' dert sie menschliches Leiden auf d,e bestmogliche Weise und reali
si~~t sie den dem gegebenen historischen Einsichtsstand entsprechen-

den Standard von Humanität? 

3.2.1 Menschenrechte 

Da jeder Mensch von dem einen Gott als sein Abbild geschaffen ist, 
haben alle Menschen denselben Ursprung und damit auch die gleiche 
Würde und die gleichen Rechte - unabhängig von sozialem Status, 
Rasse oder Geschlecht.22 Gott selbst als der Schöpfer ist demnach der 
Grund für die Universalität der menschlichen Rechte: Aufgrund der 
Beziehung des Menschen zu dem 11 in und durch sich absoluten, unbe
dingt-unendlichen Gott gewinnt die menschliche Person und gewinnen 
mit ihr die Menschenrechte Anteil an dieser Unbedingtheit Gottes - und 

letztlich dadurch Anspruch auf unbedingte Achtung. " 23 

Wie verträgt es sich mit dieser grundlegenden Einsicht, daß die Men
schenrechte als positive Rechte, die vom Staat zu garantieren und in die 
Verfassung aufzunehmen sind, erst in den vergangenen Jahrhunderten 
formuliert wurden? Wie auch in anderen Bereichen bedurfte es dazu 
eines bestimmten historischen Erkenntnisstandes, was ein humaner 

21 Aus der Gottgeschaffenheit des Menschen folgt die Einheit des Menschenge
sch lechts. Vgl. W. Kern, Geist und Glaube. Fundamentaltheologische Vermittlungen zwi
schen Mensch und Offenbarung, hrsg. v. K.-H. Neufeld, Innsbruck 1992, 343. 

23 Vgl. W. Kern, a. a. 0. (Anm . 22) 368. 
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Umgang mit dem Menschen bedeutet, aber auch konkreter geschicht
licher Voraussetzungen, die eine derartige Entwicklung hin zu einer posi
tiv-rechtlichen Konkretisierung der Menschenrechte möglich und zu
gleich notwendig machten. Denn erst anhand der Unrechtserfahrungen 
in einer bestimmten historischen Epoche konnte offenbar werden, was 
der Schutz der Würde des Menschen in dieser Situation erfordert. Ent
scheidend für diese Entwicklung war die Entstehung des neuzeitlichen 
Staates mit seiner außerordentl ichen Machtfül le und der Verlust der 
kirchlichen Einheit, der es auf staatl icher Ebene notwendig machte, säku
lar begründete, rechtliche Min imalstandards für alle Bürger eines Staates 
zu garantieren.24 

Aufgrund der Wurzeln der Menschenrechte ist es auch zu verstehen 
daß das Recht auf Religions- und Gewissensfreiheit in der geschichtl iche~ 
Entwicklung den Ausgangspunkt der übrigen Menschenrechte bildete. 
Denn dieses Recht gründet direkt in der einzigartigen Beziehung, die auf
grund der Schöpfung zwischen Gott und dem Menschen besteht. Der 
Staat hat kein Recht, in diese von ihrer Natur her notwendig freie Bezie
hung zu Gott, die zugleich tiefster Ausdruck menschlicher Personalität 
ist, einzugreifen. Sie liegt vielmehr in der ausschließlichen Verantwortung 
des Individuums und seines Gewissens. 

Obwohl die Menschenrechte im europäisch-christlichen Kontext 
ihren Ursprung haben, erweisen sie sich daher sowohl von ihrer prinzi
piell -theologischen Grundlage her als auch aus humanen Überlegungen 
für die Gegenwart als unabdingbar. Aus prinzipiel l-theologischer Sicht, 
weil der Glaube an einen Schöpfergott al ler Menschen beinhaltet, daß 
allen Menschen als Menschen - unabhängig von ihrem Verhalten und 
ihrer Pflichterfüllung - gewisse Rechte gegenüber dem Staat zukom
men; aus humaner Sicht, wei l der einzelne Mensch als Gegenüber des 
modernen Staates in seiner Humanität stärker bedroht ist und daher 
besonderer Rechtsgarantien bedarf. Die Menschenrechte stellen damit 
gleichsam die Institutionalisierung einer prophetischen Kritik gegenüber 
dem Staat dar, wenn und insofern dieser seine Macht mißbraucht, bzw. in 
Gefahr ist, sein Machtpotential gegen seine eigenen Staatsbürger zu rich
ten. Darüber hinaus schaffen universal anerkannte Menschenrechte in 

. den internationalen Beziehungen, und dies bedeutet vor allem auch in 

24 Vgl. dazu im einzelnen den Artikel von R. Patz im vorliegenden Band S. 197-209. 
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. hungen zwischen Staaten unterschiedlicher weltanschaul icher 
den Bezie · · h 1· h G dl 

1. · ·• ser Ausrichtung erst Jene gemeinsame rec t 1c e run age, 
nd re 1g10 ' u d us eine Gestaltung der Beziehungen und eine fruchtbare 

von er a d . 
eration in den aufgrund wachsender lnterdepen enz immer 

Koop h ·· 1· h · d ct· . ht h . In umfassenderen Bereic en mog 1c wir , 1e nie me r von e1nze en 
sondern von der Staatengemeinschaft als ganzer geregelt wer-

Staaten . d. G dl f .. . f . dl. h Z ··ssen Sie bilden somit 1e run age ur eine ne 1c e usam-
clen rnu · . 

·be·11 zwischen unterschiedlich kulturell-geprägten Gemeinschaf
mena1 
ten und Staaten. . . . . 

D. s gilt obwohl die Menschenrechte - w ie alle lnst1tut1onen - nicht 
ie ' f d . 
11 ihren ideologischen und politischen Mißbrauch ge eit sin . Dieser 

!eg~ jedoch ihre prinzipielle Gültigkeit, insofern der Mensch Geschöpf 
;;ttes bleibt, und ihre Sinnhaftigkeit im Dienste der Gerechtigkeit nicht 

außer Kraft setzen. 
Nicht vergessen werden darf hiebei, daß die Formulierung und Durch-

setzung der Menschenrechte gegenüber den staatlichen Machthc/.bern 
ein langer geschichtl icher Prozeß war, der durch viele Kämpfe, durch 
Rückschläge, aber auch durch bedeutende Fortschritte gekennzeichnet 
war und der auch heute nicht abgeschlossen ist. Die gegenwärtig aner
kannten Menschenrechte bi lden daher keinen fertigen Kanon. Vielmehr 
ist der Prozeß ihrer Ausformulierung und Durchsetzung notwendiger
weise in die Zukunft hinein offen, insofern sie eine Antwort auf Bedro
hungen von Humanität darstellen, die sich im Geschichtsablauf wan
deln, und insofern die Schaffung einer gesellschaftlichen O rdnung, die 
dem Schöpfungswillen Gottes entspricht, ein in der Geschichte und den 
Bedingungen unserer jeweiligen Verhältnisse immer unvollendetes Pro

jekt und eine bleibende Herausforderung darstellt. 

3.2.2 Soziale Gerechtigkeit 

Alle Formen von Armut und gesellschaftlicher Marginalisierung von ein
zelnen und Gruppen widersprechen dem göttlichen Gebot, da sie die 
Personwürde verletzen und den gesellschaftlichen Frieden gefährden. 
Der Verwirklichung eines möglichst hohen Maßes an sozialer Gerechtig
keit sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext kommt 
daher aus christlicher Sicht höchste Priorität zu. In den internationalen 
Beziehungen werden sie als soziale Menschenrechte und Menschen
rechte der sogenannten dritten Generation (Recht auf Entw icklung, 
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Recht auf Frieden u. a.) thematisiert. Die geforderte nationale und inter
nationale Solidarität mit den materiell und sozial benachteiligten Bevöl
kerungsgruppen verlangt national und global die Schaffung sozialer Ord
nungen, in denen alle Menschen ihre materiellen Grundbedürfnisse 
erfüllen können, um als Geschöpfe Gottes, der die Güter der Erde allen 
Menschen gemeinsam zum Eigentum gegeben hat, in Würde leben zu 
können. 

Wie die Erfahrung zeigt, besteht in al len Gesellschaften eine Tendenz 
zu einer im laufe der Zeit wachsenden Ungleichverteilung von Vermö
gen und Einkommen. Denn Reichtum ermöglicht die Gewinnung von 
weiterem Reichtum. Daher kann ein Mindestmaß an sozialer Gerechtig
keit nur dann verwirklicht werden, wenn den Bedürfnissen der Armen 
und aller jener, die nicht die Macht haben, ihre eigenen Interessen durch
zusetzen, in den politischen Entscheidungen Vorrang eingeräumt wi rd. 
Nur so kann der universalen sozialen Verpflichtung, die Armut in ihren 
krassen Formen, wie sie heute in vie len Ländern der Erde - zunehmend 
auch in den reichen Ländern - besteht, entsprochen werden. Dies setzt 
einen beharr lichen Kampf gegen persönliche, vor allem aber auch gegen 
nationale Egoismen und die in ihnen zum Ausdruck kommende Hab
sucht, 11die ein Götzendienst ist" (Kol 3,5), voraus . 

3.2.3 Die Gleichheit der Frau an Würde und Rechten 

Zuletzt möchte ich noch einige Schlußfolgerungen aus dem biblischen 
Befund für den für jede gesellschaftli che Ordnung zentralen und daher 
auch besonders sensiblen Bereich der sozialen und rechtlichen Regelun
gen der Beziehung zwischen den Geschlechtern ziehen . 

Es ist bekannt, daß in den meisten Gesellschaften traditionell vielfäl
tige Formen der sozialen und rechtlichen Diskriminierung von Frauen 
bestehen, die leider oftma ls auch durch religiöse Argumente gestützt 
werden. Da Mann und Frau nach dem biblischen Schöpfungsbericht in 
gleicher Weise als Abbild Gottes geschaffen sind, ist das Zie l der 
geschichtlichen Entwicklung aus christli cher Sicht die volle Gle ichheit 
zwischen den beiden Gesch lechtern (Gen 1,26). Dies gilt für ihre von 
Gott gegebene Würde und die daraus resu ltierenden Rechte ebenso wie 
für ihre gemeinsame Beauftragung und daher Verantwortung, Mitgestal
ter der Erde zu sein. Die faktische Herrschaft des Mannes über die Frau, 
wie sie in den meisten historischen Gesellschaften bestand und weiter 
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besteht, entspricht nach biblischer Überlieferung nicht der ursprüngli
hen Schöpfungsintention Gottes (vgl. auch Mt 19,3- 1_2; Mk 10,2-12; 

c uch Gai 3,26). 25 Sie stellt vielmehr eine Folge der Ubertretung von 
~ottes Gebot dar (Gen 3,16). Patriarchale Ordnungen, die der Frau 
rundsätzlich weniger Rechte als dem Mann zubilligen, können sich 

~aher für ihre Rechtfertigung auf vielfache Traditionen und Praktiken 
innerhalb der Geschichte, und was schlimmer ist, auch innerhalb der 
Geschichte der christlichen Kirchen, nicht aber auf die inspirierten bibli

schen Texte berufen. 
Die Durchsetzung der in der christlichen Botschaft bereits grundgeleg

ten Gleichheit von Mann und Frau in den konkreten gesellschaftlichen 
Ordnungen ist freilich nicht einfach. Wie auch im Falle der Sklaverei sind 
Bestrebungen, die Gleichstellung der Frau rechtlich zu verankern, ver
hältnismäßig jungen Datums. So wurde erst zu Beginn dieses Jahrhun
derts Frauen in den europäischen Gesellschaften die gleiche Rechtsstel
lung wie Männern zuerkannt. Der durchschnittliche soziale Status der 
Frauen - und dies bedeutet auch Verfügung über materielle Güter - ist 
weiterhin in allen Ländern niedriger als jener der Männer. So waren 1992 
70% aller Armen weltweit Frauen. 26 Da Frauen- und besonders jene aus 
ärmeren Schichten - som it in vielfältiger Weise sozial benachteiligt sind, 
verlangt das bib lische Gebot der Solidarität mit den Schwächeren, daß 
ihnen die besondere Unterstützung des Staates und der Gesellschaft 
gewährt wird. Dies umso mehr, als derartige Hilfeleistungen auch den Kin
dern, einer anderen sozial äußerst schwachen Gruppe, zugute kommen. 

Ich möchte meine Ausführungen an dieser Stelle sch ließen . Sie haben 
gezeigt, daß - um es mit den Worten eines bekannten kathol ischen 
Theologen zu sagen - 11Monotheismus ohne Hingabe an die Sache der 
Gerechtigkeit, der Versöhnung und des Friedens ein leeres Wort oder 
Lüge [ist]. 112 7 Dies bedeutet für alle Menschen, die an den einen Gott 

25 Vgl.}. Ebach, Frau. II: Altes Testament, in: G. Krause - G. Müller(l-lrsg .), Theologi
sche Realenzyklopädie, Bd. 11, Berlin u. a. 1983, 422-424, hier: 423. 

26 Vgl. United Nations Development Programme(l-lrsg.) 1 Bericht über die menschliche 
Entwicklung 1995, Bonn 1995, III. 

27 B. Häring, Gottesgerechtigkeit und Lebensgerechtigkeit, in:/. Feiner - M. Löhrer 
(Hrsg .), Mysterium Salutis. Grundriß heilsgeschichtlicher Dogmatik, Bd. 5: Zwischenzeit 
und Vollendung der Hei lsgeschichte, Zü rich u. a. 19761 259-282, hier: 267. 
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glauben, die Verpflichtung, sich um mehr Gerechtigkeit zu bemühen, wo 
immer ihnen dies möglich ist. Sie sol len sich dazu aller Mittel, die sie die
sem Ziel näher bringen können, bedienen, nicht zuletzt jener, die aus 
einem besseren gegenseitigen Verständnis und der Zusammenarbeit der 
Gläubigen des Islams und des Christentums erwachsen können. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Khamene'i Die von Gott verfügte Ordnung ist nicht 
Durchsetzung nur eine, die von Gott bestimmt ist, sie ist auch eine 
der göttlichen O rdnung, die im Dienst des Menschen steht, die 
Ordnung dem Menschen helfen wi ll. Ist die mensch liche 
angesichts der Gesellschaft doch oft gezeichnet von dem, was sich 
bösen Umtriebe an Aggressionen in der menschlichen Seele abspielt. 
des mensch- Welche Garantien gibt es nun angesichts der bösen 
liehen Herzens Umtriebe des mensch lichen Herzens für die Durch-

setzung der göttlichen Ordnung? Hier zeigt sich die Bedeutung der Weg
weisungen der Propheten - sie können ungerechte Verhältnisse w ieder 
in die rechte Ordnung bringen. 

Gabriel Der Ausgangspunkt Ihrer Frage ist meiner Meinung nach, daß 
Gott gerecht und barmherzig ist und alle Gesetze daher dem Heil und 
Wohl des Menschen zu dienen haben. Wie Sie sagen, ist die menschli
che Geschichte in weiten Teilen durch Unrecht und Aggression 
bestimmt. Daher hat Gott uns den Glauben gegeben und das Gesetz in 
der Form des Gewissens in die Herzen der Menschen gelegt. Und dieses 
Gesetz im Herzen des Menschen ist zu pflegen. Dabei spielt der Begriff 
der Tugend eine große Rolle: daß der Mensch den beharrlichen Wi llen 
haben muß, den Anregungen des Gesetzes zu folgen. 
Nun bedarf es natürl ich äußerer Gesetze, um die Ordnung in der Gesell
schaft aufrechtzuerhalten. Gesetze, die auch Strafe beinhalten. Diese 
Strafe hat aber soweit als möglich in Übereinstimmung mit der Humanität 
zu stehen, denn alle Menschen, einschließlich der Machthaber, sind 
immer in Gefahr, der Aggression und Ungerechtigkeit Raum zu geben. 
Das ist unsere menschliche Ausgan·gslage, von der w ir nur hoffen kön
nen, daß Gott sie aufgrund unseres Bemühens und kraft seiner Gnade 
immer mehr zum Guten wendet. 

muß sich das 
Gesetz ändern, 
wenn sich die 
gesell chaft
lichen Verhält-
nisse ändern? 

Mohaqqeq-Damad Frau Professor Gabriel hat in 
ih rem Referat unter anderem darauf hingewiesen, 
daß Veränderungen in den gesellschaftlichen Ver
hältnissen auch eine Entwicklung im Bereich der 
gesetzl ichen Bestimmungen mit sich bringen. So 
seien aus christlicher Sicht in früheren Gesellschafts
ordnungen ungerechte Verhältn isse, w ie zum Bei-
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spiel die Herrschaft des Mannes über die Frau im Sinne einer patriarchali
schen Ordnung, in der der Frau keinerlei Rechte eingeräumt waren, eine 
gesellschaftliche Tatsache gewesen. Aus christlicher Sicht herrschten also 
in den irdischen Gesellschaften zu dieser Zeit sündige Verhältnisse. In 
diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage, ob sich das Gesetz ändern 
muß, wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. Müßte 
nicht in diesem Falle auch die Inkarnation Gottes neu geschehen -
angesichts der vielen gesellschaftlichen Veränderungen seither? 

Gabriel Bei dieser Frage könnte ein gewisses Übersetzungsproblern 
mit im Spiel sein. Ich versuche jedenfalls darauf einzugehen, so gut ich 
die Frage verstanden habe. Ohne Zweifel ändern sich gesellschaftliche 
Bedingungen im laufe der Zeit. Gesellschaften differenzieren sich, so 
wie das besonders in der modernen Gesellschaft der Fall ist. Machtver
hältnisse ändern sich, es kann zu gerechteren und ungerechteren Macht
verhältnissen kommen. Diese konkreten gesel lschaftlichen Bedingun
gen sind nun offensichtlich bei der Formulierung von Gesetzen zu 
berücksichtigen, soll das ursprüngliche, von Gott gewollte Ziel einer 
möglichst großen Gerechtigkeit in der Gesellschaft - vo llkommen wird 
sie wohl nie sein - gewährleistet bleiben. Dies gilt auch für den Bereich 
der Geschlechterbeziehung. Sehr oft gehen ungerechte Verhältnisse von 
physischen Bedingungen aus: Manche Menschen haben mehr Reichtum 
und können daher Macht über andere ausüben; manchmal haben Men
schen größere physische Kraft und können wiederum auf diese Weise 
andere unterdrücken. Ziel der Gesetze ist es nun, für die Erhaltung von 
Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft zu sorgen, das heißt, diese 
ungleichen M achtverhältn isse, die in der Geschichte eher die Tendenz 
haben zu wachsen, im Dienste der Schwächeren immer wieder auszu
gleichen. 

Mohaqqeq-Damad Jesus wil l die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner 
Zeit ändern. Sein Ziel ist es, die Zivilisation seiner Zeit durch neue morali
sche Gesetze und Bestimmungen zum Guten zu verändern . 

Gabriel Gesetze bedürfen im Lauf der Geschichte immer der Interpre
tation und Reinterpretation; sie müssen auch je nach den sich ändernden 
Umständen immer wieder ergänzt werden. Als Menschen des 20. Jahr
hunderts verstehen w ir manches anders, als es die M enschen früherer 
Jahrhunderte verstanden haben. Diese allgemeine Tatsache wird aber in 
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Jesus Christus und seiner Haltung dem Gesetz gegenüber noch einmal 
auf die Kernfrage hin, um die es dabei geht, zu r Sprache gebracht und 
verdeutlicht: Was macht überhaupt ein Gesetz gerecht? Eine einfache 
Antwort ist, daß es dem Wohl des Menschen dient. 

was entspricht 
dem Begriff der 

sari'a im 
christlichen 
Bereich? 

Schabestari Ich möchte an dieser Stelle auf die sehr 
sensible Frage zu sprechen kommen, was in den isla
mischen Gesellschaften unter sar,a verstanden wird 
und was aus christlicher Sicht das Pendant dazu ist. 
Die Muslime verstehen unter sar,a jene unveränder
lichen Gesetze Gottes, nach denen der Mensch 

immer zu handeln hat und die für die verschiedenen Aspekte des 
menschlichen Lebens Strukturen und Handlungsweisen festlegen. Sucht 
man im Christentum etwas Vergleichbares, so muß man in d iesem 
Zusammenhang drei Elemente mit einbeziehen: die Gerechtigkeit Got
tes, die Stimme des Gewissens und die menschliche Gesetzgebung, die 
sich an der Botschaft der Offenbarung orientiert. 
was nun die Auffassung anbelangt, daß sich die Stimme des menschli
chen Gewissens in jeder Epoche verändert, so scheint darin ein grundle
gender Unterschied zwischen der christlichen und unserer muslimischen 
Auffassung zu liegen: 
Unsere christlichen Freunde sind der Ansicht, daß die Gesetze, die in der 
Zeit vor Jesus galten, durch die Verkündigung der BotschaftJesu aufgeho
ben wurden, weil sie den Ansprüchen der Gerechtigkeit und Mensch
lichkeit der neuen Zeit nicht mehr entsprachen. Sie wurden aufgehoben, 
obwohl sie Gesetze der Tora, also göttliche Gesetze waren. Die Christen 
schlußfolgern daraus, daß Gesetze nicht unbedingt für alle Zeiten in den 
menschlichen Gesellschaften gelten müssen, nur weil sie von Gott zu 
einer bestimmten Zeit erlassen oder ihm zugesprochen worden sind. 
Man geht davon aus, daß die göttlichen Gebote entsprechend den herr
schenden gesel lschaftl ichen Gegebenheiten erlassen werden und es 
daher durchaus möglich ist, daß einige rel igiöse Gebote in einer 
bestimmten Epoche der Gerechtigkeit und Menschlichkeit Genüge tun, 
in einer anderen aber wiederum nicht. Wenn dies der Fall ist, müssen 
dann entsprechend der Botschaft der Offenbarung und der Stimme des 
Gewissens neue Gesetze erlassen werden. 
Dieser Art der Auslegung von rel igiösen Gesetzen in der christlichen Welt 
soll ten wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Der hier angesprochene 

75 



Unterschied wurde auch schon in anderen Vorträgen erwähnt und wä 
durchaus ein Thema für unsere Diskussion, um sie vielleicht noch effek;~ 
ver zu gestalten. 
Demgegenüber gehört der Begriff einer 11neuen Schöpfung" nicht z 
gesellschaftlichen Wirklichkeit, er ist eine Interpretation des Christe~~ 
tums. 

meint 
,menschlich' 
den /\,\en chen 
mit Gott oder 
ohne Gott? 

Dinani Im Unterschied zu Herrn Schabestari, der 
hier mit Recht auf eine Differenz zwischen dern 
c~ristlichen und dem islamischen Denkansatz hinge
wiesen hat, würde ich gerne eine Gemeinsamkeit 
hervorheben. Christen wie Muslime betonen, daß 
Gerechtigkeit gut und notwendig ist. Sie ist ein Auf

trag Gottes, der zum Ziel hat, daß sich im Verhalten des Menschen der 
göttl ich Geist gleichsam verkörpere. W ie Gott gerecht ist, so soll auch 
der Mensch gerecht sein. 
Nun wurde im Referat von Frau Gabriel gesagt, daß die Gesetze der 
Gerechtigkeit,menschlich' sein sol len, und sie hat in diesem Zusammen
hang auch auf die biblische Aussage hingewiesen, daß Gott den Sabbat 
für den Menschen geschaffen hat und nicht den Menschen für den Sab
bat. Damit ist eine sehr wichtige und sensible Frage angesprochen. Gibt 
es doch Leute, die ohne Religion leben oder sogar gegen die Religion 
eingestellt sind und auch von Menschlichkeit sprechen. Sprechen wir 
also von ,menschlich', müßte klargestellt sein, ob damit der Mensch mit 
Gott oder der Mensch ohne Gott gemeint ist. Sieht man jedenfalls den 
Menschen im Zusammenhang mit Gottes Gebot, so kann man weder 
sagen, daß der Mensch für den Sabbat, noch daß der Sabbat für den 
Menschen da ist. Der Mensch existiert dann für Gott und sein Gebot und 
nicht umgekehrt. 

konstante 
Gebote, aber 
g sellschaftli h 
sich ändernde 
Vi rhältnisse 

Nun haben Christus und Mubammad in Gottes Auf
trag eine Reihe von Geboten überbracht - darüber 
sind sich Muslime und Christen einig. Beide akzep
tieren auch, daß sich die gesellschaftlichen Gesetze 
ständig ändern. Wie sol len wir nun im Christentum 
und im Islam diese sich ständig ändernden menschli

chen Gesetze mit den konstanten göttlichen Gesetzen in Einklang brin
gen? Wie sol len wir mit anderen Worten die permanenten, besonders 
seit dem Aufkommen der modernen Wissenschaften und Technologie 
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„ 1• h llziehenden Veränderungen des menschlichen Lebens 
h tagtag ,c vo · b d ß d' 

1~ leichbleibenden göttlichen Geboten so :'ere_,~ ar~n, a . re 
~~t ~en ~Gebote_ und die menschliche Gerecht1gk_e1t 1m lichte d1es~r 
g?.ttl'.che 11 Gebote _ in Geltung bleiben? Ohne Zweifel bedarf es dafur 
gottlich I g der religiösen Gesetze. Wie aber soll sie geschehen? 
· er AUS egun hl' h 

elll d' A slegung durch uns, kraft unseres eigenen mensc 1c en 
Erfol~t ,e .. ~ens dann läuft sie Gefahr, zu menschlich-subjektiv zu sein, 
Urteilsbvert'.11°men ~ir Gott' obwohl doch eigentlich wir Menschen durch 
d nn es im , ' .. . 
a .. 1- he Gebot bestimmt werden sollten. Ich wurde dazu gerne die 

das gott ic · · d h ·· . unserer christl ichen und muslimischen Freun e oren. 
Meinung . 

Gabriel Das ist meines Erachtens eine ganz zen-
Gotte bekennt- trale Frage, bzw. handelt es sich dabei eigentlich um 
nis wertlos ohne zwei Fragen: Die erste Frage bezieht sich auf jene 
rechtes Menschen, die die geschichtliche Offenbarung Got-
Verhalten zum tes nicht kennen und daher nicht nach seinem 
Mitmen chen Gesetz leben können, also die Atheisten, inwiefern 

· dennoch imstande sind, der Gerechtigkeit entsprechend zu handeln. 
sl ie · em sehr schönen Kapite l des Evangeliums heißt es, daß beim Letz-
n ern . ,, 
ten Gericht nicht jene gerettet werden, d,e zu Gott „Herr, Herr sagen, 
sondern jene, die sich für die Armen und Bedürftigen einsetzen. Daraus 
f lgt daß ein Gottesbekenntnis, das nicht auch das rechte Verhalten des 
ie~schen seinen M itmenschen gegenüber umfaßt, vor Gott praktisch 
wertlos ist. Jene hingegen, die Gott nicht kennen bzw. bekennen, aber 
ihrem Nächsten gegenC1ber menschlich und gerecht handeln, werden 
aufgrund dieses Verhaltens gerettet (vgl. Mt 25,31-46). Ich me_'.ne, dies 
beantwortet die Frage, inwieweit Atheisten gerecht handeln konnen. 

Was Ihre zweite Frage betrifft, so fällt eine Antwort 
bleibende nicht leicht. Auszugehen ist jedenfalls davon, daß es 
Differenz dem Menschen bei allem, was er vom göttlichen 
zwis hen Ges tz erkennen kann, doch nie möglich ist, dieses 
Ge etz Golte vollständig zu erfassen. Und da, wo die menschliche 
und Erkenn n Erkenntnis des göttlichen Gesetzes unvollständig ist, 
des Menschen angesichts einer Differenz also zwischen unserem 

Erkennen und dem Gesetz Gottes, bleibt als verläßliche Richtschnur für 
unser sittliches Handeln die Frage: 11Möchte ich, daß man so oder anders 
mit mir selbst verfährt?" Oder mit den Worten der ,Goldenen Regel': 
,,Was du nicht willst, daß man dir tut, das füge auch keinem anderen zu." 
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der Mensch 
dem Gesetz 
Gottes 
verpflichtet 

Luf Es geht in dieser Frage um die Bestimmung des 
Verhältnisses zwischen dem Gesetz Gottes und dern 
Versuch der Menschen, diesem göttli chen Gesetz 
durch menschliche Gesetze zu entsprechen. Ich 
gehe uabei von der Voraussetzung aus, daß es ver

fehlt wäre zu meinen, Gottes Gesetz würde vom Verhalten der Men
schen abhängig sein bzw. sich angesichts der konkreten Vorgangsweisen 
und Handlungen der Menschen ändern. Vielmehr ist auch nach christli
chem Verständnis davon auszugehen, daß Gottes Gesetz Bestand hat 
und daß wir ihm immer verpflichtet sind. 

göttliche 
Gesetz eher 
auf konkrete 
Verhältnisse hin 

Aber die Frage ist, wie dieses göttl iche Gesetz irn 
Hinb li ck auf die sich wandelnden menschlichen Ver
hältnisse konkret zu interpretieren ist. Sind doch die 
göttlichen Gesetze sehr al lgemein gehalten und 
müssen durch menschliches Erkennen und Handeln 

zu interpretieren 1 
konkretisiert werden. Bei dieser Kon <retisierung 

zeigt sich eine zweifache Geschichtlichkeit. Die eine - von der Frau 
Gabrie l eben gesprochen hat - ergibt sich aus der Tatsache, daß unser 
menschliches Wissen vom Göttlichen immer ein unvollkommenes ist: 
Wir wissen vom Göttlichen immer nur auf eine menschliche Weise. 
Unser W issen ble ibt daher perspektivisch. 

Gesetze immer 
wieder zu 
ändern 

Und die andere Art von Geschichtlichkei t: Wenn die 
göttl ichen Gebote allgemein gehalten sind, so erfor
dert gerade die Frage ihrer Umsetzung, also die Frage 
ihrer Anwendung auf unterschied liche und sich wan
delnde Bedingungen, daß wir Gesetze ändern -

nicht wei l wir den göttlichen Geboten w idersprechen, sondern weil wir 
sie unter wandelnden Bedingungen in ihrer Integrität und in ihrem ver
pflichtenden Charakter bewahren wo llen. Das ist in etwa die hermeneu
tische Position, die von christli cher Seite hier eingenommen werden 
kann. 

Spannung im 
Verhältnis Jesu 
zum Geselz 

Bina Anknüpfend an die Ausführungen von Frau 
Gabriel über die entscheidende Bedeutung sozia ler 
Gerechtigkeit beim Letzten Gericht: Es fällt be i Jesus 
eine zweifache Haltung auf, wenn er einerseits sagt, 

er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen (vgl. 
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Mt S,17), anderseits aber vielen Menschen gerade im Zusammenhang 
it der Gesetzesbeobachtung auch schwerwiegende Vorhaltungen 

rn acht (vgl. Mt 5,20 ff.; Lk 11,37 ff.) . Die Spannung zwischen diesen bei
;en Haltungen ist auszuhalten, um nicht aus Jesus eine Art von Sozialre

volutionär zu machen. 
Ob man für eine Zeit, die im Zeichen neuer, veränderter Umstände steht, 
eine neue Offenbarung benötigt, ist eine heikle Frage. Eine Antwort dar
auf kann ein zweischneidiges Schwert werden: Bejaht man sie im Falle 
Mubammads, dann könnte sich ja für die Zeit danach die Frage aufs neue 
stellen. Deswegen lassen wir sie an dieser Stelle auf sich beruhen. 

Unterscheidung 
der Geister, um 
sich auf neue 
Verhältnisse 
einzustellen 

Stellt man sich jedoch ganz allgemein dem Problem, 
w ie man auf neue Verhältnisse in der Welt reagieren 
soll, so erscheint hiefür die Kunst der Unterscheidung 
der Geister von großer Bedeutung. Die durch den 
Turmbau von Babel veränderte Situation, zum Bei
spie l, hat Gott nicht gefallen. So werden wir uns nicht 

zu Sklaven der neuen Entwicklungen in der Welt machen, sondern nach 
den Kriterien al ler orthodoxen Rel igionen die Unterscheidung der Gei
ster vornehmen. Dies führt uns natürlich zu der weiteren, sehr nahelie
genden Frage: Wie näherhin die ge istige Lage des 20. Jahrhunderts zu 
verstehen sei. Doch würde das eine eigene Diskussion mit sich bringen . 

Gabriel Die Schwierigkeiten einer schlüssigen Exegese des Evangelien
textes, Jesus sei nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten 

11aufzuheben, sondern zu erfü llen" (vgl. Mt 5,17), sollen hier fürs erste 
nicht weiter verfolgt werden. 

Von entscheidender Bedeutung für die in diesen Konferenztagen noch 
folgenden Diskussionen scheint mir aber die Frage der ,Unterscheidung 
der Geister' zu sein. Geht es doch bei einer Konferenz, die sich der 
Gerechtigkeit in den internationalen und interreligiösen Beziehungen 
widmet, in einem em inenten Sinne darum, sich zu fragen, we lche Ord
nungen, welche sozia len Regelungen und Gesetze dem Wohl der Men
schen und damit der Humanität dienen. Was die katho lische Kirche 
betrifft, so möchte ich hier mit einem selbstkritischen Akzent schließen. 
Wir hatten als Christen - und Sie müssen selbst entscheiden, ob eine 
ähnliche Gefahr auch für Muslime besteht - in Geschichte und Gegen
wart immer die Tendenz, uns eher mit dogmatischen Fragen zu befassen 

79 



und unsere Intelligenz dafür einzusetzen, als die konkreten Fragen der 
Gerechtigkeit, die das Leben des Menschen in jeder Zeit und auch in 
unserer bestimmen, mit Mut anzugehen. 

wer ist 
zuständig, neue 
Gesetze auizu
stelfen, die 
Gottes Willen 
entsprechen? 

Vanoni )st es möglich, neue Gesetze aufzustellen 
die dem Willen Gottes entsprechen - und we~ 
bestimmt sie?" Diese Frage steht schon länger irn 
Raum und soll im Bli ck auf zwei Beisp iele aus der 
bib lischen Trad ition konkretisiert werden. Einen 
Grundsatz, der für die biblische Tradition ganz wich
tig ist, hat Frau Gabriel bereits genannt: Die Gleich

heit der Menschen. Nun ist aber der Mensch trotz allem, was Gott ihm an 
Gutem mitgegeben hat, so geschaffen, daß in ihm immer w ieder auch 
eine eher negative Seite durchbricht: Nicht nur in Form von Aggression, 
sondern auch von Neid und Rivalität, was dann immer w ieder zu 
Ungleichheit unter den Menschen führt. 
Erstes Beispiel: Fü r das alte Israel war es ein Grundsatz, daß jeder 
Mensch Grundbesitz haben so ll te . Anders hätte man sich ein menschen
wü rdiges Leben nicht vo rstellen können. Eine Ausnahme bi ldeten die 
Priester. Sie hatten keinen Grundbesitz, weil sie im Dienste des Hauses 
Gottes standen (vgl. Dtn 10,9). So mußte man, damit sie leben konnten, 
im Tempe l Gaben depon ieren. infolge des Einflusses fremder Mächte 
und durch pol itische Abhängigke iten ist es dann le ider dazu gekommen, 
daß es im alten Israel immer mehr Arme gab und wen ige Großgrundbe
sitzer vie l besaßen. Daraufh in hat man dieses Tempe lgesetz geändert: 
Was im Tempel abgeliefert wurde, sollte ab jetzt nicht mehr fü r die Prie
ster da sein, sondern für die Armen (vgl. Dtn 14). Eigentlich eine Art von 
moderner Altersvorsorge. 
Was in der heutigen schwierigen We ltlage, angesichts beispie lsweise der 
großen Unte rsch iede zwischen den Menschen in der nördlichen und 
süd lichen Hemisphäre zu tun wäre, dafür gibt es in unserer Hei ligen 
Schrift keine genauen Anweisungen. Woh l aber finden sich zwei Grund
sätze: Daß alle Menschen gleich sind - und daß wir dem Wi llen Gottes 
nicht folgen, solange wir nicht das Unsere tun, damit sie auch tatsächl ich 
gleich sein können. 
Zweites Beispiel - das Elterngebot in den Zehn Geboten: 11 Ehre deinen 
Vate r und deine Mutter" (Ex 20,12; Dtn 5,16). Dieses Gebot schützt ein 
schwaches Glied in der Kette der Generationen. W ir sind auch heute in 

80 

der Gefahr, Menschen abzuschreiben, die arm und gebrech lich werden 
der die nicht mehr so im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, wie w ir 

~ns das vielleicht wünschen. Die Bibel sagt jedoch zu einer derartigen 
Einstel lung ne in: Auch alte Menschen haben ihre Würde. Man muß für 
ie sorgen und sie nicht nur in Gedanken und Worten ehren, sondern 

auch durch Lebensunterhalt, denn ,ehren' heißt in der Sprache des 
Hebräischen auch: ,sie mit Geld ausstatten'. Nun hat man irgendwann 
im Judentum damit begonnen, stattdessen Geld im Tempel zu deponie
ren und das als gottgefäl ligen Ersatz für den den Eltern geschuldeten 
Lebensunterhalt zu erklären. Eine derartige Vorgangsweise kritisiert 
Jesus, indem er darauf hinweist, daß Mose doch gesagt hat: ,,Ehre Vater 
und Mutter !" - ,)hr aber meint, wenn jemand zu Vater oder Mutter sagt: 
,Korban', das he ißt, ,als Weihegeschenk bestimme ich, was ich dir 
schulde', so könntet ihr ihn der Verpflichtung Vater und Mutter gegen
über entheben, und setzt damit Gottes Wort außer Kraft, um eu rer Über
lieferung wi llen .. . " (Mk 7,10-13). Dieses Verbot des sogenannten Kor
ban hilft uns zwar auch nicht herauszufinden, was wir heute, in unserer 
konkreten Welt zu tun haben. Aber es wi rd daraus klar, daß wir mit Gott 
keine frommen Geschäfte machen können und dabei unsere Mitmen
schen mißachten. Dieser Grundsatz gilt auch heute. 

Angesichts der Tatsache, daß das menschl iche Herz 
Gott glauben, 

zum Bösen neigt, obwohl Gott eine gute Schöpfung 
daß er das Heiz 
des Men chen 
verwandeln 
möchte 

geschaffen hat (vgl. Gen 6,5; 8,21 ), bedeutet schon 
die gute Botschaft der Propheten des Alten Testa
ments und dann die unseres Herrn Jesus von Naza
ret, daß Gott das Herz des Menschen verwandeln 

möch te. Das sche int tatsächlich in unserem Glauben das Wichtigste zu 
se in, daß wir Gott glauben, er werde unser Herz verwandeln (vgl. Ez 
36,26 f. ). Ähnliches gilt wohl auch für den islamischen Glauben, was uns 
aber von muslimischer Seite gesagt und näher erläutert werden müßte. 
Die Konsequenz aus diesem Glauben an Gott, daß er den Menschen 
trotz dessen Neigung zum Bösen befähigt, das Gute zu tun, wäre 
zunächst für die kleine Welt unseres persönlichen Lebens zu ziehen, 
dan n jedoch auch in vielfä ltiger Weise für das Zusam menleben in 
einem Staat und in der großen Staatengemeinschaft. Der Weg aber, auf 
dem das Gute siegen so ll, ist für den religiösen Menschen nicht so sehr 
der Kampf gegen das Böse - bringt doch der Kampf gegen das Böse 
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vi:lfach wieder Böses hervor - als vielmehr der Kampf für das Gute (vgl, 
Rom 12,17- 21 ). Auf diesem Weg w ird sich mit Gottes Hi lfe das Gute 
durchsetzen. 
Daran zu ~lauben, fä.llt freil ich nicht leicht, da ein Blick in die Welt zeigt, 
daß das Bose anscheinend viel ansteckender ist als das Gute. Friede, den· 
Gott bringt, zeigt sich jedoch als Kraft, die den Menschen heilen wi ll, wie 
schon Jesaia sagt: 11Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht 
YHWH, ich werde sie heilen." (Jes 57,19; vgl. Jes 14,19; 33,6). Und in die
sem Sinne sollte der Glaube an Gott tatsächl ich Medikament sein für die 
Welt, sollten wir uns auch dazu bewegen lassen, religiösen Menschen zu 
glauben, daß w ir das Gute tun können; sollte mit einem Wort in der Welt 
erkennbar werden, wie ansteckend auch das Gute sein kann. 

menschlich von Hemmati Meine Frage bezieht sich auf einige Aus-

Gott h 7 sagen im Vortrag von Frau Professor Gabriel Sind 
sprec en. · 

dabei nicht bestimmte Unstimmigkeiten bzw. logi-
sche Unzulängl ichkeiten bezügl ich des Begriffes ,Gott' und der christli
chen Gottesvorstellung zutage getreten? Macht man von Gott absolute 
Aussagen, wie kann man dann von ihm sagen, daß er einen Leib ange
nommen hat? Widerspricht es nicht der Logik, Gott diese Eigenschaften 
zuzuschreiben? Wenn es im Christentum den ,konkret gewordenen 
Gott' gibt, ist damit nicht etwas Bedingtes und Relatives von Gott gesagt? 
Gilt diese Art von logischer Zuordnung ganz allgemein hinsichtlich seiner 
Attribute, seines Wesens und all dessen, was Gott tut? 

Gabriel Damit ist ein sehr wesentliches und tiefes Anliegen angespro
chen, auf das wir hier wegen der Kürze der Zeit nicht entsprechend ein
gehen können. Wohl aber läßt sich im Sinne der Trad ition der Offenba
rungsreligionen darauf hinweisen, daß wir einerseits nicht zuletzt durch 
die Offenbarung selbst ermächtigt sind, von Gott in menschlicher Weise 
zu sprechen, daß aber anderseits all unser Sprechen über Gott wesent
lich unvollkommen bleiben muß. Wenn wir also in unserer menschli
chen Sprache von der Gerechtigkeit Gottes oder von anderen seiner 
Eigenschaften sprechen, so müssen wir uns bewußt sein, daß dies immer 
nur ein analoges Sprechen sein kann, das die ,Realität ' des Wesens Got
tes in keiner Weise ausschöpft. 
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Das Verständnis von Gerechtigkeit 
bei den muslimischen Theologen und Mystikern 

Homayun Hemmati 

Im Mittelpunkt dieses kurzen und gerafften Beitrages steht der Begriff der 
Gerechtigkeit im Verständnis der muslimischen Theologen und Mystiker. 
Das Thema soll zunächst aus historischer Sicht behandelt werden, nicht 
ohne jedoch in der gebotenen Kürze damit auch eine gewisse Wertung 
und kritische Stell ungnahme zu verbinden. Abschließend sollen dann 
einige Gedanken vorgelegt werden zur Frage, welche Mängel in der 
Theorie der Gerechtigkeit bei den Muslimen festzuste llen sind ange
sichts der Bedürfnisse der Zeit, des kulturellen Umfelds und des Fort
schritts der menschlichen Wissenschaften, und welche Diskussionen 
und Innovationen im Hinblick auf die Standpunkte der zeitgenössischen 
Theologie und Mystikforschung angebracht wären . 

Das vorl iegende Referat befaßt sich demnach nur mit einer skizzen
haften Darlegung jener Gesichtspunkte, die für das Verständnis der 
Gerechtigkeit in Theologie und Mystik wichtig sind. Es sieht also davon 
ab, auf die Ansichten der islamischen Rechtswissenschaftler sowie auf 
die der Philosophen, der Exegeten und U~ul-Wissenschaftler1 näher ein
zugehen, auch wenn da und dort im Verlauf der hier vorgelegten Erörte
rungen auf derartige Ansichten angespielt wird. Hat es doch unter den 
islamischen Theologen und Mystikern Leute gegeben, die zugleich im 
Bereich von Philosophie, Weisheitslehre und Rechtswissenschaft maß
geblich waren. Aufgrund ihrer vielseitigen und tiefreichenden wissen
schaftl ichen Autori tät haben sie das Thema ,Gerechtigkeit' auch aus 
einem philosophischen und rechtswissenschaftlichen Blickwinkel 
betrachtet und die Gesichtspunkte der Exegese und des U~ul in ihre Sicht 
der Dinge einbezogen. Daher ist eine konsequente und genaue Abgren
zung der angeführten Standpunkte in w issenschaftlicher Hinsicht faktisch 

unmögl ich. 
Befaßt man sich mit dem Studium der theologischen Schriften, so zeigt 

sich, daß das Thema ,Gerechtigkeit' darin von den Theologen in viel-

1 U$Üf: Grundlagen-, Erkenntnistheorie und Wissenschaftslehre [Anm. d. Hrsg.]. 
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facher Weise im Kontext anderer Fragen erörtert, nicht selten aber auch 
ausdrücklich behandelt wird . In der Zusammenschau al l dieser verschie
denen Sichtweisen wird es dann mögli ch, der wesentlichen und substan
tiellen An liegen und Aussagen und ihres tiefen Verständnisses von 
Gerechligkeit gewahr zu werden. 

1. Gottes Gerechtigkeit in seinem Wesen und in se inem Schaffen 

W ird das Thema ,Gerechtigke it' in den Schriften der musl imischen Theo
logen aufgegriffen, so weniger im Sinne eines selbständigen und isolier
ten Themas als im Zusammenhang mit der allgemeinen Betrachtung der 
Eigenschaften Gottes und des Stellenwertes, der der Gerechtigkeit irn 
Bereich der göttl ichen Eigenschaften zukommt, sowie im Rahmen ih res 
Bemühens, sich mit dem hierarchisch geordneten Handeln Gottes nach 
außen zu befassen. So wird die Gerechtigkeit in der Theologie und 
näherh in in der islam ischen Ph ilosoph ie als eine der Eigenschaften sei
nes göttl ichen Wesens und Schaffens nach den allgemeinen Diskursen 
C1ber Onto logie und Erkenntnistheorie behandelt. In diesem al lgemei
nen Zusammenhang werd en - wie zum Beispiel in den Schriften 
,,Anwär al-ma laküt fi sarl:i al-yäqüt" und 11Qawä'id al-muräm fi ' ilm al
kaläm" oder in dem berühmten Werk „Tagr1d al-i'tiqäd" von f-jwäga Na~ir 
ad-din Tüsi (gest. 1067) - zunächst die Prinzip ien und allgemeinen 
Themen der Ontologie (umür 'ämma) erörtert, wie die Beweisführung 
hinsichtlich der ve rsch iedenen Speku lationsarten und Erkenntnisweisen, 
und die philosophischen Traktate über Körper, Bewegung und Stillstand, 
Substanz und Akzidenz ien, Geword ensein und Ewigkeit, Gliederung des 
Seins usw. In der Fo lge wendet man sich der Beweisführung für das Dasein 
des Schöpfers und für se ine Einziga rt igkeit zu, wobe i eben bei der Erörte
rung seiner Wesenseigenschaften , w ie Wissen, W il le, Macht, Weisheit 
und Leben, Sprechen, Hören, Sehen, auch über die Gerechtigkeit Gottes 
gesprochen w ird . Dabei fo lgt die Art der Präm issenstellung und der Argu
mentationsweise zumeist einer theologischen Methode, das heißt, die 
Argumentation geht von bestimmten theo logischen Voraussetzungen aus 
und läuft schließlich darauf hinaus, das Gerechtsein Gottes zu beweisen. 

Zuwei len bi ldet jedoch die Auseinandersetzung mit dem Thema der 
Gerechtigke it Gottes in der theologischen Literatur ein eigenes se lbstän -
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d. es Th ema . Dies gilt hauptsächlich für die theologischen Werke der 
.;ftischen Tradition und der Mu'tazi liten. Wegen der besonderen Bedeu
:ung, die sie dem Prinzip ,G;re~htigkeit' ~inräumen, werde~ die ~ertre
ter dieser Richtung auch als Adftyya bezeichnet. Sie setzen sich mit dem 
Thema der ,Gerechtigkeit Gottes' in direkter Weise auseinander und 
behandeln es in mehreren Schritten: so zum Beispiel ganz allgemein -
im Hinblick auf die v_on Gott her kommende Verpflichtung der Men
schen - die Beurtei lung und Bewertung der mensch lichen Handlungen 
im l ichte des Aufe rstehungstages, die Belohnung des Guten und die 
Bestrafung des Bösen, sowie im Hinblick auf die Verfügungen, Gebote 
und gesetzlichen Bestimmungen, die Gott für seine Geschöpfe erläßt, 
oder im Zusammenhang mit der Weise, w ie Gott seine Propheten sen
det und die Menschen füh rt, was allgemein mit dem Stichwort lutf, der 
barmherzigen Erleichterung der Pflichtausübung, verbunden wird. Alles 
Fragen, die die Gerechtigkeit direkt betreffen oder doch ind irekt mit ihr 

zu tun haben . 
So gibt es einige theo logische Schriften, wie die Schrift 11Gohar-e 

moräd" von al-Lähigi(gest. 1661 ) oder jene des as-Sayb at-?üsi 11Tam h1d 
al-u~ül", die sich ausdrückl ich damit befassen. Es fi nden sich auch 
Abhand lungen über das ph ilosophische Wesen der Gerechtigke it, d ie 
von Theologen geschrieben w urden, die in ihrem Denken phi losophisch 
orientiert waren, von Theo logen also, die sich mit der Glaubensproble
matik und dem Verhältnis von Gott, Schöpfung und Geschöpfen haupt
säch lich unter philosophischen Gesichtspunkten auseinandergesetzt 
und damit in schwierige, bedeutsame, aber auch schwer begreifliche 
Diskussionen hineingeführt haben. In diesen Schriften wird das Problem 
der ph ilosophischen und ontologischen Gerechtigkeit meistens unter 
dem Aspekt, daß Gott ein notwendiges Sein zukommt, abgehandel t, 
oder wie es, den gängigen Formul ierungen in den Schriften der islami
schen Ph ilosophen entsprechend, auch gerne heißt: 11 ein in jeder Hin
sicht und Beziehung notwendiges Sein " . In dieser Betrachtungsweise 
scheidet dann jede mögliche Mangelhaftigkeit hinsichtlich des Wesens 
und der Eigenschaften von vornherein aus; andernfal ls w ürde ja Gott zu 
einem kontingenten, mangelhaften, begrenzten, verursachten und der 
Hilfe bedürftigen Wesen werden und damit den Charakter des aus sich 
heraus Notwendigen verlieren. Aufgrund der Ähnlichkeit, die das Ver
hältn is von Ursache und Wirkung prägt, wird aber auch ersichtlich, daß 
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von einer so schlechthin vollkommenen und feh lerfreien Ursache auch 
keine mangelhafte Wirkung hervorgehen kann. 

Im Sinne des Gesagten läßt sich an dieser Stelle also zusammenfas
send festhalten, daß ein Gott, der aufgrund seines notwendigen Seins 
über al le Vollkommenheiten verfügt, auch nicht ohne die Eigenschaftder 
Gerechtigkeit, zunächst als seinshafte Vollkommenheit verstanden 
gedacht werden kann; daß in weiterer Folge aber auch die Handlunge,; 
eines solchen Gottes, dem das Attribut der Gerechtigkeit in vollkomme
ner Weise eigen ist, gerecht sein werden : Er w ird bei der Erschaffung von 
Wesen, bei der Anordnung ihrer Möglichkeiten und der Ordnung ihres 
Seins, keinem seiner Geschöpfe Unrecht w iderfahren lassen. Und wie er 
die Welt auf gerechte Art und Weise erschafft, so regiert und verwaltet er 
sie auch gerecht. 

Dieser Auffassung zufolge, die offensichtlich von phi losophischen und 
metaphysischen Prämissen ausgeht, ist die Gerechtigkeit ein philosophi
scher Begriff und entspricht einer ontologischen Wahrheit; sie kristalli
siert sich aus unserem Gottesverständnis heraus und aus unserer Erwar
tung, die wir mit einem Sein verbinden, das um seiner selbst wil len not
wendig ist. 

2. Gerechtigkeit in der Schöpfung und das Problem des Bösen 

In der Welt des Seienden nimmt jedes Wesen einen bestimmten, ihm 
gebührenden und ihm entsprechenden Platz ein. Und die Ordnung des 
Seienden ist so eingerichtet, daß ein jedes Wesen die ihm eigene Rolle 
darin spielen und an dem ihm zugewiesenen Platz die ihm eigene 
Besonderheit zeigen und verwirklichen kann. Es ist unschwer zu erken
nen, daß dieses Verständnis von Gerechtigkeit in Zusammenhang steht 
m it jener von Plato her kommenden Betrachtungsweise, die Gerechtig
keit als ein Sich-im-Gleichgewicht-Befinden und Im-rechten-Verhäl tn is
Stehen begreift oder - nach der unter islamischen Gelehrien weit ver
breiteten Definition - als ein Verhalten, das allen Dingen den ihnen 
gebührenden Platz einräumt, was wiederum in sehr deutlicher Weise auf 
den Einfluß der platonischen auf die islamische Philosophie hinweist. 
W ie schon gesagt, wurde dieser Standpunkt vorwiegend von Theologen 
eingenommen, die phi losoph isch eingestellt oder selbst Philosophen 
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In den Schriften früher Theologen ist dieses Begriffsverständnis 
w_arlen.ltener anzutreffen und auch da nur in Form flüchtiger Hinweise 
v,e se 

h ,e nähere Details und eingehendere Untersuchungen. Das Problem ~e: Bösen, zu allen Zeiten .e ines _der schwi_eri~sten. und anstößigsten 
Themen phi losophischer Drskuss1on, hat d_,e ,_slamrschen Theolog~n 
d zu veranlaßt, der Frage nachzugehen, w re srch das Vorhandensein 
d:s Bösen in der Welt angesichts der Gerechtigkeit im oben dargelegten 
Sinn erklären läßt, und somit die_ göttliche Gerechtigkeit z~ verteidigen. 
Derartige Diskussionen haben sich manchmal auch angesichts anderer 
Eigenschaften Gottes ~ iederh.olt, wi~ im Hinblick auf seine M~cht, 
seine Weisheit und se111en Wi llen. Die Theologen waren dabei be
strebt, die göttl iche Gerechtigkeit nicht antasten zu lassen und sie zu ver-

teidigen. 
Einen anderen einschlägigen Kontext, die Bedeutung der Gerechtig-

keit darzulegen und zu entfalten, bi ldet in einigen theologischen Schrif
ten der islamischen Tradition das Thema der ,Verpflichtung' (taktif) und 
der angemessenen Pfl ich t. Dabei geht es um die göttliche Gerechtigkeit 
im Zusammenhang mit der Anordnung von religiösen Geboten und Ver
pflichtungen für die Geschöpfe. In den einschlägigen Abhandlungen 
haben sich die islamischen Theologen, je nach den Erfordernissen des 
jeweiligen Diskurses, auch mit den folgenden Themen befaßt: mit dem 
Grundsatz des ,lutf - der barmherzigen Erleichterung der Pflichtaus
übung', mit dem Prinzip der ,wugüb afj/af:,- der Pflicht zum Besseren', 
mit dem Prinzip der ,awäd 'älam - der Vergeltung für das Leiden' und 
mit dem Thema ,istitä'a - Können, Fähigkeit'. 

Gelegentlich wurde die Gerechtigkeit auch im Kontext der Diskussion 
über Schicksal und Vorherbestimmung, über den Anfang und über die 
bestmögliche Ordnung Gegenstand der Erörterungen. In allen diesen 
Fällen wird die Gerechtigkeit als ein Attribut des Wesens und der Hand
lungen Gottes verstanden und untersucht. 

Eine der klassischen Stellen, an denen es immer wieder auch um die 
Gerechtigkeit geht, ist der Fragenkomplex von Gut und Schlecht, mit dem 
sich ein uralter, tiefverwurzelter und weitverbreiteter Streit zwischen 
As'ariten und Mu'taziliten verbindet, dem später auch bei den s,itischen 
Theologen, Philosophen und Mystikern ein unerhört hoher und gewich
tiger Stellenwert zukam. In der islamischen Philosophie wurde die 
Frage unter dem Thema ,Unterscheidung zwischen wahrer Erkennt-
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nis und Annahme' und in der Logik unter dem Stichwort ,die fünf Arten 
der logischen Analogie' ($inä'ät bams) behandelt, sowie im Zusammen
hang mit der Frage nach den Voraussetzungen der Analogie unter de 
Begriffen ,das Bekannte' (mashurät) oder ,d ie gutgeheißenen Meinun~ 
gen' untersucht. In dieser Form bildet das Problem auch heute noch 
unter den is lam ischen Denkern eines der aktuel lsten und umstri ttensten 
Themen in Phi losoph ie, Logik und Theo logie. 

3. Gerechtigke it als mora lischer Wert 

Als Tugend, als moralischer Wert, sowie als Eigenschaft und Habitus 
der inneren Natu r des Menschen hat der Fragenkomplex ,Gerechtig
keit' auch in der M oral eine lange Trad ition. Es ist zwe ife lsohne einzu
gestehen, daß die Mehrheit der is lamischen Gelehrten, die sich zum 
Thema ,moralische Gerechtigke it ' geäußert haben, unter dem Einfluß 
der ari stotelischen Moraltheori e standen : Sie haben die Gerechtigkeit 
als Grenzl inie zwischen Tyrannei und Akzeptanz der Tyrannei ve rstan
den und sie als Gemäßigtsei n, als ,das Gehen des M ittelweges' und 
als , Vermeidung von Über- und Untertre ibungen' defin iert oder 
schließl ich als ,Gleichgewicht' und Harm onie der Seelenkräfte be
zeichnet - wori n unschwer ein aristotelischer Standpunkt erkannt 
werden kann . 

Gerechtigkeit als moralischer Wert im Span nungsfeld von Gut und 
Schlecht gehört von der Sache her in den Fragenbereich der Mora lphilo
sophie, die in unserer Ze it eines jener Fachgebiete darste llt, die sich am 
dynamischsten wei terentwickeln, die das grör~te Interesse für sich bean
spruchen kö nnen und demgemäß auch am intensivsten vertreten sind. 
Wenn es Aufgabe d ieses W issenschaftsbereiches ist, die Grundbegriffe 
der Sittl ich keit und deren Sprache zu unte rsuchen, so haben sich, insbe
sondere nach dem Erscheinen des w ichtigen Buches „Princip ia Ethica" 
von C. E. Moore, viele bekannte Theoreti ker und kompetente Philo
sophen mit diesem Fragenkreis befaßt; auch in der is lamischen Theolo
gie wurde er von der Frühzeit der Theo logie an eingehend untersucht 
und erforscht. Die Auseinandersetzung damit hat von Anfang an zu den 
am meisten umstri ttenen Kontroversen geführt, die nicht selten auch 
Ärgernisse ausgelöst haben. W ird doch die Gerechtigke it in den Dis-
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U„ber Gut und Sch lecht', über ,wahre Erkenntn is oder Annahme ' 
~~~ I • 

. ht mehr als Eigenschaft Gottes behande lt, sondern als Attribut 
nrc hl 'ichen Tuns und Handelns sowie als Inhalt menschl icher Urtei le, 
mensc 
. deren Fo lge manche Hand lungen als gerecht bzw. ungerecht betrach-
,n der mit Eigenschaften w ie Neid, Verwerflichkeit, gut oder böse, häß-
tet o . . . 
1. h oder schön in Verb111dung gebracht werden. Es geht hier nicht mehr 

d,c m daß Gott gerecht ist und ke in Unrecht tut, sondern um die allgearu , 
eine Frage nach der Bedeutung von Gut und Schlecht, von Gut und 

;öse und nach den diesbezügl ichen Urteilskriterien: was die mensch 
liche Vernunft also befähigt, derartige Urteile zu fällen, und nach we l
chen Kriterien Gutsein und Schlechtigkeit zu bestimmen sind, bzw. ob 
wahr oder fa lsch als Kriterium anwendbar ist auf Sätze, in denen es um 

Gut und Böse geht. 
In den Sch riften der islam ischen Theologen werden mitunter im Rah

men der D isku ssion über die Gerechtigkeit auch die Beziehung zwi
schen Gerechtigke it und Recht, das Verhältnis von Gerechtigke it und 
Gleichhei t sowie das Problem des Unterschiedes und der Konkurrenz 
zwischen den ve rschiedenen Wesen untersucht. Es wird darin auch das 
Thema der Gerechtigke it in den versch iedenen Ordnungen der Schöp
fung und der Religion erörtert, in denen sich die mit dem Sein gegebene 
Gerechtigkeit w iderspiegelt, und die als hierarchisch abgestufte Mani
fes tationen der göttlichen Gerechtigkeit anzusehen sind. 

Im Zuge des alten und langanhaltenden Diskurses über fre ie Ent
scheidung (ibtiyä1) und Zwang (gabr) kommt gleichfalls sehr oft die 
Rede auf die göttl iche Gerechtigkei t, wobei die islamischen Theo logen 
bemüht waren nachzuweisen, daß der Mensch in seinem Tun und Las
sen frei ist und über das Rech t verfügt, eine Wahl zu treffen und Ent
scheidungen zu fäl len. Im lichte dieser Ansicht zwingt Gott den Men
schen also ke ineswegs, d ieses oder jenes zu tun oder zu unterlassen. 
Gott be lohnt oder bestraft den Menschen auch nicht, ohne daß er es in 
Wahrheit verd ien t hätte. D ies liefe ja sonst auf eine Art Tyranne i hin aus 
- ein schlechtes und verwe rfl iches Verhalten, mit dem Gott nichts zu 
tun haben kann . So findet sich in den theologischen Büchern der Mus
lime die Frage der Gerechtigkeit vie lfach im Zusammenhang mit The
men diskutiert, w ie ,Gott tut nicht Böses', ,Gott kann nichts Ve rwerfl i
ch es wo llen' oder ,Gott zwi ngt se ine Geschöpfe nicht zu Gehorsam 
oder Sü nde' . 
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4. Ein vield imensionaler Begriff 

Das Thema der Gerechtigkei t ist auch Gegenstand der islamischen Rechts
wissenschaft, der Wissenschaft der füh renden Männer und der Gewährs
leute. Freil ich ist hier die Gerechtigkeit eher ein auf die religiösen Prlichten 
bezogenes gesellschaftliches, politisches und menschliches Thema als 
eines philosophischer und theologischer Art. Es gibt dort Abhandlungen 
über die Gerechtigkeit des Richters, des Herrschers sowie des religiösen 
Führers und der geistli chen Autoritäten - des Muftis (desjen igen, der in 
der islamischen Gesellschaft relig iöse Entscheidungen trifft), des waliy al
faq'i'h, und des Höchsten Verwalters der Angelegenheiten der Mus lime, 
des wal,y al-amr, des Vorbeters bei den Gemeinschaftsgebeten, des imäm 
al-gamä'a, der Zeugen vor Gericht - und eben auch Diskurse über die 
Gerechtigkeit der Erzähler und Überlieferer der Worte des Propheten . 

Im allgemeinen ist davon auszugehen, daß die Frage der Gerechtigkeit 
für die Muslime sehr facettenreich und vieldimensional ist. So unter
scheiden die islamischen Theo logen und Mystiker in ihren Schriften u. a. 
die folgenden Arten von Gerechtigkeit: 
(1) eine ,seinshafte Gerechtigkeit': unter philosophischer und ontologi

scher Rücksicht; 
(2) eine ,eschatologische Gerechtigkeit': unter der Rücksicht von Beloh

nung und Strafe am Jüngsten Tag; 
(3) eine ,politische Gerechtigkeit': die sich auf das gerechte Regieren und 

auf d ie Absage an das Unrecht bezieht; 
(4) eine ,sozia le Gerechtigkeit': die auf die Bewahrung vor Diskriminie

rung und jeglichem Unrecht in der Gesellschaft und auf die Chancen
gleichheit für alle ausgerichtet ist; 

(5) eine ,rituelle Gerechtigkeit': die die religiösen Verpflichtungen und 
Verantwortlichkei ten betrifft; 

(6) die Gerechtigkeit Gottes: die darin besteht, daß Gott kein Unrechttut, 
daß Gott in seinem Wesen und in se inem Handeln gerecht ist(,göttli
che Gerechtigkeit' - Theodizee); 

(7} eine ,mora lische (ethische) Gerechtigkeit': die Gerechtigkeit als 
Habitus des Menschen; 

(8) eine ,wirtschaftl iche Gerechtigke it': die auf der gerechten Verteilung 
der irdischen Reichtümer gründet, die Spekulation und Wucher
preise vermeidet; 
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) . e 1·uristische und legale Gerechtigkeit': die die Gleichheit aller 
(9 ein , 

vor dem Gesetz wahrt; 

10) eine ,epistemologi~che Ger~chtigkeit'. - eine Gerechtigk~it im 
( Erkennen: ein Begriff, der mit der Logik und dem menschlichen 

Erkennen zu tun hat. 
Alle diese verschiedenen Dimensionen von Gerechtigkeit finden sich 

·n den theologischen und mystischen Schriften der Muslime untersucht 
1 cl diskutiert. Dies zeigt die nähere Befassung mit ihren Werken, in 
~:nen das Ergebnis ihrer Bemühungen, sich mit dem einen oder ande
en der aufgezäh lten Themenbereiche auseinanderzusetzen, vorl iegt. 
r Je mehr man nun den Boden der islamischen Philosophie verläßt und 
sich dem besonderen Fragenbereich der islamischen Theologie und 
Rechtswissenschaft nähert, kommt man verständlicherweise von den 

hilosophischen, begrifflichen und abstrakten Dimensionen der Ge
~echtigkeit zu jenen der po litischen und gesellschaftlichen Ebene. Hier 
wird nun nicht mehr von Schöpfungsgerechtigkeit im allgemeinen 
gesprochen oder über das Verhältnis von Notwendigem und Nichtnot
wendigem philosoph iert; hier geht es vielmehr um die konkreten Bedin
gungen für die Verwirklichung der Gerechtigkeit, um jene Bedingungen 
also, die in der Begegnung mit der Wi rklichkeit tatsächlich erkennbar und 

überprüfbar werden. 
Wenn die traditionelle Theori e der islamischen Theologie im allge

meinen von den be iden Auffassungen von Gerechtigkeit ausgeht, die 
ich bei Plato und Aristote/esfinden - ,jedem Ding den ihm zukommen

den Platz einräumen', bzw. ,jedem das geben, was ihm zusteht, worauf 
er ein Recht hat'-, so ist auf dem Hintergrund der wissenschaftl ichen 
Diskussion unserer Zeit klar, daß jede dieser beiden Definitionen ihre 
eigenen Probleme aufwe ist und ernsthafter neuer Untersuchungen, 
Erklärungen und Definitionen bedarf. Ohne Zweifel müßte in einer sol
chen Neubestimmung des Begriffs von Gerechtigkeit u. a. den Elemen
ten von Gle ichheit, Gleichgewicht, Befolgung des Grundsatzes der Billig
keit, Edelmut, To leranz, Anpassung, Ausgewogenhei( Verhältn ismäßig
keit, Wiederherstellung des Rechts u. dgl. in ganz neuer Weise Rechnung 
getragen werden, Elementen, die ohne Zweifel auf bestimmten Vorver
ständnissen beruhen, welche in den Schriften früherer Theologen 
jedoch leider nicht ausdrücklich diskutiert wurden. Eine entsprechende 
Befassung mit diesen Vorverständnissen und ihrer Kritik bleibt den enga-
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gierten is lamischen Theo logen und Forschern heute aufgegeben. Fr . 
von jedem Dogmatismus, mit dem hiefür erforderl ichen Rüstzeug a ei 

gestattet u~d im Bewußtsein der großen wissenschaftlichen Anstrengi~: 
gen, die diese Aufgabe mit sich bringt, werden sie sich ihr zu w idme 
haben. Dieser Handlungsbedarf fällt beim Studium des is lamisch-th 11 

eo. 
logischen Schrifttums sehr stark auf. 

Wie imm~r de_r phi losophische und wissenschaftstheoretische Begriff 
der Gerecht1gke1t aus der Sicht islamischer Theologen nun näherh· 
b · · d d 111 

es~1mmt w ir - em teleologischen Prinzip w ird dabei in besonderer 
Weise Rechnung zu tragen sein : Es bedeutet nicht nur eine der w ichtig
sten Voraussetzungen, sondern bi ldet für die Sichtweise islamischer 
Theologen die eigentl iche Grundlage, wenn es darum geht, die Gerech
tigkeit Gottes und der ganzen Schöpfungsordnung zu betrachten. Wer 
mit der modernen und zeitgenössischen erkenntnistheoretischen Dis
kussion, mit den verschiedenen Theorien und Schulen vertraut ist, wird 
nur all:zu ~ut darum wissen, welch schw ierige Aufgabe die Verteidigung 
des Prinzips der Teleologie - in der Tat eines der grundlegendsten und 
von fast allen göttlichen Religionen anerkannten Prinzipien - heute dar
stellt. 

Die islamischen Mystiker, die akzeptiert haben, die Gerechtigkeit im 
Sinne von Ausgewogenheit, Verhältnismäßigkeit, Gleichheit und des 
Rechtes von jedem Seienden in der O rdnung des Seins zu berücksichti
gen, sind ihrerseits darum bemüht, den Begriff der Gerechtigkeit durch 
Berufu ng auf das Prinzip der plotinischen Emanation und M anifestation 
mit dem Begri ff von Barmherzigkeit und uneigennütziger Freigebigkeit, 
von Gnade und Segen in Verbindung zu bringen und ihn darauf zu be
ziehen. 

5. Die Gerechtigkeit in der Sicht der Mystiker 

Die ästhetische und künstlerische Betrachtung der Welt des Seins und 
der Schöpfung durch die Mystiker hat verständ licherweise d iese Auffas
sung und Definition von Gerechtigkeit sehr stark beeinflußt. Der Mystiker 
ist vom W illen beseelt, d ie Welt schön zu sehen. Von seiner Perspektive 
aus ist das Universum ganz kunstvoll geschaffen: 

Die Welt gleicht der Gestalt, dem M uttermal, den Augen und Augenbrauen, 
denn ein jedes [von ihnen] ist an seinem eigenen Platz schön. 
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. · des schöpferischen Handelns - Gott allein vorbehalten 
oas Prinzip . . II 

h lt und Inbegriff des in seinem Handeln emen Gottes 1st, ste t 
das In a · d 1· -, d n Prinzipien der ästhetischen Betrachtungsweise er mus 1-

. es von e . . 
ei~ M stiker dar und hatte wesentlichen Emflu ß auf ihre Auffassung 
mischen itigkeit : Gott ist für sie der einzige effektiv Handelnde in der 
von Gdere~eins, und alles Geschehen in der Ordnung der Schöpfung ist 
Welt es · d · d h.. G 1· bt d h zuzurechnen. Gott 1st er reme un sc one e 1e e, von em 
n~r I mls Schönheit und Güte ausstrahlen kann. Diese Sichtweise und 
nichts a d J · • h f „ d II · GottesbringteinVerstän nisvonWetm1t s1c, ur asa es,was m 
Schau d h .. · · · II d · t·e t vollkommen gut un sc on 1st - so w ie es sein so un 
ihr ex1s 1 r , 1 • • • 

aher gerecht und fern von Tyrannei und Ungerecht1gke1t: 
d Was jener f-jusraw tut, ist schön (siiin) 

wie der Feigenbaum, dessen Frucht nur die Feige ist. 

L. tdoch allen diesen Aussagen so oder anders das Prinzip von U rsa-
he1~~d Wirkung- daß beide gleicher Art sind- zugrunde . Die Vo rstel

~ung von einer ,mystischen Einheit des Sei_ns', die_ i~ den Schriften nam
hafter zeitgenössischer Mystikforscher, w ie Tosh1k1to. /sutzu u_nd Anne
marie Schimmel, manchmal als transzendente Einheit d_es Sems ~ufge
faßt wird - im Unterschied zur Auffassung nicht authentischer Sufis von 
der Inkarnation Gottes und der Vereinigung mit ihm-, hat die Betrach
tungsweise der Mystiker und ihr Verständnis von der göttl ich_~n Gerech
tigkeit einerseits sowie der Gerechtigk~it im R~u_m von ~chopfung und 
Geschichte anderseits stark beeinflußt, Ja dabei eme bestimmende Rolle 
gespielt. Die Auffassung von einer letzten Einheit des Seins, daß alles Sei
ende zutiefst Manifestation des einen Seins ist, daß in diesem Falle von 
Manifestation und sich darin Manifestierendem das eine vom anderen 
nicht zu trennen ist, sondern ein einzelnes Seiendes nur eine Erschei
nungsform der mannigfaltigen Erscheinungsformen des einen Seins dar
stellt - sie sieht dari n eine niedrige Stufe des einen Seins -, daß Gott 
also die Schönheit und Güte selbst ist; alle diese Vorstellungen führen 
notwendig zu dem Schluß, daß Gott der Schöpfer des Schönen ist, und 

daß das Häßliche nicht von ihm kommt. 
Die ganze Welt ist in dieser Schau der Dinge ein Widerschein des gött-

lichen Lichtes· in ihr wird das leuchtende Antl itz jenes Mundschenken 
sichtbar der den Wein der Gottesiiebe ausschenkt und der sich im Spie
gel der 1Vielzahl des Seienden in einer Weise widerspiegelt, daß diese 

Vielzahl zuletzt zu einer einzigen Manifestation wird. 
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In allen diesen Bildern vom Wein, die er gezeigt hat, spiegelt sich 
das leuchtende Antlitz des Schenken, der sich im Weinbecher spiegel t. 

1~ der Sicht ~-es _Mystikers ist die Welt der Ort der Emanation des Licht
antlitzes des (gottl1chen) Freundes, sie ist ganz und gar erfü llt von seine 
Leuchten: 111 

Der Ort, an dem sein Antlitz ersch eint, ist nicht bloß mein Auge. 
Auch der Mond und die Sonne spiegeln es w ider. 

Die Welt, w ie überhaupt alles, was sich außerha lb Gottes befindet h 
in dies~r sieht der islamischen Mystiker~ der Erkennenden, kein von Go~: 
unabhang1ges und getrenntes Dasein, al les ist eine Manifestation seine 
Güte und Schönheit: r 

Die Güte und Schönheit deines Antlitzes, das sich jäh im Spiegel zeigte 
entwarf darin so viele Trugbilder. ' 

Das Prinzip der Einheit und Unwiederholbarke it der Emanation, die 
zu den wesentlichen und am weitesten verbreiteten Lehren der islami
schen Mystiker zählt, läßt keinen Raum für anderes: 

In beiden Welten offenbart sich sein Antlitz -
dies sage ich dir offen und verhü llt. 

Die Welt ist in der Blickweise der Mystiker ein sich spiegelndes Licht
antlitz, jenes Antlitz des göttlichen Geliebten, das in seiner ursprüngli
chen Schönheit im Spiege l sichtbar wird. Gott aber ist absolute Vollkom
men heit und vollkommene Absolutheit, er ist die unendliche Schönheit 
und Güte. Zu seinem Wesen und allen seinen Attributen, zu allem, was 
er tut, haben Mängel und Fehler, haben Häßlichkeit und jegliche Unvoll
kommenheit keinen Zutritt. Daher herrscht auch Gerechtigkeit in der 
Ordn ung der Schöpfung und man ifest iert sich darin. 

In einem Kreis findest du keinen Punkt, der zu viel oder zu wenig wäre. 
Ich sehe dies ohne Wieso und Warum. 

In ihrer ganzen Mannigfaltigkeit ist die Welt des Seienden eine Bildtafel 
- ein Bild, dessen einst iger Maler, Gott se lbst, es mit seiner eigenen 
geheimnisvo llen Feder geschrieben oder geze ichnet hat, Lllld das schön 
und vollkommen ist, w ie der Maler se lbst schön und vollkommen ist. 

Steh auf und .laß uns unsre Seele vor den Bildern jenes Malers ausgießen, 
der so viele wundersame Bi lder im Drehen seines Zirkels schuf. 
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ibt es für die Mystiker des Islams keine Welt des Seienden. Allem, 
Sog k k . lb „ 1· E . II . nicht Gott ist, ommt eine se stanc 1ge x1stenz zu. 1m, se111er 

was de und Barmherzigke it verdankt es se ine Erscheinung und seine Exi
Gna Nur ein scheinhaftes, spuk- und schattenartiges Dasein ist allem 
~tenz. 1 · D h h .. · h d S L d S 1 .. Seienden in der We t eigen. _oc sc _on 1s: c1uc er u ~~lle1: es c 10-
nen. So ist alles in der Welt Seiende ein Zeichen der Schonhe1t, der Vo ll
kommenheit und des Ebenm~ßes Gottes. All e Ordnun~ der_We!t ist, den 
Worten von f-:läfi? zufolge, ein Ausd ruck der Gerecht1gke1t, e111 e Ord
nung, die sich um die Achse der Gerechtigkeit dreht: 

Der Lauf des Kosmos steht im Zeichen der Gerechtigkeit. 
Sei froh , daß der Tyrann sein Ziel nicht erre icht. 

Im Spiegel der Welt nehmen die Mystiker Gottes Antlitz wahr, im Lauf 
der Dinge sehen sie se ine Hände rührig und wirksam. Ganz Auge wollen 
sie sein, um es auf das Gesicht des Geliebten - die Zier ihres Herzens -

zu richten. 

Mein Auge wurde zum Spiegelträger seiner Gesta lt und seines Muttermals. 
Meine Lippen mögen se ine Schulter im Kusse berühren. 

Die trunken streichelnde, alle beachtende Narzisse seines Auges -
die Lippen, die den Lebenssaft des Geliebten aus dem Becher trinken, möge es 

ihnen zum Guten gere ichen. 

Das Prob lem der Gerechtigkeit und die sich stets aufs neue entwicke ln 
den Formen ungerechter Herrschaft und Unterdrückung, sie finden unter 
den Mystikern, die in ihrer Selbst- losigkeit versunken und Gefangene ihrer 
Trunkenheit und Ekstase sind, die nichts außer der Schönheit Gottes und 
seiner göttlichen Gnade sehen, keine ausreichende Beachtung, sie verlie
ren im erhabenen Raum der Vermählung, der Nähe, Einheit und Begeg
nung mit Gott an erfahrbarer Realität und verfl üchtigen sich. Verständl ich, 
daß sich den Mystikern das Prob lem der göttl ichen Gerechtigkeit ebenso
wenig stellt wie das der Existenz Gottes und ihre Beweisbarkeit, ja es 
erscheint ihnen manchmal direkt unangebracht und lachhaft. Liest man 
jedoch in den theoretischen Schriften von Mystikern wie Ibn al-'Arabi', 

Qiinawi', QaNari', Mul:,sin Faic;/ Käsäni', Haidar Ämuli', die die Mystik und 
den Ku lt des Schönen im Sinne der Tradition pflegten, wird man sehen, 
daß sie durchaus bereit waren, eine der beiden oben erwähnten Defini
tionen von Gerechtigkeit zu übernehmen, in theoretischer Hinsicht also 
nicht weit von den Definitionen des Plato oder A ristoteles entfernt sind . 
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6. Die soz ialen und politischen Dimensionen der Gerechtigkeit 

Absc_hVießend sei ~n dieser Stene darauf hingewiesen, daß der Gerech
t1gke1t 111 ihren sozialen und pol1t1schen Dimensionen in der ST'a ein b · . .. re1-
teres Spektru~ emgeraumt wurde als sonst. Man wird Stellenwert und 
Bedeutung, die der Gerechtigkeit in dieser Traditon beigemessen wer
den, am besten verstehen, wenn man sich die Auffassung vom lmäm 
vor Augen führt, das Herrschaft und Führung umschließt und deren bea'. 
der Kontinuität im Rahmen des niyäbat (die Stellvertretung des Proph~
ten oder des lmäms) und des waläyat(d ie Verwaltung der Angelegenhei
ten_ der Mu_slime in der Zeit der Ve rborgenhe it, gayba, des schuldfreien 
Imams, Heil und Frieden sei mit ihm) sowie die Bedeutung, die in der Si'a 
der Gerechtigkeit als Attribut des lmäms und Führers der Musl ime 
zukommt. 

Es ist bedauerlich, daß - ungeachtet so vieler ausdrücklicher Hin
weise auf die vielfältige Bedeutung der Gerechtigke it fü r das Leben des 
einzelnen und der Gese llschaft, für die Bereiche der Politik und der Wirt
schaft, w ie sie nicht nur im Koran betont wi rd, sondern auch häufig den 
Worten der st'itischen Führer zu entnehmen ist - die muslimischen Den
ker und Theo logen sich im Lauf der Geschichte so wenig der theoreti
schen Ause inandersetzung mit der Gerechigkeit gewidmet haben. Sie 
haben sich, was die Frage der Gerechtigkeit betrifft, damit begnügt, sich im 
Rah~en allgemeiner rechtswissenschaftlicher Grundsätze zu bewegen, 
oder ihre Abhandlungen auf die göttliche Gerechtigkeit zu beschränken 
auf die Attri bute und Handlungen Gottes, bzw. auf den phi losophische~ 
Bedeutungsgehalt von Gerechtigkeit. So sehr man die Bem ühungen der 
Muslime um ein tieferes Verständnis der göttlichen Gerechtigkeit, aber 
auch der Gerechtigkeit im Sein überhaupt anerkennen muß, bleibt es 
doch unverzeihl ich, daß sie es versäumt haben, sich den mannigfaltigen 
konkreten Fragenbereichen der politischen und gese llschaft lichen 
Gerechtigkeit zu widmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. In 
unserer Ze it haben sich ei nige muslim ische Philosophen, Theologen, 
Rechtswissenschaftl er und Denker, w ie Ostad Mutahhari, Dr. 'Ali Sa ri'ati, 
Sayyid M ubammad Bäqir Sadr, Sayyid Qutb und Abu 1-A 'lä MawdDdi mit 
dem Thema Gerechtigkeit vom gese llschaftlichen und po litischen Stand
punkt aus und von se inem Stellenwert innerhalb der islamischen Lehre 
befaßt - zweifelsoh ne etwas Gutes und dem Anliegen, um das es da-
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i eht, Nützliches, das Hoffnung wec~t. Doch war es auch_ihnen v~r-
be g . chlüssige und faßl iche Theorie der Gerecht1gke1t 1m Bereich 

gt eines . . 
sa .' 

1 
nd politischen Denkens zu entwickeln. Dies lag u. a. an folgen-

soz1a en u · -- f h 1 · 
U tänden : Zunächst waren ih re Uberlegungen nur au t eo og1-

den rns -- ·1· d b 
Z gänge und deren Diskurs beschrankt. Bete, 1gt aran war a er 

sehe u ' . · d · lh ft 
h ·1,re übertriebene Neigung zur Metaphysik un eme mange a e 

auc 1 1· h w· h ft d. · der po litischen und gesellschaft 1c en 1ssensc a en, 1e 
Kenntnis . . 

· Hand in Hand ging, sowie der Mangel an komparativen und 1nter-
darn1t . · b cl „ rf 
. · 1·na"ren Studien. Ihre wissenschaftlichen Anstrengungen e u en 

d1sz1P 1 . .. · .. 1 h d. 
d h . einer kontinuierlichen We1terfuhrung, um ihre Ansatze c urc 1e 
B:;;hungen anderer muslimischer Glaubensg~lehrter, Philosophen 
und Fachwissenschaftler zu ergänzen und zu einer entsprechenden 

Theoriebildung zu führen. .. 
Ich bin überzeugt, daß es in den islamischen Quellen genugend Mate-

. 1 nd Anhaltspunkte gibt um durch eine methodische, durchdachte, 
na u 1 • h · 

· enschaftliche Auseinandersetzung zu einer Theorie der Gerec t1g-
wiss II · h 1· h · 
keit im Islam zu gelangen. Dieses Unterfangen ste t sie er 1c_ ein_~n 
bedeutsamen Bereich der schwierigen Aufgabenstellung der ze1tgenos

sischen muslimischen Wissenschaftler und Theologen dar. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

gemeinsame 
Theologie der 
Religionen wäre 
zu begrüßen 

Khoury Zur Vertiefung des christlich-islamischen 
Dialoges würde ich eine gemeinsame Theologie der 
Religionen zwischen Christen und Muslimen begrü
ßen. Ohne Zweifel bedeutet es schon einen ersten 
wertvollen Schritt auf dieses Ziel hin, daß wir hier 

überhaupt miteinander red en. Doch müssen noch wichtige Voraus
setzungen dafür geschaffen werden. Vor allem werden wir uns zu fragen 

haben, ob und inwiewe it wir in denselben Kategorien denken, und ob 
wir für derartige Unt rnehmungen von den gleichen Grundsätzen aus
gehen können. 

Gottes Gesetz _ Was nun den Gegenstand des Referates näherhin 
betrifft, so stellt sich mir u. a. die Frage, inwiefern Got

Rahmenordnung 
oder auch tes Gesetz in die Freiheit und Eigenbestimmung de 

Menschen eingre ift. Kann es sein, daß die Bestim
mungen Gottes diese Freiheit vielleicht sogar soweit 

einengen, daß der Mensch keinen Spielraum mehr fü r eigene Initiative 
und Gestaltung hat? Wie Ayatollah Khamene'i in seinem Beitrag ausführte, 
gibt uns Gott den Rahmen einer Rechtsordnung b kannt. Es wurde also 
nicht gesagt, daß Gott uns alle Gesetze gibt. Es war von einem Rahmen die 
Rede. So ste llt sich die Frage, ob nun die Rechtleitung Gottes oder seine 
Hilfe für den Menschen über einen solchen ,Rahmen' einer Rechtsord
nu ng hinausgeht - möglicherweise bis hin zur Festlegung unzähliger kon
kreter Gesetze? Geht es nicht, allgemein gesprochen, bei der islamischen 
Rechtsordnung vor allem darum, die Menschen vor sich selbst und vor jeg
licher Gefahr der Abweichung vom rechten Weg zu schützen? 

Einzelge etze? 

Aus unserer christlichen Perspektive betrachtet, könnte das Hauptziel 
einer Rech tsordnung darin liegen, den Menschen dazu zu befähigen, 
daß er sich selbst schütze, daß er sich entfalte, und daß er si hin den ver
schiedenen Zeiten seines Lebens und seiner Entfaltung bewähre. Könnte 
sich eine Rechtso rdnu ng damit begnügen? 

gleiche B griffe 
- verschiedene 
Inhalte? 
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Hemmati Zunächst zur Frage einer gemeinsamen 
Religionstheologie. Ich werde versuchen, meinen 
Standpunkt in Kürze darzulegen, und b in persön
lich sehr daran interessiert, die Meinung der ande· 

d Gelehrten zu diesem Thema zu hören. Unter den 
wesen en . . . 

ren an .. . I 1 Religionsgelehrten 1st d,e Frage nach den Gemein-
·t enoss1sc ,e, .. . d d A 1 .. ze1 g · hen den islamischen Glaub1gen un en n 1angern 

keiten zw1sc . . arn 1. · nen ein ständiges Diskussions- und Streitthema. So ver-
derer Re igio · .. h d' A ff 

=ill . . d c- ntwell Smith in einem seiner Buc er ,e u assung, 
·tt Wtlfr,e a h. dl. h s· h . 

tfl h · tentLim und im Islam auch dort untersc 1e 1c e tc twe1-
I ß ·111 C ns . . . 
'a 1 1. n wo die gleiche Terminologie verwendet wird, zum B 1-
en vor ,ege ' ' d GI b ' D 

iel bei Begriffen wie ,Gott', ,Pr~~hetentum ? .. ~r ' au . e.. as 
P h"lt auch Ausführungen uber den relig1osen Plu1alismus, 

such ent a k d' · b d h · h zwar in gewisser Weise zustimmen ann, ,e mir a er oc 
denen1c . 
. . 1 m zu radikal erschemen. 1n v,e e K„ d 

•· 1· hen Gesandten waren nach der Lehre des Korans un er 
Alle gott JC .. . . k · 

G htigkeit (vgl. Sure 57 25 ff. u. o.). Wir teilen daher eines-
der erec ' · · d R fl · 

d. Meinung einiger die in der Christologie - 111 er . e ex1on 
wegs ,e ' . 

f d. Bedeutung der Person Christi - die Meinung vertreten, 
also au ie . . · 
daß Jesus, Friede sei über ihm, nur ein Name ~e1, ?d~r da~ er nur e,n 

1 der ein mystischer Führer gewes n sei. Wir s111d vielmehr der 
Le1rero ) · ·h 
Auffassung jener, die - wie Albert Schweitzer (gest. 1965. -:- in I m 

h · Reformer s hen Denn alle Propheten waren 111 ihrer Art 
auc einen · 

h d Um bemüht b stehende Ordnungen zu verändern . Daher auc ar , . . 
k man in der Tat von einer revolutionären Rolle sprechen, die ihnen 
ann . d ß 

zukam. Aus unserer muslimischen Sicht war J~sus einer er gro en 

G dten Gottes. Er kam, um Gottes Ordnung tn der Gesellschaft auf-
esan „b · d 

zurichten, um Ungerechtigkeit, Armut und Tyrannei zu u ~rwm -~n. 
Das Bild Christi, das der Koran zeichnet, trägt unübersehbar ~1ese Zu~e 
an sich - neben den hohen geistigen Dimensionen und Wurde.n, wie 
zum Beispie l der Fäh igkeit, Tote zum Leben zu erwecken_. 1.ch bin also 
durchaus nicht der Ansi ht, daß die monotheistischen Religionen zwar 
auf vielen Gebieten eine gemeinsame Begrifflichkeit haben und de.ssen 
ungeachtet zugleich große und grund legende Unterschiede aufweisen, 
weil sie unter den versch iedenen B gri ffen jeweils etwas anderes ver
stehen. Wir haben sehr wohl einen gemeinsamen theologischen Stand
punkt, insbesondere etwa hinsichtlich der Wesensbestimmung des 
Menschen seiner existentiellen Situation und der Bedeutung des 
Lebens für'ihn. So gibt es auf diesem Gebiet gemeinsame Aspekte nicht 
nur zwischen Christentum und Islam, sondern auch zwischen den 

anderen monotheistischen Religionen. 
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göttliche Bezüglich der Frage, ob und inwieweit die Bestim. 
Bestimmungen mungen Gott s in die Freiheit des M enschen ein-
und greifen und sie einengen, haben Sie den Beitragvori 

menschliche Ayato llah Khamene'i erwähnt, der seine Thes 
Freiheit jedoch sehr vie l besser se lbst erklären und darlege~ 

wird. Es trifft jedenfal ls nicht zu , daß es in unser r 
Rechtslehre keinen Pl atz für die Anpassung an gesellschaftliche Verän
derungen gibt. Die Tatsache, daß das Tor des igtihäd stets geöffnet 
bleibt, bedeutet, daß der Rechtsgelehrte, faqih, sich unentwegt mit Fra
gen konfrontiert sieht, die ihm von der Gesellschaft je neu gestellt wer
den und mit denen er sich in der Folge auseinanderzusetzen hat. Seine 
Aufgabe ist es, aus dem rei ch haltigen Inhalt der re ligiösen Texte und Vor
schriften Entscheidungen und Antworten herzuleiten. Somit gibt es eine 
bestimmte Tol eranzspanne bei den islamischen Gesetzen und demzu
folge auch bei der Rechtsp rechung. Sollten Rechtsgelehrte in der Vergan
genheit nicht immer so vorgegangen sein, so wäre das auf ihr persönli
ches Feh lverhalten zurückzuführen und würde unseren religiösen Idea
len und Vorschriften nicht entsprochen haben. 
Und zum Gedanken, daß die Rechtsordnung den M enschen dazu befä
higen so ll e, sich selbst zu schützen und zu entfalt n: Diese schwierige 
Aufgabe kann, unserer Auffassung nach, nicht vom Menschen allein 
erfüllt werden. Zum einen fi nden sich in den Prinzipien der Rechtslehre 
Aussagen, die die Autonomi e des menschlichen Verstandes zum Gegen
stand haben. Danach ist der menschliche Verstand in manchen Fragen 
autonom, imstande also, sel bst zu erkennen und von sich aus zu ent
scheiden, was ,schön ' ist oder ,häßlich', ,gut' oder ,verwerfl ich ' . In man
chen Fällen jedoch bedarf der Mensch, um Werte von Unwerten unter
scheiden zu können, der Anleitung durch die Offenbarung: So w ird in 
unserer Pr inzip ienlehre ein Unterschied gemacht zwischen einem maw
/awi-Urteil und einem irsädF-Urteil, zwischen einer herrscherl ichen Ver
fügung, die von Gott, dem Herrn, getroffen w ird, und einer beratenden 
Hi lfestellung, die den Menschen dabei unterstützt, den rechten Weg zu 
f inden. Der Mensch bedarf also nach unserer Auffassung der Wegwei
sung durch die Offenbarung und Führung Gottes. Er kann nicht allein, nur 
mit Hilfe seines eigenen Verstandes den ganzen Weg bewält igen, der ihn 
ins Glück führt. In diesem Zusammenhang steht auch das Angewiesen
sein des Menschen auf Propheten und deren Weisheit. Der Mensch 
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N ··h und Weggeme inschaft eines Freundes, um seine Entfal-
d rf der a e · · d be a E de seine Vervollkommnung zu erreichen, was Ja eines er 

und am 11 · · · hl tung R 1. · onen darste llt. 1 m Koran w ird dies mit ,Erfolg und Wo er-
Zie le der e ig1 . .. 

, beschrieben (vgl. Koran 6,16, 91,9 u. o.}. 
gehen Khamene'i Bei der Verhältnisbestimmung von Frei-

zurTl · rhältnis heit und Religion gehen wir davon aus, daß Gott nur 
von Fr 1heit und Gutes für den Menschen will, das heißt, daß der 
Religion Mensch nicht nur vor Gefahren geschützt werden 

d daß er aus dem Leben in dieser und in der jenseitigen Welt 
oll son ern . 
. 'M ·niLllll an Gewinn für sein Leben erreichen soll. 

ein axi · E . 8 gnung des Menschen mit der Religion kennt zwei tappen: 
Die .. elget n·immtJ·eder Mensch die Rel igion in seiner Freiheit an oder er 
zunac1s · k . 
. · n·icht an. Hat er sich für die Annahme entschieden, ommt 111 

nimmt sie h · 
der Folge eine Art Vereinbaru ng ?~w. Abkom_r:nen z~stande; _er ge_ t e111 
Verpflichtungsverh ältn is der Religion gegenube_r _em. Aus 1slarrnscher 
Sicht hat man sich zu den Ve rpflichtungen de,_- Religion z~ be_~ennen, d~r 

eho„ rt und hat sie zu erfüllen . Vergleichbar damit ware zum Bei-man ang , . . . . .. 
· 1 c1· e Mitgliedschaft in Pa1teien. Niemand wird gezwungen, e111er Pa1 te, 

p1e I h "b ·h 
1 • t eten · entschließt man sich aber dazu und untersc re1 t man I r 
)€!ZU r , .. . 
Programm, dann muß man auch ihren S~lzung n g~maß handeln. Die 
Beschränkungen der menschlichen Freiheit ergeben sich also aus der fre i

will igen Unterzeichnung und Annahme_ der betr~ffe_nd n Statuten. 
Der Islam hat die Grenzen der menschlichen Fre1he1t dort g~setz~, wo es 
ilt das Böse und die Gefahr abzuwehren. Dem Menschen 1st mit ande

ge~ Worten der Zutri tt in ein bestimmtes Gebiet nur insofern untersagt, 
~ls dort Gefahren auf ihn lauern, nicht aber grundsätzlich. Wir haben 
zum Beispiel nach islamischem Gesetz die Freiheit, alle mögl~:he~_Spei
sen oder Getränke zu uns zu nehmen (vgl. Koran 2,168.172 u. o.). Fur den 
Genuß von Dingen jedoch, die aus hygienischen oder anderen G ründ~n 
schäd lich sind, sieht der Koran strenge Bestrafung vor, so ist etwa das Trin
ken von Wein ein schweres Vergehen und muß bestraft werden (vgl. 

Koran 5,90 f.) . 
Wo es jedoch um die Entfaltung des Menschen geht, da ist er nicht nur 
frei sondern die Religion fordert ihn sogar dazu auf, daß er danach 
str:be. Gleicht doch die innere Natur des Menschen einem Saatgut, das 
unter günstigen Bedingungen heranwächst. Alle Etappen ~eines Wachs
tum s hat die Weisheit des Schöpfers vorgesehen. Islamischer Glaube 

101 



lobt dieses Heranwachsen, unterstützt und bekräftigt es und erw 
seine Frucht. arte 

Daher möchte ich gerne hinsichtlich der Anfrage von Herrn p f 
Kh h . . ro essor 

oury unter c e1den: Geht es um Freiheiten, die auf die Entfaltun 
Menschen ausgeridllet sind, dann kennen wir von unserer Seit kg ~es 
E. h „ k e eine 
insc ran ungen. Soll aber die Freiheit dazu dienen daß · h 

h ' s,c der 
Mensc Gefahren aussetzt? Wo ernste Gefahr lauert, ist auch das~ b 
t h - 1 d' . er ot 

s reng- . a~m. st 1e Gefahr nicht so groß, dann ist auch das Verbotrnil-
de~ ~ makruh, was soviel w,e ,verpönt' heißt. Ist nicht alles in allein der 
Fre11a~.m de "'.1enschen o groß, daß derartige Einschränkungen dern
gegenuber genng erscheinen? 

theolugi ehe 
ZugJnge zu 

,säkulari lischen 
Theorien' zu 
suchen 

Luf Ich möchte noch einmal auf d ie Frage zurück
kommen, die Professor Khoury an den Referent 

. h h en 
genc tet at und sie vielleicht noch von einer ande-
ren Seite beleuchten. Ich gehe dabei von bestimm
ten Auffassungen über säku laristische Thesen ; 
Hinblick auf d ie Fo rmulierung von Gerechtigkeitaum 

und daß man in diesem Zusam menhang auch immer wieder an di~ 

Theologen ap~e!.liert, initiativ zu werden. Was ist hier unter ,säkularisti
schen Thesen naherhin zu verstehen? Gerne nennt man als einen d 
Vertreter der säku laristischen Theorien Immanuel Kant. zweifelsohne ~rt 
K. d . . f 15 

ant e?e111~e, au d n man sich in der internationalen Diskussion über 
Gerecht1gke1tstheorien am häufigsten bezieht. Nun kann man wohl 

sagen, d.aß ~antselbst zunächst einmal keinen theologischen Zugang zu 
Gerecht1gke1tsfragen formul iert hat. Do h scheint er w iederum nicht der
~rt sä~u laristisch zu sein, daß man nicht auch aus theo logischer Perspek
tive einen Zugang zu ihm gewinnen könnte. 

Man bezieht sich in diesem Zusammenhang insbesondere dann auf 
Kant, wenn es um den Begriff der menschlichen Würde geht, also um die 
grund!_egende Veranlwortungsfreiheitjedes Menschen und um die damit 
verknupfte Aufforderung, diese Verantwortungsfreiheit auch in allen 
soz_iale_n Bezügen zu verwirk lichen. Es spricht vieles dafür, daß die Theo
logie hier sehr wohl Anknüpfungspunkte finden könnte. Von christlicher 
Seite wird dies auch tatsächlich versucht, indem man sich diesem Frei
heitsbegriff zuwendet und sich b müht, aus einer spez ifisch theo logi
schen Fragestellung, das Begriffsverständnis gleichsam vertiefend 
Zugänge dazu zu gewinnen. So könnte die Trennwand zwischen ,säkula~ 
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, th einerseits und religiösem Verständnis anderseits besser über
rem E os erden als man dies vielleicht auf den ersten Blick für möglich 
wunden w , 

"lt 
ha · . daher- und das scheint auch der Sinn der Frage von Professor 
Ich meine „ 1· h · d F ·1 · wesen zu sein - daß es heute unumgang ,c 1st, as re, 1e1ts-
Khoury ge ' . . . . 

auch aus religiöser Perspektive und 111 Auseinandersetzung mrt 
thema f 1· D b .. 

d rnen Gerechtigkeitstheorien zu ormu 1eren. a e, 1st zuzugeste-
rno e 1 1 h s· . S „ daß als ,säkul aristisch' in einem sc1 ec ten mne Jene tromungen 
~~nkritisieren sind, die darauf abzielen, der Religion ihren P_latz in der 

''Schaft überhaupt streitig zu machen . Doch sollte eine solche 
Gese . . . . · 1 
säkularistische' Ideologie nicht m,t dem Begriff theologisch woh ver-
~tandener Säkularität gleichgesetzt werden. 

gemeinsame 
Au einander
etzung m1l 

der Krise cl r 

Hemmati Es gibt, wie bekannt, einige erkenntnis
theoretische Diskussionen, die sich mit der Krise der 
Vernunft auseinandersetzen . Ich denke in diesem 
Zusammenhang zum Beispiel an die Kritik der Meta
physik und des metaphysischen Denkens bei Kant 

Vernunft und an neuere Strömungen in der Philosophie des 

Thomismus, wie bestimmte Tendenzen im Neuthomismus zeigen, die 
mit)oseph Marechal ( 1878-1944) und anderen bedeutende Vertreter in 
unserer Zeit hatten : Hier wurden wichtige Ansätze erarbeitet, an die 
auch von unserer Seite angeknüpft werden kann, um gemeinsame Ant
worten zu finden und so aus den erkenntnistheoretischen Engpässen der 
rationalistischen, kritischen Philosophie wieder hinauszugelangen. Kant 
sagt selbst, daß er die Vernunft eingeschränkt hat, um Platz für den Glau
ben zu schaffen . Niemand kann die Bedeutung seiner ph ilosophischen 
Werke leugnen. Ich selbst habe an der Universität Tehran im Bereich der 
Moralphilosophie einige Semester die Ontologie Kants und seine 
Grundsätze in der Morallehre behandelt. Er ist ohne Zweife l ein einfluß
reicher und hervorragender Philosoph. Viele zeitgenössische Erkennt
nistheoretiker sind von ihm maßgeblich beeinflußt, so auch einige Vertre
ter der philosophischen Schulen von Oxford und Cambridge und der 
analytischen Philosophie. Eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Aus
einandersetzung mit Kants erkenntnistheoretischer Kritik an der Meta
physik wäre mir ein wichtiges An liegen, um jene Krise der Vernunft zu 
bewältigen, mit der sich die christliche Welt in den vergangenen Jahrhun
derten mehr befaßt hat, als wir es getan haben. Der Einfluß Kants im 
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Be1:eic!1 der Moralphilosophie und in der Religionsphiloso . . 
ble ibt ,n vielem wegweisend. Nicht ohne . ß N. ph,e ist ttnd 
·h h. . g,o en utzen kann 
, n auc in Jenen Fragen zurückgrei( en d·,e. h . . man auf 
d I h b . , ,c ,n meinem Referat b h 

e t __ a e, d,e man aber vielleicht nicht so verstanden hat w· . h e_ an. 
erkl.:iren versuchte. ' ,e IC sie zu 

der Men eh irn Was ich näherhin mit den säkularistischen Tl . 
Verständnis ?er Gerechtigkeit meine, bezieht sich vor allleorien 

säkularisti eher Jene Bewegung, die mit den Enzyklopädist:m auf 
Theorien ganz allgemein mit den Ph ilosophen der Aufkl~. uoct 

ihren Anfang nahm In ihren Jr . arung 
Schriften und aufklärerischen Thesen gingen . d J ogrammat,schen 
M h sie avon aus daß d 

ensc v~n ,~un an der Vormundschaft Gottes nicht mehr b~darf er 
Mensch se, ke,n Kind mehr, das Gott an seiner Hand führen müsse . Der 
e~ gehen kann. Der Mensch kann vielmehr unabhängig und kraft' damrt 

~rg:~en /~.rstandes selbständig denken, Entscheidungen treffen s~;nes 
a e, au re Offenbarung angewiesen zu sein und sich h .' _ine 

nes Recht schaffen. Es ist das Bild eines Mensch n d . a,uc se111 _e ,ge
hat von der Offenbar . , er s,c, emanzipiert 
1 . ung, e111es Wesens, das nur noch wirtschaftr h 
nteressen dient _ eines M h d ic en 

k . .. . ensc en, er keine innere göttliche N 
eme gottl1che Struktur oder Gestalt hat. Jene The .· d M atur, 

rechte die nicht v · . . .. 01 ien er enschen-
.. k 1 ' . . h on e111em religrosen Standpunkt ausgehen sind dal 

sa u anst,sc e Theorien s· t . . , , er 
M 1 . · 1~ rennen 111 irgendeiner Weise die Kultur des 

ensc ien, die gesellschaftliche und politische Wirklichke't . 
Leben von der Religion. ' ' e111 ganzes 
Berücksichtigt hinge d. Th . 

h . gen ,e eorie der Gerechtigkeit und de. M . 
sc enrechte Jen s Verständnis und jenen Begriff den die Rel· . ' en 
Me~schen haben, wird man nicht anders könne~ - 1 . . ,g,onen vo n, 
Mernung - als h d . . ca brn ich ganz Ihrer 
Standp kt ' auc ,e mensch lrche Freiheit von einem religiösen 
losi k ~n daus zu sehen; sonst besteht die Gefahr, daß w ir in Gesetz· 

g , un moralische Dekadenz geraten. 

Freiheit des Men-
chen für jenen 

Freiraum sichern 

den Gotte Wille 
beläßt 
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Schneider Zunächst eine s hr persönliche Vo rbe
merkung. Ich bin, s'.cher wie auch andere Kollegen 
von mir, sehr beemdruckt, daß unsere muslimi
schen Kollegen und Freunde jede Wortmeldung mit 
der Bezugnahme auf Gott beginnen Das ·st b . · h · 1 e, uns 
ni t übli h. Und doch hoff n auch wir, daß Gott 

seren Lippen ist, wenn wir das Wort nehmen, damit wir nichts 
auf u~e agen. Es hat im vorangegangenen Referat geheißen, daß es im 
F.ibc üblich sei, auch Rechtsbegriffe in einem theologischen Bedeu-
1 tam d S „ h · 1 · f 1 · 1 f 11 · · skontextzuverwen en. omoc te1c1me111eAnragege1c1a s,n 
;nger Sprach formulieren: 1 m Islam ist Gott als Schöpfer cJer Welt auch 

1 ,e~es tzgeber. Dem Menschen bleibt nur die Aufgabe der Exekutive. 
11~ 11 gibt es in unserer Tradit ion des politischen Denkens mehrere Stu
~ 11 der Gesetzgebung: Zunächst die der Verfassung. Sie bi ldet den 
:ahmen, in dem es aber nicht nur xeku live, sondern auch bestimmte 
legislative Aufgaben gibt. Jene, die diese gewöhnlichen, normalen 
Gesetze zu erlassen haben, müssen zunächst alles tun, dem Geist und 
Wortlaut der Verfassung dabei treu zu bleiben. Trotzdem ist eine unter
schiedliche Gestaltung der Gesetze möglich, worüber im Parlament 
di kutiertwird. Auch in den politischen Parteien wird besprochen, wel
che konkrete Maßnahme in diesem oder jen m Falle ihrem Programm 
am besten entspricht. Nicht zu letzt wird in all diesen oft sehr schwieri
gen Fragen der Rat der Weisen und Klugen einzuholen sein. Die Ent
scheidung selbst wird aber angesichts der verschiedenen Entschei
dungsmöglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen 

sein. 

Aber gibt es nicht auch manchmal Situationen, wo es trotz aller Bemü
hungen offen bleibt, was nun wirklich das Rechte ist? Kann Gott nicht 
au h dem Menschen in die Verfassung seines Lebens hineingeschrie
ben haben, daß er an Wegkreuzungen kommen wird, wo es nicht ein
deutig klar ist, ob dieser oder jener Weg besser zum Ziel führt? Wo man 
ni ht genau weiß, ob nicht sowohl dieser wie jener Weg in eine Gefahr 
führen kann, oder ob nicht am Ende sogar beide Wege zu dem einen 
richtigen Zie l führen können? So stellt sich die Frage: Ist die Freiheit, d ie 
Gott dem Menschen gegeben hat, nicht doch sehr viel mehr als die 
Freiheit, entweder zu sündigen oder nicht zu sündigen? Der letzte Dis
kussionsbeitrag von Ayatollah Khamen 'i hat, so scheint mir, eigentl ich 
schon mindestens einen Teil der Antwort gegeben. Gerade in diesem 
Bereich der Freiheit, wo der Wille Gottes noch nicht in allen Einzelhei
ten klar erkennbar ist, liegen oft ganz wichtige Probleme der Gerechtig
keit. FLir diese Prob leme und ihre Lösungen sollten wir gemeinsam die 
Freiheit sichern. 
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religiös 
bestimmter 
Rahmen 
ausreichend 
fü r alle 
Wegkreuzungen 
des Lebens? 

Khamene'i Wenn ich Sie ri chtig verstanden habe 
so lautet Ihre Frage, ob dieser religiös bzw. göttlich 
bestimmte Rahmen ausreicht, damit der Mensch auf 
dem gefahrvollen Weg seines Lebens die wahre 
Ri chtung findet. Ist das nämlich nicht der Fa ll, 50 

würde der Mensch an Wegkreuzungen kommen, wo 
er dann nicht weiß, welche Richtung in die Gefahr 
führt. War das Ihre Frage? 

Schneider Da, wo ich Gottes Willen erkennen kann, darf ich nicht von 
ihm abweichen. Da müssen auch, wenn es notwendig ist, irdische 
Gefahr n durchgestanden und weltliche Gefahren auf sich genommen 
werden . Aber gibt es nicht Wegkreuzungen, wo es nicht durchschaubar 
ist, was Gott will, wie zum Beispie l in komplizierten politischen Fragen, in 
denen auch fromme Mens hen oft unterschied licher Meinung si nd? 

Khamene'i Findet sich dieses Prob lem zwar in der Theorie nicht aus
drücklich behandelt, so ste llt es sich doch in der Praxis, im Leben der reli
giösen Gemeinschaften - besonders im Islam - in vielfä ltiger Weise. 
Aus unserer Si cht haben der Koran und der Islam für die Lösung dieses 
Problems, mit dem w ir al le konfrontiert sind, den wesentlichen Rahmen 
vorgegeben . Tatsächlich gibt es aus der Sicht eines Musl ims an den Weg
kreuzungen des Lebens keine Fragen, die nicht beantwortet wären. Es ist 
eher ein interpretatorisches und technisches Problem, w i wir letztend
lich die gesuchten Antworten f inden können. Aus der Sicht der Religion 
und ganz besonders aus islamischer Sicht gibt es jedenfa lls kei ne Weg
kreuzungen, an denen Zweifel darüber bestehen, welche Richtung ein
zuschlagen sei. 

der Gesandte. 
der au dem 
Innern, und 
jener, der von 
außen kommt 

Heute morgen habe ich schon darauf hingewiesen, 
daß w ir an zwei Gesandte glauben - an einen, der 
aus dem Inneren des Menschen kommt, und an 
einen, der von außen kommt. Ersterer existiert im 
Inneren des Menschen, als ein ,anderer Mensch'; er 
manifestiert sich im menschlichen Verstand. Der 

innere Prophet tritt in der Gestalt von Gesetzen in Erscheinung, die mit 
der Schöpfung selbst s hon vorgegeben sind, und d ie sich im Lauf der 
Zeit vervol ll ommnen. W ie jedes Land immer wieder zu frage n hat, ob 
ein bestimmtes Gesetz oder ein Ereignis der Verfassung entspricht, o 
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. eh für die Religionen stets aufs neue di ~rage, ob dies:r ~der 
51 Uts1ch au . hfge der gottgewollte Weg ist, weil er zu dem hinfuhrt, 

Wegdernc 1 , 
jener gesehen hat oder nicht. . 
v,,;is Gott vor Für diesen Zweck haben wir im religiösen Bereich 

drei Arten on verschiedene Gesetze, die man in drei G~upp~n 
religio en zusammenfassen kann: Die erste Gruppe stnd_ d~e 
G setzen grundsätzlichen Gesetze, das Grundg.esetz (qa nun 

1 Die zweite Gruppe umfaßt die allgemeinen Gesetze 
a ä i) des ls a~sd. ·e wir als Regeln' bezeichnen: ihnen kommt eine All-

-11,n U$Url1, 1 , • .h 
(qawa ... k . die sie dafür geeignet machl, sich I rer sozusagen 

eingult1g eit zu, d h 1· 1 P o 
gen, ls Instrumente zur Lösung anstehen er rec t IC ,er r -
1 Werkzeuge, a . · h · d d' rt'k lären 

a 5 zu bedienen. Die dritte Gruppe schlie~li s.m 1~ pa 1 .u 
hlem - - -uzr) die klar und eindeutig definiert sind, wie zum 
G etze (qawanin g ' · · lk h 1 · t 

e_s . 1 das Verbot von Alkoholkonsum: Trinkt ein Muslim A o ? , s.0 is 
Be1sp1~ ·1 darüber eindeutig und ohne Zweifel; nimmt er aber ein nicht
das U l~~ches Getränk zu sich, das dennoch betäubt und trunken ma~ht, 
alk~~:r rüft in diesem Fal l ein Rechtsg lehrter den Sachverhalt 1m Licht 
~o ~r ait emeinen theologischen ,Regeln', von denen oben die Rede war, 
J~~d leit;t daraus sein Urteil ab. Als Rechtsexpert: entscheidet er dann, ob 

G ß des betreffenden Getränks erlaubt 1st oder verboten. 
der enu 1· · h d 

Solche Probleme treten auch im po it1sc en un 
Recht„begn1(e: gesellschaftl ichen Bereich auf, ja sogar_ in Bereichen, 
erlaubt oder auf die strenggenommen eigentlich keine Rechtsent-
verboten scheidungen anwendbar sind. In unsere~ Rechts-

lehre gibt es jedoch Ausdrücke, die auch auf solche Fäl le h~n~e1sen bzw. 
auf sie Bezug nehmen. So steht im Islam der Ausdruck b!lal fur alle:, ~as 

laubt ·1st und haräm für das Verbotene. Das, was balal bzw. bararn ist, 
er , · d d. b hl unsere . f" . alle Zeiten erlaubt bzw. verboten. Un ,es, o wo 
ist nun u1 . . bl . R . ·on zugelassen 
R ch tsgelehrten hinsichtlich e1111g r Pro eme eine ev1s1 
h:bcn. Würde man ihnen jedoch vorhall n, d.af~ sie etwa~ .Verbot~nes_ 
für erlaubt erklärt haben, würden sie das entschieden .bestreiten, weil de1 

grundsätzliche Rahmen seine Gültigk it immer behalt. . 

manchmal f.nt-
. cheiclungen n t

w r dig auigrund 
ue, \J, munft 

Schabestari Zur Frage von Professor Schneider, 
was zu geschehen hat, wenn der Mensch. ni~ht 
genau weiß, was Gott will: Ich mein~, daß er in die
sen Situationen aufgerufen ist, mit seiner ~en:unft ~u 
entscheiden. In Iran gibt es eine Orga111sat1on, die 
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sich „magma'-i tasbis-i maslaf:,at-i insän" [Komitee zur Feststellung d 
Interessen der Menschen] nennt. Und es ist Aufgabe dieser Einricht er 
daß die Menschen, die in ihr arbeiten, in ganz schwierigen politisc~ng, 
und "':i~ts:haftlich~n Situation:n mit ihr:r Vernunft und nicht aufgru~~ 
von 1gt_1had oder !tq!, entscheiden. Es gibt eben S1tuat1onen, in denen 
man ni~ht genau feststellen kann, was Gott will, in denen es dem Men. 
sehen nicht nur von Gott erlaubt ist, mit seiner Vernunft zu entscheiden 
sondern auch aufgetragen. Hier geht es also nicht nur um eine Frage d ' 
1 . • er 
nspnat1on, um etwas, was der Mensch aufgrund seiner persönliche 

B~zi~hung zu Gott verstehen lernt. Hier kommt es vielmehr auf eine ver~ 
nunft1ge Entscheidung des Menschen an. Keiner in dieser Organisatio 
würde behaupten, daß er anstehende Fragen aus einer Inspiration her~ 
aus entscheidet. 

zum Problem 
de 
Säkularismus 

Hemmati Noch einmal zum Problem des Säkula
rismus: Es liegt meiner Ansicht nach in seinem 
Bestreben, die Religion von der Welt zu trennen und 
damit auch das in der Religion begründete Gesetz 

die sar,a bzw. die fatwä, abzuschaffen. In meinen vorangegangene~ 
Ausführungen wollte ich dieses geistesgeschichtliche Problem analysie
ren und auf die Gründe hinweisen, die den Menschen zu diesen Positio
nen geführt haben. Ich sehe die Gründe dafür maßgeblich in den 
bekannten aufklärerischen Grundannahmen liegen w ie in bestimmten 
e:kenntnistheoretischen Prinzipien. Im übrigen ist jedoch die Aufklärung 
ein sehr vielschichtiges Phänomen, und hat der Begriff demgemäß auch 
sehr verschiedene Bedeutungen. 

Aufgabe, in der Und was die Frage bestimmter Gemeinsamkeiten 
Vielfalt zwischen christlicher und islamischer Theologie 

theologischer 
An ätze 
Übereinkünfte 

anbelangt, so ollte man si differenzierter beurtei
len. Man kann jedenfalls das System christlicher 
Theologie, wie es manche tun, nicht einfach auf den 

enner eines logischen Positivismus bringen und 
daraus den Schluß ziehen, daß es daher vonseiten 

der islamischen Theologie keinen gemeinsamen Standpunkt für ein 
Gespräch gibt. Man hat vielmehr die große Mannigfaltigkeit, die es im 
Bereich der theologischen Systeme christlicher Herkunft gibt, ernst zu 
nehmen und si h mit ihr auseinanderzusetzen. 

zu uchen 
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. h · diesem Zusammenhang von einer ,Übereinkunft', von einer 
Habe 1~ 111 keit' zwischen christlicher und islamischer Theologie 
Gerneinsam . . . 1 

h so sollte damit nicht so sehr von einer bereits erre1c 1ten 
gespro_cken,"' d·ie Rede sein als vielmehr von einer gemeinsamen Auf-" ber in un1L ' .. 
U II Religionen, eine solche zu suchen und zu begrunden. Und 
gabe a er · · f 1 · k · · d dafür wäre es sehr wichtig, sich mit der inneren Mannig a t1g e1t 111 

gera ~eologischen Ansätzen der verschiedenen Religionen ernsthaft 
den .1 derzusetzen und nicht alles über einen Kamm zu scheren. Was 
ause1nan . . 1· . d' h 

. h · übrigen dagegen auch 111 unserer eigenen Re 1g1on 1e vor an-spnc tim , . h ? 
Vielfalt der theologischen Ansätze und Tendenzen einzugeste en. 

dene · · h Ph'I h' · d h . h ben J·a auch in unserer 1slam1sc en I osop 1e eine urc aus 
Wir a d' · h · h 
b htenswerte Mannigfaltigkeit, wenn man etwa an re penpat et1sc e 

eac h .• - d k d' Philosophie oder an die Philosophie de~ ~rleuc tung,_,sraq, en t, an 1e 
Phi losophie der Existenz, asälat al-wugud, o?er an Jene de: Transzen-

d hikmat-i muta'äliya. Wir sind alle Muslime. Geben w,r doch der 
enz, . . k I h 

Vielfa lt Raum, die sich in der Geschichte unseres Glaubens entw1c et ~t 
_ ähnlich wie in der Geschichte des Christentums und der anderen Reli-

gionen. 

Stehen wir nicht auch gemeinsam vor tiefgreifenden 
.. . auch für Anfragen bis hin zu erklärten Feindseligkeiten, die 
gemeinsame uns von der Religionskritik und verschiedenen rel i-
Auseinander- gionsfeindlichen Systemen begegnen, so daß w ir uns 
etzung mit mit diesen auch mit vereinten Kräfte auseinanderzu-

Religionskritik setzen hätten? Das gilt für den Christen und für den 

Muslim ebenso wie für den Buddhisten oder den Gläubigen einer ande
ren Religion. 
Die hier vertretene Auffassung sollte keinesfalls nur als allgemeiner Auf
ruf und als eine unverbindliche Einladung verstanden werden, sondern 
es sollte tatsächlich etwas in diese Richtung geschehen. 

Einsatz für eine 
gerechtere Welt 
- Grundge-
meinsamkeiten 
ausreichend 

Khoury Für unsere gemeinsamen Bemühungen, in 
der Welt etwas in Richtung ,gerechte Ordnung' in 
Bewegung zu bringen, bedeutet es eine Grundvor
aussetzung, daß wir uns gegenseitig als Gläubige 
betrachten und respektieren, w ie dies in den Ausfüh
rungen von Ayatollah Khamene'i auch sehr klar zum 

Ausdruck kam. Dies gilt auch für den Fall, daß in der theologischen Dis-
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kussion und Reflexion Unterschiede auftreten und kann w· d' 
. d ' ' ,e ies. 

einer er letzten Wortmeldungen aus dem Zuhörerkreis anklang · h in 
F 11 'nie ti rage geste t werden, ohne daß dadurch der ganze Sinn einer 5 1 1 n 
D" 1 k f · · 0 c 1en .'a og on erenz ,~ Frage gestellt w ird . Wie we it müssen nun wi rklich 
einzelnen theologischen Fragen übereinstimmend gelöst werd d all: 

· · G dl · ·· · en, ain,t 
wir eine run age finden fur e,n gemeinsames theoretisches s h 

d f „ d' k · uc en un ur ,e pra t1sche Zusammenarbeit im Dienst an einer be 
G h 'k'f" · sseren erec t1g e1t ur unsere Welt? Reicht dafür nicht eine Grundge · 
keit? memsarn-

l 'IO 

,.. 

w eltwirtschaftliche Strukturen und Entwicklung 

Ein Dialog 

J. Hanns Pich ler 

„The fashionable ,progressive' view for decades 
has been that economic clevelopnient woulcl more 
or less automatically produce political stability ... 
that there was a sort of automatic stabilising factor 
in economic clevelopment. This has turned out to 
be clear ly wrang." Henry A. Kissinger 

Im sogenannten Pearson-Bericht Ende der 60er Jahre (11 Partners in Devel
opment", 1969) he ißt es sinngemäß: Die wachsende- nicht allein öko
nomi eh geprägte - ,Lücke' zwischen den Industrie- und Entwicklungs
ländern sei eines der zentra len Probleme unserer Zeit. Nachgerade 
symptomatisch fügt sich dazu Cunnar Myrdals episches ,,Asian Drama" 
(1968), mit dem beze ichnenden Untertitel : "An lnquiry into the Nature 
ancl auses of th e Poverty of Nati ons", in bewußter Umkehr zu Adam 
Smiths so optim istis h betitelter Untersuchung über den 11 Reichtum der 

ationen" twa 200 Jahre früher (1776). 

1. ,Arm' und ,Reich' 

Immer schon, so dünkt es, war man sich wohl der Problematik von ,Arm' 
und ,Rei ch' gewahr; schon von ihren frühen ,klassischen' Ansätzen an 
be faßten sich denn auch die ökonomischen Doktrinen mit dem Phäno
men wirtschaftlicher Entwicklung, mit Wachstum und Wohlstandsmeh
rung1 wofeir Adam Smith sein Basismodel l lieferte. An darin liegendem 
Anspruch hat sich im grundsätzli chen wenig geändert; geändert sehr 
wohl aber hat sich de sen Perspektive im Sinne heutiger ,Globalisierung', 
mit daraus wiederum sich ergebenden Folgerungen weltweit. 

Ledigl ich zwei Aspekte seien als kennzeichnend hierfür herausgegrif
fen: einmal eine weitreichende Plural isierung internationaler Beziehun-
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gen und Interessen (,Multipolarisierung') mit zunehmend - und . b . . , unent-
nnn ar so - sich ve rdichtenden Interdependenzen in we ltweitem R 
men; zum weiteren eine sichtlich besch leunigte Dynamik im Wan~h

grund legende~ ,Parame~_er' gese lls~haftlicher, politischer w ie wirtscha~~ 
l1ch-technolog1sch gepragter Entwicklungen. 

Festgefügte und tradierte Ordnungsvorste llungen werden im z 
d · 1 · .. uge 

essen, Wie es sc 1emt, zunehmend erschuttert. Davon geprägte Werte 
deren lnhal~e als n1 : ht zuletzt auch gese ll schaftli che ,Markierungen; 
bzw. Onent1erungshilfen, sind brüchig geword en vor dem Hinterg d 
rasch sich wa_nd~lnder Bewußtseinsb ildung. Sind bzw. waren Vorste~~~
gen von Fre1 he1t und Gleichheit sowie deren Durchsetzung auch · 
s· d . b im mne am_it ver undener wirtschaftli cher Umgliederungen vor allem i 
den ,westli ch' industrialisierten Ländern typisch, so stellen sich mit ein~ 
herge.hender ,Politisierung', Verfl echtung und A1tiku lation von Interes
sen die Forderungen nach gleichen Möglichkeiten heute weltweit. 

2. Zum ,Szenarischen' 

D~m it ist zugleich die Frage nach dem Sinn von Entwicklung und Ent
w icklungspolitik zunehmend in den Brennpunkt kritischer Betrachtun 
gerü ckt, einsch ließli ~_h g1:undlegenderer lnfragestellung bisher weitge~ 
hend als selbstverstand li ch akzeptierter Konzeptionen; und dies _ 
angesichts er~ähnter Verflechtungen und Umgliederungen - begleitet 
zudem von einem verstärkt emanzipatorischen ,Erwachen' in den Ent
wicklungsländern selbst im Bewußtsein des Anspruchs auf unmittelba
rere Teilhabe, auf eigenständige Mitentscheidung und Mitgestaltung am 
Entwick lungsprozeß als solchem, wie u. a. sich auch dokumentierend in 
akti~.e~ Repräsentation sowie Artikulation konkreter Forderungen in ein
schlag1gen mternationalen Foren und darüber hinaus. 

Unzure ichend, ja zum Tei l hilflos erweisen und erwiesen sich dem
gegen(.iber gehandhabte Strategien gegenüber einer Realität schier über
wältigender Probleme und Herausforderungen. So würden selbst unter 
- entwicklungspolitisch an sich fata ler - Annahme eines ,Nullwachs
tums' der Industrieländer allein die reicheren Entwicklungsländer 
(gemessen an deren durchaus dynamischen Wachstumsraten) bis zu drei 
Generationen benötigen, um im Pro-Kopf-Einkommen gleichzuziehen 
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r die ärmeren bzw. ärmsten Länder wäre dies ein gar zehnfach 
(und urierter Prozeß); bei angenommen positivem, wenn auch verlang
prolong Wachstum der Industrieländer wäre dieser ,Aufholprozeß' 

samt~rnh J"'nger (selbst für die reicheren Entwicklungsländer dann eine 
ungle1c a 

. nne bis etwa zum Jahr 2200! ). 
ze~~: mögen nur z~~le~spiele sein, gewiß; keine ,S~iele' u~d keines-

b ·ts der Realitat smd Jedoch folgende Schlaglichter emes we it-
falls a sei d 1 · h . h ftlichen Status quo von zum Teil schreiender - un so zug e1c 
w1rtsc a . . 
d. 1 gheischender - Ungle1chhe1t. 

iaE~wa irn unmittelbaren Wohlstandsvergleich, . . . 
e·,n US-Bürger das rund 1.000fache an Energie wie em Bewohner 

• wenn 
Zentralafrikas braucht; . . . . 
• wenn in Europa im Durchschrntt em Arzt auf 500 b,s 600 Einwohner 

kommt, in Kenia auf an die 30.000; . . 
n der durchschnittliche Getreidekonsum pro Kopf 111 den Industrie-

• wen d kl , .. d 
!ändern etwa 500 kg pro Jahr ausmacht, in en Entwic ungs an ern 

jedoch nur rund ein Dri~~e~ desse~. . . 
Oder einkommensmaß,g (und 111 emer zunehmend mterdependen-

ten Welt immer prekärer), · 
• wenn in vielen Industrieländern allein der jährliche Einkommen~-
zuwachs höher ist als das gesamte Pro-Kopf-Einkommen von etwa 1 Mil

liarde Menschen in den ärmeren und ärmsten Ländern; 
• wenn weniger als ein Drittel der Weltbevölkerung mehr als vier Fünftel 

der Weltproduktion dominiert; 
• wenn, umgekehrt, nur rund 2 bis 3% aller wissenschaftlichen bzw. 
technologischen Forschung in den Entwicklungsländern angesiedelt sind 

(und diese auch nur 1 % aller Patente besitzen). 
Schli eßlich auch in der nicht zuletzt machtpolitisch-strategischen Tat-

sache, 
• daß immer noch das 20fache oder mehr für Rüstung aufgewendet 
wird, verglichen etwa zu den - seit Jahren real weitgehend stagnieren
den - wirtschaftlichen Entwicklungshilfeleistungen (a ls immerhin auch 
denkbare Form der Fortsetzung von ,Politik mit anderen Mitteln '); 
• oder anders besehen, daß entwickelte (,nördliche') Länder bis zu 
6 % ihrer Nationalprodukte für Rüstungsausgaben widmen, aber im 
Durchschnitt wenig mehr als 0,3 % für ,offizielle' Entwick lungshilfe 

( 110DA"). 
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Freilich entbehrte die Vorstellung von einer Art ,weltweitem lnd . 
k ·t 1· f" · d u5tne. ap1 a 1smus ur Je ermann' nicht eines gewissen Schusses Naivität· 'h 
tatsächliche Realisierung hätte zudem wohl Alptraumhaftes an ' 1. re 
G 1 . h h 1 . d . . sich e1c wo sei am1t niemand entbunden von dem Bemühen u d' · 
~chaffu~g ~on Voraussetzungen entsprechungsgerechter weltwirts; a;: 
l1cher Eingliederungsbedingungen in einem die Sozietät als ganz 

d rf e um. 
un e assenden Sinne. 

. Dies gibt denn auch Anlaß zur zunehmend besorgten Frage, ob 
nicht an der Zeit sei, überkommene (,klassische') Vorstellungen u:~ 
deren Inhalte neu zu überprüfen; kritisch somit auch nach den eigentl'
chen Zielen von Entwicklung zu fragen! 1 

3. Im Blick auf die ,Doktrinen' 

Die Frage nach dem ,Warum', nach den Gründen vielfach enttäuschter 
Ho~n.ungen oder gar des Versagens bislang verfolgter Strategien, w ie sie 
weithin - auch seitens der Entwicklungsländer - durchaus als positiv 
akzeptiert wurden, stellt sich vertiefend als eine nach ihrem Wesen ihrer 
Tragfähigkeit mit nachhalt igem Anspruch. Daraufhin kritischer bes~hen 
haben w ir es mit Inhalten zu tun, die essentiell geprägt sind von (westlich) 
abendländischen Vorstellungsmustern, erwachsen aus deren gesell
schaftl ich (individualistisch-naturrechtlich) fundierten Traditionen; er· 
wachsen aus der Evolution westlicher Industriegesellschaften über nur 
rund drei - historisch somit eine kurze Zeitspanne - Jahrhunderte. Ein 
Erbe allerdings mit unleugbar .dynamischem, vor allem wirtschaftlich
materiellem Erfolgsanspruch und damit zugleich ein geschichtsmächti
ges Leitbild, geformt in einem ihm auch geistig affinen, einem ihm 
,systemkonformen' Umfeld. Ein Leitbild somit, das in globaler Sicht gei
stig wie geschichtlich eine Art , regionalen Sonderfall' darstellen mag mit 
natürlichen Grenzen möglicher Assimilation weltweit. 

Dafür kennzeichnend, um hier nur einen - zugleich geistesgeschicht
lich prägenden - Aspekt hervorzuheben, ist die so spezifisch abendlän
dische, letztlich auch religiös mitfundierte Ethisierung dessen, was wir 
weithin unter dem Begriff (erwerbsorientierter) ,Arbeit' verstehen, wie 
dies in keinem anderen größeren Kulturkreis der Menschheitsgeschichte 
i1i ähnlicher Weise vollzogen wurde: in seiner gesellschaftlich sowie wirt-
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. · eil entäußernden Redefinition als- letztlich substituier-
h ft!ich-rnaten d h . . 

c a - Faktor', als vermarktbare Ware wie jede an ere aucd m1tke1.nehr 
barer : f rt Produktionsfaktorenlehre; Resultat bzw. Aus ruc nie t 
d gehe e en .. · d · 1 · h azu . e·stesgeschichtlich abendland1schen (un somit zug e1c 

1 tzt einer g 1 ·t N 'k · · zu e . ·tbestimmten) Wegwanderung vom Konz, zu I a1a 1m 
h ·sthch mi · d · II R c n d t bis zum säkularisierenden Vollzug der 111 ustne en evo-

4 Jahrhun er 1 • .. d · ·t Müller-Armack gesprochen - so nachha t1g pragen e 
lution als - mi d b „ 1· h D" d . h opäische Lebensform'. (Auf die ies ezug 1c e urre es 

esthc -eur ' ·· · h D k · w . h Moments' im Kontext vorherrschender okonom1sc er o tn-
eth1sc en h d .. · ' .. h einzugehen versagt sich im gegebenen Ra men un ware ein 
nen na er ' h I d. 

1 · es Kapitel worauf im hier gegebenen Zusammen ang e 1g-
woh eigen , 
lieh hinzuweisen ist.) 

· Schwerpunktausrichtungen sind es im wesentlichen sodann 
zwei . . d · h d · 
h d. weltwirtschaftlich auf diesem Hintergrun e strateg1sc om1-

auc , ,e 
nieren: . . 

· orw·1egend nach außen gewandte' (handelsonent1erte); 
• eine v , 
• eine vorwiegend ,nach innen gewandte' (investitionsorientierte). 

B ·de Ansätze wurzeln in klassicher Denkweise; beiden sind so auch 
weit:1ehend gleichgerichtete - vorwiegend eben materiell bestimmte 
_ Vorstellungsinhalte von Entwicklung gemein; und beiden wo~nt 
1 mit eine Art einseitige Ausrichtung nach ,Effizienzkriterien' inne, sei es 
~~n in der Konzeption ,komparativen Vorteils', sei es in der .Allokation 
von Kapitalinvestitionen nach dem jeweils effizienteren ,.Kapitalverwer
ter'. Vielleicht liegt darin in der Tat jener gleichsam unen.tnnnb~re Zu~ zu 
wirtschaftlicher Ungleicheit, jenes Syndrom einer schier unuberwmd.
baren Lücke, des viel zitierten ,gap' zwischen Arm und Reich, der somit 

gewissermaß n systemisch bedingt ist. . 
Auf ihren inhaltlichen Kern hin eingehender besehen, erwiesen - u.nd 

erweisen - sich hiemit angespro hene Konzeptionen bzw. Strategien 
demnach durch und durch industriell geprägten Vorstellungsmustern 
v rhaftet mit ihren systemimmanent sich darum herum rankenden, recht 
geläufigen Begriffen wie: Nutzen, ,Profit' bzw. Ertrag im weiteren Sin_ne, 
oder auch (weitgehend individualistisch bestimmtes) Eigentum - pn~at 
wie an Produktionsmitteln - als entscheidende Ansatzpunkte zugleich 
für Fragestellungen nach davon allenfalls sich abhebenden alternativen 

Visionen. 
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Solches lnfragestellen scheint vor aufgezeigtem Hintergrund . 
1 . . d . . . gewiß 
eg1t1m, wenn abe1 auch - 1m Blick auf tatsäch lich gegebene Erf 
· · · .. . 0 rder-nisse - erne mitunter nuchternere, erne etwas entkrampftere N . 

. d . uanc1e. rung 1n er Argumentation angebracht sch iene. Wie so wäre b · . 
. . . . , e1sp1els. 

weise zu fragen, hat der ,Kap1tal1smus' rndustrieller Prägu ng sich d 
gewandelt bis hin zum heutigen Anblick marktwirtschaftlicher Mi hoch 
t . . h h d sc sy-s eme, womit s1c auc er Realgehalt traditionell besetzter Be 'ff 

längst entscheidend verändert hat: bedenke man nur wie vielsch_grhi _e 
. h . . , IC hg 

sic etwa der Begri ff des ,Eigentums' präsentiert oder w ie relativiert r·· 
manche gar ausgehöhlt, die einstens klassische Vorstellung vom s' ur 

t E. .. oge-
nann en , 1gentumerunternehmer' sich heute ausn immt! 

Demgegenüber ungleich relevanter1·edoch erscheint im hier zu d. k . d . IS U• 
t_1~_ren en Zus~':1~1enhang eine bislang nie gekannte Dynamik der Mob;. 
litat bzw. Mobil_'.s1erbarkeit von Produktionsfaktoren und deren , Output' 
vor der Real1tat wachsender wirtschaftlicher Verflechtung weltw · 
A d 1 . d" · eit. 

n ~rs a s rn _t~a __ 1t1o nell enggeführter Veiiügbarkeitsbetrachtung bedeu-
tet dies Mobd1tat _von ,Faktoren' in einem heute wesentlich erweiterten 
- auch Information oder technologische Aspekte mite inbeziehend s· 1 en 
- inne a s zwangsläufig über Souverän itätsschranken hinaus wi rksame 
Triebkräfte . 

. Darin, in ~ieser Dynamik grün det und manifestiert sich zugleich auch 
die Herausbrldung zusätzl icher D isparitäten: von sogenannten ,Zentren' 
und Subzentren oder ,Peripherien ' der Welt bzw. der Weltw irtschaft mit 
ihnen wiederum anhaftenden ,Asymmetrien': 

• mit sozusagen inhärenter Konzentration technologisch fortgesch ritte
ner und damit entsprechend überlegener Faktorkombinationen im wei
teren Sinne in den ,Zentren', als ein sich m hr oder weniger selbst fort
zeugender Prozeß; 

• mit jener sichtlich immer weiter wachsenden Kluft zwischen Arm und 
Reich, die gewissermaßen - w ie schon aufgeze igt - in den Systemvor
aussetzungen selbst mit ange legt scheint, und die sich nicht nur wirt· 
s haftl ich materiel l odereinkommensmäßig, sondern in umfassenderem 
Sinne auch organisatorisch-administrativ sowie letztlich sozio-politisch 
bzw. gesellschaftl i h-ku ltu rell da riebt (mit daraus wiederum erwachsen

d~'., ~ons~quenzen eingeschränkter Freiheitsräume und Entfaltungs
moglrchke1ten bis hin zur Grenze menschl ich entwürdigender absoluter 
Armut an sich); 
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.,. ·1h be von heute wenig mehr als 1/ 5 der Menschheit an der 
·t der ,e, a · d · kl ·· h d • rn i . h Front w irtschaftlicher Dynam ik un Entw1c ung, wa ren 

·gentlic en · d" 1 li ·1 · d kl e, . Arbeitsteilung ausgesetzt 1st, 1e - a s e1 wie erum as-
d Rest einer b d. 

er E b s _ sich vielfach in diskriminierend en ,Austausch e 1ngun-
sische~d r e ·egelt· verstanden nun nicht mehr bloß im Sinne ein facher , w1 ersp1 · . .. . . 
gen msoftrade '(a lso in so viel an Rohsto~en ge~enuber so viel an Fert1g-
,ter k ) sondern im komp lexeren Sinne ernes umfassenden Spek-
prod u ten ' · · S d 

Effi zienzgrundlagen wie etwa vergle1chswe1sem tan von 
trums von · · k II 

d liechnik von Humankapital und sonstigen infrastru ture en Wissen un , 
Bedingtheiten. . . . . 

ach wie vor sind dies jene Systemrngred1_enz1e~ und ~echa111s1:1en, 
. sagen eingefahren und uns vertraut sind; die zugleich gesch1cht-

d1e ozu . . "f · 
. h formt und institutionell verankert srnd. Nach w ie vor ma111 est1eren 

Ire ge k · d. · d D ·tt W lt . h d rin auch jene Leitbi lder und Den weisen, 1e in er n en e 
SIC a . f·· 

lb tweithin vorherrschen. Von daher kommende Argumentationen ur 
se 5 II · d h' k k ·te Alternativen neuer Ordnungsvorste ungen srn 1evon nur zu on re . . . , 
deutlich gezeichnet; und gar manche der knt1s1erten ,alte~ Vorstellun-
gen finden sich dabei im Gewande sog. ,neuer' Inhalte wieder. 

4. Auf tastender Suche nach ,neuen' Pfaden 

Nehmen w ir neuere Anläufe im Ringen um zukunftsweisende Formulie
rungen alternativer Inhalte näher unter die Lupe, ließen sich über die 
letzten zwei b is drei Jahrzehnte zumindest strategisch gestalterisch -
wenn auch nicht so sehr geistig - einige tiefer lotende ,Inventuren' zur 
Sichtung der weltwi rtschaftlichen Problemlage hervorheben, die_zumin
dest ein Ahnen von den Herausforderungen einer zunehmend sich aus
gliedernden Weltwirtschaft mit ihren unumkehrbaren Interdependen
zen erkennen lassen, w ie etwa: 
• Der schon erwähnte „Pearson-Bericht" (1969) unter erklärter Zielset
zung, ,,[ ... ] eine Studie über die Fo lgen 20jähriger Entwicklungshi lfe 
[ .. . ] und auf dieser Basis grundlegende Vorschläge für die Entwicklungs
strategie in den 70er Jahren und darüber hinaus [ . .. ]" zu liefe rn . (Mit 
darin u. a. enthaltener Fo rderung jährlicher Allokation von zumindest 
0,7% der Bruttonationalprodukte der Industrieländer im Wege offizieller 
Entwicklungshilfe, die nach wie vo r nur zur Hälfte eiiüllt ist!) 
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• Ferner der sogenannte „ RIO-Bericht" (Reshaping the Inter . 
Order, 1976) als umfassend ange legter Versuch einer bewußt a naht'.ona/ 

· II f d uc 1nsti tut1one ge or erten Restrukturierung der internationalen o d · 
b · d · · r nung 

as1eren auf der Einsicht fortschre itend unumkehrbarer we h 1 .' 
· -fl -1 c se se1-t1ge r Ve, ec 1lung globaler Interessen und Abhängigkeiten · . 

h d . in einer 
zune men interdependenten Welt im Sinne eines systemisch-
h . 1· h ganz. 

e1t 1c zu verstehenden Prozesses unter entsprechungsgerechter li . 
habe aller Partner. eil-

• Weiters, als ähn lich gerichtete Anläufe neueren Datums der 
B d . " , soge. 

nann_t~ " ra1: t~Bencht (1980), der „Brundtland-Bericht" (1987) sowie 
spez1f1scher 1nst1tut1onell getragene Anläufe wie beispielsweise die ... h r h 1 · · Ja r
lC en "We tentw1cklungsbenchte" der Weltbank mit jeweils ausgewähl-
ten Schwerpunkten (~o u. a. 1990 über 11Armut") oder auch - als im 
Zusammenhang unmittelbarer ei nschlägig - der UNDP Human D 

1 " ~ 
ve opment Report" (m it sozio-ökonomisch komplexeren Kriterien e· 
D f. . . . 1ner 

e 1nit1on von Wohlfahrt und Wachstum). 

• Da.zu schließlich hautnäher, zum Teil wohl auch vordergründiger und 
unmittelbarer pragmatisch, der - in se inen Ursprüngen auf die 70er 
Jahre oder noch davor zurückgehende - Problem- bzw. Forderungska
talog des sogenannten ,Nord-Süd-Dialoges' in dessen vor allem wie
derum ökonomischen Kernpunkten . 

Eingehender betrachtet im l ichte trad itioneller Strategieansätze und 
-vorstellungen, zeigen sich im Antlitz solcher, vorgeb lich ,neuer' Forde
rungen oftmals manch alte Falten. Nicht ohne gewissen Sarkasmus 
~~iebe denn auch kritisch zu vermerken, daß ein mitunter gar schrill 
tonendes , trade not aid' (gegenüber einem früheren ,aid not trade ') kei
neswegs so frappierend ,neu ' ist, vielmehr durchaus orthodoxe, um nicht 
zu sagen rückwärtsgewandte Züge aufweist: 

• so in einer reichlich ,nationalistisch' bzw. einseitig formulierten Res
sourcen- und Handelspolitik unter einem vielfach verabso lutierenden 
we ltwirtschaftlich gesehen an sich widersprüchl ichen Souveränitätsan~ 
spruch; 

• in der Fixierung ferner auf re lative Austauschverhältnisse in durchaus 
orthodox-mechanistischer, im wesentlichen ,horizontaler' Si cht von 
Wechs~lbeziehungen über strukturell wie technologisch bedingte Effi
z1enzkntenen und Voraussetzungen hinweg; 

118 

. ssentiell klassisch geprägten Sicht ,internationaler Arbeits-
d ·n einer e • o er I h. bei vielfach unreflektierter Ausrichtung auf wettbewerbs-

.1 , unter ie . . 
te1 u~g Teil anspruchsvollste Bereiche (wie etwa auf ,Prest1ge-

.. ß1g zum d. h · n,a . ') die bei gegebenen strukturellen Be ingt e1ten nur zu ver-
incluSlneEn ' nierung und Abhängigkeit, denn zu wechselseitig organi-
tärkter xpo .. 

r Entsprechung führen mussen; _ 
sehe . ßl' h in einer weithin recht ,alt' anmutenden Idee von Entw1ck-

schl1e ic · · - d k · • lb t als nach wie vor orientiert am Materiellen, an Pro u t1on 
lung s; ~~ktionsfaktoren mit einem vorwiegend physisch betonten 
b~~· bro riff und daran auch gemessenen ,Nutzen' oder Einkommen. 
Guter eg · f ·· · kl. h 

1. ·t bleibt somit die Stoßrichtung der Argumentation ur wir 1c 
lmP iz1 .. . . -

der alternative Wurfe von Strategien und Programmen, die gege 
neue O . · · h f h · Anforderungen w irtschaftlicher Gestaltung anges1c ts ortsc re1-
benen I h -- d · h 

d , 'erflechtung von Strukturen we tweit gerec t wur en, eine e er 
ten er v, . 

1 h fundierte· schlägt der Katalog' von Forderungen, w ie es 
sc ,wac , . ' . . , . 

h · t sich teilweise gewissermaßen mit eigenen ,Waffen , indem er 
sc ein , hh .. · · 
überkommenen Vorstellungen von ,Entwickl~ng' nac a.ngt m:t ~iner 
letztlich fragwürdigen Vision von in nachhaltigem (,susta inable ') Sinne 

tragfähigen Ansätzen und Inhalten. 

s. Welt und Weltwirtschaft mit systemisch-ganzheitlichem Anspruch 

Geht es- im lichte immer noch ,tastender' Versuche - um eine grund
legendere Sicht von strukturgerechter Entwicklung, ist Weltwirtsch~ft 
selbst zu begreifen als arteigen zu gestaltendes System unter demgemaß 
auch zuzuordnenden Rangbestimmtheiten; dies schließt konsequenter
weise die Forderung nach entsprechend systemkonformem Ausbau 
eines institutionellen Gefüges mit ein. Hierin liegt auch die eigentliche 
Herausforderung nicht nur für einen ,Nord-Süd-(Ost)-Dialog', sondern 
darüber hinaus für jedwede - nicht zuletzt und vor allem dem Men
schen gerecht werdende - weltwirtschaftliche Gestaltung. 

Dies im Blick gleichermaßen auf wirkungsvolle Um- und Durchset
zung von Strategien der Entwicklung an sich wie auch auf erforderli che 
geistig-konzeptionelle Bewältigung des Ringens um neue Inhalte globa
ler Restrukturierung, gerichtet auf wechselseitige Bedingtheiten und auf 
Nachhaltigkeit (,sustainability'). Der Vollzug eines solchen Prozesses wie 
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letztlich sein realer Anb lick sind im einzelnen wohl nicht auslotb 
gewiß jedoch ist, daß sich dieser Prozeß - in welcher Form ar; 
immer- sozusagen unausweichlich vor uns und mit uns vollzieht ~ .th 
al lein sollte Rechtfertigung genug sein, sich darin liegender Hera~s/es 
derung mit al l ihren Konsequenzen, aber auch Optionen bewußtor. 

Zll 
stel len. 

Indem es auf solche ,Optionen' grundsätzlich nun einmal keine g , e-
sicherten' Antworten gibt und aufgru nd ihrer inhärenten Komplexhe-
eo ipso auch nicht geben kann, bleibt nichtsdestotrotz zu forder~t 
adäquate Szenarien im Bemühen um besseres Verständ nis solche; 
Komplexitäten sowie im Umgang damit zu entwickeln. Spezifischer 
gesprochen hieße dies: 

• Gezielte Ve rbreitung möglicher Optionen für entsprechende Forcie
rung systembezogener Anpassungsfähigkeit und Flexibi lität, etwa durch 
betonte Diversifizierung bzw. Anreicherung wi rtschaftlicher Strukturen 
generel l, was letztl ich wiederum auf Nachhaltigkeit (,sustainability ') hin
ausliefe. 

• Verstärkte Dezentralisation aller menschlichen - einsch ließlich öko
nomischen - Aktivitäten, verknüpft mit bewußt organisatorisch-institu
tioneller Gestaltung und Rahmengebung weltweit. 

• Unbefangeneres Umgehen und Leben-Lernen mit Unvollkommenhei
ten, mit ,trial and erro< als schlicht unausweichlich wann und wo immer 
konfrontiert mit komp lexen Phänomenen; somit bewußt anerkennend 
auch, daß wir niemals ,sicher' oder gar vollständig sämtl iche Konsequen
zen unserer Handlungen abzusehen vermögen (und folglich die Not
wendigkeit schlechthin für Formul ierung entsprechender ,Optionen' 
besteht). 

• Schließlich und nicht zuletzt, einfach zu akzeptieren, daß für jedwede 
adäquate Aufbere itung und Umsetzung geforderter Optionen hinrei
chend - oft nur vermeintl ich nicht aufzubringende - Zeit mit einem 
Maß der ,Ratio von Geduld' zu veransch lagen se i; dies hieße, gegebe
nenfalls selbst einschneidendere Umgliederungen bzw. Krisen zu recht
fertigen als längerfristig letztlich immer noch bessere Option (was unter 
jeweils politischen - z. 8. demokratiegebundenen - Voraussetzungen 
auch gesellschaftlich entsprechend durchzusetzen und zu verkraften 
wäre). 
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. . Sinne auf uns geläufige Begriffe un~ wir~-
eirienn systenn~nt1~che:sonderen gemünzt, erhebt sich damit we1-

1n ftliche Kategor.1en ,m ~ klassischem' Verständnis letztlich auf Ma~~t
chadie Frage, ob e,n_e nac S stemsicht mit ihren Rigiditäten und Engfuh

terllkortlnnenheitgenc~_te~e ykonkreter Wirtschaftsgestaltung überhaupt 
1,'0 en solchen Ansp1 uc en b dem egenüber eine Strategie bewußter 
run8 ht zu werden vermag. 0 h nggsgerechter Vielfalt von Strukturen 
gerec d pfl ge entsprec u 
f "rderung un . e I h angepaßte, solcher Forderung soz.usage_n 

?cht solcher v,el~a t au~ deren Umsetzung erforderte? Szenarien, die 
n~onforrne' S:_en~nen: hrungjeweiliger Ordnungprinzipien und deren 
~ bei grundsatzltcher. :n etwa verstärkt korporatistischer bzw. koope

uan ierungen ~-Fo1m . em Grade ,regulativer' Einflußnahme unter 
d damit 1n gewiss ·t k nsequenter-

rativer un der Institutionalisierung zulassen, m1 o 
dernentsprechepn 1·rk wirtschaftli cher Gestaltung, die sich dazu auch 

ßen einer o ' , 
rna ·· lieh· d 
bewußt bekennt, nam . d. weise eine alles beherrschen e, 

• daß Wett?ewerb nich:~:~:;;n~!e;ategorie, sondern - nac~ jew~ils 

J·edenfalls nicht zu ve rabh . on allenfalls relativierter, etwa ,m Blick 
II Gegeben e1ten - v d h s 

strukture en . lb . bl'che Kooperationsformen von urc au 
f kl . _ und m1tte etne 1 

au ein . . B deutung se,n mag, . 
nachgeordneter e b ·t b w Wechselbeziehungen mner-z sammenar et z . . h 
• daß Formen von b u . bl ichen Strukturen oder einzelwirtschaftltc en 
halb wie zwischen etne Effizienzbedingungen und -voraussetzu~_gen 
Gruppierungen durc~aus .. ·n denen sich - mit Wilhelm Ropke 

.k b e bewi rken mogen, , . ·t n 
au f Mi roe ~~ d kt eile Fruchtbarkeitsstiftung auch "1ense1 ~ vo 
- Produktiv1tat un stru ur ·f . ( B in Form von econom1es of 

b d Nachfrage" man1 est,eren z. . , 
Ange ot un . /e ' . 
scope' vs. ,_econom1es of sca e~ Politik es auch gelte, stets das Eigen
• daß im Sinne angesproc~en E. h ·ten im Rahmen eines umfassen-

. . . ·ia'Jklemerer 111 et . · II 
leben (die , v,ta p,opi . nicht zuletzt adäquater inst1tut1one er 
deren Ganzen zu wahren auf Basts .f. h sozio-ökonomischen Relevanz 

b d' so der spezt 1sc . . . kl · 
Rahmenge ung,. ie . . . . t h ftlicher Strukturen bis ,n die et-
bzw. Rolle der V1elsch1cht1gke1t wir sc a .. . 

. h werden vermochte, . 
nen Einheiten gerec t zu d d d umzusetzende Oezentrahsa-

. d . b ßtzufor ern e un . 
• daß e,ne a~,t _e~u. . . icht zuletzt auch Stärkung der Knsen-
tions- bzw. 01vers1f1katt0nspo/1t1k nb d t t im eigentlichen und ernst 

. k . e ebener Strukturen e eu e 
fest1g .e,t g g Nachhaltigkeit (,sustainability'). 
gememten Sinne von 
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Dies schließt mit ein die an sich tiefe r noch lotende Fo rd erung na h 
grundlegender Neugewichtung oder schlichtweg Redefin ition imm: 
noch orthodox geprägter Systemsicht und daran sich orientierender bz; 
darauf sich reduzie render Inhalte. · 

6. Ein biblischer Ep ilog 

Im Anspruch dahingehender Neubesinnung und Bewußtse insbi ldung 
liegt, wie wir meinen, für die entwickelte oder sogenannte ,Erste Welt· 
(speziell auch für ein Europa von heute) die geistig wie geschichtlich vor
rangige Herausforderung, sich gegebenen Anforderungen aufgeschlos
sen und zukunftsorientiert zugleich zu stel len . Als Auftrag nicht zuletzt 
dem Menschen in seiner unveräußerbaren Würde und damit seine~ 
Rechten im we iteren Sinne zu dienen. Seinen Rechten im eigentlichen 
und ureigensten Verständnis von ,Menschenrechten', wie wi r sie als 
immer wieder von neuem einzufordernden Anspruch auf Verwirkli
chung durchgängiger sozio-humanitärer Gerechtigkei t bereits im alt
testamentlichen Deuteronom ium festgesch rieben finden: für eine zu 
gestal tende ,Gesellschaft in Geschwisterlichkeit ohne Armut', als Grund
lage und Ziel zugleich jeglicher w irklich gerechten Sozial- bzw. Staats
ordnung und ihrer ,Gesetze'. Indem in diesem Rahmen konkret auch 
von Schuldenerlaß sowie von Kred ithilfe die Rede ist, heißt es da wört
lich: ,,Eigentl ich sol lte es ... gar keine Arm en geben ... in dem Land das 
YHWH, dein Gott, dir als Erbe anvertraut, und das du in Besitz nimmst, 
wenn du auf (se ine) Stimm hörst und diese Sozia lordnung aufbaust. " 
(Dtn 15,4) . Der Real ität zugleich auch Rechnung tragend, können al ler
dings in den Geschicken des Daseins, bei al ler Beachtung aufgestellter 
Postulate, Menschen immer w ieder in Not geraten; und weil dies so ist, 
wei l „ der Arme nie ganz ... verschwinden wi rd , deshalb mache ich dir 
zur Pflicht: Du so llst deinem notleidenden und arm en Bruder . . . deine 
Hand öffnen. " (Dtn 15,11 ). 

Ein Gebot und ein Auftrag von schier frappanter Aktualität; und wel
che Forderung aus heutiger globaler Sicht! Eine stete Herausforderung 
denn au h, die uns allen - woh l nicht nur den Christen gleichsam im 
Ze ichen des Kreuzes- stets aufs neue aufgetragen ist, wie immer erfü ll
bar oder unerfül lbar sie letztlich erscheinen mag. 
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f en und Gesprächsbeiträge 
An rag 

Peschke Was kann man konkret tun, um die Kluft 
wirtschaftl iche zu überbrücken, die zwischen der Ersten und der 
problern fe lder Dritten Welt besteht, und die im Referat als eklatanter 
in den Zustand von Ungerechtigkeit gebrandmarkt wurde? 
internationalen Professor Pich ler erwähnte, daß die reichen Natio-
Beziehungen nen eine umfassendere Entwicklungshi lfe leisten 

· dem sie O 7 % statt O 3 % ihres Sozialprodukts zur Verfügung 
sollten, in ' ' · · b d „ f 

1 D eh wird es wohl auch noch anderer H1lfele1stungen e ur en. 
stel en. 0 h k.. ·· hl' h 

h „ en aber dafür geeignet? An welc e onnte man tatsac 1c 
Welc e war 

denken? 1 „ h' 
. . Beobachtungen zu diesem ganzen Fragenkomp ex mogen 1er 

Einige 
noch angedeutet werden: . . . . .. 

d m Beispiel darauf hingewiesen daß in den lndustnelandern 
Wur e zu ' . d 
der Getreidekonsum pro Kopf jährlich etwa 500 kg ~usmacht ~nd m en 
Entwicklungsländern nur ein Drittel davon, so -~allt doch in diesem 
Zusammenhang sicherlich auch das enorme Bevolkeru~gsw~_chs~um '.n 

d Dritte-Welt-Ländern sta rk ins Gewicht: wenn etwa die Philippinen in 
jee;em Jahr den Zuwachs vo_n ei~er Million _Menschen verzei~hnen, d!~ 
landwirtschaftl iche Produktion Jedoch keineswegs proportional mit 

wächst. 
Im weiteren wurde erwähnt, daß nur 2-3 % aller Forschungen und nur 
1 % der Patente in den Entwicklungsländern angesiedelt sind, was ohne 
zweifel mit dem dort weit verbreit ten Analphabetismus zusammen
hängt. Ohne entsprechende Schulbildung wird es nicht möglich sein, 

diese Rückstände aufzuholen. 
In Afrika wo das Problem der immer größer werdenden Kluft zwischen 
den lnd~strie- und Entwicklungsländern mit am größten ist, ist die Agrar
wirtschaft besonders stark im Hintertreffen. Abhilfe wäre hier vor allem 
durch intensivere Instruktionen und Ausbildung in landwirtschaftlichen 
Methoden zu erwarten, die von den Industrieländern geleistet werden 

könnten. 
Ein besonders heikles Problem stellt das Thema ,Auslandsinvestitionen' 
dar, über die gleichfalls ein Know-How in .?ie betreffenden Länder 
gelangt - worin die einen eine Gefahr der Uberfremdung sehen u_~d 
deshalb dagegen ankämpfen, umgekehrt aber dann beobachten mus-
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sen, daß mangels entsprechender Investitionen in einem Land d . 
schaftliche und technische Fortschritt nicht vorankommt und erhwlft. 
ist. ersc Wert 

Wettbewerb ·in Schneider Professor Pichler hat ein altern h h" . . atives 
umfas enderen oc mtere_ssantes und fasz1n1 rend neues Leitbild 
Strukturkontext der Weltwirtschaft entworfen. Der Wettbewerb 1 · . f d so 1 
einbinden in einen um assen eren Strukturkontext eingeb 

. . den werde~, der verstärkt den Erfordernissen ~:~ 
Gerecht1gke1t entspricht. Und dies als Aufgabe der internationale 0 
nungspolitik. n rd-

Doch, wohin ist die Entwicklung in der letzten Zeit tatsächlich gega 
h . ngen? 

Man at doch wohl bei der letzten Welthandelskonferenz den Ausb eh. 
· ff ru eines ~ enen Wirtschaftskriege_s zwischen den starken Festungen in der 

Weltwirtschaft durch die Etablierung einer Wettbewerbsordnung d 
sogenannten ~elthandelsorganisation, vermieden; aber weithi~ a~~ 
Kosten derer, die außerhalb dieser drei Festungen - Nordamerika 
Europa un~_Japan mit dem jeweiligen Vorfeld der mit ihnen verbündete~ 
Schwellenlander und Partner - leben. Derartige Entwicklungen haben 
zur Folge, daß man bei uns unter Globalisierung der Wirts haft imin 

h d' ~ me r 1e zunehmende Leistungskonkurrenz und den wachsenden Kon-
kurre.nzdruck zwischen den starken Wettbewerbern versteht. Soll diese 
Entwicklung nun durch etwas anderes ersetzt werden, so kann das nicht 
d~~chwirtsc~~ftliche Kräfte und Akteure geschehen. Liegt darin nicht pri
mar eine politische Aufgabe, eine Aufgabe, die weder von multinationa
len Konzernen, noch von marktkonform agierenden Wirtschaftskrä ften 
allein übernommen werden kann? Wer soll denn im Namen des Wohls 
der gesamten Menschheit in diesem Fall agieren können? Zusammenfas
~end lautet daher in diesem Zusammenhang die Frage, von wem es füg
li ch und rechtens erwartet werden kann, daß er jene ordnungspoliti
schen Prozesse ins Werk setzt und durchführt, die Professor Pichler hier 
als wünschenswert und notwendig beschrieben hat. 

Vorrang der Pichler Mit der Wortmeldung von Herrn Kollegen 
Polilik vor der Schneider wurde ein Prob lembereich angespro-
Wirtschaft chen, dem im Kontext der hier zur Diskussion ste-

henden Fragen in der Tat entscheidende Bedeutung 
zukommt. Steht es doch ganz und gar außer Frage, daß die Politik Vor
rang vor der Wirts haft hat. Es ist ein leidvolles Problem weltwirtschafl-
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h weltpolitischer Gestaltung, daß die Rangbestimmthei-
aber auc d li ·1 liehet, . · htig beachtet, nicht richtig gesehen un zum e1 sogar 

. ht1mmer nc ß 1en nie d Aber wie so oft geschieht das gar nicht bewu t, son-
d ht wer en. ' ' d h b · er re „ en heraus oder aus dem Bedrängtsein urc est1mmte 

d aus zwang · s· h ern d p bleme manchmal vielleicht auch aus einem 1c -zu-
an tehen e ro , 
wichtig· ehmen. 

Jeder, der mit internationaler Politik zu tun hat, weiß, 
abgrenzende was das Wort ,Festungen' im weltweiten Gefüge 

haftsräume heute bedeutet. Dahinter steht eine nicht ausdisku-
oder ,Multi- tierte Streitfrage, was politisch wie wirtschaftlich für 
larisierung'? die Weltwirtschaft letztlich zuträglicher sein mag: So 

. c1· einen der Meinung, daß ,Festungen', das heißt sich abgren-
md ie d · .. d. b 
z.ende, möglicherweise abschotten e lntegradt,onsrafufme 1e . edss~reß 

k 'k blere Lösung sind. Während andere er Au assung sm , a 
P~ ti lla ·m vergleich zu einer gezielten, umfassenden Multipolarisie
d1es a es 1 1· ·k „ b · 

d Weltwirtschaft nur zweit- bzw. drittbeste Po 1t1 ware, wo e1 
rung er . . . . . . . 1 

t r Multipolans1erung' eine Weltwirtschaft mit ihren nat1ona en 
man un e , .. . d 

·1m Rahmen eines multilateralen Gefuges, insbesondere es 
Partnern 
Welthandels, versteht. . 
Wir wissen, wie schwierig das ist und wie die Interessen da. auseinander-
klaffen. Allein in Europa, einem relativ überschaubaren W1rtsc~~fts_raum 
mit vergleichsweise weniger stark divergierenden Strukturverhaltnissen, 

k n man sehen, welch unterschiedliche Argumente und Interessen 111 
an h · · 

wirtschaftlichen Fragen aufeinandertreffen und oft genug auc miteinan-

der im Widerstreit stehen. 
über die letzten fünfundzwanzig bis dreißig Jahre gibt es bereits so etwas 
wie eine ökonomische Evaluierung dessen, was Integrationsräume welt
wirtschaftlich wie auch regional zu Wohlstandsverbesserung bzw. 
Wachstum beigetragen haben. Dieser Evaluierung zufolge haben sich in 
den letzten rcl. 25 Jahren weltweit etwa 15 bedeutendere wirtschaftliche 
Integrationsräume (jeder für sich wenigstens 5 % des Welthandels reprä
sentierend) gebildet. Bei diesen 15 regionalen Wirtschaftsräumen hat 
sich - ausgenommen im Falle der europäischen und des genere ll etwas 
anders zu gewichtenden Integrationsraumes von ASEAN - der Handel 
nicht über die jeweilige Region selbst hinaus erweitert; multilateral ge
sehen ist es vielmehr zu einer Kontraktion gekommen. Das ist eine be
deutsame Feststellung, die erst aufgrund neuerer Analysen objekti-
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viert werden konnte; nämlich, daß es nur bei den genannten Wirt h 
.. E sc afts 

raumen - uropa und ASEAN - sowohl zu einer Belebung de · · 
· ·h f 1· h · · r 1nner-w1rtsc a t 1c en Dynamik w,e auch der außerwirtschaftlichen Be · h 

k . II . . . . z,e un. 
gen ge ommen 1st. A erd,ngs 1st auch damit Jener Einwand nicht 

tk ··ft d ··b 8ani en ra et, en u erzeugte ,Multilateralisten ' erheben würden 
de .. d" , Was 

nn_?ewesen ~are, w~-~n z.B. __ 1e Europäische Union sich nicht gebil-
det hatte und die europa1schen Land er sofort auf weltweite Mult· 1 . 

. •• • • 1Po an. 
s1erung gesetzt hatten; ob srch nicht dann ein noch größerer Effekt· 

· 1 fl 1nter-nat1ona er Ver echtung und Handelsbelebung eingestellt hätte. 

Nord-Süd D~s North American Free Trade Agreement (NAFTA 
überlappende se,t 1994) hat in diesem Kontext insofern eine beson'. 
Integration dere ~onstel lation mit sich gebracht, als es erstmals 

. 1m großeren Rahmen eine Nord-Süd überlappend 
lnte_grat'.~n da~stellt. Während ansonsten Süd-Süd bzw. Nord-Nord lnte~ 
grat,on uberw1~gt, sch ließt die NAFTA ein - als so lches relativ diversifi
nertes ~ Entwicklungsland, nämlich Mexiko, bewußt mit ein. Das ist nun 
s1~h_er ein Versuch b_e~onderer Art, und man würde zwe ifelsohne länger
fnst1ge Daten benot1gen, um die Auswirkungen dieses besonder 
Abkommens in gleicher Weise wie vorhin aufgezeigt analysieren zu kö~~ 
nen; ob, etwa in fünf Jahren, in diesem neuen Integrationsraum tatsäch
lich eine interne wie externe Belebung der Handelsbez iehungen festzu
stel len ist. Wobei man schon sagen muß, daß es an sich fatal se in würde 
käme es auch durch diesen neuartigen Zusammenschluß letztlich z~ 
einer Reduzierung der multi lateralen Handelsverflechtung ,nach außen' 
Es läge darin ein weiteres Signal für jene wesentlich politische Herausfor~ 
derung, von der Herr Kollege Schneider gesprochen hat. Dabei ist nicht 
zuletzt auch darauf hinzuweisen, daß die tendenzielle Verabsolutierung 
dessen, was unter Wettbewerb oder Konkurrenz zu verstehen ist - wie 
dies in marktwi,tschaftlichen Argumentationen nicht selten der Fa ll -
a~ch zeigt, wie sehr diese so zentral w irtschaftlichen Kategorien jeweil~ 
emer bewußt überhöhenden, einer umfassenderen Einbindung bedürfen. 

lnstitutionali- Damit ist zugleich auch auf vieles eingegangen, wor-
sierung der auf Herr Kollege Peschke aufmerksam gemacht hat. 
Weltwirtschaft Die legitimen Forderungen des Nord-Süd Dialoges 
als eines sind jedenfalls nach wie vor aktuell . Ein sensibleres 
Gesa mtsystems Eingehen auf unterschiedliche Voraussetzungen 

etwa in den Austauschbedingungen in den Handels-
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n mit allenfalls nuancierterem ,asymmetrischen' Zugang 
nechtunge , . h h . 

ver .1. Märkten generell, bedeutet ökonom,sc gese en eine ·ewe1 ,gen 
zu ! 1 ·• bare Frage. 
schier un E~s elf ragen hinaus wird es ohne Zweifel auf längere Sicht einer .. b alle inz . 
U er ßten und nachhaltigen lnstitutionalisierung derWeltw1rtschaft 
gan~ bew~ines Gesamtsystems bedürfen; eine Aufgabe, die in hohem 
irn S,nne h auf die Mitgestaltung durch Politik wie von Juristen angewie
Maße auc · h f · 1 h . wird Ein derartiges System der Weltw,rtsc a t 1st ange noc 
sen sein · h · d · h · 
. twickelt, wieviel davon auch gesproc en w ir ; immer noc 1st es 

n,chten 1 . d 1 . 
. d '"nnst ausgestattete Stufe, viel dünner a s Je er ntegrat1onsraum 

d,e u d 1 • h d ·· · d ·ede Wirtschaftsunion, un ung e,c unner, Ja gera ezu an-
oder J · 1 k · h f · h s ruchslos gegenüber Jeder Vo sw,rtsc a t an s1c . 

p ---- Shoa'i Herrn Professor Pichler ist für seine ausführ
lichen Darstellungen in bezug auf die ökonomischen 
Fragen sehr zu danken. Ich hatte das Gefühl, daß er 

. . sich gegenüber der weltweit - in den Entwicklungs-
Ungerechtigke,t? !ändern wie in den Industriestaaten - ständig 

wachsenden wirtschaftlichen Ungerechtigkeit solidarisch zeigte. 
~ese Ungerechtigkeit existiert demnach überall, das heißt, daß wir uns 
alle gleichermaßen damit auseinanderzusetzen haben. 
Es wäre für unsere Versammlung und auch fü r mich persönlich von gro
ßem Interesse zu erfahren, wie unsere anwesenden christlichen 
Freunde, die als gläub ige Menschen diese wirtschaftli chen Probleme 
beobachten, ihren Glauben mit ihren Anschauungen hinsichtlich der 
gesellschaftlichen, wirtschaftl ichen und politischen Ang:legenheiten. in 
Einklang bringen. Was wollen Sie als Gläubige gegen die Ungerechtig
ke it, deren Zeuge Sie ja sind, unternehmen? Wie w ird die jetzige Situa
tion aus der Sicht der Ki rche und der Gläubigen in Europa beurteilt? Das 
Christentum existiert ja nicht nur im westlichen Europa oder in den Indu
striestaaten, sondern auch dort, wo Armut herrscht. Wie beurteilen Sie 
diese Probleme, welche Erklärung haben Sie dafür und welche Lösun
gen werden von den Gläubigen in Europa vorgeschlagen? 

was hat 
Pichler Herr Kollege Shoa\ ich habe Ihren Artike l 
[siehe unten S. 327-341) mit Aufmerksamkeit geie

zu strukturellen sen und in zwei Punkten darauf schon en passant 
Unterschiedlfch- Bezug genommen. Sie haben darin sehr direkt die 
keiten geführt? Frage der Ungerechtigkeit anhand insbesondere der 
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Verteilung des Wohlstands in der Welt angesprochen. Müßte man ni h 
eine noch dringendere Aufgabe dieses Dialoges darin sehen, sich de 1 

über hinaus von religiöser Warte aus gemeinsam zu fragen, was da:r
geführt hat? Und mit der Frage nach dem Wesen und den Ursachen vo u 
Armut und Reichtum, auch jene nach dem Wesen und den Ursache~ 
gegebener Verteilung von Wohlstand zu stellen -was also tatsächlich zu 
diesen strukturellen Unterschiedlichkeiten geführt hat? 
Dafür sind offensichtlich nicht nur ökonomische Momente verantwon. 
lieh; sie kommen in ihrer Rangbestimmtheit vielleicht gar erst am Ende. 
Ist es eine kulturell bedingte Unterschiedlichkeit? Rückte man so den 
angesprochenen Fragenkomplex in das Zentrum der Argumentation 
könnte man wahrscheinlich nicht mehr so ganz einfach eine Trennlini; 
zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ziehen. 
Wir kritisieren gerne - und ich schließe mich dabei nicht aus - vom 
Ergebnis her, ohne wirkl ich zu fragen, wie es dazu gekommen sein mag, 
unter welchen Voraussetzungen und unter welchen Umständen. Man 
kann dies heute nicht mehr im herkömmlichen Sinne, im Sinne bloßer 
Feststel lung von Tatsachen - nach dem Motto „die einen haben weni
ger, die anderen eben mehr" - abtun, oder nur mit dem Phänomen von 
Machtausübung bzw. ,Ausbeutung' erklären. Was man als Wertegerüst 
im Prozeß der Entwicklung einer Gesel lschaft bezeichnen mag, spielt 
dabei sicherlich - auch mit mehr oder weniger deutl ichem Rückbezug 
auf den religiösen Bereich - eine w ichtige Rolle. Was letztlich dabei 
jedoch herauskommt und tatsäch lich ,aushaltbar' ist, das scheint mir 
noch viel entscheidender. Denn es wird immer mehr zu einer Frage, die 
in Zukunft uns al le gemeinsam betrifft, daß dieses immer weitere Au sein· 
anderk laffen, dieser gegenwärtig immer tiefer werdende ,Gap' zwischen 
Arm und Reich, ganz einfach nicht auf Dauer auszuhalten sein wird. 

Verwaltungs
ordnung auf 
menschheitlicher 
Ebene erfordert 

Schneider Wurde gefragt, wie die Christen zu die· 
sem Problem stehen, kann ich als Mitglied der katho
lischen Kirche nur sagen, daß es eine Fü lle von Aus
sagen der Päpste und nicht zuletzt des Zweiten Vati
kanischen Konzils gibt, in denen diese ungerechten 

Verhältnisse als „eine himmelschreiende Ungerechtigkeit" gebrand
markt we rd en (so etwa in: Paul \//., ,,Populorum Progressio", 1967, 
Nr. 30). Doch würde ich jetzt gerne Dr. Mohaqqeq-Damad zitieren, der 
gesagt hat: Reicht es denn aus, wenn gläubige Menschen freundliche 
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. . ächtigen geben? Braucht man nicht ge~:benenf~lls 
tschläge an die Md , um Gerechtigke it sichern zu konnen?_ ~ine :~n~ ,Ve~waltungs;r b~~:~ innerhalb unserer Staaten, für die jew~iligen 

solche gibt es. z7 hlt ·m Grunde auf internationaler, auf m~nschhe1tlich~r 
Völker. Aber ~'.e e di~ses Erfordernis einer staatenübergr~1fen.den Auton
Ebene. ~uch_ ub~rder Gerechtigkeit steht, gibt es in der kirc~lichen Lehre 
tät, die ,rn D1ens Allerdings hätte das Konsequenzen fur den Begriff 
·ndeutige Aussagen. .. ·t··t worüber wir noch sprechen werden. 

e1 . 1 t atlichen Souverani a , 
der e1nze s a 
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Menschenrechte in den internationalen Beziehungen 

Stefan Hammer - Gerhard Luf 

1 Schwierigke iten mit dem Dialog über die Menschenrechte 

D 5 Problem der Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen stellt 
i:h in der aktuellen Situation und unter den für diese charakteristischen 

;esellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen vornehmlich als Frage 
nach der universellen Geltung der Menschenrechte und ihrer Durchset
zung. Ohne Zweifel gehören die Menschenrechte heute zu den maß
geblichen Institutionen der Legitimierung, Lim itierung und Kritik politi
scher Herrschaft, und das eben nicht bloß im innerstaatlichen Bereich, 
sondern auch in internationalen Zusammenhängen. Wir beobachten die 
Tendenz, den internationalen Schutz der Menschenrechte durch eine 
Vielzahl völkerrechtlicher Instrumente zu verstärken und dadurch den 
ihnen begrifflich immer schon immanenten universalen Geltungsan
spruch auch tatsächlich weltweit durchzusetzen. Diese Tendenz zur 
International isierung und Universalisierung der Menschenrechte und 
ihres Schutzes ist indes keinesfalls unumstritten, sondern sieht sich viel
mehr mit einer Vielfalt von kritischen Einwänden und Schwierigkeiten 
konfrontiert, die die internationale Diskussion, im besonderen jene zwi
schen unterschied lichen Kulturen, ungemein belasten. 

Aus der Vielzah l der dafür maßgeblichen Faktoren seien hier einige 
besonders wichtig erscheinende herausgegriffen. Ein Grundproblem 
manifestiert sich zunächst darin, angesichts unterschiedlicher kultu reller 
Trad itionen bzw. gesellschaftl icher und politischer Voraussetzungen 
einen Mindestbestand begriffl icher Gemeinsamkeiten im Verständnis 
der Menschenrechte zu erzielen. Menschenrechte sind, und das macht 
die Aufgabe einer konsistenten Begriffsbestimmung an sich schon 
schwierig, kein homogenes Ensemble von Rechten, sondern zeigen sich 
in vielfältiger Gestalt mit verschiedenartigen strukturellen und institutio
nel len Ausformungen (klass ische Freiheitsrechte, soziale Grundrechte, 
Menschenrechte der ,Dritten Generation'). Dazu kommt nun, daß die
ses inhomogene Ensemble von Rechten aus unterschiedlichen kulture l-
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len Verständnishorizonten und Perspektiven gesehen und inter r . 
· d b · · b d d · · d G · h P etie wir , wo e1 ins eso n ere rverg1eren e ewrc tungen der versch· 

denen Menschenrechtssch ichten vorgenommen und damit sehr ie. 
schied liche Rangordnungen ihres normativen Gehalts behaupte~nter. 
d ~ en. 

In einer solchen Situation des Mangels an begrifflichen Gemein 
keiten ist dann die Gefahr groß - und Erfahrungen mit interkultur:~t1• 

Diskussionsveranstaltungen bestätigen dies - , daß unter den Disken 
sionspartnern der je eigene Verständnishorizont unaufgedeckt blei~s
was dazu führt, daß sie aneinander vorbeireden . Oder aber rnan b:'. 
gnügt sich damit, Menschenrechte in abstrakter Manier im Sinne bloß 
programmatischer humanitärer Parolen bzw. Prinzipien zu begreifen 
denen es dann angesichts der unterschiedlichen Verständn ishorizont~ 
und unterschied lichen politisch-ideologischen Interessenlagen an zurej. 
chender Bestimmtheit und damit auch an normativer Verbindlichkeit 
mangelt. Man vermag auf diese Weise - dies ist speziell für manche 
theologische bzw. philosophische Begründungsdiskurse charakteristisch 
- oft fasz inierende Übereinstimmungen im Hinblick auf grundlegende 
Prinzipien zu finden, wie z. B. im Rahmen des christli ch-islamischen Dia
logs über Wert und Würde des Menschen in schöpfungstheologischer 
Perspektive. Zwar so llte der Wert so lcher Übereinstimmungen auf der 
Prinzipienebene für die Entwicklung einer guten Dialogkultur zwischen 
den Religionen keineswegs unterschätzt werden . Doch bleibt dabei die 
Gefahr präsent, den Weiterbestand unterschied licher, ja konträrer Kon
zeptionen nur zu verdecken, so daß die konkretere Frage nach der 
Umsetzung solcher Prinzipien in rechtsförmige Institutionen w irksamen 
Menschenrechtsschutzes verd rä ngt wird. 

Eine zweite gravierende Schwierigkeit besteht angesichts der Partiku
larität kultureller bzw. re ligiöser Traditionen darin, die Universalität der 
Menschenrechte denken und akzeptieren zu können. Die Menschen· 
rechte sind ja begriffl ich notwendig unive rsa l, denn sie sind als Rechte 
konzipiert, die auf voraussetzungslose Weise jedem Menschen als Men
schen zustehen. Dies erweist sich als große Herausforderung an das 
interkultu relle Gespräch. In den diversen Richtungen des sogenannten 
,kulturellen Relativismus' begegnet man dem mehr oder weniger radikal 
formulierten Einwand, aufgrund der unhintergehba ren Kontextualität 
normativer Orientierungen sei es nicht bzw. jedenfalls nicht in ausrei-
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.. . niversal verbindl iche Prinzipien gesellsc~aft-
dem Maße mogl1ch, uf mutieren und zu präzisieren. Prätendierte 

~he~ oHtischen ~eb.ens zu o: in den Menschenrechten zum Ausdr.uck 

0:i!rsalit~t, w1de s1;e~~~:a~ nicht hinterfragter und daher nicht begnffe
se1 nur as 

ornrnt, · .. · · K · 'k 
Partikulantat. . d de auch von muslimischer Seite die nt1 

„er s· e w,r gera F - der 
In diesem inn h echte seien im besonderen in der orm, '.n 

formuliert,_die Me~s~a~en~ Dokumenten festgelegt sind (wie z. 8. m d~~ 
sie in den internat10 deklaration), gar nicht universal, sondern typ1 

UNO-Menschenrechts 1· h- bendländischen' Denkens und dessen 
d k fo rm west ic ,a r ·.. Rah

sehe AUS ruc . s . her kultureller, zivilisatorischer und re ,g,?ser 1' . 
spezifisc~er h1stons~so doch nur partikular. Im Zuge von rechthch-po '.t1~ 
rnenbed1ngun~en, . . s- und Globalisierungsprozessen auf Reg1~ 
sehen tnt~rnat1onah~:~:;nbedingungen ausgedehnt, pr~vozierten sie 
nen mit d1ff~r~n:en kte seien also „Kolonialismus im Gewande 
kulturirnpen.alist1s?,~:nE!f:tell~en solcherart eine Bedrohung der gesell-
des Hurnanis~us 1' iösen Identität islamischer Gesellschaft~n dar. 
schaftlich-poht1sch rde ig k f westlichen Denkens werden die Men-

. he Aus ruc s orm . . · 
Als typ1sc . dere deshalb qualifiziert, weil sie, wie imm:r w1e-

schenrechte in~be;~individualistisch-atomistisches Mensche~?1ld u~? 
der betont ~ ir '. sellschaftskonzept zur Grundlage hatten, fur 
ein daran onent1.er.tes G~ liert auf sich selbst bezogene Subjekt para
welches das ~go1st.1sc~e, '-~od darin zur Beliebigkeit bindungsloser und 
digmatisch sei. Fre1he.1t w,ur e radiert mit der Folge, daß solcherart ge
pflichtvergessener W1llkurl?deg·t„t n b, eruhende Sozialstrukturen in ihrer 

fGruppenso1 ana e . ft 
wachsene, au „ chenrechte seien -wie in emer o pau-
Existenz bedroht wurden. Mens . . hteten und durch die Gleich-. r h Zivilisation genc 
schal gegen die west ic e h . mit der Moderne schlechthin geprägten, 
setzung der Mensch:nrec .te . wird - integrierender Teil der zum 
undifferenzierten Knt1k art1ku\'.e~t L bensformen mit all ihren Krisen-

Nihilismus tend_ie renden w:~~~ ie~ei: Prostitution, hohen Selbst~ord
symptomen, wie Drogena Stele~wert besitzt überdies ein in diesem 
raten u. a. m. Bes?.n~eren„ ß V wurf in religiösen Bezügen sol-
Zusammenhang hauf,g geau erter or ' 

. -Menschenrechte: Kolonialismus im G~-
1 Vgl. den Beitr~g von . H. 81ele fe!~ /;~sling- R. Zihlmann (Hrsg.), Menschenb1l· 

wande des Humanismus?, in : 5. Batz/1 k ·cient· Kulturen im Konflikt, Zürich 1994, 33. 
der - Menschenrechte. Islam und O z1 . 
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cherart den Agnostizismus bzw. Atheismus zu begünstigen und damit 
säkularistische Weise von der religiösen Wahrheitsfrage abzurücke auf 

Ohne Zweife l ist in einer so lchen durch pauschale Urteile (u nd a: 
Vorurteile) gekennzeichneten Konfrontationssituation ein interkultur ~ 
ler bzw. interre ligiöser Dialog über Menschenrechte höchst schwier~ 
Soll er, und das sei hier vorausgesetzt, trotz aller Schwierigkeiten de 8: 
noch möglich sein, ist es nötig, durch eine differenziertere Sicht der Pr:. 
bleme Bedingungen zu schaffen, die ein für den Dia log unerläßliches 
besseres Verständnis der jeweiligen Positionen ermöglichen. Zu diesern 
Zwecke scheint es sinnvoll, im Anschluß an Höffe bei den Menschen
rechten .zwischen einem „Entdeckungszusammenhang" und einern 
ßechtfertigungszusammenhang" zu unterscheiden, um zu sehen, ,,daß 
die re lativ späte philosophisch-politische Entdeckung eine allgemeine 
Gültigkeit des Entdeckten nicht ausschließt." 2 

2. Zur geschichtli chen Genese der Menschenrechte 

Die Universalität der Menschenrechte verdankt sich in ihrer Genese in 
der Tat partikularen Ursprüngen. Menschenrechte sind geschichtlich 
gesehen ein Produkt ,westlicher Gesellschaften' und entwickelten sich 
unter den ganz spezifischen politischen, gesellschaftlichen und religiö
sen Rahmenbedingungen dieser Gesellschaften. Aus der Fülle maßgeb
licher Entwicklungsfaktoren seien hier einige wen ige hervorgehoben. 

Einen entscheidenden, meist vie l zu gering bewerteten Faktor bildet, 
zum ersten, die in der beginnenden Neuzeit sich vollziehende Ausprä
gung eines modernen Staatsbegri ffes, wie er heu te, natürlich in unter
schied licher Intensität, über seine partikularen Ursprünge hinaus welt
weite Verbreitung gefunden hat, und, wie w ir meinen, auch in den isla
mischen Staaten zur maßgebli chen Form po litischer Herrschaft gewor
den ist. Dieser moderne Staatsbegri ff ist gekennzeichnet durch das Attri· 
but der Souverän ität, in der sich ein durch Monopolisierung von Gewalt 
qualifizie rtes System politischer Herrschaft ausdrückt. Kehrseite dieses 
Gewaltmonopols ist, daß der Staat solcherart auch zu einem Faktor 

2 0. Höffe, Po litische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Phi losophie von 
Recht und Staat, Frankfurt/M. 1987, 397. 
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schlicher Existenz wurde und Leiderfah
otenzierter B~drohu;; :c~n schließlich in Form menschenrechtlich~r 

p ngen provoziert~, i zu artikulieren suchten. Dieser moderne Staat ist 
ru sprüche rechtsform. ~ t durch den Bestand eines staatsunmittelbaren 

n charaktensier h s tsb „ rgern in ·m weiteren d ·ner Gesellschaft von gleic en taa u . '. 
~ntertanenver~a1:r:e~iäre Gruppen (wie z. 8. die Stände) ihre trad1t1_0-
deren Rahmen int d heißt durch die souveräne Staatsmacht med1a

nelle Macht veri~:~at:: weitr~ichende Konsequenzen für das Str~k~r
ti iert wurden. b „ ern und Staat. Denn solcherart wurde Je er 
verhäl tnis von Sta~.s -~rg m in ein unmittelbares Rechtsverhältnis zum 
Staatsbürger als 1~ 1~1 u~olge daß er diesem nicht nur zu gehorchen 
Staat gebracht, mit . er h, ·ttelbar seine subjektiven Rechte als 

dern von ihm auc unm1 
hatte, son . f rd ern konnte . 
Staatsbürger ein o n für die Entwicklung der Menschenrechte ~a~, 

Von großer Bede~:ul J r· die westliche Politiktradition charaktenst1-
zweitens, ohne Zwei e iel' u_r d Politik 3 Obwohl im Christentum 
sehe Entflechtung von Re ig1don ~n . beso~dere durch die leidvollen 

h angelegt wur e sie ins d 17 
irnmer sc on . '. . .. n Bür erkriegen im Europa des 16 . un . 
Erfahrungen mit den re~ 1g1ose ·1 ~ur so der durch exklusive Wahrheits
Jahrhunderts vorangetrieben, we1 bedrohte politische Friede wiederher-

„ h eligiöser Parteiungen h 
anspruc er . Insofern bildet die daraus folgende mensc en_-
gestellt werden konnte. I' . .. Freiheit ein wichtiges Element staath
rechtli~he Anerk~~nun? re ig10:~~klun bedeutet indes nicht die säkul~
cher Fnedenspolit1k. Dd1eseREl~t . aus ~em Bereich gesellschaftlich-poli-

h V drängung er e 1g1on 1 h d' 
ristisc e. er . . . s bloß Private. Jedenfalls stel lt eine so c e ie 
tischer öffenthch~e1t '.n . . . nde Situation keineswegs das notwen
Religionen in der rat d1~kn~1111ere ntwicklun sprozesses dar. Ein solches 
dige Resultat des gesch1chthc~en E h h gd die sich bedingt durch 

b . . n Muslimen errsc en , , . 
Bild ist aber e1 iene . E fahrungskontext im Umgang mit 
ihren spezifischen Ausb1~dlungs-hbzwd. srolcherart durchaus plausibel, am 

f .. · h Kolorna mac tun 
der ranzos1sc en 1· . f . dl'ch-säkularistischen Trennungsge-
Beispiel der in der Tat re ig1ons ein 1 

1· . f iheit in· A Rauscher(Hrsg.), Mehr-
3 Vgl. dazu c. Lu{, Von de_r Toleranz :~~~~!~~:~~ach~r Ge;präche; 9), Köln ~988, 

heitsprinzip und Mmd~-~he1tenrecht ( d d r Rec~tscharakter der Menschenrechte. ~ber· 
54-78; ders., Die rehg1ose Fre1he1t ~~ Str~ktur der Religionsfreiheit, in: /. Schwartla11de~ 
legungen zur normativen Genes~ u d 1 1 m unter dem Anspruch der Menschen 
(Hrsg.), Freiheit der Religion. Christentum un ~a92 
rechte (Forum Weltkirche; 2), Mainz 1993, 72 . 
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setzgebung Frankreichs am Beginn des 20. Jahrhunderts orienti 
Heute ist indes allgemein anerkannt, daß der Religion auch in e~~en. 

System der Trennung von Religion und Pol itik ein adäquater, das he;rn 
ihrem Selbstverständnis bzw. Wirkungsanspruch entsprechender pi 1• 

im Rahmen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit des modernen Staa~tz 
zu garantieren ist, und dies nicht, was historisch sicher am Anfangstan~s 
aus Gründen der Staatsräson, sondern als Ausfluß des Mensch ' 
rechts auf Religionsfreiheit. Entflechtung von Religion und Po~t~k 
bedeutet in dieser Sicht zwar Freisetzung der Religion aus der unmit
te lbaren Verantwortung für die staatliche Po litik um der religiösen Frei
heit willen, nicht aber deren Eliminierung aus der politischen Öffent
lichkeit. 

Für die Entwicklung der Menschenrechte wichtig war, drittens, auf der 
staatsphi losophischen Begründungsebene das Vernunftrecht der Aufklä
rung. Denn es machte das freie und gleiche Individuum zu r Basis der 
Begründung, Legitimation und Limitation po litischer Herrschaft. Danach 
sol l der Mensch als freies Individuum in allen seinen sozialen Beziehun
gen als Subjekt verantworteter Freiheit anerkannt und geschützt werden. 
In diesem fundamentalen Freiheitsbezug ist auch der Kerngehalt der 
Menschenrechte mit ihrem Anspruch zu sehen, d ie unbedingte Würde 
des Menschen zu achten und rechtlich-institutionell zu gewährleisten. 
Freiheit als Kerngehalt der Menschenrechte bedeutet indes nicht, wie oft 
gem utmaßt wird, die bloße Freisetzung individueller Wi ll kür zu prinzi
piell schranken losem Belieben, das durch die gleiche Willkür aller ande
ren b loß äußerlich begrenzt würde. So verstanden wäre der oben ange
sprochene Vorwurf in der Tat zutreffend, in den Menschenrechten werde 
das egozentr ische, aller So lidarbeziehungen entbundene Selbst zum 
Prinzip pol itischer Integration gemacht und zerstöre so lcherart gewach
sene Solidarstrukturen. Mag ein solches Bild der Freiheit auch nur zu oft 
die Realitäten des gesellschaftlich-po litischen Lebens im ,Westen' wider
spiegeln, so handelt es sich dabei doch nur um ein Zerrbild, um eine 
Deformation der Freiheit, die im Widerspruch zu ihrem eigentl ichen 
Begriff steht. Denn nach diesem handelt es sich, das haben vor allem die 
neueren Diskussionen zu diesem Thema verstärkt zum Bewußtsein ge
brach t, um kommunikative Freiheit, die im anderen nicht b loß eine 
äußerliche Schranke für die eigene Willkür, also eine potentielle Bedro
hung eigener Freiheit sieht, sondern eine ursprüngliche wechse lseitige 
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. . b . haltet die sich im Mitsein mit den 

rkennunggleicher lnd~v~~~e;hr:~nvermögen. Wollen die Mens~hen-

ne eren als freie Wes_en z Freiheitsbezug begrifflich wahren, so mussen 
andhte ihren substant1~te~ n Charakter der Freiheit enthaltene El~m~nt 
r~cd. ses im kommuni a ive eh in ihrer konkreten juristisch-1nst1tu-
s1e ,e A erkennung au d V, 
. tersubjektiver . n . der Art ihrer praktischen Anwendung un er-
'~onellen Gestal: un? t n Menschenrechte sollen, so lautet jed~nfalls 
t1 irklichung be_rucks1c t1ge a~iver Anspruch, nicht der egozentrische~ 
·hr grundsätzlicher d~orm sondern der Verwirklichung mitmenschh-
1 t ng ienen, . .. t d eh 
Rechtsbehaup u . ht massiver Bedrohung von Humanita ur 

.h ·t im Anges1c 
eher Frei e1 11 chaftlichen Machtmißbrauch. . 
staatlichen bzw. ges~. s Prinzip der Menschenrechte darf indes nicht 

Freiheit als norma ives d Es bedarf vielmehr der Transformation 
1 'chgesetzt wer en. · · · h G talt 

rnit diesen g e1 .h . tien deren konkrete iunst1sc e es 
in grundrechtliche Frei e1ts~-~~t~iche' und gesellschaftliche Herausforde

durch je verschiedeneh~e~~ c~ geprägt und strukturiert sein mag. Trotz 

rungen ~uc~ untersc s~=lt 'deren Bezug zur menschenrec~tlichen Uni
unterschiedlicher Ge . , 1 d behandelt werden soll , ist den Men-

. .. "t noch einge 1en er 
versahtat spa er h . ndlegendes strukturelles Element ge-

ht doc ein gru h b · schenrec en . . d ·hnen konstituierten Rec ts ez1e-
E h ndelt sich bei en von 1 . 

rneinsam: s a . , , ·h··1t . wechselseitiger rechtlicherPf11chten,son-
. htum ein ve1 a rns .h . b hungen nie . d . h der grundlegende Frei e1ts e-

. k · R chte 111 enen s1c 
dern um subJe t1ve e , .. . d .. ckt M it dem Charakter der 

d. ·d s rechtsform1g aus ru · . .. d' 
zug des In iv1 uu~. d .. d elle Freiheitsrechte ist nicht allein die fur ,e 
Menschenrecht~ a s in 1~1 uheit relevante Tatsache angesprochen, daß 
rnenschenrechthche_ Gleich h n Von noch größerer Bedeutung ist, daß 
sie jedem Rechtssubiekt z~ste e . t orfenen die Willensmacht 

d damit den Normun erw 
eine Rechtsor nung h ft. f"' die Entfaltung als Person grundle-
zuspricht, staatliche Herrsc au~~ ~~m Anspruch zu unterstellen, durch 
genden Frage_n z~ begrenzen din un en menschlicher Freiheit zu schaf
positives Tun ,nst1tut1onelle Be ~ g hte als subjektive Rechte vermag 
fen. ln der Aktivierung der Mensc enrec Z ng gegenüber dem Staat 

h 1. h · trument,erten wa 
der einzelne rec t ic 1115 . h d' am konkreten Fal l behaupte-

d ·· b daß sie 1eser 
dahingehen auszuu en, h f t· g se·iner Tätigkeit einlassen 

1 f d'e Rec t er 1gun 
ter Rechtsver etz~ng ~u „ 

1 . itimität von Herrschaft bedeutsames 
muß. Dadurch wird ein f~r die Legh "lt ·s von Staal und Individuum kon
wechselseitiges Rechtfert1gungsver a 111 

stituiert und aufrechterhalten. 
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Gegenüber diesem Konzept der Menschenrechte als sub· k. 
R ht · d · d · · Je live ec en w ir in er internationalen Diskussion häufig eingewand 11 

„ d d · M h · t, darnt wur en 1e ensc enrechte wiederum dem strategischen Kalkül des 1 

Selbstbehauptung bedachten egozentrischen Selbst ausgelief auf 
· 1 fl' h · ert Und sozia entp 1c tet. Es wird postuliert, man solle die Menschenrecht 

als allgemeine Prinzipien begrei fen, die im Wege staatlicher Recht e e~~r 
f. h $ hb · · Spol1t1k au Je nac ac ere1ch unterschiedliche Weise, in manchen B „ 

t .. 1· h h 1 · ezugen 
na ur 1c auc a s subiektive Rechte, juristisch umzusetzen wären 4 1 
T. · d d. · · n der 
at sm 1e Menschenrechte schon von ihren geschichtlichen Anf" 

h · h II · 1 · angen er nie t a ein a s subJektive Individualrechte verstanden worde 
d h I f d n, son-

ern auc a s u.n am~ntale ~echtsgrundsätze, die die Gestaltung der 
Verfassung und, 1m weiteren Sinne, die Verwirklichung staatlicher A f 
b d Z. 1 . . u ga. 

en un 1e setzungen in ihrer Gesamtheit leiten sollten. Auch h 
· d · d . eute 

wir in en verfassungsrechtlichen Grundrechtsdogmatiken dem p · . 
· h k nnz1-

p1enc ara ter der Menschenrechte besonderes Augenmerk gesch k 
d d . . d . en t 

un am1t verm1e en, sie auf liberalistisch verengte Weise allein als 
Abwehrre~hte gegen den Staat einzurichten. Nichtsdestoweniger bleibt 
aber auch 1m allgemeinen Prinzipiencharakter der Menschenrechte d' 

d~rc~ kolle~tiv~ :"lerte nicht aufhebbare Anforderung präsent, der v~~ 
w1rklt_chung 111d1v1dueller Freiheit zu dienen. Dafür bleibt indes die lnstru· 
ment1erung individueller Rechtsbehauptung gegenüber staatlich 
Bedrohung in Form subjektiver Rechte unverzichtbar. er 

Wenngleich, wie zu zeigen versucht wurde, die Freiheit des Individu
ums zur substantiellen Grundlage der Entwicklung der Menschenrechte 
wurde, darf deren Propagierung und Formulierung auf keinen Fall als das 
Resultat einer linearen Fortschritts- und Emanzipationsgeschichte von 
~ec~t und Staat verstanden werden. Im Gegenteil, Menschenrechte sind 
1n einem spannungsvollen Bezug zu al l jenen Phänomenen neuzeitli
cher Entwicklung zu sehen, die im Kontext von elementaren Orientie
rungs- bzw .. Legitin:1~tionskrisen der Neuzeit und im Zuge massiv gestei
gerter staatlich-pol1t1scher Gewaltpotentiale zu rad ikalen und vielfältigen 
Bedrohungen von Humanität durch politische M ächte geführt haben. Es 
wurde daher zu Recht betont, die geschichtlichen Versuche einer huma-

4 1?ies i~t in .etwa auch der Tenor der höchst verdienstvollen UNESCO-Studie: Our 
reative D1vers1ty. Report of the World Commission on Culture and Development New 

York 1995, 41 f. ' 
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.. . dieser Bedrohungen durch die Menschenrechte seien 
Bewalt1gung ·1 . L 'd oen .1 . er Erfolgsgeschichte" sondern als Te1 einer" e1 ensge-

h ls Te1 ein " , .. d' nie I a · h n s In dieser Qualifikation drückt sich sehr pragnant 1e 
. hte" zu se e . sch1C. der Moderne aus, in der Bedrohungen und menschenrecht-

Ambivalenz b ngen zu deren Bewältigung in einem unaufhebbaren 
1. he Be5tre u h W d' M ic hältnis standen und bis heute noch ste en. enn 1e en-
s nnungsver 1 · h A pa ht Reaktionen auf Unrechterfahrungen exemp ansc er rt 

henrec e · f k k t sc · dem sie universale normative Antworten au on re e 
darstellen, in h k .. · d . h r he Herausforderungen zu geben suc en, onnen sie so ann 
geschic t '.c m u"berzeitlichen Katalog absoluter Rechte kodifiziert wer-
. ht zu eine . . nie d rn werden je nach gesch1chtltcher Herausforderung unter-

den, son e · S k · . dl. h thematische Akzentuierungen und normative tru tunerun-
sch1e ic e . · · · 1 b · 

fw ·sen Mag sich auch ein relativ stabiler nat1ona er zw. 1nterna-
gen au ei · · b'ld 
. 1 Standard von grundlegenden Rechtsgarantien ausge I et 
t,ona er II ff bl ·b 

b O müssen die Menschenrechte doch strukture o en e1 en 
ha en, s d · · d ··ber ,·e neuen Unrechtserfahrungen, eren D1mens1onen gera e 
gegenu · llb 

h d. Greuel des 20 Jahrhunderts auf eine bislang nicht vorste are 
durc ie · . .. · k 

d schmerzhafte Weise ins Bewußtsein geruckt wurden . Diese stru tu-

~~le Offenheit der Menschenrechte ist indes nicht konturlos, sondern 
bedarf des bleibenden kritischen Rückbezugs auf den Anspruch ~uf Ach-

enschlicher Würde, die den tragenden Grund und das universale 
tung rn . . . h II . h . 
Kriterium geschichtlicher Konkret1s1erung bildet. So ges·e·· en so sie im 
K ntext entwicklungsgeschichtlich bedingter Partikulantat und Perspek

ti~ität ein normativer Gehalt von universeller Qualität Geltung verschaf
fen und, über die rechtliche Positivierung objektiviert, über den Entste

hungskontext hinaus künftige Fälle seinem Anspruch unterstellen. 

3. Konsequenzen für den interkulturellen und interreligiösen Dialog 

Wie verhält es sich also mit dem universalen Anspruch im Kontext inter

kultureller bzw. interreligiöser Beziehungen? Bleiben die Menschen
rechte der ,westlichen' Tradition trotz ihrer universalen Diktion nicht den
noch partikular, weil sie von der Partikularität ihrer geschichtlichen Her-

s H. ßielefeldt, Menschenrechte und Menschenrechtsverständnis im Islam, in : Euro

päische Grundrechte-Zeitschrift 17 (1990) 491. 
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kunft nicht abgelöst werden können? Prägt ihre Genese auch ih 
tung? Oder aber ist es doch möglich, in ihnen einen Orient· re Gei. ierungsr h 
men zu sehen, in dem sich auch andere kulturelle bzw. religiös T -~ • 

. d f. d e rad11t 
nen wie erzu in en und an den sie daher anzuschließen v .. 0• z- h . ermogen? 

1e t man die oben a_ngesprochene Unterscheidung zwis.chen E 
d~~kungs- . und Rechtfert1gungszusammenhang heran, so gibt es : 1• 
G1 unde, die Menschenrechte von den partikularen Bedingung ~h te 

h. h 1· h en I rer 
gesc 1c t 1c en Herkunft abzulösen und ihnen den beanspruchten . 
versalen Gehalt auch tatsächlich zuzusprechen. Gerade ihr Ch kun,. 

f · b ara ter 
au , wie o en angesprochen, Krisenphänomene der europa··· h ' 
M d 1 · h isc en o erne g e1c sam kontrapunktisch zu reagieren und zur h 
B ··1. . umanen 

ewa t1gung von Le1derfahrungen aufzufordern, zeigt an wie un 
f d ·· · . d , zutref. 
en es ware, sie mit er westlichen Lebensform schlechthin zu id ·r· · d d · . . . entt ,. 
zieren un am,t auch zu part1kulans1eren. Obgleich im Weste , 

d . , n ent-
stan en, wurden 1m Rahmen dieser partikularen Genese doch 
tive Prinzipien artikuliert, die über ihren Herkunftsbereich hinaus':r'.11a· 
und universale Gültigkeit für den Menschen jeder Kultur beanspru ehtsen 
Al · c en 

s no~mat1ve Konsequenz exemplarischer Unrechtserfahrungen in de~ 
europa,schen Moderne verlangt der Gedanke der Menschenrechte kei
neswegs, andere Kulturen müßten den politisch-zivi lisatorischen We 
des Westens selbst geschichtl ich auf umfassende Weise nachvollzieh g 

d . d en 
un seien erst ann zu einer Akzeptanz der Menschenrechte ra··h· 
o· F d tg. 

'-~se or e_rung unterliefe die Differenz von Genese und Geltung und 
ware dan_n tn der Tat kulturimperialistisch. Universelle Geltung bean
sprucht vielmehr, auch unter unterschiedlichen kulturellen Vorausset· 
zungen, wie e~en auch jenen der muslimischen Staatenwelt, die je eige· 
nen exemplarischen Unrechtserfahrungen im Umgang mit staatlicher 
bzw. gesellschaftlicher Macht zu artikul ieren und zu versuchen, diese im 
~nsc~l_u~ an den Bestand international anerkannter Menschenrechte zu 
1dent1f1z1er_en und z~, bekämpfen . Menschenrechte stellen sich so gese
hen als universale Sinnangebote dar, deren Ziel darin besteht, elemen
tare Bedrohungen von Humanität einem normativen Instrumentarium 
zu unterstellen, das in der derzeitigen Situation internationaler Bezie
hung~n u~d !nsbesondere unter den Herausforderungen moderner 
Staatl1chke1t einen unersetzlichen, das heißt, durch traditionale rechtli
che Mittel der Konfliktbewältigung nicht mehr substituierbaren Wert 
erlangt hat. 
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.. en universellen Charak~e.r der Mens~henrechte und deren welt
fur d b ·tung hat ein politischer Entwicklungsfaktor ganz beson-
. Ver re1 . 

weiter edeutung: der der Globalisierung des modern~n N_at,o~alstaate.s 
dere -~ kulturübergreifendes Phänomen, das auc~ '.ur ~,e La_nder mit 
als ei . d muslimischer Bevölkerung charaktenst1sch 1st. Wir konsta-
··berW'egen h h ··b bl" k u wir die Entwicklung der letzten Ja rze nte zu u er 1c en 
. en wenn . t,er ' . bemerkenswertes Zusammenwachsen der Welt zu einem 
uchen, ein d d · k ·· f 5 

1 
s stem moderner Staatlichkeit mitsamt en am1t ver nup ten 

giob~ en ~edrohungspotentialen (etwa im Hinblick auf die Methoden 
massiven · ·1 ·· k · d P 1· · b 

1. h Machtausübung mit Ht fe von Buro rat,e un o 1ze1 zw. 
staat ,c er . Ausnützung moderner Kommunikationssysteme und anderer Etn-
~n~er ngen moderner Technologie). Es wäre daher völlig inkonsequent, 
nc tu Faktoren weltweiter Modernität zu rezipieren und dabei gleich-
diese . . · di'e Menschenrechte die als Antwort auf das wachsende Gewalt-
ze1t1g ' 

t·al dieses nunmehr global gewordenen modernen Staates ent-
poten 1 . . . .. . 

den sind, als kulturimperialistisch zu qualtf1z1eren und zuruckzuwe1-
stan d d d . d. 

Die Bedrohungen durch diesen mo ernen Staat un am1t ,e spe-
sen. zifischen Unrechtserfahrungen sind ja- die Berichte von Amnesty l_nter-
national und anderen Menschenrechtsorganisationen dokumentieren 
dies immer wieder - weltweit kulturunabhängig gleichgeartet: Folter, 
Entzug von grundlegenden Freiheiten, Polizeiwillkür, Verweigerung 

grundlegender Verfahrensgarantien etc.6 • 

Die bloß selektive, die Menschenrechte ausschließende Akzeptanz 
einer solcherart halbierten Moderne setzte sich dem berechtigten Vor
wurf aus, mit der vorgeblichen Berufung auf Wahrung kultureller Identi
tät die Augen vor massiven Menschenrechtsverletzungen zu verschlie
ßen, ohne dagegen ein alternatives Schutzinstrumentarium zu besitzen, 

das rechtlich wirksam wäre.7 

& Dies betont auch H. Bielefeldt, Zum islamischen Menschenrechtsdiskurs - Pro
bleme und Perspektiven, in : Zeitschrift für Rechtspolitik 25 (1992) 147. 

7 Zur Universalität der Menschenrechte trotz kultureller Vielfalt siehe Ziffer 5 des 
Schlußdokuments der UNO-Weltkonferenz über Menschenrechte vom 25. Juni 1993 
(,,Wiener Erklärung"): ,,Zwar ist die Bedeutung nationaler und regionaler Besonderheiten 
und unterschiedlicher historischer, kultureller und religiöser Voraussetzungen im Auge zu 
behalten, aber es ist die Pflicht der Staaten, ohne Rücksicht auf ihr jeweiliges politisches, 
wirtschaftliches und kulturelles System alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu för-

dern und zu schützen." 

143 



Die Globalisierung des modernen Staates deren Zeuge . 
· d ' n wir h 

sin , hat ohne Zweifel zu einer bedauernswerten Bedrohun üb eute 
mener kultureller Identitäten geführt, die zu Recht beklagt w~d erkoni. 

·· f hl Ir · Abe ware ver e t, dafür gerade die Menschenrechte verantw 1• r es 
h D · · Ort ich 

mac en. enn es 1st keineswegs das Zie l universal verstandener M zu 
schenrechte, bestehende Ku lturen zu verdrängen oder zu zerstöre en. 
Aufgabe sol lte gerade im Gegenteil darin gesehen und genützt n. lhre 
kulturelle Vielfalt anzuerkennen, in ihrem Bestand zu sichern werden, 
h t · · · II · und sol-

c erar inst1tut1one e Bedingungen für eine friedliche K . 
h. dl. h ooperat1on 

untersc 1e 1c er Ku lturen zu schaffen. Die Realisierung bzw w · · kl . . · e1 terent-
w1c ung solcher Menschenrechte die kulturelle Identität und o· . . .. .. . ' 1vers1tä1 
zu garantieren vermogen, ware in der Tat eine wichtige Aufgabe . 
Menschenrechtspolitik, die auf internationaler Ebene und im Weg _einer 
k 1 11 K . . e inter
u ture er ooperat1on geleistet werden sollte. Gravierende Hind · r· c1 · . ern1sse 
ur_ 1esen We~ der Kooperation best~hen a_llerdings in der Tatsache, daß 

es 1n der heut1~en 1nt~~nat1on~len D1skuss1on um die Menschenrechte 
und deren Un1versalitat zu ~ochst unterschiedlichen, ja kontroversen 
Bewertungen und Interpretationen der verschiedenen Arten von Men
schenrecht_en kommt. . Von se iten der industrialis ierten Staaten des 
Westens wird das Gewicht vor allem auf die Gewährleistung der kl ·-

h F 'h · h ass1 sc en re1 e1tsrec te ge legt und, als Druckmittel eingesetzt häuf1·g 
B d' · , zur 

e 1ngung internationaler Zusammenarbeit und Entwick lungsförderu 
gemac~~- Diese Forderung wird allerdings nur zu oft nach Gesichtspun~~ 
ten politischer Opportunitä_t erhoben, also bloß selekti v zu r Anwendung 
gebrach~, was z_u schwerwiegenden Glaubwürdigkeitsdefiziten der ge
s~mten internat ionalen Menschenrechtspo li ti k führt. Dagegen machen 
die Staate_n der sog~nannten ,Dritten Welt' die gravierenden Gerechtig
ke1tsdef1z1te in den internati onalen Wi rtschaftsbeziehungen geltend und 
fo:dern u,nter Berufung a_uf soziale Rechte bzw. auf das ,Recht auf Ent
w icklung den Abbau dieser Diskrimin ierungen. Den von westlicher 
Seite postulierten Vorrang der klass ischen Freiheits rechte betrachten sie 
unter den gegenwärtigen weltwirtschaftlichen Ungleichgewichtsbedin
gungen als einseitig und weisen ihn unter Hinweis auf staatl iche Souverä
nitätsrechte und auf das Prinzip der Nichteinmischung in ihre inneren 
Angelegenheiten zurück. 

~en westlichen Staaten ist, abgesehen von ihrer durch Opportun itäts
ges1chtspunkte bestimmten selektiven Menschenrechtskritik, der Vor-
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h daß sie in ihrer distanzierten Stellung zum ,Recht auf 
f u rnac en, d . .. k . 

wur z , angelnde Sensibi lität gegenüber en soz10-o onom1-
Entwicklung mtzungen der Verwirklichung menschenrechtlich zu garan-

Vorausse · · 1· h chefl 'heit zeigen. Während dieser Gesichtspunkt innerstaat 1c 
nder Frei d h p ... tiere . t postulat und in der For erung nac os1t1v1erung von 

. soz1alstaa s . d . 1111 drechten Gestalt gewonnen hat, herrschen tn en interna-
sozialen GBru~ hungen noch massive Defizite im Hinblick darauf vor, 
. len ez1e h tion_a "konomische Asymmetrien als Verletzung von Menschenrec ten 
sozio-o ·f n und zum Gegenstand menschenrechtl ichen Engagements 
u begre1 e . . 

2 . ·nternationaler Gerecht1gke1t zu machen. 
. Sinne L . . . . k irn f d deren Seite sind die Pos1t1onen Jener Vertreter von Entw1c -

Au er an . . .. 
1
„ dern fragwürdig, die versuchen, die 1nd1v1duellen Menschen-

lungs an en das als Kollektivrecht verstandene ,Recht auf Entwicklung' 
rechte geg · 1·· ft d s· M · len Eine solche Vorgangsweise unter au en inn von en-
auszusp1e · f · kl ' 

h Chten überhaupt. Denn das postulierte ,Recht au Entw1c ung 
sc enre „ d F ·h · 

d. rt keineswegs die Verantwortung gegenuber en re1 e1ts-
suspen 1e . .. 

ht sondern setzt diese vielmehr voraus. Zu meinen, zuerst musse 
rec en, · h · d d . b t·n,mterökonomischer Entwicklungsstand erre1c t sem, un ann 
ein es 1 
erst könnte über die Ve rwirk lichun~ der anderen M enschenrechte 

Ochen werden bedeutete angesichts der realen Verletzungen fun-
gespr ' . . a 
darnentaler Rechte der Person nichts anderes als emen Zy~1_smus. _Es 
wäre 50 gesehen in der Tat eine wichtige Aufgabe der Religionen, 1m 

gemeinsamen Eintreten f~r die W_ürde_ eines j~den Mensc~en solc~~n 
Defiziten sowohl auf westlicher Seite wie auf se1ten der Entw1Cklungslan-

der energisch entgegenzutreten. 

4. Menschenrechte und Souveränität 

Wie der überblick im vorhergehenden Abschnitt deutl ich gemacht hat, 
werden in den politischen Konflikten um gerechte internationale Bezie
hungen auf globaler Ebene heute nicht nur unterschiedliche Menschen-

8 Siehe dazu die de~1tliche Stellungnahme in der 11W iener Erklärung", Ziffer ~O, 2. Ab
satz: ,,Wenngleich die Entwicklung die Durchsetzung aller Menschenrec~te erle1c~_tert, 1st 
es nicht zu lässig, sich auf Entw icklungsrückstände zu berufen, um die Emschrankung 

internationa l anerkannte r M enschenrechte zu rechtfertigen." 
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rechtskonzepte gegeneinander ausgespielt, sondern wird immer wied 
auch der Grundsatz der nationalen Souveränität ins Treffen geführt. Me e: 
schenrechte und Souveränität treten dabei oft in einen Gegensatz zu/ 
ander. Vereinfacht gesprochen, berufen sich die Staaten zur Legitirnati~
ihrer Interessen meist zumindest ind irekt entweder auf den Grundsatn 
der nationalen Souveränität oder auf die Menschenrechte. Argurnentez 
die sich dem einen der beiden Aspekte zuordnen lassen, werden viel'. 
fach durch Gegenargumente, die sich auf den anderen Aspekt stützen 
bekämpft. Oder aber, es werden bestimmte menschenrechtliche Forde'. 
rungen als zusätzliche Rechtfertigung für nationale Souveränitätsansprü. 
ehe eingesetzt. 

Diese Verschränkung zwischen nationaler Souveränität und Men
schenrechten in der heutigen internationalen Diskussion sei im folgen
den nur skizzenhaft verdeutlicht. In der Auseinandersetzung um Souve
ränitätsansprüche und Menschenrechte gibt es keine feststehende Korre
lation zwischen diesen beiden Kategorien von Argumenten einerseits 
und bestimmten Staatengruppen andererseits. Es wurde schon darauf 
hingewiesen, daß sich etwa die Industriestaaten vielfach auf Menschen-, 
rechte, insbesondere auf die ,l iberalen ' Menschenrechte der ,ersten 
Generation' , und ihre universelle Geltung berufen, um die Politik der Ent
wicklungsländer in bestimmtem Sinne zu beeinflussen, während sich 
diese zur Abwehr so lcher Forderungen auf ihre nationale Souveränität 
und den Grundsatz der Nichteinm ischung in innere Angelegenheiten 
stützen. Diese traditionelle Berufung auf nationale Souverän ität zur 
Abwehr menschen rechtlicher Forderungen ist aber heute in der inter
nationalen Staatengemeinschaft bereits weitgehend diskreditiert. 9 In die
ser Auseinandersetzung wehren die Entwicklungsländer daher die men
schenrechtlichen Forderungen d s, Westens ' mit einem menschenrecht
lichen Gegenkonzept ab, mit welchem die sogenannten Rechte der ,drit
ten Generation ' geltend gemacht werden, vor allem das Recht auf Ent
w icklung. Umgekehrt aber richtet sich das Recht auf Entwicklung als 

9 Si ehe etwa Ziffer 4 d r „Wien r Erklärung", wo die „Förderung und Wahrung aller 
Mensch enrechte" zu einem „ legitimen An liegen der internationalen Gern inschaf1" 
erklärt wi rd. Dies allerdings im Rahmen der Zwecke und Grundsätze der Vereinten atio
nen, was wiederum als Relativierung zugunsten der Prinzipien der souveränen Gleichheit 
und Unabhängigkeit der Staat n und der Ni hteinmischung in innere Angelegenheiten 
verstanden werden kann. 
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. es Konzept auch gegen ein klassisches Souveräni-
rischenrec_htlich h die Handlungsfreiheit der Staaten nur durch 

:tsverständn1s, ~~~l:~ung der Souveränitätsrechte andere_~ Sta~ten 
das verbot der . 1 Rahmen dieses traditionellen Verstandn1sses 
begrenzt ersc_het~ s;iestaaten die weltwirtschaftlichen Beziehungen 
dorninier~n die ~ ~ -lfe ihres technologischen Entwicklungsvorsprungs 
und betreiben ~~t A~sbeutung gemeinsamer globaler Umweltre~sour
die u~zun~ u der Gebietshoheit individueller Staaten unterliegen. 
cen, die n1_c:t mit dem Recht auf Entwicklung eine gerechtere Gestal

Qagegen t~alen Wirtschaftsbeziehungen gefordert10,_ und a~d~re ne~
ttJ~g der g o enrechtliche Ansprüche der ,dritten 0 1mens1on - . w,~ 
artige mensch d U elt oder das Konzept des geme111sa 

R ht auf gesun e mw f d' 
etwa das ec hh ·t - sol len die Staaten im Hinblick au ie 

b der Mensc ei · 1·d · 
rnen Er es I d ·hre Ressourcen zu e111er so i an-

. globale Umwe t un 1 1· h 
gerne111same . .. n Handlungsfreiheit verpf 1c ten . .. b g ihrer souverane . 1 sehen Ausu un k .. n im Rahmen der heutigen internat1ona en 
Ansprüche solcher Art honne E' zelmenschen oder benachteiligten 

. 1 n aber 111c t von tn 
Bez1e ,unge nur von bestimmten souveränen Staaten ge_gen 
Gruppen, son~_ern taaten eltend gemacht werden. Obwohl diese 
andere souverane S ~ h lso gegen bestimmte Ausflüssestaat
rnenschenrechtlichen ~nspruc de a h . en sie auf der anderen Seite 

.. nität gerichtet stn , ersc e111 
licher Souvera h d. .h seits (bestimmten) souveränen Staaten 
wiederum als Rec te, ie i rer 

zustehen sollen.11 
. . reinfachenden Skizze soll deutlich gemacht we_r-

M1t d1es~r sehr ve. edenarti en menschenre htlichen Ansprüche, _ 111 

den, daß die versch1 g hf keit in den internationalen Bez1e
denen sich das Postul_~t de~ Ge_rec ig en und zugleich dialektischen 

h t sdruckt in e111em eng . . 
hungen eu e au. . , f len Souveränität stehen. lnw1ewe1t 
Verhältnis zum Prtnzip d~_r ~~ ,~na h die M enschenrechte beschränkt, 
wird die staatliche Souvera111tat I urc I te 1 geht eine solche Beschrän
und von welcher Art von Mensc ienrec 1 i 

·rr r 10 der Wiener Erklärung". Di es w ird auch 
,o Siehe etwa den letzten Absatz von Z1 e d " ) Menschenrechte angesprochen, 

als Bedingung fC1 r den effektiven Genuß aller (an eren 

so in den Ziffern 12, 14 und 25 · . ct· er neueren Art von Menschenrechten 
n Zur problematischen rechth hen Struk~ur ,e_s in- Europäische Grundrechte-Zeit-

! f R. d I Menschenrechte der dntten D11nens1on, . vg .. ,e e , 
schrift 16 (1989) 7-21. 
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kung insbesondere aus? Inwieweit dienen aber die Mensch 
auch zur Legitim ierung staatlicher Souverän ität und damit zure~re~h e 
we isung behaupteter Souveränitätsbeschränkungen als rne uruex. 
rechtswidrig? n5chen-

Die aufgezeigte enge Verflechtung der heutigen Diskussion u . 
Menschenrechte mit der Frage der Legitimation und Begrenzung srn d,~ 
eher Souveränität ist ein strukturelles Kennzeichen aller Typen von taaui
schenrechtlichen Ansprüchen und Forderungen, welches, wenn aurn~~
unte rschiedlicher Weise, unabhängig von ihrem konkreten Inhalte .;n 
Dies ist eine Folge davon, daß der souveräne Nationalstaat heute al 8.' L 

heitliche Form institutionalisierter politischer Herrschaft über di: ein. 

samt~. Er~e ve~breitet i.st. Dieser souveräne Nationalstaat ist aber ni~~; 
ursprunglrch ein gemeinsames Gut der gesamten Menschheit, sonder 
hat sich geschichtli ch im Kontext der europäischen Neuzeit entwicke~ 
und erst danach im Wege der Kolonialisierung und Dekolonialisierun 
über die anderen Regionen der Erde ausgebreitet. Das damit korrespon~ 
dierende Verständnis von Menschenrechten als Legitim ieru ng und Limi
tierung staatlicher Souveränität hat, ausgehend von den Menschen
rechtsgarantien, w ie sie für den Verfassungsstaat ,westl ichen ' Typs kenn
zeichnend sind, denselben Weg der schrittweisen Globalisierung durch
laufen : Zunächst waren bereits im Zuge der Kolon ialisierung die Grund
strukturen des westlichen Verfassungsstaates in alle Teile der Welt 
verpflanzt worden. Die nicht zuletzt auch in den kolonialen Erziehungs
systemen an eine Bildungselite vermittelte europäische Denktradition ist 
aber später zugleich Motor und Vorbedingung der Deko lonialisierung 
nach dem Zweiten Weltkrieg geworden. Die Emanzipationsbestrebun
gen der kolonisierten Völker konnten sich vielfach erst in einer Begriff
lichkeit artikulieren und durchsetzen, die an die europäische Menschen
rechtstradition anschloß. Auf diese Weise konnten sich die von den euro
päischen Kolonia lmächten unterdrückten Vö lker die ,europäischen' 
Ansprüche von Freiheit und Gleichheit zu eigen machen, um sie dann 
gegen die Kolonialmächte selbst zu wenden. Das in diesem Kontext for
mulierte Recht der Selbstbestimmung der Völker zeigt sehr deutlich die 
dialektische Verschränkung mit dem Begriff der nationalen Souveränität. 
Einerseits richtet es sich gegen die Souveränität der kolonia len Fremd
herrschaft, anderseits erscheint es genau aus diesem Gru nd erst dann 
vol lständig verwirklicht, wenn s zur Erlangu ng der eigenen Souveränität 
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f „ hrt hat.12 Die Emanzipation der 

bhängigen Staatswe.s:n gdeeur souveränen Gleichheit' unab-
"' una W lt ur Pos1t1on , . 1 b ,. · -

ne1ne,.. äischen . e z rifflich im Weg über eme Go a ,s,e 
auße~eur~~aaten erfolgte also ?~~hen Völkerrechts, in welchem me~
hang1ger vonzepte des europa t kturellen Gründen von vornherem 

der r- "ehe aus s ru · · den 
runS htliche Anspru . 1 tl"che Souveränität konz1p1ert wer 
chenrec auf nat1ona staa i 

. Beziehung 
nur ,n 
können-

·chteten Struktur der Menschenrechte 
5. zur staatsgen 

d rch diese strukturelle Verschränkung . 
. die Menschenrecht~ u I artikuläres europäisches 

Er:che1ne~ouveränitätsbeg~iff nie~: selbst ~i:!s Begriffs also bloß ein 
rr,1t dem . cht die Universahs1erung . . d d. t die postu-
Konzept? Ist n1 äischer Machtpoltt,k, un ien 

ebnis vergangener europ h echte den Industriestaaten nicht. a~c~ 
~rg Universalität der Mensc enr F tführung ihrer impenahst1-
1terte bloß als ein Instrument zur or 
noch heute . . 
sehen Interessen? ar die erste politisch wirksame Formu.l.,e-

Wie bereits angedeutet, V: uro a als Beschränkung der Machtfulle 
rung von Menschenrechte~ in E e~opäischen Territorialstaates zu v~r
des in der Neuzeit entstan enen ltun und der gewaltsamen Ausem-

tehen. Im Zeitalter der Glaubenkssp~ gden religiös begründeten Ge-
s · he 1 kon urneren , . 
andersetzungen z.w1sc i zunächst notwendig geworden, eine sou-
rechtigkeitsanspruchenbwa~ es Staatsgewalt als eine neutrale Macht zu 
veräne, rec~tlic~ u~ge un_ ent;eitenden Parteien erhebt, um z':ischen 
errichten, d1~ sich ube: ~1e s Da dieser souveräne Staat aber eine v?r
ihnen den Frieden zu s,c ern . in ihm lebenden Menschen unter seine 
behaltlose Unterwerfung der . M hen in Europa die Erfahrung 

ht ßten die ensc · h d' 
Gewalt beanspruc , mu b I b ld die primäre, ja prakt1sc ,e 
machen, daß die Staatsgewalt sei stua s a echtigkeit und Unterdrückung 

. bl. b Quelle von nger d · 
einzig übngge ,e e~e ... esellschaftliche' Mächte wur en Ja 
darstellt. Denn auch mtermed1are ,g orfen und die von diesen 

·tt d Staates unterw , . d 
dem souveränen Zugn ~s . drohungen waren damit zumm est 
Mächten ausgehenden Fre1he1tsbe 

d UNO 1514 (XV) 
. n der Generalversammlung er 

i2 Siehe die Dekolonisierun.gsre.~olu~oder Wiener Erklärung" . 
14 Dezember 1960 sowie Z1 er " vom . 
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indirekt vom Staat zu verantworten. Die aus dieser historischen Gr 
bedingung fo rmuli erten Menschenrechte, die seit dem 18. Jahrhun~nd· 
in die ,westlichen' Verfassungen Eingang gefunden haben, tragen dat1 

folgende Charakteristika: er 

(1) sie ri chten sich gegen die Staatsgewalt, da alle sozialen Ordnun 
mächte der staatlichen Kontrolle unterliegen; gs-

(2) sie sind ind ividuel le Rechte, die der einzelnen Person zukommen. 

Es ist einsichtig, daß ein solches Konzept von Menschenrechten schon 
in seiner Grundstruktur mit den institutionel len Bedingungen seiner 
Genese aufs engste verbunden ist. Es ist nicht auf traditionelle außereuro
päische Rechtsgemeinschaften anwendbar, in denen die politische 
M acht auf gewachsenen Solidarstrukturen beruht, unter gese llschaftlich 
allgemein akzepti erten Bindungen zum Wohle der Gemeinschaft steht 
und in denen daher die einzelne Person auch nicht isoliert dem politi~ 
sehen Gemeinwesen gegenübertritt. Soweit die Menschenrechte also 
streng individualistisch konzipiert sind und sich nur gegen die Staatsge
walt richten, bleiben sie strukturel l auf die staatliche Souveränität bezo
gen, die sie rechtlich binden so llen. 

Fehlt deshalb der Anwendung ei nes derartigen Menschenrechtskon
zeptes auf außereuropäische Verhältnisse jegliche Legitimation, und sind 
solche Bestrebungen daher als pol itischer Imperial ismus abzuweisen? 
Diese Behauptung würde den oben skizzierten Umstand übersehen, 
daß die souveräne Staatlichkeit, aus der die individual istische und staats
gerichtete Menschenrechtskonzeption ihren Sinn erhält, selbst zu einem 
globalen Phänomen geworden ist. Auch in der außereuropäischen Welt 
bestehen heute kaum mehr unberührte Rechtsgemeinschaften vorkolo
nialer Prägung, d ie dem Zugriff des modernen Staatsapparats entzogen 
sind. Die Dominanz des modern en Staates und se ines Machtapparats 
als primäre Bedrohung für Freiheit und Gerechtigkeit ist heute also zu 
einer globalen Erfahrung geworden. Gerade wenn man an der zuvor ent· 
w ickelten Einsicht fes thält, daß die M enschenrechte deshalb nicht 
abstrakt universa lisierbar sind, weil sie spezi fische Antworten auf kon· 
krete histor ische Unrechtserfahrungen darstel len, muß man unter heuti· 
gen Bedingungen ihre Globalisierung anerkennen, wei l und insoweit die 
ihrer Genese zugrunde liegende Ausgangssituation zu einer globalen 
Situation geworden ist. 
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. 1 b 1· . ten System moderner Staatlich· 
on diesem g o a ,s,er . • 

Angesichts des v drohungspotentials, wie es bereits zuvor an_g_~spro 
keitausgehenden lB~ die Menschenrechte in ihrer lndivid_uahtat und 
hen wurde, ste! e . nverzichtbares Schutzinstrumentanu~ dar. Es 

~taatsgerichtetht't ::r~ig elementare Schutzansprüche des einzel_~en 
wäre in der Tat ragillkür oder gegen Staatsakte, die elementare Spharen 
gegen staatliche :mie und Unversehrtheit verletzen, unter Beru_'.ung au~ 
personaler A~:o dl" ehe kulturelle Tradition abzuweisen. Man wurde b~, 
eine untersc ,e , mentation außer acht lassen, daß das moderne staat ,-

einer solchen Argu . heute vielfach im Namen der Sicherung und 
h · trumentanum · d G de 

ehe Mac t,ns I her kulturellen Traditionen eingesetzt wir . era .. 
Durchsetzung so ~ber die traditionellen gesellschaftlichen und poht1: 
d durch werden d .. dert und laufen ohne karre 
a b ·t grundlegen veran 

sehen Strukturen er~ s . htliche Sicherungen Gefahr, in einen repres-
spondierende me~sc eni e~ hl gen Angesichts dieser Situation kann 

b olut,smus umzusc a . d . 1 . 
siven Werta s ... hen Kontext wie dem er ,s am,-

. · m außereuropa,sc , . 
also auch m eme . d d ds persönlicher Freiheitssicherung, 

.. d auf Min eststan ar p ··f 
sehen Lan er, b der die Garantie einer gerichtlichen ru ung 
etwa auf das Folterver ot o . h den Denn kein Staat wagt heute 

ft nicht verz1c tet wer · " .. 
von Verha ungen,_ ·I b oder gebiete gar seinen Pohz1sten 
zu behaupten, seine Kultur e~ al~er~ oder zu vergewaltigen!"n Die Glo
oder Soldaten zu morden, zu o h echtlicher Mindeststandards ist 

t echender mensc enr , 
ba lisierung en spr . . t· u·· berlegenheit westlicher Werte, 

. h A d uck einer no, ma ,ven , d. 
also nie t us r . . d Bedrohungspotentiale, ,e vom 

lt t de Globahs,erung er 
sondern ~esu a 1·r1, , S tem moderner Staatlichkeit ausgehen. 
ursprüngli ch ,west ,c en ys 

.. Gleichheit und ökonomische Ungleichheit 
6. Souverane 

. . . . "ts robleme die heute in den internatio· 
Damit sind freilich d,e Gerecht1gke1 l dp Mens;henrechte thematisiert wer-

. h unter dem T,te er · d 
nalen Bez1e ungen .. .. ft Die rundsätzliche Konzeption er 
den, noch nicht ann~hern_d e'.sch~p .~ Ant~ort auf exemplarische Bedro· 
Menschen rechte als 1ewe1ls h,s_tons~I 1 1 ·ne Öffnung des Begriffs der 
hungen von Humanität impliziert v1e me ,r e1 

. rellen Vielfalt, in: 5. Batzli u. a. (Hrsg.), a. a . 0 . 
n W Kälin, Menschenrech te 111 der ku ltu 

(Anm. 1) 19. 
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Menschenrechte für veränderte und neu auftauchende Bedrohungsb·I 
die sich mit den klassischen Freiheitsrechten, wie sie oben mit dem S 1:er, 
vor wi llkürlicher Verhaftung und der Gewissensfreiheit beispielhaft ~ u~ 
sprachen wurden, nicht mehr ausreichend beantworten lassen. hge. 

Zum Teil sind diese veränderten Bedrohungssituationen Resultat öko 
nomischer Machtballungen, die sich gerade unter dem Schutz ei · 

gegenüb_~r dem Staat gru~drechtlich garanti~rt~n Freiheit wi rtscha~~ 
eher Betat1gung herausgebildet haben, und die sich heute im weltüb 
greifenden Zusammenhang in krassen Abhängigkeiten niederschlag:r

die den effektiven Genuß von Menschenrechten für einen großen T;i 
der Weltbevölkerung illusorisch machen. Die heutige wirtschaftlich 
Globalsituation kann also als Fortschreibung der ,sozialen Frage' angese~ 
hen werden, d ie sich bereits innerhalb des europäischen Nationalstaates 
des 19. Jahrhunderts in alle r Schärfe gestellt hat und dort mittlerweile in 
unterschiedlichem Ausmaß zu rechtlich garantierten sozia len und wirt
schaftlichen Schutzeinrichtungen geführt hat. Die k lassischen liberalen 
Rechte, d ie unter anderem auch eine vom staatlichen Einfluß freie Sphäre 
marktwirtschaftl icher Betätigung sichern, haben sich also in einem dop
pelten Sinn als historisch partikulär erwiesen. Sie sind einerseits eine 
historische Reaktion auf d ie Freiheitsbedrohungen, die vom absolutisti· 
sehen Staat ausgingen, ihre Ausübung hat aber anderseits zur Konzentra
tion wirtschaftl icher Macht geführt, d ie ihrerseits eine neue Bedrohung 
für d ie gleiche Freiheit aller darstellt. Deshalb bedürfen jene klassischen 
Freiheitsrechte heute der Ergänzung und Ausbalancierung durch soziale 
und w irtschaftl iche Grundrechte. Diese Erfahrung der historischen Rela
tivität von Menschenrechten, d ie die westlichen Staaten innerhalb ihres 
eigenen Systems gemacht haben, müßte sie heute konsequente rweise 
dazu ve ranlassen, das globale wirtschaftli che Ungleichgewicht als men· 
sehen rechtl iches Prob l m anzuerkennen. 14 Vonseiten der Entwicklungs
länder wi rd dies heute in Form eines besonders wichtigen Menschen
rechts der ,dritten Generation', näm lich des ,Rechts auf Entwicklung', 
geltend gemacht, das auch in internationalen Menschenrechtsdoku· 
menten prom inenten Niederschlag gefunden hat. 15 

14 Siehe dazu den Beitrag von /. Hanns Pichler in diesem Band S. 111 - 124. 
15 Siehe die Erklärung der UN-Generalversammlung zum „Recht auf Entwicklung" 41 /128 

mit Zusatzresolution 41 / U3, beide vom 4.12 .1986, sowie die „ Wiener Erklärung", Ziffer 10. 
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un sozialer und wirtschaftlicher Rec~te _i~ 
,,,.·hrend die Anerken~ h goch im Rahmen der Grundstruktur ind1v1-
vva Kontext SIC 11 .. d . d eh 

rstaatlichen "ber dem Staat bewegen kann, wur e Je o 
inneller Ansprüche gegenu „h ten Menschenrechte dritter Generation 
due 11g der erwa n h · ht ehr um 
die Anerk~nn: Grundstruktur sprengen, zumal es sie nt~ h m 1i ._ 

iese jurist1sc e andern - hypothetisch - um Ans~ r~ c. e von e1 
d d' ·duelle Rechte, s d"e Staaten der industnahs1erten Welt 
iln n1~er Weltbevölkerubng ge~t~nt~rnationaler Ebene kein begriffliches 
e '" ßte Da a er a A ·· he ge 
handeln mu. . r näheren Bestimmung derartiger nspruc , . -
1nstrurnentanum i~u Schutzmechanismus für ihre ~ urchsetzung entw~\ 
chweige de_nn e üßten diese Rechte vorerst noch im Rahmen .?er tra , 

kelt worden ist, m h 1· h Begrifflichkeit in Ansprüche souveraner Staa
tionellen völkerrec t ic e~ e Staaten umdefiniert werden. Gerade das 

ndere souveran h 11· h G ndlage 
ten gegen a .. ht enthält aber kaum eine in a t ,c e ru 
traditionelle Volker_~e~ .. den diese doch gerade das vorausgeset~te 
für derartige Anspruc e, ~~r Gleichheit der Staaten relativieren. Dies 

k Pt der souveranen h nter 
Grund ,anze . h te leicht den Solidaritätsrec ten u 

d n Industriestaaten eu , h kt nd 
n,acht es e . 1 d Justiziabilität ihren Rechtsc ara er, u 
Hinweis auf ihre _mange n 1·tt als menschenrechtliche Anliegen abz~-

darnit überh.aupt t~e hQ~:-f:ßtheit der heutigen Völkergemeinschaft_ in 

sprechen. Die rec t ic e ... h n Völkerrechts erweist sich also als H111-
den Strukturen des europa1~c e . kl ng des Menschenrechtsbegriffs, 

.. b · er We1terentw1c u 
dernis gegenu er eh1n .. d als dem normativen Prinzip der M enschen-
welche der Mensc enwur e 

1 „ d 16 
rechte gerec it wur e. 

7. Freiheit und soziale Gemeinschaft 

.. eines individualisierten M enschenrecht~be-
Die enge Verschrankung . .. 'f"t hat sich aber daruber 

d St kturen staatlicher Souverani a b 
griffs mit en ru . . h als Gefährdung humaner Selbst e-
hinaus noch in .anderer ~111s1chr~anu~iche emanzipatorische Wirkung der 
stirn mung erwiesen. D1e ursp . ~- ·duellen staatsgerichteten Grund
rechtlichen. Verankerung von _,n ;~entlieh tn der Auflösung traditionel
rechten lag in der Vergan?enhe1t;. d Monopolisierung des Rechts
ler sozialer Abhängigkeiten un in er 

. n R Potz in diesem Band 
"' Zu dieser Problematik siehe insbesondere den Beitrag vo . 

S. 197- 209. 
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schutzes be im Staat. Die Absorption traditionaler So lidargemeinsch f 
durch den modernen Staat hat sich aber heute insofern auch als frei: ~en 
und humanitäts~edrohen~ erwiesen, als_ sie zu _e iner Atomis ierung e~~
Gesellschaft gefuhrt und die Menschen vie lfach ihrer smnstiftenden k r 
lektiven Lebenszusammenhänge und Identitäten beraubt hat. Ebe ol
wie wirtschaftliche und soziale Mindeststandards stellen aber derar~so 
gemeinschaftliche Lebensgrundlagen und Orientierungszusamm ge 
hänge ebenfal ls Realbedingungen für gelungene frei heitl iche Selbst~:~ 
stimmung dar. 

Das humanitäre Defiz it des modernen anonymen Verwaltungsstaates 
und seines bürokratischen Machtapparats gehört zu den augenfälligen 
Erfahrungen, die die Bevö lkerungen vie ler Entwicklungsländer mit den 
dorthin transplantierten Strukturen europäischer Staatlichkeit machen 
mußten. Ähn liche Erfahrungen führen aber heute verstärkt auch zu Legi
tim itätskrisen in den politischen Systemen der westlichen Welt. Es han
delt sich dabei also im Grunde um eine heute allen Tei len der Weltbevöl
kerung gemeinsame Erfahrung der Bedrohung von Identität und Integri
tät natürl icher und sozialer Lebensräume. Während jedoch das Phäno
men der sozialen Atom isierung in den westli chen Staaten viel tiefgreifen
der und we iter fortgeschritten ist, verfügen außereuropäische Gesell
schaften noch in weit höherem Maß über Potentiale gewachsener 
Gemeinschaftl ichkeit und So lidarität. Die rechtli che Absi cherung solcher 
sol idargemeinschaftl icher Strukturen ist heu te ebenfalls als menschen
rechtlicher Anspruch zu formu lieren, dessen Verwirk lichung aber 
sowoh l auf nationaler w ie auf internationaler Ebene in noch stärkerem 
Ausmaß an die strukturel len Grenzen des trad itionellen Konzepts des 
souveränen Nationalstaats stößt. Dies w ird etwa am Beisp iel des Schut· 
zes ind igener Völker besonders deutlich . 

Wenn hier vonseiten der Entwicklungsländer aufgrund ihres größeren 
Eifahrungsschatzes Anstöße zur Entwicklung neuer rechtlicher Instru
mentarien ausgehen, so so llten diese auch von westlichen Staaten aufge
griffen werden . D ies gil t etwa für die notwendige Ergänzung des Schut zes 
individueller Rechte durch die Garantie kollektiver Güter wie Umwelt, 
Trad ition und kulturelle Identität. Ansätze zum internationalen Schutz 
so lcher ko llektiven Güter haben sich auch in reg ionalen Instrumenten 
des Menschenrechtsschutzes außerha lb der industrialisierten Welt 
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17 Solche kollektiven Güter können du_rch indi-
eits niedergesch~a~:echanismen nicht ausreichend garantiert we_r

bedr !rechtliche Sc u f „ r den einzelnen nur darin besteht, daß sie 
v1 ua ff ktiver Nutzen u h . A eh ge 
d n da ih re e M sehen also gemeinschaftlic , in nspru .-
e h von anderen en d n , Darin zeigt sich auch die strukturelle Affi-

auc d genutzt wer e · 1 b d 'sku 
r,ommen un Schutzes kollektiver Güter mit einze nen o en .' -~ 
nität eines solchen hten der dritten Dimension', denen als ,Sohdan 
Herten Menschenrec ine starke kollektive Komponente innewol:nt u~d 
·· tsrechten ' eben'.alls e chene Schutz kollektiver Güter teilweise 

ta d . hier angespro s ·t 
mit denen e1 fa·· 11t 10 Dies ändert auf der anderen e1 e 

11· h zusammen · · h s· ht 
auch inh~ tic daß solche Güter aus menschenrechthc er ic_ 
jedoch nichts_ dr~~~ellen Menschenwürde willen zu schützen SIil~, die 
allein um der in iv t·1ve Grundlage aller rnenschenrechthcher 

1 t geh bare norma k G ··t 
die un ,in er„ ildet Aus dieser Sicht sind solche kolle tiven _u er 
Schutzanspruche ? f . h „ tzen weil in ihnen gemeinschaftliche 

d I alb und inso ern zu sc u , d d' b nso 
also es, dl nd Orientierungen vermittelt wer en, ie- e e 
Lebens~run a::~r~schaftl iche Mindestvoraussetzungen - zu ~en R~;l-
wie soz1ale un r d Selbstbestimmung des einzelnen zahlen. 
bedingungen ge ingen er . d 

. . d"viduelle Menschenwürde als die normative Grun -
Soll also die 111 i . h rf hlt werden so kann der Schutz kol-

11 Menschenrechte n1c t ve e ' . h 
lage a er . .. . natürlicher und sozialer Lebensräume sie 
lektiver 1dent1taten sot~ S hutz jener Strukturen und Autoritäten 
nicht einfach ~m _staf~t ict ed~t·1oncelle geschlossene Gesellschaften kenn-

h „ f wie sie ur ra i d ... 
ersc op en, . esichts der Pluralität von Lebensformen, 1 ent1ta-
ze1chnend wa1 e~. Ang. . unumkehrbar interdependent geworde
ten und Sinnopt1onen in e,hner I nd gerade in diesen kulture llen, 
nen Welt bleiben v1elme r auc 1 u 

anisation für afrikanische Einheit (OAU) ausgear-
11 Siehe etwa die im Rahmen der Orgk . h Ch rta der Rechte der Menschen und 
. d 1986 in Kraft getretene Afn anisc e a 

be1tete un 'k 1 17 bis 29 
Völker insbesondere deren Art1 e_ . d . . d' ·dualrechtlichen Struktur der Men-

' h „b der Relat1v1erung er in ivi D I nt 
111 Kritisc gegenu er . f 5 I" d r'ty Rights· Progressive eve opme 

schenrechte Ph. Alston, A Third _Ge nerat10;.o ht? ~a~1 in: Netherlands International Law 
or Obfuscation of International Human ig s , 

Review 29 (1982) 307 . . Geltun ebracht, wenn etwa das Re~ht auf 
19 Dieser Zusammenhang wird zur . Mg g I irecht der dritten Generat ion for· 

gesunde Umwelt, das vie lfach als ko llektives . ensfc __ 1eM1 enschenrechte als individueller 
... h Kornrn1ss1on ur d 

muliert wird, von der Europa1sc en . 1 1 Recht auf Achtung der Wohnung un 
h d w ird der s1c 1 aus c ern .b 

Scnutzanspruc verstan en ' .. . hen Menschenrechtskonvention erg1 t. 
des Privatlebens nach Art. 8 der Europaisc 
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gemeinschafts- und lebensraumbe 
d II F ·h . zogenen Zusamm h·· 
d~~ S~h~~ :~:1;itte u~dver~ic_htbar. Andernfalls bestehet~i:~e; hindi\'i-

1ver ent1taten unter dem Einsatz d e a r, daß 
:~~~; ~es ~o~ernen Staates zur totalitären Freiheitsbedr~~ MachtinstrlJ. 

Süd~steu~~a ae ';n n~u~ster Zeit wurde .d ies durch leidvolle Er~~~ degene. 
bestätigt P ' m a en Osten und rn anderen Teilen der Wi lun~en in 

. . et Wieder 
. Nrmmt man die normative Idee der Menschenr 

d1ngungen freiheitlicher Sefbstbestimmun .. ~cht: ernst, Realbe. 
drohungen und Gefährdunge . g gegenu er Je aktuellen 8 

tieren, so zeigt sich also, daß d:;7:n::lsn;~r ~u artikul'.eren und zu gara~~ 

menschenre~htlicher Mindeststandards kein o~~~t:1cklu~g universeller 
ten Kulturkreises sein kann Vel h k . pol eines bestin,ll"I 
nur aus einem .'. , me r ann erne solche Fortentwi kl • 

zugleich die Gem!~;::ske~~~!~~e~~~~r~1ng~austausch resultiere; ~:~ 
und insoweit auch die Suche nach er s _ergenen Er~~hrungen aufweist 

gemernsamen Losungen nahelegt. 

?O G 
rundlegend y Tamir; liberal Nationa li . . 

losophyJ, Princeton 1993. sm (Stud1es in moral, poli ticaf and legal Phi-
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Anfrage 
n und Gesprächsbeiträge 

Khamene'i Läßt man die sehr eingehenden Erörte
rungen der beiden Teile des Referates auf sich wir
ken, wird man darin zunächst eine Reihe von Fest
stellungen finden, deren Gültigkeit w ir beide in glei
cher Weise in der heutigen Welt beobachten kön

lnsgesamt handelt es sich dabei im Grunde genommen um rechts
,i~ns.enschaftliche Abhandlungen im strengen Sinne, und sie werden ~\t ohne Mühe mit interreligiösen Fragen in Zusammenhang gebracht 
nr~rden können. Ich betrachte demgemäß auch selbst die behandelten 
;agen nicht so sehr im Sinne der Begegnung unserer beiden Religionen, 
von Christentum und Islam, sondern von einem rechtswissenschaft
lichen Standpunkt aus. Unsere Erörterungen stellen somit zum einen 
eine akademische, das Fachgebiet der Rechtswissenschaft betreffende 
Untersuchung dar, sie gleichen einer Debatte zwischen Professoren der 
Rechtswissenschaft an einer juridischen Fakultät. 

Eine andere Gruppe von Feststellungen enthält 
Grundsätze der jedoch Aussagen, die wir unterschiedlich beurteilen, 
Menschenrechte 
aus weiterer 
historischer 
Perspektive 
zu betrachten 

und auf diese will ich im folgenden näher eingehen. 
Die Menschenrechte, so w ie von ihnen im Referat 
die Rede war, sind Produkte der westlichen Gesell 
schaft, wobei wir wissen, daß die westl ichen Gesell
schaften sie in den letzten zweihundert, maximal 

dreihundertJahren im Zusammenhang mit der Französischen Revolut ion 
hervorgebracht haben. Das ist eine Tatsache der Rechtsgeschichte. Den 
Islam und seine Quellen gibt es seit vierzehn Jahrhunderten. Unleugbar 
finden wir darin eine ausreichende Anzahl von Gesetzen und Grundsät
zen, die sich mit den Menschenrechten befassen. Man konnte daher den 
Eindruck gewinnen, daß die vorgelegte Darstellung des Themenbereichs 
unter dem Einfluß europä ischer Autoren steht, die immer wieder versu
chen, bestimmte Dinge, die manchmal eine Tradition von vi elen, vielen 
Jahrhunderten haben, als europäische Errungenschaften vorzustellen 
und den Eindruck zu vermitteln, daß die anderen diesbezüglich über 
keine Tradition verfügen. Darauf will ich aber hier nicht näher eingehen . 
In der Philosophie und in anderen Wissenschaftsgebieten haben wir 
ähnliche Differenzen, wenn es um die Menschenrechte geht, wie sie in 
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d~r Men~chenrechtser~lär~ng dar~estellt werden, wobei sich i 
w1ed~r die Frage stel lt, inw1ewe1t die Mangelhaftigkeit dieser Erkl~rner 
auf die mangelhafte Sachkompetenz ihrer Verfasser zurückgeh arung 
den Mangel an guter Absicht. Ohne Zweifel kann man zur Ke t o~er aui 

d ß d. nntn1s n h 
men, a 1e Menschenrechtserklärung zu einem bestimmten z . e -
entstanden ist. Das ist eine historische Tatsache, die w ir akz t_eitpunkt 

.. . d h b ep ieren E 
"".are Je ?~. esser, we_nn ~ irden Grundsatz der Menschenrechte· 5 

einer we1traum1geren historischen Perspektive betrachten. Ich hatte aus 
unserer vorausgegangenen Konsultation nicht das Gefühl d ß bei 
h · 1· h ·· d ' a unser c nst 1c en Bru er darauf bestanden hätten daß sich alles um d. e 

d . . ' 1e Achs 
es Westens drehen solle. In diesem Sinne sollten w ir unsere G .. e 

f . 1 . esprache 
01tsetzen unc sie auf dem Boden der historischen Wahrheit füh 

·· f ·· b ·d ·· ren. Das 
ware ur e1 e Gesprachspartner eine sehr wichtige Sache. 

Rechte des Während es nun im ersten Tei l des Referates um d. 
Individuums_ individuellen Freiheiten und um die Mensche~~ 
Rechte von recht~ gegangen ist, _um die Menschenrechte im all-
Völkern gemeinen und um d ie Rechte der Individuen ge 

··b d S gen-
. . . 

1 
u er em taat, stand der zweite Teil im Zeichen 

einer ~ntern~t1on~ en Betrachtung dieser Fragen: w ie sich die internatio
nale Öffentlichkeit zu den einzelnen Staaten verhält, näherhin zum y, _ 
h~ltnis von Nationalstaat und Menschenrechten. In den politischen A~:
einandersetzungen in unserer Welt machen die politischen Wortführer 
gerne von den M enschenrechten Gebrauch, um die Rechte des lndivi
d~ums zu verteidigen, nicht aber wenn es um die Selbstbestimmung der 
Volker ~eht. Einzelnen Personen werden Freiheiten eingeräumt bis ins 
Unendliche. Auf der Ebene der Weltpol itik dagegen (ihre Wortführer 
stammen zumeist aus den mächtigen Kolonialstaaten) werden die Men
schenrechte eines ganzen Volkes, auch wenn es hundert Millionen Indi
viduen zählt, völl ig ignoriert. Das hat eine lange Trad ition. 
":'ir müssen bei unserem interre ligiösen Dialog darauf achten, daß wir 
nicht, wie schon so oft, in die Falle der Pol itiker geraten. Sie haben nur 
ihre eigenen Interessen und ihren Gewinn im Auge. Ihre Worte, die nach 
außen schön klingen mögen, haben keine Grundlage, und sie verraten 
sehr rasch ihre Gru ndsätze. W ir können weder den Islam noch das Chri
stentum solchen launischen Tagesüberlegungen folgen lassen. W ir müs
sen unsere Aufgaben selbst definieren und dürfen uns nicht abhängig 
machen von dem, was andere sagen. 
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Des weiteren wurde gesagt, daß im Islam der ,Pflicht' 
dem ,Recht' gegenüber eine Vorrangstellung zu
kommt. Ich möchte in dem Zusammenhang auf eine 

,Re<:ht' und Aussage von /mäm '~li ver~~is,;n, ~ie in . seinem 
pfl(tht' bekannten Buch 11Nahg al-balaga zu finden 1st: "Der 

' . Recht' umfaßt aus spr~chlic~er Sicht ein weites und umfangr~i
ßegnff 'd t ngsfeld hinsichtlich seiner praktischen Relevanz erscheint 
heS Be eu u , 

c . d h eher klein und begrenzt." 
er ie oc . dem Maße Rechte, wie er Pflichten hat. Zwischen ,Recht' und 
Jeder hat in . . 

. h, besteht also ein absolutes G le1chgew1cht. 
pf11c t ' __ ... Hammer Anknüpfend an das zuletzt von Ayatollah 

Khamene'i Gesagte möchte ich wiederum eine 
Brücke zum interrel igiösen Dialog schlagen, den Sie 
ja auch anfangs als Thema unserer Tagung in Erinne
rung gerufen haben. Tatsächlich ist das Menschen
rechtskonzept, dessen Entwicklung wir in unserem 

Referat zu skizzieren versucht haben, sein:r E_ntstehu~g nach ~i~ säkula
Konzept. Ist es doch nicht nur unabhang1g von einer Religion, son-

res d 1 . . d 
dern, historisch gesehen, sogar gegen in Europa .. ama s m1t~inan ~r 
konkurrierende religiöse Ansprüche entstanden. Fur unseren interreli-
iösen Dialog stellt sich aber die Frage, inwieweit es nun möglich ist, 

~nter Muslimen und Christen eine Gemeinsamkeit in der Akzeptanz 
eines Menschenrechtskonzepts aufzubauen, das in seinem Ursprung 
zwar säkular, nach unserem christl ichen Verständnis jedoch sehr wohl 
mit den Anforderungen, die Gott an uns Menschen stellt, vereinbar ist. 
Wenn dies hier auch in sehr vereinfachter Weise geschehen muß, da ich 
auf sehr viele Unterschiede nicht näher eingehen kann, die zwischen 
einer christl ichen und islamischen Betrachtung der Dinge bestehen, 
möchte ich doch die Frage stel len - und damit auch auf eine Aussage in 
Ihrem Referat von gestern zurückkommen - , ob wir nicht in der Lage 
sind, gemeinsam von zwei Grundanforderungen religiöser Art an den 
Menschen auszugehen und einander dabei auch näherzukommen: 

Die erste Anforderung beinhaltet Gottes Forderung 
der freie Mensch an den Menschen, in seinem Herzen und in seinen 
unter Gottes Taten gerecht zu sein . Angesichts dieser besonderen 
Forderung Verantwortung, unter der der Mensch als mit Freiheit 

begabtes Wesen steht, besteht aber auch die Möglichkeit, daß sich der 
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Mensch dieser Forderung versagt bzw. die Gerechtigkeit verfehlt D . 
der Untersch ied, der den Menschen über alle anderen Geschö~f ~ .

1st 

aushebt, und darin besteht d ie Verantwortung, die ihm auferl egt ~s/
11· 

U d d. Die zweite Anforderung ergibt sich aus der Notw n 1e . . e11-
Notwendigkeit d1gke1t, daß die Menschen gerade deshalb, weil . 
institutioneller die Gerechtigkeit individuel l verfehlen können sie 

Gerechtigkeit i~re~ Zusa_mmenleben von Rege ln geleitet wercie~~ 
die 1hrerse1ts unter der Anforderung institutionell 

Gerechtigkeit stehen. Entsteht hier nicht ein fundamentales Problem der 
wir je nach der geschichtlichen Situation, in der w ir uns befi nden n:u as 
lösen haben? Und ist dieses Problem nicht ein spezifisch politisches Prz~ 
blem, das wir nicht über einen unmittelbaren Reku rs auf die Offenbaru~ 
Go ttes lösen können, nämlich eine Regierungsform zu finden, die die g 
ind ividuelle menschliche Verantwortung wahrt? Sind doch gerade Pflic~~ 
ten der Religion - in der es keinen Zwang gibt - durch den individuel
len Menschen nur dann erfüllbar, wenn er in einem Raum lebt, in dem er 
seine ihm von Gott gegebene Freiheit verwirklichen kann. Eine erzwun
gene Erfüllung der Gebote göttlicher Gerechtigkeit, die an den Men
schen individuell gerichtet sind, wäre keine Erfü llung dieser Gebote. 
Trotzdem müssen die Menschen - weil sie die Gebote Gottes verfehlen 
können - unter einer gemeinsamen, von Gerechtigkeit geleiteten 
Regierung stehen. So besteht das Di lemma darin, eine Regierungsform 
zu finden, die diese menschl iche Freiheit und Selbstverantwortung wahrt 
und achtet, und zugleich die Chance möglichst maximiert, daß sich die 
Menschen als Gemeinschaft gerecht regieren. 

grundrechtliche Wir haben im l aufe der Jahrhunderte unter vielen 
Gewährleistun- Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen Regie-
gen gemeinsam rungsformen gefunden, die mit Begriffen wie 
zu suchen ,Demokratie', ,Rechtsstaat' und ,freiheit licher Verfas-

sungsstaat' bzw. ,Grundrechtsdemokratie' gekenn
zeichnet werden können. Niemand wird jedoch je beanspru chen kön
nen, ein für alle Bedingungen und für alle Zeiten gült iges Staats- oder 
Regierungskonzept entw ickelt zu haben. Denn der konkrete Inhalt 
grundrechtlicher Gewährleistungen, die in einem öffentlichen Gemein
wesen institutionalisiert werden müssen, ist je nach den sich stets verän
dernden historischen Bedingungen, je nach der Lage einer Gruppe von 
Menschen, eines Volkes bzw. einer ganzen Zeitepoche verschieden. 
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h 
ber nicht genau darin ein wesentl icher Aspekt unserer freiheitli-

seste t a h d ß . . . d v, rantwortung auc vor Gott, a w ir uns immer w ie er neu 
chen __ he n diese grundsätzlichen göttlichen Anforderungen - nämlich 
bernu e ' d . h . 
. dividuelle Verantwortung ~-es einzeln~n _un ein~ g~rec te gemein-
111 ftl"che Regierungsform fur alle - miteinander in Einklang zu bnn-
scha I d d f d · · · h 1„ 

7 
Und müßten wir nicht gera e eswegen au em JUnst1sc -po 1t1-

gehn. Feld, insbesonders auch auf dem Feld der D iskussion über d ie 
sc en d d D. 1 • · d · 

henrechte und ihre Begrün ung, en 1a og m1teinan er we1ter-
,v1ensc 
führen? . . . . 
Kurz gesagt: W ir sind au~ chnstlich~r Sicht heute ?er M~inung, daß Men-

henrechte nicht nur mit dem Christentum vereinbar sind, sondern daß 
: ir in ihnen sogar einen wesentlichen Ausfluß der göttlichen Anforde
rung von Gerechtigkeit, die an uns gestellt ist, zu beachten haben. 

Shoa'i Ich danke den beiden Verfassern des Vortra-
wie kam es zur ges fü r ihre klaren Ausführungen über die geltenden 
Akzeptanz des Menschenrechte. Meine Frage, die ich hier stelle, 
Freiheitsrechts bezieht sich nicht nur auf dieses Referat, sie bezieht 
durch sich auch auf die anderen Vorträge und richtet sich 
die Kirche? prin zipie ll an die Denker der christl ichen Religion: 

Die Entwicklung, die zur Ausarbeitung der Menschenrechte geführt hat, 
hat ih re spezifischen Grundlagen. D iese Grundlagen waren zunächst 
von der Kirche nicht akzeptie rt w orden. Die Kirche hat anfangs sogar 
gegen jene geist igen Voraussetzungen gekämpft, d ie zur Formulierung 
der Menschenrechte geführt haben, und hat auch später, als sie bereits 
formuliert waren, noch deren rechtl iche Konzeption und Verbindlichkeit 
kritisiert. Würde nicht dieses Verständnis der Menschenrechte den Wahr
heitsanspru ch der Religionen in Frage stellen? Würde es sich nicht gegen 
jene Grundwahrheit der Religion richten, die von der unbedingten Ver
pfl ichtung des Menschen gegenüber der göttlichen Führung spricht? Erst 
in unseren Tagen kam die Kirche zur Einsicht, daß der Weg zur Ausübung 
der religiösen Pfl ichten nur dann in einer ausgewogenen Weise freigege
ben ist, wenn bei der Ausübung der religiösen Pflichten zugleich die 
menschliche Freiheit entsprechend berücksichtigt w ird; daß also die fun
damentale Erkenntnis des Freiheitsrechts des Menschen die Vorausset
zung für die Ausübung religiöser Pflichten darstellt. Auf diese historische 
Entwicklung und auf ihre inneren Bedingungen ist keiner der beiden Ver
fasser des Referates eingegangen. Welches waren also die historischen 
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Gründe, die die Kirche dann doch zu dieser Sinnesänderun 
haben und dazu die neuen Gesichtspunkte der Menscheng veranlaßt 
men? Schreiben nicht die Menschenrechte der Religion Auf a:zuneh. 
und verpfl ichten sie zu Einschränkungen bzw Zugeständg~ en vor 
d . . . . . · n1ssen 

enen sie eigentlich von steh aus nicht verpflichtet wäre? Wie k ' zu 
einem Wort die Religion ihre Prinzipien und ihre Identität wah ann lllit 

1 · h d. f ren Und zug etc ,e von Pro essor Hammer angeführten säkularistisch . 
h ·· k · en Ein-

sc ran ungen seitens der Menschenrechte akzeptieren? 

in Freiheit an- Luf Es ist eine ganz wichtige Frage, die hier 
sprüchen waren Herrn Shoa'i gestel lt wurde: Wie kann man sich von 

h . 1· h p k . aus 
genuin christ- c nst 1c er erspe t,ve ein richtiges Verhältnis 

· 1' h F ·h · h h zur liehe Gedanken neuze,t ic en re, e1tsgesc ic te vorstellen? W 
zu entdecken war es möglich, daß eine Entwicklung, die zu~äc~~ 

einmal durch einen Antagonismus gegenüber di·es 5 

. h . d en s,c in en Menschenrechten zeigenden Freiheitsansprüchen gep ·· 
war, schließl ic~ auf die Akzeptanz der Menschenrechte durch das ~~f 
stentum und insbesondere durch die katholische Kirche hinauslauf 
konnte? Dies wurde möglich, in dem Maße man einsah, daß sich in den 
F .h . h en re, e,tsansprüc en der Menschenrechte ein genuin-christlicher Frei-
heitsgedanke w iederfinden läßt; das heißt, daß zwischen dem Freiheits
anspruch der Menschenrechtstradition einerseits und einem christlich 
verstandenen, theologisch interpretierten Freiheitsverständnis ander
seits kein notwendiger Gegensatz, sondern eine Entsprechung besteht 
Worin ab~r ist d_lese Entsprechung grundgelegt? - so lautete Ihre Frage. 
M_a~ hat s,e dann gesehen, daß die Glaubenserfahrung selbst eine qua
ltf1z1erte Freiheitserfahrung darstellt, daß also in der Weise, wie sich ein 
gläubiger Mensch in seinem Glauben artikuliert und findet, eine 
ursprüngliche Freiheitserfahrung gegenwärtig ist. Dabei wurde betont 
daß sich Gott von Anfang an im Menschen ein freies Gegenüber, da~ 
er als seinen Partner anspricht, geschaffen habe, so daß mit der 
,Geschöpflichkeit' des Menschen immer schon das ,freie Gegenüber' 
des Menschen zu Gott gegeben ist. So kam man in der christl ichen 
Theologie zur Überzeugung, daß dieser in der religiösen Erfahrung 
gelegene Freiheitsaspekt zumindest die Möglichkeit bietet, mit dem ins 
Gespräch zu kommen, was in der neuzeitlichen Freiheitsgeschichte 
angesprochen wurde. 
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Wie sollte man sich dann aus christlicher Perspek-

zJ enschen- tive zu den Menschenrechten verhalten? Es wäre 
~ten aus sicher zu wenig, die vorliegenden Menschenrechte 
,ellgiÖ er unkritisch zu rezipieren. Vielmehr geht man davon 
ve,antwortung aus, daß es notwendig ist, aus theologischer und aus 
Stellung zu religiöser Verantwortung heraus Stellung zu bezie-
beziehen hen. Diese Stellungnahme hat man in dreifacher 

·erung zu kennzeichnen versucht: 
Qifferenz1 . . . . .. 

Einerseits geht es darum, aus chnstltchem, w,e uber-
,tiefend haupt aus jedem Glauben heraus zu den Menschen-

rt/·efendStellung zu nehmen. Sie aus dem Glauben zu vertie-
chten ve hl' ß r d tet eine besondere Dimension dessen zu ersc ,e en, was 

fen be eu schlicher Würde', ,menschlicher Geschöpflichkeit' und 
unter ,men . . . 
,rnenschlicher Freiheit' theologisch gemeint 1st. . . 

Darüber hinaus ist man der Auffassung, daß d,e reh-
stimulierend giöse Stellungnahme stimulierend sein könnte, das 

ißt daß es auch möglich w äre, einen Beitrag zum konkreten Ethos ~er 
~en~chenrechte zu leisten. Es ~enü~tja _nicht, die Menschenrechte_e,n
fach zu haben und sie irgendwie, v1elle1cht sogar, w,e ~s oft geschteh~, 
bloß strategisch zu benützen. Es geht vielmehr darum, 1m Umgang mit 
diesen Rechten auch eine bestimmte Form von_ Et~~s zu _e~tfalten, das 

d orientiert ist, einem eindimensional-tnd1v1dualtst1schen An-
aran d d. · 1 
ruchsdenken entgegenzutreten und im Gegensatz azu te soz,a e 

0erpflichtungsdimension menschlichen Freiheitsha~de_lns her~_usz~ar
beiten. Denn, bleibt diese soziale Dimension der Fre1he1t unberucks,ch
tigt, ist die Gefahr groß, die Menschenrechte zu bloßen M_itteln egozen
trischer Selbstbehauptung zu degradieren. Auf alle derartigen Versuche 
eines strategischen' Umgangs mit den Menschenrechten müßte seitens 
der Kirche und der Religion überhaupt sehr sensibel reagiert werden, 
damit die Menschenrechte nicht zur planen Durchsetzung der eigenen 
Interessen und zur Diskriminierung anderer instrumentalisiert werden. 

Drittens sollten die Menschenrechte aus religiöser 
kriti ierend Perspektive kritisierend betrachtet werden. Damit ist 

vieles von dem gemeint, was Herr Khamene'i schon angesprochen hat. 
Gerade aus einer religiösen Sicht heraus müßte man sehr sensibel auf 
den Mißbrauch von Menschenrechten, zum Beispiel als machtpolitische 
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lnteressenswerkzeuge, reagieren. So gegenüber jenen Staaten d· . 
Menschenrechtskritik bloß selektiv benützen, um Politik zu ' ie die 
H. . . h . h . machen 

1er 1st eine se r w1c t1ge Aufgabe der Religion gelegen, diesen · 
schenrechtsgebrauch zu kritisieren. Men. 

Wenn ich hier diese drei Aspekte - vertiefend, stimulierend und kri .. 
rend - in den Aufgabenbereich eines interreligiösen Dialogs einbri t,s,e-

h. h d. · d ·· nge so 
gesc 1e t 1es in er Uberzeugung, daß gerade damit ein Programm ' 

h · k.. d f .. d h d ange-sproc en sein onnte, as ur as Gespräc er Religionen tragb . ar 1st 

Frage nach den Zarif ~uc_h ich ?anke den beiden Autoren des Refe-
Kriterien der rates, die 1m Blick_ auf das_ ihnen gestellte Thema 
Menschenrecht sowohl auf theoretischer wie auf praktischer Ebe 
und otwendi ~ sehr vieles und wichtiges angesprochen habe~e 
keit ihrer g Wenn es auch die zur Verfügung stehende Zeit nich; 

Überprüfung erl_~ubt, ~uf alle Punkte des Referates einzugehen,so 
mochte ich doch in aller Kürze wenigstens auf den 

einen oder anderen Punkt zu sprechen kommen. 

F~:s _erste e~schei~t mir die Feststellung sehr wichtig, daß es in der gegen
wart1gen D1skuss1on der Menschenrechte in den islamischen Ländern 
und in den Ländern der Dritten Welt nicht so sehr um die grundsätzliche 
Frage der Menschenrechte und ihrer Universalisierbarkeit geht, sondern 
um die Frage nach den Kriterien der Menschenrechte und um die Not
wendigkeit ihrer Überprüfung ebenso wie ihrer Grenzen. 
Berücksichtigt man die heute international anerkannten Kriterien der 
Menschenrechte und die Tatsache, daß Freiheit und Würde des Men
schen weithin als deren ursprüngliche Grundlage betrachtet werden so 
stehen wir, wenn man dabei von der Rolle der Religion absieht und ihre 
Herkunft von einer säkularistischen Kultur ableitet, vor einem großen 
Problem: wie weit nämlich die Menschenrechte reichen und wo ihre 
Grenzen liegen. Konkret etwa, wenn es um das Recht des Menschen 
über seinen Körper geht, und man sich dabei einfach auf die Freiheit des 
Menschen beruft, auf sein Recht auf Selbstbestimmung: Geht dieses 
Recht bis zur Freiheit auf Prostitution, auf Abtreibung und jedwede Art 
des Geschlechtsverkehrs, auch des homosexuellen? Liegt, anders ge· 
fragt, bei der Diskussion der internationalen Kriterien der Menschen· 
rechte und unter der Voraussetzung ihrer säkularistischen Grundlage die 
Rolle der Religion nur auf der Ebene der praktischen Durchführung, das 
heißt näherhin auf der Ebene der Überwachung der Menschenrechte, 
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inhaltung bzw. im negativen Fall_ ihrer V:r_l~tzung?_ Oder ist es auch 
,hrer Euf abe der Religion und des 1nterrelig1osen. Dialogs, aufgr~nd 
die . g Kriterien gewisse Grenzen der menschlichen Selbstbest1m

be5l1111:::ulegen und anzumahnen? Deshal_b darf die ~i~kus~io~ der 
rtll.ing h rechte nicht auf die Frage ihrer universalen Gult1gke1t einge-
•Aensc en · · "h G dl 
tv• d n Es bedarf vielmehr auch der D1skuss1on I rer run agen 
engt wer e · · k · · d d" M. .h Kriterien. Und in einer derartigen Dis uss1on 1st ann 1e 1t-
und , rer . . d' 

aller Kulturen erforderlich, bekommen Seminare wie 1eses 
~irkung k . d ß d. 1 . verzichtbare Funktion: denn es ann sein, a 1e angesproc ,e-
eine un dl · h II · 

K ·terien nicht nur hinsichtlich ihrer Grun agen nie t a en gemein-
nen n 'ff . d" . · d sondern auch im einzelnen Begn en entspringen, 1e in unter-
am s1n ' ß 

schiedlichen Kulturen unterschiedliche ~edeutungen haben. Mu es 
nicht notwendigerweise zu Problemen fuhren, wenn man versucht, so 

chiedliche Begriffe zu verallgemeinern, und wenn man bestrebt 
unters h I b I G ·· 1 . k . ·h en in einem internationalen Ra men zu g o a er u t1g e1t zu ver-
1st, 1 n 
helfen? 

Es wurde im weiteren auch über die Beziehung zwi
schen politischer Macht und Menschenrechten 
gesprochen, näherhin über das Problem, daß die 

Menschenrechte Menschenrechte auch Werkzeug werden können in 

der Hand der Politik. Welche Aufgabe hat nun die Kirche angesichts der 
Ablehnung von Normen, wie sie heute vielfach gang und gäbe ist, wenn 
twa die Freiheit der Homosexualität' gefordert wird, die ,Freiheit der 

;rostituti~n ' oder die ,Freiheit der Abtreibung'? Bekanntlich stellen dies 
nicht nur Parolen dar. Diese Themen standen auf der jüngsten ,Weltfrau
enkonferenz' in Peking zur Diskussion, bei der letzten Sitzung der ,Kon
ferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)' in Däne
mark, die sich mit den wirtschaftlichen Entwicklungsfragen befaßte, oder 
bei der vergangenen ,Konferenz über Bevölkerungswachstum und Ent
wicklung' in Kairo. Welche Grenzen zieht man angesichts so lcher 
Begriffe bzw. Freiheitspostulate, die ihre Legitimität von säkularistischen 

Begriffen ableiten? 

die Würde des 
Menschen und 
seine Freiheit 
zu irren 

Hammer Wir stimmen darin überein, daß ohne die 
Freiheit kein genuin menschlicher Glaubensvollzug 
möglich ist. Nun liegt es meiner Meinung nach im 
Grundgedanken der Menschenrechte, ebenso wie 
in dem einer von Gott dem Menschen geoffenbarten 

165 



Religion, daß die Würde des Menschen auch seine Fre·h · . 
hl. ßt A d. 1 e,t zu irr 

sc 1e . us 1esem Grunde sehen die Menschenre h en ein. 
h 1· h S h c te u a · rec t 1c en c utz des Menschen in seinem Irrtum v d · · einen 

. G . . or, aß e . 
gegen sein ew1ssen und seinen persönlichen Vorstell r n1ch1 

1 · h ß ungen zuwd g e1c sam von au en, zu irgendwelchen aus der Religio b I er, 
Verpflichtungen gezwungen werden kann. Ich glaube da~ a geleiteten 
Sicht der Religionen ein rechtlicher Schutz dieser ve:ant auch aus der 
dingbar ist. Wartung unab. 

Ein egozentrischer Mißbrauch der Menschenrechte der n ·t · 
h F ·1 · b .. . . , 11 einen, 1 c en re11e1tsge rauch mogl1ch 1st, ist, wie Professor Luf h b so· 

t .. ·1· hb d · ··· sc on etont na ur 1c eson ers auch von rel ,groser Seite zu kritis ieren o· . e, 
h r· . . d" · · · . ies gilt ab 

auc ur eme 111 1v1dualtst1sche Engführung des Begriffs der M er 

r_echte selbst, die ja inhaltlich und natürlich auch hinsich tlich ihr:~~ch~n
t1onel/en Ausgesta ltung offen sind. nst1tu-

göttliche Gebote Welche Bedingungen sind in einer Gesellsch ft 
we d. · 1· · ·· h a not-

dem Menschen . n ,g, ~m e111 re ig,oses Et os nicht nur wirksam 
gegenüber nicht sich entw_,_cke ln_ zu lassen, sondern um darüber hin-
durch öffent- aus clie Trager e111es solchen Ethos in die Lage zu ver-
fichen Zwang setzen, es auch gemeinschaftlich zu feben? o . 

„ 1. h . · as 1st 
durchzusetzen nam ,c eine Frage, die gleicherweise eine men-

schenrechtl iche Dimension hat. Eine Beschränkung 
des_ Menschenrech_tsgedankens auf individuelle Abwehrrechte er
schiene m1'.· unter diesen Gesichtspunkten gerade unzureichend. Aller

dings kann msbesondere aus der religiös begründeten Verantwortung des 

Menschen vor Gott- und darauf w ill ich auch aus religiöser Sicht sozusa
gen bestehen - kein politisches Instrumentarium dafür eingesetzt wer
den, den Menschen dieser Verantwo1iung dadurch zu entheben daß e· 
„ ff J" h ' ine 
o ent 1c e Ordnung etabliert w ird, die die göttli chen Gebote gegenüber 
dem Menschen durch öffentlichen Zwang durchsetzt. 

religiös_ Bsteh Ein Problem soll hier aufgegri ffen werden 
säkular, das im bisherigen Verlauf der Tagung immer wiede; 

theonom - angesprochen worden ist und auch im Zusammen-

autonom hang mit dem vorangegangenen Referat notwendi-
„ gerwe ise ein wichtiges Element unserer Gespräche 

darstel lt. Man konnte es mit den Begri ffen , religiöses - säkulares Welt

verständnis' bzw. , theonomes - autonomes We ltverständnis' bezeich
nen. Dazu möchte ich als Theologe einen Gedanken hinzufügen. 
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. . n Gott glauben, stehen auf dem Boden der Schöpfung: 
II d1ew1ra . . h h. h 

\ ,ra e, oden des G laubens, daß Gott diese Welt_m,t , re: Gesc ,c te, 
auf dern 8 1 geschaffen hat. Die Aussage hat rncht nur ih re Relevanz 

saecu um, h. h 1· hk · dieses f der Schöpfung, sondern für ihre ganze Gesc 1c t 1c e1t. 
für den An f~'.,g ns religiöse Menschen ist die Welt eine Wirklichkeit, die 

heißt ur u .. 
oas ' tzt ist, die von Gott gewollt ist, und nur deswegen ex1st1ert. 
vonGott_ge:~er die Schöpfung speziell für uns christliche und muslim i

tnsofer~. 15~i e eine W irklichke it, die wir nie mit Gott selbst verwechseln 
sehe GlaEu . tgeine Wirklichkeit die nicht Gott ist, die in diesem Sinne Gott 
d·rfen. 5 15 ' · d h · d u "b ·steht Als religiöse M enschen erkennen wir emnac 111 em 

genu e1 . II 
ge d daß die Welt Gott gegenübersteht, etwas Gottgewo tes. Er 
urnsta~ t 'es der also will daß ihm etwas - und dazu gehören neben 
elbst ,s , ' . k k 
onne, Mond und Sterne~ auch ~ir Menschen mit u~serer ~n r~ten 

1 · htlichkeit - in seinem Eigenstand und dam,t auch 111 se iner cesc 11c . .. 
. esetzlichkeit in seiner Autonomie, gegenubersteht. 

E1geng ' . . . . . 
Damit aber 1st uns, und darin sehe ich die G rundge-

reiheit meinsamkeit zwischen Christen und Muslimen, eine 
dern Menschen sehr schwierige Aufgabe gestellt, die wir jeden Tag 
gegeben, um neu zu bewältigen haben: die Spannung, nicht sei-
sich auf Gott hin ber Gott zu se in - sonst würden wir uns ja zu einem 

zu definieren Götzen machen-, aber aus Gott und auf ihn hin zu 

leben. Dafür gibt Gott uns die Freiheit. Die Begriffe ,säkular' und ,auto
nom' im Sinne von eigenverantwortlich, sind also keineswegs gegen 

Gott ~erichtet, jedenfalls nicht notwendigerweise. Es ist letztlich ein Pro
blem der Identität. Gott ist Gott, und ich bin nicht Gott. Ich ka nn nun 
diese Identität gegen Gott und natürlich auch gegen den Menschen defi
nieren. Darin würde ich als Ch rist die Sünde erkennen . Es gibt Autonomie 

als Sünde: Es ist der M ensch, der sich in seiner Freiheit, in seiner Identität 
gegen Gott defi niert. Als religiöser M ensch müßte ich jedoch meine Frei
heit umgekehrt auf Gott hin defin ieren, mein Dasein zur freien Antwort 

auf Gott hin werden lassen. 

in d r 

Geschichte der 
Schöpfung -

Gottes Stimme 
hörbar 

Gott spricht also durch die ganze Schöpfung zu mir. 

Sie ist und bleibt im Glauben der Muslime ebenso 
wie in unserem christli chen Glauben noch vor je
der besonderen Offenbarung seine grundlegende 

Offenbarung. Daraus ergibt sich für uns als Gläubige 
der is lamischen und der christlichen Religionsge-
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meinscha.ften die Ver~flichtung, a~.ch immer. wieder darauf zu hör 
was Gott in der Geschichte der Schopfung spricht. Wir dürfen · h en, 

wer~en für ~as Wort Gottes in der ~chö~fu.ng - für sein Wo~'.cd:~.b 
Schopfung 1st. Darum kann durch eine w ie immer geartete Ent · k ie 
· d M hh · · w ic lun 
in er ensc e1tsgesch1chte, selbst dann, wenn diese Ent · k g · . w1c lun 
einen negativen Ursprung gehabt hätte, etwas hörbar werden, was _& 
unsere Beziehung zu Gott bedeutsam ist. fur 

die Welt für den A 'vani Darin liegt eine s:hr schöne und zutref
Menschen _ der fende Aussage. Eine Geschichte von Oäwüd d' . d ·· . , 1e 1n 
Mensch für Gott er Uberl1eferung des Propheten erzählt wi rd b. 

d 1 . . , nngt 
as g eiche zum Ausdruck, und ich meine daß. 

dem, was Gott dem Däwüd sagt, tatsächlich eine tiefe Gemei~sarnk 1~ 
· h 1 1 d eit zw1sc en s am un Christentum erkannt werden kann: ,,0 Däwüd, Wir 

h.~be~ d1: ganze ~elt u~d d~s Universum für dich erschaffen, und dich 
fur Mich. Aus meiner Sicht liegt darin eine dem Islam und Christent . um 
gemeinsame Betrachtungsweise: In der Perspektive beider Religio 

. . d M h nen 
ex1st1ert er ensc nur für Gott; das heißt, der Mensch ist nicht für die 
Welt da, sondern die Welt für den Menschen und der Mensch nu f·· 
G D ' r ur 

ott. 1eser Betrachtungsweise kommt für das Verständnis der Men-
schenrechte große Bedeutung zu. 

gesellschaftliche Gabriel Auf der gesellschaftlichen Ebene stellt 
Basis für Wirk- meiner Meinung nach, der christliche Glaube ein~ 
samwerden der wesentliche Wurzel der Menschenrechte dar. Ich 
Menschenrechte glaube, daß die mit dem Glauben verbundenen 
______ ___. Tugenden, wie Pfl ichtbewußtsein, hoffentlich auch 

Toleranz und die Bereitschaft zur Selbstbegrenzung, eine w ichtige Vor
aussetzung darstellen für ein Wirksamwerden der Menschenrechte 
innerhalb einer Gesellschaft. Wenn uns diese gesellschaftl iche Basis 
abhanden kommt, dann ist auch die Menschenrechtsidee in Gefahr. Ich 
meine, daß in den europäischen Staaten eine derartige Gefahr besteht. 
Diese gesellschaftliche Genese der Menschenrechte ist jedoch von ihrer 
positiv-rechtlichen Ausgestaltung auf der staatl ichen Ebene zu unter
scheiden. Bei der Anerkennung dieser für die modernen Gesellschaften 
notwendigen Menschenrechte als staatlich garantierte Rechte haben die 
katholische Kirche und auch die meisten anderen Kirchen leider lange 
Zeit aus einer Reihe von historisch bedingten, aber sachlich nicht 
gerechtfertigten Gründen eine ablehnende Haltung eingenommen. 
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Zum anderen möchte ich im Anschluß an das schon 

~oschenrechte von Professor Hammer Gesagte noch einmal darauf 
und gesellschaft- hinweisen, daß die Menschenrechte in ihrer positiv-

licher Wandel rechtlichen Ausgestaltung sich einem Wandel der 

h ftl ichen Umstände verdanken, konkret einer zunehmenden 
esellsc a · · d. g h d 5 Staates auf die - zum Schutz des lnd1v1duums - notwen 1-

,v1ac t. e eine Be~renzung des Staates folgen mußte. Die Menschen
gerWe1se . . . f 

chte in ihrer positiv-rechtlichen Ausgestaltu~g ~teilen die ~ntwort au 
r~ n Wandel dar, der nicht zuletzt durch die immer weitergehende 
diese h · h M ·· 1· hk · b d. t · klung der tec nisc en og 1c e1ten e ing war. 
Entwic . 

Es ist allerdings auch wichtig zu sehen, daß sich der 
,echtlich säkulare Staat einer religiösen Tragik ,verdankt', bzw. 
garantierte aus ihr hervorgegangen ist. Waren es doch vor allem 
Rahmenordnung die Konfessionskriege in Europa, die die Christen 
weltweit immer untereinander austrugen, die den Staat zwangen, 
dringlicher eine neue säkulare Rahmenordnung zu schaffen, um 

d 5 friedliche Zusammenleben wieder zu ermöglichen. langfristig hat 

d~ese Entwicklung hin zum säkularen Verfassungsstaat und zur staatlich 

garantierten Rel igionsfreiheit, so meine ich, auch fü: di.e Reli.gion !orteile 
gebracht. Bedenkt man, daß es in absehbarer Zeit s1cherl1ch ni~ht nur 
eine Religion und eine Weltanschauung auf der Welt geben wird, so 
drängt sich die Frage auf, ob nicht in einer internationalen Ordnung der 
Zukunft eben dieses Konzept einer säkularen, rechtlich garantierten Rah
menordnung in Form der Menschenrechte immer mehr Bedeutung 

zukommen könnte und müßte. 
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Menschenrechte im Westen und im Islam 

Seyed Mostafa Mohaqqeq-Damad 

den Anfang meiner Ausführungen möchte ich eine philosophische 
And theologische Analyse des Begriffes der ,Menschenrechte' vom 
~~ndpunktdes Islams und des Christentums stellen. Daran soll sich eine 
juristische und politische Erläuterung des B griffes anschließen . 

1. Historische Entwicklungen 

Das Wort ,Menschenrechte' in seiner terminologischen Bedeutung hat 
auch in der abend länd isch n Tradition des Denkens und der Rechtslehre 
keine lange Geschichte. Untersucht man, zum Beispiel, die Werke des 
größten Phi losophen der Aufklärungszeit, von Immanuel Kant, für den 
mehr als für jeden anderen der Mensch und dessen Würde Grundlage 
und Ausgangspunkt seiner praktischen Philosophie ist, wird man feststel
len, daß man darin keine Spur von diesem Begriff findet. 

Tatsächlich verdankt der Begriff seine Entstehung einer sozialen und 
politischen Bewegung in Frankreich und hat seine Beziehung zu diesem 
ursprüngl ich politischen Grundverständnis und Motiv bis heute bewahrt. 
Ohne diesen Rückbezug bliebe er nicht vorstellbar. Demnach bezieht 
sich das Wort bzw. der Begriff ,Menschenrechte' grundsätzlich auf jene 
Gruppe der Machthabenden, die in ihrem Herrschaftsbereich die 
anderslautenden Meinungen und Ansichten ihrer Gegner unterdrücken 
und verfolgen. 

Die wichtigst n Rechte, die man unter dem Begriff der ,Menschen
rechte' versteht, sind im einzelnen: das Recht auf Leben, auf Freiheit und 
auf Gleichheit, das Recht auf Gerechtigkeit, auf gerechte Rechtspre
chung, auf Schutz vor dem Machtmißbrauch und vor der Folter, das 
Recht auf den Schutz der Ehre und des guten Ruf es, das Asylrecht und die 
Minderheitenrechte, das Recht, am gesellschaftlichen Leben tei lzuneh
men, das Recht auf Gedanken- und Glaubensfreiheit, auf Redefreiheit 
und Versammlungsfreiheit, das Recht auf Eigentum und auf Arbeit, das 
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Recht auf Betei ligung an den notwendigen materiellen und geistigen E 
wicklungen, die Frauenrechte, das Recht auf Fami liengründung, auf A nt
bildung und Erziehung, das Recht auf Schutz des persönlichen Leb Us-

. . ens 
und das Recht auf freie Wahl des Aufenthaltsortes. Unbestreitbares p. 
zip und Voraussetzung für die Umsetzung aller dieser Rechte ist sei~';: 
verständl ich, daß sie nicht den Rechten anderer w iderstre itet und die 
Menschenrechte anderer Personen verletzt. 

Ordnet man die angeführten Rechte nach ihrem inneren logischen 
Zusammenhang, so kann man sie, wie folgt gruppieren in: 

(1) individuelle Freiheitsrechte: w ie zum Beispiel das Recht auf persön
li chen Schutz und auf Verteidigung, sowoh l den M itmenschen wie 
auch der Regierung und dem Staat gegenüber, das Recht auf Leben 
und körperliche Integrität, das Recht auf religiöse und moralische 
Freiheit und das Recht auf Privateigentum; 

(2 ) politische Freiheitsrechte: die also das Recht des einzel nen aufTeil
nahme an gesellschaftli chen und po litischen Angelegenheiten wah
ren, wie das Recht auf Pressefreiheit, auf Versammlungs- und Ver
einsfreiheit sowie auf die Freiheit von Wissenschaft, Lehre und For
schung; 

(3) die primären sozialen Rechte: wie das Recht auf Arbeit, auf gesell
schaftl iche Sicherhe it, auf kulturelle und soziale Entfaltung u. dgl. m. 

In dieser Art läßt sich übersichtli ch zusammenfassen, was in der west
li chen Welt heute unter der Bezeichnung ,Menschenrechte' allgemein 
verstanden und als gü ltig betrachtet wird. 

Was nun die islamische We lt anbelangt, so hat man auf einer interna
ti onalen Konferen z von Islamwissenschaftlern im September 1981 / 
1360 H. festgestellt, daß sich im Islam schon von Anfang an mehr als 
zwanzig Rechte der oben angeführten Menschenrechte klar und aus
drücklich formuliert finde n: so das Recht auf Leben, auf Schutz gegen
über Angreifern sowie gegen seelische und körperliche Verletzung, das 
Asylrecht und die Minderheitenrechte, das Recht auf Glaubensfreiheit, 
auf soziale Sicherheit, auf Arbeit und B ruf und das Recht auf Ausbil
dung, Erziehung und jeder Art von geistiger Entfaltung. Die Defin ition 
dieser Werte im Sinne von ,Rechten ' stellt durchaus eine Interpretation 
dessen dar, was in der Sprache der islamischen Rechtswissenschaft 
dem ,volljährig verpflichteten' Menschen als rechtliche und moral ische 
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„ anderen Menschen auferlegt ist. Die besagten ~echte 
pflicht geg:nubde:ren Worten das aus, was in der Sprache der islamischen 
drücken rn1t an II' .. hrig verpflichtete ' Mensch als gebotene und empfoh
lradition der ,vo Ja f'I I n hat so daß aus diesen Pflichten und Auf~aben 
lene pflichten zu ::~ht: erw~chsen, denen gegenüber diese Pfüch~en 
1enen Persone~estehen. Im islamischen Kontext geht es demnach nicht 
und Aufgaben d . die Pflicht von der wir heute bestimmte 

d Recht, son e1 n um , 
um as . 
Rechte able1~~~ - llen christlichen Morallehre haben die christlichen 

In der tra ,t,one. ..h 1·1cher Weise aus den Pfli chten des Menschen, 
lehrten 111 a n · d 

Glaubensge rf· II hat für jene Personen Rechte abgleitet, . ene~ 
die dieser zu e Hu e;ung~n zugute kommen . So spricht auch die rel1-
diese sittlichen an d daß der Ursprung und die Wurzel 

... Tradition des Judentums avon, . 
g,ose . . n Menschenrechte in der Tora liegen. 
der w1cht~_gsbt~ n aller drei Religionsgemeinschaften - von Judentu~, 

Die Glau ige . h·nsichtlich der M enschenrechte in 
nd Islam - weisen i .ß . 

Christe~t~m uf die Gleichheit aller Menschen vor Gott hin, ~a_s het tim 
erster Li nte au . h \/, ständnis vor der Wahrheit Christi. Das be
christlich-theolog1s~ e~ . er esetzli~he Garantie auf Umsetzung haben, 
sagt, daß dies~ Rec teh eine_~iger Fäl le die Leben und Eigentum bedro-
d ß lso - mrtAusna me er , 1 h bzw 
a a d M'ß chtung dieser Rechte keine Be o nung · 

hen - Befolgung o er I a 
f g nach sich ziehen. . . h 1789 

Bestra un .. b I d z· el der Menschenrechte, wie sie ,m Ja r 
Demgegenu er ag as , d ff' . II definiert wurden darin, diesen 

k · h verbindlich un o izie ' . · 
in Fran retc d' bhängig von den drei genannten Rehg10-

~eo;a~:~:~~ :e~:; Rech
1
:i~:rliefedrung Gr: ~che~~~: d:e~:~d:~:e:t : \: 

.. 1· h R chte' anerkannt wor en wa 
,natur ,c e e . . d Form von Gesetzen in ein lnstru-

. h. nehmen sie 111 er 
Werte weit in zu ' h dein und für ihre Umsetzung in 
mentarium politischer Mac t zu verwan 

1 · h h ·t garantien zu schaffen. 
dieser We t S1c er ei s . 11 Kürze den Hauptunter-

lch werde im folgenden versuche~, in : :; der Begriff ,Menschen-
schied zwischen ~em. heraus~~arbe1ten, hiloso bischen überliefe-

chte' als Ergebrns seiner politischen und p . p h d . -
re . . - von den Anfängen in der Epoc e er gne 
rungsgeschtehte tm westen . t d dem was vor 

. h. b. Gegenwart - mein , un ' 
chischen Ph1losop ie is zur t d·esem Begriff verstanden 
allem vom Standpunkt des Islams aus un er , 

wird . 
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2. Inhalt, Begründung und Garantie der Mensche , nrechte' 

Der Terminus ,Menschenrechte' wirft die Frage auf waru 
h · . . ' m und· 

c em Sinne der Mensch 1m Mittelpunkt dieses Begriffes st h in Wel-
die historischen und gesellschaftlichen Gründe näher e·n e ht. Ohne auf 

ß h. .. ' ge en zu k' 
nen, mu es 1er genugen, auf folgendes hinzuweisen · o· on. W 1 . . .. . ie West1· h 

et, genauer gesagt, die westl ichen Lancier sind aufgrund 'h ic e 
rungen, ihrer Freundschaften und Feindschaften im l aufe ·h . 1 rer Erfah-

1 . 1 . . . 1 'er sehr . 1 
sc 11c 1t1gen und kompl1Z1erten Geschichte insbesondere · 1B v,e. 
d E k · ' im · Jahrh 

ert, zur r enntnts gekommen, daß ein friedliches Zusammen! b un-
Menschen nur dann möglich ist, wenn der Mensch als M e ender 

bh.. . . 1· . ensch als 
una ang1g von Jeg 1chem Attribut - wie es sich aus Glaube R t . 0 

H~rkunft und Stand, Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Rang und S;e;t~n, 
Reichtum, Besitz und Macht ergeben möge - nur nach de K · . g, . M h . . m ntenurn 
ein ensc zu sein, gesehen w ird. Was in der Sprache der Th 1 ' 
h ·ß eo ogen 

e, t: wenn es um den Menschen in seinem Menschsein geht d . 
d M h un nicht 

um en ensc en etwa als Muslim oder Christ oder Jude 
S I usw. als 
c 1warzer oder Weißer, Reicher oder Armer Gelehrter oder u · ' 

der, Herrscher oder Untertan. Sobald der Mensch im Zusam nw1shsen-
. d . men ang 

mit em Begriff der ,Menschenrechte' so gesehen wird erhalten h 
sein ,Recht' bzw. seine ,Rechte' wohl oder übel eine and~re Bede ;uc 
R I t' . d I u ung , ec 1 w ir :o zur natür ich_st~n und elementarsten Forderung jede~ 

Menschen, die von vornhere111 111 se111er Existenz und in seinem Wesen 
als Mensch _verankert ist: von niemandem ihm gegeben, kann es ihm 
auch von n_,emandem genommen werden. Damit ist nicht mehr das 
, Recht auf eine Person' ausgesagt als vielmehr das ,Recht auf eine Sache': 
es 1st das Re.cht auf Leben, auf Freiheit, auf Gleichheit usw. und nicht das 
Rec~t des Kindes auf seine Eltern und umgekehrt, das Recht der Ehefrau 
auf ihren Ehemann und umgekehrt - was eben das Recht auf eine Per
son b.zw. auf ~in Individuum meint, und woraus dann für jene Person 
oder Jenes lnd1v1duum eine Pflicht erwächst. Nicht in d ieser Bedeutung 
werden die Menschenrechte verstanden, sondern als Rechte auf Sachen. 

_Es ist klar, daß _die theologisch-rechtliche Begründung der religiösen 
Pflichten und der ihnen korrespondierenden Rechte aus dem Schatz der 
Offenbarun.g herrührt oder auf ein anderes religiös-gesetzgeberisches 
Organ zuruckgeht. In d iesem Sinne muß man sich dann in unserem 
Zusammenhang fragen, woher die Legitimierung der mit dem Begriff 
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. hte' gemeinten Rechte eigentlich kommt. Woher stammt 
.,v1enscheniec htigung _ eine Berechtigung, welche die gesetzliche 

·h e Berec . . .. d f b also 1 ~ . r Umsetzung dieser Rechte 111 sich tragt un Stra e zw. 
carantte zud f" r vorsieht? Die Legitimierung der Rechte muß auf sol-

h ung au d Belo n . dlichkeiten aufruhen. Aber aus welchen Quellen un von 
chen Verb~ gan her kommt sie in diesem Falle nun wirklich? 
welchem :. der der Menschenrechte konnten und wollten sich nicht 

o·e Begrun . 1. der 1·ene Religion berufen, um deren Berechtigung nachzu-
f diese O h · au nsten wäre es nicht mehr um den Mensc en ,um seines 
· en anso . weis ' . willen' gegangen. Sie mußten die Begründung dieser 

Menschseins · lb d · 
d die Garantie auf ihre Umsetzung ,m Menschen se st un 111 

Rechte un 1 · h L' · . Wesenseigenschaften suchen, und zwar in einer og1sc en 1111e, 
s~inen der Philosophie der Aufklärung ihren Ausgangspunkt nahm. 
die von .. · h d M h 

1 
wichtigste und selbstverstandhc ste Voraussetzung er ens~ -

. Aks. d s Menschen erklärten sie die Würde des Menschen. Ohne sich 
hch eit e · .. · II d' 

b · uf irgendeine Quelle oder Autoritat zu beziehen, so te 1e 
da e1 a . 

„ d des Menschen das ursprünglichste und plausibelste Fundament 
wur e . . . . 
bilden, das heißt jenes Prinzip, 111 dem ~1.le Mensc~en ~u all~n Ze1t~n und 
an allen Orten - zumal auch alle Religionen dann e.1nes .Sinnes sind -
"b einstimmen. Seine Würde betrachtete man als e111e Eigenschaft und 
u er d bh" . II 
1 ·n Charaktermerkmal des M enschen, as una ang1g von a en 

a s e1 1 · · 
d ren Voraussetzungen und Aspekten auf jeden einze nen a prio ri 

an e . d · 
zutrifft. Diesen einen Schritt, die menschliche Würde als e111 Grun prin-

zip und nicht als Recht, als etwas, das also zum i~neren Wesen .des M~n
schen gehört, aufzufassen, kann man nachvollziehen. Auch etn zwe1t~r 
Schritt war notwendig, um jener individuellen Qualität - stellt doch die 
Würde eine Qualität des Individuums dar - Allgemeingültigkeit zu ver
leihen: er bestand in der Übernahme des Begriffes der ,Gleichheit'. Das 
Prinzip, daß alle Menschen hinsichtlich ihrer Würde gleich sind, ko~nte 
und kann alle Menschen von der Notwendigkeit überzeugen, daß ihre 

wesentl ichen Rechte zu wahren sind und sie dafür einzutreten haben. Im 
weiteren war daraus das Recht abzuleiten, daß Gesetzesbrecher in die-

ser Welt zur Rechenschaft zu ziehen sind. 
Hier soll es aber nicht so sehr um die Akzeptanz dieser allgemeinen 

Verpflichtung gehen als vielmehr um das Problem, wie die Verpflichtung, 
jeden Menschen, der das Gesetz bricht, in dieser Welt zur Verantwor

tung zu ziehen, umgesetzt und garantiert werden könne. Es geht also um 
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das Problem der Garantie, die der Würde und Gleichheit all M 
·· b 1 · h er ens h gegenu er g ~,c sam den aktiven Aspekt der Argumentation ew·· c e~ 

sten sollte. Wahrend also Würde' und Gleichheit' dem M gh ahrle,. . , , ensc en · 
wohnen, 1st der Aspekt der ,Gerechtigkeit ' als Aspekt immer . d inne. 

1 · d w,e er 
zu eisten er Umsetzung von einer übergeordneten Instanz w h neu 

d · . a rzuneh 
men un meint einen anderen Gesichtspunkt. Nur um diesen B . • 
G h · k · h egnff d erec t,g e,t ge t es, der Gegenstand der Übereinstimmung II er 

h d . . a erMe 
sc en war un 1st, und um d,e Verpfl ichtung, die damit nicht nur für t 
Machthaber, sondern für alle Menschen und Personen verbund . ie 
· · d · en 1st d' 
'~ 1rgen einer Weise, wenn auch da und dort nur in geringstem A ' ,e 

II · h ··b · usrnaß v,e e,c t, u er einen anderen Menschen Macht und Herrsch f 
ausüben. a tsrecht 

3. Unterschiede im Menschenbild 

War _es in unseren bisherigen Überlegungen um Philosophie und 
Ursp, ung d~r Me_ns~henrechte gegangen, um ihren Inhalt sowie urn die 
Art und Weise, w,e ihre Umsetzung zu gewährleisten ist so wend · , en w,r 
uns nun der Frage zu, warum und inwiefern sich das, was der West 
unter ,Mensch' und fo lglich unter den ,Rechten des Menschen' verste~~ 
von dem unterscheidet, was die Religionen, vor allem der Islam, darun~ 
ter ve:stehen. Die Wurzel dieses_ Unterschiedes scheint in der Vorstellung 
bz':. in der Anwendung der beiden unterschiedlichen Menschenbilde 
zu ~,~gen, die sich die westliche Welt auf der einen und die semitische~ 
Religionen, besonders der Islam, auf der anderen Seite machen 

Für d ie semitischen Religionen, wie sie im Koran zur Sprach~ kom
m~n, steht Gott im Mittelpunkt ihrer Weltanschauung. Der Mensch, das 
heißt, der Mensch, der seinem Wesen entsprechend lebt baut sein 
Leben, sei_n ga_nzes Denken und Handeln, wenn auch um s~ines eige
nen Vorte ,_ls w illen, das heißt, um die Glückseligkeit zu erlangen, dar
auf auf, rein und aufrichtig auf dem Weg des einzigen Gottes zu wan
deln. Auf dieser Grundlage sind die aufrichtige Hinwendung des Men
s~_he_n zu Gott und seine unerschütterl iche Gottesfürchtigkeit für das 
gottl,che Recht die Q uelle seiner Würde. So heißt es dann: ,,Der An
gesehenste von euch bei Gott ist der Gottesfürchtigste von euch." 
(Koran 49,13). 
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hingegen rückt den Menschen ins Zentrum und mißt ihm 
D rWesten d ß II D. " . e . h Bedeutung zu. ,,Der Mensch ist as M a a er inge - ein 
gonsc e d k ·· k h kate 1,· her Grundsatz, der auf die Zeit es So rates zuruc ge t, 

philo50 P d,sc die Mythen der Griechen ebenso ausgehen w ie in der 
d von em · ·· d · h d. un 

1 
·1, e philosophischen Schulen. D,e Gatter er Gnec en, ,e 

1 e al e , r . . . f "h . 
Fog d lies was sich - pos1t1v oder negativ - au I r ereignet, 
\Veit un . ~ u~ die Achse ,Mensch' und um dessen Wünsche. Allmäh
be\V~gtks,ct diese Weltanschauung in die europäische christliche Tradi -
1' h sie er e . . . d '.c . näherh in in eine Traditi on, d,e von Menschen getragen w ur e, 
11on ein, .. glich nicht aus der jüdischen Tradition kamen, sondern 
die ursprun ·· 1· h Th .. nderer Religionen waren. So wurde der ursprung ic e eo-
Anhanger a . . . 

. s verändert Gott wurde in den Dienst des Menschen und sei-
zentnsmu , 

Wünsche gestellt. . 
ne~ie Vorstellung, daß die Sünde einen wesentlichen Bestandteil des 

1 en b·ildet und der Glaube an die Notwendigkeit, den Menschen 
Mensc1 , .. .. . . 

. d von ihr befreien zu mussen, fuhrten zu einem theologischen 
w,e er . 
Mechanismus, der die Opferung des in der Gestalt Jesu ~ enschgewor-

d 
Gottes zur Folge hatte. Die Opferung Jesu, damit der Mensch 

enen h d · D' 
befreit werde von der Sünde, ist in der Tat ein G~sch_e en, as im 1enste 
d Menschen steht (um den sich alles dreht), sie bringt weder Gott noch 

J 
es 

5 
irgenwelche Früchte. Auf diesem Weg tritt nun der griechisch-west-esu . , . 

liehe ,Anthropozentrismus' an die Stelle des ,Theozentnsmus , Jenes 
ursprünglichen Grundsatzes der semititschen Religionen. . . 

Im Islam ist das M enschenbild ein ganz anderes. Erschaffen mit einem 
auf Einheit ausgerichteten Wesen - die ,schöpfungsmäßige Religion', 
din al-fitra (vgl. Koran 30,30) -, steht der Mensch im Zeichen eines 
Theozentri smus, der den grundlegenden Tei l seiner Existenz bildet. Von 
den beiden Vorstellungen Theozentrismus oder Anthropozentrismus 
dominiert also im westlichen Denken der Anthropozentrismus und im 

Islam der Theozentrismus. 
Die christliche Kirche hat im Lauf der Geschiche immer wieder ver-

sucht, den Bann des Anthropozentrismus zu brechen und ihn mit kirchl_i
chen Gesetzen und Geboten in die Schranken zu weisen. Doch hat d,e 
Macht des Anthropozentrismus den westlichen Menschen von diesen 

Einschränkungen und Verboten schließlich befreit . 
Stellt man den Theozentrismus in den semitischen Religionen, beson

ders im Islam, und den Anthropozentrismus der westlichen Kultur einander 
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gegen über un~ fragt sich, wie sie sich auf das Verständnis der Mensch 
rechte ausgewirkt haben, so kann man zusammenfassend feststell e~-

Die Menschenrechte, wie sie sich im Licht der Religionen zeigen e~. 
im Rahmen des göttl ichen Willens und Gebotes verstanden worde~ sind 
dü rfen keinesfalls aus diesem Rahmen herausge löst werden. Wirdu~d 
Islam von ,Menschenrechten' gesproch en, so kann der Mensch urn d ITl 

sen Rechte es dabei geht, nicht absolut gesetzt werden, er ist ein1Mens e~
der in Beziehung,zu Gott steht. So verhält es sich auch im Christentuc ' 
Um ihren schon beschriebenen abso luten Anthropozentrismus (dtn. 
nicht von Gottes W illen eingeschränkt wird) zu bewahren, dulden d~r 
Menschenrechte im westl ichen Verständnis jedoch keinerlei Einschrän~ 
kung. Dieser Unterschied hat zu Streitigkeiten zwischen den Vertretern 
der Menschenrechte in ihrer westl ichen Prägung auf der einen und den 

. Anhängern der kath olischen Ki rche und des Islams au f der anderen Seite 
geführt. Die Auseinandersetzungen um den Unterschied zwischen den 
Rechten des absoluten Menschen und den Rechten eines Menschen, der 
sich den Vorschriften der Religion verpfl ichtet weiß, wu rden unter den 
Muslimen im allgemeinen zu anderen Zeiten und an anderen Orten aus
getragen, als dies unter den Christen geschah. 

Nach dieser philosophischen und theologischen Ana lyse des Themas 
wenden w ir uns jetzt der geschichtlichen Entwicklung jener Gesetze und 
Bestimmungen im Westen zu, die die M enschenrechte betreffen, um 
schließl ich etwas zur gegenwärtigen Situation der M enschenrechte im 
Westen zu sagen . 

4. D ie Ausformung der Menschenrechte im Westen 

Zunächst gi lt es, in einem kurzen Überblick auf die verschiedenen Men
schenrechtserklärungen hinzuweisen, die b isher veröffentli cht wurden: 

1. Die .Menschenrechtserklärung in Frankreich 

Die erste Menschenrechtserklärung wurde im AugL1 st 1789 im Frankreich 
nach der großen Revo lution veröffentlicht. Diese Erklärung, die aus einer 
Ein leitung und 17 Artikeln bestand, spiegelte sich dann in jenen Verfas
sungsrech ten Frankre ichs wider, die danach ve rabsch iedet wurden. Sie war 
auch nicht ohne Einfluß auf die in ternationale Menschenrechtserklärung. 
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. ale Menschenrechtserkläru ng 
. ternat1on d 

? Die in b 1948 unter der Reso lution Nr. 217 von er 
-· lO oezem er h 
ie wurde arn n . der Vereinten Nationen verabschiedet und beste t aus 

vollversarnrn lu gnd 30 Artikeln. Der Gedanke der Menschenrechte, d~s
einer Präarnbel u bis dahin nur lokaler und partieller Art war, erl:1elt 
en Verbreitung . 1 Dimension- alle Länder versprachen, diese 

h eine internat1ona e , 
dadurc . 

u respektieren. 
Rechte z 

... he Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Die europa1sc 

3. . 
dfreihe1ten . h 

Grun d 4 November 1950 in Rom unterze1c net 
. Abkommen wur e am . . .. o-

D1eses h und nach bis 1960 durch eine Reihe von Erganzungsp_~ 
und wurde na~ E b teht aus 66 Artikeln und stellt einen der vollstan-

11 erweitert. s es d' Abk men 
toko en „ b ct· e Menschenrechte dar. Durch teses om , 
digsten Texte u M~; li~dstaaten des Europarates unte.rzeich.net wurde, 
da . von d~n Men~chenrechte die gesetzliche Garantie ~uf ihr~ Umset
erh1eltendd~~e Unterzeichnerstaaten ve rpflichteten sich, die dann ~ntha.1-
zung, un b I t . es räumte allen Personen das Recht ein, d1e 

Rechte zu eac1 en, b hen 
tenen „ der darin festgelegten Bestimmungen zu eanspruc . 
Qurchfuhrung bk d'e Err ichtung eines Gerichtshofes vor, der 

. ah das A ommen i 1 
Weiters s II d ' llfällige Verletzungen der Mensc 1en-
Klagen untersuchen so te, ie a 
rechtsbestimmungen betreffen. 

4. Die Charta von Turin . 
18 Oktober '1961 wurde in Turin eine europäische Soz1al~h~rta vt~

Am .' Ziel es ist allen Bürgern der betreffenden Lan er g e1-
absch1edet, deren .. ,h nd i· ede Diskriminierung aufgrund von 
h soziale Rechte zu gewa ren u . 

c e f b Geschlecht Religion oder politischer Meinung auszu-

::~:::.~~~r;~::~i::~,~~~ f e: ~!~::;:;:~~;:t~;:;;'J~~:i~::~~:n 
~~eg:t~e:rte:ropäischen Völker in den städtischen wie in den landlichen 

Gebieten an. 

5. Abkommen zum Schutz der Menschenrechte in Amerika . 

Die Länder des amerikanischen Kontinents haben bisher eine ~e,he ~o~ 
Erklärungen und Abkommen hinsichtlich der Menschenrec te un er 
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zeichnet. U. a. sei auf die Menschenrechtskommission hingew· 
1960 ihre Tätigkeit aufgenommen hat, und auf das amerikanis~~s:~ die 
schenrechtsabkommen, das am 22. November 1969 verab h· en-

d · · f d. · · ·· sc 1edet wur e, sowie au ,e ameri kanische Erklarung von Bogota aus d 
1948. ern Jahre 

6. Internationale Menschenrechtsabkommen 

Von der Generalv~rsammlung der Vereinten Nationen sind am 16. De
zember 1966 zwei weitere Abkommen verabschiedet worden· s· h . , 1e ne . 
men neben der universellen Menschenrechtserklärung in politisch 

h 1· . . . erund 
rec t ,eher H ins,~ht einen h?hen Stellenwert ein und ergänzen die Erklä-
rung von 1948. Eines der beiden Abkommen betrifft d ie zivi len und 

1
. 

· 1 h PO I· t1sc 1en Rec te und besteht aus einer Einleitung und 53 Artikeln· d 
an der~ betrifft ~ie wirt_:chaftlichen, sozialen und kulturellen Recht~ una~ 
setzt sich aus einer Praambel und 31 Artikeln zusammen. 

Die Menschenrechte als politisches Instrumentarium 

Der Westen, so scheint es zumindest, betrachtet die Menschenrechte als 
Rechte des westl ichen Menschen und räumt der Dritten Welt und de 
unterd rückten und kolonialisierten Ländern keinerlei Rechte ein. Sprich~ 
der Westen im Zusammenhang mit Menschenrechten über die Dritte 
Welt, so sind seine Voreingenommenheiten und seine politischen Ziele 
ganz deutl ich spürbar. Von da her rührt ein großes M ißtrauen der Völker 
der Dritten Welt. Immer w ieder, und das seit Jahren, kann beobachtet 
werden, daß der Westen, ungeachtet der Verabschiedung und Publika
tion der angeführten Menschenrechtserklärungen und unter dem Vor
wand, die Grundsätze des Humanismus und der Zivi lisation zu verbrei
ten, in schreckl icher und beschämender Weise in den afrikanischen 
asiatischen und lateinamerikaA ischen Ländern vorgeht. Die dunkl~ 
Geschichte des alten und neuen Kolonialismus werden die Völker dieser 
Regionen, darunter auch meine Heimat Iran, die alle seit über einem 
Jahrhundert darunter leiden, nicht vergessen können. Die islamischen 
Länder werden von den Kolonialisten weiter ausgebeutet ihr Reichtum 
ihre materiellen sow ie geistigen Ressourcen werden tagtäglich von de~ 
großen westli chen Ländern unter unterschiedlichsten Vorwänden aus
geraubt, währenddessen der Westen unaufhörlich die Parole verkün
det, daß er die Menschenrechte schütze. Dies geschieht aus dem ein-
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d weil der Westen die Menschenrechte ausschließlich für 
achen Grun ' . r. elbst in Anspruch nimmt. . . 
sich 5 hat der Begriff der Menschenrechte heute 1m Westen eine 

Zu?ed~ ·dualistische Prägung erhalten, während der Mensch im Islam 
rk ,n ,v, d 1· h . sta . · les Wesen betrachtet w ird, als ein Wesen, as wesent 1c 1n 

1 ein soz1a . . . . . 
a .5 Gesellschaft eingebunden 1st. Die Mens~henre~hte sind 1m Westen in 
die h ls handelspolitisches Instrumentarium mißbraucht zu werd en. 
Gefa r, aegenüber muß der Mensch nach der Lehre der Religionen, ganz 

Derng II b b · · · 1 ders nach der des Islams, vor a em estre t sein, tn seinem nne-
beson .. II . k . . s· 1 . k ·t ·heit zu gewinnen und Zuge os,g e1t sowie 1tten os1g et zu ver-
ren Frei 1· h T ·d Der Islam betrachtet den Menschen als verantwort 1c en reu-
rne1 en. · II 

„ d Gottes. Neben den gesellschaftl ichen Aufgaben, w ie vor a em 
han er · · h d · 1 · Rechte zu gebietenund das Verwerfl iche zu verbieten, at as 1s am1-
dahs Denken auch die Aspekte des persönlichen Innenlebens und der 
~e . 
Entfaltung eines ausgeglichenen Menschen 1m Auge. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

zur Vor- Schneider Die Instrumental· · 1s1erung d 
geschichte der schenrechte zu einem wirtschaftsp 1· . er Me11• · t · o 1t1sche l, 

Menschenrechte 1115 rument 1m Dienst bestimmter lnt 11 •VJacht . R f . eresse • 
im e erat die Rede war würde i .. n, von der 

brauch d r Menschenrechte halten Was' d. M eh f ur einen Miß 
selbst_?~trifft, so hat der Vortragende .mit Rech1~auf enschenrechtside . 
Franzos1schen Revolution und de E 11 ·· die ßedeutungd D. E . . r r < arung von 1789 h. r 

i:se re1gnrsse hatten jedoch eine Vorgeschichte . ingewiesen. 
sc on angedeutet hat. Was ihnen in Europa vo '. wie Frau Gabriel 
bensspaltung - in einer Epoche in d . raus~mg, war die Glau
d~r Fri~de und die öffentliche 'ord1~~~an davon uberzeugt war, daß 
einer Einheit im Glauben mögl· h .. g_ nur unter dem Vorzeich 
me GI b ic ware, einer concordia i n 

n au en. Die Folge war der Krieg der bl r m gemeinsa-
Lehre einer der Konfessionen als öffentlich ~ ige Kampf darum, die 
durchzusetzen. Dies führte in d R 1 . ve_rbmdliche Glaubenslehr 
. er ege rn emem b r 

num zum Sieg einer Lehre oder richf . es immten Territo-
die sich mit einer Lehre ve~bunde h rger, zum Sreg politischer Kräfte, 
Andersgläubigen? Sie wurden en t adtten. Was aber geschah mit den 

h d 11 we er veranlaßt z · . 
sc en en Glaubensrichtung u··b , ur J werl s herr-. rzutreten oder s· h 
nannte,wsabeundi' dasRechta fA ,d ie atten das soge-
d 

' u uswan erung S · · 
es,ethnicc/eansing'-dereth . h .. . omrtgmg derldee . nrsc en Sauberung · . 

gerne nennt - einige Jah h d , w1 man s,e heute r un erte zuvo I d" 
fessionellen Säuberung' vo D r sc 1011 re Idee einer ,kon-
keit: sich zu Hause einzus~ahLt ß ann gab es no h eine dritte Möglich
störte häusliche Gebet der A ie le_n._ Und dieses Recht auf das unge-

nge 1ongen and re K f · 
zum ersten westlichen F· ·1 . r on ess1011en wurde .. 1 er 1e1tsrecht und r· h t · . 
Gewahrung der Toleranz . . d . u ' e im werteren zur 

h 
, wre sie er Is lam rn . 

sc on Jahrhundertevorherd A h .. . seinem Machtbereich 
währt hatte. en nge orrgen der Buchreligionen ge-

Die Entwicklung blieb ·edoch d b . . 
Impulse hinzu so zu~ächst da Se , hn ,~ht stehen. Es kamen zusätzliche 

· ' er c ritt von de bl ß 
garantierten Gleichberecht" s· b r o en Toleranz zur 
Staates nicht mehr als V b,~udng. ,~ edeutete, daß die Gewalt des 

er un ete erner Ko f . . 
den verschiedenen Konf . n essron ersch, n, sondern 

. . essronen gegenüb · .. terlrchkeit annahm er ernen Status der Uberpar-
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.. b r hinaus wurde die Achtung vor der Gewissensüberzeugung -
oaruh~ngig von den anerkannten Religionsgemeinschaften - grund-

nab a ·· 0„ rch bejaht. Es wu~den auch andere Uberzeugungen, wie zum Bei-
~tz i' hilosophische Uberzeugungen, ja sogar der Atheismus, zunächst 
sp;e -~rt und dann gl ich berechtigt in die Garantie freier Artikulierbarkeit 
to ebn zogen. Es scheint, daß gerade das in den Augen unserer muslimi

e1n e hell Freunde das Befremdende ist, aber es beruhl auf der Anerken-
c ng der Goldenen Regel: Was ich für mich in Anspruch nehme, muß ich 

nu eh dem anderen zubilligen, weil er mein Bruder ist. Er muß die Chance 
~~ben, im Gehorsam gegenüber seinem inneren ,Propheten', das Gute 
u suchen, solange er den Frieden nicht verletzt und solange er den Mit

~enschen nicht schadet. Für den Christen besteht diese Pflicht, weil 
Je us sich zum Bruder aller Menschen und vor allem aller Unterdrückten 
gema ht hat, und weil der Christ glaubt, daß er das, was er dem gering
s1en Bruder und der geringsten Schwester antut, gleichzeitig auch Chri-

stus antut. Ich bin mir bewußt, daß diese Motive in der heutigen politischen Wirk-
lichkeit eine viel zu geringe Rol le spielen. Der öffentlich anerkannte Sinn-
ehalt der Menschenrechte ist heute nicht immer untrennbar mit dieser 

Motivation verbunden. Denn die Menschenrechte werden auch denen 
garantiert, die anderes glauben, weil man ihnen das Recht zuspricht, 
nicht übermächtigt zu werden. In diesem Sinne hat die katholische Kir
che bei ihrem letzten Konzil ausdrücklich gesagt, daß es zu ihren Haupt
aufgaben in der Gesellschaft gehört, für die Rechte jeder menschlichen 
Person einzutreten. Daß eine Diskrepanz zwischen dieser Aufgabe und 
der gesellschaftlichen und politischen Realität besteht, ist eine Tatsache, 

und wir fühlen uns dazu verpflichtet, etwas dagegen zu tun. 
Mohaqqeq-Oamad Im Anschluß an die sehr auf-

,Menschen- schlußreichen Ausführungen von Professor Schnei-

rechte' auf Gott der stel lt sich mir die Frage, worin eigentlich der 

bezog n -oder ohne Gott wesentliche Unterschied unserer Auffassungen 
bestehen soll. Ich habe nicht gemeint, daß es den 

Begriff der ,Menschenrechte' vor der Französischen Revolution nicht 
gegeben hat. Der Begriff ist im Grunde so alt wie die semitischen Religio
nen, freil ich in einem ganz anderen Verständnis. Hat man doch im 
Gefolge der Französischen Revolution den Ruf nach den neuen Rechten 
mit den überkommenen Begriffen erhoben, dabei aber den Menschen 
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neu definiert: Nicht mehr Gott, sondern der Mensch stand von da 

Mittelpunkt. Der Mensch, der_ früher aus seine_r Bezieh~_ng zu Co:~~: 
aus verstanden wurde, war ein autonomer, ern unabhangiger Me 

geworden. Dementsprechend wurden auch seine Rechte neu defin~ eh 
Ich habe im weiteren darauf hingewiesen, daß sich die christliche Kir~rt. 
zwar zunächst im Bewußtsein ihrer geistigen Ursprünge an diesetb e 
Grenzen gebunden fühlte, die der menschlichen Freiheit gesetzt srnc; 
und daß sie daher von Anfang an gegen die Deklaration der Rechte de' 
modernen Menschen Stellung bezog. Sie hat sich jedoch im laufe de: 
Zeit eine neue Definition des Menschen und der Welt zueigen gernac1u 

und unter dem Einfluß der westlichen Kultur und Zivilisation sich dieser 
modernen Bewegung angeschlossen . Sie bestand nicht mehr auf ihren 
früheren Forderungen und ,befreite' den Menschen aus jenen Einschrän
kungen und Verpflichtungen, die sie ihm vorher auferlegt hatte. 

Schließl ich möchte ich darauf hinweisen, daß der 

Satz „ Was du nicht willst, daß man dir tut, das füg· 
auch keinem anderen zu!" auch in der Lehre des isla-

mischen Propheten, der rel igiösen Führer des Islams und in der Lehre 

Jesu zu finden ist. W ird dieser Grundsatz jetzt auch von Atheisten ange
wendet, so, weil das menschliche Gewissen nicht daran vorbeiko rn rnt, 
auf seiner Gültigkeit zu bestehen. Somit sind wir ke inesfalls der Auffas

sung, daß d ieser Satz fa lsch sei, weil er auch von den Atheisten bean

sprucht wird . Habe ich in meinen Ausführungen d ie Meinung vertreten, 
daß es uns aufgegeben ist, die Menschen in die Grenzen ihres Weges zu 
Gott einzuweisen, soll te jedenfalls damit nicht den Menschen, die dies 
ablehnen, das Recht zu leben abgesprochen werden. 

Völkerrechtsidee 
von christlicher 
Theologie 

mitbegründet 

Patz Als kleine Ergänzung zu dem, was Frau Gabriel 
und Herr Schneider zu den Vorläufern der Menschen
rechtsidee gesagt haben: Es hat sie tatsächlich gege
ben, und sie waren sehr eng mit der christlichen Theo
logie verknüpft - insbesondere mit der spanischen 

Spätscholastik. So waren es Theologen, die sich in Reaktion auf das 

Grauen der Conqu ista in Amerika zu überlegen begannen: Sind nicht 
auch die nicht-monotheistischen Indianer Menschen? Es war freilich 

schon schlimm genug, daß si das überhaupt überlegen mußten. Dann 

fo lgten aber weitere Überlegungen: Ob nicht diese Indianer ein Recht auf 
ihre eigene Regierung hätten und insofern auch ein Rech t auf ihre eigene 
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. ·boten wäre ihnen das Christentum aufzu-d Spanrern ver , I" - -
oeligion, als es en htet der Tatsache, daß diese keine Hochre rg1011 rm 
" _ ungeac . . II 

vingen · - hen Tradrt1on darste t. 
Z\ der abrahamrtrsc h b t d I er auf den Theorien christlicher ,nne . V"lkerrec t au a, . 1 

Da westlrche o b . besonders Francisco de Vitona (gest. 1546) a s 
Theologen auf, wohtser ·1t Damit gehören die Thesen dieser Theologen 

V"'lkerrec gr · h ·d 
Vater des o . flußreichsten Vorläufern der Menschenrec t_s , ee. 

auch zu den ern d Das entspricht ganz dem, was ich in mern:m Ref~

l',lohacteqq-D~~a I Begriff Menschenrechte' zwar in den philosoph 1-
rat ausführte: ~ ct~ten Jahrhunderte, vor allem auch in den Werken 

chen Sch~len_ er d~ücklichen Form nicht zu finden ist, in se rne_n Gru_nd-
/i,an/5, in dreser a~s . d Lehren der Religionen abzuleiten smd, d I wre sre aus en „ d 
zügen je oc , '. . . einzelnen noch weiter auszuführen, wur e uns 
schon sehr alt rst._ Df'.:hs rm I übrigen fand ich Ihren zuletzt erwähnten 

ber zu weit u ren. m 1 

hi~r a . ufsch lußreich und will ihn gerne festha ten. 

Hinwers a h b . Die Erläuterungen von Herrn Mohaq-
5c a estan . h ß m Nut-

einige -Damad waren auch für mrc von gro ~ -
Beobachtungen ;:~ Ich möchte daran anschließend auf e!n rge ~e

1 
r-

h · h k men d ie mir aus rs a-aus islam1sc er tere Aspekte zu sprec en om , . b . 

Sicht mischer Sicht diskussionswü:dig e_rschem_en. ~ ~~ 
. hdem ich schon an vielen Drskussronen uber . 

möche ich - nac d I d t ·1 enommen habe - manche Drnge, ht ·m In- un Aus an er g d-
chenrec e r . wie von anderen Freunden, ie aus 

die von Ch risten und Musl rmen s~ e wieder in diese Diskussion ein-

dem Westen in den 1::sk~;;;~~~~v:n~inander abgrenzen und hoffe, 
gebracht werden_, et. . n ele enheit bringen zu können. 
so etwas mehr Lrcht rn d rese ~Dg J _ ähnlich wie auch unsere öster
Zunächst hat Herr Mohaqqeq h adma f h' gewiesen daß die mächtigen 

h- h F eunde - zu Rec t arau rn ' d . 
reic 1sc en r h f I D ckmittel gegen andere Län er ern
Staaten die Menschenrec te o t a s . rhut e·nfach hinnehmen vielmehr gilt 

D' Tatsache kann man rnc i , 

setzen. rese . I' . 't Entschiedenheit entgegenzutreten. 
es, dem Unrecht, das dann regt, mr . kl" ob und inwie

Rechte Gott 
gegenüber -
oder anderen 

Men chen 
gegenüber? 

Sodann wäre genauerhrn zu aren, 
. . h dabei um Rechte des Menschen Gott 

wert e~bs rc handelt oder ob die Menschenrechte als 
gegenu er · d . · 
Rechte von Menschen zu bestimmen srnd: '\s'~ 
anderen Menschen gegenüber haben. Srch:r rc 
d f. . d'e Artikel der Menschenrechtserklarung e rnreren 1 
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Rechte, die für das Verhalten der Menschen zueinande 1 
D h d ' M h r re evant -

urc 1e ensc enrechte erhält der Mensch aus th 1 . 51 11d 
. h d' F h eo og1sche S 

nrc t 1e rei eit, Gott anzunehmen oder nicht· denn Gott h r icht 
Offenbarung den Menschen zum G lauben an' ihn verpfl' hat durch die 
vielmehr bei den Menschenrechten um einen Kample ic tet. Es &eht 

- d x von Auss 
mit eren Annahme sich die Menschen dazu verpflichten . . _a&en, 
gesel lschaftl ichen Leben zu beachten. Daß der Mensch z, s1.e in ihrem 

ren Menschen wi rd , indem er Gott gegenübersteht und a~~~ em Wah. 
~ntw?rtet, das gehört zum unveräußerlichen Gemeingut christl io~:~ Ruf 
1sla r111s cher Theologie. Die Menschenrechte wol len e·n · 1 . und 
B - h i z1g unc allein d 

ezie ungen der Menschen untereinander regeln . ie 

Gesetze einer Ein weiterer Grund dafür daß wir in der M h 
• • • 1 ensc en-

Gesellschaft rechtsd1skuss1on mit unseren westlichen F f . h . reunden 
ni ht mit o t 111c t weiterkommen, li egt in einem theoretisch 
einem Mal Problem: Es besteht in ein igen Bestimmunge den 

- 1 . h . n er 
zu verändern 1s am1sc en Rechts leh re, d ie Anlaß geben, darüber 

nach zudenken, ob einige ,Menschenrechte' · 
heute formuliert sind, mit d m Islam konform sind oder n1·cht w' wie _sieh 
· f I d . . · enn rc 
1~ o gen ~n ~uf einen Gesichtspunkt hinweise, der hi lfre ich sein könnte 
d1:se Schw1engke1ten zu beheben, so soll das jedoch nicht heiße d ß 
wrr verpf!_1chtet sind, alle Punkte der Menschenrechtserklärung zu ankzea. 

ti~ren. Naherh1n ge~ t es um einen Gesichtspunkt, der im Zusammenha~g 
mit der gesellschaftl ichen W irklichkei t des Menschen steht· Ke'1n G tz b · h · · ese -
g~ er, nrc t ernmal de~ Prophet, ist dazu imstande, sämtliche Gesetze 
e111er Gese llschaft auf ernen Schlag zu verändern. Das würde zu 1 ·· b 
· K fl'k · un os a-
1 en an_ 1 ten 111 der Gesellschaft führen. So hat au h der Prophet des 
Islams nicht versuch t, alle damals bestehenden Gesetze und Riten aufzu
heben. Das wa r fa ktisch unmöglich. Vieles von dem, was in unserer 
Rechts lehre als Tragpfeiler im Bereich der Familienordnung, ja sogar des 
Strafrechts und der Herrschaftsordnung gi lt, hat es somit in einer allgemei
neren Form schon vor dem Auftreten des Propheten gegeben. 

. . . zum Beispiel So hat der erhabene Prophet des Islams, nachdem er 
Sklaverei und dazu beSlellt worden wa r, versucht, einige Reformen 
das Verbot, im Bereich der Gesetzgebung durchzuführen. Indem 
den Glauben er zum Beispiel das System der Sklaverei humaner 
zu ändern geStaltete. O der, hinsichtl ich jener anderen Sitte im 

voris lamischen Arabien, derzufolge es nicht möglich 
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1 ben zu ändern. Ich möchte dieses Beispiel hier erwähnen, 
war, den G_auzusammenhang mit der Frage der Menschenrechte disku-

-1 es oft im d · R 1· · we1 . d 0 . Araber erlaubten damals nieman em, seine e 1g1on zu 
. 11r • ie GI t1ert w h lb wollten sie auch den Propheten, als er den neuen au-
ändern.k~esd ~e und seine Anhänger töten. Dies führte bekanntlich zur 

ver un e ' h · h ben p heten nach Medina. War nun der erhabene Prop et 111c t 
• des rop . . . . higra. d den Menschen auf einmal soviel Einsicht und Erkenntrns zu 

ni tan e, h„ kt· n 
1 . 1 die sie in die Lage versetzt atten, es zu respe 1eren, wen 
errn1tte n, d. F b v · Religion ändern wollte? Sucht man 1ese rage zu eantwor-
iner se1ne · · · f" d' e f"h t dies zur Annahme, daß das Fehlen einer Leg1t1mat1on ur 1e 

ten so u r · 1 A b' ' b -- 11derung auf die Schwäche des Menschen 1m a ten ra 1en 
Glau ensa · h h d 

„ k {"hren ist. Nicht auf Gott. Die Menschen waren zu sc wac un 
zuruc zu u - .. . d · fach nicht die innere Kapaz1tat dazu. Es war also 111cht Gott, er 
hatten ein . . .. d . sagt hätte daß niemand befugt 1st, seinen Glauben zu an ern. 
ihnen ge ' · · .. · 1 · !mehr daran daß ihnen Muhammad diese Kapaz1tat nie 1t 
E lag v1e , · 

eingeschränkt ve rmitteln konnte. 
uE~ deres Beispiel könnte man im Prinzip der Vergeltung sehen, das 

1n an h E. b „ 1 t 
damals weitve rb reitet war. Dazu hat der Prop et gesagt: " ine _ose a 
soll mit etwas gleich Bösem vergolten werden. Wer aber verzeiht und 
Besserung schafft, dessen Lohn obliegt Got~- [ ... ]" ~Koran 42,40). Gott 
hat auch nicht die Sklaverei für erlaubt erklart. ~r will weder, ~aß ~en-
chen zu Sklaven gemacht werden, noch daß sie 111 der Sklaverei bleiben. 

Die Sklaverei war jedoch in jener Zeit eine gesellschaftliche Tatsache: Es 
gab Kriege, und nach dem Krieg ma~hte n:ian d'.e Gefang r~~n zu Skla
ven. Der Proph t konnte d iese Trad1t1on nicht einfach bese1t1gen . Wohl 
aber brachte er Reformen und schuf dadurch humanere Verhältnisse . 

Hier wäre auch eine grundsätzliche Frage zu stellen: 
Bedeutung Aus der Sicht des Propheten und des Islams ist der-
neuer 1gtih,'ids jenige Mensch der angesehenste, der sein Leben am 

meisten auf Gott hin ausr ichtet und gottesfürchtig ist (vgl. Koran 49,13). 
Sollten die Muslime nun eines Tages feststellen, daß ihre Gesellschaft 
jetzt imstande ist, einige jener rechtlichen und rituellen Bestimmungen 
zu ändern, die der Prophet in seiner Zeit nicht ändern konnte, deren 

Änderung jedoch dem islamischen Wesen entspräche, was würde dann 
gegen ein solche Veränderung sprechen? Meiner Meinung nach kann 
man in solchen Fällen neue igtihäds einführen - ein Thema, das von gro
ßer Wichtigkeit ist. D as Problem ,Menschenrechte' muß man jedenfalls 

187 



auch aus diesem Blickwinkel diskutieren. G leichze itig betone i h 
d ings, daß die Instrumentalisierung der Menschenrechte seit~ aller 
internationalen Mächte, um sie als Druckmittel gegen die sch ns d r 

Lä~de~. einzusetzen,. in h.ohe~ Maße una~gebracht und unger:::~n 
Wir mussen daher d ie D1kuss1onen sehr differenziert führen. Viel! 1t· 
gelingt es uns dann, das Problem d r Menschenrechte aus einem ht 
Blickwinkel zu betrachten und nicht zu sag n: Da der Prophetdie:euen 

jenes nicht geändert hat, oder da es in der Rechtslehre so oder an~d r 

festge legt ist, deswegen könne man es auch später nicht ändern M . ers 
M · h · · k · einer 

einu.ng nac .. 1st eine Zusammen unft wie diese eine passende Gele-
genheit, um uber so lche Probleme zu diskutieren. 

Khamene'i Das Thema dieser Versammlung sind die interre ligiö 
B . h ~n ez,e ungen. Was Sie angesprochen haben, gehört in den Bereich de 
hawze, der universitären Einrichtungen. r 

göttliche Mohaqqeq-Damad Abgesehen von jenen Ausfüh-
Gesetze gelten rungen, die, wie schon gesagt wurde, in die islarni-
zu allen Zeiten sehe Rechtswissenschaft gehören, meine ich, daß 
und an allen Herr Schabestari einige sehr wichtige Punkte ange-
Orten spr~~hen hat. Ich möchte in diesem Zusammenhang 

zunachst etwas feststel len und dann zwei Fragen an 
ihn richten: Ich gehe auch davon aus, daß d ie ,Menschenrechte' den 
Menschen nicht hinsichtlich seines Verhältnisses zu Gott meinen, und 
möchte dies hier ausdrücklich festhalten. Im weiteren geht es mir um 
die Frage, ob für die von Gott bestellten Gesetzgeber das gleiche gilt 
wie für die mensch lichen Gesetzgeber - daß sie es nicht wagen, alles 
auf einmal zu verändern. Natürlich ist kein menschliches Gesetz 
imstande, alles, was bisher galt, abzuschaffen bzw. zu verändern. Aber 
gilt dies auch hinsichtlich der gö ttli chen Gesetze, für jene Gesetze, di~ 
aus der Transzendenz kommen? Diese Frage stellt sich umso mehr, als 
wir do h davon ausgehen, daß d ie Prophet n das bekanntmachen, 
was dem wohlverstandenen Interesse (ma~laba) des Menschen ent
spricht, was ihm zu allen Zeiten entspricht. Sollte, was die Propheten 

iner Religion, zum Beispie l der Prophet des Islams, dargelegt haben, 
nicht eben das sein, was die Menschen zu allen Zeiten und an allen 
Orten meiden sollen bzw. das, was mit der inneren Natur des Men
schen übereinstimmt? Dieser Glaub paßt sicherlich nicht zur Auf
fassung, daß dieses oder jenes heute geändert werden müßte, weil 
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d el wa"re, es in seiner Zeit zu 
nicht imstan e gewes i 

Prophet 
der 
Jndern. Die zweite Frage knüpft an den anderen wichtigen 

as 1st mit Punkt an den Herr Schabestari angesprochen hat: 
w Geist des an seine ~ussage vom ,Geist des Islam s' . W~r k.ann 
:,;,, näher- diesen genau bestimmen? Wenn :'ir !elZ: b~1sp1els-

hin gemeint? weise sehen, daß die ganze Welt sich in die R1~htung 

die Homosexualität als etwas zu betrachte~, w as m1_t d_en 
beviegt, . F ·heiten zu vereinbaren ist, sollen w ir dann wirklich 

chhchen rei 1 .. · h r· f · 
rnen I h t der Geist des Islams die Homosexua itat nie t ur rei 

en· dama s a 
a~I" ~ nun aber machen wi r es? 

er ar, Gabriel Als Theologin möchte ich aus christlicher 

keine Entgegen- Sicht einen Argumentationsstrang in Frage stellen, 
setzung von den der Referent ins Zentrum seiner Ausführung~n 
Theozentrismus gerückt hat, und würde ihn dann gerne fragen, wie 
und Anthropo- das aus islamischer Sicht aussieht. Der Referent hat 1n 

zentrismus seiner Ab lehnung der M enschenrechte die Entg~-

w ·,schen Anthropozentrismus und Theozentrismus als ein 
gensetzung z h · tl' h 

1 A . ment für seine These gebracht. Ich halte aus c ns JC er 
entra es I gu · d h · I' 

2. h. d' Entgegensetzung für falsch, sooft sie sich auch in er c nst 1-
Sic t iese h ) · th · f chen Argu eh Theologie oder (unter anderen Vorzeic en in a e1s is -

en . en finden mag Und das aus dem im Referat von Herrn Mohaq-
mentation · · h · r h Vorteile 

eq-Damad schon angeführten Grund: Weil Gotto ne Jeg ic ~. 
~r sich handelt. Es entspricht unserer gemeinsamen Glaub~nsuberzeu-

g daß Gott barmherzig ist, d . h. eben, daß er auf der Seite des ~en
guhn ' t ht Das was dem Menschen und einem wirklich menschlichen 
sc en s e · 1 .. • G 11 chaften 
Leben dient- und dazu gehören in den gegenwart1ge~ ese s . 
di Menschenrechte-, kann daher dem Schöpfungswillen ~otte~ 111cht 

Ich Wu„rde gerne Ihre M einung dazu aus islamischer 
widersprechen. 
Sicht hören. 

di . Schöpfung 
- nicht zum 
Vorteil Gotte , 
sond rn cles 
Menschen 

Mohaqqeq-Oamad In meinem Referat hab~ ich 
gesagt, daß die Vorstellung von der Sünde als emem 
wesentlichen M erkmal des M enschen und von der 
Notwendigkeit seiner Befreiung aus dieser Sünd~, 
zu einem theologischen M echanismus führt, der d,e 
Opferung Gottes in der menschli hen Gestalt JesL1 
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zur Fo lge hat; daß also d ie Aussage Jesus habe sich geo f 
h . .. .' P ert u 

Mensc he1t aus der Sunde zu befreien sich auf etwas b · h' rn die . , ez1e t w . -
Dienste der Menschen steht - ohne jeden Gewinn für G tt ' as 1tl1 
Jesu Opfer würde dem nach im Interesse des Menschen ge~ ho~er Jesus. 
damit der Mensch Verzeihung seiner Sünde erlange und oh e en sein, 
r· G W s· ' ne Cew· 
ur ott... as te ~agten, ist ein Tei l auch unseres G laubens: daß die „ in~ 

ehe Schopfung nicht zum Vortei l Gottes erfo lgte sond rn f gottli-
„ 1· h · · · ' au grund d 

gott 1c en Barmherz1gke1t. Es gibt ein persisches Gedicht in d er 
heißt: ' ern es 

„N icht zu meinem Vorteil habe ich die Welt erschaffen 
um meine Diener zu beschenken, schuf ich sie. " ' 

Das Wort ,Sklave', 0abd, darf hier nicht irreführen. Haben Sie e "h 
d ß d M h . . . rwa nt 

a er ensc 1n der christlichen Tradition als Partner (der ßegr' ff ' 
b · d I f .. · ~ - 1 wurde 

e en in er au enden Ubersetzung m,t sank der Beigesell te' · d 
b . . . ' ' , wie er-

gege en) Gottes gilt, so lehnen wir d ies ab und z iehen es vor de M 
h 1 

, n en-
sc en a s Adressaten (hamsuän) oder als Sachwa lte r und Stell 
(! /-~ vertreter 
Ja 1,a) Gottes auf Erden, sozusagen als Abbi ld Gottes auf E d 

b . 1 • . r en, zu 
eze ,c 1nen. Im ledigen Koran werden auch die von Ihnen er ·· 1, 

0 f d' d wa nten 
~ er, ,e er_ Mensch Gott darbringt, angesprochen, wenn es dort 

heißt: ,,Weder 1hr Fleisch noch ih r Blut erreicht Gott, aber Ihn er · h 
e F ·· . k . [ re1c t 

ure romm ,g e1t._ .. .J" ~Koran 22,37). In persischer übers tzung heißt 
die Ste l_l e: ,,Gott z ieht kemen Gewinn aus dem geopferten Fleisch und 
Blut, sein Gewm n ist, daß ihr euch Ihm nähert." So sieht es unser islami
scher Glaube. 

alle Menschen Vorsitzender Eine Mitteilung von unseren zoroa-
wie Gl ieder strischen Brüdern, di hier anwesend sind, möchte 

eines Kö rpers ich gerne zur Kenntnis bringen: Sie schreiben, daß 
Iran e111 Land 1st, das als Wiege der Erklärung der 

~enschenrechte angesehen we rden kann. In d iesem Sinne hängt auch 
tn d~r Menschenrechtsabteilung der ,Vereinten Nationen' das folgende 
Gedicht von Sa'di (gest. 1292): 
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,,Adams ~achkon_1 men, sie sind wie Glieder eines Körpers, 
denn sie alle sind aus dem gleichen Stoff geschaffen. 

Fügt das Schicksa l einem Gliede Schmerzen zu 
so bekommen es auch die anderen zu sp ür n.' 

Der du nicht An teil nimmst an den Schmerzen der anderen 
dich kann man nicht ,Mensch' nennen." ' 

d. ht stammt von einem der bedeutendsten iranischen Dich
pie5e5 Ge . '~heute wie schon erwähnt, in den Räumlichkeiten der UNO 

und es fS / f 1· h b h 1er. f ersisch als auch au eng ,sc ange rac t. 
~ohl au P . 

0~ Khoury Beschreibt nicht der Theozentnsmus den 

fe Gernein· Weg von Gott her zum Menschen, der Anthropo-

oe 111~eiten im zentrismus aber den Weg vom Menschen her zu 

:eoschenrechts- Gott? Betrachtet man dies theoretisch als denselben 
~ndnis Weg, hebt sich der in den beiden Begriffen scheinbar 

. de Widerspruch wieder auf. So verstanden, sprechen sich in ihnen 
hegen . Aspekte derselben Realität aus. Dann gilt aber nicht: entweder 
nur zwei . d . h d p 

ntrismus oder Anthropozentnsmus, son ern - Je nac er er-
Theoze · 1 d „ 1· h 

k . . Theozentrismus und Anthropozentnsmus. n er ost 1c en 
spe tive · h f d h · 

1 g·,e des Christentums liegt der Akzent me rau em T eozentns-
Theo o . . · h In der westlichen Theologie wurde 1n letzter Zeit eher der Ant ro-
mus. trismus betont. Darin sol lte man aber keinen Widerspruch sehen, 

~~~J: rn eben zwei Möglichkeiten, denselben Weg je nach der Blickrich-

tung zu beschre iben. . . 
Ich sehe in unserer Diskuss ion doch manche Geme1nsamke1ten. 

zunächst, was den Inhalt der M nschenrech~e a~bel~ngt. B denk~ ma~, 

5 im Referat über d ie Menschenrechte 1m 1slam1schen Verstandn ,s 
~ 1 . . 
esagt wurde, so kann man doch vom Inhalt her vie Gemeinsames mit 

~ern Menschenrechtsverständnis in unserer Tradition erkennen. 
Auch hinsichtlich der Funktion der Menschenr chte läßt sich eine tief~ Ge

meinsamkeit erkennen: Sie wol len in jedem Fall den Menschen vor Uber· 

griffen der anderen und vor der Willkür der Machthaber schützen. 
schließlich ist auch der kritische Umgang mit diesen Menschenrechten, 
mit ihrer Formul ierung und ihren möglichen Entfaltungen ein gemeinsa
mes Anliegen. Es wäre wohl sachlich nicht gerechtfertigt und eine Trü
bung der Blickrichtung, würde zum Beispiel die islamische Seite zu sehr 

Kritik an den Menschenrechten üben, während wir deren Bejahung zu 
sehr betonten. W ie Professor Luf schon sagte, müssen wir beide die 
Menschenrechte und ihre Entwicklung kritisch begleiten. Das ist ein 

gemeinsames Anliegen. So können wir vielleicht doch bei allen Auffas
sungsuntersch ieden eine Brücke zwischen der islamischen Tradition und 
jener Tradition der Menschenrechte finden, wie sie sich im christli chen 

Bereich herausgebildet hat und jetzt in der christlichen Theologie rezi-

piert worden ist. 
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Mohaqeqq-Damad Den Gedanken einer Vereinbarkeit 
t . d . von The nsmus un Anthropozentnsmus kann ich im Hinblick f 0 zen. 
stimmte Interpretation des Anthropozentrismus gut akze t~u e1ne b . 
d. h · d · 1 · P reren z res auc rn er rs am,schen Mystik zu finden ist. Ist jedoch d 8 ' . lJrna1 
Anthropozentrismus, wie dies heute im Westen der Fall ist er e~nffd 
Bild eines Menschen, der willkürlich und ziellos seinen :- gepragt vorn 

h d rgenen vv-· sc en un Postulaten nachgeht, so werden die beiden , , lJn. 
. 1 . . . vorstelltJn 

nie 1t mrternander vereinbar sein. Wir können den großen G &en 
· d . . ottsehrw L mrt em Menschen vereinbaren, nrcht aber mit einem Me h 0111 

· h 1 1 ·· h · . nsc en, d src osge ost at von Gott und sernen eigenen Trieben und F d r 
·· 11· h' b · or erung 

vo 1g rngege en 1st. Dann werden Anthropozentrismus und Th en 
trismus nicht mehr miteinander zu vereinbaren sein. eozen. 

Würde de Dinani Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt d ß. 
d M h ·· , a 1n Menschen allein er ensc enrechtserklarung auf die theo/o . h 
D' · . g1sc e 

legitimiert imens,o_n ''.:1 Verständnis des Menschen verzichtet 
aufgrund seiner wurde, wre uberhaupt auf Jede Verbindung z d 

R /" . W . b u en 
Beziehung zu . e '.g,onend .. orrn a er liegt dann eigentlich die Legi-
Gott t1mrerung reser Menschenrechte? Als Grund! 

d r· b . . . age 
a ur ga en Sre zwer Strchworte an: die Würde d 

Mens~he~ un~ di: Gleichheit aller Menschen. Wir pflegen zwar d~ 
Weltw1rkl1chke1t m,t unserem Verstand und mit unserer Vernunft 
lysieren. Vielleicht liegt aber jenseits von uns eine Wirklichkeit d·zeu ~na-
d. . . , 1 w1rrn 

reser Weise mrt unserem Verstand nicht mehr erklären und analys ,· 
k „ E' eren 
onnen. rn von jed m göttlichen Ursprung losgelöster Mensch hat kei-

ne~ Ans~ruch auf Würde und Gleichheit. Denn auch Würde und Gleich
heit bedurfen einer Legitimierung. Und diese liegt in der Beziehung de 
Menschen zu Gott. Als Stellvertreter Gottes auf Erden besitzt der Mensch 
seine Würde. 

Mohaqqeq-Damad Ich bin auch ganz dieser Meinung. Ich wollte nur 
darau~ hinwei_sen, daß jenen, die die Menschenrechte legitimieren woll
ten, drese berden Begriffe - Würde und Gleichheit - dazu dienten 
während für uns die Würde eines Menschen, losgelöst von seinem göttli~ 
ehe~ U~sprung und von seiner Bestimmung für den Jüngsten Tag, nicht 
h1nlanglich erklärbar ist. Kam man darin überein, daß der Mensch sich 
durch seine Vernunft und Erkenntnisfähigkeit von allen anderen 
Geschöpfen unterscheidet, und sah man darin seine Würde ausreichend 
begründet, so betrachtete man dies in der Folge auch als hinreichende 
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. rundlage für die Menschenrechte. Demgegenüber sehen 
Legitirnatr~nsg des Menschen darin begründet, daß er als Stellvertreter 
\'lf die Wurdde ·ngesetzt ist. Des Menschen Würde ist also eine dem 
\ f Er en e, h · · d. 
Gottes au Gott verliehene Würde. Daher ist es für uns sc wreng, 1e 

1en ehe~ vodn menschlichen Würde, wie sie dem modernen Men-.. at1on er k 
Legitirn b ·ff zugrundeliegt, als zutreffend anzuer ennen. 

echts egn · · k · 
chenr Vanoni Ich wollte versuchen, auf die Schw1eng ert 

it ist nicht einzugehen, die immer wieder und gerad~ v~~ reli-

ür giöser Seite im Umgang mit de~ W~.rt ,F~e,hert auf-
b d Gefühl daß der Begriff oft negativ gefarbt 1st und des

tritt. Ich ~ahe as verw:ndet wird. In der katholischen Kirche war es 
n nie t gern · · ' II 

wege . ..b aus schwierig sich diesem Wort ,Frerhert zu ste en, e Zeit u er ' L.b 
lang J e·,n Gebet gelehrt hat dessen letzte Bitte lautet:,, r era b hl uns esus ' . . . . 
0 wo 1 1 _ Befreie uns von dem Bösen!" (Mt 6,13). E111e Bitte, die rn 
nos a ma t bet mehrmals täglich vor Gott, den allmächtigen und barm
unse.rem etragen wird. Natürlich kann die Freiheit mißbraucht werden 
herzigen, ge · · d · · · S · t F · 

d ative Auswirkungen haben . Dann srn wir uns ernig. o 1s. rer-
un_f n.: 8 hristliche Theologie nicht mit Willkür gleichzusetzen, mrt der 
he1t ur c ·11 · · B f · ng 'h -1, alles tun zu können, was man w, . Es 1st zwar e111e e re1u 
Frei e1 , . . .. d ß · h · G 1 -

' 1 as aber es ist auch eine Fre1he1t fur etwas: a man s,c 1m au 
von e w , . . 1 f · M h 
b Gott in einer Gemeinschaft f111det, 111 der man a s re1er ensc en an . . · d 
lebt und in der man lernt, seinen eigenen Fre1he1t~ra~m mit an eren ~u 

·1 1 d damit im gleichen Maße aufhört, die Fre1he1t der anderen ern-te, en un . d . h . 
en Ein Grundsatz christlicher Moraltheologie, en es src er 111 

zugrenz . . . 1 · h 1i d' 
d' oder einer ähnlichen Formulierung auch 111 der rs amrsc en ra. 1-
_ ,ese~bt besagt· Abusus non tollitusum. Weil man befürchten muß, sich t,ongr , · · h d 

beim Aufstehen den Fuß zu brechen, bleibt man doch nie t . en ganz~n 
Tag im Bett. Die Freiheit kann a~ch. g~fährlich s~in. Im Christentum 1st 
jedenfalls unter menschlicher Fre1he1t nicht.geme111t, daß der Mensch tun 
kann, was er will. Dazu befreit ihn Gott nicht. 

Was tut die katholische Kirche für die Menschen-
was tun rechte? _ eine Frage, die auch Herr Shoa'i gestern 
~tholiken für anklingen ließ. Hier, wie übrigens ganz al_lgemein, _i_~t 
die Menschen- katholische Kirche' jedenfalls nicht mit ,europa,-
rechte? ~eher' bzw. ,westlicher Kirche' gleichzusetzen. So 

kommt zum Beispiel Herr Khoury aus der Ostkirche, ebe~so wie der 
Großteil meiner Mitbrüder von der gleichen Ordensgeme111schaft aus 

193 



der sogenannten Dritten Welt stammt - aus lndonesion, wo es di . 
sten Muslime gibt, und sehr vie le aus Lateinamerika. Diese Christ: nie,. 
suchen, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen. Ich erinnen ver
einen Bischof in Brasi lien, Erwin Kräutler, der sich gegen die Großg;e an 
besitzer wendet, die die Indios vertreiben und sie am liebsten aus ~nd· 
Weg räumen würden, und der in dieser Auseinandersetzung eni 
bewußt das Instrumentarium der Menschenrechte einsetzt. Er kann&:nz 
Wort für diese Menschen dort nur so tapfer erheben, weil er weiß, datn 
Europa und in weiten Teilen der Erde Menschen hinter ihm stehe'° 
Katholiken, die sich im Sinne der Menschenrechte dafür einsetzen, d~ 
diese Indios das Recht zu leben und das Recht auf Heimat haben 
obwohl sie nicht katholisch sind . · 
Ein anderes Beispiel betrifft mehr die christlichen Kirchen in Europa, die 
während dieses furchtbaren Krieges im benachbarten Jugoslawien zahl
re iche Flüchtl inge aufgenommen haben. Es waren auch die Kirchen, die 
vielfach ihre Stimme gegen alle parteipolitischen Egoisten erhoben 
haben . Viele haben in unseren l anden gegen diese heimatlosen Men
schen Stimmung gemacht und sie bezichtigt, sie würden uns das Essen 
und die Arbeitsplätze wegnehmen. Die Ki rche hat sich auf die Seite der 
Flüchtlinge gestellt. Ich selbst wohne in einem christlichen Ordenshaus 
wo seit drei Jahren mehr Muslime als Christen leben. Diese Muslim~ 
haben uns versprochen: wenn sie wieder in ihre Heimat zurückkehren 
dürfen, werden sie erzählen, daß sie drei Jahre in einer Kirche gewohnt 
haben. 
Das wären konkrete Schritte, wie wir gemeinsam fü r die Benachteiligten 
in unserer We lt eintreten könnten . Nicht gegen Gott, sondern mit Gott für 
die Armen - das läge im Interesse dessen, was die Menschenrechtetat
sächl ich meinen. 

die christlichen 
Kirchen und 
die Freiheits-

Mohaqqeq-Damad Bei allen Differenzen, die zwi
schen den verschiedenen christlichen Kirchen beste
hen mögen, steht jedoch eines fest - und unsere 
österreichischen Professoren haben uns heute noch 
ausführlicher darüber inform iert: D ie christlichen 

forderungen der 
Menschen 

Kirchen liaben zwar gegen die ersten Ansätze eines 
schranken losen und unbedingten Freiheitsverständnisses, das sich unter 
dem Motto der ,Menschenrechte' ausbreitete, Widerstand geleistet. Sie 
haben sich jedoch al lmählich den Freiheitsfo rderungen der Menschen 
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. ine Art Rückzug und Abstandnehmen v~m r~ li-
„ t Wir sehen dann e . . unserem islamischen Glauben hinsichtlich 

e ug · kt den wir 111 . · d' 
g Standpun , h Gott einnehmen. Akzeptieren wir ie-

ö en d Mensc en zu d 
gi r Beziehung es F m wie die religiösen Zentren von Tag zu Tag e~ 
d\ Rückzug in der or , en immer weiter nachgeben, so werden wir 

;enschlichen F~:i~~ne~nes Tages möglicherweise keinen Namen ~ -~~lr 
dahin gelangen, tt' oder Glaube' geben wird. Wir haben das Ge-~ ' 
fijr .Religion', ,?o E twicklung auch eine Gefahr für unsere Grundsatze 
daß eine dera~t1ge ~ ße daß sie unsere religiöse Kultur bedroht. 
bedeutet in einem a ' 
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Globalisierung und staatl iche Souverän ität 

,Auf der Suche nach einer ,grenzenlosen' Gerechtigkeit 

Richard Potz 

. 5 uveränität ist ein Begriff, dessen Vergangenheit noch nicht bewäl
~Di~ ~nd dessen Gegenwart und Zukunft nur wenig erschlossen sind." 
ti~t 15\ Befund aus dem Jahre 19671 hat nicht nur hinsichtlich der Aufhel
oreseder Vergangenheit auch heute noch Geltung, sondern ist in bezug 
~~ . 

f die Zukunft aktueller denn Je. 
au icht zuletzt auch deshalb, weil es in den außereuropäischen Staaten 
ach der Entkolonialisierung geradezu zu einer Souveränitätsrenais

nance gekommen ist. Zunächst war in der Phase des europäischen I mpe
ria lismus die Übertragung von Segmenten des Aufbaus souveräner Staat
lichkeit Tei l der Ko lonialisierungspolitik. Im Zuge der Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechtes im Rahmen der Entkolonialisierung wurde 
das Erringen der vollen Souveränität als emanzipatorischer Akt verstan
den. Damit war der souveräne Staat im 20. Jahrhundert endgültig zu 
einem weltweit sich durchsetzenden Modell politischer Ordnung gewor
den, dessen Herkunft manchmal übersehen wird . Die Diskussion um die 
Gegenwart und Zukunft des Souverän itätsbegriffes ist jedoch ohne die 
Sichtbarmachung der historischen Bedingthei t des Begriffs des souverä
nen Staates nicht zu führen. Die „Einsicht in die Geschichtlichkeit von 
Staat und Recht hat d ie Erkenntnis der Geschichtlichkeit der Souveränität 

zur Folge"2. 

Das Generalthema dieser Tagung: 11Gerechtigkeit in den internationa
len und interreligiösen Beziehungen aus islamischer und christlicher Per
spekti ve" ist aufs engste mit der Frage nach der Legitimität und den Gren
zen der Souveränität des Staates verbunden. Wobei gerade aus der Sicht 
der großen Religionsgemeinschaften sowohl die im Spannungsfeld von 
Religion und Politik eingebetteten historischen Entstehungsbedingungen 

1 P. Häberle, Zur gegenwärtigen Diskussion um das Problem der Souveränität, in: 
Archiv für öffentliches Recht 92 (1967) 259. 

2 P. Häber/e, a. a. 0. (Anm.1) 270. 
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von Souveränität als auch eine Ortsbe C 
schaften angesichts der stürmischen En:~:;ung der Religions e 
scher Ordnungsmuster thematisiert we d w.7g supranational! '7Je,,,. 

r en mussen. 'Pot,1;. 

1. Die historische Bedingtheit der staatlichen S .. 
ouveranität 

Souveränität ist der wesentlichste B . 
realen politischen Ordnung der eu eg~'.'.f dher rechtlichen Erfassun d sr d · ropa,sc en Neu · 3 . g e 
~m;en e Eigenschaft der Staatsgewalt, sodaß d' z it. S,e ist die b/ 

c e taatstheone mit wenigen Ausnah . ie westl1ch-neuze·11· 

i.~s Ken;zei~hen des Staates erblicken~~~~~/~~ s;uv~;änität gerad~z~ 
a wur e die Leistungsfähigkeit des . . . egn der Souverä . 

nac~- inn~n Streit zu schlichten und nac~e~;;:t~~~enU Staat~_s fokussie~~ 
reprasent,erten Gemeinschaft zu s· h D ,e . nabhangigkeit d 
eme formal Ob · ,c ern. er Begriff erfuh er 

e erste,gerung durch die \!i k „ f . r solcherart 
von Superlativen, wie einzi arti . er nup ung m,t einer Vielzah 
~eren religiös-weltanschauli~he tv,~~zte;lbar,/~umfassend, allerhöchsi' 
smd. Souveränität und Staats· d d h e n. au en ersten Blick sichtb , 
eine geschichtliche Herausfor~:r a ~r eme ges~~ichtliche Antwort a~; 
beachten sind ung, eren spez,f,sche Bedingung 

. ~~ 

. In der klassischen Theorie spricht man . . 
liehen inneren Seite der Souveräni „ e11~erse1 t~ von einer staatsrecht-
ren Seite. Mit Hilfe de „ ß . tat und emer vofkerrechtlichen äuß 

rau eren Seite hat d S . . e-
Ansprüche der alten universalen euro äi;~h taat s~me Einheit gegen die 
und des Kaisertums, abgesichert Mt/ . en Ma~hte, des Papsttums 
begründete er dagegen seine Ei~h~it er inn~ren Seite der Souveränität 
kommenen mittelalte1·l1'ch gegenuber der Vielfalt der über-

en - vor alle r· d. h 
Strukturen, die in den konfessionelle . rn s an_ ,sc en - Herrschafts-
befindliche Einheit des Staat b d n hKnegen d,e gerade in Entwicklung 

c es e ro ten 
. De~ Begriff der Souveränität wurzelt . . . 

em kaiserliches oder ein päp t/' h ,n der Ausemandersetzung um 
s ic es Herrschaftskonzept im Mittelalter4: 

3 Unter dem un "b 1 b .. h u erse , ar gewordenen S h 'f 
moc te ich besonders hervorheben· /-/ . c rr ttum zum Thema ,Souveränität' 
Gr~ng!ag:n, Frankfurt/Main 1970. . . Quantsch, Staat und Souveränität, Bd. l: Die 

,es ommt bezeichnenderweise a h . d .. 
tela lterl1chen Theorien über da Vierha"ltu_c ,n ker_LJbernahmederTerm inologiedermit-

nis von a,serli h · . 
c em impenum und päpstlichen, 
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. liehe Herrschaftskonzept des Mittelalters beruht auf der Ver
oa ka,se~er römischen Kaiseridee mit dem universalen Missionsan
i1ndLJn~ 5 Christentums. Der Kaiser stand an der Spitze eines Missions
pruc~ e vergleichbar dem Kalifen, der als Herrscher der Gläubigen 
Perrurns, . h 

,rn 5 itze der islamischen Urnma ste t. 
an der ~pstliche Herrschaftskonzept - klar verdeutlicht erstmals im 

Oa~iol durch Papst lnnozenz III. - verweltlichte und partikularisierte 
J~h~e eriale ,Souveränität'. 5 Der erste Schritt war die scharfe Trennung 
die_ '~in einem weltlichen (terr.poralia) und einem geistlichen (spiritua
Z·\ /~ereich, wobei dem geistl ichen Bereich ein höherer Rang gegeben 
t,a de Der daraus abgeleitete Herrschaftsanspruch der geistlichen 
~~~ht:..Vurde in Form der päpstlichen Suprematie allein als universal ver-
anden. Diese Exklusivität hatte zur Folge, daß jede weltliche Gewalt :~n der geistlichen Suprematie legitimiert sein mußte (,,Außerhalb der 

Kirche gibt es kein imperium"6, formulierten daher Vertreter des papali

stischen Konzeptes). 
In einem zweiten Schritt eröffnete dieses Konzept den Weg zu einer 

Partikularisierung der weltlichen Macht: Während nur die geistliche 
Macht universale Ansprüche geltend machen durfte, wurde in weltlichen 
Angelegenheiten jeder König unabhängig von anderen weltlichen 

Mächten erklärt. 7 

Die geistliche Macht hat also zunächst die imperiale weltliche Macht 
zurückgedrängt und damit die Säkulari sierung in Gang gesetzt. Der Ver-

sacerdotium zum Ausdruck. Die kaiserliche Partei sprach von einer Koordination der bei
den Gewalten, die päpstliche Gewalt von einer Subordination der weltlichen Gewalt 
unter die geistliche. In der Staatsrechtsth eori e wird die äußere Seite der Souveränität auf
grund der Gleichheit der souveränen Staaten als koordinationsrechtlich bezeichnet, wäh
rend die innere Seite wegen der Unterordnung unter die Staatsgewalt als subordinations
rechtlich bezeichnet wird . 

5 In der Dekreta le „Per venerabilem " bescheinigte lnnozenz III. dem französischen 
König, daß r in weltlichen Angelegenheiten keinen superior anzuerkennen brauche, 
zugleich jedoch betonte der Papst, daß aufgrund des höheren Ranges der geistlichen 
Angelegenheiten ein Suprematieanspruch der geistlichen Gewalt bestünde. Während 
der französische Kön ig von der weltl ichen Suprematie des Kaisers befreit wurde, sollte er 
umso eindeutiger unter die geistliche Suprematie des Papstes gestell t werden. 

6 Vgl. H. Quaritsch, a. a. 0. (Anm. 3) 105. 
7 Vgl. dazu besonders : H. Walther, Imperiales Königtum, Konziliarismus und Volks

souverän ität. Studien zu den Grenzen des mittelalterlichen Souveränitätsgedankens, 
München 1976. 
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such, religiöses Recht zur politischen Doktrin zu machen, hatte zu . 
rel igiösen Krise geführt. Der Mißerfolg der geistlichen Macht war u einer 
weichlich. Sie konnte ihren unmittelbaren Anspruch zur Regelu/aus
weltlich-politischen Angelegenheiten nicht einlösen, und es wurd; ~er 
die sozialen und ökonomischen Krisen des Spätmitte lalters als Vier n ihr 

sagen 
angelastet. 

Damit begann der Aufstieg der Souveränität des absoluten Mo 
chen. Der weltliche Souverän wird zunächst von der Bindung an die nar
versalistische geistliche Macht der Kirche befreit. Anderse its gelant· 
ihm sogar, die geistliche Gewalt seiner Souveränität unterzuordnen Des 

· as 
Ergebn is war die Entstehung der Lehre vom Gottesgnadentum und von 
der unmittelbaren Legitimation des Monarchen aus dem göttlichen 
Recht. Von da her war der Souveränitätsbegriff am monarchischen Ein
heitsstaat der neuzeitlichen europäischen Mächte orientiert: ,,Das her
vorstechende Merkmal des Staates, das Souveränitätsrecht, kann es im 
strengen Sinn nur in einer Monarchie geben; denn niemand als nur ein 
einziger kann im Staat souverän sein."8 Die Souverän ität, ursprünglich 
ein Attribut Gottes9, wurde im Absolutismus auf die Person des Monar
chen übertragen. Der Souverän avancierte zum allmächtigen Schöpfer 
allen Rechts.10 Die Souveränität wurde dementsprechend als säkulari
sierter theologischer Begriff verstanden .11 

Für den Bestand des neuzeitlichen Staates schien vore rst nichts so 
gefährl ich zu sein, wie die Tei lung der Souveränität oder die Einräumung 
von Freiheiten gegen d ie souveräne Gewalt. Es ga lt das Prinzip, wird die 
Herrschaft getei lt, ist der Fürst nicht souverän.12 Vor allem die Lösung von 
der re ligiös-kirchlichen Legitimation durfte die staatli che Omnipotenz 

8 /. Bodin, Les six livres de la republique, VI 4, Paris 1583. 
9 Gott wird bis ir, d ie Neuzeit als der ,souveräne Vater', als ,unser souveräner Herr' 

bezeichnet: D. Klippe/, Staat und Souveränität, VI I. Das Problem des Souveränitätsbe
griffs vor Bodin, in : O. Brunner u. a. (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 6, Stuttgart 1990, 100. 

10 Die Gewalt, Gesetze zu erlassen oder aufzuheben, und dabei nur an die göttlichen 
Gebote, an die natürlichen Gesetze und an Rechtsgrundsätze gebunden zu sein , die allen 
Menschen gemeinsam sind, ist jenes Merkmal der Souveränität, unter das alle anderen 
subsu mierbar sind (/. Bodin, 1 10). 

11 C. Schmitt, Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (19221, 
Berlin 31979, 49. 

12 J. Bodin, II 1; Th. Hobbes, Leviathan, II 18; II 29. 
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Daher bestand der Staat zunächst aus politis~~en 
. i.. t in Frage stellen,: . .. en Einheit. Als die Unhaltbarkeit des politisch 

n1c11 f der re ig1os . rt d all 
Gründen au . heitlichen Glaubens erkennbar wurde, reag1e -~ er -

rordneten ein .. hst damit Rel igion zur Privatsache zu erklaren. Das 
ve_chtige Staat zunac ·· t en' enthaltene hohe Konfliktpotential sollte 
rr,a . . .. n Gegensa z b d 1 1· 
. den relig1ose . ht bedrohen. Um den Staat aus den e ro, i-
;,e Einheit des ~aate~;~cngen herauszuhalten, und weil die Grundla~en 

chen religiösen_ ~r~~ Einbindung von Kirche und Religion noc~ ntcht 
fi.ir eine pluralist1sc de der Grundsatz aufgestellt: Der Staat und die Reli-

b n waren, wur 
gege e · emein 13 

gion ha?en rnchts ionar~hie als politisches Ordnungsmodell zerbra~h, 
Als die absolute .. ·ta··tsbegriff als recht flexibe l und struktu1 ell 
. . h der Souverani . . T ·· , 

erwies sie . . h d . d ß in der Folge eine Reihe weiterer, rage_r 
offen. Dies -~et~t ~1c S ~;;n,eb~acht wurden.14 Dies ermöglichte langfristig 
der Souveran1tat1ns Pd gS .. ·ta··tsbegriffs Er entfaltet sich aus der 

· g es ouveran1 · 
eine Transformie/~:r zwei Parameter moderner politischer Herrschaft1s : 

Ausgei.,~ogenh:/nführung von auf partizipatorischen Verfahr~n beruhe~.
einerse1ts _de~ d \/4 /kssouveränität durch demokratische Repra
der Verw1rkl1chung er _o d d. rechtli che Gleichheit sichernden 

. 16 nd anderseits en ie . h · 
entat,on u . h c· d , e,·nzelnen und für Minder e,ten. . Freihe1tsrec ten ,ur e,, 

Garantien von h d. d ·· 1tige Aufgabe der Identifizierung von 
. aber auc ie en gu .. 

Damit war d . eue positive Beziehung des souveranen 
Staat und Religio.n. ~n e1lne n h 'I" hen Plu ralismus der Gesellschaft 
Staates zum religios-we tansc au 1C 

möglich. . 
. h bnis des ersten historischen Teiles 

Halten w ir also als Zw1sc ener~et der u·· be~indung der mittel-
. ·· ·tät des Staates 1s aus 

fest: D1e Souv~~an1 tion Europas geboren. Sie war zunächst 
alterlichen politischen Kon~e~ echten politischen Ordnung unter 
das Ergebnis der Suche nadc e1~e:i.~~~n Macht geschaffenen Bedingun
den durch das Versagen er ge1s , 

u Vgl. 0 . Klippe/, a. a. 0. (Anm. 9) 108, Anm. f~Sd Recht das Gewissen, die öffent-
14 Neben dem Staat waren dies z. ~-?'..e V~nund '2oa~ahrhu,ndert in: 0. Brunner u. a. 

liehe Meinung, vgl. H. Boldt, Souveran1tat: 1 . un . , 

(Hrsg.), a. a. 0. (Anm. 9) 129. - ß7 Zur Pathogenese politischer Modernität in 
11 K. Eder, Geschichte als Lernproze . . 

Deutschland, Frankfurt/Main 1985, 358· h . U d. 1g gewesen für den der Souveräni-
1& Diese war etwa für]. J. Rousseau noc ein n " . e/ a a O (Anm. 9) 126. 

tätsbegriff jede Repräsentation ausschloß. Vgl. 0 . Kltpp ' . . . 
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gen. Die Souveränität wurde zum Fundament der Staatstheori . 
sie vor allem die Einheit der Staatsgewalt zum Ausdruck brach~, in der 

Souveränität wurde aber auch zum zentra len Begriff des we~·1. 
Völkerrechtes. Auf dieser Ebene waren jedoch andere ßedin ichen 
gegeben: Das Naturrecht löst „die äußere Souverän ität von ih~ungen 
Bodin deutlichen Verbindung mit der inneren Souveränität, ind: r bei 
annimmt, daß Staaten und ihre Repräsentanten sich untereinand; .es 
Stande der natü rl ichen Freiheit, also im Naturzustand befinden"'7 0.r im 
,anarchische' Naturzustand im Ve rhältn is zu souveränen Völke~re:e'. 
subjekten war und ist jedoch angesichts der G lobalisierung aller Leb 1s 
bere iche kritisch zu hinterfragen. ens-

2. Die Souveränitätskritik im 20. Jahrhundert 

Eine - nach wie vor ihren religiösen Ursprung verratende - säkulari
sierte Überste igerung des etatistischen Staats- und Souveränitätsbegriffs 
fand sch ließlich im 19. Jahrhundert statt. Demgegenüber kam es zu 
ersten Ansätzen der Souveränitätskriti k, von denen ich die des österrei
chischen Staatsrechtlers Hans Kelsen hervorheben möchte. Für ihn istdie 
Theorie von der Staatssouveränität ein Zwil lingsbruder des imperialisti
schen Machtstaatsdenkens: ,, Die Souveränitätsvorste llung frei li ch muß 
radikal ve rdrängt werden. Diese Revolutionierung unseres Kulturbe
wußtseins tut vor allem not!"18 

Der neuzeitl iche Staat ist aus westlicher Sicht im 20. Jahrhundert ir
reversibel in einen neuen Transformati onsprozeß eingetreten. In einem 
recht schmerzhaften Prozeß muß der Staat lernen, sich nicht mehr in 
Überhöhung seiner Souveränität als Selbstzweck zu verstehen. In die· 
sem Sinne bedeutet Souveränität nach innen: Nicht ein konkurrierend es 
Nebeneinander des Staates und der gesellschaftlichen Verbände 
bestimmt den pol itischen Prozeß, sondern ei n Miteinander. Der souve
räne Staat erhält seine Legitimation gerade dadurch, daß er die Mögl ich 
keit des pol itischen Handelns durch sich se lbst regu lierende autonome 

' 7 D. Klippe/, a. a. 0 . (Anm. 9) 120. 
'8 H. Kelsen, Das Problem der Souveräni tät und die Th eorie des Vö lkerrechts. Beitrag 

zu einer reinen Rechtsl hre, Tübingen 21928, 317 ff. 
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. D . Staat als Clearing-Stelle für legitime 
" ntlichkeiten garant1ert. ~1 doch in der Lage sein, Konfliktfälle zu 

ieil~r~:cha~liche lnte~~~~:; ~:~~ :aher Bereitstellung von einer Viel~~~\ 
ge eiden. souverani die die Aufgabe haben, den Kon i -
entsterfahren und Kom~eten:~~~chärfen . Souveränität darf und kann 
von k ntrollieren un zu . l rden Staatliche Souve
fall zt.1 -~htgegen den Pluralismu~ atg~sp.,e ~:~ Säk~larisate entkleidet 

d.a~et;i"'~erade weil sie ihrer quats1-tB:ogr~;1~cnd diese rechtliche Begren-
ran1 , . chtlich begrenz er , d 
1,1LJrde, ist ein re . der Menschenrechtsidee verbun en. . 
\ ist untrennbar m1t . ebenen Verantwortungsgeschichte 
zung h .. te zur geschichtlich aufgeg . ht des Versagens 

Esge or d r Neuzeit daß er anges1c s 
es souveränen Staates_ e d O;dnung im Inneren sichern konnte. 

d istlicher Herrschaft '..ried~n u~ er Situation durch das, was durch ihn 
~er Staat band de~ B~rger_ in ~~~erung des gesellschaftlichen Friedens 

öglich wurde, namhch die \ . .. Konflikte. In dieser historischen 

; r,gesichts . stän~s~herA~::il~:~gt~:: staatlichen Machtapparates ~hr:l 
Bedingtheit fan ie b nden mit einem Denkschema von Be e 
Rechtfertigung. Sie_war ver u bau staatlicher Polizeigewalt und anderer 
und Gehorsam, mit dem Aus k denen der einzelne Untertan 

Verwaltungsstru turen, · d Staa 
zentra lisie1ter . t t ellen Ausstattung eines 1e en -
egenübergestellt war. ,,Zur ex,s en i l d Blankovollmacht, sich in 

g h „ chst die Genera - un f b 
tes" gehört da er zuna ". ' ' ntwortung diejenigen Au ga en 

hl. ß und in eigener vera .. f d 
freier Entsc ie un~ . b ältigenden Lagen fur er or er-
stellen zu dürfen, die er wegen de1 zu ew 

lieh hält" _19 . zentration durch die monarchisch~ 
Als Reaktion auf diese ~ achtkonK pten zur unbedingt notwend1-

... d . e Reihe von onze . h d 
S0uverä111tat wur e ein . Allmacht entwickelt. Angesic ts es 
gen Begrenzung der staatl,chen h„ ft n Machtpotentials bedurfte es 
durch den souveränen Staat ang~ ,a~d e t·f·kation zo Zur Aufrechterhal-

d t s der N1c1ti en i 1 . . h 
vor allem des Grun sa ze . . em mühsamen histonsc en 

h .d 'fk tion mußten in ein . 
tung dieser Nie t1 enti I a . . t· von Grund- und Freihe1ts-

tl . hkeit und die Gaian ie d Oft 
Prozeß Rechtsstaa ic . h tzt und errungen wer en. 

· d aufs neue durc gese d' 
rechten immer w ie er durch totalitäre Systeme unterbrochen, ie 
genug wurde dieser Prozeß h l' h n Identifikation oder auf 
entweder auf einer rel igiös-weltansc au ,c e 

tt t u a 21966 760 f. 
,,, H Krüger Allgemeine Staatslehr , Stu gar . . ' 

20 H. Krüge;; a. a. O . (Anm. 19) 178 ff. 
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einer Identifikation mit einer Nation beruhten oder die identifiz·ie 
rend 

Form des Klassenstaates annahmen.21 In all diesen Staaten werden e 

wurden d_ie_ ~ielfältigen Machtmi tte l_ des neuzeitlic~en St~ates entwe~:d 
gegen rel1g1os-weltanschaul1ch , national oder sozial definierte Mind r 
heiten eingesetzt und mißbraucht. er-

Im Verfassungs- und Rechtsstaat hat demgegenüber die Souveränir 
des Staates eine Transformation und eine neue Legitimation erfahre~t 
Daher w ird der Begriff der Souverän ität häufig negativ diskutiert d · , as 
heißt, er w ird durch se ine Grenzen bestimmt; so vor allem im Verhältnis 
zwischen staatlicher Souveränität und Rel igion, staatli cher Souveränität 
und Gewissen, staatli che r Souveränität und pluralistischer Gesell
schaft. 22 Es handelt sich um Schranken, die mit dem Kernbereich der 
Menschenrechtsgarantien aufs engste verknüpft sind. Nicht zufällig 
wurde die ,innere Souveränität' im deutschen Sprachraum in den letzten 
Jahrzehnten am Beispiel des Verhä ltnisses zwischen Staat und Religion 
diskutiert. Die völ lige Unzuständigkeit des Staates in rel igiösen Angele
genheiten wurde zu Recht als ein wesentl iches Krite rium seiner Souverä
nität gesehen. Der Staat ist - unter anderem deshalb - souverän, weil 
er Religionsfreiheit garantiert und weil er religiöse Interessen paritätisch 
berücksichtigt und nicht etwa, weil er sich mit e iner Religion identifiziert. 

Mit anderen Worten: Heute ist es daher gerade das, was im Rechts
staat unmöglich wurde, was den Bürger an ihn bindet. Die Souveränität 
des Staates wi rd durch Freiheitsgarantien nicht beschränkt, sondern sie 
erfährt durch diese ihre Legitimation. 

Wer Menschenrechte als typische Ausdrucksform westlichen Denkens 
zurückweist, ist daher zu fragen, wie er die Übernahme aller jener 
typ isch westlichen Elemente rechtfertigt, die nicht zuletzt auch mit dem 
Konzept der inneren Souveränität des neuzei tl ichen Staates verbunden 
sind. Einerseits ist zwar einer kommunitaristischen Kritik zuzustimmen, 
die darauf hinweist, daß das fre ie Individuum des Westens, das, was es ist, 
nur sein kann auf der Basis der Gesellschaft und Zivilisation, die es hervor
gebracht haben und erhalten. Zu den Entfaltungsbedingungen die
ser gese llschaft lichen Ordnu ng gehören nach Charles Taylor „Museen, 
Symphonieorchester, Universitäten, Laboratorien, pol iti sche Parteien, 

21 H. Krüger, a. a. 0 . 181 ff. 
22 P Häberle, a. a. 0 . (Anm. 1) 264. 
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ente Zeitungen, Verlage, Fernsehstatio~_en" sowi~ 
·chtshöfe, Parlam , . e die entsprechenden Gebaude, Ver 

Gen Jogische Infrastruktur ;' k 23 Es bleibt jedoch anderseits die 
tetn~ittel, Kläranlagen,_ Kra twer ~~fertigen sei , das wesentliche lnstru
ke rs beantworten, wie es zu rec .. u übernehmen und 
Frage z~ Technologie und Machtausubung_ z oliti-

ntanum an Elemente des damit verbundenen p . 
rne leich die entsprechenden. . So sehr das freie 1 ndividuum und sein 
zug t s zurückzuweisen. r h t hno-

sch~:!c::r:~h:licher Schutz das Vorh:;:re::r~:~:te~;; :~~~;:b:~ auch 

::ischen lnfrastru~.tur~o;:~~~:;~~~chen Infrastruktur das freie lndivi~ 
die Obernahme iese Mit anderen Worten, man muß dem Vorwur 
duurn und seinen Sch~tz.G de des westlichen Humanismus" den 
. Kolonialismus im ewan . de des westlichen 

eines ,, . S lbstkolonialisierung im Gewan 
V iwurf einer „ e 

0 t " entgegenhalten. Ht die 
Staatsappara es d. Kolonialisierung durch die eigenen 1 en, 

zu den Folgen iese: V b"ld organisierten - Staatsapparates 
nach westlichem or 1 1· · hen Macht 

sich des - . h d" Monopolisierung der po 1t1sc 
ehört nie t nur ie I K pte 

bedienen, g h d" Abwehr supranationa er onze . 
nach innen, sondern auc ie 

1. h Souveränität und grenzenlose Gerechtigkeit 
3. Staat 1c e . 

.. . n war die staatliche Souveränität im 19. 
ln der Form ihrer Uberste1geru g .. . hen Imperialismus. Es ver-
und 20. Jahrhundert Ausdr~ck deKs eureoppt:~der nach innen noch nach 

d h · ht daß dieses onz rt 
wundert a er nie , k . h Herausforderungen der Gegenwa 
außen imstande ist, den pra t,sc en 

zu begegnen. hl. h n Schicksalsgemeinschaft be-
ß de1 der mensc ic e .. . "' t 

Das Bewu twer I d ß die äußere Souveranita 
deutet fü r die internationalen B~zi:h':ge~~n; eines sich selbstbestim
nicht mehr als isolierende Sei st e kaup d darf· Der Ursprung der 

t nden werden ann un . 1· h 
menden Staates vers a . . / b I Mitverantwortung staat ,c er 
Sou veränität ist in Z ukunft ,n einer g o a en 

Autorität zu sehen. des Staates begriffen hat auch 
Souveränität als globale Vera~twortu;\ Die äußere Seite besteht in 

weiterhin eine äußere und eine innere e1 e. 

. . h d the Human Sciences, Philosophical Pa-
n Ch. Taylor, Atornism, in : Philosop y an 

pers 2, Carnbridge/Mass 1985, 205 f. 
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der_ Rolle des Staates als Vermittl er der Mitbestimmun i 
mernsc~aft. Die nach außen gerichtete Mitbestimm!n n der Staatenge. 
ke1~e Einbahnstraße sein. Sie findet ihre Ergänzung in ~ darf allerdings 
gerrch:eten Verantwortung. Diese besteht in der Umse einer nach inne„ 
le~ ~1tvera~twortung für die jeweilige staatlich orga~~~ng der globa. 
sc ,~ t. So wird das_ ~itverantwortliche Eingebundensein _ert~ Gerne;,,. 
meinschaft zur Legrt1mationsgrundlage der inne1·en S in __ d1e Weltge. 
eh o · · ouveran· t„ 

er rgan1sat1on. Staatsgewalt wird so lcherart in Z k ft r at staaU;. 
durch das Selbstbestimmungsrecht bzw. das Einforde~n ~n na~h innen 
rechten und nach außen durch die Fäh igke,·t M h on Solrdaritäts-
s d W . ' ensc enrechte. 
en er ers~ zu garantieren, legitimiert werden könn ,n urnfas. 

daher das Diktum G. Je/lineks da V·· rk h . en. lnsoferne ist 
nicht aber sind die Staaten de~ 'vo·· 1sk o ehrrec t rst der Staaten Wegen 
0 5 errec ts wegen da" k , 

er taat ist der globalen Ordnung wege d . h d. , umzu ehren· 
des Staates wegen. 24 n a, mc t ,e globale Ordnun; 

. ~as vielen noch als Beschränkung der Souveränität un 
in eine ungewisse Supranationalität und Glob 1· . d deren Zerfall 
wird . d G a rs1erung erscheinen 

in er egenwart zum Inhalt der Souve .. . .. rnag, 
deren geschichtlichen Wandels Eine auf d ~a~rtt un~ zum Ausdruck 
beruhende Legitimation staatli~h o . ~r g o a en M rtverantwortung 
S .. . .. rga n1s1erter Gemeinschaft b . 

ouveran1tatsgewinn für die menschliche S h. k 1 . en ringt 
ganzen. 25 c ic sa sgemeinschaft im 

Die Notwendigkeit einer Neubewertun v S .. . .. . 
aktuellen praktischen Beisp1·e1e d g_ on ouveran1tat ser an vier 

. n emonstnert. 
Erstens: Die Anerkennung d M h 

sion 26 ist sicher . . er ensc enrechte der dritten Dimen-

~;;;~~~~:~c~~h~~~t~c!h~an~~: ~pee~~f~s:t~d:~;~~r:~t~~1~~t~;~e~~e:t~ 
nismen zumal es sich . t L .. 

rechtliche Ansprüche von Teilend 'W I b ··1 in ers er in re um 
d . er et evo kerunggege d. V„ lk 

er industrialisierten Welt h d lt s· k .. . n 1e o er 
an e . re onnten Jedoch im Rahmen des 

2,, C. Je/linek, Allgemei St I h 
is Vgl. W. v. Simson 0- ne aat~. e_ :.e'. Bad Homburg u. a 31966, 377. 

lin 1965. , ,e Souveramtat ,m rechtlichen Verständnis der Gegenwart, Ber-

26 Vg l. dazu in diesem Buch: St. Hammer - C . 
nalen Beziehungen S. 133- 156· E R. d I . Luf, Menschenrechte m den internatio· 
E ·· · h , · ,e e, Menschenrechte de d ·t 0 . 
uropa,sc e Grundrechte-Zeitschrift 17 ( 1989) 9 ff. . r n ten ,mension, in: 
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.. rnlichen Völkerrechts theoretisch bislang nur als Ansprüche zwi
herko~essen Subjekten, das heißt als Ansprüche souveräner Staaten 
sehen andere souveräne Staaten definiert werden. Dies würde voraus
gegen daß die Staaten der Dritten Welt - für ihre Bürger handelnd -
setze;Oche aus Solidaritätsrechten durchzusetzen hätten. Das traditio
Anl~~ Völkerrecht enthält aber kaum inhaltl iche Grundlagen für derartige 
ne rüche souveräner Staaten gegen andere souveräne Staaten. Es fällt 
An5P d h 1 . h d S l"d . .. h H. . . den Industriestaaten a er erc t, e~ o r antatsrec ten unter 1nwers 

f ihre mangelnde Durchsetzbarkert den Rechtscharakter abzuspre
a~en.27 Die rechtliche Verfaßtheit der heutigen Völkergemeinschaft, 
~mer noch beruhend auf dem überkommenen Souveränitätskonzept 
~es europäischen Völkerrechts, erweist sich also als Hindernis für die 
Durchsetzung von Solidaritätsrechten bzw. der entsprechenden Weiter
entwicklung des Menschenrechtsbegriffs. Die Zurückweisung der soli 
darischen Humanität als eines die staatliche Souveränität transzendie
renden normativen Prinzips der Menschenrechte durch die Staaten der 
Dritten Welt ist auf diese Weise den Interessen der betroffenen Völker 
diametral entgegengesetzt. 

zweitens: Aufgrund der globalen Migrationen entstehen bedeutende 
neue Minderheiten in allen Staaten der Welt. Deren Schicksal darf eben
sowenig der Wi ll kür nationalstaatlicher Gesetzgebung und Vollziehung 
anheimgestellt bleiben wie das Schicksal bereits bestehender Minder
heiten. An ihrer Minderheitenpo litik läßt sich die Bereitschaft der Staa
ten, ihrer Aufgabe als Ort der Verwirklichung solidarischer Humanität 
nachzukommen, besonders gut überprüfen. 

Dri ttens: Angesichts der die Staatsgrenzen immer mehr negierenden 
internationalen Wirtschaftsverflechtung und der sich daraus ergebenden 
Notwendigkeit von schützenden und planenden Maßnahmen darf w irt
schaftlicher Egoismus nicht mit dem Hinweis auf die Souveränität ver
dunkelt werden. Dies gi lt nicht nur für die westliche staatliche Unterstüt
zung verschiedener Formen des Wirtschaftsimperialismus. Auch der 
ungehemmte wirtschaftliche Egoismus der führenden politischen Grup
pen in Staaten der Dritten Welt wird von diesen gerne mit dem Hinweis 
auf die staatl iche Souveränität überdeckt. Während man mit multinatio
nalen Konzernen Geschäfte macht und sich in deren Abhängigkeit 

27 Vgl. St. Hammer - C. Luf, a. a. 0. (Anm. 26). 
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begibt, weist man jede Kr itik von daraus sich ergebenden Me 
rechtsverletzungen als Einmischung in innere Angelegenheiten d:schen. 
tes zu rück. Der ökonomischen Global isierung kann auf diese ~~a
keine human itäre Globalisierung als Korrektiv entgegengehalten eise 
den. Weder das christliche noch das islamische Bekenntnis schütz We.r
diesem Zusammenhang bislang vor eklatanten Mißbräuchen e~ ,n 
Begriffs der staatl ichen Souveränität. 28 es 

Viertens: Angesichts der globa len, sich nicht an nationale Grenz 
haltenden vielschichtigen Fragen der Erhaltung einer menschengerec~~ 
ten Umwelt müssen alle entsprechenden Maßnahmen übernational 
plant und durchgeführt werd en. Da es hier aus der Sicht der abrahan,~~: 
sehen Religionen um die Bewahrung der Schöpfung Gottes geht, steht im 
Grunde genommen deren Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, wenn sie 
deren Zerstörung tatenlos zulassen.29 

All dies muß Konsequenzen für den Einsatz der großen Religionen 
zugunsten einer gerechten und friedlichen Weltordnung haben. Die 
westliche Erfahrung hat gelehrt, daß der Einsatz der Machtmittel staatli
cher Souverän ität zur Durchsetzung religiöser oder nicht-religiös weltan
schaul icher Konzepte zu einer gegenseitigen Durchdringung von Reli
gion und Politik und damit immer zum Mißbrauch der Religion führt. Daß 
nationaler Egoismus und schrankenloses Souveränitätsdenken durch die 
Verknüpfung mit religiösem Fanatismus in besonderem zu menschen
verachtender Politik führt, gehört ebenfa lls zu fundamentalen Erfahrun
gen der Menschheitsgeschichte. Offensichtlich hat die rel igiöse Bindung 

28 A ls Beispiele für diese Politik seien vier Staaten genannt. In Brasilien und auf den Phi
lippinen sind es Christen, die den Lebensraum der nichtchristlichen Minderheiten durch 
wi rtschaftliche Erschließung vernichten, in Nigeria und Ma laysia sind es Musl ime, die die 
Macht eines durch den Kolonialismus geschaffenen staatli chen Gebildes aus wirtschaftli
chen Gründen gegen Nichtmuslime einsetzen. 

29 Zur Klima- und Biodiversitätskonvention gibt es aber - soweit ich sehe - keine 
nennenswerten Äußerungen von seilen der großen Religionsgemeinschaften. Der Einsatz 
re ligiöser Ve rtreter bzw. ihre moralischen Entrüstungen sind leider thematisch eher 
beschränkt: Als auf der UN-Frauenrechts-Konferenz in Peking 1995 das Thema der sexu
ellen Selbstbestimmung der Frau auf der Tagesordnung stand, war das Engagement der 
ka thol ischen Kirche, ab r auch der meisten islamischen Staaten dagegen überwältigend. 
Es wäre wünschenswert, wenn ein Teil der Aufmerksamkeit, den die Repräsentanten aller 
großen Religionsgemeinschaften traditionell den Fragen der Sexua lmora l widmen, der 
umfassenden Bewahrung der Schöpfung zugewandt würde. 
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Eb en der Identität die stärkste Tendenz, 
hiedenen en ·d 

den versc . . chen Menschen zu untersche1 en. 
unter d klus1ver zwis . h k -
chärfer un_ .. ex Erfahrungen in Bosnien zeigten, machen s1~ ,,s ru 

· die Jung5len 1· ·.. n Identitäten und die kollek-
w,e „ d' .. berkommenen re 1giose . . _ 
llose Fuhrer ,e u ne Kämpfe zwischen Religionen zu 

pe 11 an vergange · 1 
en Erinnerunge f . rten Nationalismus mit seinen Hegemonia -

uv inen neu orrrne . b·1· . n"Jo Auch 
IJe um e . 1· ... Andersgläubigen zu mo i is1ere . nt.J , n die re ,gios . h l 

ansprüchen gege wohl Repräsentanten der orthodoxen K1rc e ~ s 
Balkan haben so . h d des Islams häufiger konfliktverschar-

arn h 1· chen Kirc e un . h d. 
Ch der kat o ,s 'd d . kt Unter den wenigen, die auc ,e 

au fl'ktverme1 en gew1r . . 
fend denn kon i . S ·t . ht u"bersehen und über nationale Fron-

, d r eigenen ei e nie d. 
Verbrechen e f d' [nhaltung der Menschenrechte achte~, e~a ie 
ten hinweg au ,_e ~ Kampagne' handelt nur eine kleine Minder
Gruppen ~e~ .. ,Ant,-K~,t~~~ 31 Wenn wi~ uns als Christen und Muslime auf 
heitaus rel1g1oshe~ A gre~zenlosen Gerechtigkeit' begeben, muß uns 

S he nac einer ' 1· . . 
die uc . . ser Gefahr ein besonderes An ,egen s~in. 
die Vermeidung d1~ 1 f den Zusammenhang zwischen globa-

Abschließend se i no~hma sau .. ·t··t nd den Rechten des einzel-
. k . taatl1Cher Souverarn a u 

ler Gerecht1 g e1t, s k k . Gerechtigkeit zwischen den Staaten 
. n Es ann eine . k . . 

nen verwiese . d ltweit keine Gerecht1g e1t zw1-
. den Staaten un we d 

geben, wenn es mhen ibt. Es kann keine Gerechtigkeit zwischen en 
sehen den Mensc g . ht d Anderssein des anderen voll akzep-

h b n wenn nie as 
Mensc en ge e , . t d. M·,tverantwortung eingeschlossen . 

. d I d. er Akzeptanz 1s ie . 
tiert wir . n ies „ d d damit die globale Mitverant-

. t tung fur das Frem e un .. · 
Die Mitveran wor . d . tl ' ehe Fortschritt in der Souverani-
wortung für alle Mensche~ i~t ;r e~:e~it,verantwortung für den anderen 
tätslehre aus westlicher s,c t. li ,e k mmen wenn sie rechtl iche Mit

kann aber nur ~ann voll ~um ~~~:ra~twortu;1g bedeutet jedoch, den 
verantwortung ist. Rechtliche d ·tbestimmenden Träger von Rech
anderen als gleichberechtigten un m1 

ten zu sehen. 

iu J. Casanova, Religion und Öffentli chkeit. Ein Ost-Westvergleich, in: Transit 8/1994: 

Das Europa der Religionen, 34. d tt" schte Kommentar eines österrei· ' . E. d. k ·bt etwa er en au 
31 Di sen allgemeinen in I uc g1_ d r in· Die Presse, 22. Dezember 1995. 

chischen Presse-Korrespondenten wie e ' . 

209 



Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Korrelation Peschke Im Referat von Professor Pot 
d d. R d d ß . z War 1e1~ 

von Rechten avon ie e e, a zwischen globaler G .,_, 
und Pflichten keit und der Sicherung der individuellen G er~chtig. 

Freiheitsrechte ein untrennbarer z usamrun · Und 

besteht, und ~aß es keine zwischenmenschliche Gerechtigk:ten~ng 
kann, wenn 111cht unter den Menschen das jeweilige And ? en 

d I erssem d 
an eren vol akzeptiert wird. In dieser Akzeptanz von M 5 

Mensch liegt ihre Pflicht, füreinander Mitverantwortung zu tra~:s~h zu 
Im vorausgegangenen Vortrag von Herrn Mohaqqeq-Damad · . 
Unterschied dazu besonders auf die Pflichten hingewiesen wordw~r un 

· 1 1 h en. daß 
es zwar 1m s am auc eine Anzahl von Grundrechten gibt, ihnen v 
ordnet und von noch grundsätz_licherer Bedeutung aber die Pflicht is~:~: 
Rechte des anderen zu respektieren. Man kann nun darüber d'isk ti' 

b d. u eren 
o 1e Rechte vor den Pflichten kommen oder umgekehrt Ab ' . . · er auch 
von unserer Seite wrrd man Verpflichtungen als Korrelat zu den Re ht 
b . h .. . c en 

eJa en mussen. Die UNO-Deklaration von 1948 hat in ihrem letzt 
Artikel auch die Achtung der Menschenrechte als eine Pfl icht formul' en 
1 v, h··1 . d b iert. m er a t111s zu en ü rigen Artikeln ist das jedoch nur eine relativ kurze 
Referenz. Papst}ohannes XXIII. weist in seiner Sozialenzyklika Pace · 

. "( F . d " m,n tems _,, ne e auf Erden", 1963) ausdrücklich darauf hin, daß die Pflich-
ten weiter ausgeführt werden müßten, und entwickelt selbst einen Pflich
tenkat~log in Parallele zu den Menschenrechten. Wie ist diese Frage um 
die Pflichten der Menschen näherhin zu verstehen? 

Patz Es besteht kein Zweifel über die Korre lation von Rechten und 
Pflichten. Als Ebenbild Gottes hat aber der Mensch zunächst einmal ein 
fundamentales Recht bzw. bestimmte Grundrechte. Die Pflichten kann 
n:an davon keinesfalls abkoppeln. Wesentlich erscheint jedoch, daß 
111cht nur derjenige Rechte hat, der auch Pflichten erfCdlt. Das wäre aus 
meiner Sicht ein folgenschweres Mißverständnis. Seine grundlegenden 
Rechte hat der Mensch vorausgehend zu jedweder Pflichtenerfüllung. 
Doch ergibt sich für den Menschen daraus seine Verantwortlichkeit. 
Die Relation zwischen Rechten und Pflichten kann also nicht bedeuten, 
daß man nur dem Rechte zubilligt, der seine Pflichten erfüllt. In der euro
päischen Geschichte des 20. Jahrhunderts haben wir zwei Beispiele von 
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en die das Individuum der Gemeinschaft opferten. 
. chen System , h " · · 

Polit1 · er seine Pflichten erfüllt, hat auch Rec te 1st eine zen-
• .,. ur w h d k . oer au-· " hl des nationalsozialistischen, als auc es ommuni-

Aussage sowo 
trale LJnrechtssystems. 
~u-chen d uf das Problem hingewiesen, daß die Mitglieder der 

· Es wur e a 1 · h · · · ht f/lafl oft ihre Rechte einfordern, sich aber g e1c ze1t1g nie 
II chaft zwar · · h ft f" I Ge e 5 f'. hlen vorgegebene Pflichten 1n der Gesellsc a zu er u -
gehalten u ' · · .. M h · h · dazu . .. d in eine widersprüchliche S1tuat1on fuhren: ac e 1c in 

Q1es wur e h · h · f d len. 11 haft meine Rechte geltend, so beanspruc e 1c Ja au er 
d Gese sc · h · d · d' er S ·t daß die anderen dazu verpflic tet sm , mir 1ese zu 
anderen . e, e, Denn Recht ohne ihm entsprechende Verpflichtung ist 

-hrle1sten. , . . h' 
gewa d I s Freilich ist der Begriff ,Recht pos1t1v besetzt, wo inge-

g nstan s O · · · K t ge ·rr w·e Pflicht' und Verpflichtung' eher mit negativen onno a-
Begn e i ' , ß gen b den sind Pflicht ist ohne Recht nicht vorstellbar, au er es 
en ver un · uon 1 . h um göttliche Pflichten die eine besondere Bedeutung 

h nde t SIC ' . h a · b eh umgekehrt: Wie kann man in der Gesellschaft Rec te 
haben. A er au .. . . 

1 en ohne seine Pflichten zu erfullen? Wie kann man sagen. 
beanspruc, , . . . h . 

. pfl'ichten erfülle ich zwar nicht, gib mir aber dennoc meme 
.Meme 
Rechte"? 

r Mensch 
den zentralen 

ichen seine5 

Patz Es ist ein Mißverständnis zu glauben, daß die 
Auffassung vom Primat des Rechtes gegenüber den 
Pflichten ein entpflichtendes Verständnis impliziere. 
Es bedeutet keinesfalls, daß man beliebig handeln 
könne und von jeglicher Pflicht entbunden sei. Es 

nächst pinmal geht bei der Wahrung von Menschenrechten nicht 
Recht ges tzt um die gesamte Rechtsordnung, sondern es hei~t 

nur, daß man zunächst immer davon ausgehen muß, daß Jeder Men~ch_ 111 

den zentralen ,existentiellen' Bereichen seines Menschsems_ berechtigt 1st. 
E ist der Sinn der Menschenrechte, daß sich jeder Mensch in den ~entra
len Bereichen seiner Existenz zunächst einmal ins Recht gesetzt weiß. Wer 
Pflichten einmahnt, muß dies im Bewußtsein tun, daß derjenige, v?n dem 
er sie einmahnt, unaufgebbare Menschenrechtspositionen hat. N1em~nd 
darf also in seinen Grundrechten nur abgestuft, nach Maßgabe seiner 
Pflichterfüllung, als mehr oder minder zu respektierendes Rechtssubjek~ 
ange ehen werden. Das unterstreicht auch die historische Erfahrung bei 

einem besonders sensiblen Recht wie der Religionsfreiheit. 
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Lassen Sie mich ein Beispiel aus der Geschichte meines Landes br 
Wir haben bekanntlich im Westen die Religionsfreiheit nicht im ingen. 

dieser Form vorl!egen gehabt, wie sie heute als Grundrecht des~r 1~ 
sehen anerkannt 1st. In der Mitte des 18. Jahrhunderts schien es nun n 

.. d . B . . Z d E . d H b b so, als wur en in osnien 1m uge er xpans1on es a s urgerreiches a 
Muslime unter habsburgische Herrschaft kommen. Diesen Muslirnen~ch 
man Leben und Eigentum garantiert unter der Bedingung, daß sied at 

Islam aufgäben. Durch die Niederlage Habsburg-Österre ichs gegen t 
osmanische Reich erüb rigte sich dann das Problem. Wir hatten also v 

250 Jahren ein~n a~solutistischen Staat,_ d~r . die Einheit der Religii~ 
betonte und - 1m Widerspruch zu den Pnnz1p1en der Aufk lärung-vo 

den Muslimen d ie Aufgabe ih rer Religion verlangte . 150 Jahre später h; 
derselbe Staat im Jahre 187 8 tatsächlich Bosnien und Herzegowina okku
piert: Nun wurden aber - aufgrund der liberalen Gesetzgebung_ die 
Muslime vollkommen gleichberechtigt behandelt, es wurde ihnen der 
gleiche Rechtsstatus wie ihn die christlichen Kirchen und die israelitische 
Glaubensgemeinschaft besaßen, eingeräumt. Übrigens lag diese libe
ra le Gesetzgebung damals durchaus nicht im Interesse der katholischen 
Kirche, die gegen die rechtliche Angleichung der anderen Konfessionen 
und Rel igionen immer wieder protestierte. 
Auf diesem Weg hat sich also die Religionsfreiheit in Österreich durchge
setzt. Und wie ist es in diesem sehr sensib len Bereich weitergegangen? 
Zunächst einmal bin ich heute, wenn ich mich auf eine Re ligion be rufe,in 
einer Rechtsposition, genieße also das Recht auf Freiheit der Religion -
welcher Religion auch immer. Der Staat kann deshalb in keiner Weise, ob 
ich mich nun zu diese r oder zu jener Religion bekenne, meine Pflichten, 
die mir daraus erwachsen, anders konzipieren. Ich habe im Bereich der 
Religionsfreiheit zunächst einmal recht. Es gibt natürlich auch andere ver
gle ichbar sensible Rechtsbereiche, die es zu schützen gi lt, und in denen 
die Pflichten zunächst nur sehr wenig Platz haben . 

)a 'fari Ich danke Herrn Professor Potz für seine aus
führlichen und g winnbringenden Erläuterungen. 

dem Ignorieren 
Da es in dieser Diskussion um Gerechtigkeit geht, 

verfällt mit 

der Pfli hten 
Anspruch 

auf Rechte? 

möchte ich hier die folgende Frage ansch ließen: 
Nimmt jemand in der Gesellschaft Pflichten wahr, hat 
er doch ohne Zweifel ein Vorrecht gegenü ber jenen, 

die dies nicht tun. Sind nun jenen Menschen, die ihre Pflichten nicht 
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. R Jite zu geben - oder verfällt nicht gleichsam der 
II ihre ec hl" · rfü en, f "h Rechte in dem Maße sie ihre Pflichten vernac ass1gen 

n..1ch au i re . 
.\ P überhaupt ignorieren? . . . . 
uzw. Patz Aus unserer Sicht 1st das, wie ich me111e, so zu 

111 den beantworten, daß der Staat mit seinen Pflichtanfor-
a,undrechten derungen im Bereich der Grundrechte des Men-
tnt5prechender sehen sehr zurückhaltend sein muß. Der Staat kann 

~iraum re ligiöse Pflichten nicht vorsc~reiben. _Der Sta_at_ '.:1uß 
~ sichern allerdings alles dafür tun, daß !eder s~inen r~lig1osen 

hkommen kann. Er muß sowohl Christen wie Muslimen, er 
pfl ichten nac d · ht 

1 deren Religionen und natürlich auch allen an eren nie -
rnuß al en an · kl' h ·h L b . . .. Weltanschauungen Raum für die Verw1r ic ung I rer e ens-
rehgios,en geben In diesen sensiblen Bereichen sollten die Rechte 
vorstel ungen · h k „ ft · 
. ·r taatlicherseits vorgegebenen Verpflic tungen ver nup sei~. 

nie~~ 111
1. 

1
1 s 'bt es Verpflichtungen die der Staat seinen Bürgern vorschre1-

Natur ic 1 gi ' · h d d k 
ß· wie das Zahlen von Steuern oder die Beac tung er emo ra-

~enhrnu G.esetzgebung. In den Grundrechten jedoch gibt es keine staatli-
11 c en d' fl' h d S t d ntsprechen Vorschreibungen, sondern nur 1e P .. 'c t es taa es, en e 
henden Freiraum zu sichern und zu schutzen. 

c h 'd selbstverständlich wäre es ein Mißverständnis, würde man 
c ne1 er h 1 „ b es 

das universelle Menschenrecht auf Freiheit s~ verste en, a s ga e 
-b haupt keine Freiheitsbeschränkung, etwa in dem Falle, daß Jemand 
u er d d R' h "ß d beste gegen ein Strafgesetz verstoßen hat u_'.1 e~ 1c ter _gema en -
henden Gesetzen eine Freiheitsstrafe uber einen bestimmten Menschen 

verhängt. 
Vanoni Herr Pichler hat in seinem Vortrag die Auf-

staatliche fassung vertreten, daß politische Verantwortung wie-
Souveränität der die Oberhand über die wirtschaft ichen Mecha-
und globale nismen gewinnen sollte, damit diese nicht unsere 
Verantwortung Welt überrollen. Das wiederum steht auch in direk-

tem Zusammenhang mit dem Problem, daß sich Staaten hinter ihrer So~
veränität verstecken können. Er hat konkrete Beispiele genannt. Ich bin 
davon überzeugt, daß die Probleme der Überschuldung ~e~timmter 
Länder nur lösbar sind, wenn die Staaten grundsätzlich bereit sind, au_f

einander zu hören, gegenseitige Rats hläge anzunehmen u_nd. 111 

gemeinsamer Verantwortung ihre Probleme zu lösen ~ wenn sie s1~~ 
nicht mehr hinter diesem antiquierten Konzept der staatlichen Souvera-
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nität verstecken. Wie könnte man das Völkerrecht in di ·. 
.. d . ? .. 1· eser Bezieh 
an ein. Natur ich auf dem Boden des Einverständnisses u d Ung 

R k . . . n gegen . 
gen espe ts. Aber hier scheint mir der springende Punkt in der se,t,-
sprochenen Globalisierung und Vernetzung der Probleme 

1
. ange. 

zu iegen. 
Globalisierung Patz „ Das war tatsächlich das zentrale Thema me· 
und Schutz der ner Uberlegungen, daß wir nicht sozusage I I· 

h b k ·· w· .. n a les 
Grundrechte .. a en. onnen: ,r m~ssen erkennen, daß erst di 
des Menschen Uberwindung des Begriffs der staatlichen Souv .. e 

.. . 1 ~~ 
tat zu einer g obalen Verantwortung führe k 

Diese globale Verantwortung verlangt aber dann in noch viel ~ß ann. 
M ß I d. b · h · gro erem a e, a s res 1s er 111 der europäischen Neuzeit der Fall war d" 8 
wortung der Frage, wie schützt man darin die Grundrecht~ die Meant-

h · · · es en-sc en, wie garantiert man sie und setzt sie durch? Die Entwicklun 
Menschenrechte ist nur möglich, wenn man Systeme schafft d' g_dher 
D h t · h b · . 1 re I re urc se zung s,c ern. Das . etnfft 111 besonderer Weise die Entwicklun 
d~r Menschenr~chte der ,_dri tten Generation', d ie überwiegend von de~ 
La~dern der D_ntten Welt ins Gespräch gebracht werden und wurden. In 
ke,nen:1 Fall _durfte man die einzelnen Ebenen der Menschenrechte_ 
z. B. die sozialen gegen die kulturellen oder die individuellen gege d· 

1· · h . n 1e 
po 1t1sc en - gegenernander ausspielen. Bekanntlich muß man damit 
rech_nen, da_ß d,_e Menschenrechte immer wieder als Reaktion auf 
best1mm_t~ historische Notlagen entstehen, und daß dementsprechend 
alle Beteiligten bzw. Betroffenen daran interessiert sein müßten in diese 
Situatio_n der wachsenden Global isierung ein entsprechend~s lnstru~ 
m_entanum zu g_ewinnen. Ein konventionelles Souverän itätsverständnis, 
w ie es vor dem Jetzt auf allen Ebenen in Gang gekommenen Prozeß der 
Globalisierung gängig war, erscheint da nicht mehr angebracht. Genau 
das muß jedoch eingehend und im Bewußtsein der anstehenden Pro
bleme diskutiert werden. 

geistliche Pichler Ich möchte auf der Grundlage des Refera-
und weltliche tes und im Sinne dieses Dialogs an unsere rnuslimi-
Macht _ ihr sehen Gesprächspartner die Frage richten, wie das 
Rangverhältnis Rangverhältn is bzw. die Rangbestimmtheit zwischen 
in Iran? geistlicher und weltl icher Macht unter muslimischen 

Voraussetzungen aussieht, und ganz konkret unter 
den staatlichen Gegebenheiten Irans? Findet sich hier ein klar dekla-
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ngbestimmender Anspruch des Geistlichen gegenüber dem 
rierter ra 
weltlichen? 

Schneider In Weiterführung der Frage von Herrn 
n Infrage- Pichler: Wird im Referat von Herrn Patz verlangt, daß 

Uung taatlicher Staaten um der Gerechtigkeit willen in einen über-
veränität als staatlichen Verantwortungszusammenhang einge-

eeinträchtigung bunden werden, weil in den gegenwärtigen Verhält
der Religion emp- nissen nur auf diese Weise Gerechtigkeit im Zeichen 
wnden werden? der zwischenstaatlichen Abhängigkeiten und Ver-

htungen gesichert werden kann, so wird dies in dem M·omentschwie
~ec da sich ein Staat religiös konstituiert und ausrichtet. Könnte es doch 

:~, eine Beeinträchtigung der_ Religion e~p~~-n~en werden, wenn_ in 
. m solchen Falle die staatliche Souveranrtat 111 Frage gestellt wird. 

eine d I h.. . . 
Ohne Differenzierung der Lebens- un Ku tursp aren, wie ma_n _s, e 
bezeichnen könnte, wird das angesprochene Problem wahrsc_he1~lich 
nicht lösbar sein. In Verbindung damit müßte geklärt werden, w,e er~er-

·ts die einzelstaatliche Souveränität in bezug auf manche Erfordernisse 
~ k d . der Gerechtigkeit beschränkt bzw. eingebunden werden ann, u'.1 .. wie 
in bestimmten anderen Bereichen wiederum die kulturelle ldent1tat der 
betreffenden Gemeinschaft bzw. eines Volkes zu wahren ist. Wenn es um 
das Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit geht, wird es fre ilich 
immer eine kritische Angelegenheit bleiben. 

woher kommt 
,Ideologie' der 
Emanzipation 
von Religion 
und Moral? 

Eine Überlegung schließlich, die sich aus dem 
Zusammenhang ergibt, in dem die Ausführungen 
von Professor Patz mit den beiden vorausgegange
nen Referaten zum Thema Menschenrechte stehen. 
Denn, neben der Frage um das Verhältnis von öffent
licher O rdnung und Menschenrechten geht es hier 

noch um etwas anderes: Unsere muslimischen Kollegen haben die west
liche Ideologie, wie sie auch in den Menschenrechten zum Ausdruck 
kommt, als eine Ideologie der Emanzipation der Menschen von Religon 
und Moral kritisiert. Was hier als sündhaft betrachtet wird, ist wohl das 
Sein-Wollen wie Gott. Die interessante Frage ist, wo diese ,Ideologie' 
eigentl ich herkommt. Im Referat von Herrn Patz hieß es, daß ,Souveräni
tät', als Allmacht der Normsetzung, der Gesetzgebung und des Vor
schriftengebens verstanden, ursprünglich ein Attribut Gottes gewesen 
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sei. Das Phänomen eines weltl ich verstandenen Souveränität 
· · d h · · sanspru h 

tritt Je oc , geschichtlich gesehen, nicht erst im klassischen Ab c_ s 
mus auf. Der Prototyp des Souveräns ist meiner Meinung hsol~tis-
. h I nac Fr, d 

nc I . (gest. 1250), der Stauferkaiser, der sich nichts Geringe e · 
h I d. .. res vorg 

nommen at a s 1e Neuschopfung der Welt. Er wollte der üb k e-
n~n Wirklichkeitsverfassung eine andere, neue gegenüberst:l~eomme
d1eses Selbstbewußtsein des Kaisers wi rd dann verallgemeinert_:: Und 

Kulturgeschichte ein Prozeß, den wir schon in ganz alten Zei te . in der 
· d b b h k.. 1 ·· 11 immer wie er eo ac ten onnen. Im A ten Agypten etwa wurde der G d 

d R htf . e anke 
er ec ert1gung nach dem Tod zunächst im Blick auf den PI 

1
. d . . .. .. iarao for-

mu 1ert un 111 der Folge auf die Wurdentrager und schließlich f -
d .. b . au viele 

an ere u ertragen. Wir haben es hier merkwürdigerweise mit eine ··h 1. 
h D.ff · d r a n 1• 

c en I us1on er Vorstellung zu tun. Ein Ko llege von mir B 
\!\!'."// . . . , ernard 

1 :ns, hat ~as _den ,po1et1schen Subiektivismus' genannt: wo sich ein 
Subiekt ermacht1gt glaubt, die Herstellu ng der eigenen Welt zu sch ff 
Das ist dann später vom Kollektiv im Namen der Nation überno~ en. 

worden. ~ie Idee der nation~le~_Souveränität bei AbbeSieyes(gest. 1~e6~ 
1st dann 111chts anderes als die Ubernahme dieser Vorstellung. 

Oft gehen also die Ursprünge so lcher Vorstel lungen weiter zurück 1 
d II · , a 5 

as a gemein angenommen wird. W ir haben daher auch in unserer eige-
nen Gesch1~_hte dem nachzugehen, wie es zu d ieser Abwendung von 
e111em Verstandn1s von Freiheit und Verantwortung gekommen ist, das 
anerkennt, daß es eine Verfassung der Wirklichkeit gibt, die für uns in 
gewis_sem Sinn_e u_nverfügbar ist und von der der gläubige Mensch sagt, 
daß sie der W1rklichke1t von Gott verliehen worden ist. Wobei auf der 
anderen S_ei te wiederum nicht vergessen werden darf, daß es gerade 
auch zu dieser Verfassung der W irklichke it gehört, daß Gott den Men
schen mit Freiheit und mit der Fähigke it zur Eigenverantwortung ausge
stattet hat. 

zum Verständnis Schabestari Herr Professor Pichler wollte wissen 
der gestellten ob es in Ira n eine Abgrenzung zwischen weltliche; 
Fragen und ge istlicher Macht gibt oder nicht, w ie die Kom-

petenzbereiche beider definiert sind, welche Berei
che also d_er jewei ligen Macht unterstehen und inwieweit die eine 
berechtigt ist, in den Bereich der jeweils anderen einzugreifen. Diese Fra
gen kamen auf, wei l in den vorangegangenen Diskussionen unterschied-

216 

. ht 11 vorgestel lt wu rden. Und Herr Professor Schneider hat 
h Ans1c e k.. hlf .. d 

liC e its betont, daß es schlimme Folgen habe~1 . onnt~ so_wo ur a_s 
se1_ners~e Leben des Menschen, d. h. für die ~elig1on: w ie fur das we_ltli
gei5lliC 111 beide - die geistliche und die weltli che Macht - ntcht 
h Leben, we1 . . . . c e . der abgegrenzt sind. Wobei er 111cht d ie Abgrenzung zw1-
I vone1nan · b kar . der mehreren Personen meinte, sondern die A grenzung 
hen zwei O ·· b · d W ·· d c wei Bereichen in denen die Macht ausgeu t wir . ur en 
·sehen z ' · · d 1 

zWl . . m dieser Bereiche Maßnahmen ergriffen, bei enen es a so 
un 111 eine b d d. s· h 

0 d ni die Verbesserung des weltl ichen Le ens un 1e 1c erung 
twe er u · d d 1 en · llen Bedürfnisse geht oder um e111 Sprechen o er Han e n, 

der rnatene . h . 
f das geistige, spirituelle Woh l der Menschen genc tet 1st, so 

d~s daud. Tatsache daß diese Bereiche nicht klar definiert sind, zur Folge 
wur e ie ' · · · d d b "d 

daß auch offen bleibt wo die eine oder die an ere er e1 en 
haben, ' . 
Mächte eingreifen darf und wo 111cht. 

Und wenn ich hier noch etwas ergänzend hinzufüge, 

Macht sucht dann ist es die Beobachtung, daß die Macht - sei es 
sich immer die geistli che Macht, sei es die weltliche - auf jeden 
auszubreiten Fall und immer dazu neigt, sich auszubreiten, zu 

expandieren. Das ist die Zusammenfas~ung_ jen_es Prob~ems, um das_ es 
Professor Pichler in seiner Anfrage zur S1tuat1on 111 Iran gmg. Der ~ere1c~ 

ltl icher Macht' darf jedenfalls im Sinne der beiden Anfragen 111cht mit 
,we d I d. ·d 
dem Bereich des privaten und persönlichen Lebens er n 1v1 uen ve_r-
wechselt werden, sondern meint den Bereich des weltlichen Lebens in 

seiner gesellschaftlichen und kulturellen Dimension. 

Ja'fari Es handelt sich hier um zwei Zusammen-
in ih rer hänge, die klar voneinander zu unterscheiden sind: 
konkreten um einen ideologisch-religiösen Zusammenhang 
Anwendung und um einen politisch-gesellschaftlichen. Gewisse 
stoßen Wahr- Dinge treten allerdings in beiden Bereichen auf, wie 
heiten oft auf zum Beispiel der rationale Humanismus, der im 
Widerstände Ideologisch-Religiösen seinen Niederschlag findet 

und in der Gesellschaft. Je allgemeiner Wahrheiten auf abstrakter Ebene 
sind desto mehr stoßen sie auf Widersprüche, wenn sie auf das einzelne 
und 1 Besondere appl iziert werden. Seit dem Bestehen der Zivi lisation 
kenn en wir dieses Problem, und wir haben uns ihm vor allem mit unse
rem Verstand zu stellen. So ist es auch im Falle der Gerechtigkeit: Sie ist 
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gut und bewegt sich als abstrakte Idee im Raum der mens hl· 
ren und Gese llschaften. Soll sie jedoch konkret in der p c ,_chen Kiiltu. 
werden, dann stößt sie auf Widerstände. raxis appliziert 

Aus der Sicht unserer religiösen Schulen .b 
T. ~t~k 
1ennung mehr von Kultur, Wirtschaft und eine 

Unsere Freunde in West und Ost wiss d Rec:J, · 
1 1 · · en, aß d 

denen Bereiche s am in se111em Bereich eine harmonisch V, _er 
im Islam dung zwischen ihnen hergestellt hat w· e erbin-

grundsätzlich 
keine Trennung 
der verschie-

d. . ie werd 
. nun ,ese Bereiche im einzelnen definiert ~n 

werden s,e abgegrenzt? Jeder von ihnen der Bereich etw d und wie 
ebenso · d d · ' a es Re ht 

. w ie . ~r e r_ L1te '.·atur und jener der Wissenschaft, haben i ~ 
eigene ldent1tat - s,e w irken aber für das Wohl der is lamischen Ghre Je 
schaft zusammen. Das liegt im Prinzip des Islams eine Tren d esell
zelnen B · h · f" d ' nung er 1n ere,c eist ur en Islam nicht vorstellbar Es kommt nat„ 1· h . 
daß dieses z · k · ur 1c vor usammenw,r en in einer bestimmten Zeit b . ' 
und i~ ei_ner anderen wiederum weniger gut. Das hate;;~~~~lin~t 
gesch,chtl ,chen Faktoren zu tun und ist nicht prinzipie ll er Art. mit 

konkret mit M~n mag daher im Bli ck auf die konkrete Wirklich-
manchen ke1 t manche Probleme mit einer d rartigen s· h 

Schwierigkeiten der Dinge haben. Das Idea l bleibt jedoch d ,c 1 
u b „ h t s avon 

verbunden ~ ~ru r_ · 0 , wie wir auch nicht imsta nde sind, 
------.-. -- ~1e E111he1t des menschlichen Lebens zu zerschnei

de~, so konnen w,r auch nicht die Einheit in der Betrachtung der 

W~r?e und des Wertes rne~schl ichen Lebens weder aus der Sicht der 

Polr~1k n~ ~ aus der_der Rel1g1on oder der Wissenschaft zerschneiden. 
1~_w1ewe,t Je?oc~ dieses Problem in Iran oder in anderen islamischen 

e
landedrr~ tkats_achl1ch und im konkreten ge löst ist, das ist ein Thema das 

s zu 1s ut1eren gilt. ' 

in der Bsteh '.eh _m~chte hier direkt ansch ließend an Aya-

Schöpfung tollah Ja fan die Frage richten: Ist nicht diese Einheit 
gottgewollte aller Bereiche eine Einheit, die in Gott existiert? Das 
Vielfalt zu heißt, einer ist nur Gott: in ihm ist die Fü lle d r Weis-

respektieren heit, der Schönheit, der Klarheit, der Gerechtigkeit, 
. . . der Barmherzigkeit, der Bereitschaft zu ve rzeihen, 

seine _Fre1g~b1gkeit - all die Vollkornmenheiten, die in der ko ran ischen 
Trad1t1on mit den 99 schönsten Namen Gottes bezeichnet werden . Diese 
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. . Gott eins. Es gibt nicht 99 Götter, sondern einen Gott. Aber 

fül_le '5:.;~e bricht sich in der Schöpfung in einer großen Vielfalt. Schon in 
seine F~ e daß er selber auch in der koranischen Tradition mit 99 Namen 

derWeis ' · F"ll ·11 · ht · · d wei l Gott eben um se111er u e w1 en, nie nur einen 
rehrt wir , ' . . d ve haben kann, sondern für uns Menschen der Barmherzige 1st, er 

1arnen ·b · S · d S h „ f lb 
ht der Heilige usw. Zudem g1 t es ,m ein er c op ung se er 

Gerec e, . n Gott gesetzte, gottgewollte Vielfalt. 
eine vo · J d 1 1· ... M h . Frage ist nun, inwieweit wir nic1t gera e a s re 1g1ose ensc n, 
Me'~: Welt im lichte Gottes sehen, dazu verpflichtet sind, diese Vielfalt 

d•~ Eden zu respektieren und um ih res Schöpfers willen zu verehren -
3~ d:ß ich die Blume als Blume v rehre, ei_nen Stern als leu~hten~e 

chönheit am Himmel, einen Mensch~n. w,~de~ anders, ~eil er ein 

1 Ch ist und einen Menschen der klein 1st wie ein kleines Kmd anders 
1v ens , ' . . . . 

hre wie meine Großmutter und meinen Vater. Diese Vielfalt m der 

v~~eöpfung ist offensichtl ich Gottes Wille und daher g~rade für den r~li 
... en Menschen nicht nur zu respektieren , sondern m gewisser Weise 

g,os .. . . . . . 
auch als hei lig und verehrungswurd1g zu betrachten. D1e Einheit also, 1st 

·e in letzter Konsequenz nicht undelegierbar Gott und nur er selbst -
~ährend die Schöpfung aufgrund ihrer Begrenztheit notwendigerweise 

den Raum dieser unendlich reichen Vielfalt bildet? 

Ja 'fari Die Ausführungen haben auf einen der 

Einheit Gottes wichtigsten und erhabensten Gründe hingewiesen, 
als Grund der warum für die Religion eine Harmonie zwischen 

Harmonie aller al len Bereichen des menschlichen Lebens besteht 
Leben bereiche _ die Einheit Gottes: Sie ist bewahrt, auch wenn sie 

sich so mann igfaltig offenbart. In ähnlich r Weise ist auch die Religion 
eine Wahrheit, die ihre Mannigfaltigkeit in einer gesunden Wirtschaft, in 
einem Rechtswesen und in einer integren Kultur offenbart. Alle diese 

Bereiche sind Tei le göttlicher Bestimmung. Wir können all dies in der 
gleichen Formulierung, die Sie gewählt haben, auf diese Problematik 

übertragen. 

Einflußbereich 

der Religion 
hängt von ihrer 

Definition ab 

Hemmati Ich möchte als Antwort und Ergänzung 
zu den Ausführungen von Herrn Professor Pichler 

und von Herrn Professor Schneider noch zwei 

Punkte anfüg n. Die erste Frage stellt sich im Zusam
menhang mit dem Problem der Abgrenzung der ein· 
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zeinen Macht- bzw. Einflußbereiche und der verschiedenen Wert 
m nschlichen Lebens. Diese Frage hat wesentlich mit der Defi:de~ 

von ,Rel igion ' zu tun und mit der Rolle, die wir ihr in der Gesells;~on 
und im Leben der Menschen zuschreiben. Solange wir nicht un aft 
Definition und Erwartung von ,Religion' klar und eindeutig forrnulie:ere 

wird dies alles, meiner Meinung nach, immer wiede r zu einem Strei;nll 

werden und w ird nicht klar we rden, in welche Bereiche des ges ~l
schaftlichen, politischen oder privaten Lebens die Religion aufgrund 
der ihr eigenen Aufgabenstellung ei ngreifen so ll . Wir sehen uns hier mit 
einem hermeneutischen Zirkel konfrontiert. Auf der einen Seite wollen 

wi r den Einflußbereich der Religion und seine Grenzen bestimrnen 
bzw. klären, ob es aus re ligiöser Sicht im menschlichen Leben ge

trennte und voneinander abgegrenzte Bereiche gibt. Und wir erwarten 
von der Rel igion, daß sie uns diese nennt. Auf der anderen Seite hängt 
das Verständnis eben dieses Sachverhalts wiederum ab von unserem 

Verständnis von Re ligion im Kontext unseres Lebens. Wozu sie gesandt 
ist, auf we lche Bedürfnisse sie antwortet, ob sie selbst einen besonde
ren Einflußbereich hat, und, wenn ja, wie dieser zu bestimmen ist, wie 

weit er sich erstreckt, ob man ihn g gen andere Einflußbereiche 
abgr nzen kann oder nicht u. dgl. m . So lange diese Fragen nicht geklärt 
sind, kann man auch keine A ntwort auf die Frage geben, ob Re ligion in 
politische und gesellschaftliche Angelegenheiten eingreifen soll oder 

ob sie led igl ich für die sp iritue ll en und moralischen Belange bzw. fü r die 
künstlerischen und ästhetischen Bedürfnisse des Menschen zuständig 
ist. Es gi lt also, unsere jeweilige Erwartung, die wi r mit der Religion ver

binden, klarzuste llen . 

m stische Schau 

der Einheit der 
S höpfung im 

Licht der Einheit 

Gotte 

Der zwei te Punkt betrifft die ,Namen und Attribute 
Gottes' . Wer zum Beispiel d ie Werke von Ibn 'Arabi 
(gest. 1240) und Mawlänä Rümi (gest. 1273) kennt, 
we iß, daß die Mystiker dazu geneigt waren, das 

ganze Sein als Manifestation, als Erscheinung Gottes 
zu betrachten - daher auch ihre Auffassung von der 

,Einheit der Manifestationen '. Trotz der Vielfa lt der Erscheinungsformen 

bleibt die Einheit aller Manifestationen in Gott unberührt. fjäfiz sagt: 
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,,So viele Bilder vorn Wein, so viele Bilder des Schönen -
so vie le Strahlen des einen Antl itzes des Schenken, 

das sich im Wein spiegelt." 

Ibn 'Arabi hat sich ausführlich mit den 99 Na1:1en 

e von my- Gottes befaßt. In der Tat haben unse~e Myst,~er, 
aruck schau zu obwohl sie die Einheit betonen, doch eme gewisse 

jli~:haftlicher Mannigfaltigkeit und Viel_hei~ akzeptier~, auch daß 
~kl' hkeit? ·eh Gott mit unterschiedlichen Attribu ten und w,r ,c SI • M 'f -

·f t·ert hat So haben sie sich auch selbst als e111e an, e 
kt mani es 1 · "b t daß A pe en öttlichen Erkenntnis verstanden und waren u erzeug , . 

ation ?er g H dlungen etwas von Gott selbst bezeugt. So sagt e111 
. h ·n ,hren an (( 1 

i"Wstiker: ,,Du tratest hervor in tausendfacher Weise, ,, 
damit ich dich mit hunderttausend Augen betrachte. . 

. 1 d·e Vielfalt der göttlichen M anifestationen. Ob wir 
k eptieren a so 1 . . 8 „ k 

1r a 2 . 1 Vielfalt und Mannigfaltigkeit eine ruc e zu 
on dieser myst1sc 1en . 1„ h d 

aber v . f lt' keit schlagen können, die sich ,n der po it1sc e,: un 
Mann1g a ,g . 1· · h Ph loso-

1ener ·chen Wirk lichkeit findet, müßte in der po ,t,sc en , 
gesellsc~a'.tl, der Moralphilosophie noch eingehend diskutiert werden. 

ph1e unh int ·m gegenwärtigen Stand der Diskussion noch zu werng 
Dies sc ein , 

geklärt zu sein· G I h t 
Hammer Ich möchte den muslimischen „ e ~ r en 

Mensch er- noch einmal eine präzise Frage zum Verhaltrns von 

mächtigt, seinen Menschenrechten und Pflichten der Menschen 

Mitmenschen gegenüber Gott stel len. Geht man d ~_von aus, daß 
zur Erfüllung der einzelne Mensch Pflichten gegenuber Gott hat, 

seiner Glaubens· so bedeutet d ies offensicht lich zugleich,_ daß ~ott 
pflichten zu den Menschen nicht äußerlich dazu zw~ngt, d,ese 

zwingen? Pflichten zu erfül len, sondern ihm damit eine ~erant-
. f"' ll Me·ne Frage 1st nun, ..b t „ gt sie aus sich heraus zu er u en. , . 

wo~t~:g R~ll:r ;:ielen die Mitmenschen in diesem Verhältnis z~1sch~n 
we c eh und Gott? Hat Gott die Menschen dazu ermächtig:, auf ihre Mit· 
Mens 1 . en Zwang zur Erfü llung von Glaubenspflichten auszu
mensc1en e111 . h „ d d ' se 
üben? Einen Zwang, auf den er, Gott, se lber_verz1chtet? lcd wur e n\e h-
Frage verneinen. Im Gegenteil , hat er nicht die Menschen azu verp ~ 
tel, den einzelnen Mitmens h:n, der i~ ei~eneru~: ~::~:~;~ E~:~nn~ 
Pfli chten Gott gegenüber zu erfullen hat, ,n dieser . 
verantwortung zu respektieren? Das ist meines Erachtens_ der K~::~~:~ 
möglichen religiösen Fundierung von Meknschenr~ch~~-u~:~spflichten 
die Menschen nicht zu Wächtern und Exe utoren et 
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ihrer Mitmenschen eingesetzt hat, daß er sie vielmehr zu rn Re 
gegenüber der Verantwortung jedes einzelnen Menschen, der spe 
Pflichten gegenüber Gott zu erfü llen hat, verpflichtet, weil Gott sei'~e 
dem einzelnen Menschen diese Verantwortung übertragen hat. e st 

Men eh muß vor Ja'fari Befindet sich ein Mensch in der Gefahr . 
Verderben zu stürzen, weil er nicht bereit ist 'HJ 

dem Verderben . . . , eine 
bewahrt werden Religion anzune_hmen, w1~d u_ns . Gott sicherlich 

sagen: ,,H indert ihn daran! Fre1he1t bedeutet, daß 
der Mensch in Freiheit handeln kann . Wenn ein Mensch jedoch etwas tut 

wodurch die Gesellschaft verdorben würde, muß man ihn zwingen, die· 
nicht zu tun . Im Hinblick auf die Religionen stellt sich jedoch die Frage, ob 
sie in dieser Hinsicht das Privi leg haben, so oder anders zu handeln. 

wenn Gott selbst Schabestari Wenn i h die Frage von Herrn Doktor 
Hammer ri chtig verstanden habe, so lautete sie: Hat 
Gott einem Menschen das Recht gegeben, einen 
anderen zu zwingen, eine bestimmte Aufgabe zu 
erfüllen, zu deren Erfüllung er selbst jedoch den 
Menschen nicht gezwungen hat? Zum Beispiel die 

nicht zwingt, 
gibL er einem 
Men chen dazu 
das Recht? 

Annahme bzw. Änderung der Religion. Die Frage geht also davon aus, 
daß Gott dem Menschen die Freiheit gegeben hat, einen bestimmten 
Glauben anzunehmen bzw. ihn zu ändern, und meint: Sch ickt Gott nun 
einen Engel bzw. inen anderen Menschen, um den Menschen daran zu 
hindern? Um ihm zu sagen: ,,Du hast kein Recht, deinen Glauben zu 
ändern I "? Ein Gott, der dem Menschen diese Fre iheit tatsächlich ge
schenkt hat - berechtigt bzw. verpflichtet er den Menschen also, einen 
anderen daran zu hindern, daß er seine Religion ändert, und dahinge
hend auf diesen Menschen Zwang auszuü ben ? 

Mensch von Gott 
verpflichtet, iür 
Einhaltung seiner 
Gebote zu sorgen 

Ja 'fari Ich danke Herrn Schabestari dafür, daß er 
mir im Hinblick auf den schwierigen Umstand der 
Übersetzung unserer Diskussionen die Frage von 
Herrn Doktor Hammer noch einmal erläutert hat. 
Gott hat den rechtlichen Rahmen von Geboten und 

Pflichten festgelegt. Gott selbst zwingt nicht, r teil t ab r den M nschen 
ganz klar mit, welches Recht sie haben, auf andere Zwang auszuüben. 
Die Freiheit, die Gott den Menschen einräumt, ist von anderer Art, als 
jene Freiheit, die vom Menschen selbst bestimmt wird. Es entspricht also 
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der Gebote Gottes - von Geboten w ie "tötet euch 
d Bedeutung . h " ·f . 

nicht er II tötet nicht die anderen", 11betrügt n1c t , ,,grei t nr~man-
n1chl selbSt 'd ß Gott dann kommt und die Menschen daran hindert, 
den an"-: a 5 .. de zu begehen. Etwas anderes ist es aber, wenn den 

der iene un · z· 1 „ b 
diese o die Forderungen Gottes und seine Gebote mit dem ie u er-
Menschen d d ß auf ihrer Grundlage die Gesellschaft geordnet und 
mittelt wer _e;_, d:nn ist das Individuum gehalt n, diese Gebote auch zu 
verwa ltetW~a~ Gott also gesagt „tötet keinen Mens~hen", so heißt das 
be. achten. k mt um uns persönlich daran zu hindern. Es bedeutet 

daß er om ' · Jb d nicht, . ht daß wir dann für den Fall, daß sich Jemand se st o er 
aber aucdh nrc 'mbringen will die Hände in den Schoß legen dürfen und 
einen an eren u , . 

E ·ist frei es zu tun oder nicht. 
sagen: r , 

223 



Gerechtigkeit und Machtausübung im Existenzkampf 

Mohammad Taqi Ja'fari 

1. Vier zentrale Fragepunkte 

Vor der Erörterung des eigentl ichen Themas sind vier zentrale Frage

punkte zu behandeln: 

l .l Göttliche Gerechtigkeit 

Wille, Tat und Wort Gottes, die von der göttlichen Weisheit ausgehen -
sie form en, was wir unter ,göttli cher Gerechtigkeit' verstehen. So darf in 
der erhabenen O rdnung der existierenden Welt eine jener Erscheinungs
weisen der göttl ichen Weisheit gesehen werden, die der Mensch erken
nen kann . Dieses Attribut der ,göttl ichen Weisheit' bildet eine der höch
sten und vo llkommensten Eigenschaften Gottes. Daß sie Gott zugeord
net werden kann, wird erst mit der rechten Erkenntnis und dem Verständ
nis se ines heiligen Wesens begreifli ch . 

Zwei klare Beweisgänge führen zur Annahme der göttli hen Gerech

tigkeit: 
Sie ist zunächst dadurch erw iesen, daß die absolute Vollkommenheit 

seines heiligen Wesens den Besitz aller Vollkommenheiten einschließt, 
wie zum Beispiel den Besitz von Wissen und Macht. Würde eine dieser 
Vo llkom menheiten fehlen, wäre Gottes Wesen mangelhaft und würd e 
dies einer Verne inung seines hei ligen Wesens gleichkommen. Zum 
anderen würde die An nahme, daß Gott nicht gerecht ist, voraussetzen, 
daß er ein Tyrann ist, oder, daß es mögli ch ist, daß er andere ungerecht 
behandelt. 

Beides stünde im Widersp ru h zum Wesen Gottes, denn tyrannisches 
Verhalten würde entweder auf Bedürfnisse, auf das Verlangen nach 
immer mehr, auf eine Begehrli chkeit also zurückgehen, oder eine Folge 
von Unwissenheit sein. Bedenkt man jedoch die absolute Vollkommen
heit seines göttlichen Wesens, ist es unvorstellbar, Gott in seinem absolu
ten Sein diese drei Aspekte der Bedürftigkeit, der Begehrlichkeit und der 
Ignoranz zuzuschre iben. 
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Im übrigen bedarf es keiner we iteren Begründung, daß die 8 
heit unseres Erkenntnis- und Strebevermögens und unsere da ~grenz · 
bene Unfähigkeit, das Wesen der göttlichen G rechtigkeit ers;1~ gege. 
zu erkennen, keineswegs im Gegensatz steht zu unserem Glau~Pfend 
die Vollkommenheit Gottes. Ebensowenig wie unsere Unfähigk/n an 
Wahrheit des Schönen ganz zu erfassen und sie auszuschöpfen n;\d~e 
einem Gegensatz steht zu unserer Fähigkeit, das Schöne in sein,en c I in 
nigfaltigen Erscheinungsweisen wahrzunehmen. man-

1.2 Die göttliche Gerechtigkeit und das Problem von Bosheit und Leiden 

Im Lauf der Geschichte hat das Problem dessen, was an Bösern 
schieht, und des vielfachen Leidens in der bestehenden Weltordnu~e
besonders in der Welt der Lebewesen, und darin noch einmal vor alle; 
in der Menschenwelt, vielen Menschen große Schwierigkeiten bereitet. 
Wie oft hat dies zu verschiedenerlei Mühsal und seel ischen Problemen 
geführt. Es wäre der Mühe wert, sich mit den verschiedenen Antworten 
auseinanderzusetzen, die Wissenschaftler und Ph ilosophen auf diese 
Problematik zu geben versucht haben. Eine Antwort, die des chinesi
schen Gelehrten Laodse, ersche int leicht verständlich , wenn er sagt, daß 
wi r Menschen ,,im großen Welttheater zugleich Schauspieler sind und 
Zuschauer"; das heißt, daß die Erkenntnis, die w ir als Menschen erlan
gen, immer Fo lge ist einerseits der realen Ex istenz der Dinge und ander
seits unserer subjektiven Fähigkeiten, sie wahrzunehmen und zu erken
nen. So sehen wir große Gegenstände von weitem als kleine und den 
Propeller eines Venti lators bei s hneller Umdrehung wie einen wirkli
chen Kreis. Und aller Fortschritt der Wissenschaften und der Labore, 
s lbst wenn dadurch dem fre ien Sp iel unserer Subjektivität gewisse 
Grenzen gesetzt werden können, ist nicht imstande, die Wirklichkeit 
anders zu vermitteln, als daß dabei die dem Wesen dies r Labore, den 
versch iedenen Erkenntnisfaktoren und die unserem inneren Wesen ent
sprechenden Koord inaten einbezogen würden. Dies ist der Grund, 
warum der subjektive Einfluß in unserer Erkenntnis nie ganz schwinden 
kann. In besonders starker Intensität spielt unsere eigene Subjektivi tät 
mit, wo es um die Aneignung jener Erkenntnisse geht, die den Menschen 
selbst betreffen: Denn hier sind w ir selbst der Gegenstand der Erkennt
nis, und w ir übertragen dann alles, was w ir in uns wahrnehmen, auch auf 
die anderen . Unser eigen Freud und Leid, unsere Schmerzen und frohen 
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d. . kt s·1ch auf unsere persönliche Sehweise aus 
II ies wir . d . 

hrungen - a ·1 .. ber die Welt und sogar über Gott. So wir eine 
Erfad auf unsere Urte1 edu Menschen grundsätzlich pessimistisch gegen
un . d r Natur es d" d M en
person, die ; . e ihre pessimistische Einstellung auch ie an ere~ 
·bersteht, in 1es nd jede Erscheinungsweise und Wahrheit _vom 
~chen einbez1ed~ense~ Warte aus interpretieren und sich mit ihr ause1nan-

hen von ie 
\,1ensc p 
dersetzen. . . h also die Anwort auf das oben angesprochene ro-

oarau_s ergibt s1c die wir der göttlichen Gerechtigkeit beimessen, 
blern: Q1e Bedeutung:en eigenen Wünschen und Neigungen, als der 

entspricht .e~er un~~ltkommenheit, die die göttliche Weisheit in Wah~
Wirklichk~1t ie~er 1 daß unser Leben jenen Grad an Vollkommenheit 
heit ist. wir wo en a so, .. 1· ht alles ohne jegliche Anstrengung zu 

d es uns ermog ic , b . 
erreicht, er . ollen nicht, daß uns irgend etwas Kopfschmerzen ere1-
erkennen. '!'f 1r w L ben das wir uns da vorstellen, und das alle unsere 
tet. Und d1es_:s e olle'n wir sofort und in einem Anlauf erreicht h~ben. 
Wünsche erfultt, w d R . ht m und alte Genüsse und darüber hinaus, 
Wir wollen Macht un e1c u 

d . li d nicht ereilt usw. · 
daß uns e1 o d Gedanken die wir da ganz allgemein 

Eben diese Vorstellungen_ un .. ns,chenswert und gebührend 
Leben, so w1e es uns wu . . d 

von unserem d. W schdenken verbinden wir auch mit em, 
· h ben - 1eses un d ß · 

ersch~1nt,_ a .. . e Gerechtigkeit' nennen : Das heißt konkret, ~ wir 
was wir die ,gottlich d . Gerechtigkeit eigentlich verpflichtet, 

. G tt ei aufgrun semer l 
meinen, o s . .. hen und altes von uns fernzuha -

ben was wir uns wunsc , .. . h 
uns alles zu ge , . drehen sich unsere Gedanken über die gottlic e 
ten, was uns schadet. So . . eßen möchten und um das, worunter 
Gerechtigkeit um das, was wir ge_rn W schbilder. 

. . d anz al lgemein um unsere un . 
wir leiden - un g . . iel · An enommen, es erreicht uns die 

Dazu ein sehr deutliches Beisp · g . 1 k .. völlig anders 

Nachricht, daß die n~tür_lhiche8Bahn allegrsr~~~;ge ~:~~~~e Position am 
d · daß sich 1 re ewegun b 

gewor en sei, .. d t ha··tten· angenommen a er, ·· 1b und gar veran er , 
Himmelsgewo e gan: d Leben keines einzigen Lebewe-
d ß b · II d. sen Veranderungen as . h 
a e1 a ie . . .. d be·1m Hören dieser Nachnc t 

d h den ist Wir wur en . 
sens be ro t wor . . . . 1 k .. er jetzt tatsächlich sind, und hin-
sogleich fragen, wo diese _H,mmlehs orpk ten zusammenhängen die 

d h h n in we c en ausa . 
gehen un nac se e , f d haben Keinerlei Diskussion 
besagten Ve ränderungen ~-tattged_un :~r he G~rechtigkeit und Barm
würde jedoch losbrechen uber ,e go ic 
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herzigkeit. Und warum nicht? Weil ke1·n Leb h · .. · ewesen Sch d 
at. ~ 1elm_ehr w urden wi r über allerlei Recherchen un~ en genon,rn n 

damit beginnen, die näheren Umstände und B d. Anstrengun d h e mgunge d. &en 
erungen erauszufinden und sie zu ergründen. Befiele n ieserVerän-

mehr ~der weniger harmlose Krankheit oder würd e s· h u~s Jedoch eine 
nen, wie zum Beisp iel bei einem unachtsamen Über i~erein ~nfall ereig. 
1~ d~ssen Folge eine sc~merzhafte Fußverletzung ei~tritt: einer Straß • 
sich J~der von uns sogleich in ei nen Philosophen ve d dann Würd 
Was ist das für eine Gerechtigkeit? rwan ein und fragen· 

.. D~s Beispiel kann deutlich machen, w ie sehr wir da . . 
gottliche Gerechtigkeit durch die Brille e· s· . zu neigen, di t d h ines , iozentnsm us' b 
en un _sc ?n beim Auftreten eines geringfügigen Übel ~u -~trach

Gerecht1gke1t leugnen oder an ihr zweifeln s die gottliche 

Das Gefühl, daß es in der Schöpfung ma~cher L b 
des Menschen, Mängel gibt, kommt von einer Art ~M:;:sen, ~or allem 
aufgrund unseres begrenzten Wissens und chnur ' die wir d' unseres Wunschd k 

ie unserem Leben entsprechende V.o llk h . en ens an ommen e1 t anlege M. 
ren Worten, w ir gehen von einem bestimmten ldealme hn. itande
behaupten, daß alle Menschen hinsichtlich de' K .. nsc en' aus und 

l~g1e, der Persönlichkeit, ihrer seel isch en und i~te~l~k~~~~t' der P_h_~sio
d1esem entsprechen so llten. Und schon der . en Quahtaten, 
ter diesem Vollkommenheitsideal zurückb lef~tnn~ste Umstand, der hin
daher als schlecht beurteilt. Allerdin s merk '~1rd_al~ Wertverlust und 
gen Betrachtung der Dinge gar nich~ . ~n wi r hbe1 einer so kurzsichti
w ir da wie eine Meßschnur anlegen d wie ~e ir s1c d diese ,Ideallinie ', die 

in unseren Wunschträumen und - ha~~si mstan v~rda~kt, daß wir uns 
sei n so ll te, so schön ausgemalt ha~ h en ~as Se1_n, ~ 1e ~s eigentlich 
heit und Ordnung de . . . d en, o ne einen Einblick m die Wahr
überschauen . r ex1st1eren en We lt zu haben und sie wirklich zu 

1.3 Die göttliche Gerechtigkeit aus der Sicht der islamischen Quellen 

Der Glaube daß Gott h · . ner Vo llkom,menheit i~:;~c ~ist und ke 1~e Tyrannei ausübt, als Folgesei-
lehre. Das Verständ~·s ineGerwehs~ntl1:hen Aussagen der islamischen 

1 von erec t1gke1t als Ge tz ·· 
von Tyrannei entspri cht der Auffassung manch:~:a 1· zu r Ausubung 
sagen daß sie sich ß .. us 1me, wenn sie 
liehen' Gerechtigkeitu erstan~e fuh len, Wesen und Wahrheit der gött-

zu verste en. Das bedeutet jedoch weder, daß wir 
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n die Tyrannei - diese grausamste alle r Eigenschaften - sei 
annehrn~.;lichen Rechtschaffenheit vereinbar, noch daß wir Gott gleich
roit dr g~ verpflichten, Gerechtigkeit walten zu lassen. Vielmehr stellen 

3_n1 _a~ Hinblick auf die Tatsache, daß das Attribut der Gerechtigkeit 

1 ir höchsten Vollkorn menheit, die nur dem göttlichen Wesen eigen ist, 
1ener richt, sowie angesichts der Grausamkeit der Tyrannei (und ihres Ent
en~~ns aus Bedürftigkeit, Begehrlichkeit und Ignoranz) - nur fest, daß 

~:rtgerecht ist. An dieser Stelle kann aucl: an i:-1aw~änä Rü::71(gest. ~27 3) 
. nert werden, wenn er sagt: ,,Ich urteile nicht, ich erzahle nur. Das 

~n~ßt, wir wollen in keiner Weise sagen, Gott sei verpflichtet, Gerechtig
k:it zu üben, sondern wir verweisen dabei nur - im Wissen um die 
ngeführten Aspekte - auf die Tatsache, daß Gott gerecht ist. 

a In den Versen des Heiligen Korans wird von der göttlichen Gerechtig-

keit in vierfacher Weise gesprochen : Zunächst fi nden sich im Koran Aus
sagen, in denen außer dem Wort 'adäla, Gerechtigkeit (jedem einzelnen 
gegenüber), das Wort qist, Gerechtigkeit (in und für Gemeinschaft), aus
drücklich gebraucht wird: So heißt es in Sure 6,115: ,,Und das Wort dei
nes Herrn hat sich in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit erfüllt. Niemand 
kann seine Worte abändern. [ ... ] ." Und in Sure 3,18: ,,Gott bezeugt, 
daß es keinen Gott gibt außer Ihm, ebenso die Engel und diejenigen, 
die das Wissen besitzen. Er steht für qist(Gemeinschafts-) Gerechtigkeit 

ein.[ ... ]." 
In anderen Versen des Ko rans wird von Gott gesagt, daß er kein 

Unrecht tut und keine Gewalt anwendet, so, wenn es in Sure 4,40 heißt: 
,,Gott tut nicht einmal im Gewicht eines Stäubchens Unrecht. [ . . . ]." 

An zahlreichen Stellen wiederum wird im Koran Gott als weise vorge
stellt, so in Sure 40,8, wenn gesagt wird : ,.Unser Herr[ . .. }. Du bist der 
Würdige, der Weise." Und es ist selbstverständlich, daß Unrechttun und 
das Fehlen von Gerechtigkeit, in welcher Form auch immer, der Weisheit 
widersprechen. Insgesamt sind es 90 Stellen, in denen im Koran von der 

Weisheit Gottes gesprochen wird. 
Schließlich finden sich im Koran Aussagen, in denen von der Nieder-

tracht und Grausamkeit sowie vom bösen Ende jener, die das Unrecht tun 
und Gewalt anwenden, gesprochen wird, etwa wenn es in Sure 18,87 
heißt: ,,Er sagte: ,Was den, der Unrecht tut, betri fft, so werden wi r ihn pei
nigen, [ ... )'. "Dieser Art von Aussagen begegnen wir in mehr als 90 Ver-

sen des Korans. 
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1.4 Menschliche Gerechtigkeit 

Sie besteht darin, daß der Mensch in seinem li 
was er anstrebt, und in seinem Denken sichu:u~nd Sprechen, in de 
bewegt, was der Respekt vor dem Gesetz I dem Boden de rn, 
~he1ierechtigkeit, ihre Notwendigkeit u~~ri~~~e~a~ Wesen rnens~~~;" 

des _enschen und seiner inneren Natur; das heißt i~g~n ,außerhalb: 
ann im Sinne der Gerechtigkeit handelt wenn , . a der Mensch 

Gesetz richte_t, dessen Gültigkeit, Notwendigkeit u:~ :h nach einern 
von menschlichen Gemütsre un en . ert unabhän . 
Sein gerechtes Handeln muß JomgR unkd Beziehungen begründet ?1g 
d D . . espe t vor dem Ge .. rst. 
Gen. h a:111 1'.egt der Unterschied zwischen menschlich setz geleitetwer-

he~~~~ßt~~~:o~tu:nd ~:i!::~~~:eG~~;:t:\i~=~:~itet ~~l~~n~c~~t~:::~ 
men, das außerhalb seines Wesens liegt se· G Gtetz ~bereinstirn. 
absoluten Reichtum Gottes u d . . . me erec t1gke1t gründet i 

„ n rn seiner vollkomm W . m 
zur Wurde des göttlichen Wesens gehören enen e1sheit, die 

In Vers 2 von Sure 5 heißt es: ,,[ . .. J Und der Haß e . 
Leute [: .. J soll euch nicht dazu verleiten Üb g gen bestimmte 
Helft e111ander zur Frömmi k ·t . , ertretungen zu begehen 
nicht zur Sünde und Übertre~u:~ tnd]':~~esfurcht, u~d helft einande; 
dende Prinzip menschlichen Zus. . . . . 1 ibeser Vers sprrcht das entschei-
k . ammen e ens aus .. 1· h 

e1t - anstelle von Racheüben und Existenzk , na'.11 '.c ~erechtig-
same Wahrheit ausgesprochen d ß d ampf. Dann ist die bedeut-

kommenheit nicht gestattet ist, Baarb:~ei:m ~e1~schen am WegderVoll
entspringen, mit Unrecht und Gewalt n, -~e em Kampf ums Dasein 
gründen auf Rechtschaffenheit und G ZU ert r~= Denn Sein und Leben 
und Ungehorsam So h "ßt . erec t1g e1t und nicht auf Unrecht 

· er es 111Sure6115 · u d d 
hat sich in Wahrhaftigkeit und Gerechti k .. " n .. as Wort deines Herrn 
Wort abändern [ ) ,, G h . k . _g eit erfullt. Niemand kann sein 
1.. · · · · · erec t1g e1t 1st lebe I d 
oscht das Feuer der Fe1·nd 1· k . nspenc en es Wasser es 

se 1g e1t und der R h d ' 
Feuer des Existenzkampfes. ac e un entfacht nicht das 

1 2. Gerechtigkeit und die Motivation der Macht im Existenzkampf 

m vorausgehenden war bereits davon d. . 
Gerechtigkeit aus 1·enem Denk I-J ie Rede, daß die menschliche 
· en, andeln und R d b 
Jener Motivation des Menschen c1· . 1 . e en esteht und aus 

' ie src, auf die Achtung vor dem Gesetz 
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_ d t Ihre Wahrheit und Verpflichtung, ihr Wert liegen über die innere 
g,un ~~5 Menschen hinaus und außerhalb von ihr. Daraus fo lgt, daß ein 

atur h der sich nicht auf dem Boden des Respekts vor dem Gesetz 
,viensc ' h · o· li · · d · h 1 

t nicht gerec t 1st. 1e ragwe1te eines erart1gen Ver a tens, wo 
beweg , 
. Mensch also dem Gesetz den entsprechenden Respekt versagt -

ein usgesetzt natürlich, daß Gültigkeit und Notwendigkeit und definiti
voraWerteinesGesetzesfes_tstehen -, ist ersichtlich, wenn man bedenkt, 
~e~ ein solcher Mensch sein Leben von der natürlichen Ordnung seines 

a·ns von moralischen, religiösen und rechtlichen Bestimmungen lose1 , 
gt sich übe.r sie ste ll t bzw. erklärt, ihrer nicht zu bedürfen. In jedem 

sa , 
Falle ist der Mensch vom rechten Weg abgekommen und ein Gesetzes-
brecher geworden, auch wenn dies durch die Macht, die er besitzt, ver-

deckt wird. 
indem der Mensch vom Gesetz abweicht und sich in die Gesetzlosig-

keit begibt, richtet er eine Art Kampf gegen sich selbst: Denn die erste 
bedeutsame Wahrnehmung des inneren Menschen beinhaltet die 
Erkenntnis, daß sich die für den Menschen spezifischen Gesetzmäßigkei
ten auf die Seele des Menschen und auf seine Persönlichkeit, nicht nur im 
Bereich der Gesetzmäßigkeit des Seins auswirken. Aufgrund der beson
deren Größe und Fe inheit der menschlichen Seele und Persönlichkeit 
und der das ganze Sein des Menschen durchwaltenden Gesetze sind 
diese Gesetze viel subtiler und w ichtiger als jene, die die übrige existie
rende Welt regieren. Daher wird man sagen müssen, daß der Mensch, 
der nicht gerecht ist, im ganzen der teleologisch ausgerichteten Welt des 
Lebens keine slrebsame und engagierte Persönlichkeit hat. So betrachtet 
ist es nicht verwunderlich, daß der ungerechte Mensch seinen Mit
menschen keine Bedeutung beimißt und ebensowenig Wert legt auf 
Pflichten und Rechte wie auf das Gesetz überhaupt. Aus dieser Einstel
lung, nicht angewiesen zu sein auf Gesetz und Werte, ergibt sich von 
selbst eine Haltung des Ungehorsams jedem Grundsatz, jedem Gesetz 
und jedem Wert gegenüber. Gott - er sei gepriesen - sagt: ,,[ ... ) der 
Mensch zeigt ei n Übermaß an Frevel, daß er meint, er wäre auf nieman
den angewiesen." (Koran 96,6 f.) . Folgen für den Ungehorsam des Men
schen ist die Verderbtheit, die auf der Erde herrscht, so wie Gott 
- gepriesen se i er- sagt: 11 Hast du nicht gesehen, wie dein Herr an den 
'Äd gehandelt hat, [ ... ]? Und an Pharao, dem Besitzer der Pfähle? [Pha
rao hatte die Körperteile jener, die er unter Qualen getötet hat, zuvor mit 
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Pfählen i~ die Erde getrieben]. Sie zeigten im Lan . .. 
v~I und stifteten darin viel Unhei l. " (K 89 dein Uberrnaß 
die den Städten Aufstände und vie l : a~ 1,6.10-12). Frevlerw an Fr. 

Somit ist nicht so sehr das Bew ßt e_r der Jen brachten. aren ~. 
d 

u sein er Macht U 
n~ng un Ungehorsam, als vielmehr di . . rsache für A n 
p1en und Gesetze ZLI bed .. f e mnere Einstellung ke1· u eh. ur en, auch dann k . ' ner p · 
vorhanden ist Was Jah h d . 'wenn emerlei Ma h rrn21-. · r un erte hindurch die M c tdünk 
~n, ,n folgenschwerster Weise in lntum führe k enschen, sogar Exp 1 

~rste llung, daß Machtbewußtsein n onnte, war die fa er-

doe eigentl iche Ursache für die Ve;d~;b~~:~r~:~ und Auflehnun;'.~ 
von ein_ander untrennbar sind . Dieser fals Menschen darstelle 
suggestiven Einfluß auf die Machth b d ehe Gedanke hatte oft e· n, d U a en en und hat . inen 
un ~gehorsam angestiftet. Richtig gesehen sin s_ie sogar zu Aufruhr 
Kraft, fur sich betrachtet die . h . d Jedoch Macht 
W 1 

. , w1c t1gsten El ement d' . und 
e t in Bewegung halten D . h e, ie die bestehe d 

M h · as 1st au der Gr d n e 
ac t und in der Kraft die ß . . un ' warum man in 

sten Eigenschaften Gott gro hart1gsten Manifestationen der erh bder 
. es zu se en hat W d . a en-

~s _hen und philosophischen Werken ."usd~;c~~i;~eddocht den theolo-
ottes zugeordnet. Gott ist mächtig u d . em eiligen Wesen 
Tatsächlich k .. . . , n er 1st stark. 

onnen wir in der Ge 1 . 1 .. 
pheten und göttlichen G d sc 11c ite einige der erhabenen Pr 

esan t n beob I t . O· 
Mubammad und 'Alt ibn Abi" Täl'b G ac i e'.~ ' wie Salomo, David 
den, die die gerechtesten Mä~n~; d ~tt spreche uber ihn Segen und Frie~ 
der Natur und den Kräften ihrer S ~ Geschichte waren, obwohl sie von 
tung her gesehen über groß M eeh e und_ von ihrer rechtl ichen Ausstat-

Um den e ac t ve rfugten. 
Nutzen der M acht mit der Lo ik der . 

Kraft der Mensch erst wahrhaft Mensch . g_ . Gerechtigkeit, in deren 
das Wesen der Macht eine .. h . ist, 1~ E111klang zu bnngen, bedarf 

d
. f·· . r na eren mhaltltchen ß t· ie ur die einzelnen H . es immung: Solange 

. umanw1ssenschaft n „ d. 
Jene, die sich der Philosoph' 'd . zustan igen Denker und 

II 
,ew1 men in derM h . 

a es, was ihr entgegentr1·tt . h , ac t eine Kraft sehen die 
b 

. , vern 1c tet wird d M ' 
le1b n, von der Macht d ' .. , es er enschheit verwehrt 

. - 1eser großten G b G 
t1ellst n Faktors in alle W d a e ottes und dieses essen-
h 

m er en und al len Fo t h · 
c enden Gebrauch zu machen J 1 ·· . r sc ritts - d n ihr entspre· 
islamischen Lehre und 1i d. . . ~ anger die Denker und Vertreter der 

.. ra 1t1on e111e ernsth ft E ... 
auszogern, was M acht eigent l" h b d a e ro1terung dessen hin
die Menschheit. ,c e eutet, deSlo mehr Schaden erfährt 
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. d rn Falle wi rd im Zusammenhang mit dieser Frage immer zu 
ln iek ~ sein, daß die Macht in bezug auf ihre Handhabung und Orga

bed~n e_ allen ihren Erscheinungsformen an und für sich eine Realität 
i auon 111 · h h · h ·· · d k s· h n . eder Wissen at noc von s,c aus tat,g wer en ann: ,e mac t 

1511 die
1
: sobald sie von Menschen in Anspruch genommen wird, die kei

de :,• s~lbstkontrolle bzw_ Selbstbeherrschung kennen, von sich aus kei
ner e~nterschied zwischen ihrem Gebrauch zur Vernichtung oder zum 
•:~,uen, zumal si_e irn Menschen das G_efühl vo_llständiger Unabhän-

·akeitweckt. Verstandl1ch, daß die Macht ,n den Handen der Egoisten -
s;;icht doch der Egois rn us seit jeher ei nern Vulkan --:- zu Verwüstung und 
g brannter Erde fuhrt. Da Macht Triebkraft fur Jegliche Veranderung 1st 

v~;d anderseits auf der Hand liegt, daß nicht jede Veränderung zum Nut
u en sein muß, sondern Macht jederzeit zur Ursache schädlichster Verän 
~erungen werden kann, wird für das rn nschliche Leben- ob individu
ell oder sozial gesehen - die Frage der Macht zu einem der subtilsten 

Anliegen . Lösen sich kraft der Aussagen der Heiligen Schriften und des Lichtes, 
da von den Propheten Gottes ausgeht, die Nebel der Unwissenheit hin

sichtlich ihrer Bedeutung auf, w ird man, den göttlichen Büchern zufolge, 
die eigentliche Macht in der Macht der Beherrschung der Triebseele 
erkennen. Erhält ein Mensch, der seine Trieb eele, nafs, beherrscht, die 
Macht über die bestehende Welt, wird niemand durch ihn Schaden erlei
den. Im Gegenteil, er wird die Macht zur Entfaltung und zur Verbesse
rung der gegebenen Verhältnisse in vierfacher Hinsicht einsetzen . So 

wird er sich bemühen, 
• das Verhältnis des Menschen zu sich selbst, 

• das Verhältnis des Menschen zu Gott, 
• das Verhältnis des Menschen zur existierenden Welt und schließlich 
• das Verhältnis des Menschen zu seinen Mitmenschen weiterzuentwik
keln . Denn wer über sich selbst zu herrschen gelernt hat, der muß sich 
elbst gut kennen, seinen Gott und die Menschen - der hat den gött

lichen Wert aller Wirkli hkeit, menschlichen und nichtmenschlichen 
Seins, erkannt. Solche Einsichten und Erkenntnisse ermöglichen es dem 
M nschen, den bestmöglichen Nutzen aus dem Besitz der Macht zu 
ziehen zugunsten einer Verbesserung und Weiterentwicklung jener 
Verhältnisse im ganzen Umfeld seines Lebens, von denen gerade die 

Red war. 
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Für die Tatsache, daß die eigentliche Macht in der Selbstbeh 
errsch 

liegt, spricht auch, daß diese Art der Macht den Menschen daran 1, · ung 
die persönlichen Grenzen eines anderen zu übersehen und zu ü~dert, 
hen; sie anerkennt vie lmehr das Leben des anderen und seinen Wit&~
gleichem Maße wie das eigene Leben und den eigenen Willen Sen '.n 
Mensch ist mächtig; und das Leben und die Wünsche anderer b~d O ein 
für ihn nicht etwas, was ihn stö ren könnte, im Gegentei l. Umgeke~ut~n 
jenes Tier das schwächste, das - obgleich es Macht hat - mit and rt 'st 

nicht zusammenleben kann. Es erweist sich auch als unfähig, die M::h~ 
zur Entfaltung des eigenen Lebens und des der anderen einzusetzen 
muß folglich zur Waffe des Daseinskampfes gre ifen . Das ist der Gru~~s 
warum wir im Feh len der Selbstbeherrschung die Motivation für den Exi~ 
stenzkampf sehen, für das also, was im Gegensatz zur Gerechtigkeit 
steht, was den Menschen zum Kampf um das Dasein führt, statt ihn zur 
Kooperation und zur gegenseitigen Hi lfe zu bewegen . 

Studiert man den Lauf der Geschi hte sorgfältig, wird man feststellen 
müssen, daß in ihr jegliche Ungerechtigkeit, Aggression und Rechtsver
letzung, ungeachtet allen w issenschaftlichen und technologischen Fort
schritts, dem Mangel an Selbstbeherrschu ng entspringt und dari n ihre 
eigentl iche Ursache hat; und w ird man sich allen Ernstes fragen müssen, 
ob die Welt im 21. Jahrhundert noch wei ter bestehen wi rd. Auf einer Kon
ferenz in Van couver hat man dem Menschen eindringlich nahegelegt, 
se inen Egoismus aufzugeben, wenn er seiner Geschichte das kom
mende Jahrhundert hinzufügen w ill: insbesondere hat man den Macht
habern mit allem Nachdruck empfohlen, um des Überlebens der 
Menschheit willen, al len ihren Egoismus aufzugeben und sich an se iner 
Stelle um die Vervo llkommnung ihres inneren Wesens zu bemühen. 

Aus den hier angeste llten Überlegungen ergibt sich eine Sch lußfolge
rung von höchster Bedeutung: Die Gerechtigkeit, die auf der Selbstbe
herr chung beruht und auf das ewige Glück ausgerichtet ist, trägt eine 
natürliche Se lbstdiszip lin in sich. Der Egozentrismus hingegen ist vom 
Existenzkampf geprägt, und dieser Kampf ums Dase in füh rt zu rück
sichtslosen Vernichtungsmanövern. Eine der wi rksamsten Waffen in der 
Hand jener, die dem - gegen die Ger chtigkeit und ihre Vertreter 
gerichteten - Prinzip des Egozentrismus anhangen, sind manche 
scheinbar wissenschaftliche Aussagen über den Grundsatz der natürli 
chen Se lektion, die leider durch verschiedene Gelehrte mit viel Akribie 
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. ernunftlosen Übeltätern zum Gebrauch ü_ber-

earbeitet und 1e~en v teht die unbewiesene Theorie einiger 81010-
ausS d Dahinter s · 1 d · Vor 

ben wur en. .. f der Bühne des Lebens im Ze1c1en e1 -
ge daß die Vorgange aud Mächtigen stehen, und daß in der Ordn_ung 

~:~;schaft d_N St~:::h~~en den Stärkeren Platz machen müssen. Diese 
der atur die Sc__ . hen Selektion haben sie zum Grundsatz erhoben 

Theorie der ~aturlich ftliche Wahrheit dem Bewußtsein mancher Leute, 
1 w,ssensc a · fl „ ßt und ihn a s t . nken wie betrunken waren, einge o . 

die bereits ~hne t~r:bleme zeigen sich jedoch im Hinblic~ auf den 
Drei unlosbar .. 1· h S I ktion und beweisen sehr deutlich, daß er 

d atz der natur ic en e e 
Grun 5 . . 

unzutreffend .. is~. h Selektion besagt von ihrem inhaltlich so anspruchs-
1 Die naturl1c e . b ußt die Schwächeren durch die 
· "ff h daß die Natur ganz ew . 

vollen Begn ~-r, t Dem steht entgegen, daß die Natur die_sem ':.is~en-
Stärkeren verdrang . k f I der die Grundlage für die naturliche 

. h Standpun t zu o ge, rf.. ·t d m 
schafthc e~ II . edoch über keinerlei Bewußtsein ve ugt, m, e 
Selektion b1ld~n ~s '6asein bewußt führen könnte. . . 
sie den Kamp ~ ·1 Wahrheit nicht aus sich heraus, sie hat auch kein 

2. Die N~tur_ at, ,re en das kraft seiner Macht, seines Wissens und 
aktiltes sub1ekt1ves Wes_ 1' all es was sich auf der Ebene der naturhaften 
einer selbstgesetzten Z1e e G , dl der Selektion des Besten und 

.. b pielt auf der run age . .. d. 
Vorgange a s . '.. D her ist die Behauptung eines sich slan ig 
Stärksten steue1 n konnte . . ad . Natur wissenschaftlich nicht haltbar. 
verbessernden P~ozes~es inh e1 t kein selbständiges Wesen und 

d. N t r ist w,e sc on gesag , h .. 
Denn ie a u ' . . R h n ihrer Phänomene ein sie stan-
keine selbsttätige Person, d1e im / s~:tem eingerichtet hat und dieses 

dig vervollkoi:nn:1ne~desd Ord:~n gbe:prochenen Problems hat sich der 
auch zeigt. Hinsichtlich es e . . einem bekannten Werk ):layät: 
berühmte Wissenschaf_:ler IOP_a~'.n in ~ in verschiedene Widersprüche 
tahi'at, mansa' wa takamu e-an auc 

verwickelt. . B h agt" Nur wenn wir eine derar-
Wenn er an einer Stelle se1~eds u: e~ shl n. u"r in' der Lage zu durch-

1 . h nen sm w ir nie . 
tige Evo ut1on anne , , b bspielt und warum es sich 

. h . K .. per der Le ewesen a 
schauen, was sie_ im or h ö lieh auf sieben Millionen Warum-Fra-
so abspielt, es w ird uns auc m bg. d ' E forschung der Lebenssubstanz 

d·e sich uns e, er 1 . · 
gen zu ant~ortenl '1 . idaß diese Zahl noch um zwei ansteigt, wenn wir d,e 
stellen", so 1st es < a1, 
folgenden Fragen hinzufügen: 
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• Wie konnte die Natur, die kein Bewußtsein hat selbst e· 
h ff d. f . ' ine Ord 

sc a en, 1e au Entwicklung ausgerichtet ist? Und fü hr . nung 
durch? t sie diese 

• Warum hat d ie Evolution diesen bestimmten Weg einge hl 
An einer anderen Stelle sagt Oparin in dem zitierten We ksc agen? 
· S hl ßf I r etwas d seinen c u o gerungen aus der von ihm behauptet E ' as 

1 · hf II ·· · en volur g e1c a s entgegenlauft: ,,Bedauerlicherweise sind unsere Erk ion 
„ b d' E 1 · enntn1ss u er 1e vo ut1on zu gering, um ihre Richtung systematisch b . e 

k „ b . . . est1rnrnen 
zu onnen, e enso, wie sie es uns nicht erlauben, die quali tativ " _ 
d · k · en veran 

erungen 1m a t.Jven Stoffwechselprozeß, die in bestimmten St d' · 
E 1 · d b a ien der 
vo ut1on es Le ens aufgetreten sind, genauer zu untersuch " 

3. Schl ießli ch haben jene, die den Prozeß der Selektion des eßn. 
· K f . esseren 
1m amp ums Dasein sogar auf die Gattung Mensch' au . 

1 d. , sgewe1t t 
sa 1en, 1e Tatsache außer acht gelassen, daß der Mensch im L f d 
G h. h · b · au er 

esc 1c te ewegl1ch genug war, um sich der Vervol lkommnun · . g seines 
inneren Wesens zuzuwenden. So kam es dazu daß einer Karawa . , ne von 
e~ozentnschen Menschen, die sich se lbst als Zweck und die anderen al 
M ittel betrachteten und folglich ihre ganze Macht im Sinne ihrer e · · h . go1st1-
sc en Interessen und zur Vernichtung der anderen einsetzten, eine 
andere leuchtende Karawane von Menschen gegenübersteht, die zu
guns~en der V~rt~ idigung des Rechts, der Gerechtigkeit und der vernunft
gemaßen Fre1he1t des Menschen auf alle Genüsse der Wel t verzichtet 
haben und bereit waren, im Kampf gegen die Ungerechtigk it sogar ihr 
Leben zu lassen. 

Diese Unkenntnis der geschichtl ichen Tatsachen und des menschli
chen ~e~ens hat ?ie Humanwissenschaften in eine Sackgasse geführt. 
Statt d ie vielen Weisen altruistis her Selbstaufopferung und des Einsatzes 
zur Verteid igung der Werte zum Gegenstand ihrer Untersuchungen zu 
machen und die an imal ischen Bedrohungen mensch lichere schichte in 
eine Initiative zur Vermenschlichung der Geschichte umzuwandeln 
haben sie die anima lische Geschichte als Naturgeschichte erklärt. ' 

236 

nfrage 
n und Gesprächsbeiträge 

Schneider Eine Verständnisfrage zu zwei Aussagen 
des Referates: Da hieß es einerseits, daß das 
mensch liche Handeln gerecht ist, wenn es ein von 
außen kommendes Gesetz erfüllt, wenn es also im 
Respekt vor einem Gesetz geschieht, das außerhalb 
der Natur des Menschen liegt; und dies wurde als 
Differenz zur göttlichen Gerechtigkeit ausgelegt. 

ßen? Später hieß es dann, daß die Abweichung vom 

f „ den Menschen eine Art Kampf gegen sich selbst bedeutet. 
Gesetz ur f d M h 

1 . h nun die Abweichung vom Gesetz als Kamp es ensc en 
el I SIC d 1 · d . . · h selbst dar müßte das Gesetz des Han e ns 1rgen wie 1m 

gegen sic ' · d' L h 
h selbst liegen . In unserer Tradition kennen wir 1e e re vom 

Mensc en . . . . . b 
n als degenerierter Persönlichke it, die ihre innere Stimme a ge-

Tvranne · · s · ~ h t· Er wil l nicht bzw. hat nie g lernt, auf eben diese innere t1mme 
totet a · . · · b f 1 h „ en die ihn davon abhalten will, einfach seinen Tne en zu o gen. 
zpu 1°5r sp'r·icht im Römerbrief (2,14- 16) von einem Gesetz, das Gott den 
au LI · · S' . 

Menschen ins Herz geschrieben hat; was keineswegs 1m inne einer 

Geringschätzung der Offenbarung Gottes verstan_den_ w~rden d~rf. So 
teilt sich die Frage, ob und inwieweit die Gerecht1gke1t nic~t zwei Wu_r-

1 h t Von denen die eine im Herzen des Menschen liegt und die 
ze n a, .. . . 

dere in einem Gesetz, das von außen verfugt 1st. Oder sind das nur 
an h. k . ? 
zwei Aspekte einer einzigen Quelle der Gerec t1g eil. 

Ja'fari H abe ich von einem Gesetz gesprochen, das 
in beiden Fällen außerhalb bzw. jenseits des Menschen liegt, so 
steht der meine ich damit, daß es dem M nschen nicht freige-
Men eh unter st llt ist zu entscheiden, ob er dieses Gesetz, das da 
dem Gesetz für ihn bestimmt ist, annehmen wil l oder nicht -

auch wenn das legislative Organ gleichsam das eigene Gewissen ist. _Das 
heißt dieses Gesetz steht in jedem Falle ihm gegenüber, ob es nun direkt 
von Gott kommt oder ob es durch unser Gewissen, das wir als Boten 
Gottes betrachten, verm itte lt ist. Der Mensch hat sich diesem Gesetz als 
Ausdru k der Gerechtigke it Gottes, die der Weisheit seines Wesens ent
springt, zu beugen; es ist nicht in seine Freiheit gegeben, sich dafür oder 

dagegen zu entscheiden. 
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Vorrang 
geistlicher 
Pr1nzipien 
gegenüber ihrer 
weltlichen 
Umsetzung? 

Pichler Zunächst möchte ich auf das irn R f 
angeführte Zitat von Laodse zurückkommen ue erat 
in einer etwas abgewandelten Form auf denn~ e~ 
geführten Dialog anwenden; nämlich, daß wird 1~r 

II . . . ß Th „ arin a e, wie in einem gro en eaterstuck, sowohl M' 
wirkende auf der Bühne sind als auch Zuhörer(st~:
Zuschauer). 

Näherhin möchte ich mich jedoch auf jenen Teil des Referates beziehe 
wo es um die Macht ging, insbesondere wo die Rede war vom Verhältn~· 
des Menschen zu Gott auf der einen Seite und vom Verhältnis des Men~ 
sehen zur bestehenden Welt, worin sein Verhältnis zum Mitmenschen 
notwendig einbeschlossen ist, auf der anderen. Dabei soll es nun nicht 
um den Vorrang des Geistlichen gegenüber dem Weltlichen im muslimi
schen Verständnis gehen, sondern um die Frage, wie man unter den im 
Referat gemachten Voraussetzungen mit diesem Spannungsverhältnis 
zwischen dem Gottesbezug des Menschen und seiner Beziehung zur 
,Welt' (und damit zum Mitmenschen) fertig wird. Daß sich dieses Span
nungsverhältnis im göttlichen Bereich s lbst als Einheit verstehen läßt, 
mag sein. Aber wie wird man damit in der existierenden Welt, in der Rea
lität also auf national- bzw. gese llschaftspolitischer und auf international
po litischer Ebene fertig? 
Wenn der ,gerechte Mächtige' - der seine Macht recht gebraucht -
jener ist, der sich in den Wil len des anderen hineinversetzt, dessen Wil
len anerkennt und gewissermaßen zu seinem Willen macht: wie wird 
man dann in der Realität im nationalen wie insbesondere in dem von Pro
fessor Schneider eben angesprochenen internationalen Bereich mit 
einer derartigen Forderung tatsächlich fertig? Kann es weiters nicht zu gra· 
vierenden M ißverständn issen führen, wenn umgekehrt gesagt wird, daß 
jenem, der dazu nicht imstande oder nicht willens ist, von vornhere in die 
Motivation des ,Überlebenskampfes' und das Fehlen der Selbstbeherr· 
schung anzulasten sei und er so im Gegensatz zur Ger chtigkeit stünde? 
Wäre es in der Tat notwendigerweise eine Art gerechtigkeitswidrige 
,Abgleitfläche', wenn jemand in seiner realen gese llschaftlichen Situa
tion einem Überlebenskampf ausgesetzt ist? Wäre demnach zum Bei· 
spiel eine Minderheit auf nationaler Ebene oder auch auf internationaler 
Ebene (denkt man etwa an ,diskriminierte' Länder der Dritten Welt in 
ihrer Beziehung zu den reichen Staaten), weil sie sich nich t entsprechend 
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, verm ag, in einen Gegensatz zur Gerechtigk~it ge· 
durchzu~etzd· en ·r nicht in der politischen Realität diese Frage immer 
• ? F1n en w1 . 
drängt . sehr bedrängender Weise gestellt, wenn man an gewisse 
wieder 1~ftliche Gruppen und Schichten denkt, an Minderheiten a~so, 
gesellsch . Oberlebenskampf' in der einen oder anderen Weise, 
die mit d1:em ~niger sta rk konfrontiert sind? Stellt sich diese Frage nicht 
ers.tärkto erw . . e~ Beziehungen zur Außenwelt auf politischer 

f„ Iran heute 111 sein 
avch ur ? 

. . tschaftlicher Ebene. 
\ 1e wir f ld f t· Wie wird man also mit diesem Spannungs e er ig, 

wenn man vom Vorrang geistlicher Prinzipien gegen
über ihrer weltlichen Durch- und Umsetzung aus· 
geht, wenn man an der Vorgeord_netl'.eil geistli~her 
Rangbestimmtheit von Gerechl1gke1t gege_nuber 

geben? d m weltlichen Aspekt seiner Realisierbark~1t fes~-

.. l Besteht hierin nicht eine Gefahr, daß aus der geistlichen Fund1ert!1e1t 
halt. 1 fgkeitsanspruchs eine reale Herrschaftsausübung result1e~t, 
des Gerec 1 1 • T f ·· T; an die 

M. d rheiten -wie dies doch in vielfältiger Weise ag ur ag 
die 111 e · · , d. k · · · t? 
Politik herangetragen werden mag - sozusagen ,leg1t1111 is rrm 1111 e1 . 

Schabestari Gehen wir in der Tat davon aus, daß 
as ist mit Gerechtigkeit auf Selbstbeherrschung basiert, so _ist 

~enschen, die derjenige gerecht, der sich selbst beherr~c~t. Im Hm· 
Selbstbeherr· blick auf die innere psy hische bzw. ge1st1ge Konst1-
jchung nicht tution des Menschen ist diesem Grundsatz dur~haus 
lernen konnten? zuzustimmen. Wie verhält es sich aber bei der Ube_r-

dieses Prinzips auf die Gesellschaft und insbesondere auf die 
tragung · B · · 1 II er 

lflate ralen und internationalen Beziehungen? Ein e1sp1e :'o v . 
mu 1 · · A en es gibt Men· 
deutlichen, was mit dieser Frage gemeint ist: ngen~m'.11 . . . 
sehen, die es infolge vieler Belastungen und Schw1engke1ten 1n„1hrem 
Leben nicht geschafft haben, Se lbstbeherrschung zu erlangen. H~ngt es 
doch erwiesenermaßen sehr entscheidend von den Lebensbedmg_un-

b ob ein Mensch den Zustand der Selbstbeherrschung erre1c~t 
gen a , d G d'e zum Bei· 
oder nicht. Haben nun diese Menschen un ruppen - 1 . 
spiel die gesellschaftl ichen Minderheiten in einem Land bilden ~nd 
denen keine guten Voraussetzungen für ein -~e~rdnetes Lebe~ ge_~ahrt 
sind_ notwendigerweise ein gestörtes Verhaltn1s zur Gerecht1gke1t. ~at 
also Gerechtigkeit für einen beträchtlichen Teil der Menschen keine 
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Bedeutung, nur weil sie nicht in der Lage sind, Selbstbeherrschun 
erlangen? Würde daraus folgen, daß die anderen dann über s r ~u 
Menschen und Gruppen zu entscheiden haben? Und wohin würd: ~ 
führen? 5 

Die eigentliche Frage von Herrn Pich ler ist also: Wie können Sie sich 
stellen, daß für eine ganze Gruppe von Menschen die Beziehung vor
Gerechtigkeit sozusagen abgebrochen ist - zu r gött lichen Cerechtig:ur 
wie zur inneren Gerechtigkeit im Zusammenleben mit den ander:~ 
Menschen -, und daß diese Menschen unter keinen Umständen in der 
Lage sind, wieder ein gerechtes Leben aufzubauen und mit jen r 
Gerechtigkeit, die in der Gesellschaft herrschen soll te, in Übereins im
mung zu gelangen? 

es gilt, die 
Menschen zu 
erziehen 

}a'fari Ich glaube, daß das nicht allein ein Problem 
der Rel igionen ist. Politik, Religion und Kultur müssen 
gemeinsam versuchen, den Menschen auf dem Weg 
der Erziehung die Gerechtigkeit näherzubringen. 

Wie die Geschichte der Menschheit zeigt, stürzt der Mensch ins Verder
ben, wenn w ir ihn sich se lbst überlassen. Das liegt in se iner Natur. So 
heißt es auch im Koran: ,,Der Mensch erleidet bestimmt Verlust." (Sure 
103,2). Die Tatsache, daß die Mehrheit der Menschen über ein unzurei
chendes Maß an Vernunft verfügt, kann k in Grund dafür se in, die 
Gesetze der Vernunft zu verleugnen. Das gleiche gilt für das Verhältnis 
der Rel igion zur Gerechtigkeit. Der Mehrheit der Menschen bleibt die 
Gerechtigke it vorenthalten. Würden wir nun den Menschen sich selbst 
überlassen und ihm sagen: ,,Se i einfach das, was du sein w illst, und tue 
das, was du wi llst, das ist dein gutes Rechtl ", so würden w ir niemals 
Gerechtigkeit erreichen. Der Mensch würde immer egoistischer wer
den und allein auf seinen Kampfums überleben bedacht sein. Wäre es 
dann wohl zu diesem technologischen Fortschritt gekommen und zur 
Entfa ltung der Kultur? Hier liegt für uns eine große Aufgabe. 1hr haben 
si h an erster Stelle die Propheten gewidmet, dann die Gelehrten und 
viele ausgezeichnete Persönlichkeiten. Oder sol lten wi r all dem untätig 
zusehen? So llten w ir den Menschen nur predigen, daß Gerechtigkeit 
die Essenz der menschl ichen Seel ist, anstatt selbst Hand anzulegen 
und zu versuchen, den Egoismus der Menschen zu überwinden? 
Selbstv rständ li h müssen wir Erzieher und Lehrer für die Menschen 
sein. 
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Ich möchte hier noch auf eine Bemerkung von lhn~n 
rdrückt ein eingehen. Sie sagten, daß es bei jed_en:, der_ an die 

~~eher die Macht kommt, selbst wenn er ein Geistli cher ,st oder 
~ sehen, isl er wenn die Regierenden Geistliche sind, alles sehr ~asch 
Mt;st kein zu einem Oberlebenskampf werden kann. D~zu 'st zu 
sei l daß J·eder Herrscher auch wenn er uber den 
Mfllse 1 sagen, ' · h d 

. tlichen und asketischen Rang verfügt, aus der s,c t es 
höchsten ge1s h ·st wenn er sich nicht selbst beherrscht und wenn er 

k · Herrsc er 1 , • d ß 
1 tarns ein der anderen Menschen geringacht~t. Sagt man von einem, a 
das Leben . 1· h oder nicht - diesen oder Jenen Posten angenommen 

b Geist IC er d „ k · t ·n unse-
er - o einer Position aus die Menschen unter ruc t, so ,_s er 1 . 
hat und von s 1 ·cht e·,nmal Mens h' zu nennen, geschweige denn ein 

A en noc1 n1 , . k b 1 
ren u~ , F „ ns ist ein derartiges Verhalten nicht a zepta e · 
Geistlicher · ur u d · f d. 
, Schabestari Sollen nun andere - um am1t au.. ,e_ 
t,estirnmen die Frage von Herrn Pichler zurück~uko~men - ubei 
Herrschenden jene Mens hen entscheiden, d1e keinen Ante il an 

über die anderen? der Gerechtigkeit haben? . . 

' . ·ne Mö lichkeit wär ' jene Menschen, die der G_erecht1gke1t 
Ja fan E1 g h id sie zu töten oder sie zu zwingen, Mus-

. ht folgen festzune men u1 1 h b. 
nie ' . d Das kommt für uns nicht in Frage. c ,n 
I' oder Chnsten zu wer en. . . 1 . K. d 
,nie ff chtet Unrecht zu verhindern, wie zum Be1sp1e ein in 
aber dazu verp , ' . 1 

bzuhalten mit verseuchter Erde zu spieen. 
davon a . h;e Zweifel ist gesellschaftliche Gerechtigkeit' ein Ideal 
Schabesta:.r O _ d rn fü ;. alle, und sol lten jene, die schon gerecht 

n_ic:t ~: 1~;i:~n~~ed~~~och unvol lkommen sind. Daß man also daps M;n
sm , ' k d eh soll dem stimmt Herr ro es
schengesch lecht erzi~he~ ~nn Fu:g/i~t jedo~h: Wie soll in der Gesell-
sor Pi ~ler durchaus _zu. ei:hu,; en der Menschen zu regeln sind, das 
schaft, ,n der doch ~,e Bez ·d g d'e nicht an der Gerechtigkeit teilha

Schicksal derer b~t,mm~i::\n:~, ü~er die anderen, indem sie sagen: 
ben? Bestimmen ann d . ·cht" das brauchst du und jenes 
D·,eses Recht hast du un Jenes ni , " 

II d , l h "? . ht" sovi I darfst du haben un nie it me r . . 
rnc , " Ja'fari Eines ist die Frage nach der fried li chen Koex,-
Grundrechte stenz in der Gesellschaft - daß jedem die Rechte 
und !>piriluelles eingeräumt werden, die ihm wkomm~n. Et"".as 
Wohl anderes ist das Anliegen einer We1terentw1cklung ,m 
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spi~ituellen u_nd rei igiösen_ Bereich, da die po~itisch Verantwortli chen 
Rel1g1onen die Erfullung dieser Rechte gerne 1m Zeichen der s . . d r 
vollziehen würden. pintualität 

Natürli ch we rcl_e n wir den ~ich~ verhungern lassen, der nich t gerechu 
und werden se ine Rechte nicht 111 Frage ste llen; er behält in jeder H· . st, 
Antei l an der Gemei_nschaft des Lebens. D ie Ve rantwortl ichen 1i~si~ht 

Gesellschaft werden Jedoch dabei 111cht stehen bleiben und ihre S et 
nicht nur dem zuwenden, was diese materi ellen und körpe 1. ohrge 

h r ic en 
Rec te anbelangt, sondern sich auch um die Rechte unserer Seele k·· . d n um-
mern. W ir wer en den M enschen sagen, daß d ieses irdische Leben . h 

1 t S · · d ß · · 1 h f · nie t unsere : zte ta~10~ 1st, a wir uns_v1~ me rau einer Durchreise befin-
den. Wah rend sie sich um unser leibliches Wohl sorgen, indem sie da 

Leben aus rechtlicher Sicht regeln, müssen sich die Verantwortlichen und 
Lehrer zugleich dafür einsetzen, daß w ir uns so verhalten, w ie es dem 

Weg des Menschen entspricht, der in die Ewigkeit führt und der daher im 
Zeichen der Anziehungskraft dessen steht, was vollkommen ist. 

Von ihrer Eigenart und Prägung her unterscheiden wir im Islam vier Grup
pen von M enschen: 

Da ist zunächst der einfache, naturhafte Mensch: Er füh lt sich keiner 
bestimmten Ideologie oder Lebenso rd nung ve rpfl ichtet; er ist überall zu 
finde n. Wir respektieren d iese Menschen und erweisen ihnen die gebüh
rende Ehre. ,,Und w ir haben den Kindern Adams Ehre erw iesen. " (Koran 

17,70). Es ist sogar unsere Pflicht, daß wir ihnen alle Lebensbedingungen 
bereitstellen. 

Die Menschen des zweiten Typus haben die Grenze dieser naturhaften 
Einfachheit und Anspruchslosigkeit schon überschritten und für ihr 
Leben bestimmte Regeln und Grundsätze akzeptiert. Diese Menschen 
sind oh ne Zwe ife l bereits einen w ichtigen Sch ri tt we itergekom men und 
der Vollkommenheit näher. 

Der d ritte Typus m int sodann jene Menschen, d ie einer bestimmten 
Religion angehören, und die daran glauben, daß die Existenz nicht an 
den Grenzen d ieser materiell en Welt aufhört und das Leben sich nicht 
darin erschöpft. Sicherli ch sind diese Menschen in ihrem Wesen noch 
einmal wesent lich voll kommener als die ersten beiden: Es sind d ie Men
schen, die sich zwar bemühen, ihre Angelegenheiten in d ieser Welt ernst 

zu nehmen, d ie aber zugleich darauf achten, daß sie in einer Bewegung 

sind, d ie ihr Ziel in der ge istlichen Vol lkommen heit hat. 
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· rten Typus versteht man schließl ich die Menschen, die 
dern vie · d s· 1 b Unter b 11 und Suchen zur wahren Religion gelangts111 . 1e e en 

d eh ihr Stre e 
ur k . 

„rnrnig e1t. d 
in Fro e Bemühungen zu vereinen und auf dem Fundament es 

·11 es unser d 
ogi ' h der Vervollkommnung des spirituellen Lebens - von er 

bens nac · 1 d d' 
stre. .. d vier typischen Weisen des Menschsems ausge ,en - 1e 
R ahtal er b · D b · e h ·1 auf das Vollkommene hin in Bewegung zu r111gen . a e1 
d nsch ei bl ·b d r,,,e h der Beachtung der Rechte des Menschen e1 en e 

rnrnt auc . d ·1 
0 zu Insofern stehen wir nicht im Gegensatz zueman er, we1 

Bedeutungage~ daß die Grundrechte allen Menschen, auch jenen auf 
uch wir s ' h II a Stufe des naturhaft-primitiven Menschen zustehen. Doc so -

der ersten . . 
.. ,·r uns damit 111cht zufrieden geben. 

ten vv l • • 
A 'vani Ich möchte an dieser Stelle an emen der 

Platon - ein großen bedeutenden Philosophen erinnern, der sich 
Philosoph und zum Thema unserer Tagung geäußert hat, zum Thema 

Anwalt der . ,Gerechtigkeit', und der bislang noch ni ht erwähnt 
Gerechtigkeit wurde: an Platon. Mehr als alle anderen Philosophen 

· h mit diesem Thema befaßt insbesondere in seinem Werk „Poli -
hater slC ' · · h 
. · " ·11 dem es um den Staat als Ort der Wahrheit und Gerechttgke1t ge t. 
te1a , 1 . . 1 . h b · · b -
Genießt doch Platon seitens der chnstl 1c 1en K1rc en e enso wie in~ e 

dere von seiten unserer bedeutenden Denker großes Ansehen. So 
ohn n·icht nur Mullä Sadra (gest. 1640) oder Suhrawardi'(gest. 1234), son-

se en w · F .. 
dern auch der heilige Augu.stinus(gest. 430) in ihm den großen eisen. ur 

Platon zäh lt die erechtigkeit zu den höchsten Tugenden und steht ~n 
ihrer Spitze. W ill daher ein Mensch den Habitu~. (mal~ka) der Gerechtig
keit erlangen, so muß er als Voraussetzung dafur drei andere T_ug ~den 
erwerben: die Tugenden des Mutes, der Keuschheit und der We1she1t. 1 m 

besonderen geht es also bei der Gerechtigkeit auch um die ~~isheit- um 
die vollkommene Erkenntnis der Dinge und der Rechte, die ihnen zuste

hen. Demnach ist der gerechte M nsch nicht nur der, der jedem Me~
schen das gibt, was ihm zusteht, sondern der die vollkommene Erkenntnis 

der Rechte hat, die jedes Ding in sich trägt, die jedem Ding zu~omm_en-:
auch jeder Ameise und jedem kleinsten Tei lchen ~er ~irklichke1t. Ein 
Mensch der diese höchste Tugend der Gerechtigkeit besitzt, kann auch 
andere Menschen zur Vollkommenheit führen. Dies schien mir in unse

rem Zusammenhang wichtig, da es sich doch bei Platon um inen Denker 

handelt der von beiden Seiten gleicherweise hohes Ansehen gerneßt. 
I 
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Khoury Sinn dieser Konferenz ist es d ß . 
d , a w1ru 

Ge anken austauschen, daß wir einand . ns re 
Dialog im Zei
chen der Suche . . d er rn1tte·1 
nach Lösung w re w ir re Dinge sehen und so unsere M . 1 n, 
brennender zu den verschiedenen Problembereichen ernungen 

Probleme tig besser v~rstehen l~rnen. Wir wollen ~:r~sei-
Probleme erngehen, die national und int e.1 auf 

auf uns alle, auf Sie und auf andere Völker zukommen ode d~rnational 
b · f ß h b r re uns all 

ererts er a t a en. Auf solche Probleme haben auch die Kolle . e 
ler, Potz und Vanoni in diesen Tagen aufmerksam gemacht E 8:n Picl,. 

P bl d · s srnd seh 
ernste ro eme, ie die Zukunft der Menschen und die z k r 
Beziehungen zwischen Völkern und Staaten betreffen die die uE ~nhft der . h , rrrc tun 
einer gerec ten Ordnung gefährden bzw. gefährden können w g 

1 h P bl · enn Wrr so c e ro eme ansprechen und Sie fragen, wie Sie dazu steh . 
d · h I K · ·k · en, so 1st 

as nrc t a s nt1 gemeint, sondern als ein ehrliches Angebot d . 
B. . un eine 

rtte um Zusammenarbert. Ist es doch wichtig, daß wir lernen · 
b hl .. , rrnrner 

esser zum Wo e der Volker und Gemeinschaften und zum Wohl d 
h . e er 

gesamten Mensc hert zusammenzuarbeiten. Darin liegt für uns Ch · 
d . . rrsten 

un Muslime glerchermaßen eine Aufgabe. Wir sollten daher w· b . 
d' D' 1 . ' re er reser ra ogkonferenz, gemernsam versuchen, für diese brennenden 
Fragen, dre uns alle angehen, eine passende Antwort zu finden. 

ja, zusammen- Ja'fari Der Wunsch, dem Sie Ausdruck gaben, ist 
stehen in der der Wunsch aller ehrlichen und aufrichtigen Men-
Entschlossen- sehen, die dem geplagten und verwundeten Men-
heit, dem Men- sehen unserer Tage helfen wollen. Es ist auch unser 
schengeschlecht aller Wunsch hier. Worauf es nun ankommen wird, 
zu helfen ist, w ie wir diesem Wunsch entsprechend handeln: 

in welchen Zeitabständen wir zusammenkommen 
um die Diskussionen tiefgreifend weiterzuführen, um die Problem~ 
möglichst vielseitig anzugehen, von denen in dieser Runde bereits die 
Re.~e war. Jedoch, wenn es uns bei allem Fortschritt im Dialog und gegen
se1t1gen Verständnis nicht gelingt, die menschl ichen Probleme unserer 
Zeit zu bewältigen, dann werden wir in dieser Epoche der westlichen 
und östlichen Geschichte trotz al ler großen technischen, wissenschaftli
chen und philosophischen Anstrengungen nicht zum gewünschten und 
so dringend nötigen Erfolg kommen. Warum ist es zum Beispiel den 
Rechtswissenschaftlern bei all den Möglichkeiten, die ihnen zur Ver
fügung stehen, bisher versagt geblieben, die anstehenden Probleme zu 
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b versäumt zu sagen: Meine guten Herren, w ir sind doch 
lö en? Sie haß~~der und in einer Karawane gemeinsam auf demselben 

hrhert ru · · h' d 
1n Wa .. 1. h 'bt es unterschiedliche Ansrchten. Drese Untersc re -

atur 1c gi . . . · · h 1 -eg. . 1 ·cht wichtig; w1chtrg rst vielmehr, daß w ir verste en er 
k ·11st aJer nr · tf" t · lieh ei . 1. t ·nes _ dem Menschengeschlecht in seinen v1e a t1gen 

das Zre IS er f . D h b nen: h lfen und es aus seinen Nöten zu be re1en. as a en 
blerne.n zu e .. 

p~o Khoury, wunderbar ausgedruckt. · 
re, Herr Vanoni In der Diskussion haben Sie, Herr Ayatollah 

erdrückten Ja'fari , gesagt, daß es eben auch Herrscher gibt, die im 
ubt, in der Sinne der Rel igion ungerecht sind, die ihr Herrscher-

it um ihr amt falsch ausüben. Wenn nun ungerechte Herrscher 
t,erleben zu tatsächlich an der Macht sind, kann das bedeuten, 

pfen? daß Menschen in der Folge ungerecht behandelt und 

. 11 · ht sogar zu Marginalisierten werden, Nehmen wir, zum Beispiel, 
v1e eic · d F ·1· d 

F ·1·envater der nichts hat um seiner hungern en amr 1e as 
·nen am1 r , , • d 

~.rb I beri zu sichern . Gesetzt den Fall, niemand - kern Herrscher un 
U ere · d · F ·1· · . N hb r - übt nun Solidarität und steht ihm un seiner am1 re in 
kern ac a . · · h h 

N t bei fehlt dann diesem Famrhenvater die Selbstbe errsc ung, 
ihrer O ' · · h S hl d 

ersucht auch durch gewaltsame Mittel, w ie durc te en o er 
wenn er v , . 
-h l'ches für seine Familie Nahrung zu beschaffen? Kann das gemernt 

.11 rd ß tn solchen Fällen Menschen, die von allen im Stich gelassen wer
sein, a h U„ b I b k „ f 7 
den, als Unbeherrschte gelten, wenn sie um i r er .e en . amp e~. 
chabestari Angenommen also, es herrscht Tyranner und ein Famrlren-

t . ri uß erkennen daß seine Kinder vor Hunger sterben. Handelt dre-
va er t ' d b ·t. t h lfen 
serVater nun - angesichts der Tatsache, daß nieman erer 1s zu e 
_ aegen das Prinzip der Selbstbeherrschung, wenn er stiehlt oder sonst 
Ge:,alt anwendet, um seinen Kindern Nahrung zu beschaffen? 

Ja'fari Im Islam gibt es Strafen für den Diebstahl. ~ esentlic~ste Voraus
setzung aber für ihre Anwendung ist, daß es sich nicht um einen Mund
raub in Zeiten der Hungersnot handelt. Das ist dabei das Um und Auf. 

Schabestari Daß die höchste Form von Gerechtig-
es gilt auch, die keit im Inneren eines Menschen auf Enthaltsamkeit 
Gesell chaft von und Selbstbeherrschung beruht, diese Auffassung 
Fehlentwicklun- finden wir in der ganzen islamischen Mystik, Philoso-
gen der Macht zu phie und Wissenschaft vertreten. Ich glaube, dar
heilen und ihnen über sind w ir uns alle einig. Was hindert uns aber 
vorzubeugen daran zu akzeptieren, daß Macht als gesellschaft-
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liehe Wirklichkeit im politischen und gesellschaftlichen Leben 
Schaden erleiden kann? In diesem Falle hat der Mensch die Auf a~ct, 
alles zu unternehmen, um die entstandenen Schäden wieder zu~\ • 
ben: Zum Beispiel durch entsprechende Maßnahmen im Bereich\ -
Machtverteilung, der Pressefreiheit und der Freiheit der Parteienbildu er 
Derartige Maßnahmen werden in der Philosophie der Politik und in ;g 
Politikwissenschaft als geeignete Mittel betrachtet, um die Macht einz : 
schränken und um möglichen künftigen Schäden vorzubeugen. In ähn~
cher Weise suchen wi r in der Medizin immer weiter nach Methoden u 
Krankheiten zu hei len und möglichen Krankheiten vorzubeugen, 'un~ 
das gerade auch aus religiöser Verantwortung. 
Denken w ir also hier über die Gerechtigkeit im Bereich der Gesellschaft 
nach, so waren einerseits die Reflexionen auf die Notwendigkeit der 
Selbstbeherrschung und der inneren Gerechtigkeit richtig und begrü
ßenswert. Anderseits gil t es auch, angesichts vielfältiger Formen von 
Fehlentwicklungen im Bereich der Ausübung von Macht, über Maßnah
men nachzudenken, wie derartigen Fehlentwicklungen Einhalt geboten 
werden kann bzw. auf we lche Weise man ihnen in Zukunft vorbeugen 
kann. Die religiöse Verantwortung unterstreicht auch hier die Verpflich
tung, all das zu bedenken, was in den Geistes- und Gesellschaftswissen
schaften über die Gefahren und über die Fehlformen der Macht gesagt 
wird sowie über geeignete Möglichkeiten, ihnen zu begegnen. Dies zeigt 
sich als besonderes Anliegen, wenn wir hier über die Ausbreitung der 
Gerechtigke it im gesellschaftli chen Bere ich nachdenken. 

Zueinander von 
th -oretischer 
und praktischer 
Ebene 

Ja'fari Ohne Zweifel umfaßt die Frage zwei Ebe
nen: die in terpretatorische, wissenschaftliche Ebene 
und die der praktischen Umsetzung im Leben. Das 
größte Problem dabei ist jedoch, daß die elementa
r n Grundsätze für das menschliche Leben auf der 

höchsten Ebene frei von Widersprüchen und Gegensätzen sind. Sobald 
man sich aber auf die Ebene der konkreten Umsetzung dieser Prinzipien 
des praktischen Hande lns begibt, beginnen persönliche Wünsche und 

eigungen ins Spie l zu kommen, so daß diese hohen Idea le und Grund
sätze in Turbulenzen geraten . Wenn gesagt wurde, daß wir über alle 
diese Fragen nachdenken soll ten , so gilt meines Erachtens, daß genauso, 
wie die Wissenschaft zur Praxis führt, auch die Praxis zu r Wissenschaft 
hinführt. Handeln wir daher auf praktischer Ebene nach unseren theore-
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ndsätzen und Regeln, so vermehren sich zwar die Schwier'.g
ti chen Gr~ h .1.8 aber auch die Erfahrungen. Es ist deshalb notwenchg, 

le1c ze i 1 · b · d f eiten, g p fesso r Khoury schon sagte, daß w,r e1 erar igen 
. h Herrn ro . · d 

,vie ic k"' ft n die theoretische und die praktische Seite er ver-
zusammen un e d'skutieren Ich hoffe es werden noch viele Sitzun-. d en Fragen t . , . . . h . 
chte en d k men in denen wir uns jeweils einem dieser w1c t1gen 

Ustan e om , 
enz d k" . sthemen wi men onnen. 

QiskLJSSIOn 
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politische Gerechtigkeit in der Welt von heute 

Javad Zarif 

"runsere Zeit, die immer mehr im Zeichen weltweiter Kommunikation 
fu ht bedeutet der Dialog zwischen den unterschiedlichen und mannig

~~ftig~n Kulturen der ~enschheit, insbesondere_ ab~r zw!schen den gött
J"chen Religionen, eine unleugbare Notwend1gke1t. Dies umso mehr, 
~eil es darauf ankommt, die Herrschaft der gefährlichen Gedanken und 
Propaganda jener Gruppen zu verhi ndern, die nach dem Zerfall des 
kommunistischen Machtbereichs und der Sowjetunion ihre politischen 
und wirtschaftlichen Interessen, wie überhaupt ihren eigenen Fortbe
stand von der Präsenz eines rea len oder hypothetischen Feindes abhän
gig wähn~n und daher alles unternehmen, einen neuen Feind zu erfin
den. Was tatsäch lich hinter diesen Gedanken steht - ganz im Unter
schied zu dem, was davon nach außen in verführerischer Weise und 
unter dem Deckmantel demokratischer Parol en in Erscheinung tritt-, ist 
einerse its, daß die besagten Gruppen nicht bereit sind, die Existenz viel 
fä ltiger Kulturen zur Kenntn is zu nehmen, und daß sie sich darüber hin
aus ganz allgemein anderen Meinungen und Wertvorstellungen gegen
über unduldsam zeigen, besonders jenen gegenüber, die religiös und 
mora lisch begründet sind. 

Demgegenüber setzt ein konstruktiver und fruchtbarer Dialog die 
positive Anerkennung einer Vielfa lt von Kulturen voraus, das positive 
Bekenntnis also zu dieser Vielfalt und eine diesem Bekenntnis entspre
chende Praxis . Bloße Lippenbekenntnisse zu Toleranz und gegenseitiger 
Rücksichtnahme genügen ke inesfalls . Eine gegenseitige Verständigung 
über die gemeinsamen und die unterschiedl ichen Standpunkte könnte 
erst aus einem so lchen positiven Verhalten erwachsen. 

Die Entscheidung fü r das Thema ,Gerechtigkeit' stellt einen günstigen 
Boden für einen konstruktiven Dialog dar: verlangen doch al le Men
schen nach Gerechtigkeit, und bi ldet gerade sie, die Gerechtigkeit, eines 
der wesentlichen Ziele, auf die die göttlichen Religionen hingeordnet 
sind. Geht man nun im Dia log von dem aus, was den Gesprächspartnern 
gemeinsam ist, so wi rd der weitere Verlauf des Gesprächs davon sehr 
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positiv beeinflußt. Noch w ichtiger freil ich ist es, daß dem Th 
dem wir den Dialog beginnen, nicht nur theoretische 8:;a, mit 
zukommt, sondern daß es auch in praktischer Hinsicht einem d eut~ng 
tigsten ~edürfnisse der menschlichen Gesellschaft entspricht. ;r Wich
unser Dialog zum einen das gegenseitige Verständnis vertief O kann 
b d . .. . en, er kan 

a er zum an eren auch d,e Grundlage fur praktische Maßnahm n 
f d. f'' d. 1· en schar en, ,e ur ,e mensch ,ehe Gesellschaft so nötig sind. · 

1. Stabil ität und Sicherheit haben Vorrang vor der Gerechtigkeit 

Auch wenn die Menschheit und die göttlichen Religionen nach d 
Gerechtigkeit Ausschau halten und sie fordern, sind die Grundlagen d:~ 
Welt deswegen noch lange nicht von ihr bestimmt. Auch stehen fakt" h 
d. · · 1 ISC ,e 111ternat1ona en Beziehungen in unserer Zeit keineswegs im Zeich 
der Gerechtigkeit: Sie ist in ihrer allgemeinen Bedeutung und in ih en 

. . .. S II rern 
priontaren ~e enwert in diesen Beziehungen durchgehend nicht 
erkennbar. M,t anderen Worten, es hat den Anschein, als ob hinsichtlich 
der verschie?enen. Dimensionen in den internationalen Beziehungen 
-:- von der Ökologie und von den Entwicklungsfragen angefangen bis 
hm zu den Menschenrechten und zur Bei legung von Feindsel igkeiten 
- d ie Bewahrung der bestehenden Verhältn isse und die Aufrechterhal
tung der Vorherrschaft der herrschenden Gruppen Vorrang haben 
gegenüber der Errichtung einer gerechten Ordnung. Gerechtigkeit fällt 
oft dem Vorrang, der der Bewahrung von Stabilität eingeräumt wird, 
zum Opfer. 

Selbst in der Charta der Vereinten Nationen, die die Wünsche und 
gemeinsamen ideale der menschlichen Gesellschaften, Ungerechtig
keit zu vermeiden, widerspiegeln sollte, spielt hinsichtlich der interna
tionalen Beziehungen die Erhaltung des Friedens und der internationa
len Sicherheit, der Aufbau von Stabil ität in der Welt und das Verhindern 
von Kriegen die Hauptrolle, während im Vergleich dazu der Gerechtig
keit nur nebensächliche Bedeutung eingeräumt wird. Tatsächlich mißt 
die Charta weitaus die größte Bedeutung der Bewahrung und der Wie
derherstellung von internationalem Frieden und Sicherheit bei. Dies 
bestätigt eine Überprüfung sämtlicher Themenbereiche der Deklara
tion . Und zwar wurde die primäre und eigentl iche Verantwortung für 
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h ung des Friedens und der Sicherheit in der Welt gemäß Arti-
d. Bewa r d · h h · d h „ h ,e d Charta der Vereinten Nationen em S,c er e,tsrat, em oc -
kel 24 er N · ··b 

ff. · llen Organ der Vereinten at,onen, u ertragen. 
0 1z1e . 

sten . t zunächst kritisch anzumerken, daß d,e Zusammensetzung 
QazU IS . . . 

. es höchsten Exekutivorgans der 1ntemat1_on~len Ordnun~ ke_1nesfalls 
d,es d ausgeglichen ist: Ist doch d,e Mitgliedschaft dann emerse,ts 
gerecht un · · ·· d. ' d · h ·· d' ' 

h. dene Kategorien aufgeteilt - ,n ,stan 1ge un ,nie tstan 1ge 
· versc ,e . . . 
111 .• r der wobei den ständigen zusätzlich besondere Pnvdeg1en zuge-
Milg ,he n ~erden mit der Begründung, daß dies im Interesse der Bewah-
sproc e . h der Stabilität liege. Dies hat jedoch zu unausgewogenen Bez,e un-
rung d Entscheidungen im Sicherheitsrat geführt. Anderseits wurde von 
gen un . . d h f an kein gerechtes und ausgewogenes Kntenum gelten gemac t 
;.n ;~; Entscheidung, wer nun die ständigen Mitglieder sein sollen, noch 
ur de ein solches hinsichtlich der geographischen Zusammensetzung 
;°r übrigen Mitglieder des Gremiums berücksichtigt. Das einzige Argu-

er tfür die Rechtfertigung all dessen stellt immer wieder die Bewahrung 
;e~nStabilität hinsichtlich der bestehenden Verhältnisse und die Vorherr-

schaft der Industrienationen dar. 
Den zweiten Diskussionspunkt bildet in diesem Zusammenhang d~r 

E tscheidungsrahmen dieses höchsten internationalen Organs, der 111 
b:zug auf die friedliche Beilegung von Konflikten und auf die Maßn~h-

en die zu ergreifen sind, wenn der Friede bedroht und verletzt w ird 
~zw: wenn eine aggressive Gewaltanwendung vorliegt, in Kapitel VI und 
VII der Charta der Vereinten Nationen festgesetzt ist. So w ird in Absatz 1 
von Artikel 33 der Charta ausdrücklich festgelegt: ,,Die Parteien an 
irgendeinem Streitfall, dessen Fortdauer geeignet ist, di~ Aufrec~terhal
tung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefahrden, 
sollen dessen Lösung zu fi nden versuchen vor allem durch Verhandlun
gen, Untersuchungen, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gericht
liche Regelung, Anrufung regionaler Organe oder Abkommen oder 

durch andere friedliche Mittel eigener Wahl. "1 

Die Befugnisse des Sicherheitsrates, gegen Bedrohungen von Frieden 
und Sicherheit sowie gegen Aggression und Gewaltanwendung einzu-

1 Der deutsche Text wird hier und an den folgenden Stellen in der Übersetzung von Ste· 
phan Verosta wiedergegeben, in:,, 10 Jahre Vereinte Nationen. 1945-1955", hrsg. von der 
Osterr. Liga für die Vereinten Nationen, Wien 1955, 153-170 (hier: 158) [Anm. d . Hrsg.] . 
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schreiten, werden in Kapitel VI I, in den Artike ln 39 bis 51 der Ch 
behandelt. Gutachten vie ler westliche r Juristen haben, was de I art<1 
dieses Kapitels anbelangt, darauf aufmerksam gemacht, daß ~ ~halt 
k„ f . . . e, Be
amp ung einer Aggression - was an sich den ersten Schritt zur W 

derherstellung einer gerechten Ordnung bedeuten kann - inte ie-
. . .. ressan-

t~rwe1se der erste Schritt der Bekampfung davon abhängt, ob d 
s,_cherheitsrat die Aggression tatsäch lich als eine solche beurte il t. t 
dieser Beurte ilung hat der Rat völlig freie Entscheidung. Weder -~1 

es dafür einen ve1·bindlichen Orientierungsrahmen noch M ittel g, t 
d d , um 

en Rat azu zu veranlassen, den Aggressor festzustellen oder zu 
. . ver-

urteilen. Im Sinne der Gutachten, auf die oben hingewiesen wurde , 
sogar die Inanspruchnahme rechtmäßiger Selbstverteidigung- die~~~ 
Wahrung der Gerechtigkeit erforderlich ist - gemäß Artikel 51 der 
Cha'.ta untersagt, wenn der Rat se ine eigenen Maßnahmen bereits 
ergriffen hat, um den We ltfrieden und die internationale Sicherheit zu 
wahren. 

_ Ähnliche Vorgangsweisen zur Bekämpfung aggressiver Handlungen 
sind auch 111 den anderen Kap iteln der Charta zu f inden. So verp flichtet 
Artikel 84 die, Verwaltungsmacht' dafür zu sorgen, daß das Treuhandge
biet seinen Beitrag zur Wahrung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit leistet. Und in Artike l 99 wi rd ausdrückl ich betont: 

11
Der 

Generalsekretär kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates auf alle 
Ange legenhe iten lenken, die seiner Meinung nach geeignet sind, die 
Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu bedrohen."2 Ähn lich unterstreichen auch zah lreiche andere Bestim
mungen der Charta die Bedeutung des internationalen Friedens und 
der Sicherheit. Aber darauf soll jetzt hier nicht mehr näher eingegangen 
werden. 

Ein anderer bemerkenswerter Umstand wäre jedoch im Zusammen
hang mit den oben dargelegten Fällen hervorzuheben: In keinem Fall 
w ird ein Wort über die Notwendigkeit verloren, der Gerechtigkeit wieder 
Geltung zu verschaffen. Gerechtigkeit als ein wesentliches Element in 
den internationalen Bezieh ungen wird nicht einmal erwähnt. Sogar im 
9. Kapite l der Charta, das der internationalen Zusammenarbeit auf wirt-

2 A. a. 0. (Anm . 1) 168. 

252 

haftlichem und sozialem Gebiet gewidmet ist, und wo es um diese Art 
sc n Kooperation geht z~m Z~ecke der allgemeine~ ~chtung der Men

1
~ 

vo echte wird als Ziel ern "Zustand der Stabrl1tat und Wohlfahrt 
~~( I • • 

5 e eben, der ) ür friedliche und freundschaftliche[ . . . ] Beziehungen 
anß ghen den Nationen nötig ist" (Art. 55)3• Gerechtigkeit kommt dabei 
2w1sc . . 
, der als Ziel noch als Krrterrum zur Sprache. 

l'\eDer Begriff ,Gerechtigkeit' wird in der Charta der Vereinten Nationen 
r zweimal verwendet: Einmal in der Ein leitung (Artikel 1, Absatz 1 ), wo 

~u Zusammenhang mit der Zielsetzung, künftige Generationen vor den 

:tastrophen des Kr_ieg_es zu schütz~n, betont wird, daß dafür das Eint~e-
n für Gerechtigkeit erne notwendige Bedrngung darstelle, und wo 1m 

teei teren Verlauf die Notwendigkeit unterstrichen w ird, zur Bewahrung 
;er internationalen Sicherheit und des Friedens die Kräfte aller Mitglie
der zu vereinen . Und in Art ikel 2, Absatz 3, wird davon gesprochen, daß 
alle Mitglieder ihre internationalen Streitfälle mit fri edlichen Mitteln zu 
lösen haben, damit der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die 
Gerechtigkeit nicht gefährdet werden. In beiden Fällen ist es bemerkens
wert, daß von Gerechtigkeit in Verbindung mit der Wahrung des interna
tionalen Friedens und der Sicherheit die Rede ist, ja, daß diese ihr gegen
über vorrangig sind. 

zusammenfassend ist also davon auszugehen, daß für die Charta der 
Vereinten Nationen die Wahrung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit, mit anderen Worten die Aufrechterhaltung der internatio
nalen Stabi lität inhaltlich das Hauptkriterium für die Beurteilung der 
internationalen Beziehungen bildet, während die Gerechtigkeit dabei 
weder als Zie l noch als ein wesentliches Kriterium berücksichtigt w ird. 
Nach dem Gesagten bedarf es ke iner weiteren Erklärungen und Erläute
rungen, wenn darauf aufmerksam gemacht wird, daß auch der geogra
phische Plan der Machtverte ilung in der Welt von heute - sei es der w irt
schaftlichen, der mi litärischen, po litischen oder medialen Macht - auf 
die erwähnte Priorität hinweist: nämlich die bestehenden Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse in der Welt zu stabi lisieren. Und das Verhal ten 
derer, die sich gegen diese Verhältnisse aussprechen, die damit also nicht 
konform gehen, wird als ein Verhalten von Menschen hingestellt, die von 
der Gesellschaft verstoßen sind und Unruhe stiften . 

3 A. a. 0. (Anm. 1) 162. 
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2. Einige Beispiele 

Der praktische Stellenwert der Gerechtigkeit in den intern t" 
Beziehungen kann - bei einem flüchtigen Blick auf die Bila a ionalen 

. h . d. b nzen des 
w1c _t1gsten, '.e Welt ü ergreifenden politischen Organs, nämlich d 
Vereinten Nationen - nur 1m Zusammenhang mit einigen k k er 

1
• . h on reten 

po 1tlsc en Themen diskutiert werden. Seit ihrem Bestehen sind 
schiedene politische Fragen in die Tagesordnung der UNO aufge ver-

d d h d . . norn-
men wor en, un manc e avon sind immer noch aktuell Übe .. 

. . d. h b . rpruft 
man einige 1eser T emen, so estätigt ihre Behandlung die hier v . . . orge-
tragene These, daß es dabei immer um die Bewahrung des internat· . - 1ona-
len Friedens und der Sicherheit - der internationalen Stabi lität also _ 
g_egangen ist, ohne auf den wichtigen Grundsatz der Gerechtigkeit Rück
sicht zu nehmen. 

Ein _Problem, das mit am längsten auf der Tagesordnung der UNO 
steht, 1st das Palästinaproblem: Seit ihrer Gründung steht es dort und · t 
· h 15 
1~mer noc ungelöst. !(einer der bisher ausgearbeiteten Vorschläge hat 
eme gerechte und gründ liche Lösung des Problems in dieser so sensible 
Region des Mittleren Ostens im Auge gehabt. Sie zielten vielmehr darau~ 
ab, bestehende gewaltsam aufrechterhaltene ungerechte Verhältnisse 
zu festigen und zu vertiefen, oder, wenn man es sehr positiv sagen will, 
um Probleme vorübergehend zu verdecken und eine scheinbare Stabili
tät und Ruhe zu demonstrieren. 

Die jüngsten Verhand lungen, d ie außerhalb des Rahmens der UNO 
aber auf dem Boden der Resolutionen Nr. 242 und 338 stattgefunde1~ 
haben, und die dabei erzielten Vereinbarungen haben die W iederher
stel lung der primären Rechte der Palästinenser nicht berücksichtigt, 
obwohl immer w ieder betont wurde, daß in der Vorentha ltung dieser 
Rechte das Grundproblem des Mittleren Ostens läge und jede ver
nünftige Lösung deren Wied~rherstellung zum Ziel haben müßte. 
Damit wi ll man nur dieser Region und ihren Bewohnern eine unausge
wogene Stabilität, die fo lglich ungerecht und logischerweise labil ist, 
aufhalsen. 

Eine weitere, sehr bittere und bedauerliche Bestätigung dieser Einstel
lung kann man auch in der Art und Weise sehen, wie sich die internatio
nale Organ isation mit den Ereignissen der letzten Jahre in Bosn ien aus
einandergesetzt hat, und in dem jetzt vorgelegten Plan zur Lösung dieser 
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e im Friedensabkommen von Dayton: In der Tatsache, daß die 
probler,:i 'ale Organisation sich nicht für die gerechte Sicherung der 
· ternation · · h f 1 · b in der Bosnier einsetzt, sondern die Abs1c t ver o gt, eine e-
R~chte Art von Ausgleich und Kompromiß zu erzielen, die Auseinan-
5urnrnte gen und Wirren zu einem Ende zu bringen und Stabilität und 
dersetzun 

uhe wiederherzustellen. . .. .. . 
R hne zweifel wird man in den beiden angefuhrten Fallen 111cht 

O hrnen können, daß Stabilität oder Kompromisse von langer Dauer 
anne ht werden können, ohne der Gerechtigkeit entsprechend Geltung 
erre1c . h. d · · b 

Schaffen. Mit anderen Worten: Dies sc 1ene er einzig gang are 
zu ver . .. . . 
,., für internationale Konfliktfalle und sich anbahnende Knsenent-
vveg, . w·· d h d wicklungen dauerhafte Lösungen zu garantieren . aren oc an ern-
falls der Fortbestand chronischer Krisenherd~ oder d_~s Entstehen n~uer 
Krisen nur die logische Folge derartiger Zwischenlosungen und eines 

dementsprechenden politischen Kalküls. . .. . . 
Gravierendes Beispiel für ein Vorgehen dieser Art und fur die Weise, 
· es in Iran von unserer Bevölkerung konkret empfunden w ird, w ie es ~e . . 
ber auch unseren Standpunkt gegenüber den Entwicklungen 111ternat10-

~aler Probleme maßgeblich bestimmt, ist die Art und Weise, w ie sich die 
Vereinten Nationen zu jenem Krieg verhalten haben, der uns zuletzt vom 
Irak aufgezwungen worden ist. Denn hier wurden von allem Anfang an 
vom Sicherheitsrat und von der internationalen Organisation die selbst
verständlichsten Prinzipien der Gerechtigkeit und des internationalen 
Rechtes aus politischem Kalkül ignoriert, indem der Sicherheitsrat bei sei
ner ersten Entscheidung- im Rahmen von Resolution Nr. 479 - , als tau
sende Quadratkilometer des Landes der Islamischen Republik Iran im 
Besitz des Angreifers waren, die beiden Parteien nur dazu aufrief, den 
Streit beizulegen - ohne den Aggressor aufzufordern, seine Okkupa-

tionstruppen zurückzuziehen. 
Die erwähnte Vorgangsweise hat nicht nur nicht zur Beendigung des 

Krieges geführt und zu einer Stabil isierung der Verhältnisse, sondern hat 
den Aggressor nach Ansicht mancher Experten geradezu motiviert, 
(einige Jahre später) einen weiteren Angriff gegen ein anderes Land die
ser Region durchzuführen - worauf die UNO, diesmal aus politischen 
Interessen und nicht so sehr aufgrund der Notwendigkeit, die Aggresso
ren zu bekämpfen oder der Gerechtigkeit w ieder zum Durchbruch zu 

verhelfen, sehr heftig reagiert hat. 
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Üb~rprüft man die Bilanzen der UNO hinsieht!· h .h 
den _Fneden zu sichern, und all das, was sie in d~cn I rer Bernühunge 
~eb1eten der Welt _in diese Richtung unternommenuntersc~iedlichste: 

~,er vertreten~ A~s,cht bestätigt finden. So liegt die :i:, Wird rnan die 
elme grundsatzl1ch in dem Bereich, die Einhaltun . gabe der Blau. 

stand~a_bkommen_s zu kontroll i ren, drohende Aus!i~mes Waffenstill. 
zu ve1h1ndern, bei friedlichen Lösungen und Korn _andersetzungen 
sten - all die:, um den internationalen Frieden ~~od~ssen_ Hilfe zu lei
wa~ren u~d nicht, um die verschiedenen Problem ie Sicherheit zu 

E1ne Reihe weiterer Themen könnten als Beispie~ ugne~eßcht z~ lösen. 
gezogen werden, um die Richtigkeit der hier vertreten Th ewers heran. 
te_n: daß die Bewahrung bzw. Wiederherstellun en . ese zu erhär

F'.1~~e_ns und_ der Sicherheit, mit anderen Worten, ~i~e;e~~ternationa/en 
b1 /1tat rn ?en mternationalen Beziehungen das eigentliche igung _der Sta
Doch wurde es hier zu weit führen auf diese 8 . . 1 K'._,terrurn sei. 
gehen. , e1sp1e e naher einzu-

3. Ungerechtigkeit - ein Stigma auch des Weges in die Zukunft 

:~ ~ :~ :r~ ~~;;~u:~~~t:~ ~1::i tg:~:~::;~:~si~ ~o~ eedne;tu ng zu k~mmt 
weisen : auf die Tatsache daß s· h d. . . g en noch hrnzu
nicht auf dem Weg befin~lenc ei~~ e~=c~~e~nat,on~len Entwicklungen 
errichten, auch nicht in die Richtun: die daf·~ternat1on~le Ordnung zu 

zungen zu schaffen. In Wahrheit b V:egtsich ~ie~~~nd1ge_n Vorausset

ment~ler Ungerechtigkeit auf ein immer größer wer~;n~e1che nl fun~a
Ungle1chgewicht zu. es we twe1tes 

So waren die Entwicklu 
Auflösung der So . t . ngen ge~en Ende der 80er Jahre, die mit der 

lung der Europäis~:nu~,1~:~1:~~~; ~~r Gründung un~ Weiterentwick
begleitet die II d . g gen, von zahlre ichen Ere ignissen 
tät der M'acht: e /~u ang~tan srnd, die Vo raussetzungen für die Priori-

tricht-Vertrags ~asb:n ec~/e~i~~~ ~nte~eichnung .. ?es beka n~ten '."1aas
schen bewußt neue Schri g e er . er E~ro_p_~1schen Unron mzwi
mehr G . h . k . . tte_ gesetzt, diese Pnontat zu vertiefen, statt für 

einem Ae~;~h~~t ~ite~:::~~::rnation~ledn Beziehunge_n zu sorgen. In 
mens, 111 em es um d,e gemeinsame 
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olitik der Europäischen Union geht, findet sich die Bestimmung, 
,\uß~npe Mitglieder der Union, die auch Mitglieder des Sicherheitsrates 
daß~~O sind, verpfli chtet werden, von ihrer Position im Interesse und 
der rechend der Ziele der Europäischen Union Gebrauch zu machen 
ent p 5 eigentl ich mit den statutarischen Verpflichtungen des Rates, die 
-- w;ssen der ganzen internationalen Staatengemeinschaft wahrzuneh
inter keineswegs vereinbar ist. Tatsächlich geht dies noch einen Schritt 
~~e;; das hinaus, was die Charta der Vereinten Nationen schon tenden-
0. 11 bewirkt: näml ich das Ungleichgewicht der politischen und wirt-
21~aftlichen Bedingungen im internationalen Bereich zu vertiefen. 
sc Daß die Ungerechtigkeit in den Entwicklungen nach dem Ende des 
!(alten Krieges fundamental geworden ist, dafür bi ldet die unbegrenzte 
Verlängerung des Abkommens zur Einschränkung der Nuklearwaffen im 
April des vergangenen Jahres ein weiteres Beispiel. Aufgrund so mancher 
Propaganda wurde freilich die Wahrheit über den Unterschied zwischen 
der Dritten Welt und den Industrie/ändern, der darin neuerlich zum Aus
druck kommt, versch leiert. Tatsächlich wurde die Diskussion über die 
otwendigkeit der Vernichtung der Nuklearwaffen von vielen, auch 

westlichen Ländern in den 60er Jahren eingeleitet, fü hrte jedoch wegen 
der Auseinandersetzungen zwischen West und Ost zu keinem Ergebnis. 
Desha lb wurde anstelle eines ze itl ich unbegrenzten ein auf 25 Jahre 
befristetes Abkommen in Aussicht genommen, um dann, nach Ablauf 
dieser Frist, die notwendigen Schritte auf die Erreichung des eigentlichen 
Zieles hin - di Vernichtung der Nuklearwaffen - untern ehmen zu 
können. Dessen ungeachtet wurde das Abkommen jedoch im vergange
nen April unbefristet verlängert, ohne daß sich die Nuklearländer zu 
einer endgültigen Vernichtung dieser menschenfeind lichen Waffen ver
pflichtet hätten. Damit wurde die Welt offiziell in zwei Gruppen aufge
teilt: in die Gruppe derer, die Nuklearwaffen besitzen, und in die Gruppe 
jener, die ständig in Angst leben müssen, daß die andere Gruppe von 
ihren uklearwaffen Gebrauch macht. 

Im Bereich der internationalen sozialen Probleme betrachtet es die 
herrschende Klasse, besonders in der Zeit nach dem Kalten Krieg, als 
eines ihrer wesentli chen Zie l , bestimmten Werten weltweite Anerken
nung zu verschaffen , um sie dann allen menschl ichen Gesellschaften, 
ohne Rücksichtnahme auf ihre besonderen Kulturen, Tendenzen und 
Wertvorstellungen, aufzuoktroyieren. Ein weiteres gravi erendes Eie-
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ment, das in diesem Zusammenhang Aufmerksamkeit verd· 
ser Stelle sei auch auf die Tatsache hingewiesen daß be· dient. An die. 

. ' i er For . 
rung und Festsetzung internationaler Kriterien für die Me h rnulre. 

f nsc enre h 
von An ang an - also nach dem Zweiten Weltkrieg _ · . c le 
N . . . .. . tnternatio 

1 ormen 1n Abwesenheit eines betrachtl1chen Teiles der Me h _na e 
b. dl. h kl ·· · · nsc he1t r·· ver rn 1c er art worden srnd. Diese Abwesenheit hat n· h ur 

. .. . 1c t nur d . 
zu tun, daß erne betrachtlrche Anzahl von Ländern der Dritt IA , arnit 
d. Z · h · ·· · · en vvelt 1eser e,t noc nicht unabhang1g, also kerne souveränen Sta t zu 
S. k1·· · h · 1 h a enwaren 1e er art s1c v1e me r dadurch daß die Zahl der Teilneh · 

' mer an d 
Beratungen zur Abfassung der internationalen Menschenre h en 

c tserkl„ 
rung aufgrund einer politischen Entscheidung von vornherein b h .. a-

d esc rankt 
wur e. Nach Aussage des früheren Vo rsitzenden des Zentrums f„ M 

h h b . d . ur en-
sc enrec te e1 en Vereinten Nationen w urde die Zahl der Mit r 
des G . d f.. d " bf g ieder 

rem.'.ums, as __ ur . 1e A assung der Internationa len Menschen-
rechtserklarung zustand,g war, auf ausdrückli chen Wunsch von M 
Roosevelt, die damals für diese Kommission verantwortlich war r d.krs.l 

d . . . , a I a 
re uz,ert. Sogar die SowJetunion war zunächst aus der Liste der M·t 1· 
d · . 1 g 1e-

er gestrichen. Die Quellen, d ie dem Komitee zur Abfassung der inte 
· 1 rna-

t1_ona en Menschenr~chtserklärung zur Verfügung standen, beschränkte 
sich ~aher ~-uf westliche Texte, die die M enschenrechte behandelten. 
Und rn der Ara nach dem Ende des Kalten Krieges, in der wir bis heute 
Zeugen zahlreicher internationaler Konferenzen zur Erstellung von 
neuen Verhaltensnormen für die verschiedenen sozialen Problemberei
~he waren, hat sich die Tendenz, die Stellungnahme der Länder zu igno
rieren, no_ch verschärft bzw. der Druck von seiten bestimmter Gruppen, 
die sogar rn den westlichen Ländern zu den Minderheiten gehören, ihre 
Auffassungen und Wertvorstellungen der M ehrheit der internationalen 
Staatengemeinschaft aufzuzwingen. 

Erlauben Sie mir, nun auf eine praktische Ebene hinzuweisen auf der 
die Zusammenarbeit zwischen den göttlichen Religionen, b:sonders 
zwischen Islam· und Christentum, sich weiter entw ickelt hat, eine Ebene 
der Kooperation, die sich im Verlauf einiger internationaler Konferenzen 
herausgebildet hat, bei denen es um verschiedene gese llschaftspoliti
sche Probleme ging. Stehen doch die Bestrebungen, neue Regeln und 
Normen durchzusetzen, w ie sie von den westeuropäischen und nord
amerikanischen Ländern ausgehen, nicht nur den sp irituellen und ideel
len Werten einer Vielzahl von islamischen und östlichen Ländern ent-
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d 
rn divergieren auch in starkem Maße von den Grundsätzen 

n son e · h I D. gege ' dl gen des Christentums und der menschlrc en Mora . 1ese 
d Grun a k · k · M. d un en gehen auf den Einfluß bzw. Druc einer a t1ven 1n er-

se5irebun~ auf die politischen Organe der Länder Westeuropas und 
. den sie . 

he,t, "kas ausübt, zurück. Gegen die Versuche, manche moralische 
•

1ordarnen · 1 k R. h 1· · d i'I . le Anormal itäten als internat,ona aner annte 1c t rn1en un 
nd sozia b d. · 1 · h L .. u . . der Menschenrechte darzustellen, ha en 1e 1s am1sc en an-

Kritenefnd einen Seite und der Vatikan sowie manche christliche Grup-
der au er · · · · 1 

d Länder auf der anderen Seite bei den letzten rnternat1ona en 
pen un u··ber Bevölkerung und Entw icklung', über ,gesellschaftliche 
Ti gungen , . 
a . klung' und bei der , Weltfrauenkonferenz' sehr entschieden prote-

Entwic d ·· h A · h . Dies führte dazu, daß die Verfechter er zuerst erwa nten ns1c -
stiert. · · 1· h t bt h tt D" · ht das erreichen konnten, was sie e1gent 1c anges re a en. 1e 
ten nie menarbeit zwischen den Gläubigen der göttl ichen Religionen 
zusam . · f · · h 1 

d ihr gemeinsames Auftreten in derartigen Kon erenzen zeigt s1c a s 
u~ hervorragende und sehr nützl iche Basis für diesen Dialog. 
eine · d d. k 1 Bewegungen, d ie aus dem Bestreben hervorgegangen srn , 1e_ u tu-

relle und politische Überlegenheit der herrschen~en Klasse 111 der 
G ellschaft weiter zu vertiefen und sie noch effektiver zu verankern, 

e; die unter Preisgabe all dessen, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, 

~:ran kontinuierlich weiterarbeiten - wobei sie sich bemü_hen, d_ie 
M hrheit der Mitglieder der M enschheitsfamilie von einer aktiven M ,t
wi~kung an der Gestaltung ihres eigenen sozialen und moralischen 
Schicksals (und an der Gestaltung des Schicksals ihrer Gesellschaften und 
ihrer Nachkommen) abzuhalten -, diesen Bewegungen wird es versagt 
bleiben die von ihnen angestrebten Ziele zu erreichen. Anders gesagt: 
fremde; durch politischen Druck aufgezwungene Werte haben in der 
Praxis letztendlich keine Aussicht auf Umsetzung. Da sich diese Krite
rien bloß auf Begriffen und Definitionen einer bestimmten Kultur und 
historischen Erfahrung aufbauen, stellen sie sich - vielfach selbst auf 
der Ebene von Definition und Begrifflichkeit - den anderen Kulturen 
entweder als etwas Fremdes dar od er führen, wie zum Beispiel im Falle 
der Religionsfreiheit, zu unterschiedli chen und abweichenden Begriffs

verständnissen. 
In der Praxis haben verschiedene Probleme dazu geführt, daß bei den 

Bemühungen um Regelungen auf internationaler Ebene viele Form en 
der Ungerechtigkeit und des Ungleichgewichts nicht gesehen worden 
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sin~. So hat man zwar dem Ideal der Demokratie auf d 
nationalen Gesellschaften Priorität eingeräum' e ·tt .er Ebene de h f L, rgn Jed h r 
ernst a ten Maßnahmen, Demokratie auch auf internat· 1 ° kein 

· kl . h · d iona er Eb 
verw1r . 1c. en, in e~ man übersah, daß man verpflichtet ew ene zu 
dem Prinzip der Gleichberechtigung der Länder aufgrundg.h esenwäre 

h f · d · 1 rer M' . · 
sc a t 111 en Vereinten Nationen in konsequenter w · itglied-
tragen. eise Rechnung zu 

Im weite ren tritt man dafür ein daß auf nationa ler Eb d h . . ' ene enM· 
eiten se1te~s der_Mehrheit eines Landes Respekt und Schutz in~er-

wi rd, unterlaßt es Jedoch gleichzeitig auf internationa ler Eb ge~ahrt 
der Mehrheit die notwendigen Voraussetzungen für liol ene, seitens 
d h · eranz den M· 
. er e1t~n gegen i:.iber zu schaffen. Wobei man den Begriff ,Mehr .. '.n-
111ternat1onalen Bereich auf der Grund lage rel igiöser d k he1t irn 
Gern · k · d f. · un ulturell 

einsam e,t e 1111ert und keine ernsthaften Vorkehrun ·fft . er 
d ' · d' gen tri Je 

ie 111 iesem Bereich als Minderheiten gelten w irksam Z LI s h .. ' ne, 
H. h h ·· ' c utzen 

1er er ge oren auch bestimmte parteiliche und auf eigene I t · 
bezogene Verhaltensweisen anderen gegenüber Verhaltens n_ eress~n 

f · d · .. h · ' weisen di 
au wi erspruc li ehen Standards und politischen Interessen b h ' e 
· h f h' eru en und 

s,c au versc 1edene Problembere iche beziehen wie zum Be· · 1 
d' M h ' 1sp1e auf 

ie ensc enr~chte, auf das Recht auf Entwicklung sowie auf Zugan und 
Verwendung w,ssen_schaft licher und technologischer Erkenntnisseg und 
Errungenschaften, die doch der ganzen Menschheit gehören a f · 
ge~echte __ Beteiligung an den ökonomischen und natürlichen R~ss~u~~:~ 
(w ie Erdo l usw.), vor al lem aber in bezug auf die Untersch·1ede d. · h d , 1e man 
zw,sc en en Rechten des westl ichen Menschen und jenen des östlich 
Menschen auf den verschiedensten Ebenen macht. en 

Trotz der Formulierung von internationalen Standards bezüglich de 
sozialen_ un~ ökonomischen Rechte, die auf den Kr iterien der soziale~ 
Gerechtigke it und der internationalen Verantwortung beruhen, hat die 
t?nangeben~e Herrschaftsgruppe im Zusammenhang mit den interna
tiona len Be~1ehungen_n ur die Standards der bürgerlichen Rechte betont, 
und es t~nlichst vermieden, sich ernsthaft auf die Diskussion sonstiger 
Rechte einzulassen, geschweige denn sich für ihre Durchsetzung zu ver
wen_?en_. Zur lllustrat,on : Während in dem für die Menschenrechte 
zusta_nd igen V, rwaltungsapparat in der UNO verschiedene Gremien, 
Arbeitsgruppen und Berichterstatter hinsichtl ich der pol itisch-bürgerli
chen Rechte Nachforschungen und Untersuchungen durchführen blei-, 
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. Rechte, die sich auf die soziale Gerechtigkeit beziehen, unbe-
ben J~ne_ t Jrn übrigen ist die Verantwortung für ih re durchzuführenden 
· cks1cht18 · h · h d f. · ru I ungen und Untersuc ungen nie t genau e 1niert. 
' hforsc, . . a: r he Vorgangsweisen fmdet man auch auf der allgemeineren 

Ahn .'\er internationalen Maßnahmen vor, die sich mit Entwicklungs
Ebene Je d mit der Bekämpfung der Armut befassen: Radikale Kürzun
frage_n unnationaler humanitärer Hilfeleistungen, und in allen Entwick-
en 1nter .. g saktivitäten bis hin zu den entsprechenden poltt,schen Maßnahmen 

l~n~ er dezidierteres Bestehen auf dem Standpunkt, daß die Weltres
ein irn; begrenzt und der internationale Friede und die Sicherheit zu 
sou~cen sind -was en tsprechend den poli tischen Zielen und Interessen 
~~a . rer mächtiger Staaten in immer stärkerem Maße auch zur Einmi-
einig I h · d b ff L .. d f .. h E. 

h g in die inneren Ange egen e1ten er etro enen an er u rt. 111 
5c un . ·r res Beispiel in welchem Maße heute ungerechte Standpunkte in 
we1 e ' . . 
den internationalen Beziehungen dur:=hgesetzt werden. Au~~ ,~ d1e~em 
Falle scheint die gängige Art die zu sem, daß man, anstatt Mogltchke,ten 
der Entwicklungshilfe wahrzunehmen, Maßnahmen zur Bewahrung des 
Friedens ergreift, obwohl gerade dadurch eben diese Ziele nicht erreicht 
werden können. Denn die ungerechte Verteilung der Ressourcen und 
die gravierende Armut in der Dritten Welt sind es, die in entscheidendem 
Maße den Weltfrieden und die internationale Sicherheit beeinträchtigen. 
Armut und Ungerechtigkeit verstärken bereits vorhandene und neu ent-

stehende Krisenherde . 
Trotz der beispiellosen wirtschaftlichen Entwicklung, die die Welt in 

den vergangenen drei Jahrzehnten erlebt hat, stellt die Armut auch wei
terhin ein wesentliches Hindernis dar auf dem Weg, in vielen Teilen der 
Welt wenigstens relativ gerechte wirtschaftliche Verhältnisse zu schaffen. 
Einer Statistik der UNO zufolge leben gegenwärtig ru nd 40 % der Bevöl
kerung in den Ländern Asiens und Ozeaniens unter der Armutsgrenze; 
wobei hier noch die traditionellen Kriterien zur Bestimmung der Armut 
angewendet werden. Würde man andere Kriterien, wie das eines ange
messenen Wohnraums und Wohnungsstandards, noch hinzunehmen, 
würde fast die Mehrheit der asiati schen Länder- sogar jene Gruppe von 
Ländern, die, wie Südkorea, eine akzeptable wirtschaftl iche Entwick
lungsstufe erreicht haben - einen beträchtlichen Bevölkerungsantei l 
an Armen aufweisen. Man darf jedenfalls nicht vergessen, daß die Zahl 
der Armen im asiatischen Kontinent, laut Statistik, im Jahr 1985 auf rund 
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350 Millionen geschätzt wurde, während sich diese Zahl ge „ 

mehr als 800 Mil lionen erhöht hat. Das bedeutet auch, da:~nwarti&au1 
der Armut in der dörfli chen Gesellschaft) die unausgegliche ungeach e 
lung in Ländern, die den Prozeß der Industrialisierung bere~: J:twic · 
macht haben, die Armut zu einem Problem der Städte gemach rchge. 

Eine Studie der UNO prognostiziert für das Jahr 2000, daß __ t hat: 

blick auf das hoh~ Be~ölkerun~swac_hstum in vie le~ Ent:wicklungsl~~dHin. 
ganz besonders in Asien - bis dahm 60 % der stadtischen Bevölk ern, 
Asiens in Slums leben werden. Die Überzeugung, daß der Erfolg b e~ung 
Beseitigung der Armut und bei der Errichtung eines gerechten und t der 
glichenen Wirtschaftssystems die Verwi rkli chung sozialer Gerechtt .
stark bee influssen kann, und die Tatsache, daß niemals nur eine ei g _e, 
Ursache zu r Armut führt, weisen darauf hin, daß mit dem Ansteige~z~ge 
Arm ut in den versch iedenen Ländern die Stunde der Wahrheit für den 1t 
sächlichen Fortschritt der wirtschaftlichen Entwicklung in den verschied~
nen Ländern und für ihre politische Stab il ität geschlagen hat, und daß die 
Beseitigung der Armut zu einer Schlüsselfrage in den Bemühungen um die 
Bewahrung der inneren Sicherheit geworden ist. 

Anderseits haben die westlichen Länder, d ie nach der Wirts haftskrise 
der 30er Jahre zu dem Schluß gekommen waren, daß der Widersacher 
,Staat' notwend ig sei, um die menschliche Gesellschaft von der ,Anar
chie des M arktes' zu befreien und den Kurs der Wirtschaftspolitik im Zei
chen von Fortschritt und Stabi lität zu verändern, den Prozeß der Indu
stria lisierung nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe bestimmter politi
scher Konzepte schnell durchlaufen. Gegen Ende dieses Jahrhunderts 
jedoch erken nt man, daß der Bedarf der verschiedenen Industriezweige 
der westlichen Länder nach (we lt)weiten Märkten auf der einen Seite 
sowie d r von Tag zu Tag größer werdende Druck der Entwicklungslän
der auf die Märkte des Nordens und die damit zusammenhängenden 
polit ischen Veränderungen auf der anderen Seite dazu geführt haben, 
daß internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation 
nach neuen Wegen suchen, um den Güter- und Dienstleistungsmarkt 
möglichst ohne jede Behinderung offenzuhalten, und daß die Weltwirt
schaftsordnung, insbesondere die Welthandelsordnung, auf den Prinzi
pien der offenen Märkte, des Vorrangs de Privateigentums und der 
B schränkung staatlicher Interventionen - den Grundpfei lern gesell
schaftl icher Entwicklungskonzepte - beruhen so ll. 
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· d. · den ver-. f l der Vereinten Nationen, ie in . 
n auf den M1ßer o g k z· le im Bereich der w1rtschaft-

5·ehl flla hnten gestec ten ie . b _ 
1 en vier Jahrze . h n und die Industrienationen dazu zu e 

gangenEntwicklung zu erre1~ e l ·nkommens zur Verfügung zu stellen, 
liehen 1 Prozent ihre_~ Nation~ e~ie unterentwickelten Länder in ihrer 
\\eged~, r.::nrwicklungslander un f .. d rn so wird man darin einen der 

,e i;. • klung zu or e ' .. d . 
tl~ chaftlichen Entw1c d ß die Zahl der unterentwickelten Lan er im 
,..,,~nde zu sehen hab~n, a wird und feststellen, daß die gesamten 

G~r 1997 um die 47 e:a:::ur Be~eitigung der Armut in der We~t und 

!~wnationalen Mhaß~.~:rten politischen Konzepte erfolglos geblieben 
i bisher durc ge u 
alle „h g interna-
sind- . . d neue Bedingungen für die Gewa_ ru~ . 

Gleichze1t1g wur en f t llt· Zunächst wurde die Einleitung eines 
. naler Hilfeleistungen au g_es e ·t·onale Verantwortung erklärt - was 

110 ses als eine na 1 . . . d. 
Entwicklungspozes ß auch die wirtschaftliche Rückständ1gke'.~ m ie 
natürli ch bedeutet, da f"llt Darüber hinaus wurden jenen Landern, 
nationale Verantwortunf a . llen Bedingungen hinsichtlich ihrer Infra
die Zuwendungen erha ten s~ ~irksamer auf sie Einfluß nehmen und 
struktur auferlegt, umdvon iub e~änder besseren Strategien durchsetzen 
d·e nach Auffassung er e er 

1 h" 
zu können. . en die in weitem Umfang auc im 

Für die internationalen Bez1e~undg , h - so werden zum Beispiel 
h. dl" h Vorwan e ste en d 

Zeichen untersc ie_ ic er ht oder die Notwendigkeit er 
··kologische Rücksichten geltend ge':'ahc W ffen - sind des weiteren 
0 kl d chem1sc en a , . 
Begrenzung der nu ear~~ un . darauf abzielen, die bestehende w'.r:-
Bernühungen charaktenst1s~~, die h ·t bewahren und gleichze1t1g 

d . d · II Uberlegen e1 zu . 
schaftliche un in ustne e fortgeschrittener Technologie 
die Länder der Dritten Welt am ~ul_g:~ z:essourcen und zum Kapital zu 

. den notwendigen natur ic sowie zu 

hindern. . . zukunftsbezogenen Sicht der Dinge ergibt 
Aus einer realistischen und t für die Durchsetzung 

. d d ß Stabilität ohne Engagemen .. . · 
sich abschließen. , a .. wo enheit auf Dauer nicht moghch sei~ 
von Gerechtigkeit und fur ~usge uf ~er Ebene der Politik und Sicherheit 
wird . Diese Tatsache ~erd1ent a. h on Wirtschaft und Kultur. 
ebenso Beachtung wie im Bere1c v 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Anzeichen für Pichler Zweife llos hat Herr Zarif · . 
seh t p b in seinem R neue positive r erns e ro lerne angesproche et rat 

Optionen und d~ne Pu_nkte möchte ich an dieser St:j1~f .verschre-
Perspektiven naher erngehen; insbesondere . h or erstnrrht · · n,c tauf d· 

rnw1eweit es angebracht h . re Frag 
Bemühungen, den Dialog und damit die emei/rsc eint,_ mit un ert 

~egensei tiges Verständnis zwischen Chri!entums~;de ,Bts,s fü r ein neue~ 
en Aufbau gleichsam einer gemeinsamen Quadri s a_rn zu vertiet n 

m~n . Kam~fe_sfront, zu verbinden. Davon ab es ga, emer gemeinsa~ 
mogl1ch, die im Referat anklagenden A g . ehen rst es vielleich 
die z k ft · rgumente insgesamt· 
Be. 1~ dun . rn eine auch etwas positivere Perspektive zu __ ,mk Blick auf 

, a em, was auf po litischer Eb d' k . . . ruc en. 
ta tsäch lich gegeben scheint was a~:~ :n ,s n~rnr~renden Tendenzen 
Rahmen der Weltw irtschaft ~uf we iter eh:~rgan_,sat'.o~s~ormen etwa irn 
terführung der ,Herrschaft der lndust~ielän! ?1sknm1 ~1eru ng, aufWe,

ange.J egt ist, gibt es doch wohl Anzeichen dafü; d ~~-es rm Referat hieß, 
dest rn den letzten 15 Jahren etwas stu f , ~ ':se ' Waffe' zumin
Unte rschieden abgesehen . t . mp gewor en rst. Von regionalen 
0 'k , rs es erne Tatsache daß · 1 h 

ynam, und Wachstum in der Dritten Welt . d '1 w ~'. sc aftliche 
ren bedeutend und durchgehend höher ~n en :tzten fu nfzehn Jah
waren als in den Industrieländer Z d (. um '.e, I dop.pelt so hoch) 

· n. u em rst es rnternat 1 massiven Verlagerung de H d I „ rona zu einer 
. . r an e sstrome gekomm 

posrtrv gewertet werden mag Dies t „ 1· h I b en, was ebenfalls 
d. s· . . na ur rc g o al gesp h 

ie rtuat1on zum Beisp iel in Af 'k . . roc en, denn 
anders aus. Doch eröffnen diese ;' a nrmmt sr.ch dem?egenüber gewiß 
insgesamt auch positive O t· akten weltwrrtschaftl,cher Entwicklung 

P ionen und Perspektiven. 

auch eigene Aus poli tischer wie w irtschaftl iche o k . 
A „ dr'' t · h d r rerspe t1ve 

nsatze zur ang src , em Referatfolgend som·t d· F 
.. b . h . ' , ie rage auf 
Uberwindung O nic t erne so anklag nd defens,·v art 'k 1· p .' 

f d' 1 u 1erte os,-
v~n '?n re Gefahr birgt, allenfa lls auf nationa ler Ebene 
Mißständen? eme Art Popanz oder Schreckgespenst f b 

w ie in Wahrhei . J . . au zu auen, 
fragen, von Seiten Irans gegenübe~ n~~r exr~tent. q .rbt es, so bliebe zu 
gestaltende igene Ansätze und M ß hgeze1gten ,Ubeln' auch positiv 
warten, was von anderer Seite k a n~ m~'.1, ohne gleichsam darauf zu 

omrnt, Ansatze etwa für eine verstärkte 
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erntegration in internatio_nale Be~iehun~en b~w. w i~chaftliche Ver
R htung und in den pol1trschen Disku rs rm weiteren Srn ne? 
fleC 

Zarif Wollen wir uns in unserer Welt gemeinsam in 
neben einigen Richtung auf Entwicklung und konstruktive Zusam-
Anzerdien menarbeit bewegen, so setzt dies nicht voraus, daß 
p0sitiver w ir dies gleichsam an der Realität vorbei tun, daß wir 
En~ icklung die bestehenden Verhältnisse ignorieren. 
allgemeine Was nun konkret die Frage der Gerechtigkeit in den 
Tendenz weiter internationalen Beziehungen anbelangt, so sind 
irfl Zeic~ien der sicherlich ein ige Anzeichen für eine Besseru ng zu 
Diskrimrnrerung erken nen. Aus meiner Sicht der Dinge steht jedoch 

die allgemeine Atmosphäre und Tendenz weiterhin ganz deutlich im Zei
chen einer Fortsetzung der Oiskriminierungspolitik. 
Ohne mit Ihrem Wissen auf wirtschaftlichem Gebiet Schritt halten zu 
können, möchte ich doch darauf hinweisen, daß einige Entwicklungen in 
der Welt vie lleicht dem wide rsprechen, was Sie sagten: Denn es gibt 
zwar auf der ei nen Seite eine positive Diskussion über den freien Handel 
- wobei die Ergebnisse der 8. Gesprächsrunde in Uruguay zur Errich
tung einer O rganisation fü r den We lthandel freilich erst genauer zu über
prüfen se in werden, w ie dies in Iran zur Zeit geschieht, um zu sehen, wie 
viele Vortei le tatsäch lich daraus für die Industriestaaten erwachsen und 
wie vie le für d ie Entwicklungsländer. In diesem Sinne ist wohl die Ze it der 
Sicherheitspol itik in den westl ichen Ländern vorbei und dafür die Mög
lichkeit einer ernsthaften Konkurrenz gegeben. Da jedoch die nötigen 
Voraussetzungen dafür in de n Ländern der Dritten Welt noch nicht ent
sprechend gegeben sind, werden sicher zunächst jene vom Fall der 
,Si herheitsmauer' am meisten profitieren, die sie gebaut und die lange 
Zeit in ihrem Schatten ge lebt haben. 
Daneben gibt es aber auch andere Realitäten. So lebten im Jahre 1985 
allein in Asien und Ozeanien 350 Mio Menschen unter der Arm uts
grenze, heute sind es laut internationa ler Statistiken 800 M io. Ferner ze igt 
der Regionalismus, der im Grunde eine der positiven Entwicklungen 
innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft darstellt, zum einen, 
daß die Lösung der Probleme mancher Regionen einfach diesen überlas
sen word n ist. Und zum anderen wird (in der Terminologie der Men
schenrechte) die Struktur der Entwicklung als ein nationales, nicht aber 
als internationales Problem angesehen - und entsprechend auch das 
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Recht auf Entwicklung als nationales und nicht als internati 
angesehen . onales Recht 

Aus unserer Sicht gehören die angesprochenen Probl 
d. M 1· eme zu de 

re us 1me und Christen dazu bewegen so llte die G m, Was 
Gerechtigkeit in den internationalen Beziehunge~ zu st·· rku ncil agen der 

b . . . ar en. We . 
o en nur auf einen pos1t1ven Aspekt hingewiesen habe s .. b nn rch 
d b · · h d ' 0 u erseh 

a. e1 nrc t, aß es auch noch andere positive Aspekte gibt. Doch e rch 
es 111 unseren Gesprächen vor allem um Problemfelde I sollte r ge 1en. 

Kritik der Schneider Man kann nur bedauern 1 . h -r. . , 11c t zwe 
u 0-Charta be- age Zeit zu haben, um über das so anregend 1 

rechtigt, aber umfassen_?e R~ferat. zu d_iskutieren. Auf vie le :~nu~ 

ihre Entstehungs- mente macht~ ich nicht ernge~_en, w ie insbesondere 
ge chichte nicht auf 91e F~ llbe1sp1ele. vom Palastrnaproblem bis zur 
über ehen V~rlange, _ung des N1chtverbre1tungsvertrages. Man 

konnte hier noch verschiedene Nuancen h 
streichen und Gemeinsamkeiten feststellen, aber vielleicht a heraus
schied liche Akzente setzen . uc unter-

Ich würde mich gerne vor allem auf die zentralen Themen d T4 ·1 k . es ersten 
e1 s onzentneren . Der Referent hat die Charta der Vereinten N r 

heftigst kritisie rt, und ich stimme dieser Kri ti k weitgehend z Da_1onen 
·h f ·· . . u. 1e von 
1 m ange uh1ten Artike l smd vo llständig und korrekt zitie rt u d 
kann tatsäch lich in diesem Kontext große Bedenken haben 1'ch n .. mhan s· b b. . . · moc te 

1~ a er 1~ten, daß wir uns an d ie Entstehungszeit d ieser Charta zurück-
errn~ern. S,e wurde vor all em zw ischen den alli ierten Siegermächten des 
Zwe,ten ~eltkneges vereinbart. Damals gab es schon d ie bestimmende 
Konstellat1on der Westmächte auf der einen und die der Sowjetunion f 
der anderen Seite; Ch ina war noch nicht kommun istisch . Die s·,tuatau 

· h d" 1011 
zwrsc en _, esen Mächt_e~ w~r durch -~egenseitiges Mißtrauen geprägt, 
~as dazu fuhrte, d ie pnvil eg1erte Pos1t1on der ständigen Mitglieder mit 
ihrem Vetorecht in die Charta einzufügen . 
E~ ga~ aber nicht nur ein machtpo litisches Mißtrauen, sondern auch 
emen 1deol~gi~.chen Antagonismus. Die Gerechtigkeitsvorstellungen der 
w~lt~evolut1onaren Kommunisten und die der anderen Staaten waren 
m ite111a~der_ unvereinbar. Hätte man in dieser Situation den Begriff der 
Gerechtigkeit ohne nähere Spezifizierung stärker in den M itte lpu nkt der 

Ch~_rta ge_stellt, so hätte dies zu einer Verschärfung jener Konflikte 
gefuhrt, d ie damals den Inbegriff des Kalten Krieges ausmachten. Aus 
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nd hat man die Gerechtigkeit ganz klein geschrieben und auf 
die5efl'l Gr~ ale Sicherheit im Zeichen der Stabilität gesetzt. Das bedeu-
. . ternauon . . . 

die 111 .. r h im wesentlichen die Durchsetzung der westlichen Pos1t10-
tete natur ,de Westen hatte damals die Aufrechterhaltung des.politischen 

denn er . . nen, ewünscht der Osten hmgegen eine Ausdehnung der kommu-
st tus quo g ' h f a. Ideologie und die Etabl ierung entsprechender Herrsc a ts-
. uschen · 1· h 1 ni daß die Stabil itätsparole rn der Tat den west 1c en nteressen 
·sterne, so · h · · d ··b d ß K · ge 

t Prechen konnte. Aber man war s1c e1rng aru er, a rre 
eher en 5 · d II 

M·· glichkeit eingedämmt oder verhindert wer en so ten. 
~~ 0 l Was den Nichtverbreitungsvertrag anbe angt, so 

s wünschen sich viele von uns die Abschaffung aller 
leichg wicht Massenvernichtungsmittel, nicht nur der nuklearen, 
s Schrecken5' sondern auch der chemischen und biologischen. 
d der Friede Anderseits haben wir in den vergangenen Jahrzehn-

lebt daß in Europa - und das Folgende klingt jetzt geradezu 
ten er ' . · d G 1 · h -
unmoralisch- Friede herrschte, wei l dieses nuklea~e Patt, as . e1c _ge 

· ht des Schreckens zur Folge hatte, daß Jeder Krieg, auch ein klemer 
WIC · k 1' U d . 
K · in der Gefahr stand, zu einem Nuklearkrieg zu es a 1eren. n 111 
neg, h h · · b 

d Teilen der Welt, in denen es keine nukleare Sie er e1t garant,e ga , 
en d . b. 1 

weil sie nicht in irgendwelche Bündnisse oder in erart1ge 1po are 
Machtkonstellationen einbezogen waren, gab es in den letzten Jahren 
mehr und mehr Kriege. Will man also die Abschaffung al ler Massenver

nichtungsmittel erreichen, muß man gleichzeitig weitere Reformmaß
nahmen in die Wege leiten, die unter diesen anderen Bedingungen ?,em 
Krieg entgegenwirken und den Frieden sichern . Der Vortragende wu_rde 
nun sicher antworten, daß Fri ede ohne Gerechtigkeit auf Dauer 111~ht 

gesichert werden kann. Wir dürfen uns aber daran_.erinnern, daß :s 1m 
Rahmen der Vereinten Nationen noch andere Bemuhungen 1m Ze ichen 

eines ,peaceful change', einer friedl ichen Veränderung, geg~ben ha~: 
zum Beispiel die Entkolonialisierung, die Bemühungen um "".'rtschafth
che Zusammenarbeit und die Initiativen der UNESCO. Und d ie Welt hat 

sich geändert. 

fri.iher bipolare 
W lt entwickelt 

ich zu einer 
multipolaren 

Als vielleicht wichtigste Aussage des Referats schien 
mir, daß wir einer multipolaren Welt entgegengehen. 
Die Entwicklung der Vereinten Nationen hat, wie ein
gangs ber its erwähnt, eigentlich auf einer bipolaren 
Grundstruktur, auf der einer östlichen und einer 
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westlicl1~n Hemisphäre, beruht. Nach dem Ende des 
Syste~s m der Sowjetunion haben manche in den Vi . ½ommunistische 
Amenka freilich geglaubt, wir würden nun einer uni;r~m,gten Staaten vo~ 
Hegemonialmacht entgegengehen Und es gibt E . o _aren Weit mit ein 
spektive gewissermaßen rechtgeb~n . Bre1g~rsse, die dieser R r 
krieg oder der Krieg in Bosnien wo s'·,cwh1de·,ezuS~t t~1sp1el der zweite Goelfr. 
A 'k ' , ua ,on erst „ d . 

me_rr aner eingriffen. Kommen wir aber stattdessen auf d an erte, als die 
mult,polaren Welt, dann müssen wir uns überle en en Weg zu einer 
Organisation werden soll . Ich erlaube mir die lhe; wasf aus der Staaten. 
eine institutionalisierte Organisation der V:. lk ~ au zustellen: Ohne 
te . h o ergememschaft und d 

ngememsc aft werden sich die Verhältnisse nicht verb er Staa. 
verschlimmern. Das heißt, die Alterna tive zu den Vi ~ssern, sondern 
besteht nicht im Beiseiteschieben der Vereinte N f ereinten Nationen 
Evolution zum Besseren hin. So wäre es b "ßn a ,onen, sondern in ihrer 
d. · k egru enswert wenn · 1 . 

ienproJe t, das aus dieser R d 1 . .. . ' s1c 1 ein Stu. 
b . un e 1e1 vorwachst einmal · d 
. efaßte: Wie könnte man sich eine roduktiv , . m,_t er Frage 
mternationalen Ordnung vorstellen di:sowohl de ~e,_te~entw1cklung der 
nationalen Sicherheit gerecht wird ~ie de k lt elml rre en und der inter-
de M I n u ure en Werten allerV"lk 

.. n ~nsc1e.nrechten und der wirtschaftlichen Gerechtigke it? V 1~. er, 
ware e,n Stu drenprojekt zu dieser Frage nicht ganz nutzlos. . ,e eicht 

die Zarif Ich stimme dem Großteil Ihrer A f "h 
. lh us u rungen 
mternationale zu. re Schlußfolgerung daß man ein gern . 
Ordnung weiter- Studienprojekt beginne~ sollte das sich ~~tsames 

· konstr kt' w · ' 1 einer entwickeln u iven e1terentwicklung der interna·t· 1 O d · R. h rona en 
ist im Zusammenhan; ;i~:~n;r R~~h~u~~nGs::~~htigke it ~efass~n s.oll te, 
orts zu diesem Thema bereits durchgefüh t ~en z~ se ~en, die vieler
sp iel in Amerika eine Untersuchung über ~;;:.; ~n. o gib~ e~ zum Bei
nale Ordnung zu ersetze l' F · l I h ' . o en, um dre mternatio-

. r . 1e1 ,c1 at man sich dabei im g ß 1 
ganzen auf erne einzige Kultur b h .. k . ro en unc 
ven schon bemüht sind d "b esh~ ran t, auch wenn einzelne lnitiati-

, aru er mauszugehen. 

Waffen de Sie haben natürlich recht, daß die UNO und das 
Kalten Kriege nukleare Pa~ d~n Ausbruch eines größeren kriegeri-
jetzt gegen ~cl~en Konflikts in Europa verh indert haben. Welche 
Dritte Welt O gen hat das . aber für die anderen Regionen der 
gerichtet? Welt_gehabt? M it einer Untersuchung dieser Frage gilt 

es, sich auch der anderen Frage zu stellen, ob und 
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. ·eweit mit diesen Waffen heute noch die gleiche Politik verfolgt w ird, 
,n;'r ob sie nicht, wie Nachrichten aus westlichen Quellen zu entneh
o e ist jetzt gegen die Länder der Dritten Welt gerichtet sind . Ist nicht 
n~e,n,ehr angesichts jüngst getroffener Vereinbarungen von einem unbev,e n 
fristet geltenden .Ab.kommen auszu~ehen, daß die~.e W~ffen forta n nur 
. Besitz einer einzigen Gruppe bleiben so llen? Ware dies ohne we,te
irns akzeptabel? Und : Inwiefern wird nun tatsächlich die Zeit der Ver län
:rung des Moratoriums hinsichtlich der Produktion weiterer Nuklear
waffen genützt, um zu einem vollständigen Abbau dieser Waffensysteme 

zu gelangen? 
Ich teile Ihre Meinung, daß die Charta der Vereinten 

Gerechtigkeit in Nationen das bestmögliche Resultat einer Zeit dar
tJie UNO-Charta stellte, die ganz im Zeichen des Kalten Krieges zwi
integneren sehen Ost und West stand. Es bleibt jedoch die Tatsa

che, daß sie der Gerechtigkeit keine wesentliche Rolle einräumt. Wir soll
ten diese Tatsache akzeptieren und uns zugleich bemühen, darüber hin 
auszukommen. Von diesem Rea lismus in der Einschätzung der gegen
wärtigen Verhältnisse ausgehend, wird es am ehesten möglich sein, die 
gegenwärtig anstehenden Probleme zu bewältigen. 

Gemeinsamkeit 
entwickeln, die 
kommunikativ 
ist auf die ganze 
Menschheit hin 

Bsteh Nach einem Jahr intensiver Vorbereitung, bei 
der wir auch die Möglichkeit zu einem persönlichen 
Gedankenaustausch hatten, sind wi r nun hier als Gäste 
Ihres Landes bei dieser gemeinsam geplanten Dialog
konferenz. Es ist ein Dialog zwischen Menschen, die 
daran glauben, daß Gott die Menschheit als eine 

geschaffen hat, und daß die Erde eine ist - Gott alleine gehörend-, und 
daß es ke inen Menschen gibt, den Gott nicht geschaffen hat. Das heißt, ich 
bin hier in diesem Dialog mit musl imischen Gläubigen im Bewußtsein, daß 
es unsere Aufgabe ist, als Gläubige dieser beiden Religionsgemeinschaften 
neue Wege der Gemeinsamkeit zu finden, wie wir der ganzen Menschheit 
dienen können. Gehen wi r doch aufgrund unserer gläubigen Sicht der 
Welt davon aus, daß die Welt keinem einzigen Menschen und keiner 
Religionsgemeinschaft, niemandem gehört - außer Gott. Aus dieser 
Verantwortung vor Gott müßte es ein immer dringenderes Anliegen des 
Dialoges se in - sei es zwischen Muslimen und Hindus, zwischen Chri
sten und Buddhisten u. a. - eine Gemeinsamkeit zu entwickeln, die 
immer w ieder auf die ganze Menschheit hin kommunikativ ist. 
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Besonders haben mich Ihre Ausführungen über die Gefah b . 
die jeglicher Bipolarität innewohnt. Wendet sich darin e· r eeindruckt 

d . d . iner gege d ' 
an eren, wir sie zu einer tödl ichen Gefahr Kommu ·k . n n 
G h . . d . n1 at1on ist d 

e e1mnis er Schöpfung Gottes : daß Gott seine w · h . a~ 
G 1 · k · · eis e1t s · 

erec 1t1g e1t, seine Barmherzigkeit mitteilt und den M h ' eine 
·1h b 1··ß ·· ensc end te1 a en a t. Fur uns gläubige Menschen sollte das · b aran 

A . . ein esond 
nsporn sei~,. mit dem Ganzen ?er Schöpfung, die alleine Gott e ~~er 

zu kommun1z1eren. Unser gemeinsames Anliegen liegt m · g. hort. 
h . d .. einer Mein 

nac in er Forderung dieses Bewußtseins. ung 

in den Dialog- Zarif Diesen Ausführungen ist voll und gan 
f T; .. h!' h b h h z ZlJZU-

bemühungen s immen. atsac 1c este t eute die Gefah . 
P 1 . . . d reiner 

immer \-On n~uen ~ ans1erung in er Welt. Derlei Tendenzen 
den Tatsachen e1

1
ne bestimmte Gruppe als neuen Feind zu erklären' 

auszugehen g1 tkes entgege_nzu~reten bzw. soweit möglich zuvor~ 
zu ommen. Ein Dialog, der sich damit befaßt II 

drei Elemente beachten: Zunächst wird unsere Welt in naher z sko te 
nicht h d. 1 · h · · · . u unft me r 1e g e1c e sein wie die Jetzige. Sie wird ein anderes G · h 
haben. Zweitens, die unbedingt notwendige Voraussetzung f·· ~SdJC 1 
D' 1 . 1 ur Je en 

1a og 1st :o eranz, nicht aber die Annahme der Meinung des anderen. 
Wollen wir aber auf der Grundlage dieser beiden Voraussetzun 

t . B . ~n 
e was in ewegung setzen, so gilt es, noch einen dritten Aspekt 
bea.~hte_n: ~s gilt, die realen Gegebenheiten der jeweiligen Zeit ~~ 
berucks1cht1gen. Gehen wir von diesen Realitäten aus wird es uns ·· _ r h . d . .. , mog 
1c. _sein, e~ Z1e_l naherzukommen, von dem die Rede war: das gegen-

se1t1ge Verstandnrs zu vertiefen und das Entstehen neuer Feindb'ld 
b B. 1 . 1 er 

zw. von 1po antäten in den internationalen Beziehungen zu verhin-
d~rn, auch wenn eine Gruppe von Industrieländern möglicherweise auf 
eine -~eue Polarisierung abzielt, um daraus Gewinn zu ziehen. Unsere 
Bemuhungen sind sicherlich gegen solche Bestrebungen gerichtet, doch 
haben wir dabei von den Tatsachen auszugehen. 

u 0-Charta Rashad Der Vortrag und die daran anschließenden 
der Menschen- Stellungnahmen waren sehr interessant und auf-
rechte wie eine schlußreich. Bei einer wissenschaftlichen Zusam-
unveränderliche menkunft dieser Art geht es immer wieder darum 
Verfassung für die bestehenden Verhältnisse in wissenschaftliche~ 

die ganze Welt Weise zu erfassen, sie zu analysieren und nach 
Lösungen für die anstehenden Probleme zu suchen. 
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1 · den unter den gleichen Schwierigkeiten, und deswegen ist kei
v.frr alle Dei_ logpartner Adressat irgendeiner Kritik und daher auch nicht 

der ia · ·· htf · ner . ht t Kritiken zu entgegnen oder Mißstande zu rec ert1gen. 
Pfhc e , · · · h · \er zarif hat offensichtlich gemeint, daß sich die Menschenrec te in 

Herr Dr. t 11 Jahrzehnten weltweit sehr wohl positiv auf das Leben der 
den letz e f h .. k h 11 ausgewirkt haben. Was jedoch in seinem Re erat noc star er 
Mensc e druck kam, ist, daß die Charta der Menschenrechte anschei-
zurn AUS f ·· d. M hh · f ·· 

d einer Art immerwährender Verfassung ur 1e ensc e1t, ur 
nen zu . 
die ganze Welt geworden 1st. . . . 

Niemand ist bereit, einen bestimmten Rahmen theo-
retischer Diskussion zu überschreiten, eine Kritik 
ihrer Mängel zu akzeptieren und sie einer grundle
genden Reform zu unterziehen. Ein Dokument mit 

uert einer derartigen Wirkungsbreite, auf das sich alle ein-

chlägigen Dokumente regionaler wie intern~tiona~~r Entscheidungsgre-
. beziehen - warum beinhaltet es so viele Mangel und Probleme? 

01
5 

1~~n wir diese Charta immer wieder zur Diskussion und wird Kritik 
te d b . . 

daran vorgebracht, so wird diese im O sten un im Westen, e1 w 1sse_n_-
schaftlichen Tagungen ebenso wie bei offiziellen internatio~alen po~'.t'.
chen Zusammenkünften von vielen geteilt. Während also viele bestat1-

gen, daß angesichts der be~tehe_nden .Mängel solche Kritik angebracht 
·st ist doch niemand gewillt, eine wirksame Reform der M enschen-
1 I ' d 
rechtserklärung vorzunehmen. So stellt sich die Frage, warum n1eman 
bereit ist zuzugeben, daß diese Charta in bestimmten Krisensituationen 
entstanden ist, möglicherweise zugunsten einer bestimmten Bewegung 
und zuungunsten einer anderen Ideologie oder eines anderen Landes
und daß sie dann auf alle Menschen aller Zeiten übertragen wurde. Und: 
warum darin liegende Benachteiligungen aufrecht erhalten werden, 
indem eine Reihe von Interessen und Rechten, die in der Menschen
rechtserklärung enthalten sind, wie sie nun einmal vorliegt, vielen Natio-

nen und Ländern vorenthalten werden . 

unterstützt, weil 
mangelhaftes 
Gesetz besser 
al Chaos 

Ich bin der Meinung, daß wir insgesamt als Angehö
rige von Religionsgemeinschaften, die die Mehrzahl 
der M enschen umfassen, dieser Charta der Men
schenrechte gegenüber Stellung zu beziehen haben, 
und zwar von jenem klaren Standpunkt aus, der der 
inneren Natur des M enschen, die sich in der Religion 
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kundtut, entspricht. Solange d ie Charta auf internat·, 1 
t n h t II · · · ona er Eb u g a ,wo enw1rs1e111chtverleugnenundihrw·id en GPI--. · d . erspreche 0 
wu in_ en Jahren seit der islamischen Revolution Kriege zu n. bwohl 
ten, vielen R pressalien und Boykottmaßnahmen a ertragen hat-.. d. usgesetzt w 
uns stan ig Probleme bereitet wurden, haben wir trotz aller __ aren und 
der Charta aus unserer Sicht anhaften versucht uns z .h Mangel, die 

d "h . ' , u i r zu b k 
un uns I r verpflichtet zu fühlen. Wir wollen nie d1·e M . e ennen 

d ß · d e1nungu 
z_en, a in er Welt Chaos herrschen solle - denn d. S h·· nterstüt-

d ··ß ie cadend 
sin gro er, als wenn ein mangelhaftes Gesetz we·t h. . araus 
bl .b D. ·· 1 er in in G 1 e1 t. ie Durchfuhrung eines mangelhaften Geset . b e tung 
Gesetzlosigkeit. zes 'st esse r als die 

Was wir aber sehr wohl zum Ausdruck b . 1 . d. .. ringen wol 
en, ist ie Uberzeugung, daß es gut wär d - . · . . . un schon 

gemeinsam für 
eine Charta, die 
die Interessen 

wenn wir gemeinsam wie mit ei 11er St· , . ' unme d r 
und Rechte aller inneren Natur des Menschen folgend und . ' d 

S I G in er 
sichert prac 1e ottes unbefangen und ohne Um 1 • d. M .. sc 1we1fe 

. ,e ange l und Fehler dieser Charta aufzeige k .. 
ten - b,s zu dem Tag, da es der Menschheit gelingt, notwendin onn
besserungen anzubringen, bis d iese Charta endlich anstatt ge v~_r
Recht: und Inter ssen einiger Völker und einzelner Staaten z nur re 
ten, die Interessen und den Nutzen alle r Völk run d alle St u ~ertre
wird. r aaten sichern 

gemein am und Gabriel Ich möchte noch einmal die These d 
mit allen Vortragenden aufgreifen, derzufolge die internati~~ 
Menschen nale Ord nung im wesentlichen auf Stabilität h. 

1 · d m 
guten Willens ange egt 'st un dabei in der Vergangenheit die 
für die E~_ene ~er Gerechtigkeit vernach lässigt wu rde . Ich 

Gerechtigkeit ~urd~ vrelleich_t in ei~zelnen politischen Fragen, die 
eintreten h'.er nicht zur D1skuss1on stehen, nach meinen Kennt-

. . nissenandereAkzentesetzen. ln jedem Fa ll abergilt 

wa~ wir_ be,'.11 ~roph_eten Jesaja so formu liert finden: ,,Das Werk de~ 
Ge1echt1gke1t wird Frieden sein." (Jes 32 17) D h "ß I f . . he . t r· d. ' . as e1 t, ang nst1g gese-
sa: ,s es ur ,_e Menschheit eine Überlebensfrage, ob es uns gemein-

gelingen w ird, dem Ruf nach Gerechtigkeit auch international Gehör 
zu ve_rsc~affen. Ich stimme Ihnen zu , daß di realen Machtverhältn isse 
demm v1ele'.'1 entgegenstehen. Doch sind wir als Gläub ige davon über
zeugt, daß die Umgestaltung der Welt im Zeichen der Gerechtigkeit nicht 
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ere Aufgabe ist, daß Gott vielmehr selbst endgültig Gerechtigkeit 
11uru;sund ihr zum Sieg verhilft. Ich glaube, daß es dabei wichtig ist, die 

schaitiven Zeichen zu sehen, die heute auch von seiten nichtgläubiger 
P0 Jen in den internationalen Dialog eingebracht werden. So unvoll
GrUP~en alle diese Bemühungen bleiben - es darf hier nur an die Kon
korflnz von Kopenhagen über soziale Fragen im vergangenen Jahr er· 

fere rt werden-, sie stellen doch einen wichtigen Ansatz dar. 
111ne . . . h möchte daher d,e Frage von Professor Schneider noch emmal auf-
tcreifen: Wie können die Gläubigen der Religionen diese Kräfte auf lange 

gicht auch auf internationaler Ebene stärken und zwar in Zusammen
rbeit mit allen Menschen guten Willens, das heißt auch mit denen, die 

~ich t gläubig sind, sich aber durchaus der Gerechtigkeit verpflichtet 

fühlen? 

zusammenarbeit 

für bestimmte 

Anliegen 

Khoury Wir suchen hier gemeinsam nach den 
Grundlagen und Strukturen einer gerechten Welt
ordnung. Ich meine eine Weltordnung, die die ganze 
Welt vor Augen hat, die für alle da ist; die auch Parti-

kularisten nicht von vornherein ausgrenzt, sondern sich darum bemüht, 
auch ihnen einen entsprechenden Platz einzuräumen. Deswegen sind 
wir sehr gerne zur Zusammenarbeit bereit und suchen sie - in der 
Offenheit für eine universale Kommunikation, wie Herr Kollege Bsteh es 
schon gesagt hat. Deswegen möchten wir nicht gerne von Block- oder 
Frontbi ldungen gegen andere sprechen, sondern im positiven Sinne von 

einer Zusammenarbeit für ein bestimmtes Anliegen. 
Zarif Vielleicht ist es notwendig, an dieser Stelle 
etwas klarzustellen: Es werden hier die internationa
len Bedingungen kritisiert, nicht etwa bestimmte 
Gruppen. Es geht auch nicht darum, neue Fronten zu 
bi lden. Kein Mensch ist allein für die Ungerechtigkeit 
in der Welt verantwortlich. Vielmehr haben jene al l
gemeinen Bedingungen zur Ungerechtigkeit geführt, 

gemeinsames 
Vorgehen der 
Gläubigen kann 
Grundlagen für 
eine gere hte 
Welt tärken 

die aus dem konfrontativen Gegenüber zweier Seiten hervorgegangen 
sind bzw. aus einer kurzfristigen Überlegenheit der Machtverhältnisse 

zugunsten einer Seite. 
Welche Aufgabe stellt sich nun den Gläubigen zweier Religionen, für die 
die Gerechtigkeit ein zentrales Anliegen ist? Jedenfalls ist es weder unsere 
noch Ihre Aufgabe, sich angesichts der bestehenden Situation zu recht-
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fertigen. Sind wir doch nicht für etwas 
verantwortl" h 

zwungen wurde. Ei~e ganz andere Frage ist es freili ic , .was. Uns auf, 
herr.~chen~en Verhaltnisse vorgehen sollen, wie wi~h'. wie W1r gegen: • 
zu~~chst einmal nutzbringend untersuchen könn sre verbessern bz :e 
Bei Jener Konferenz in Kopenhagen d en. h . 

h , von er Frau p f 
s\ ~n ges~rochen hat, war der Vertreter des Vatikans r? essor Gabriel 
mr _enen.~ch ~m engsten zusammenarbeiten konnte er~er.von ienen 
Gebieten ahnlrcher Ansicht waren So hab . . , We il wir auf Viel , 
1 \li k ·· · en Wir uns rn en 

a s or am~fer für das Recht der Armen gefüh lt und h:ancher Hinsich 
gegen gewisse Vorlagen gestimmt die ein b . en gemeinsam 
rs:llschaftspolitischem Gebiet du:chsetzen :01~t~1mmte Gruppe auf 

o an~ d~s gemeinsame Vorgehen der Gläubi en d.i . . 
lagen fur e1ne gerechte Welt stärke b ~ e pos,t,ven Grund 
b hl . n zw. negativen Tend -i ;o die Entwicklungen in der Welt unserer Möglicht~z~n Wehren, 
u zu nehmen, oft entzogen sind Und wen . . e,t, arauf Ein-

daran ?lauben, daß Gott selbst der G.erechti kei~ i~1r sicher gemeinsam 
zum Sieg verhelfen w ird führt er uns do hg . der :"'elt letztendlich 
A d . , c ein gemeinsa z· 

ugen un eine gemeinsame Zukunft, für die es . mes iel vor 
ten und uns gemeinsam dat·· . gilt, zusam111enzuarbe1·-

ur einzusetzen. 
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Gestaltungsprobleme der Gerechtigkeit im 
weltpo litischen Kräftefeld 

Heinrich Schneider 

1. Von Wien nach Tehran: Friede und Gerechtigkei t 

zurn Hauptth~ma di.eser er~ten lraniscl~-Oster_r~i-~hischen_ Konfere~z 
Gerechtigkeit 111 den internationalen und 111terrel1g1osen Beziehungen 111 

~ lamischer und christlicher Perspektive" soll sich der hier vorgelegte Bei-
1:ag der Frage widmen, wie im B reich der internationalen Beziehungen, 
'.n b sondere im Kontext der Weltpolitik, eine Mehrung und För.?erung 
der Gerechtigkeit mögli h ist. Der Referent möchte dazu einige Uberle
gungen aus einer c~.ristlichen Perspektive ~ortragen.1 

Dabei gi lt es daruber nachzudenken, wie das Zusammenleben der 
Völker, der Staaten und der Kulturen (Zivili sati onen) so entwickelt und 
geordnet werden kann, daß bessere Chancen für eine „humane Welt" 
entstehen, ,, in der alle Menschen in Würde, Gerechtigkeit, gegenseitiger 
Toleranz und Frieden miteinander leben können, in der die Güter unse
rer Erde gerecht vertei lt und die Spannungen und Konflikte im Geiste des 
Dialogs und mit den Mitteln einer entschlossenen Friedensbereitschaft 

gelöst werden. " 
Diese Formulierungen stammen aus der „Wiener Erklärung", die im 

Rahmen der Internationalen Christlich-islamischen Konferenz zum 
Thema „ Friede für die Menschheit" vor nahezu drei Jahren erarbeitet 
wurde. 2 Dort wird zugleich festgestellt: ,,Der Friede kann nicht verwirk
licht werden, ohne daß rechtliche Grund lagen und geeignete politische 
Strukturen zu seiner Begründung und Sicherung geschaffen werden ." 

Dies ist auch diesmal das Thema, obschon der Zentralbegriff der Wie
ner Konferenz der Friede war, während diesmal die Gerechtigkeit im 

1 Er gehört der römisch-katholischen Kirche an; orthodoxe oder evangelische (prote
.stantische) Referenten würden wohl manche Akzente anders setzen. 

2 Text in: A. Bsteh (Hrsg.), Friede für die Menschheit. Grundlagen, Probleme und 
Zukunftsperspektiven au islamischer und christlicher Sicht (Beiträge zur Religionstheolo
gie; 8), Mödling 1994, 305 ff. 
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Zentrum steht. Aber mindestens in der christlichen Denkt d' . 
b 'd B ·ff b · · ra 1t1on · e1 e egri e untrenn ar miteinander verknüpft3 · Das w k d sind 

. . . • 'll er erc 
t1gke1t wird der Friede seinn, lesen wir im Alten Testament be· erech. 
J . .. 1 · h d , rm Proph t esaJa, nam 1c ann, nwenn der Geist der Höhe über uns e en 

· d" 4 " ' h . . ausgegos wir . vva rer Fnede 1st nur dort, wo Gerechtigkeit herrscht A sen 
1 · . · nder · ste 1t rm Neuen Testament: nDre Frucht der Gerechtigkeit wi d . . seits 
.. "s . . . . . r rrn Fned 

gesat , erst rm Frieden kann Gerechtrgkert verwirklicht werd 6 en 
D. . 1 en. 

res 1st so, wei in christl icher Sicht Friede w ie Gerecht' k .. 
U . rg e,t ihre 

rsprung in Gott haben, den Menschen von ihm verkündet u d „ n 
d 7 1 h . . n gewahrt wer en. m gottgesc enkten Herl llbegegnen einander Huld d 1i 

Gerechtigkeit und Friede küssen sich".a un reue; 

Dieses Hei l ist in unserer durch das Wirken des Bösen vorn U h . 
durchzogenen Welt dank der Erlösung durch Jesus Christus bere·t n eil 
b h . . 1sange

roc en; seine uneingeschränkte Erfüllung steht noch aus und d h . 
h - 1 a er 1st es nac w,e vor Gegenstand der Hoffnung. Aber die Menschen 5· d 

f .. . rn auf-
g~ru en u~d ermacht1gt, ~n de~ Verwirkl ichung des Gerechtigkeits- und 
F, redensw, llens Gottes m1tzuw1rken - so kümmerlich und unvollkom

men_ Mens~henwerk a_uch s~in mag. Das Zweite Vatikanische Konzil hat 
an d ie Ch:1sten appelliert, die Hoffnung auf das Heil (auf den vollkom

menen ~riede'.1 un~ auf die vollkommene Gerechtigkeit) nicht in ihrer 
Herzensinnerli chkert (,,in animi interioritate 11) zu verbergen, sondern im 
Kampf gegen das Böse gerade auch durch die Gestaltungen des Welt
lebens zum Ausdruck zu bringen (,, per vitae saecularis structuras expri
mant';. 9 Einrichtungen und Verhältnisse der Welt (,, instituta et condicio
nes mundi11

) sol len sozusagen gesunder gemacht werden; dadurch, daß 

3 Anders verhält es sich in der Rechtstradition des Westens, wie sie sich zusammen mit 
dem neuze1t/1chen Staatensystem entwickelt hat. Sie definiert den Frieden schlichtweg als 
Abwesenheit des Krieges: ,,Pax est absentia bel/i" (Hugo Crotius De iure bel/i ac pac,·s 
1625). ' . ' ' 

4 Jes 32,15 ff. 
5 Jak 3,18; im Hebräerbrief (12,11 ) ist von der „friedvollen Frucht der Gerechtigkeit" die 

Rede. 

; Dazu E. Biser, D~r Sinn des Friedens. E_in theologischer Entwurf, München 1960, 28 f. 
. Das Werk der g_ottl1chen Gerecht1gke1t setzt aber immer das Werk der Barmherzig

keit vorausw1d ist in '.hm begründet: Thomas von Aquin, Summa theol. 1 q. 21 a. 4 (,,Opus 
autem divmae 1Usht1ae semper praesupponit opus misericordiae, et in eo fundatur. "). 

0 Psalm 85,11. 
9 Dogmatische Konstitution über die Kirche „ Lumen gentium" (1964), Art. 35. 
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1 der Norm der Gerechtigkeit umgeformt w ird (,, ut haec omnia 
II s nac1 

3 e. . · e normas conformentur11
) . 10 Die Erwartung des vollendeten 

d ,ustttta · b h „ h 
il . d" rfe die Sorge für d ie Gestaltung dieser Erde nicht a sc wac en, 
Heidis u müsse sie im Gegenteil ermutigen.11 Gerechtigkeit ist zugleich 
son ern 

h Gottes und Aufgabe der Menschen. sac e 

2_ Gerechtigkeit und Solidarität in der internationalen O rdnung? 

E·nsatz für die Gerechtigkeit erfordert also auch das Handeln zur 
Der 1 .• 

estaltung von Verhaltensweisen, aber auch von Ordnungsgefugen, 
~mh~ zu letzt von Normen und Institutionen des Rechts. 
nicDies bedeutet nicht, der Mensch könnte souverän oder gar wi llkürlich 

über die Lebensordnungen verfügen . Gott hat der Welt und auch dem 
enschlichen Daseinszusammenhang eine Verfassung gegeben. Der 

~ensch kann die Grundstrukturen d ieser W irklichkeitsverfassung erken-

n und er kann ihnen - und damit dem Wil len Gottes - gerecht werne , 
den oder sie verfehlen. Aber er kann im Rahmen dieser Grundstrukturen 
_Christen w ürden sagen: kraft seiner Gottebenbildlichkeit- in Freiheit 

und Verantwortung auf die Herausforderungen des Daseins antworten, 
und dies schließt auch eigene Kreativ ität ein. Es gibt (um es in Anlehnung 
an die Gedankenführung des für die kathol ische Tradition erstrangig 
maßgebenden Theologen des M ittelalters, Thomas vo,n Aquin, auszu
drücken) ein ewiges, den Menschen unverfügbar vorgegebenes und ein 
menschliches, zeitl iches Gesetz.12 Einerseits ist die mensch liche Vernunft 
außerstande, an der göttlichen Vernunft mehr als nur unvollkommen teil
zuhaben, vor allem durch die Erkenntnis allgemeiner Grundsätze; 
anderseits bedarf die Ordnung des Zusammenlebens der näheren Aus
gestaltung, und diese muß im Blick auf d ie jeweils konkrete,n, auch 
geschichtlich wandelbaren Lebensbedingungen erfolgen. Uberd ies 
kann sich auch die geistige Sensibi lität, der ,Scharfblick' für die Realitäten 
der Lebenswelt, geschichtlich verändern (Thomas von Aquin meint: zum 

10 A. a . 0. (Anm. 9) Art. 36. 
11 Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et spes" 

(1965), Art. 39. 
12 Thomas von Aquin, Summa theol. 1/ 11 q. 91 a. 3, unter Berufung auf Augustinus. 

277 



Besseren}. So ist das ,menschliche Gesetz' als lnbe . 
antv.:ortliches Handeln verbindl ich regelt wandelbgnf;3dessen, Wasve 

Die B "h ' ar r-
_emu ung um die angemessene Konkretisie. 

kann gelingen oder mißlingen. Die Ordnung insofe r~ng des Rechten 
Menschenwerk ist, ~ann gerecht oder unge~echt s;~~1e '.n d_iese_rn Sinn 
Bedeutung des Begri ffs ,Gerechtigkeit' im hier zu bet ~1es ist die eine 
menhang. (Freil ich: gerade weil von Menschen ge::~t tenden Zusarn. 
~ungen ~on der menschHchen Unvollkommenheit best!e Lebensord-

en s_1e nie v~II und ganz ,gerecht' sein; eben deswegen d .1:\t s1n?, Wer
s~~ sie auch immer w ieder auf ihre Veränderungswürdi ur _en,_ Ja rnüs
p1 uft wer~en. Und außerdem ist politische Gesetzgebun gke1t h1~ über
dazu b~st1mmt, das Leben so zu regeln, daß die Mensc; ohnehin nicht 
d~n Willen Gottes erfüllen; sie beschränkt sich auf di e~ schlichtweg 
Friedens in der Gemeinschaft.14) e Sicherung des 

l_m H inblick auf_clie internationale Dimension bedeutet . . . 
weit eine Struktur internationaler Bezi ehu E ·f d . dies. Nur inso-t d ngen I or ern1sse d 
s an enen Gerechtigkeit entspricht s1· nd M h n er so ver-St , ensc en und G 

aaten ve~pfl ichtet, sie sozusagen kritik los zu akze f ruppen _und 
ungerecht ist, besteht nicht nur das Recht d . pcl1_eren._ lnsowe1t sie ' son er n ,e Pflicht, sich um 

13 s· h ,e e Summa theol. 1/ 11 q 95 a 2 üb d. . 
aus dem „ natürli chen Gesetz." ein.ersei~r d ,eAble,tung menschlicherGesetz.esnorme11 
anderseits durch konkretisierende Bestim urch ,_'og,sche Sch(ußfolgerung (conc/usioJ 
q. 97 über die legitime Änclerbarkei~ der m:~:~li::e~erminat10). Sie_~e ferner bd. 1/11 
Kraft von verfestigten Praktiken e Gesetze und uber die normative 

V I d · . g · azu. 0. H. Pesch, Kommentar z li 1 · '/ schule Walberberg (Hrsg.) Die D t humThex 'm: P/11 osophisch-theologische Hoch· 
deutsch-lateinische Ausgabe der SeLu1 nsc eTh oml as-Ausgabe. Vollständige, ungekürzte 

1
9 

1 ma eo og,ca Bd 13· o G 
u. ~- 77, 529 ff., hier bes. 585 ff.; ferner U Küh . ' : . . as esetz, Heidelberg 
bei Thomas von Aquin (Kirche und Konf. . n, Via c~ ntat1s. Theologie des Gesetzes 

wie auch: W. Kluxen, Philosophische Ethi:s~~~'ih~~ Gott111gen !965 , bes. 157 ff. so· 
dien der Albertus-Magnus-Akademie · PI ·1 h. las vo~ Aqu1n (Walberberger Stu-
230 ff. . 11 osop ,sc ie Reihe; 2), Mainz 1964, bes. 

14 Sieh Th e omas von Aquin, Summa theol 1/ 11 9 . . 
Gesetzes besteht ... in der zeitlichen Ruhe d q ... 1 a. 1. Das Ziel des menschl ichen 
kennt also den Unterschied zwischen M r . :s, pol1t1schen_ ?.~meinw sens. - Thomas 
rungen an den M nschen und de F i alitat und ,Lega li tat' zwischen Gottes Forde· 
Pesch, a. a. 0. (Anm . 13) 740· Th n or_ erungen _der Rechtsordnung. Vgl. auch 0. H. 
Die Politik ist der /ex humana u···b" omt as ist also ke111_Anhänger theokratischer Ideen . .. 

d 
. eran wortet und 111 die fre·h ·1 ·1, . 

un ,Erfindung' geste llt" - s lbstverstä ndlich im I e1 ' rer rationalen Erwägung 
was aufgrund der Daseinsverfassun des Men Rahmen und auf der Grund lage dessen, 
ist und insofern die Willkür pol'fs f O d sehen, also kraft' aturrech ts', aufgegeben 

' ' c ,er r nungsentscheidungen einschränkt. 
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. ,Änderung zu bemühen; freil ich auf eine ihrerseits ,gere hte' Weise, 
~r~- unter Verzicht auf Nötigung (Druck) und Gewalt, sofern die Verän
d. runS nicht erstens aus Gründen der Gerechtigkeit (also z. B. um der 
:enschenrechte willen) ~nabdi~gbar und zweitens ohne Nötigung oder 

Gewaltausübung unerreichbar 1st. 
von ,Gerechtigkeit' kann jedoch im Blick auf unser Thema auch noch 

. einem anderen Sinn die Rede sein: Die christliche Lehrtradition sagt, 
;aß der Mensch, vor al lem der Politiker, besondere Eigenschaften auf
weisen muß, wenn er an der Aufgabe, die gesellschaftliche und politi
sche Ordnung zu wahren und weiterzuentwickeln, nicht scheitern soll. Er 
bedarf der „Tugend der Gerechtigke it" 15, aber übrigens auch noch ande-

rer Tugenden w ie der Klugheit und der Weisheit. 

Unter der Gerechtigkeit als einer Tugend versteht die Tradition die 
standhafte Wil lensausrichtung, jedem das zuzuerkennen, worauf er ein 
Recht hat; schon bei Aristoteles, dessen Lehre Thomas von Aquin weit

gehend übernimmt, schließt dies mehreres ein, nämlich: 
(1) die Orientierung am rechten Ve rhältnis zwischen Einzelmenschen 

untereinander (und analogerweise auch zwischen Gruppen und zwi
schen Staaten); die ,iustitia commutativa ' ist die entschlossene Bemü
hung um den angemessenen Ausgleich, wie er in einer Welt der Interes
sengegensätze und der unterschiedl ichen Machtpositionen immer w ie
der erstrebt werden muß und oft allenfalls annäherungsweise erreicht 

werden kann; 
(2) die Ori entierung am Verhältn is zwischen dem einzelnen und dem 

Ganzen, dem er angehört; wer berufen ist, im Rahmen eines Gemein
wesens über die Zuteilung von Lebens- und Rechtsgütern zu entschei
den - also der Sachwalter des Ganzen -, bedarf insbesondere der 
Tugend der ,iustitia distributiva'; es handelt sich dabei um die Orientie
rung des Handelns am Gemeinwohl, aber das Gemeinwohl umfaßt die 
gerechten Ansprüche aller Mitglieder dieses Gemeinwesens, wie sie sich 
aus der Seinsverfassung und aus den jeweils historisch gegebenen Mög
lichkeiten ergeben; zu diesen Ansprüchen gehören insbesondere jene 
auf die Achtung der Menschenwürde und der Grundrechte. Das Gegen-

15 Siehe Thomas von Aquin, Summa theol. 11/ 11 q. 57 ff. Dazu/. Pieper, Gerechtigkeit 
als Tugend, in : H. Fries (Hrsg.), Handbuch theologischer Grundbegriffe; Bd. t, München 

1962, 479 ff. 
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stück zu r Gemeinwohlorientierung des entscheidungsb f 
. d. . . . / . e ugtenArn 

gers 1st 1e , ,ust,tia ega/1s 1
1 die Orientierung des Adress lstra-. , aten' d 

nungsnormen und der Zutedungsentscheidungen am G . er Ürd-
d ·D k · b d " .. ememwohl 

e1 emo -~at1e e urfen ~lle Bur~erinnen und Bürger dieser Tu · On 
auch die hochsten Amtstrager mussen sich im Blick auf d. " gencten; 
d . . . / 1· te verfass 

er ,wsttt,a ega ,s'verschreiben, und erst recht in der o·· . ung d 11ent1erun 
_en von Gott ~egeben.en Normen der Seinsverfassung; auch die 8 ..8 an 

rrnnen und Burger mussen, wenn sie über das gemeinsa 5 .urge-
. · G II 1 · me chicks 1 

einer ese sc-1aft und e111es Staates mitentscheiden das G . a 
als Richtmaß nehmen. ' emernwohl 

Wie gesagt, reicht die Tugend der Gerechtigkeit zur best „ 1. 
S mog 1che 

orge um gerechte Ordnungen und Zustände (um ,Gerechtigkeit' . n 
erstgenannten Sinn) nicht aus. 1rn 

Zum rechten (nicht nur subjektiv gutgemeinten, sondern a G . . m u~n 
orrentrerten) H andeln ist auch die Tugend der Klugheit erforderl· h· . 
KI h · .. 1· 1 · f · , tc , dre ug e,t nam rc 1 , rn orm,ert den Handelnden, sie verhilft zur sachl' h 
E k t · d · · 1 rc en 
r enn 111s er Jewer s gegebenen Real ität. Sie macht de 

. h · k - . n zur Ge
r ec t,g. ert ents~hlossenen W rl len sozusagen sehend, sie ist die „ rechte" 

d . h. die ~en_Drngen und Nöten'. wi; sie sind, zugewandte, praktisch; 

,,\ernunfr , .die ,,rect~ ratio ag1b1/wm '. Man könnte auch sagen : die Ver
st.and1gke1t 1111 Htnblrck auf unsere praktischen Aufgaben. In bezug auf 
die Gesta ltung des Zusammenlebens im Staat und zwischen den Staat 
bedarf das politische Handeln der 11prudentia regnativa" und ,,po/itic:~ 
der sachgerechten Verständigkeit in bezug auf jene Aufgaben, die da; 

~~hl un~ Wehe einer pol itischen Gesamtheit betreffen (,,recta ratio agi
btfwm circa bona vel ma/a totius multitudinis civilis").16 

. Die politische Klugheit verhi lft zur Einsicht, wie Ziele (also in der Politik 
d re Erfordernisse des Gemeinwohls) bestmögl ich erreicht werden kön

nen. D_i e Gabe, diese Zusammenhänge und Aufgaben sozusagen über 
die Polrtrk hinaus auf das höchste Gut und das höchste Z iel zu beziehen 
also das Ird ische gleichsam im Licht des Göttlichen zu sehen, heißt bei 
Thomas von Aquin „die Gabe der Weisheit". Wer an ihr tei lhat ist am 

ehesten imstande und berufen, Frieden zu stiften.17 ' 

16 Thomas von Aquin, Summa theol. 11/ 11 q. 47 und 11/ 11 q. 50. Das letzte Zitat aus dem 
Kommentar zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles VI 7b 

17 Tl , , , 
10mas von Aquin, Summa theol. 11/ 11 q. 45. 
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. d ohl niemanden in unserem Kreis überraschen, daß die hier 
Es wrr w · h h d' · · h "hrlich in Erinnerung gebrachte christltc e .Le rtra 1tron rm err-

ausfunden Denken des westlichen Zi_vil_isation~kre1ses nu.r geringes Anse-
ehe . ßt· Gerechtigkeit' gilt werth rn als ein 1deolog1scher Term111us, 

hen genie · ' · d M" h . Leerformel' die von gesellschaftlichen Gruppen un ac ten 
1 erne' ' . . . d d 3 htfertigung ihrer iewerltgen Interessen un For erungen verwen-
ur Rec k f z . c11s. Tugend ' ist als Begriff aus der Mode ge ommen, so ern man 

detwtr '·'chteinfach Tüchtigkeit' als Befähigung zu erfolgreichem Ver-
darunter n1 , . . . ·steht wiederum rm Dienste irgendwelcher Interessen und 
halten ve1 ' . .. . . 

htansprüche. Allerdings gibt es Anzeichen dafur, daß der Begriff w re-
MaC Ehren kommt, aber eher in spezifischen, bestimmten, von konser-
derzu d b . s· . . Weltanschauungen geprägten Milieus o er a er 1m 11111 erner 
vat1ven 19 
. t ressanten Mode des Zeitgeistes. 
,n ~o kl ingt es in den Ohren von Vertretern typischer od:r herrschender 

tl.cher Sachkenner der Politik erst recht befremdlich, wenn auch 
wes 1 • 1· h T d' · h' 

1 Uf eine weitere Grundüberzeugung der christ 1c en ra 1t1on 111-
noc 1 a . . . 

· sen w ird· daß nämlich eine Ordnung der Gerecht1gkert nrcht aus-
gew1e · . . . . _ 
reicht, urn ein fr1edltches„und gede1hltc~_es_ Zusa~_menleben von ~en 

h Gruppen und Volkern zu ermogltchen . Menschen mussen 
sc en, d' 
zuweilen bereit sein, anderen weiter entgegenzukommen, als es 1e 
Gerechtigkeit gebietet, und auf das, was ihnen eigentlich zustehen sollte, 
zu verzichten. Das gleiche kann auch für Staaten gelten. Mit den Worten 
Thomas von Aquins: ,,Durch Gebote der Gerechtigkeit den Frieden unter 

den Menschen wahren zu wollen, ist unzulänglich, wenn nicht unter 
ihnen die Liebe Wurzel schlägt" 21, also die Bereitschaft, sich mit dem 

Wohl des anderen über alle Kalkulation des Gebotenen und Geschul
deten hinaus zu identifizieren - sich mit ihm selbst zu solidarisieren. In 

der katholischen Soziallehre unserer Zeit ist gerade dieses Erfordernis 

,a Vgl. statt vieler etwa: H. Kelsen, What is justice?. Justice, law and politics in the mirror 
of science. Collectecl essays, Berkeley u. a. 1957; ders., Die Illusion der Gerecht1gke1t. 
Eine kritische Untersuchung der Sozialphilosophie Platons, hrsg. v. K. Ringhafer und R. 

Walter, Wien 1985. . 
19 Vgl. statt vieler einerseits z. B. A. Mc/ntyre, Der Verlust der Tugend. Zur moralischen 

Krise der Gegenwart (Theorie und Gesellschaft; 5), Frankfurt/M. 1987; ders., Whose 
Justice? W hich Rationality?, Notre Dame, Indiana (USA) ·1988; anderseits z. B. U. W1ckert, 

Das Buch der Tugenden, Hamburg 1994. 
2o Vgl.}. Pieper, a. a. 0 . (Anm. 15) 482 f. . 
11 Thomas von Aquin, Summa contra Genttles 111 130. 
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mit Nachdruck betont worden, nämlich insbesondere v d . . om erz · · 
Papst. Johannes Paul II. mahnt immer wieder die Grundhalt eitigen 
darität an, sowohl fü r das M iteinander zwischen M ensche ung der Soli

pen w ie für das zwischen Völkern und Staaten. 22 In diesem ~n~:dk~rup. 
man sagen: ,Gerechtigkeit' ist für das Gedeihen der me h ~nnte 
Gesellschaft nicht genug. Obschon es dazu keine rechtlichen:c lic~en 
tung geben kann, ist die Haltung „eines selbstlosen Sich-Verscherpflich

der Vergebung und der Versöhnung" ein Strebensziel der Soliden.k~ns, 
Johannes Paul II. ist davon überzeugt, daß dies auch für die· t anta~.23 

1 . h . . in ernatio
na en Bez1e ungen gilt : D ie Forderung nach dem 11tätigen Einsat f ·· 
B d " h d d z urden ru er mac t w e er an en Grenzen der Familie noch an d . enen de 
Nation oder des Staates halt. 24 r 

Konfrontiert man solche Aussagen allerdings mit dem realpol·t· h 
. . . I ISC en 

Geschehen von he~te, dann ersch.e1nen_,s1e s1cher_vielen Betrachtern als 
weltfremd und zumindest als unze1tgemaß. Angesichts einer offe · h 
1. h 1 " ns1c t-
ic . w_e tweiten \V~ile von auß_er Rand und Band geratenden[ . . . ] natio-
nalistischen, re l1g1osen1 ethnischen, ja sogar wirtschaftlichen H 
.· 1124a d . . b I . . yste-
11en un emes mit ruta en oder auch mit subtilen Mitteln geführt 
Kampfes um die Macht im weltw eiten oder regionalen Kräftefeld muten 
. . h h en 

sie s1c er manc en Zeitgenossen wie exotisch gewordene Relikte ein 
längst überholten Denkwelt an. er 

3. Wandlungen der christlichen Sicht des Politischen 

Gegenüber einem solchen Eindruck muß man jedoch betonen, daß die 
heutige kirchliche Lehrverkündigung durchaus auch Aussagen umfaßt, 
die in früheren päpstlichen oder konziliaren Dokumenten geradezu 
unvorstellbar gewesen wären, und zwar aus guten Gründen: infolge der 

22 Papst}ohannes Paul II. selbst hat darauf verw iesen, daß er unter ,Solidarität' das ver
steht, was in der älteren Redeweise ,amicitia 'genannt wird - und .dies ist der lateinische 
Ausd ruck für die ,cpi).[a ', die bei Aristoteles die Grundlage jeder wahrhaft menschlichen 
Gemeinschaft darstell t. 

23 Papst Johannes Paul II., Lehrschreiben „Sollicitudo rei socialis" (1987), Art. 40. 
24 Papst Johannes Paul II., Lehrschreiben „Centesimus annus" (1991 ), Art. 51. 
24" So Abdel Meguid, Generalsekretär der Arabischen Liga, in seinem Grußwort anläß

lich der Eröffnung der Christlich-islamischen Konferenz 1993 in W ien, veröffentlicht in: 
A. Bsteh (Hrsg.), a. a. 0 . (Anm. 2) 25. 
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d g der Lebensumstände und aufgrund der schärferen Sensibi-
.. n erun . 

V~ra des Bewußtseins für d ie Probleme und d ie Au fgaben. 
li ierun~lt im besonderen für die Aussagen über das Verhältnis von politi

~~5Jrdnung und menschlicher Fre ihe_it, u_nd z~~: in mehrfac~er Hi_~
s~h . um einen angesichts der Frage, 111w1ewe1t uberhaupt die polit1-
icht. Oz rdnung, die der Gerechtigkeit zu dienen hat, in die Obhut der 

sehe d · · · d' 0 d hlichen Freiheit gegeben ist; zum an eren 111w1ewe1t 1ese r -
rnens~h erseits von Prinzipien und Erfordernissen der Freiheit bestimmt 
nung i r 
sein muß. . . 

Qer Hinweis darauf ist w ichtig, wei~ ~s sich auch bei der Gestaltung der 
. ationalen Beziehungen um poli tische Ordnungsaufgaben handelt. 
intern h ·· k · ··h d. A f b d 

5 hon Thomas von Aquin besc ran te, wie erwa nt, 1e u ga e er 
~tspolitik auf die Gewährleistung des Friedens im Gemeinwesen25

; 

~ebc d'ies lehrte er als erster mittelalterlicher Theologe, daß das Gewissen 
u er . 
den einzelnen unbedingt verpflichtet, selbst dann, wenn der Gewissens-

spruch objektiv irrig sei .26 . . . 

Gleichwohl aber ist erst in der neueren kirchenoffiz1ellen Lehrent-
. klung sowohl die legitim e Autonomie der irdischen W irklichkeiten wie . . 

wie die Gewissensfreiheit so nachdrückl ich betont worden wie z. B. 111 

den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils: Einerseits haben 

die verschiedenen Bereiche der geschaffenen Welt kraft der gottgegebe
nen Wirklichkeitsverfassung ihre Eigengesetzlichkeit und ihre eigenen 
Ordnungen .27 Diese Ordnungen gestalten sich kraft der menschlichen 

Freiheit und der Geschichtlichkeit in verschiedener Weise aus, so daß 
man 

11
von Kulturen im Plural" spricht.28 Zugleich wächst das Bewußtsein 

21 S. o. Anm. 13. 
26 Thomas von Aquin, Summa theol. 1/ 11 q. 19 a. 5: Wer aus schuldlos irrendem Gewis-

sen meint der christliche Glaube sei etwas Schlechtes, sei im Gewissen verpflichtet, sich 
von ihm f~rnzuhalten. Thomas bestritt auch die These von Petrus Lombardus, kirchlichen 
Befehlen, die unter Androhung der Exkommunikation ertei lt würden, müsse man auch 
dann gehorchen, wenn das Gewissen anders urteile: Lieber müsse m_an mit der Exkom
munikation leben und sterben, als mit der Untreue gegenüber dem eigenen Gewissens
spruch (Sentenzenkommentar 2,2, 38, 2, nach:}. C. Ziegler, Vom Gesetz zum Gewissen, 

Freiburg/Br. 1987, 78). 
27 „Gaudium et spes" (Anm. 11) Art. 36 . 
26 Und zwar aufgrund der „ Verschiedenheit der gemeinschaftlichen Lebensformen 

und der Gestalten, in denen die lebenswerte zu einer Einheit zusammentreten" : ,,Gau-

dium et spes", Art. 53. 
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der Menschen, vor all~m der kreativen1 „selbst Gestalter und S .. 
der Kultur ihrer Gemeinschaft zu sein"29. chopfer 

Entsprechendes gilt auch für die Pol itik. Sie steht unter d 
d . er verpfl' h ten en Norm des Gemeinwohls. ,,Aber die Menschen die . ic · 

. h . ' zu einer,) 1· t1sc en Gemeinschaft zusammenfinden, sind zahlreich und O 1-
d t. s· k .. . j Verschi enar 1g. 1e onnen mit Rec 1t verschiedene M einungen haben" e-
auch „die konkrete Art und Weise wie die politische Gerne· h 'und 

. . .. ' . insc aftih 
eigene Verfassung und die Ausubung der öffentlichen Gewal re 
kann [ ... ] verschieden sein. "30 In jedem Fall aber ist es die Auf t o~dnet, 
privaten und öffentlichen Institutionen - nicht nur des Staates g~ he der 
d K. h d ·· ' nie t nur er 1rc e -, " er Wurde und dem Ziel des Menschen zu d. 
· d · · d . 1enen 
in em sie gegen Je wede gesellschaftliche oder politische Verkne h ' 

t 1 · d k ·· • . c tung 
en sc11e en _an amp,en_ und die ~ ahrung der Grundrechte des Men-
schen unter Jedem pol1t1schen Regime sichern"31. 

~o. plädi~rt ?as _Konzi l '.ür die Gew_issensfreiheit, einschließlich der 
Relig1onsfre1he1t; sie 1st em Erfordernis der Achtung der Me h 

.. d 32 ·· . nsc en-
wu r e. Furden zw ischenmenschlichen Umgang wird betont daß h 

1 . , auc 
gese lschaftlich, politisch oder religiös Andersdenkende Anspruch f 
die Achtung ihrer Personwürde und auf Liebe haben.33 Für die p l~tuk 

. d d' h ß O 11 
wi_r . 1e rec ~mä ige Pluralität verschiedener Sichtweisen auch unter 
glaub1gen Christen betont; wenn sie in politischen Angelegenheiten b · 
gleicher Gewissenhaftigkeit zu unterschiedlichen Urteilen kommen kö~~ 

nen, ~~!I für gl~icher~aßen plausible Meinungen nicht geradewegs die 
A_utontat der Kirche in Anspruch genommen werden. 34 Dabei geht es 
nicht nur um Auffassungen über den bestgeeigneten Weg zu einem ein
deutigen politischen Ziel, sondern auch um unterschiedliche Auffassun
gen über die W ichtigkeit und Dringl ichkeit pol itischer Aufgaben; solche 

29 „Gaudium etspes", Art. 55; dort auch die sehr optimistisch klingende folgende Aus
sage: ,, Immer mehr wächst in der ganzen Welt der Sinn für Autonomie und zugleich für 
Verantwortl1c_hke1t ( ... J. So s111d w ir Zeugen der Geburt eines neuen Humanismus, in dem 
der Mensch sich vor allem von der Verantwortung für seine Brüder und die Geschichte her 
versteht. " Allerdings w ird auch die Gefahr der Entwicklung „zu einem rein innerweltli
ch~~' ja religionsfeindlichen Humanismus" gesehen (,,Gaudium et spes", Art. 56). 

A . a. 0 ., Art. 74. 
3 1 A. a. 0 ., Art. 29. 
32 Erklärung Liber die Religionsfreiheit „Dignitatis humanae" (1965). 
33 „Gaudium et spes" (Anm. 11) Art. 28. 
34 A. a. 0., Art. 43. 
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. alen Leben stets in der Mehrzahl, und ihre Prioritätenord-·bt es im re . 
gi hängt von der jeweiligen Perspektive ab: . . .. 
nung G nd fü r diese Legitimierung unterschiedlicher Urteile daruber, Der ru . 

as das Gemeinwohl erfo_rdert, i_st erst Jahre danac_h sozusagen k1rch~nof-
w ... l"utert worden, naml1ch Jn eJner Denkschrift der vom Papst eJnge-
fiz1os er a · · F ··h " bl. h d. Internationalen Theologenkomm 1ss1on : ru er war es u 1c , 1e 
e'.zt~n. n und Normen der phi losophischen oder theologischen Ethik pnnz1p1e 
. Realanalyse gegenüberzustellen und daraus Sch lußfolgerungen 

~~:: die Legitimität oder Illegitimität der real gegebenen_ ~erhältnisse 

1 ·ten Die Realanalyse schien keine besonderen Schw1engke1ten zu abzu e1 . . . . . 
·ren· die dazu benützten Kategonen standen we1thJn außer Streit -b~eJ f I 

. aren entweder vom ,gesunden Menschenverstand (,common 
sie w') oder von einer allgemein akzeptierten Sozial- und Politikphiloso
sense . . . . . d 
h. vorgegeben; im Zweifel hielt man sich, was die Beschreibung un 

P ie ·1 d d. · h Charakterisierung des Ist-Zustandes betraf, an _das ~rte1 ~rer, 1e s1c 
durch besondere Reife des ,W issens und Gewissens auszeichneten .... 

Die moderne Gesellschaft hat gegenüber der älteren an Komplex1tat 
un emein zugenommen; ihre Struktu r, ihre Funktionsmechanismen und 
d} damit verknüpften Machtverhältnisse sind nicht mehr ohne weiteres 
d~rchschaubar, sondern verlangen eine wissenschaftl ich angeleitete 
Analyse und Vergegenwärtigung. Aber es gibt nicht ,die' unstrittig rich
tige, allen konkurrierenden Ansätzen evidentermaßen übe~le~ene 
Beschreibung der sozialen Real ität. Die verschiedenen heute miteinan
der konkurrierenden sozialwissenschaftlichen Entwürfe und Methoden 
beruhen auf jeweils kontingenten Vorverständnissen, zu denen e~. stets 
auch Alternativen gibt; alle diese Vorverständnisse verdienen eine Uber
prüfung im Hinblick auf ihre ideologische Imprägnierung; aber auch 
diese garantiert keine eindeutige Klärung der Probleme. Die Folgerung 
daraus lautet: ,,Die Theologie muß ihrerseits einen Pluralismus wissen
schaftlicher Interpretationen der Gesellschaft anerkennen und darf sich 
keiner konkreten soziologischen Analyse aus irgendeiner ,Notwendig
keit' heraus verpflichten." 35 M it anderen Worten: Fast immer haben es 
die Eth ik und die Moraltheologie, wenn sie ihre Prinzip ienaussagen auf 
eine konkrete Situation beziehen und daraus präskriptive Folgerungen 

35 Internationale Theologenkommission, Menschliches Wohl und christliches Heil 
(1977), zit. nach: Herder-Korrespondenz 32 (1978) 24-30, hier: 26. 
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ableiten wollen, heutzutage mit verschiedenen konkurrier d 
. d ' en en I t pretat1onen 1eser konkreten Situation zu tun, und daraus er ib . n er-

sequenterweise auch eine Pluralität miteinander konkurrierg dtsich kon-
. en er 1 

rat1ve oder Handlungsempfehlungen. rnpe-

Die Überzeugung von der Bedingtheit und Kritisierbarkeit 01 .. 
,Weisungen' kraft kirchlicher Autorität oder theologischer Gel Ph itischer 
b h 1 . e rsarnk . 

eru t a so nicht auf Glaubensschwäche oder auf mangelnde " eit 
· d · · .. m vertrau 
in 1e moralische oder theologische Vernunft. Uberwinden ließ . ~n 
E. . h . d' K . . . b . e sich die 

1ns1c t in 1e nt1s1er arke1t der vom Glauben angeleiteten k k 
1 . hl on reten mperat1ve wo nur, wenn man sagen könnte: die konkreten w · 

h · BI' k f h · · eisungen 
auc 1m . 1c au .. ochkompl1z1erte Sachzusammenhänge und Problern-
konste llat1onen wurden auf unmittelbarer göttlicher Inspiration b h 

D . II . . eru en 
1es a es bedeutet: Politische Handlungsperspektiven mu·· . · 

·1 h . ssen Je-
we1 s ,nac bestem Wissen und Gewissen ' entwickelt werden ab d. 
A . . .. , er 1e 

nstrengung des Wissens und des Gewissens gewahrleistet nicht d. . 
d . d II . . . ie e1n

eut1ge un a ein richtige Antwort auf die Frage, was zu tun sei (religiös 
gesprochen: welches Handeln dem unbedingt verpflichtenden WII 
Gottes _a ngesichts der gegebenen Problematik entspricht). Dies erwe1it:~ 
den Spielraum der menschlichen Freiheit und gibt der mensch lichen Ver
antwortung neues Gewicht. 

Die Erweiterung des Feldes der Möglichkeiten verantwortlichen pol iti
schen Handelns, nämlich die größere Freiheit zur Formulierung alternati
ver ,Antworten' auf eine politische Herausforderung, ist also nicht die 
Folge einer Schwächung des Bewußtseins der unbedingten Verpfl ichtung 
auf den Wil len Gottes oder der Ausdruck einer Aufweichung der Moral. 

Man kann die Dinge allerdings auch unter einem anderen Gesichts
punkt sehen: Die Veränderungen der kirchlichen Lehre lassen sich auch 
als ,Antwort ' darauf deuten, daß die Freiheit im Selbstverständnis der 
modernen Welt zum Prinzip der Politik geworden ist. Die entspre
chende, tiefgreifende Umorientierung des herrschenden Bewußtseins ist 
von einem Politikwissenschaftler als die Ablösung des alten Zentralbe
griffs der Politik durch einen neuen charakterisiert worden: als die Erset
zung des Prinzips der Tugend durch das Prinzip der Freiheit.36 

36 W Hennis, Politik und praktische Philosophie. Eine Studie zur Rekonstruktion der 
politischen Wissenschaft (Po li tica; 14), Neuwied u. a. 1963; vg l. auch: ders., Politik als 
praktische Wissenschaft. Aufsätze zur politischen Th eorie und Regierungslehre (Piper 
Paperback), München 1968. 
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r dabei so llte bedacht werden, daß auch ,Freiheit' durchaus ver-
1:Jen begriffen werden kann . In der chr istlichen Denktradition ist 

sch·heit ein mit der Daseinsverfassung des M enschen gegebenes Gottes
frei henk, das durch die Erlösung zur 11 Freiheit der Kinder Gottes" noch 
g~sc I in einen Raum der Gnade erhoben wurde: Der Erlöste ist "sich 
e1nma . h 

lb tGesetz", weswegen vorgegebene Gesetze und Gebote zwar nie t 
5~~chtig, aber 11zweitrangig" werden; sie ?ie_nen dazu, vor einer „Ver
u kelung" des inneren 11Gesetzes der Fre1he1t" zu bewahren . Den Pn
du~ hat die begnadete Freiheit. Der Grund für diese Freiheit des "S ich
rn:bst-Gesetz-Seins" ist indessen das Leben in der Gottes liebe und damit 

~~e unbedingte kommunikative Selbsthin~abe an Got~. 37 Sie g'.bt d~r 
Tugend erst ihre volle Kraft, und so kann die Tugend gleichsam die Frei-

heit durchseelen. . . . . . . . . . 
Gewiß wäre es fa lsch, diese sp1ntuelle Fre1he1t mit der politischen Frei-

heit zu identifizieren . Aber auch wenn spirituelle und politische Freiheit 
voneinander verschieden sind, so kann doch das re ligiöse Freiheitsbe
wußtsein auch als Motivkraft für die Wahrnehmung gese llschaftli cher 
und politischer Freiheitschancen wirksam werden. Der Glaube kann und 
sollte eine sensib ilisierende und ermutigende Kraft zur Erringung und 
Ausgestaltung politischer Freiheit entfalten. Die Aufwe1tung der Freiheit 
zum maßgebenden politischen Ordnungsprinzip muß daher keines
wegs als widerchristlich verstanden werden . 

freili ch ist die Umorientierung des christli chen politischen Denkens im 
Zeichen der Pluralität der Positionen und der Freiheit auch eine Konse
quenz daraus, daß die katholische Kirche samt ihrer Theologie-wie die 
Christenheit überhaupt - genötigt war, sich mit veränderten Konstella
tionen der geistigen, sozialen und politischen Realität ausei nanderzuset
zen. Schon das Mittelalter brachte zumindest im okzidentalen Europa 
das Ende der Zweie inigkeit von we ltlicher und geistlicher Herrschaft, von 
,,regnum " und 11 sacerdotium ': wenn auch noch unter der Vorausset
zung, daß die Glaubenseinheit als Garantie der politischen Einheit eines 

37 Daß dies alles bereits Thomas von Aquin lehrt, zeigt U. Kühn, a. a. 0. (Anm. 13) 
192 ff. Im übrigen hat Thomas irn Ansch luß an Aristoteles, also im Horizont naturrechtli
chen Denkens, die irn Dienste des eigentlich von Gott gewollten Guten stehende Freiset
zung des Handelns vom Wortlaut des gesetzlich Gebotenen, als eine Tugend bezeichnet 
und den anderen Arten der Gerechtigkeit (auch der Justitia legalis') übergeordnet: 
Summa theol. 11 / 11 q. 120 a. 2. Man hat diese Tugend, die ,Epikie', geradezu als ,Tugend 
der Freiheit' bezeichnet (s iehe A. Adam, Die Tugend der Freiheit, Nürnberg 21952). 
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Gemeinwesens für ~las ~emeinwohl unerläßlich sei. Dann aber 
man d_i e Erfahrung e1n_~r 1m Glauben gespaltenen Gesellschaft ve~ußt~ 
ten; die Entwicklung fuhrte von der Jcclesiastical Polity'/JB 2 K arbe,. 
tion des "Civil Cov~rnment'/J9, also zu einer politischen Auf:beon~zep. 
Amterordnung, die 1m Namen und 1m Auftrag der Bürgergesam h . und 

" Civil Society", für Freiheit und Frieden zu sorgen hat, und zw t eit, der 

Angehöri~e ver~chie~ener religiöser Konfessionen miteinande;~~~k:a~ 
'.11en, ~unachst 1m Ze1_chen der T?leranz gegenüber Minderheiten, da; 
1m Zeichen der Gle1chberecht1gung. In Verbindung damit w· d n 
S h 1r der 

c utz der Menschenrechte zu einer Hauptaufgabe des Staates. 
Es h.at lange gedauert, bis die ka.tho~isch~ Lehre_ zu diesen Entwicklun

gen eine unbefangene und schließlich eindeutig positive Einstellu 
fand . Noch 1832 erklärte Papst Gregor XVI. die Idee, jedermann ha~g 
Anspruch auf Gewissensfreiheit, für einen 11Wahnsinn"; noch 1864 b ~ 
trachtete Papst Pius IX. die Forderung nach Religionsfreiheit als verfehlt :o 
Erst das .zweite Vatikanische Konzil hat sich zu einer unmißverständli
chen ~eJahung der geistig-politischen Freiheit durchgerungen, und zwar 
auch Jener der Andersgläubigen und der Ungläubigen. Daß der Initiator 
dieses Konzi ls, Papst}ohannes XXIII., sich nachdrücklich für ein 11aggior
namento" der Kirche ausgesprochen hatte, also für eine Reform, die die 
Kirche sozusagen auf die Höhe der Zeit bringen sollte, hat nicht selten zu 
der Einschätzung geführt, hier habe sich die Kirche einfach den profanen 
Realitäten und dem Zeitgeist ,angepaßt', womöglich auf Kosten der 
Glaubenssubstanz und der Treue zum eigenen Ursprung und zur eige
nen Geschichte. 

Demgegenüber sollte mit den exemplarischen Hinweisen auf Lehr
aussagen des " Doctor communis" der katholischen Theologie, nämlich 
Thomas von Aquins, deutlich gemacht werden, daß es sich dabei nicht 
einfach um Abkehr von eigenem Gedankengut zugunsten moderner 

38 Richard Hooke,; Of the Laws of Ecclesiastica l Pol ity, 1593/1597; der anglikanische 
Bischof betont, daß jedes politische Gemeinwesen zugleich eine Art Ki rche sein muß, 
weil politische Ei nheit der Einheit im Geistigen und Geistlichen bedarf. {Die Einheit im 
Geiste, ,,c5µ6vow ': ist für die aristotel ische Tradition die „q;1Ma JW Al'l:LX'lj": sie schafft Soli· 
dari tät; vgl. Athanasios Moulakis, München 1973.) 

39 Weniger als ein Jahrhundert nach Richard Hooker schreibt John Lacke seine Two 
Treatises of Governrnent". " 

40 Papst Gregor XIII., Lehrschreiben „ Mirari vos" (1832); Papst Pius IX. , Syllabus (1864). 
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1 n en handelt, sondern um etwas anderes: längst vor dem 
vor5lel ~ Jer Moderne, vor der europäischen Aufklärung gewonnene, 
Anbr~c hristliche Einsichten w urden in ihrem Sinngehalt und in ihrer 
enu1n c d k k · · g g und in ihren Konsequenzen erkannt un on ret1s1ert. 

B deutun e · d man auch dann sagen können, wenn man anerkennt, daß zu 
oas wir . . 

. Prozeß der Selbstbesinnung auf das eigene Erbe der Anstoß 
diesehrnd. historischen Erfahrungen der letzten Jahrhunderte hilfreich und 
durc ie ... 
vielleicht not1g war. 

4. Veränderungen der internationalen politischen Realität 

d n Einrichtungen und Verhältn issen der Welt', die sich gerade in zu e , .. 
erer Zeit und insbesondere wahrend der letzten Jahrzehnte grund-

~e~~nd geändert haben, gehören_ a.uch .die Be~iehungen zwischen den 
Völkern, den Staaten und den Z1vil1sat1onskre1sen der Welt. Insbeson
dere die strukturellen Gegebenheiten und die Ordnungszusammen
hänge, auf deren Grundlage und innerhalb derer sich diese Beziehungen 
entwickeln und abspielen, haben sich in erhebl ichem Grade gewandelt. 
Nur auf einige von vielen Aspekten dieses Wandels soll mit knappen 
Worten hingewiesen werden, im vollen Bewußtsein der Tatsache, daß 
solche Versuche der Vergewisserung über die gegebene Situation ergän-

zungs- und kritikbedürftig sind. 

4.1 Globalisierung 

Erst in unserem Jahrhundert gibt es im vollen Sinn weltumfassende inter
nationale Beziehungen zwischen rund 180 Staaten aller Erdteile. In frü
heren Zeiten waren entsprechende Interaktionen oft nur auf einen Tei l 
der Welt beschränkt; in das Beziehungssystem waren keineswegs alle 
existierenden menschlichen Sozialverbände einbezogen. Das gi lt zum 
Beispiel für die Zeiten, in denen es Reiche oder Staatensysteme gab, die 
nur einen Teil der Territorien der Erde umfaßten. Der Rest der Menschheit 
war so gut wie inexistent oder irrelevant. In anderen Epochen, w ie etwa 
in jener des europäischen Imperialismus, entwickelte sich tendenziell 
ein weltumfassendes System von Beziehungen und Interaktionen; inner
halb dessen spielten aber viele Gesellschaften nur die Rolle von mehr 
oder weniger passiven Objekten nationaler und internationaler Politik: 
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Sie waren einer remdherrschaft unterworfen, etwa als Kolonien od 
sonstwie abhängige politische Entitäten. Heute erkennt das Völk er als 

allen unabhängigen Staaten die Rechtsposition "souveräner Glei~~~;i~~ 
zu. 

Daß die tatsächliche Machtposition der in bezug auf die forme lle 5 
veränität ,gleichen' Staaten in der internationalen Politik höchst ungle~uh 
ist, steht auf einem anderen Blatt. ic 

Der neue Sinn des Wortes vom ,weltweiten' Charakter der internati _ 
nalen Politik hat aber auch noch andere Inhalte. Die Rede vom „global; 
Dorf" mag ein übertreibendes Schlagwort sein; tatsächlich sind im Zug: 
der modernen Verkehrs- und Kommunikationstechniken Menschen und 
Gesellschaften einander zumindest subjektiv nähergerückt, soweit sie an 
der Anwendung dieser Techniken teilhaben. Das Wissen von Gescheh
nissen in anderen Ländern und Erdteilen nimmt zu, das Bewußtsein 
einer einzigen Menschheit anzugehören, breitet sich aus. ' 

Damit ist fre ilich noch nicht gesagt, wie man diese umfassenderen 
Zusammenhänge wahrnimmt: als ein Miteinander, Nebeneinander oder 
Gegeneinander von Nationen, Staaten, Rel igionsgemeinschaften, Klas
sen, Erdteilen - oder wie auch immer. 

4.2 Ku lturelle Pluralität 

In Europa war es während langer Zeit üb lich, nur die zum eigenen Kultur
kreis zäh lenden Staaten sowie die von ihnen abhängigen Herrschafts
gebiete als Bestandteile des ,internationalen Systems' zu betrachten. In 
dieser Perspektive erschien internationale Politik als ein Geschehen, das 
sich innerhalb einer Staatenfami lie im Rahmen einer Ku lturgemeinschaft 
abspie lte. W iewohl man von der Existenz und der Dignität anderer Kultu
ren längst wußte und auch m it außereu ropäischen Mächten Beziehun
gen unterh ielt, waren die Europäer so ,eurozentrisch' und so selbstbe
wußt, daß sie meinten, das europäische Staatensystem sei das internatio
nale System schlichthin, und andere Mächte könnten in dieses System 
nur eintreten, wenn sie Prinzipien, Normen und Regeln der ,zivil isierten 
Welt' - also insbesondere das in Europa entwickelte zwischenstaatliche 
Recht (,,Völkerrecht") - als maßgeblich anerkennen. 

Demgegenüber nehmen am heutigen internationalen System Staaten 
unterschiedlicher ku lture ller Prägung teil. Obschon die herrschenden 
Doktrinen - w ie sie zum Beispiel in der Charta der Vereinten Nationen 
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. internationalen Konventionen und Oeklara\'.~nen 
d in zahlreichen . d - in erheblichem Grad europa1sche 

un d k gekommen sm . 1 B · 
uJl'l AUS ruc . . 1 entwickeln sich die internat1ona en ez1e-

~ichtweisen w1dersp1ei~ :der weniger stark mitbestimmenden Einfluß 

hungen u~t~r de:;eeuropäischer Denktraditionen, Weltanschauu~~en 
nichtwestlic er, n . . de in den vergangenen Jahren immer wie . er 
und Religionen. D1;~1l~s~:~ deutlich geworden, etwa bei den internat10-
bei bedeutsamen .. b Menschenrechte, über Bevölkerungsprobleme 

Konferenzen u er 
nalen··ber die Rechte der Frauen. 
oder u 

. Vermehrung der Kategorien von Akteuren 
4.3 D1e . t m der internationalen Politik war das 
Das traditionelle lnte~ak:~:~~y~i: Völkerrechtssubjekte, sie konstituier
Systern de~ Staaten: s,;usammengehen und ihre Konflikte machte~ das 
ten das Kraftefeld, ihr d A ßenpolitik ließen sich deutlich voneman

Geschehenha~sl.el~~:~~~~chuung in ,innere Angelegenheiten' eines an-
der untersc e1c ' .. . 

deren Staates warl lu~zhulda~s1tche anders dar: es gibt neuartige Teilneh-
lnzwischen ste t s1c ie 

·internationalen politischen Geschehen. 
rner am 

3 1 Nichtstaatliche transnational operierende Akteure . .. . 
4· · . . i he Akteure, die grenzüberschreitend tat1g 
zum ersten gibt es nich~s:~~rc Einflußchancen nicht ohne weiteres ver

sind und_ deren Mac~~ . uch ihre Wirkungsmöglichkeiten beruhen 
nachläss1gt werden durfen, an und Aktionsweisen . Dazu gehören große 
auf verschiedenen Ressource U . . elen Staaten tätig sind, auch wenn 
Wirtschaftsunternehmen, die u. . inbv1 . "nd fu··r d"1e staatliche Politik 

. . · Staat ha en · sie s1 
sie ihren Hauptsitz 111 e111em rden ~eil sie sich auf Grund der direk-
u. a. deshalb zum Problem. gewo . h, den verschiedenen Niederlas-

. .. I' hk ten ZWISC en 
ten Transakt1onsmog ic e1 II t ·1ehen können. Zu diesen 

d t tl'chen Kontra e en z 
sungen u. U. er s aa I b"ld ehören aber auch lnteressenver-
transnational' agierenden Ge I endgG rkschaftsbünde aber auch 
' · B p duzenten- un ewe ' . 
bände, wie z. . ro . enschlüsse (die ersten waren die 
Berufsverbände; ferner ~arte1en;u:~:i: neuerdings mannigfache huma-
Sozialistischen Internationalen ) n' wie das Rote 

" . t' nen und Bewegunge ' " 
nitäre und andere Orga111sl~10 d") A~nesty International", ,,Green-
Kreuz" (bzw. der „Rote Ha mhon ,h~organisationen sowie u. a. auch 
peace"' Friedens- und Mensc enrec 
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politisch engagierte professionelle Organisationen von Wissenschaft! 
h „ ern 

(,, Pugwas "-Bewegung), von Arzten u. a. m. 

~euerdings macht ma_n sich zuneh_mend Sorgen übe: ,illegale' trans
nat1onale Akteure. Dabei handelt es sich u. a. um koordinierte Aktion 
krimineller Organ isa tionen (vom Typ der „Mafia" oder des Drogenhae~ 
dels)41, aber auch um illegale, u. U. terroristisch operierende Vereinigu n_ 
gen mit pol itischen Zielsetzungen; dabei ist manchmal der politischn 
Charakter solcher Organisationen umstritten. e 

überhaupt gibt es in diesem Fe ld Übergänge und Grauzonen; politi
sche Oppositionsbewegungen, wie sie in vielen Staaten aufgrund der 
Verfassung legitimerweise aktiv sein können, können ihre Gegnerschaft 
zur tatsäch lichen Staatspolitik soweit zuspitzen, daß sie in die Rolle von 
Kampfparteien eines kalten Bürgerkriegs geraten, und aus einem kalten 
kann sich ein heißer Bürgerkrieg entwickeln. Das ist vor allem da mög
lich, wo sich innerhalb eines Staates bestimmte Gruppen (Klassen, ethni
sche oder religiöse Minderheiten) als unterdrü ckt betrachten und keine 
Chance sehen, aus dieser Position auf friedliche und evo lutionäre Weise 
herauszukommen. Dies wäre an sich noch kein Phänomen transnationa
ler Politik; es wird aber zu einem so lchen, wenn erstens derartige Grup
pen über Grenzen hinweg miteinander kooperieren und koordiniert 
agieren, und wenn zweitens ausländische Staaten mit solchen Gruppen 
in Beziehung treten, sie u. U. unterstützen, ja sich ihrer bedienen. 

4. 3. 2 Zwischenstaatliche Organisationen 

Sodann spielen in der internationalen Politik, und zwar häufig direkter 
und greifbarer als die transnational agierenden nichtstaatlichen Akteure, 
internationale Organisationen eine wichtige Rolle. Unter ihnen gibt es 
weltweit agierende (wie die Organisation der Vereinten Nationen mit 
ihren Sonderorganisationen und Nebenorganen) oder so lche, die sich 
auf eine Region konzentrieren (wie z. B. die Europäische Union, die Liga 
der Arab ischen Staaten, die Organisation Am erikan ischer Staaten, die 
O rganisation der Afrikanischen Ein heit oder das ,Commonwealth of 
Independent States' oder die Organisation für Sicherheit und Zusam-

41 In Deutsch land wurden bei mehr als zwei Dritte ln der Ermittlungsverfahren „organi
sierter Kriminalität" transnationale Bezüge festgestell t, bei weiterhin steigender Tendenz; 
siehe H.-L. Zachert, Die international organisierte Kriminalität, in: Internationale Politik 
(Bonn) (1955) H. 2, 3 ff., hier 4. 
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b it in Europa) In den bisher genannten Organisationen geht es 
rnenar e · · h 1· h Z · breites Sp ktrum von Gebieten zw1sc enstaat 1c er usammen-
urn ein · h d · ··. ndere konzentrieren sich auf bestimmte, me r o er weniger eng 
arbe1t, a . . d . . 

nzte Aufgaben- und Problemfelder, wie die San erorga111sat10-
abgegre . . . f . 

d UNO oder besondere Orga111sat1onen mit Bezug z.B. au w1rt-
nen er d OPEC) d f haftliche Angelegenheiten (wie etwa OECD o er . o_ er au 
5~ h rheits- und militärpolitische (wie etwa die NATO). Nicht alle interna

_,c elen Organisationen sind allerdings selbständige Akteure auf der 
t,ona · h · b 

.. h der internationalen Politik. Manche stellen sich e er wie eson-
Bu ne .. f .. A . 
d · st"itutionalisierte Bühnen' und Verhandlungsstatten ur use1nan-
ers in ' · · k 

dersetzungen und für die Erarbeitung bestimm~er Kooperat1onspr0Je te 
· hen den Mitgliedern dar. Andere erscheinen geradezu als lnstru-

zwisc lb d O . 1· ß 
te ·111 den Händen bestimmter innerha er rgarnsa 1011 ma -men . . . 

gebender Staaten oder Staatengrupp~n; vor allem _Orga111sa:1_on~n, 1~ 

d en eine Großmacht eine Hegemonial- oder Dom1nanzpos1t1on inne 
en d 1 . 

hat, können diesen Eindruck erwecken. Zu_':eilen hat_es e~ Ansc1e 1n, 
daß internationale Organisationen im politischen ~raftesp1el me_hrere 
dieser Funktionen gleichzeitig erfü llen, was das Bild von den D111gen 
kompl iziert und manchmal widersprüchlich macht. 

4.3,3 Medien 

Daß Kommunikationsmedien eine wichtige Rolle im lnterak~ionsfeld der 
Weltpolitik sp i len können, ist schon im Zweiten .~:ltkneg deutlich 
geworden, als die Kriegsparteien Rundfunksender fur ihre Prop~ganda 
einsetzten· in der Ära des Kalten Krieges haben dann u. a. die USA 
Radiostati~nen w ie „Radio Free Europe" und „Radio Liberation" (später: 
Radio Liberty") als Instrumente der Auseinandersetzung zwischen Ost 

~nd West genutzt. Dabei handelte es sich aber noch nicht um ein~ von 
der Pol itik der Staaten abgehobene Funktion. Eine solche wurde hinge
gen erkennbar, als Fernsehstati onen mit ihren Berichten über die E~t
wicklung der Situation in Somalia die öffentliche Meinung so stark beein
flußten daß sich die Regierung der USA veranlaßt sah, den Entschluß zu 
einem 1massiven mi litärischen Engagement zu fassen, das der Wieder
herstellung geordneter Verhältnisse und damit des inne~·en ~riedens in 
dem vom Chaos bedrohten Land dienen sollte. Die letztlich nicht erfolg
re iche Somalia-Aktion der USA ist insbesondere unter diesem Gesichts
punkt bemerkenswert. Auch für die Veränderung der Position der USA in 
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bezug auf den Krieg in Bosnien-Herzegowina scheinen die F 
. h ( .. b d. ernsehbe nc te u. a. u er ,e Konsequenzen der Nichtverteidigung -

Schutzzonen wie der in Srebren ica) eine wichtige Rolle gespielt z:o~a~e~~ 

4.3.4 Religiöse und spiritue lle Kräfte 

Zu den neuen in der internationalen Politik in Erscheinung tr t d 
K .. f . e en en 

ra te~ eigener Art.geh~ren auch Repräsentanten der Rel igionen; außer-
dem gibt es auch die Mogl1chkeit religiöse Gesichtspunkte mit H'lf 

· h 1· . . 1 e von zw1sc enstaat 1chen Organisationen aufgrund religiöser Gerne·, k . . . nsarn eit 
zur Geltung zu b.nn~en. Der rechtliche Status und die Aktionsmöglichkei-
ten solcher „lns.t1tut1onen ~nterscheiden sich beträchtlich: Dem Ober
haupt der rom1sch-katholischen Kirche w ird in Fortführung einer lt 
1i d'f V „ lk h b k a en ra '.1011 o errec tssu je tivität zuerkannt; so ist der „ Hei lige Stuhl" 
wie Jeder .andere : eil~ehmerstaat Vollmitglied der „ Internationalen 
Atomenerg1e-Organ1sat1on" und der „Organisation für Sicherheit und 
z.usammenarbeit in Europa". Der „Ökumenische Rat der Kirchen" (Welt
kirchenrat) 1st dagegen ein nach Schweizerischem Recht konstituiert 
Vi . d d er erem ~n , wenn man ie Angehörigen der in ihm zusammengeschlos-
senen uber 300 christlichen Kirchen zählt, die mitgliederreichste nicht
staatliche transnationale Organisation überhaupt (die röm isch-katholi
sche Kirche ist nicht Mitglied, arbeitet aber mit dem Rat zusammen und 
beteiligt sich an verschiedenen seiner Aktivitäten). Die ) slamische Kon
ferenz" ist dagegen eine zwischenstaatliche Organisation mit dem Ziel 
die islamische Solidarität und die w irtschaftliche und kulturelle Zusarn~ 
menarbeit der Mitgliedstaaten zu fö rdern. 42 (Sie gehört u. a. - neben 

42. Die Präambel der Charta der islamischen Konferenz vom 4. März 1972 (deutscher 
Text in: E~ropa-Ar~hiv (1976) S. D. 500 ff.) spricht u. a. von der Überzeugung der Grün
der, daß „ ihr gemeinsamer G laube ein starker Fakto r für Annäherung und Solidarität zwi
schen den .1slam1schen Völkern" ist, sowie von der Entsch lossenheit, ,,die geistigen, ethi
schen, sozialen und wirtschaftl ichen Werte des Islam zu wahren"; der Zielkatalog in Arti
kel 2 der Charta nennt - neben der Förderung der Zusammenarbe it unter den Mitglied
staaten sowie der Förderung von Zusammenarbeit und Einvernehmen unter den Mit
gliedstaaten und anderen Ländern" - u. a. die „ Förderung der i~lamis~hen Solidarität 
unter ?en Mitgliedstaaten", die „Koordinierung von Bemühungen zum Schutz der heili
gen Statten und zur Unterstützung des Kampfes des palästinensischen Volkes und Hilfe für 
die Palästinenser", die „ Stärkung des Kampfes aller moslem ischen Völker im Hinblick auf 
den Schutz .ihrer Würde, Unabhängigkeit und nationalen Rechte", aber auch den Kampf 
gegen Rassismus und Kolonialismus sowie die Förderung des internationalen Friedens 
und der Sicherheit „auf der Grundlage der Gerechtigkeit". 
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der Organisation der Vereinten Nationen und der Europäischen Union -
z:u den Mitträgern der Internationalen Jugoslawienkonferenz.) 

In welcher Weise sich die Struktur des lnteraktionszusammenhangs 
und die Gesamtdynamik der internationalen Politik durch das Auftreten 
der neuen Arten von Akteuren und Kräften verändert haben, ist in 
der Wissenschaft umstritten. Manche Autoren proklamieren einen 
Abschied von der Staatenwelt"; andere betonen, daß die Staaten nach 

~ie vor die w ichtigsten Akteure seien; wieder andere verweisen darauf, 
daß aber das Handeln eben dieser Akteure in einem veränderten, auch 
von den transnationalen Größen mitgeprägten Kräftefeld stattfindet. 
Außerdem liegt das Urte il nahe, daß sich die relative Bedeutung von 
staatlichen und anderen Akteuren je nach den Gegebenheiten unter
schiedlich darstellt: Es gibt unterschied liche Grade der Durchlässigkeit 
von Grenzen und der Abgeschlossenheit von Staaten; es gibt starke und 
schwache Regierungen - sowohl im Verhältnis zu äußeren wie zu inne
ren Kräften; den Grenzfall bilden Länder, in denen aufgrund eines Zer
falls der früheren politischen O rdnung Chaos herrscht, so daß die Staa
tengemeinschaft zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens 
intervenieren muß (oder meint intervenieren zu müssen). 

4.4 Die Zunahme der Interdependenz und das Streben nach Kontrolle 

Man hat die internationale Politik schlechthin als den Bereich mensch
lichen Handelns bezeichnet, in dem unentrinnbare gegenseitige Abhän
gigkeit und unzureichende Beherrschbarkeit zusammentreffen (,,ines
capable interdependence meets w ith inadequate control"). Aber Inter
dependenz hat ein neues Gew icht gewonnen. 

(1) Im Zeitalter der Satell itenaufklärung und der Fernraketen gibt es 
Möglichkeiten der Schädigung, die man früher nicht kannte. Anderseits 
hätte kein Volk der Erde den Stand seiner Technik, seiner Medizin und 
seines Wohlergehens ohne die Nutzung von ausländischen Erfindungen 
und Entwicklungen erreicht. 

Trotz unterschied licher Einschätzungen der Relevanz transnationaler 
Interaktionen für den Gesamtzusammenhang der Weltpolitik gilt es als 
ein unbestreitbares Merkmal des internationalen Systems der Gegen
wart, daß Staaten weit weniger als früher nach Maßgabe ihrer jeweils 
selbstdefinierten Interessen nach eigenem Ermessen miteinander Bezie-
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hungen unterhalten, sondern daß sich durch mannigfache habitu 1 .. 
Verflechtun?en wechse ~seitige Abh~ngigkeiten herausgebildet ~ 1;~ert 
Am augenfa ll1gsten sche111t das angesichts der Wirtschaftsverflecht en. 
sein; die Zunahm e der Hande lsbeziehungen fördert eine ,intern tgzu 
Arbeitste ilung', die den Gesellschaften und Staaten die Autarki: 1~nale 
und sie zugleich Auswirkungen anderswo stattfindenderVorgäng 111.rnbmt 

· F h d I' b 11 d. · e u er-antwo1 tet. , ern an e ga es a er 111gs schon seit langem· 
jedoch für das Funktionieren und Gedeihen der einheimisch'e erW~ar 

h ft b n irt-
sc a nur von egrenzter Bedeutung. Erst im Industriezeitalter h t . h .. a ~c 
das geandert. 

.. D~r ln~erde~endenzbegriff impliziert im übrigen nicht, daß die Ab
h~ng1gke1ten e111en sym metrisch en Charakter haben müssen; vielrneh 
gibt es zwar vielfä ltige Verflechtungen, die eine wechselseitige Abhä : 
gigkeit konstitu ieren, aber in diesem Kontext sind Staaten je voneinand n 

b . er, 
von est1mmten Staatengruppen oder auch vom Ganzen auf unter-
schiedliche Weise und in unterschiedl ichem Grade abhängig. Zugleich 
bedeutet )nterdependenz' nicht, daß man sich aus der Verflechtun 
überhaupt nicht lösen kann, sondern nur, daß dies mehr oder minde~ 
große Nachteile mit sich brächte. Anderseits erfordert auch die Teil
nahme an der Verflechtung immer wieder Anpassungsprozesse, die 
Kosten verursachen. 

Hinzu kommt aber, daß es in zunehmendem Maße Probleme gibt, 
die mehrere oder viele Staaten zugleich treffen, und die nur im Wege 
koord inierter oder zumindest paralle ler und kompatibler Aktion 
bewä ltigt werden können, wie zun Be ispie l im Bereich der Umwelt
po li tik, namentlich der Gewässer- und Atmosphärenverschmutzung 
oder Ozongefäh rdung u. a. m. Auch hier müsse n die Gefahren und 
Belastungen keineswegs gleich ve rtei lt sein; der asymmetrische Cha
rakte r von lnterdep endenzstrukturen erschwert den Entsch luß zu ko
ordini erter Bewältigung; dennoch legt er ein gemeinsames Handeln 
nahe. 

(2 ) Nicht von ungefähr gibt es daher auch eine Zunahme der interna
tionalen Bemühungen, die Interd ependenzen koordiniert zu beeinflus
sen und nach Möglichkeit zu regulieren, statt ihnen einfach ausgeliefert 
zu sein. 

Dabei gibt es unterschiedl iche Modelle und Methoden des Inter
dependenz-Managements. Eine u. U. relativ lockere ist die der soge-
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internationalen Regimebildung43 : Man richtet das Handeln im 
n~nnten emeinsam akzeptierter Prinzipien und Zie le nach bestimmten 
uchtel g us ohne daß man sich dazu durch einen völkerrechtli chen Ver-
Regen a , . . 

verpflichtet und ohne daß es dazu 111ternat1onaler Organe bedarf. 
trag d"eser Möglichkeit wird u. a. dort Gebrauch gemacht, wo lnteres-
Von 1 •• • • • h 
ensdiskrepanzen der Grundung einer voll ausgebildeten zw1sc en-

tliehen Organ isation entgegenstehen. 
staa . . 1 0 . . d Aber auch eine Vielzahl 111ternat1ona er rgan1sa~1onen wur e zum 

zweck der kooperativen lnterdependenzsteuerun_~ 111s L~ben gerufen . 
Die am weitesten entwicke lte Fo rm des staatenubergre1fenden lnte_r

dependenz-Managements ist die ,Integration ', _wie sie insbesondere 111 
Westeuropa seit 1950 ins Werk gesetzt wurde. Sie ber~ht auf der. Vo_rau~-

tzung, daß die verflechtungsbedingte wechselse1t1ge Abhang1gke1t 
se d . d d . 
nicht als Gefahr, sondern als Chance ve rstan en wir , ge r~ e wenn sie 
kooperativ gesteuert wird. Sie gilt als Basis für :Nohlstandsforderung un_d 
für die schrittweise Solidarisierung der beteiligten Staaten. So w.'.rd die 
Interdependenz - der Absicht nach bis zur völligen Zusammenfuhrung 
der Märkte und der Währungen - gezielt vorangetrieben, nach Maß
gabe ausdrü ck lich festgelegter Zie le, mit H_i_lfe von verbindlich gemach
ten Normen und Regeln sowie durch die Ubertragung entsprechender 

Projektierungs-, Entscheidungs- und Durchführungsauf?ab~_n a_n spe
zielle Organe. Das hierzu entwickelte System soll zugleich fur eine ge
rechte Verteilung von Vortei len und Lasten sorgen. Tatsächl ich bildet es 
den Rahmen für immer wieder stattfindende Aushan dlungsprozesse, 

deren Komplexität al lerdings durch die Vorgabe der Ziele und Normen 

reduziert w ird . 
Manche Befürworter der Integration erwarten, daß die Amalgamie-

rung der ,ökonomischen Basis' der beteiligten Nationen eine ,politische 
Union' zwar nicht automatisch herbeiführt, aber doch ihre Schaffung 
erleichtert. Das in Europa entwickelte Modell der Integration hat übri
gens auch in anderen Weltgegenden Interesse gefunden, wie u. a. die 
Bestrebungen zur Realisierung ei nes „Gemeinsamen Marktes" (oder von 
Vorstufen dazu, etwa Freihandelszonen oder Zollunionen) zwischen 

43 Siehe ß. Kahler-Koch (Hrsg .), Regime in den internationalen Beziehungen, Baden
Baden 1989; H. Müller, Die Chance der Kooperation . Regime in den internationalen 

Beziehungen, Darmstadt 1993. 

297 



Staaten, die miteinander in engere Verbindungen eintreten w 11 
gen. 0 en, Zei-

(3) Schließlich sollte noch ein weiteres Phänomen der lnt d 

d.enz-Vermehrung wahrgenommen werden, das in der eins:~1.:~en
Literatur zum Thema kaum erwähnt wird, aber für die Verflecht agigen 
Gesellschaften relevant und auch politisch bedeutsam gewordenu_n~v~n 
d h d. M ·· 1· hk · d ist. D1e urc 1e og 1c e1ten er Freizügigkeit gegebene Übersiedl 
A h .. . . II ungvon 

nge ongen einer Gese schaft oder Nation in ein anderes Land . . 
f d · h f 1· h · ' wie sie au grun wirtsc a t 1c er Notlagen 111 den Heimatländern zu umf . 

1 M . · b angre1. c 1en 1grat1ons ewegungen geführt hat. In Westeuropa drängt · h 
II . . sie vor 

a em die E111wanderung aus den Ländern des Maghreb nach Fra k . 
1 · ·f·k . . n reich 

a s s1g111 1 antes Beispiel auf. In Deutschland spielen die ansäss,·g 
. gewor-

denen ~he~alige.n ,Gastarbeiter' und ihre Nachkommen eine Rolle. In 
Großbritannien gibt es viele aus Pakistan stammende Muslime· · 

. .. . . . , 111Sge-
samt leben 111 Westeuropa rund zwolf Millionen Angehörige der um , 

Die offi~ielle Politik geht zumeist auf ,Integration' ethnischer od~r k;t:~ 
reller M1nderhe1ten aus; die Vorstellung einer ,multikulturellen Gesell
schaft' ist umstritten. Solange sich die Immigranten ihrer Heimatkultu 
verbunden fühlen, aber dabei zugleich am sozialen Leben ihres neue~ 
Wohnlandes Anteil nehmen, stel len sie einen eigentümlichen lnterde
penclenzfaktor dar. 

4.5 Veränderungen der Systemstruktur und der Kräftekonstellation 

Bis zum im November 1990 in Paris feierl ich proklamierten Ende des Ost
West-l<onflikts war das internationale Macht- und Interessensystem zu 
erheblichem Grad von einer ,antagonistischen Bipolarität' bestimmt. 
Man sprach viel vom „ Gleichgewicht des Schreckens"; allerdings gab es 
auch Bemühungen um die Begrenzung der Konfrontationsrisiken 
(Rüstungskontrolle, Regimebildung); zugleich versuchten die Allianzen 
unter Führung ihrer Hegemonialmächte alle politischen Vorgänge, auch 
außerhalb ihres direkten Machtbereichs, der eigenen Strategie im Wett
streit der Lager nutzbar zu machen und möglichst viele Länder als Partner 
zu gewinnen oder in ihren Einflußbereich zu ziehen. 

Auch die Vereinten Nationen versuchte man als Instrument oder als 
Arena einer entsprechenden Politik zu nutzen. 

(1) Das Ende des von Moskau aus gelenkten staatenübergreifenclen 
Machtsystems und der Zerfall der Sowjetunion führten einerseits zu der 
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llung einer kooperativen Weltordnung, in der es größere Chancen 
~~rds~e Oberwindung von Konflikten und für die Wahrung der internatio-
fur ,e · · d d · h d L"h 

1 Sicherheit geben werde. Als die Peno e er weitge en en a -
na en . . d 

des Sicherheitsrates durch die Veto-Rechte der e111an er gegen-
~:;,.!tehenden Machtblöcke zu Ende ging, sah es so aus, als ob die Ver
u_ t n Nationen nun endl ich ihre Verantwortung für den Frieden in der eine 
Welt wahrnehmen würden. . .. . . 

Die scheinbare Wiedergewinnung der Handlungsfah1gke1t der UNO, 
. man sie etwa an läßlich des Zweiten Golfkrieges (1990/91) zu erkenw1e 
en meinte, weckte entsprechende Hoffnungen. 

n In den USA gab es die These, das „Ende der Geschichte" sei angebro
chen, nämlich das Ende des Kampfes zwischen fundamental voneinan
der unterschiedenen Ordnungsideen für Wirtschaft, Staat und Gesell
schaft: die liberale Demokratie westl ichen Typs habe sich gegen al le in 
Frage kommenden Konkurrenten durchgesetzt.44 Dem entsprach die 
Idee einer unipolaren globalen Struktur, das heißt, einer Weltführerschaft 
der USA im Bestreben, ,,eine neue Weltordnung" zu schaffen, ,,in der 
unterschiedliche Nationen in einer gemeinsamen Sache zusammen
stehen, um die universellen Hoffnungen der Menschen zu verwirk
lichen: Frieden und Sicherheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit". Dazu sei 
die Führungsrolle Amerikas unabdingbar [ ... ]. Wir sind Amerikaner. 

Wir haben eine einzigartige Verantwortung, die harte Arbeit der Freiheit 
zu leisten. Und wenn w ir das tun, funktioniert Freiheit. " So formulierte 
das der damalige Präsident der USA, George Bush, mitten im Zweiten 
Golfkrieg.45 

(2) Tatsäch lich führte der Wegfall des bipolaren Ost-West-Magnetfel
des zur Freisetzung mannigfacher neuer Probleme und Konflikte, die ins
besondere die politische Szenerie in bestimmten Weltregionen maßgeb
lich bestimmten. 

Auch Europa, das jahrzehntelang von Kriegen verschont gewesen war 
-wohl auch deshalb, weil jeder bewaffnete Konflikt mit dem Risiko der 
Eskalation bis zum Nuklearkrieg verknüpft war -, wurde wieder ein 
Kontinent, in dem Krieg stattfand. Schon 1989 hatte Zbigniew Brzezinski 

44 F. Fukuyama, Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir?, München 1992. 
45 Botschaft des Präsidenten der USA vom 29. Jänner 1991 an den Kongreß zur Lage 

der Nation, Text in: Europa-Archiv (1991) S. D. 119 ff. 
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auf die Gefahr einer „Balkanisierung" Osteuropas und auf eine eb 
drohende „ Libanonisierung" der Sowjetunion hingewiesen I enfaJls 
d R . 1·· ,asFolge er ev1ta 1s1erung von Nationalismen. 46 

In der Tat kam es einerseits zur Erneuerung nationaler Gegens „t 
zur Destabilisierung politischer Systeme - übrigens nicht nur i~ ;e und 

d ß d. v· · . uropa 
-, so a re 1sron einer ,neuen Weltordnung' sich rasch veifl „ h. 
D. . . uc t1gte 

res erst recht, als sich immer deutlicher herausstellte daß vo · · 
, , n einen, 

,zusammenstehen der Staaten zur Abwehr von Aggressionen im E 
fa ll kaum die Rede sein kann; das Versagen der Staatengeme· rhn st-

„ insc aft 
gegenuberderexzessiven kriegerischen Gewaltanwendung im el 1. . . iema 1-
gen Jugoslawien hat zu tiefen Enttäuschungen geführt. Das ist 
„ 1 d' . um so 
arger, a s. 1e Knegsha_ndlungen selbst, während die Staatenwelt zu-
schaute, immer barbarischer wurden so daß die Versöhnungsch . . , ancen 
immer m.ehr schw~nden. Hinzu kommt, daß der sch ließlich doch von 
den ~ereinten Nationen autorisierte größere Kampfeinsatz von NATO
Verbanden sowie der „Schnellen Eingreiftruppe" der UN die immer wie
der aufg~stel lte Behauptung Lügen strafte, eine massivere militärische 
Intervention, etwa zugunsten des belagerten Sarajewo oder gar über
h~up_t zur Erz.wingung einer Friedensbereitschaft, wäre sinn los. (Daß es 
w1rk l1 ch zu einer dauerhaften Befriedung kommt, ist mehr als zweife l
haft; ein ige Jahre zuvor hätte ein entschlossenes Handeln der UN 
d d. 'zu 

e_m 1e Organisation ihrer eigenen Charta gemäß verpflichtet gewesen 
ware, noch weit bessere Erfolgsaussichten gehabt.) 

Die Folgen dieser Entwicklungen sind noch kaum absehbar: Die Idee 
einer Solidarität der an Frieden und Gerechtigkeit interessierten Staaten 
gegenüber Aggressoren - einer der Grundgedanken der 1945 gechaffe
nen Organisation der Vereinten Nationen - ist diskreditiert. Die UN
Charta spri cht jedem Aggressionsopfer für den Fall der Verzögerung oder 
des Ausb leibens der internationalen So lidarität das Recht der Selbstver
teidigung zu; aber selbst die Wahrnehmung dieses (gemäß Artike l 51 der 
UN-Charta „naturgegebenen") Rechts wurde den Aggressionsopfern 
unmöglich gemacht (durch die Aufrechterhaltung des Waffenembargos 
gegen alle Kriegsparteien, ungeachtet ihrer höchst unterschiedlichen 
militärischen Ausstattung). Mit anderen Worten: die Diskrepanz zwi-

46 Z. K. Brzezinski, Postkommunistischer Nationalismus, in: Europa-Archiv (1989) 
733 ff. (Erstdruck 111 der Herbstausgabe 1989 der Zeitschrift „Foreign Affairs"). 
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chen Erfordernissen der internationalen Gerechtigkeit und dem Verhal
sen nicht nur der Staaten, sondern auch jener Organisationen, die aus
~rücklich dieser internationalen Gerechtigkeit dienen sollen, ist auf 
beklemmende Weise offenkundig geworden. Das kann nicht nur einen 
Glaubwürdigkeitsverlust der UNO bedeuten, sondern einen Plausib ili 
tätsgewinn für die Auffassung, daß nur die Macht und das rücksichts los 
definierte Eigeninteresse der Mächtigen in der internationalen Politik 
zählt, ,Gerechtigkeit', ,internationale Sicherheit' und ähnliche Begriffe 
hätten dann nur den Charakter von Verklärungs- und Verschleierungs

formeln. 
(3) Die we ltweite Machtkonkurrenz wurde ohnehin auch nach dem 

Ende des Ost-West-Antagonismus weitergeführt, insbesondere in der 
wirtschaftlichen Dimension. Um des Wohlergehens des eigenen Volkes 
willen, aber auch um im weltweiten Wettbewerb nicht ins Hintertreffen 
zu geraten, bemühen sich die Regierungen vieler Staaten - mit ganz 
unterschiedlichen Verfassungen und ideellen Orientierungen - um die 
Modernisierung ihrer Wirtschaft. Zuweilen hat man den Eindruck, daß 
der traditionelle politische Machtkampf zwischen den Staaten einer 
Region oder der ganzen Welt in einer wirtschaftlichen Arena stattfände, 
wobei es sowohl um die politische Stabilisierung geht, die mittels einer 
Verbesserung der Lebenshaltung der Bürger eines Landes erzielt werden 
sol l, wie auch um die wirtschaftlichen Voraussetzungen politischer 
Macht. ,Macht' bedeutet dabei die Chance, sich der Einflußnahme oder 
dem wirtschaftlichen Druck anderer entziehen zu können, aber auch die 
Chance, selbst Einfluß oder Druck auf andere auszuüben. 

Auch dabei ist es zur Herausbildung von Koalitionen, ,Blöcken' und 
Regimeverhandlungen gekommen; die letzten eindrucksvollen Bei
spiele dafür waren die Welthandelskonferenzen (,,UNCTAD") im glo
balen Maßstab und die „GATT"-Verhandlungsrunden zwischen den 
Blöcken der industrialisierten Welt (zuletzt die sogenannte „ Uruguay
Runde"). Auch hier wurden Diskrepanzen zwischen den Machtkon
stellationen und Leitbildern der internationalen Gerechtigkeit deut
lich .47 

4 7 Da die internationalen Wirtschaftsbeziehungen in diesem Buch das Thema eines 
eigenen Beitrags von / . H. Pichlerdarstellen (S. 111-124), wird hier auf eine ausführl ichere 
Behandlung verzichtet. 
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(4) Ein weiteres Element der internationalen Situation ist ein Um 
der schon bei den Hinweisen auf die Vermehrung der Kategoriens~a nd, 
nationaler und transnationaler Akteure erwähnt wurde: Die Zun ~ter
transnational organisierter und durchgeführter ill egaler Aktionen i~ ;~ 
st~lt von mafiosen Aktivitäten der verschiedensten Art- vorn Diebsta~I 
bis zur Schutzgelderpressung, vom Menschenhandel bis zum Aufb 
gre~züb:rschreite~der _,Schwarzmärkte' für „Rauschgifte, Waffen u~~ 
rad1oakt1ves Material; hmzu kommt die grenzuberschreitende Kooper _ 
tion terroristischer Gruppen. Den etab lierten politischen Systemen . a , ins-
besondere den Staaten und den zwischenstaatlichen Organisationen 
tritt sozusagen eine Gegenwelt (oder Unterwelt} gegenüber, die sich de~ 
Kontrolle durch die , regulären' Träger der Verantwortung für das friedl i
che und gedeihliche Leben entzieht. Die Fragmentierung der internatio
nalen Politik und die Schwächung mancher Staaten hat 11Nischen und 
Lücken" entstehen lassen, ,,die mit einer Mischung von krimineller Ener
gie und Geschäftssi nn ausgenutzt werden"48; dabei gibt es auch eine 
Verzahnung von illegalen mit legalen Geschäftstätigkeiten (u. a. über die 
sogenannte ,Geldwäsche'). Demgegenüber fühlen sich Regierungen 
und Polizeiapparate häufig überfordert, in der Öffentlichkeit der betrof
fenen Staaten nimmt das Gefühl der Beunruhigung zu. Dazu kommen 
Besorgnisse angesichts der zu nehmenden und nicht immer erfolglosen 
Versuche der kriminellen Gruppen, Funktionsträger in der Wirtschaft, in 
der Finanzverwa ltung, in Poli zei und Justiz sowie in der Politik zu korrum
pieren. Fachleute plädieren für eine verstärkte zwischenstaatliche 
Zusammenarbe it zur Kriminalitätsbekämpfung49; das Fünfzig-Jahr-Jubi
läum der Vereinten Nationen wurde zum An laß genommen, die Staaten 
zum Abschluß verpflichtender Vereinbarungen zur gemeinsamen und 
wirksamen Bekämpfung der Kriminalität aufzufordern. 

Im weltweiten Rahmen hat man es also mit einem Phänomen zu tun, 
das es früher innerhalb einzelner, begrenzter Gesellschaften und Herr
schaftsordnungen gab: mit dem Gegenüber von Fürstentümern, politi
schen Gemeinwesen und Staatsgebilden einerseits, kriminellen Grup
pen und ,Räuberbanden', unter Umständen gutorganisierten Anti
Gesellschaften anderseits. In Westeuropa wi rd dies als überaus besorg-

•H W. Weidenfeld, Die neue Agenda, in: Internationale Politik (Bonn) (1995), H. 2, S.1. 
' 9 Vgl. H. -l. Zachert, a. a. 0. {Anm . 41). 
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d Pfu nden· dabei ist aber wohl ein recht selektives Bild von 
. gen em , . . 

niserr~storischen Realitäten im Spiel. ,,Frieden und Ordnung? Die hat, bei 
den hi htet erst das 19. Jahrhundert für den Normalzustand des 
. ht betrac , . . h " uc ehalten. Aber das ist eine sehr ungeschichtliche Anse auung. , 
taates g .k so 

uns die H istori er. . 
agen aber früher das Königreich oder der Staat und heute die Staa-

Wenn es . . · · · R.. b -
II haft mit ihren 111ternat1onal en Orga111sat1onen mit , au er 

gese sc . d K' 
ten , u tun haben, dann legt dies die Erinnerung an das Wort es 1r-
banden z · 'h d' G · hAugustinus nahe: was denn Reiche, wenn I nen 1e e1ec 
henvaters „ 51 o· F h c . f hlt anderes seien als große Rauberbanden . . . 1e rage nac 

i,gkeit e h,tigkeit der internationalen Ordnung wird also angesichts der 
der Gerec . . 

b erwähnten Ph änomene um so dnngltcher. 
50e en 

4_6 Die Präsenz der Religionen 

. h t·ge internationale Macht- und Interessenkonstellation stellt sich 
Die eu 1 . . 1 d „ d s2. 
. · !facher Hinsicht als eine 11 neue 111ternat1ona e Unor nung ar . , 
~b~~e zum Bild der internati?~alen ~irklichke_'.t gehört auch noch _e,~ 

d Pha„ nomew Die Religionen smd zu Kraften und Akteuren e1ge 
an eres · . . · f ld 
ner Art im weltweiten gesellschaftlic~en u~d. politischen lnterakt1~ns e 

den so sehr daß man die Entsakulans1erung der Welt als „eine der 
gewor , , " . h h 53 
prägenden sozialen Tatsachen des 20. Jahrhunderts beze1~ net at. 

Es gibt Kommentatoren, die das zum A_n_laß der Be~o_rgrns nehmen'. 
Cilles Kepel hat seinem Buch über die politische Reakt1v1erung der dr~1 
monotheistischen Religionen den Titel 11 Die Rache Gottes" gegeben: Die 
Vertreter strenger Religiosität seien nun im Namen ihres Gottesglaubens 

Gegenoffensive übergegangen, nachdem sie jahrhundertelang unter 
zur . d' D f . 
dem Einfluß der Modernisierung und Säkulari sierung 111 _ie e ens1ve 
gedrängt wo rd en waren. Man hat allerdings darauf hingewiesen, daß es 

so Fortsetzung des Zita ts: ,,Wer sich in der Vergangenheit um~;eht, der wird als Normal
zustand den Krieg entdecken, den äußeren un~ den 111neren. H. Dannenbauer, Adel~ 
Burg und Herrschaft bei den Germanen, in: H. Kampf(Hrsg.), Herrschaft und Staat 1m Mit 

lelalter (Wege der Forschung; 2), Darmstad t 1956, 66 ff., hier 82. 
31 Augustinus De Civitate Dei IV, 4. · . 
s2 So, neben' vielen anderen, schon I G. Carpenter, The New World Disorder, in: 

Foreign Policy, Autumn 1991 (No. 84), 243 ff. . . . . . . . 
13 c. Weigel, zit. nach: s. P. Huntington, The Clash of Ctv1hzat1ons?, 1n : Fore1gn Affairs, 

Summer 1993 (vol. 72 no. 3), 22 ff. 
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auch im Buddhismus und im Hinduismus eine politisches 'b· .. 
d M b·1· . b h ens1 d1s1e un o 1 1s1erung gege en at. In europäischen, vor alle . rung 

.. . h „ d . min Weste 
parse en Lan ern empfindet man das als Anzeichen für uro-

d. 'd neue Konfrk 
um 1e I eellen und rechtlichen G rund lagen der gesellsch ftl ' h I te 

1. h . . a rc en d 
staat rc e~ Ordnu_ng. Zuweilen sieht man darin , innenpolitische' un 
bleme (wie etwa 1m Fall der Auseinandersetzung um das Ab . Pro-

ht d · k „ 1· h · treibungs 
rec , o e.r, wie urz 1c 1n Deutschland bzw. in Bayern, anläßli · 
Frage, ob rn Schulzimmern ein Kruzifix hängen muß darf od eh der 

. . . . . . ' er soll) 
Es gibt aber auch eine internationale Drmens,on der Sache· · . · 

. . J h . ' sie ist vo 
einigen a ren in Aufsehen erregender Weise von Samuel H t · r 

· . . " .. un ington in 
seinem „ Fore,gn Affa,rs -Aufsatz uber den „ Zusammenprall der z· l 
tionen" thematisiert worden .s4 ,v, isa-

Huntington kritisiert die immer noch vorherrschende Betracht 
W 1 1. 'k 1 . . ungder 

e tpo 1t1 a s eines lnterakt,onsfe ldes von Nationalstaaten In d „ 

d 1 . · er Ara 
es Katen Krieges hätten die Staatengruppen der „Ersten", der zw . 

ten" und der „ Dritten Welt" die Szenerie bestimmt· der Zerfall"d. ei-.. . ' reser 
Gruppen durfe aber nicht als Wiederkehr eines nun auf die Gesamth · 
der Erde erweiterten Staatensystems betrachtet werden; die Welt wach~~ 
zusammen, insbesondere aber komme es zu engeren Verflechtungen im 
Rah.men sta~tenübergreifender Weltregionen. Die nationale Identität 
verliere an Bindekraft, und erst recht gelte das für noch engere Bindun
gen. Die damit auftretende ,Lücke' an übergreifender gemeinschaftsbil
dender Identitätsstiftung werde nun von der Religion ausgefüllt. Religiös
ku lturelle Gemeinsamkeit und Verschiedenheit sei w ichtiger und grund
legender als politisch-ideologische oder verfassungsrechtliche. 

Am deutlichsten trete dies in Europa in Erscheinung, wo die alten 
Grenzlinien des Ost-West-Konfl ikts durch das Gegenüber von westli
chem Christentum, Orthodoxie und Islam abgelöst worden seien. 

In diesem Licht ist es verständl ich, wenn in der muslimischen Welt 
nicht nur Empörung über die jahrelange westliche Weigerung aufkam, 
den Opfern der Aggression in Bosnien und Herzegowina zu Hilfe zu 
kommen (oder ihnen zumindest d ie Selbstverteidigung zu ermöglichen), 
sondern wenn dort die Vorstellung aufkommt, es finde ein neuer, dies
mal von den orthodoxen Serben initiierter, aber vom 11christlichen 
Abendland" zumindest geduldeter Kreuzzug gegen islamische Gläubige 

54 5. P. Huntington, a. a. 0 . (Anm. 53). 
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ß die katho lischen Kroaten ebenfalls Opfer serbischer Verfo l
statt. (Da d Grausamkei ten wurden, wird weniger markant wahrgenom-

ngen un · d b d 1· · gu n.l So könnte es eine entscheidende. Frage wer ~n, o e~ m~s ,m,-
rne 8 „ gern von Bosnien-Herzegow ina Gerecht1gke1t zuteil w ird. 

hen ur sc . Konsequenzen des Problems werden erst klar, wenn man zur 
Dre 1· h · 1· · h St' · n,·rnrnt daß sowohl west 1c e w ie mus 1m1sc e 1mmen vor-

Kenntnis , . h daß die Konfl ikte und Kriege der Zukunft dem bosrnsc en 
hersagen, 
Muster entsprechen werden.55 

4.7 Die internationale Ungerecht igkeit als Herausforderung 

ß S·1ch bei alledem nicht nur um ein Thema der M achtpolitik und 
Da es . . , · · d 

· ternationalen S1cherhe1t handelt, sondern um ein Anliegen er 
der ,,n 
Gerechtigkeit, liegt auf der Hand. . . . 

Der Westen hat in den vergangenen Jahren immer wieder und mrt 
hmendem Nachdruck die Achtung der Menschenrechte als das 

zune . h . k . b . h 
dlegende und w ichtigste Erfordernis der Gerec t1g e1t eze1c net. 

grun .. . 
zugleich gilt es als großer Fortschritt, daß gegenu_ber syst~mat1sch~n 

Menschenrechtsverletzungen das Prinzip_ der N1ch~_e111~1schung 111 
· ·e Angelegenheiten anderer Staaten seine unverbruchliche Geltung inne1 . 
verl iert, wie das z. B. inzwischen im Rahmen der KSZE/OSZE allgemein 
nerkannt ist: Der Schutz der M enschenrechte gilt als ein legitimes lnter

:sse der Staatengemeinschaft, gleichsam im Dienst der Humanität und 
der unteilbaren Gerechtigkeit. Aber schon die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 erklärte das Recht eines jeden Menschen auf 
Leben, Freiheit und Sicherheit der Person zu einem fundamentalen 
Grundrecht. Es steht jedem ohne Rücksicht auf Rasse, Farbe, Geschlecht, 

Sprache, Religion, Überzeugung, nationale oder s?ziale Her~unft o~er 
sonstige Umstände zu; auch die politische, rechtliche oder 111ternat10-
nale Stellung eines Landes oder Gebietes rechtfertigt keine Diskrim inie
rung.56 Wenn es also überhaupt Anlässe zu einer massiven lnterve '.1tion 
der Staatengemeinschaft gibt, dann in erster Linie dort, wo systematische 

55 so, neben 5. P. 1-/untington, z. B. auch der ehemalige Hohe Kommissar der UN für 
Flüchtlinge, 5adruddin Aga Khan, nach: 8 . Tibi, Die islamische Dimension des Balkan-

Krieges, in: Europa-Archiv (1993) 635 ff. 
56 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10 .. Dezem?er_ 1948,_ Art. 3 und 

Art. 2. (Der voranstehende Artikel 1 enthält das Bekenntnis zu Fre1he1t, Gle1chhe1t und 

Brüderlichkeit). 
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und massenhafte Verletzungen dieser fundamentalen Re h 
den; vor allem, wo Genozid droht oder gar unternorn~ te st~ttfin
Gerade die Zulassung solcher Handlungen ist daher ein sehen WitdY 

ß d. werer Vi 
sto gegen ,e fundamentalen Normen der Gerechtigkeit. er. 

Die t iefe Kluft zwischen proklamierten und ausdrücklich als b· 
. . . . . ver indJ· h 

geltenden Prinz1p1en und Normen einerseits, der politischen Pra . ic 
't k t . ht f"'h Q" 5 f"' d" LJ XIS and r-se1 s omm nie von unge a r: 1e arge ur 1e rnsetzung der p . . 

p1en und Normen in reales politisches Handeln ist in der heutigen St nnzi
gesellschaft in die Hände von Organen gelegt und an Wi llensbild aaten-

h ·t b I d . . ungsvor-
sc n ten ge unc en war en, die den Machtinteressen bestimmter St 
. .. ß Ch b I d . aaten eme gro ere ance ge en, a s as mit Erford ernissen unparte" h 

h . . . . . . IISC er 
Gerec t1gke1t vertretbar scheint. An sich 1st das nicht erstaunlich. Es eh .. 

zu _d_e n seit Jahrtausenden gelä~figen Gru~deinsichten der Theo~e ::: 
Polit ik, daß unter normalen Bedingungen clie Sorge um die Gerechti k . 

d. . b M h ·1 ·· k b d · g eit an 1e Je gege ene ac tverte1 ung ru c ge un en 1st (in der Sprache d 
Aristoteles: auch unter den günstigsten real erwartbaren Bedingun e 
wird die ~erfassung einer Politeia auch oligarchische Züge umfass!~~ 
Aber wer sich der Humanität und der Gerechtigkeit verpfl ichte t fühlt darf 
sich dam it nicht abfinden; vo r allem dann, wenn Interessen der Mäch,tigen 
auch unter Anwendung von Gewalt durchgesetzt werden, während die 
M ißachtung elementarer Lebensrechte der Schwächeren und der Ohn
mächtigen ohne weiteres hingenommen w ird, solange die Interessen der 
Mächtigen nicht empfind lich beeinträchtigt werden. Wenn dies auch in 
der internationalen Ordnung der Fall ist-wofür es zumindest gewichtige 
Anzeichen gibt58 -, ist es geboten, zusammen mit allen Kräften guten 
W illens auf eine Veränderung auszugehen. 

57 Vgl. dazu auch die Konvention vorn 9. Dezember 1948 zur Verhütung und Bestra
fung des Völk rmord s, deren Unterzeich nerstaaten sich verpfli hten, Völke rmord w 
verhüten und zu bestraf n (Art. 1), wobei Völkermord vorl iegt, wenn Handlungen began
gen werden, die eine nationa le, ethnische, rassische oder rel igiöse Gruppe als solche 
„ganz oder te ilweise" zerstören ollen, was u. a. dann als gegeben gilt, wenn Mitglieder 
der Gruppe getötet werden, wenn ihnen schwerer körperlicher oder seelischer Schaden 
zugefügt wird, oder wenn der Gruppe vorsätz lich Lebensbedingungen auferlegt werden, 
die geeignet sind, ihre physische Liqu id ierung ganz oder tei lweise herbeizuführ n 
(Art. II). 

58 Vgl. neben den anläßlich des Bosnien-Konfl ikts gemachten Erfah rungen etwa die 
von Werner Ruf kritisch dargestell ten Fäl le (West-Sahara, Zweiter Golfkrieg, Somalia); 
siehe W. Ruf, Die neue Welt-UN-Ordnung - Vom Umgang des Sicherheitsrates mit der 
Souveräni tät der „Dritten Welt", Münster 1994. 
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5. Christli che Prinzipien und Perspektiven 

. grundlegende Alternative 
, 1 D1e . 
,. uletzt angedeuteten Herausforderung stehen insbesondere die 
Vor d.er z und vor allem die G läubigen und die Führer jener Glaubens-

rg,onen . . . Re 1 . haften die sich dem Willen e111es gerechten und barmherzigen 
erne1nsc 1 

g t 5 verantwortlich wissen. . 
Got: eiter oben in Erinnerung gebrachten Hinweise darauf, daß die 

Die w d ·· 1· h t ht . Konflikte schon der Gegenwart, un womog 1c ers rec 
hefug5ten · d' ·h td · z kunft, sich im Gegenüber von Kulturen form1er n, 1e I re ent1 · ~:r ud ·hren zusammenhalt aus der Zugehörigkeit zu den großen weit-
tat un 1 • •• 1· h 

1 .... en Traditionen erhalten, gibt den Problemen zusatz 1c es 
re igios · · · h ft · d. · ht und zusätzliche Schärfe. Reltg1onsgeme111sc a en wie ,e 
Gew1c . . . 

· tl "che und die muslim ische sind eben dadurch, gewollt oder 
chris , . . B 
schicksa lhaft, in politische Auseinandersetzungen von weltweiter e-

deutung einbezogen. . . . . 
Sie tragen daher für das künftige Sch icksal der Mens~_hh~1t e111e kaum 

überschätzbare Verantwortung, und dies ist nicht nur Glaub1gen bewußt, 

sondern auch Außenstehenden. . . . 
Die Frage, was Gott von ihnen in dieser welth,stonschen Lage will, 
ß Gegenstand einer außergewöhnlich ernsten Besinnung sein. 

rn uE_ e der wichtigsten Entscheidungen ist es wohl, ob sich die Glaubens-
in ld z· . 

gemeinschaften unter diesen Umständen dem „Zus~mmenp_ral . er '.vi -
lisationen" hingeben, ja ihn vielle icht noch vorantreiben, weil diese Z1~1-
lisa tionen ja auch kulturelle und gesellschaftliche Ausprägungen des Je 
eigenen Glaubens sind - oder ob si im Zeichen des Gedankens d_~r 
gottgegebenen Brüderlichkeit aller Menschen versuchen, der politi
schen Dynamik dieser interku lturellen Konflikte entgegenzutreten, so 

schwierig das womögl ich auch sein mag. . . 
zu rechtfertigen wäre eine solche Entscheidung kaum, wenn sie sich 

als eine Indifferenz gegenüber den offenbaren Ungerechtigkeiten 
erkennen ließ ; geboten wäre sie wohl nur, wenn man erkennen 
könnte, daß gerade ein gemeinsames, alte historische Erbs haften 
überwindendes Engagement für die weltweite Förderung der Gerech
tigkeit (und also ein gemeinsamer Einsatz der eigenen Kräfte gegen 
Ungerechtigkeiten) um Gottes willen, zu seiner Ehre und zum Wohle 

der Menschen notwendig ist. 
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Es geht also darum, ob sich die Glaubensgemeinschaften d 
tion en der gewaltsamen gegeneinander geführten Kreuzzo:: enTradi

benskriege orientieren - oder ob die Orientierung an Ch und Glau-
. . . ancen d 

gemeinsamen Dienstes am Frieden und an der Gerechtigkeit V es 
haben muß, weil sie dem, was Gott will, eher entspricht. orrang 

Zur Besi~nu~g über diese Al_ternati~e ist es angebrach t, daß die Glä _ 
gen selbst sich Jene Aussagen ihrer eigenen Lehrtradition vergeg ~b'. 
gen, die für d ie anstehenden Entscheid ungen maßgeblich sein k~~wart,

lm Anschluß daran mag es zweckmäßig sein, in den Dialog darüb nte~. 
. . II G . k er ein-zutreten, wie wert eventue e eme1nsam eiten der Lehren und de s· h 

weisen gehen, und ob sich daraus tragfähige Grundlagen für ein ge r _,c t-
E f .. d ' . . 1 G h rne1nsa-

mes ngagement ur 1e mternat1ona e erec tigkeit ableiten lass 
· f I d en. 

Die o gen en Hinweise auf christliche Auffassungen stehen in diese 
Kontext. m 

5.2 Zur katho lischen Sicht der Probleme 

Die Träger des Lehramtes der katho lischen Kirche haben sich mit den 

Problemen der internationalen Gerechtigkeit schon seit Jahrzehnten 
beschäftigt. Diese Beschäftigung hat sich in einer ganzen Reihe von 
Dokumenten niedergesch lagen, darunter insbesondere päpstlichen 
Lehrschreiben, aber auch Konzilsdokumenten. 

(1) Die neuere katholische Sozia ldoktrin, deren Beginn üblicherweise 

im späten 19. Jahrhundert angenommen wird - die Ausei nanderset
zung Leos XIII. mit der sogenannten „sozialen Frage" im Lehrschreiben 
,,Rerum novarum" (1891) gilt häufig als der Anfang dieser Entwicklung-, 

erfährt schon bald eine Ausweitung der Perspektive auf die internationa
len Beziehungen; Leo XIII. hat dabei allerd ings noch die europäische 
Staatenwelt im Blickfeld, wenn er in einem 1894 veröffentlichten Schrei
ben kritisch vermerkt, Europa lebe ,,in einem Scheinfrieden" . Argwohn, 
Wettrüsten, Ehrge iz und Neid seien im Wachsen begriffen, und die 

öffentliche Sicherheit gerate in Gefahr. Anderseits sei „das Bewußtsein 
von der Verbrüderung der Menschen" noch nie so tief „ in die Herzen 
gedrungen wie heutzutage[ ... ]", und so gäbe es viel leicht Chancen, die 
Uneinigkeit zu überwinden. 59 Einige Jahrzehnte später, im Anschluß an 

;y Papst leo X/1/., Apostolisches Schreiben „Praeclara gratulationis" (1894). 
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en des Ersten Weltkrieges, erörtert Papst Benedikt XV. in sei-
die Erfahru~bg Pacem Dei" ( 1920) die Probleme der Stabil isierung d es 

Schrei en " d k 
nerl1 enen Friedens. Dabei gibt der Papst der Hoffnung Aus ruc , 

gewann . . . ft · · ) 
nell . Staaten (civitates) sich zu einer Geme1nscha (consoc,at,o 
daß die f'nden mögen um wie zu einer Familie zusammenzuwach-

arnrnen , ' .. . d d 
zu d" Freiheit eines jeden zu schutzen und um die Or nung er 

1 urn ,e II N · · 
er' hl" hen Gesellschaft zu wahren; so sollten sich a e at1onen 1m 
ensc ,c d f' d 60 

111 • . d Gerechtigkeit zu einem dauerhaften Bun zusammen m en. 
Gei t er . f d' ... h S . J hre später wird die Konzentration au 1e europa1sc e zene 
Wenige aden. Pius XI. beklagt es daß bald nach dem Ende des Krieges in 
"berwun . , . . . 
0 · Nahen Osten neue Konflikte ausbrechen und daß mternat10-
Europa ,m . 1 h ·1 

H ß und Streit die Völker rncht zur Ruhe kommen assen, auc w e1 
naler a · 1 · d I b t r Obervorteilung und Ausbeutung leidet oder zu e1 eng au t. 
n,an un e . b „ h I A t Das Scheitern internationaler Verständigungs emu ungen wec<e ngs 

K · 61 
vor neuen negen . . . .. .. 

Die Gewalt habe den Sinn für Barmhe~z1gke~ t und G~te unterdruckt, 

d ß Menschen einander fremd und feindselig gegenubersteh en und 
so a ßl N · i- " das f Unterdrückung ausgehen . So setze „ ma oser at1ona 1smus . 
au h 62 
eigene Interesse über das Rec t. . . . 

Alle di ese Aussagen setzen frei lich ausdrücklich oder 1mpliz 1t voraus, 

daß Friede und Gerechtigkeit zwischen den Vö_~kern als Früchte einer 

christlichen Glaubenseinheit erstrebt werden mußten. 

(2) Ganz neue Ansätze (nicht nur Akzente) bringl dann __ die A'.11~~-zeit 

Johannes' XXIII. In seinem ersten Rundschreibe~ von 1961 uber_d,e J_ung· 
sten Entwicklungen des sozialen Lebens und eine Gestaltung 1m lichte 

der christlichen Lehre wird ausdrücklich betont, die Maßstäbe der 
Gerechtigkeit (iustitia) und der Billigkeit (aequitas) müßten auch in be~ug 
aui die universale menschliche Gemeinschaft angewandt werden, nam
lich für die verschied enen Länder unterschiedli chen wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Entwicklungsstandes.63 D~r Kontra~~ zwischen Wohl_
stands- und Notstandsgesellschaften bilde eine der gro ßten unserer Zeit 

~o Pap t Benedikt XV., Lehrschreiben „Pacem Dei " (1920), Art. 18 und 20. 
61 Papst Pius XI., Lehrschreiben „Ubi arcano" (1922), Art. 32. 
62 A. a. O. (Anm. 61) Art. 42 und 46. 
6l Papst Johannes XXIII. , Rundschreiben „Mater el Magislra" (1961), Art. 122. 
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gestellten Aufgaben. Lastenausgleich und Entwicklungshilfe . 
aber dabei müsse die Eigenart und die Tradition der Entwick~eren ~ötig, 
respektiert werden; die hochentwickelten Länder sollten sich uhn_gslander 
b d ·· ft" ·h · uten d e ur ,gen I ren eigenen Lebensstil aufzudrängen· gan b ' en 

. . . . . ' z esond 
sol~t-~n sre e: vermerd_~n'. auf die_ polr?schen Verhältnisse in den Ern t s 
ger !andern 111 e1gennutz1ger Weise Einfluß zu nehmen um H p an-

.. h d h · ·· · ' errschafts 
anspruc e urc zusetzen; dies wurde erne neue Form von Kolonialh · 
schaft bedeuten und den Weltfrieden gefährden.64 err-

Ein anderer Abschnitt ist der staatenübergreifenden Zusamrn b . 
· · f enar e,t 
in _ernem u'.11 assenderen_ Zusammenhang gewidmet. Ihre Notwendi _ 
ke1t ~rrd mrt __ dem H1m~e1s auf .die zunehmende wechselseitige Abhä~
g1gke1t der Volker begrundet; ,,Jedes Problem von einiger Bedeutun 
auf dem Gebiet der Wissenschaft, der Technik, der Wirtschaft g · · · 

G~_se!lscha_ft, de_r Polit_ik oder der Kultur, übersteigt darum sehr oftud~~ 
Mogl1chke1ten eines emzelnen Landes. Es steht oft in international . 

1 . .. • en, Ja 
we twe1ten Zusammenhangen. Die einzelnen Gemeinwesen (civit t ) 
[ ... ] können auf sich allein gestellt ihre eigenen Probleme nicht sac~ es_ 
recht lösen"; sie sind darauf angewiesen, ,,sich gegenseitig auszuhelf:n 
und z~ ergänzen [ .. . ]. Darum seien Einvernehmen und Zusammenar
beit dringend geboten. "65 Aber das lasse sich nur schwer realisieren, auf
grund gegenseitigen Mißtrauens und infolge des Mangels einer von allen 
anerkannten Rechtsordnung (/ex iustitiae). Das Wort ,Gerechtigkeit' und 
entsprechende Redewendungen seien in aller Munde, aber darunter 
werde oft Verschiedenes verstanden, und zuweilen werde behauptet 
die Gewalt sei das einzige Mittel zur Wahrung eigener Rechte und Inter~ 
essen. Demgegenüber gelte es, die Gesetze des Wahren und Gerechten 
anzuerkennen. Geistige und sittl iche Anliegen müßten den Vorrang vor 
allen anderen haben; das Fundament der sittlichen O rdnung aber sei 
Gott.66 

Die kirch liche Soziallehre, als ein Bestandteil der christlichen Lehre 
vom Menschen, besagt, daß der Mensch der Träger, Schöpfer und das 
Ziel der gesellschaftlichen Institutionen sein muß, und zwar sofern er von 
Natur aus auf ein Miteinander mit seinesgleichen angelegt und zu einer 

r,4 A. a. 0 . (Anm. 63) Art. 157 und 170-172. 
65 A. a. 0 ., Art. 200 ff. 
66 A. a. 0., Art. 203- 210. 
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Ordnung berufen ist (zumal ihm von Natur aus ein religiöser 
höheren . 
Sinn eigen rst). 

Wenige Jahre nach der Veröffentlichung von „M ater et Magistra" 
(3) h nes XXI//. seine Lehre über Frieden und Gerechtigkeit in der 

hat Ja an · li · " · . tionalen Ordnung mit dem Rundschreiben „Pacem 111 erns we1-
1nterna · · d h II M 

f„hrt das nicht nur an dre Christen, son ern auc „an a e en-
terge u , 

h n guten Willens" adressiert ist. . 
sc E~ betont nachdrücklich die Personwürde des Mensche~ un~ die dar-

bzuleitenden Menschenrechte; diese werden aber rm Lrchte der 
aus a . d 
christlichen Lehre von Mensch und Gesellscha~ zum ~etl etwas an. ~rs 
und umfassender formuliert, als das rm lichte sakular-ltb~raler Tr~d1t10-

nen zu geschehen pflegt; außerdem "."erden ihn~n _moral1:ch_e __ Pflichten 
enübergestellt, die den Rechten ihre volle sittliche D1g111tat geben, 

geg · ·· b · U t ·1 b r vornehmlich aufgrund von eigener U erzeugung, eigenem r et 
\~ persönlichem Pflichtbewußtsein erfüllt werden sollen, nicht vorwie-
ur 67 
gend aufgrund von Zwang und Dru_ck. . . . . . 

Im Anschluß an Hinweise auf die Wahrheit, die Gerecht1gke1t, die 
Liebe und die Freiheit als die Prinzipien des menschlichen Zusammen
lebens sowie auf die Lehre vom Gemeinwesen und von der Ausrichtung 
der politischen Autorität (Hoheitsgewalt) auf das Gemeinwohl \woraus 
auch Folgerungen über die Partizipation der Bürger am poltt1schen 
Leben abgeleitet werden)68 geht der Papst auch in diesem Dokument auf 
die internationale Ordnung ein: Es sei eine längst entwickelte päpstliche 
Lehre, daß auch die Nationen im Verhältnis zueinander Rechte und 
Pflichten haben; das natürliche Sittengesetz (/ex naturae), das für die 
Beziehungen zwischen einzelnen Bürgern gilt, müsse auch die Bezie

hungen zwischen den politischen Gemeinwesen anleiten.69 

Daraus werden Folgerungen abgeleitet: zum Beispiel jene, daß die 
internationale Gerechtigkeit den Staaten (civitates) das Recht auf Dasein 
und auf Entfaltung zuspricht (ius vivendi et progrediendi). Das Erstreben 
eigenen Vorteils, wenn dadurch anderen Nationen Unrecht oder unge
rechte Belastung zugefügt würde, ist rechtswidrig. Wenn lnteressenkon-

67 Papst Johannes XXIII., Rundschreiben „Pacem in Terris" (1963), Art. 9-34. 

68 A. a. O. (Anm. 67) bes. Art. 35, 46 ff., 73 f. 
69 A. a. 0., Art. 80 ff. 
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flikte zwischen politischen Gemeinwesen auftreten solle · . . ' n s1ewed . 
Waffengewalt noch mit Betrug und List bewältigt werden er mit 

h 1. 1 f ' sondern · 
verne m 1c 1 au grund sachlicher Erörterung oder unparte" h ein-

10 11sc er SchJ· h 
tung. Besondere Aufmerksamkeit wi rd den Problemen d M. ic -
ten zugewandt. 71 er inderhei-

Zwischen dem Gemeinwohl des Staates und dem d 
Menschheitsfamil ie wird ein Zusammenhang gesehen kraft der gan~en 
Pfl . h 

1
. . , essen ei 

1c t zu so 1danscher Zusammenarbeit besteht.72 Ein b d ne 
f„h 1· 1 ·1 · eson ersau 
u r 1c1erTe1 wird sodann den Beziehungen zwischen den E' 1 s-

( . . . . 1 nze staate 
cw,tates smgulares, res pub/,cae) und der völker- und staate "b 11 

f d . . nu ergrei-
en en Geme111schaftgew1dmet73; dort werden die Aussagend . er voran-

gegangenen Enzykl ika konsequent weitergeführt. Das gilt für d' A 
.. b d. N .. . d I e ussa-

ge n u . er_ 1e ot1gung er ln:erdependenz zur internationalen Zusam-
'.:1ena1 ?e1t, n~ch mehr aber fur die schon seit langem entwickelte Lehre 
uber die Konespondenz von Geme111wohl und pol itischer Hoh ·t 1 

h . . . e1 svo 1-
mac t (potestas ov,I? ): D~s Gemeinwohl erfordert die umfassende Rea-
lisierung der Gerecht1gke1t; dazu gehört aber auch die iustitia d . t ·b . / d d. . / /5 r, u-
tJVa , un 1ese muß 111 den Händen einer Instanz liegen die üb d 
T „ k 1 , er en 
~agern parti u are~ Interessen steht. Im Weltmaßstab sind jedoch auch 

die Interessen der E111zelstaaten Partikularinteressen. Ihre Sachwalt d. R · k er, 1e 
:g1~run~en, ann man im Hinblick auf ihre Beziehungen sozusagen auf 

die ,wst1t1a commutativa ' verpflichten; aber so wie in einem politischen 
Geme111wesen, 111 einer civitas, die Sorge um das Gemeinwohl eine 

· d b m e1ge~s ~~u . erufenen Verantwortungsträger obliegen muß, damit auch 
der , ,u~t,t,~ d,s_~ributiva ' Rechnung getragen w ird, gilt dies analogerweise 
auch fur die Volkergemeinschaft, die ,civitas civitatum '. In früheren Zei
ten, als die einzelnen Staaten noch weniger aufeinander angewiesen 
waren (z. B. weil ihre Volkswirtschaften noch weit weniger miteinander 
verflochten waren), war es möglich, daß die Regierenden mit Hilfe der 
Diplomatie, der Politik der Verhandlungen, des Abschlusses von Kon
ventionen und Verträgen in hinreichender Weise auf die Erfordernisse 
des nationenübergreifenden Gemeinwohls Bedacht nehmen konnten.74 

70 A. a. 0., Art. 91 ff. 
71 A. a. 0., A1·t. 94 ff. 
72 A. a. 0., Art. 98 ff. 
73 A. a. 0., Art. 130-154. 
74 A. a . 0., Art. 134. 
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d ·en Worten: die Probleme ließen sich im Horizont der ,iustitia 
~Ait an ei .. (i ,nutativa'bewältigen.) Heute, so Papst Johannes XXIII., konne man 
corn p blemen auf diese Weise nicht mehr gerecht werden: Da das 
~en r~ionale Gemeinwohl „Fragen aufwirft, die alle Nationen der Welt 
iJberna l · h · .. ( t · 

ff n und da diese[ ... ] nur durch eine po it1sc e Autontat auc on-
bette e , .. . 

b/ica) bewältigt werden konnen, deren Machtbefugnisse (pote-
tas pu · · ) · l h stas), deren Struktur (forma) und d~_ren Mittel (mstrumenta eme __ s~ C : 

Reichweite (amplitudo) _ha~~n ':1u~se~, daß ihre Handl~ng~~ah1gke1t 
„ lieh im Dienste der wst1t1a d1stnbut1va! Anm. d. Verf.] sich uber den 

[nam Erdkreis erstreckt ergibt sich zwingend, daß eine überstaatliche 
ganzen ' . . . . 
Politische Autorität (publica quaedam generalts auctontas) konst1tu1ert 

ß 11 75 
werden mu . .. .. 

Das müsse allerdings durch eine„Ubereinkunft der Volker zust~nde 
kommen, nicht durch gewaltsame Ubermä~htigung; den um_~chneb~-

Erfordernissen könne nämlich nur eme Instanz genugen, dte 
nen aiteiisch und eben deshalb dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Das 
unp d „ h. 
heißt konkret: sie darf nicht parteiisch die lnteres~en er ~ac t1g~n 
Staaten vertreten oder gar von einer einzigen Nation abhang1g set11. 
Die Orientierung am Gemeinwohl bedeutet, daß es ihr insbesondere 

rn die Anerkennung und den Schutz der Rechte der menschlichen 
~erson gehen muß. D ie Aufteilung und Abgrenzung der Zuständigkei
ten und der Befugnisse zwischen den Einzelstaaten und der universa
len öffentl ichen Autorität muß gemäß eiern Subsidiaritätsprinzip festge
legt werden, so daß auf übernationaler Ebene_nur diejenige~ Aufgaben 
gelöst werden müssen, deren Lösung die Einzelstaaten uberfordern 

würde.76 

Johannes XXIII. begnügt sich nicht mit diesen grundsätzlichen Aussa-
gen, sondern formuliert auch konkrete politische Konsequenzen_: Die 
Gründung der UNO (1945) und die Annahme der Allgememen Erklarung 
der Menschenrechte waren Schritte in die richtige Richtung, auch wenn 
es gegen manche Bestandteile der Menschenrechtserklärung Ei_nwände 
gab. Aber auch die Organisation der Vereinten Nationen entspricht, ~as 
Struktur (forma) und Befugnisausstattung (idonea instrumenta) betnfft, 
noch nicht den Erfordernissen, denen sie eigentlich gerecht werden 

75 A. a. 0., Art. 137. 
76 A. a. 0., Art. 138- 141. 
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müßte, angesichts der Reichweite und der Bedeutung de b 
d rzu ew„i · 

en Aufgaben. 77 a tigen-

ln einem weiteren Kapitel werden die katholischen Ch · t 
1. h f · ·· · ns en ausd „ 
1c au gerufen, mit Andersglaub1gen, wo immer das sinnv 11 . ruck-

. kl. h d · · 0 ist, zur \.1 wir 1c ung er w1rtschaftl1chen, sozialen und politischen G . er-
erfordernisse redlich zusammenzuarbeiten in Treue zu .h em_~1nwohl-

. . . . ' l ren Uber 
gungen, aber nicht nur 1n der Orientierung an eigenen lnte zeu-ressen_7e 

(4) In der Folgezeit ist die kirchliche Lehre über die gerechte · . 
1 0 d . . 1nternatio 

na e r nung 111 mannigfacher Weise präzisiert und fortgefüh t -
V. 1 b · f · r worden 

1e e ere1ts ormulierte Aussagen wurden bekräftigt insbeso d · Z . . . . ' n erevom 
weiten Vatikanischen Konzil, namentlich im bereits früher erwäh 

Dokument //Gaudium et spes". Es wäre informativ darauf im e· nl ten 
· h . ' inze nen 

einzuge en; etwa auf die Bemerkungen über d ie Widersprüch 
GI · h · h ·· · h e und e1c gew'._c tsst?rungen 111ner alb der Staaten und zwischen den 
Nationen, uber die 111 der modernen Welt vor den Menschen G 

d V ··1k h · ' ruppen 
un ... o ernste ende Alternative, den Weg der Brüderlichkeit und Soli-
dant~t o?er ~en Weg des Hasses und der Feindschaft zu gehen.79 

D ie papstl1che Lehre über die Notwendigkeit einer allgemein 
k t .. b . 1 ane~ 
ann en u. ernat1ona en, unparteiisch dem Gemeinwohl und dem Frie-

de_~ verp_flichteten Autorität w ird übernommen; die Völkergemeinschaft 
mu_sse sich eine Ordnung geben, die den heutigen Aufgaben ent
spncht.80 

Seither sind Jahrzehnte vergangen, in denen abermals kirchliche Lehr
do_kumente zu unserem Thema veröffentl icht wurden. Das letzte autori
tative Rundschreiben des derzeitigen Papstes aus dem Jahre 1991 hält 
d p . . an 

en os1t1onen der Vorgänger fest, kritisiert den westlichen Utilitarismus 
die autoritäre und total itäre Orientierung an der Macht auf Kosten de~ 
menschlich~n Freiheit, aber auch einen „ religiösen Fundamental ismus", 
d~r „d~n Burgern anderer Glaubensbekenntnisse die freie Ausübung 

burgerll:he_r un~. rel'.giöser Rechte verwehrt" .81 Zugleich hat er al lerdings 
nachdrucklich fu r die Respektierung der je eigenen Kultur eines jeden 

77 A. a. 0., Art. 142-145 . 
78 A. a. 0., Art. 157. 
79 „Gaudium et spes" (Anm. 11 ) Art. 9. 
110 A. a. 0., Art. 82 und 84. 
81 Papst)ohannes Paul II. , Rundschreiben „Centesimus annus" (1991 ), Art. 29. 
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5 
lädiert, mit dem Hinweis darauf, daß die verschiedenen Kulturen 

volketl~ 1, verschiedene Weisen" seien, 11sich der Frage nach dem Sinn 
·gen ic " . ei . enen Existenz zu stellen"; im Mittelpunkt jeder Kultur stehe "die 

der eig ß h · · .. b · · t die der Mensch dem grö ten Ge e1m111s gegenu er e111nimm : 
Haltung, h f · · 1 Eb Geheimnis Gottes".82 Gerade auc au 111ternat1ona er ene 
de_~ die Identität eines jeden Volkes mit seinen geschichtlichen und 
rnusse II d "s3 

lt rellen Eigenschaften voll geachtet wer en . 
ku ~e Reform der internationalen ?rdnul:g im ~ien~te des Frie~en~. und 
der Gerechtigkeit wird etwas weniger pragnant 111 die Perspektive uber

. naler Gemeinwohlverantwortung gestellt als von Johannes XXIII. 
nat10 . . . . ß d d vom zweiten Vat1ka111schen Konzil; man hat den E111druck, da er 
0
1 e~e amtierende Papst entweder stärkere Zweifel daran hat, ob sich die 
~ d . 
Or anisation der Vereinten Nationen wirklich im Sinne er von se111en 

v}gängern for_mulierten Erf_o.~dernisse. umgest~lten läßt, od~_r ~4aß ~r 
dem Bewußtsein der Solidantat, das er immer wieder beschwort , gro
ßere Beiträge zur Realisierung der Gerechtigkeit zutraut, als das Johannes 
XXIII. tat, indem er das Ungenügen zwischenstaatlicher, kommutativ~r 
Gerechtigkeitssorge betonte.85 Gleichwohl fordert der Papst zum Bei
spiel angesichts der 11Globalisierung der Wirtschaft" die ~ch~ffun~ //wirk
samer internationaler Kontro ll- und Leitungsorgane, die die Wirtschaft 
auf das Gemeinwohl hinlenken"; aber er verspricht sich dafür vor allem 

Fortschritte durch ein wachsendes "übereinkommen zwischen den gro-

ßen Ländern".86 

Ob man darauf w irklich große Hoffnungen setzen kann? 

5.3 Vom gemeinsamen Zeugnis zum gemeinsamen Wirken? 

Johannes Paul II. hält es denn auch für wünschenswert, daß die großen 
Weltreligionen - vor allem jene Menschen, die an den gerechten und 
barmherzigen Gott glauben, die Juden, die Christen und die Muslime -
gemeinsam Zeugnis von der Würde des von Gott erschaffenen Men
schen geben, weil seiner Überzeugung nach 11den Religionen eine her-

62 A. a. O . {Anm. 81) Art. 24. 
83 A. a. 0 ., Art. 33. 
84 Vgl. a. a. o., Art. 10, sowie auch schon das Rundschreiben „Sollicitudo rei socialis" 

(1987), Art. 38-40. 
8S Vgl. zum Beispiel „Centesimus annus" {Anm. 81) Art. 35. 
86 A. a. 0., Art. 58. 
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a~sragende Rolle für die Bewahrung des Friedens und für d 
einer menschenwürdigen Gesellschaft zufallen wird" .87 en Aufbau 

Er greift damit Gedanken auf, die bereits die Konzilserkläru "b 
\/ h"I · d · h · · · ngu erd ver a tn1s er K1rc e zu den nichtchristlichen Religionen im J h as 
f 1. 1 · · · a re 1965 ormu 1ert 1atte; dort wird auf die Gemeinschaft aller Völke h· 

d d f r 1ngew, sen un arau , daß Gottes „ Vorsehung, die Bezeugung seiner C .. · 
seine Ratschlüsse des Heils" sich „ auf alle Menschen" erstrecke I ut: und 
speziellen Abschnitt wird den Muslimen Hochachtung bekund nl~inern 
d H. · f e, nach em inwe1s au vergangene Zwistigkeiten ruft das Konzil dazu auf 
Vergangene beiseite zu lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges J „das 
h b ·· h d · ersteen zu emu en un gemeinsam einzutreten für Schutz und Förd 
der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt d e~u_ng 
dens und der Freiheit für alle Menschen " _aa es ne-

. Das wurde noch zu einer ~~'.t f~rmuliert, in der weder die Gefahr 
eines ,Zusammenpralls der Z1v1iisat1onen ' noch die Befürchtung · 

. einer 
neuen Kreuzzugspenode aktuell zu sein schien. Mittlerweile ist die La 
~rnster und kritischer geworden. Sie zwingt zur Besinnung auf das Wici~ 
t1ge und das Dringliche, sowohl in bezug auf die Erfordernisse ein 

h . er 
gerec ten 111ternationalen Ordnung wie in bezug auf die interreligiös 
B · h en 

ez1e ungen. Das Wichtige und Dringliche ist das, was Gott von uns will 
Er will von uns den Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit. Inwieweit die~ 
ser Einsatz ein gemeinsamer sein kann, das sollte zum indest im freimüti
gen Dialog überlegt werden. Eine christliche Sicht der Dinge legt neue 
Bemühungen um die Erkenntnis einer gemeinsamen Verantwortung 
nahe. 

87 A. a. 0 ., Art. 60, unter Bezugnahme auf „ Soll icitudo rei socia lis" (Anm. 84), Art. 47. 
86 Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religion n „Nostra 

aetate" (28. Oktober 1965), Art. 1 und 3. 
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f gen und Gesprächsbeiträge An ra 

Schabestari Sie haben Ihren Vortrag auf einem reli -
Schöpf ungs- giösen Gedanken aufgebaut: Daß Gott selbst der 
ktur Gerechtigkeit in der Welt den Boden bereitet, ihr 

ttgegebene eine feste Grundlage gegeben hat. Sie sehen diese 
rundlage der Grundlage in jenem fundam enta len Rahmen, den 
erechtigkert - Gott mit der Erschaffung der Welt festgesetzt hat. 

· h Sie in diesem Sinne recht verstanden habe, glauben Sie also an 
V enn IC · · · h ff · . f damenta le Struktur der Welt, die mit ihrem Ersc a ensem gege-
~ne un . d . d' 

· t s·e führten im weiteren aus, daß der Mensch 1mstan e sei, 1ese 
ben ,s. ' .. d' 

dlegende Struktur zu erkennen, und sämtliche Bemuhungen um 1e 
grun . . b h "ß 
Gerechtigkeit auf dieser Erkenntnis eru en mu ten . 

Gleichzeitig sprechen Sie von der Geschichtlichkeit 
wie ist dies des Menschen. Was verstehen Sie unter dieser 
rntt der Geschichtlichkeit des Menschen'? Soll der Mensch 
Geschichtlichkeit ~atsächlich in jeder Epoche der Geschichte in der 
des Menschen Lage sein, die fundamentale Struktur der Schöpfung 
vereinbar? zu erkennen, wie läßt sich dies vereinen mit der 

Annahme, daß der Mensch in jeder Epoche ein dieser Epoche spezifi-
hes Verständnis der Wirklichkeit hat? Wie kann man also erwarten, daß 

~~r Mensch angesichts der Geschichtl ichkeit seiner Erkenntnis durch alle 
diese verschiedenen Epochen hindurch die grundlegenden Struktur~n 
der Welt in Wahrheit erkennen - und damit auch sein Bemühen um die 
Gerechtigkeit auf diese Erkenntnis aufbauen kann? Hat mit anderen_Wo~
ten die Geschichtlichkeit des Menschen für Sie eine Bedeutung, die mit 
einem durch alle Epochen der Geschichte hindurch akzeptablen Ver
ständnis der fundamenta len Struktur der Welt vereinbar ist? 
Daraus ergibt sich die zweite Frage, was Sie genauerhin unter der Ent
wicklung der menschlichen Erkenntnisfähigkeit verstehen, da Ihre ganze 
Argumentation darauf beruhte. 

,Verfas ung -
gesetz' und 
Gesetze, die es 
konkretisieren 

Schneider Damit ist eine der schw ierigsten Fragen 
angesprochen, wobei ich als Politikw issenschaftler 
lieber anstatt von ,Weltstruktur' von ,Verfassungszu
ständen' spreche. Ich habe darauf auch Bezug 
genommen mit der Unterscheidung eines obersten 
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Verfasssungsgesetzes im Unterschied zu anderen G . 
Verfa esetzen d' d' 

. ss.ung zwar entsprechen müssen, sie jedoch konkr : . ie ieser 
nicht einfach nur inhaltlich wiederho len. etisreren und 

verschiedene In der Menschheitsgeschichte gab e 
E h GI" b. s verschi d Epochen der poc en. au ige werden in diesem z ene 

Menschheits- hang sicher daran denken daß die Offe busarnn, n-
hl . h S lb ' n arungd geschichte - mensc ic en e stverständn is neue Sin ern 

gegeben hat. So ist für Christen das ngehalte 
Leben in der Zeit vor der Menschwerdung Christi unt dmenschliche 

b I er an eren 8 d' 
gungen gege en a s danach. Trotzdem schließt das · 1 e 1n-
M h nic1taus d ß. 

ensc en auch vorher mit allen ihren Kräften um das Richti ' a sich 
das Gute bemüht haben. ge und urn 

und das 
Problem eines 
,Fortschritts im 

Betrachten w ir die Weltgeschichte, dann st 11 
d h · · h · e en wir oc , wie rc meine zumindest Ansa"tze 
f ' von de 
est, was Hegel ,den Fortschritt im Bewußts · dm 
F 'h . , ein er 

Bewußtsein der rei eit genannt h~t. F~üher waren Sklaverei und Fol-
Freiheit' terung se lbstverstandl1ch . Es gibt sie zwa h 

· . r eute 
immer noch, aber im menschlichen Bewußt . 

man. dabei, im Unterschied zu frühere n Zeiten, eher ein sc:1: 1~~: 
Gewrssen. Trotzdem habe ich Hemmungen zu sagen daß d p 
der G h. h 1· hk · · ' er rozeß 

esc ic t 1c e1te1nfach ein Fortschrittsprozeß ist denn 'b 
R „ kf" II ' es g1 t auch 

.uc a e. So hat man manchmal den Eindruck, daß die Leute vielleicht 
nicht gerade blind_ sind, aber doch bestimmte Probleme weniger kl 
sehen. Ohne Zwerfe l hat es in früheren Zeiten große Geister ge b ar 
die manche Probleme schon deutlich r gesehen haben als w ir e;eheetn, 
tun. ' u e 

das Goll- ! h glaube natürl ich auch daran, daß diese Welt und 
gewollte oft ihre G schichte unter der Führung Gottes tehen. 
ni ht einfach Do.ch würde i h mi h nicht imstande sehen, ohne 
zu erkennen we'.ter_es zu behaupten, daß das eine po litische 

. . Ere_1gn1s gottgewollt sei, dieses oder jenes andere 
~ber n,.~h.t. Geschieht 1rg~ndwo ein himmelschreiendes Unrecht, kann 
ich n.~turlJCh sagen, daß dies etwas ist, wo sich die Menschen nach mei
ner Uber~eugung, vom gottgewollten Weg entfernt haben. Und es gibt 
andere Dinge, von denen ich glaube, daß sie dem Willen Gottes eher 
entsprechen. Das heißt aber nicht, daß ich zu allem und jedem ein klares 
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. 1 fä llen kann. Es gibt also sozusagen Erbschaften aus der Vergangen
u~ei uf die wir nicht verzichten dürfen und die uns auch für die Zukunft 
t,eit, a Doch steckt in dem berühmten Wort aus unserem Zivilisations· 
leit~n.vox temporis, vox Dei" meiner Meinung nach ein Wahrheitsgehalt 
kreis " h · d · 1 b G d · _daß die Stimme Gottes auc 111 ~r unm1tte ~ren egenwart ~n '.n 

er neuartigen Herausforderung, die von uns einen neuen Weg in die 
einkunft verlangt, aufklingen kann. Hinter dieser Aussage steht keine 
!iutorische Skepsis und kein Agnostizismus - daß all~s n~r re_l.ativ und 
bloß das augenblicklich Geforderte wahrzunehmen se1. Wir mussen, so 
cheintes, das Bewußtsein auf die ganze Geschichte ausweiten, um her
uszufinden, was von uns hier und heute und morgen gefordert ist. Ich 

~offe, Ihre Frage damit beantwortet zu haben und ihr nicht aus dem Weg 

egangen zu sein. 

nif stiert sich 

der 
eschichte der 
1Ue Gottes -

in welcher 

Weise? 

Dinani Wie aus Ihrer Antwort zu erkennen wa1~ ste
hen Sie der Vorstellung von einer Kontinuität in der 
Geschichte zurückhaltend gegenüber. Ja, man 
konnte sogar einen widersprüchlichen Eindruck von 
Ihren Aussagen gewinnen. Denn einerseits haben 
Sie gemeint, daß die geschichtliche Entwicklung 
nicht notwendigerweise im Zeichen des Fortschritts 

steht. Damit bin ich vielleicht einverstanden. Anderseits haben Sie die 
Geschichte als Manifestation des göttl ichen Willens bezeichnet, meinten 
aber zugleich, daß man möglicherweise in einer bestimmten Epoche der 
Geschichte nicht sagen könne, ob und in welcher Weis sich darin Got
tes Wille manifestiert, so daß man zu dem Schluß kommen könnte, daß 
die Geschichte zwar ihren Lauf nimmt, daß es sich dabei jedoch nicht um 
einen kontinuierlichen Verlauf handelt. Oder sind Sie doch der Auffas
sung, daß die Geschichte im Zeichen der Manifestation des göttlichen 
Willens steht? 

Friede und 
Gerechtigkeit 
doch vonein-
ander trennbar? 

Eine zweite Frage schließt daran an, daß Sie im 
Zusammenhang mit den Ausführungen von Dr. Zarif 
der Meinung waren, es bestünde zwischen Frieden 
und Gerechtigke it keine notwendige Verbindung: So 
hätten die Vereinten Nationen in ihrer Charta zwar 

das Element der Gerechtigkeit kaum, wenn überhaupt berücksichtigt -
und doch in den Jahren seither den Frieden in der Welt gesichert. Wäh-
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rend darin also Gerechtigkeit und Friede in einer gewissen Art . 
d b h. . . vone1nan 

er trenn ar ersc 1enen, sprachen Sie in Ihrem Vortrag davon, daß F . • 
und Gerechtigkeit Zwillinge seien, ständig zusammen und unt n de 

. d h . . rennbar 
voneinan er. Ste en diese Aussagen einander nicht w idersprüchr 
gegenüber? 1ch 

geschichtlicher Schneider Die Frage ist für mich sehr wertvoll . 
. . . d ß . h . h . d I WeiJ 

Wandel, ja - sl_1ehm 1r zed1g\ a h,c m1c zumin est mißverständ-
. . 1c aus~e ru ckt abe. Ich bin natürlich davon über-

zeugt, daß wir 111 der Geschichte leben, und daß es geschichtlichen 
del gibt. Wie könnte ich sonst positiv zu dem Wandel der Lehraus an-

. . . ~~n 
meiner Kirche Ste llung nehm en? Es 1st zweifelsohne ein Zeich 
geschichtlicher Veränderung, daß die Päpste des früh en 19. Jahrhunde: 
die Frage de_r Menschenrechte und der Freiheit ganz anders beantwortet 
haben, als die letzten Päpste und das Zweite Vatikanische Konzi l, und ich 
bin persönlich glücklich darüber, daß es diese Veränderungen gegeben 
hat. Ich bejahe also die Geschichte und glaube darum auch, daß Men
schen, ganze Völker und ganze Ku lturen morgen vielleicht vor neuen 
Herausforderungen und Aufgaben stehen werden, die uns heute noch 
gar nicht bewußt sind. 

doch schwer in 
unsere Begriffe 
zu bringen 

Eine der großen Schwierigkeiten besteht woh l darin 
daß wir in einer Sprache reden, die es schon gibt: 
und mit Begriffen operieren, die schon Generatio
nen vor uns formuliert haben. Vielleicht fäll t es uns 

deshalb schwer, neue Herausforderungen und Probleme auch nur annä
hernd adäquat in Begriffe zu fassen, weil die dafür notwendigen neuen 
Begriffe noch gar nicht zur Verfügung stehen. Es gibt natürlich gleichblei
bende Grundbegriffe, wie zum Beispiel jene, die sich auf die Natur des 
Menschen beziehen oder auf das, was ich ,die Verfassung' nannte. Für 
mich als Christ bringt aber allein der Unterschied zwisch en dem Alten 
und Neuen Testament schon etwas Neues. Und im Neuen Testament 
werden auch ,herkömmli che Begriffe' verwendet, so wenn es heißt: 

11 Eure politische Verantwortung bezieht sich auf das Himmelreich." (Phil 
3,20). Der Begriff ,politeuma' hatte ursprünglich keine theologische oder 
religiöse Bedeutung, erhielt sie jedoch in dem neuen Bedeutungszusam
menhang. Oder: ,Gerechtigkeit' bedeutete Reziprozität, Ausgleich: 
"Aug um Aug, Zahn um Zahn. " Und nun lesen wir im Neuen Testament, 
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· dem anderen sogar weiter entgegenkommen sollen, als es sei-
daß wir · h ·11 · h I d ß · 

htlichen Ansprüchen entspri cht. lc w1 nie t eugnen, a w 1r 
nen rec ·· ·b b · ·· . er w ieder hinter dieser Forderung zuruckble1 en, a er w ir mus-
alle 1111 m h d d ·· rf · · h . die zu ihrer Zeit auch neu war, wahrne men un u en sie nie t 
ens1e, 

verdrängen. 
Was die Frage von Gerechtigkeit und Frieden betrifft, 

dialektisches so glaube ich schon, daß beide etwas miteinander zu 
Verhältnis tun haben; ich meine aber, daß beide Begriffe nicht 
zwischen ohne weiteres identisch sind . Ich habe das Zitat von 
Frieden Ulld Frau Gabriel wiederholt: 11 Der Friede ist das Werk der 
Gerechtigkeit Gerechtigkeit." (Jes 32,17). M an muß gerecht se in, 

e·111en gerechten Frieden schaffen zu können. Aber ich habe auch das 
um . h h . 
andere neutestamentliche Wort zitiert: daß man sie nur um Gerec t1 g-
keit bemühen kann, wenn ein gewisser Fri ede herrscht (v~I. Jak ~,1~; 
iehe oben S. 276). Das Wort weist darauf hin, daß es sehr viel schw ieri

ger ist, auf dem Weg der Gerechtigkeit vo_ranzukdomme ~, sola·n~e m'.r 
egenseitiges Totschlagen und Morden, Kri eg un Kamp um sie grei

fen. so gesehen besteht also eine dialektische Beziehung zwischen Frie
den und Gerechtigkeit. Beides ist notwendig. Es kann jedoch Situationen 
geben, in denen der Untergang der Men?chheit auf. dem Spiele steht 
oder ein tota ler Krieg droht: dann hat zunachst der Friede den Vorrang. 
Ist er jedoch in einem elementaren Sinne gesichert, dann muß er gerecht 

aus- bzw. umgestaltet werden. 

Ja'fari Wir stimm en in einer wichtigen Sache, die 
Strukturen der von schicksalshafter Bedeutung werden kann, über-
Welt im Licht ein, wenn Sie sagten, daß das Verständnis der Struk-
göttlicher tur der Welt in den mannigfaltigen Kulturen der Welt 
Prinzipien ver- eine gewisse Konstanz aufweist: Gelangen doch alle 
stehen lernen Ph ilosophen und Wissenschaftler, die sich um die 

Erkenntnis dieser Strukturen und Gesetzmäßigkeiten der Welt bemüht 
haben, zu gemeinsamen Grundanschauungen, zu allgemeingültigen 
obersten Prinzipien. Wenn wir auch nicht dieselbe Auffassung haben 
etwa über das Verhältnis von Materie und Geist, wie sie in Indien anzu
treffen ist, so geht es doch dabei vor allem um jene Rolle, die dem ~ er:· 
sehen im Fluß der Zeit zukommt-welche grundsätzliche Erkenntnis Wir 

darüber gewinnen, welchen Nutzen wir aus der Gesetzmäßigkeit die-
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ser Welt ziehen und in welchem Ausmaß wir in der Welt d . 
der Grenzen unseres Lebens Veränderungen herbeiführ u: .. innerhalb 
W rt M i- -R- -( en onnen E· o von aw,ana um, gest. 1273) besagt: · 1n 

,,Jahrhunderte sind vergangen, das Jetzt ist neu. 
Der Mond 1st de rse lbe ge blieben, nicht aber das Wasser vo . 

n einst." 
Der Mond und die Sterne haben ihr immer gleiches Bild im st t' 
fließenden Wasser des Baches und in jenem des Teiche e ig ~ahin-

hrf h d . s gesp1egeJ 
me _ac un zu wiederholten M alen; also ist ihr Wesen nicht dem FI ' 
der Dinge unterwarf n. Um den Menschen geht es in diesem w . uß 

ß U . e1ten und 
gro en niversum, um den Menschen, der die Schönheit sucht d 
· d r f r f · 1 u n der 
~n 1 -~r 1e stedn 1e e seiner S~el~ di~ Wurzel der Sehnsucht nach dem 

c 1onen ent eckt. Mag die Erns,cht 111 den Sinn des Schönen s· h 
d 1 · d z · · IC Wan-e n, 111 er e1t Platons erne andere gewesen sein als heute_ e k 

f d. II · ·· . . . s 0 mrnt 
au 1e a geme111en Grun~satze an, die wir bei der Erkenntnis der Welt 
anwenden: Denn, wenn wir aus d ieser göttlichen Perspektive heraus di 
Struktur der Welt erfassen und der Erkenntn is der Prinzipien des G 
und Schönen folgen, dann wird die Welt für uns interpretierbar And uten 

falls bleibt uns nur der Weg in die Teehäuser des Nihi lismus, um ·dort ;;e~: 
fen zu r~uchen und zu sagen, daß wir vom Anfang und vom Ende dieser 
Welt keine Ahnung haben, daß die erste und die letzte Seite dieses alten 
Buches fehlen. Sollen wir uns wirk lich dem Nihilismus hingeben d 
d .. f · · o er 

ur en w ir 111 unserem Leben gött lichen Prinzipien fo lgen? 

wie sind die Mohaqqeq-Damad In seinem Referat hat Profes-
menschlichen sor Schneider davon gesprochen, daß die menschli-
Gesetze aus chen Gesetze aus dem Naturgesetz abzu leiten sind. 
dem Naturge- Wie dies zu geschehen hat, dafür haben wir in unse-
setz abzuleiten? rer islamischen Phi losoph ie unsere eigenen Metho-

den, vor allem sind es Rechtswissenschaft und 
Rechtsphilosophie, die uns auf diesem Gebiet verschiedene Orientie
rungen geben können. Es wäre fü r uns von großem Interesse, wenn Sie 
uns erläutern könnten, wie in Ihrer Sicht die einzelnen menschlichen 
Gesetze aus dem Naturgesetz abgeleitet we rd en können. 

Schneider Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß in 

,Naturgesetzes' unser~r T~ad ition der Begriff des Naturgesetzes un-
terschiedlich verwendet wird: Das Naturgesetz, wie 

es die Physiker, die Chemiker und die Biologen erkunden, wird als ein 
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. end es Gesetz verstanden. Das Naturgesetz, w ie es die Sphäre des 
zwingchlich en Lebens betrifft, stellt jedoch primär ein aufrufendes 

fllen tz dar· Man soll ihm folgen, muß es aber nicht. Man wird aufgeru-Gese · . 
f n sich zu entscheiden . 
e ' Dann geht es um die Frage, wie die konkreten 

und zur Ab- menschlichen Gesetze abzuleiten sind. In unserer 
itung konkreter Tradition gibt es darauf zwei Antworten - ich beziehe 

etze daraus mich dabei wieder auf Thomas von Aquin: Es gibt 

rstens den ,modus conclusionis'. Man zieht aus allgemeinen Sätzen ver
~ünftige Schlüsse auf spezielle Sätze. Das ist eine Sache des Schlußfol 
erns, der Vernunft und des Denkens. Daneben gibt es den ,modus deter

~inationis' . Hiebei werden die menschlichen Gesetze auf eine kompli-
iertere, schwierigere, aber auch auf eine interessantere Weise gewonnen: 

~en Ausgangspunkt bildet ein Gebot des schlechterdings gültigen Natur
gesetzes, allgemeinste Sätze wie : ,,Du mußt das Gute tun und das Böse 
meiden" oder „ Du mußt gerecht sein und darfst dich nicht irgendwelchen 

tyrannischen Neigungen überlassen oder tyrannisch~ Ents:heidung~n fäl
len." Die Determination geschieht nun dadurch, daß ich mir zuerst einmal 
diesen Grundsatz vor Augen führe und ihn mir bewußt mache. Dann werfe 
ich einen Blick auf die gegebene Realität, auf die Wirk lichkeit, wie sie mir 
entgegentritt. Schließl ich stelle ich beides einander gegenüber, um festzu
stellen, was an der konkreten Wirklichkeit u. U. im Widerspruch zu dem 
generellen Gesetz steht. Auf diesem Wege komm e ich zu dem konkreten 
Gesetz und f inde, zum Beispiel, heraus, welche Strukturen und Verhält
nisse sich in der heutigen Welt wie eine Tyrannei auswirken und was ich 
demnach versuchen muß zu ändern. Hier genügt also nicht nur ein Ver
nunftschluß, es geht vielmehr auch um eine Analyse der Realität. Wie die 
von mir zitierte Theologenkommission festgestellt hat, darf diese Analyse 
der Realitiät heutzutage nicht naiv geschehen, sondern muß wissenschaft
lich fundiert sein {vgl. oben S. 285 f.). Demnach besteht immer die Gefahr, 
daß in einem wissenschaftlichen Denkansatz selber schon verzerrende 
ideologische Elemente enthalten sind. Und das macht die Sache schwierig. 

Damit sind wir bei dem Problem von Ayatollah 
Ja'fari: daß wir nämlich mi t der Strukturerkenntnis 

5trukturgesetze vorsichtig sein müssen. Es hat, um das Beispiel von 

der Welt· · · Herrn Ja'fari aufzugrei fen, eine Zeit gegeben, in der 

Naturwissenschaftler glaubten, daß es in der außermenschlichen Welt 
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kein M iteinander und keine Solidarität gäbe, sondern nur den K 
ums Dase in. Dan n haben jedoch andere Gelehrte erkannt d a'.1Jpf 
T~ese nichts anderes war, als die Projektion einer politischen i'd a~ d~ese 

die ~~tu:. Dafür gibt es ~iele andere Beisp ie le. Als ich studiert ~~b~81: 1n 
es fu1 mich neu, daß die vorsokrat1 schen griechischen Phil h ' ar 

d . . osop en 
von enen w ir noch in der Schule gesagt bekam en es wä d. . -h . . . . , ren ie ion·-
sc en Naturphilosophen gewesen - in Wirklichkeit Rechts- und . 1 

philosophen waren, die w iederum ihre Gerechtigkeitsvorsteil Sozi~l
d K ·· · h b ungen in en osmos proJ1z1ert a en. Heute ist es so, daß wir es zuw ·1 . 
· W I ei en rnrt 

einer et zu tun haben, deren Strukturen wir zwar erken 
b h .b k .. . . nen und 

esc re1 en onnen, bei der wir uns aber fragen müssen inw· . 
. h . tf . . . , iewe1t es 

n1c t eine en remdete :""'elt 1st, eine von ihrer eigentlichen ßestimrnun 
abgekommene Welt. Wir glauben auch, daß Gott die Welt erschaff h g 
und führt, und daß es deshalb zu keiner totalen Entfremdung ko~n at 
kann . Daher muß diese kritische Distanz zur Welt ausgewogen medn 
b 1 . . 1 un 

a anc1ert sein, wei es in jeder Situation positive Elemente gibt d. · 
b h . , 1e wir 

erer t aben und die erhaltenswert sind und anderes was vera·· d . . , , n erns-
wert 1st, weil es in einen Zustand der Entfremdung geraten ist. 

zur Frage nach Darin läge auch meine Antwort auf die Frage nach 
dem Schönen der Schönheit: Wir finden in unserer Tradition das 
. Wort vom „Schönen als dem Glanz des Wahren". Da 

g1_?t es Wahres, das wir jederzeit sehen und das Künstler wiedergeben 
konnen. Und dann gibt es geistl ich Wahres, das wir nicht ohne weiteres 
s:hen können, an das wir erst herangeführt werden müssen. Schließlich 
gibt es auch das Häßliche, das wir nicht vereh ren, sondern nur wahrneh
men sollen, um darüber nachzudenken, was eigentlich die Perspektive 
unseres Lebens ist. 

[Und anläßlich einer Wortmeldung aus dem Zuhörerkreis der Konfe
renz:) 

Zustimmung nur Ich nehme das erste Mal an einem so lchen Dialogteil 
zu einer und würde es gerne noch öfters tun, weil immer 
Referentin, noch die große Gefahr besteht, daß man aneinander 
Gegnerschaft zu vorbeiredet und sich nicht versteht. Falls meine Ant
den anderen? worten inadäquat sind, bitte ich um Entschuldigung; 

wie die Dolmetscher sagten, könnte es sein daß es 

ihnen in der Eile nicht möglich war, die Fragen gut zu übersetz
1
en. 

Ich bin zu allererst froh darüber, daß nicht alle aus Österreich kommen-
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n vortragenden dieselben Gedankengän_ge vo~getrag:n ha~en . Es 
deacht mich glückli ch, daß es auch unte r c ~.ri st~n e1~en ~ 1alog_ gib~ und 
~ h r einen aufgete il ten M onolog. Tatsachl1 ch fuhle ich mich uber-
1c t nu . . n t nicht in einer Gegnerschaft zu meinen hier anwesend en Kollegen. 

haUP k · h ·· K · t II . Wirkl ichkeit ist komplex. Und man ann einen sc onen ns a von 
pie chiedenen Seiten betrachten, dann w ird dem einen die Farbe Blau, 
vers , deren die Farbe Grün oder Rot stärker in den Blick fallen. So w ie 
dem a1 .. 
. h F u Gabriel zitiert habe hätte ich auch alle anderen Kollegen z1t1eren 
ic ra , 
können. 

Aber nun zum Inhalt Ihrer Frage, ob der Mensch der 

soll der Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit dem M enschen 
Mensch der fol gen soll ? Ich glaube, daß der Mensch so geschaf-
Gerechtigkeit fen ist, daß er bestim mten Anlagen fo lgen soll, die 
folgen oder die Gott ihm gegeben hat und die in ihm sind. Johannes 
Gerechtigkeit Messner, ein berühmter Sozialethiker, hat in dem 
dem Menschen? Zusammenhang von den ,existentiellen Zwecken' 

des Menschen gesprochen und damit das gemeint, wozu der_ M: ~sch 
bestimmt und w as in seine Natur eingeschrieben ist. Der von mir z1t1erte 
Thomas von Aquin spricht in diesem Falle von den ,inclinationes natura
/es' von den dem M enschen kraft seiner Natur gegebenen Neigungen, 
zu denen auch die Neigung zum Guten und zur Gerechtigkeit gehört. 
Gott hat dem Menschen darüber hinaus noch die Offenbarung gegeben, 

50 daß es dem Menschen leichter fällt, die Bedeutung seiner inneren 

Anlagen zu erkennen. Die alternative Gegenüberstellung der b~iden 
Sätze ist zu einfach, denn an beiden ist etwas Wahres: Der Sabbat 1st um 
des Menschen will en da, und der M ensch ist nur dann wirklich ein voller 
Mensch, wenn er sich bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen das 

Rechte zu tun . 
Ich glaube nicht, daß ich zu der Frage nach den 

wie kann M echanismen geschwiegen habe. Wäre ich ein 
,Verwaltungs- Liberaler, w ürde ich sagen, daß das H ei l im M arkt 
ordnung' auf liegt bzw. im freien Spiel der Kräfte. Doch setzen sich 
internationale r in diesem freien Spiel der Kräfte in der Regel die 
Ebene geschaf- Mächtigen durch, auch wenn sie tyrannisch handeln. 
fen werden? Daher mein Vorschlag, über eine Entsprechung des-

sen, was innerhalb des Staates als ,Verwaltungsordnung' beze ichnet 
wird auf internationaler Ebene zu disku tieren. Die Frage ist eben, w ie 

I 
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diese Autorität ko_~stituiert sein muß,.damit ihre _Legitimität von den Men
schen und den Volkern anerkannt wird . Man wird dabei an zwei D' 

· h b 'k ingen 
~1~ t vor e1 ~mme_n: Erstens a~ der Notwendigkeit einer solchen Auto-
ntat und damit an einer Einschrankung der Souveränität der Mächt' 
Z . . _ 1gen 

we1tens muß es e111en umlassenden Prozeß der Kommuni'k t· · 
b . a 1on 

ge en, wie schon Professor Bsteh gesagt hat (siehe oben S. 24 ff) 1 . 
. E. . f . , c arn1t 

es zu e111er 1111gung au jene Prinzipien kommen kann, nach denen · 
solche Autorität zu handeln hat. Und es ist die Pflicht derer die a ei~e 

„ 1· h G , nein 
natur 1c es esetz und an eine gottgegebene Berufung des Mensche 
zum Gu~_en glauben, sich in diese Kommunikation aktiv einzuschalten~ 
Ich bin fur e111e neue Weltordnung, denn ich sehe in der heutigen Wel 
Unordnung, d,e es zu überwinden gilt. Das jedoch, was wir erstreb t 

~ird in viele~ nicht mit dem identisc~ sein, was irgendwelche Politi::; 
dieses oder Jenes Landes mit dieser Uberschrift versehen haben. 

zur Philosophie Rashad Erstes Ergebnis derartiger Dialoge wird 
solcher Dialoge immer das je bessere Kennenlernen der gegenseiti-

gen Standpunkte zu den verschiedenen Fragen sein 
die da zur Sprache gebracht werden. So wird es dann im weiteren mö ~ 
lieh, die Untersch iede und die Gemeinsamkeiten in den verschiedenegn 
Positionen festzustellen, um schließlich zu klären, wie eine Koexistenz 
angesichts der bestehenden Differenzen möglich ist, bzw. wie die Betref
fenden von den deutlich gewordenen Gemeinsamkeiten profitieren 
können. So oder anders könnte man die Phi losophie solcher Dialoge 
umschreiben. 
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Kulturelle Gerechtigkeit 
aus der Sicht des Westens und des Islams 

Mohammad Ali Shoa'i 

Im Namen Gottes 

In den hier angestellten Überlegungen soll es um kulturelle Gerechtigkeit 
und um nationale kulturelle Unabhängigkeit gehen. Will man freilich 
genau sagen, was die Rede von einer ,unabhängigen nationalen Kultur' 
der Völker bedeutet, so scheint dies in der Welt von heute schwierig zu 
sein, da die beiden Begriffe ,Unabhängigkeit' und ,Kultur' in sehr unter
schiedlicher Weise verstanden werden können. Sie bedürfen daher wei
terer Erläuterungen. Unter diesen Umständen könnte es dann aber noch 
schwieriger werden, die Bedeutung von Gerechtigkeit im Zusammen
hang mit der Frage nach kulturel ler Unabhängigkeit angemessen zu 
erläutern und zu würdigen. 

Kann man heute bei näherem Zusehen tatsächlich von so etwas wie 
von Gerechtigkeit sprechen im Verhältnis, das zwischen den internatio
nalen Beziehungen und den Kulturen der Völker waltet? Sieht man auf 
die sich von Tag zu Tag wandelnden Situationen, dann zeigt sich, wie der 
Gerechtigkeit in jeder dieser neuen Entwicklungsstufen menschlicher 
Existenz immer wieder ein anderer Stellenwert zukommt und sie je nach 
den verschiedenen Standpunkten unterschiedlich interpretiert werden 
kann. Ist es dann verwunderlich, daß auch die bisherigen Bemühungen 
unserer großen Denker erfolglos geblieben sind, eine klare und eindeu
tige Wesensbestimmung von Kultur zu geben? Dies trifft auch für die 
Bemühungen der Soziologen zu, denen es mangels einer angemesse
nen Methode verweh,t ist, die Bedeutung von Kultur entsprechend zu 
erfassen. Es wäre daher besser, die Kultur selbst als Mittel und Weg zur 
Erkenntnis der Gesellschaft zu betrachten, statt sich direkt dem Studium 
der Kultur zuzuwenden, und dann zu versuchen, aus der Sicht verschie
dener Kulturen heraus deren Verständnis von Gerechtigkeit zu begreifen. 
Es w ird dabei um die Meinung der Völker und der in diesen Völkern 
lebenden Menschen gehen, die sie selbst über die kulturelle Dimension 
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in den internationalen Bez iehungen haben und um die A f b . , u ga e 
untersuchen, ob und 1n we lchem Maße sie diese kulturel len B I zu 

h . e ange al 
gerec t oder ungerecht empf111den. Anders wäre es wohl kaum .. 1• s 

· · · . . . mog ich 
em e111z1ges Kntenum zu frnde n, um das Phänomen ku ltu relle· G ' 
. k . . d I b . .. 1 erech

t1g e1t in er We t eurteden zu konnen - es sei denn, es findet· 
· K · · d · · Jemand 

e111 ntenum, as lnd1v1duen und Ku lturen übergreift und das f ·· 
. . .. . , ur alle 

Zeiten und alle Gesellschaften gleichermaßen gult1g ist. 

1. Beobachtungen zur Ordnung, die die internationalen 
Bez iehungen prägt 

Was heute im Sinne von Wissen und Ordnung die Beziehungen zw· h 
.. .. . ISC en 

den Landern und Volke_rn bestimmt, ist Ergebnis eines Gedanken- und 
Erfahrungsaustausches, rn dem der westliche Mensch im M"ittel k . . . pun t 
gestanden 1st, bei dem sich alles um ihn gedreht hat. Ihre konzeptuellen 
und kulturellen Grundlagen verdanken sich der westlichen Ku ltur D · 
· h ··b . as 1st 

nie t u erras~hend, wenn man bedenkt, daß es die westli chen Regierun-
gen war_en, dre lange Jahre hindurch über die bestehende Ordnung in den 
internationalen Bezieh ungen befunden und entschieden haben. Vom Vor
rang des westlichen Menschen ausgehend, waren die westlichen Mächte 
bestrebt, Mittel und Wege zu finden, um den Mitgliedern ih rer eigenen 
Gesellschaften Woh lstand zu ermögli chen. Die Kultur bildete in diesem 
Kontext eines jener Elemente, deren Entfaltung nicht nur zum Symbol 
wurde für ein glück liches Leben in der westlichen Gesellschaft, sondern in 
einem damit auch zum Mittel und Werkzeug, im Sinne der Interessen der 
westlichen Völker auf die Handlungen anderer einzuwirken. 

Die Erfahrung der Geschichte zeigt, daß ein Volk, um Reichtum und 
Macht zu erl angen, andere Völker beherrschen muß, und daß es, um die 
einmal errungene Vorherrschaft festigen und weiterführen zu können 
auch ku lturelle Überlegenheit ausüben muß. Woh lstand und Macht bi l~ 
den heute die be iden Hauptelemente westlicher Zivi lisation, obwohl die 
westliche Zivi lisation im Zeichen des allgemeinen zivi lisatorischen Erbes 
der Menschheit steht. Dessen ungeachtet hat die westliche Zivi lisa tion 
ihre partiku lären Charakterzüge bewahrt. Wenn wi r auch Wohlstand und 
Macht nich t unter den idea len der Aufk lärungszeit finden, so haben sie 
doch an der Pfei lspitze der M odernität der west li chen Zivi li sation zu 
ihrem heutigen Status verholfen . 
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Befindet sich diese Zivil isation gegenwärtig in einer Krise, so deshalb, 
·1 sie sich zu weit von ihren idealen im Bereich der Kultur entfernt hat. 

we1 d d · 
D. se Diskrepanz zwischen der inneren Einstellung es Westens un ser-

1e h . h . äußeren Verhaltensweise hat vielleicht, wie manc e me111en, sc on 
ner 1 . 1 von Anfang an bestanden und wird von uns heutzulag~ nur g e1c1sarn 
mit unseren eigenen Augen wahrgenommen. Aus der Sicht des Ostens 
trifft dies tatsächlich zu. Ich ziehe daraus die Schlußfolgerung, daß der 
Westen die herrschende Ordnung in den internationalen Beziehungen 
dazu benutzt, um seine Vorherrschaft zu festigen und ~uszubauen,_ und 
daß er dabei bestrebt ist, den Eindruck kultureller Uberlegenhe1t zu 
erwecken. Anderer Ansicht sind frei lich jene, die diese Entwicklung auf 
eine angeborene Überlegenheit der westlichen Kultur gegenüber einer 
ebenso angeborenen Inferiorität anderer Ku lturen zurückführen. 

Untersucht man die Strukturelemente der westlichen Ku ltur näher, so 
zeigen sich verschiedene Stadien, in denen sie sich herausgebildet hat. In 
der Geschichte ihrer Bezieh ungen zu anderen Gese ll schaften hat die 
europäische Ku ltur sehr wohl auf die Vielzahl und die Unterschiedlich
keiten der anderen Kulturen geachtet. Sie hat sich im Bemühen, Bezie
hungen zu diesen Kulturen und Gesellschaften aufzubauen, mit dieser 
Vielfal t bewußt auseinandergesetzt, ja die westlichen Länder haben in 
dieser Hinsicht sogar eine gewisse Arbeitste ilung vorgenommen. Einen 
Kristallisationspunkt dieser Bestrebungen kann man in der Einrichtung 
eigener W issenschaftszweige für das Studium fremder Kultu ren sehen, 
wie zum Beispiel der Oriental istik. Während der Westen bestrebt war, in 
den Beziehungen zu anderen Kulturen seinen eigenen Interessen den 
Vorrang zu geben, hat er gleichze itig jene Kulturen bevorzugt, die se iner 

eigenen näherstanden . 
Die Gesch ich te ze igt, daß, je größer die Unterschiede zwischen den 

Kulturen ve rschiedener Vö lker und Gesellschaften sind, desto wahr
scheinl icher unter ihnen das gegenseitige Verständnis abnimmt und 
Aggress ionen wachsen, besonders in Situationen, wo die Kräfte ungleich 
si nd· was natürl ich alles andere bedeutet, als daß man damit die dunklen 
Kapitel der Kolon ialherrschaft rechtfertigen könnte. Jedenfalls hat im 
Zusam menhang mit ei ern demütigenden Verhalten der siegreichen 
Armeen gegenüber den besiegten Vö lkern das Gefühl der kulture llen 
Überlegenheit eine große Rolle gesp ielt, wobei das Auseinanderklaffen 
der Ku lturen nicht imm er nur auf einen Mangel an Erkenntnis zurückzu-
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führen ist. Die Wirkung unterschiedlicher Wertvorstellungen i t 
bleibt in dieser Hinsicht immer ein beachtlicher Faktor auch ; und 

andere mächtige Faktoren vorhanden sind. a, wo 
. "!as Am.erika betrifft, so ha~ es. g_ewiß ~ls kulturelles Kind Europas an 

einigen fruhen kulturellen Prinz1p1en seiner Mutter festgehalten und 
bestimmte ku lturelle Wertvorstellungen und Verhaltensweisen der e 
päischen Völker übernommen. Gleichzeitig hat es jedoch ohne zw u~fo-1 

· · b d h ei e seine _eigenen ~son . eren C arakterzüge entwickelt. Und dieses Kind 
hat wiederum seine eigenen Nachkommen, wie es Mc Luhan in se ine 
Buch „Global Village" 1 ausdrückt. Doch so ll hier nicht so sehr das Phän ~ 
men ,Weltkultur' kritisiert werden, als vielmehr der Einfluß, der von i~ 
ausgeht. Sie, die ,Weltkultur' und ihre Strukturen, ist in unserer Zeit dir 
~influßreichste Spielform der Ku ltur, die dem Imperialismus und Kapita~ 
lismus wohl am meisten zur Akkumulation von Macht und Kapital dient. 
Bedauerlicherweise entstammt diese, Weltkultur' weder einer neuen Art 
von Zusammenfü hrung nationaler Werte noch gleichsam einem Quer
schnitt durch sie. Man muß in ihr eher eine Kollektion jener ,Werte' 
sehen, die sich um den Konsum und die wachsende Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen unserer Welt drehen - bis hin zu deren vollstän
digem Verbrauch . Hat der Westen in der Kolonial - und Neokolonialära 
seine künstlerischen, ku lturellen, wissenschaftlichen und ethischen Vor
züge eingesetzt, um andere ku lturell zu dominieren, so erreicht dieses 
Streben nach Vorherrschaft heute seinen Höhepunkt durch den techno
logischen und wissenschaftl ichen Fortsch ritt im Bereich der Kommuni
kationsmittel, w ie zum Beispiel bei der Entwicklung von Satelli ten, 
ohne freilich auch nur im geringsten Rücksicht zu nehmen auf die 
Unterschied li chkeit und Komplexität der Kulturen anderer Völker. 
Satelliten überschreiten in ihrem Aktionsradius geographische und kul
turelle Grenzen, sie überwinden zugleich lokale Hindernisse und 
gehen dabei erbarmungslos über eine öffentliche Meinung hinweg, die 
dem allen in keiner We ise gewachsen ist. Damit unterscheiden sich 
aber die Phänomene der, Weltkultur' in extremer Weise von jenen der 
anderen Ku ltur n: Si zeigt keine So lidarität mit den Werten und dem 
kulturel len Erbe anderer. Was diese ,Kultur' anstrebt, ist die Verbreitung 

' H. M Luhan - B. R. Powers, The Global Village. Der Weg der Mediengesellschaft in 
das 21. Jahrhundert (Medienanthropologie), Paderborn 1995. 
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. Konsumkultur und die Vereinheitlichung der Kriterien. Sie geht 
einer d V"lk h' d "ber die Auffassungen und Empfindungen a~ erer ~ er . rnweg un 
LI h ·nen einheitlichen Geschmack zu kreieren - Jenseits der loka
soc t e1 
IP.n Kulturen. .. . 

K n man unter diesen Voraussetzungen uberhaupt erne gerechte 
an ung erwarten? Nach Ansicht eines westlichen Denkers, der sich mit 

Begegn . 
. ationalen Beziehungen befaßt - R. B. ). Walker-, geht Ordnung 
1ntern . . · h d 
vor Gerechtigkeit, weil Ordnung als Ergebnis ernes ~ragmat1sc en un_ 
. ht notwendig moralischen Vorgehens betrachtet wird und als Ergebnis 

o~c notwendigen Anwendung von Gewalt. Folglich werden Werte ganz 
einer . . 

II mein zurückgewiesen und gleichermaßen auch Kultur (soweit man 
a ge h d · · L. h · 
darunter nicht Ideologie und Propaganda verste t), .. a sie 1m 1c t erner 

1 olitik verstanden werden, die keine Moralanspruche kennt. Charak-
Rea P . d p 1· 'k · 
teristisch ist vielmehr in jenen Gesells~haften, 1n . enen o 1t1 er meinen, 
daß Gerechtigkeit, Werte und Ku ltur sie daran h1n~ern'. Ordnung herzu-

t llen ein permanenter Kampf zwischen Gerecht1gke1t, Wertvorstellun-
s e , d s · 
en und Ku ltur auf der einen und Ordnung auf der an eren e1te. 

g . d' 
Ist nun von einem ,westlichen Standpunkt'die Rede, sei es mrr an 1e-

ser Stelle zunächst erlaubt, die Frage zu stellen, ob beim derzeitigen 
Stand der internationalen Ordnung vom Gesichtspunkt der westlt.che~ 
Länder aus überhaupt eine Möglichkeit besteht, kulturelle Gerecht1gke'.t 
zu verwirklichen. Daher befassen wir uns im folgenden Abschnitt mit 

dem Standpunkt der westlichen Denker. 

2. Kulturelle Gerechtigkeit im Westen 

Das Zeitalter der Aufklärung signalisiert, vom Standpunkt der Kritischen 
Schule aus gesehen, einen Wandel von den religiösen und. myt.holo
gischen Vorstellungen hin zu einem offenen Horizont des Ra_t1onaltsmus 
und der Unterscheidung verschied ner kultureller Bereiche. Nach 
J. Habermas ist der Umstand, daß zwischen den verschieden~n kultur~l
len Domänen ein derartiger Unterschied gemacht wird - zwischen W1s
s nschaft, Moralvorstellungen und Kunst-, der sich rste Beweis für die 

kulturelle Modernität. 2 

2 J. 1-/abermas, Der philosophische Diskur der Modeme, Frankfurt am Main 1985. 
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Der Umfang jedes dieser voneinander verschiedenen d . 
·· d" un ~g stan 1gen Bereiche ist klar abgesteckt: Der ß reich de 1A , h . eh-

k ·t· ß ·ff· r vva rhe1t 1 
ognr rver. egrr 1st Sache der Wissenschaftstheorie. Der E·th·k . a 5 

R. 1 · k · d I Wrrd d" ic 1 t1g e1t er Normen und der Kriterien - als Problem im K ie 
Gerechtigkeit - überlassen und der Ästhetik schließlich N ot~tel_xtvon 

d S J ·• h · 1 · h a ur rchkeit un c 1on e1t g e1c sam zur künstlerischen Beurteilung D b . . 
d ß d · a ei Wird 

angenommen, a er Prozeß der Spezialisierung und Institut· 1 •• k I II . . . IOna 1Sle-
rung zur u ture en Entwicklung 1n Jedem dieser Bereiche f··h . 

d d ß d · ' . u ren Wrrd un a e1 fortgesetzte Austausch zwrschen diesen Bere· h ' 
d ·· 1· J b · ic en und em tag 1c 1en Le en e1 ne entsprechende Erweiterung und B · h 

d hl . h b .. ere1c e-
rung es me_~~~ ic ~n L~ e~s uberhaupt mit sich bringt. Ein Studiun, 
der gegenwa1 t1gen S1tuat1on 1m Westen zeigt freil ich wie seh d. 

· J . . . ' r rese 
einze nen Ku lturbererche 1m Zeichen von Spezialisten stehen d. . 
den Inhalten des tägl ichen Lebens kaum vertraut sind s ·f· 'd re '.111t 
d" · 0 in et sich 

1e ~o~er~e Gesellschaft _mi t einer sehr komplexen Situation kon-
frontiert. mit einem kompl121erten und reichverzweigten o ·d 1 nungs
system auf der einen und mit Not und Vera rmung des Lebens f d 
anderen Seite. au er 

Zur Lösung diese~ Problems sch lägt Habermas eine Art von Bezie
h~ngsvernunft vor, die in ei_1'.er offenen Umgebung auf ein von Sympa
th_'.e getragenes, ~echselse1trges Erkennen hin ausgerichtet ist, auf Ver
stand1gung und Ubereinkunft, und die mit fre ien und selbstgewählt 
"':etho~len arbeitet. __ Demgegenüber sieht Fouca ult in der Moclerni~~ 
nrch t einen unvollstand1gen Entwuif zur Befreiung, sondern einen per
fekten Entwurf von Vorherrschaft. Ihm zufolge ist in dem langsam fort
schre1ten_den Prozeß der Normierung und der Ausbre itung in alle Rich
t_ungen eme Macht am Werk, die unter dem Titel ,menschliche Freiheit' 
uber Leib und Seele des Menschen herrscht. 3 War in früheren Gesell
schafte'.~ "':acht an Personen gebunden, ste ll t sie heute eine dauerhafte, 
unpersonlrche und alles ve reinnahm ende Größe dar. Sie benötigt heute 
weder Verwalter noch Funktionäre. Sie w ird vielmehr durch eine Re ihe 
vo~ Kont:oll- und Disziplinarorganen unmerklich und unaufhörlich aus
geubt: Dre moderne Macht versteht es, mit bestimmten diszipl inären 
Techrnken und Instrumenten subtile Elem ente und pädagogische Tricks 

3 M. Foucault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt am Main 1977. 
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zu verbinden, so daß das Individuum beginnt, über sich selbst zu 
wachen, und allmählich zu einem blinden und gefügigen Anhänger die
ser Machtverhältn isse zu werden. Daß es diese speziellen, überall anzu
treffe nden und erlernbaren Techniken gibt, führt dazu, daß Kommunika
tion und gegenseitiges Verständn is nur auf eine sehr unausgeglichene 
und einseitige Art verwirklicht werden. Eine solcher Art von oben 
gelenkte Beziehung stellt das eigentliche Charakteristikum für die sozia· 
Jen Beziehungen von heute dar und das wohl grundlegendste Element 
der bestehenden zivilisierten Gesellschaft. 

Zwischen Macht und kultureller Dominanz besteht jedenfalls in den 
heutigen westl ichen Gesellschaften eine sehr enge Beziehung. Die Exi
stenz einer Vielfalt von Kulturen im Westen und die große Kluft, die zwi
schen den traditionellen (nationalen) Kulturen und der heutigen ,Welt
ku ltur' besteht, werden dazu führen, daß wir das Aufkommen einer kul 
turellen Gerechtigkeit zwischen den beiden mit Sicherheit nicht erle
ben werden. Dies beweisen auch die Proteste der Kulturindustrie der 
französ ischen, italien ischen und anderer Ländern gegen die Vorherr· 
schaft der imperial istischen Kulturindustrie in den Bereichen von Musik 
und Film, die vie lfach im Zeichen von Gewalt und der Zerstörung der 
Familie steht, und die bis in den Bereich der wissenschaftlichen Metho
dik ausgeübt wird. 

Es kann einem nicht entgehen, daß infolge der langjährigen kulturellen 
Ei nflüsse, die vom Westen ausgingen, einige Leute in den nichtwestli
chen Gesellschaften in der Art der westlichen Menschen zu denken 
begannen, sei es wegen einer größeren, bereits vorhandenen kulturel len 
Nähe und Offenheit dafür, sei es, weil sie dazu gezwungen wurden und 
sie es über sich ergehen ließen, oder weil die westliche Kultur sie förmlich 
überrannte im Zuge von Maßnahmen, die die siegreichen Vö lker verfüg
ten, um diese Kulturen zu verfremden oder überhaupt auszulöschen. 
Andere Gesellschaften außerhalb des Westens freilich hielten an ihren 
nichtwestlichen Ku lturen fest, sei es aufgrund ihrer kulturellen Nähe zu 
den west lichen Ku lturen, oder aber aufgrund von Machtausübung oder 
eigener kultureller Aggressivität. Wieder andere lebten einfach ihren ku l
turellen Vorstellungen gemäß weiter, wendeten sie bei den eigenen poli
tischen Entscheidungen an oder setzten sie als Mittel ein, um der west· 
liehen kulturellen Herrschaft die Stirn zu bieten. 
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3. Kulturelle Gerechtigkeit aus der Sicht des Islams 

3.1 Gegenseitiges Erkennen und Gottesfürchtigkeit 

1':1 _Gege~sa~z zur_ öffentlichf'n Meinung, die mancherorts herrsc 
ernrger nrchtrslamrscher Orientalisten der Islam sei e1· f ht, und 

"b . , ne remden K 1 
r_en gegenu er ,komprom1ßlose Religion', akzeptiert der Islam ta ~ tu-
lieh gerne und offenen Herzens die kulturelle Vielfalt · d IA, tsach. 

h h . rn er vvelt o· 
ge t auc aus verschredenen koranischen Aussagen her . res 
es i 1 S s 48 h ·ß vor, etwa we 1 ure , er t: ,,Für jeden von euch haben Wir eine R' 1 ' nn 
einen W ~ t / U d rc itung und . . e? es ge gt. n wenn Gott gewollt hätte, hätte Er eu 
erner ernz1gen Gemeinschaft gemacht. Doch will Er euch .. f . eh zu 
was E h h k pru en rn dem 

r euc at zu ommen lassen." (vgl. Koran 11118 ·· ) ' ' 
Der Islam mißt, anders als der Westen dem Pro;eß ~p· :~if' h 

turentwickl · · 1 ' rsc er Ku/ ung rn ernze nen Gesellschaften keine vorrangige Bed -
bei, o~woh l er einzelnen Elementen solcher Kulturen nicht ab/e~~t~~g 
g~genubersteht und auch die Notwendigkeit einer entsprechend A d 
e,~andersetzung mit derartigen Entwicklungen nicht abstreitet t~ US· 

t~rlt Kult~r ~icht ~ach einz:lnen Wesensmerkmalen, sondern be~o:tuir
dreser Hrnsrcht dre Gottesfurchtrgkeit taqwa4 als zentrales Th .0 
EI d h . , , ema-e,n 

ement, . as eute be, der Bestimmung der Rangordnung von K lt . 
der "':'.estlrchen Zivilisation keine adäquate Beachtung findet u U ur rn 
taqwa versteht man im allgemeinen die Befolgung der gö;tlic~ter 

~ebote durch die Gläubigen. Jedoch umfaßt dieser Begriff alle Prin:i~ 
p1en ~~d Handlungen, die von der gesamten Menschheit befolgt wer· 
~en ~onnen. _In der ~eit bevor der Islam auftrat, war das Streben nach 
Ubede?enhert - ser es zw ischen Arabern und Persern, zwischen Arm 
und Rerch_, zwischen Schwarz und Weiß- ein bestimmendes Element 
der Kultur. Daher versuchte der Islam durch die Offenbarungen d' 
dem Propheten ~uteil wurden, und kraft seiner Taten diese nega;iv~~ 
Eler~~nte zu ~lrmrnr ren. Es gelang ihm auf diese Weise, schrecklichen 
Tradrt,~nen ein En?e zu setzen, wie dem Lebendig-Begrabenwerden 
von Madchen - erne Vorgangsweise, die auf der arabischen Halbinsel 

We:;,~ ihr hM~nschen, Wir haben euch von einem männlichen und einem weiblichen 

e. d erskc a enl' und Wir haben euch zu Verbänden und Stämmen gemacht damit ·1hr 
inan er ennen ernt De A h ' 

von euch 1 ) ., (K . 4r9 ln3gese enste von uch bei Gott, das ist der Gottesfürchtigste 
· . . . . oran , ). 
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durch den Glauben bedingt war, daß Frauen nur eine minderwertige 

Stellung zukommt. 
Der Koran betont im weiteren, daß ein gegenseitiges Sich-Kennenler

nen im Interesse einer positiven Entwicklung der Gesellschaft und für 
ihren inneren Aufbau notwendig ist: dadurch könnten ein gewisser Au~
g/eich zwischen den kulturellen Unterschieden geschaffen und gerechte 
Beziehungen hergestellt werden. Mit der Tatsache, daß jeder Mensch 
von einer Mutter und einem Vater abstammt, sei die Gleichheit der Men
schen vor Gott hinlänglich bewiesen . So gesehen, liegtfür den Koran in 
der Wahrnehmung der Unterschiede zwischen den Menschen und ihren 
kulturellen Überlieferungen ein Argument für den Ausbau von Bezie
hungen zwischen ihnen. Wird doch das Erlernen des Respekts vor ande
ren Kulturen erst in dem Maße möglich, als man jene Unterschiede 
erkennt, die zwischen ihnen gegeben sind : erst auf diesem Wege wird 
ein Einswerden der verschiedenen Kulturen in geordneter Weise mög

lich. 
Fehlt jedoch bei der notwendigen Wahrnehmung der Unterschiede 

die Gottesfürchtigkeit, so wird der Mensch immer wieder ganz von selbst 
nach Überlegenheit im Erwerb von Reichtum und Macht streben, wäh
rend gelebte Gottesfürchtigkeit - der Verzicht darauf, gottgegebene 
Grenzen zu überschreiten, und die Bereitschaft, gute Taten zu setzen -
der Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen den Völkern den Weg 
ebnet. 

3.2 Der Koran, die Gottesfürchtigkeit - und die internationalen Bezie
hungen 

Ich habe nun versucht, mit Hilfe des Korans den Grundsatz der Gottes
fürchtigke it, frommen Verhaltens also, auf die internationalen Beziehun
gen zu übertragen. Das Ergebnis dieses Versuchs möchte ich im folgen
den vorlegen. Die Beziehungen zwischen Gott und Mensch und zwi
schen den gläubigen und nichtgläubigen Menschen stehen im Zeichen 
der Prinzipien und Gebote, die aus der Gottesfürchtigkeit kommen. Ich 
möchte hier nicht über die Beziehungen zu Gott sprechen, die im Gebet 
u.ä. lebendig sind, da ihnen für die Gestaltung der internationalen Bezie
hungen keine unmitte lbare Bedeutung zukommt. Anderseits soll man 
darauf achten, daß die Gottesfürchtigkeit, über die wir hier sprechen, nur 
in einer religiösen und gläubigen Atmosphäre verwirklicht werden kann. 

335 



Und w ir w issen, daß gerade diese Atmosphäre in den internat· 
B . h k . .. ionalen 

ez1e ungen aum vorhanden 1st. Deswegen mochte ich die N 
digkeit der Gottesfürchtigkeit und ihre Funktion in bezug auttwen
Thema erörtern . unser 

Ich habe vor allem versucht, die Botschaft des Islams auf die 
M h h . h. h h . . ganze ensc e1t rn zu verste en, und abe dabei rn erster Linie die Ken . 

d d V, .. d . d K I ntn1s un as erstan rns er u turen sowie die Kenntnis der zwisch d 
en en 

Kulturen waltenden Unterschiede und ebenso die Gottesfürchtigk ·t 1 d. . e, as 
notwen 1ge Bed ingung verstehen gelernt zu kultureller Gerecht"igk · 

' e1tzu gelangen. 

Als erstes und w ichtigstes Gebot für die Herrscher und für jede R · 
·1 . 1 1 d. d eg1e-

rung gi t 1rr.i s a~ 1e Tugen der Gottesfürchtigkeit. In der gesamten isla-
mischen Uberl1eferung hatte dieses Gebot, besonders für die Herrsch 
Vorrang; beispielhaft mag hier nur an die Anweisungen von lmäm 'A~~, 
des Kalifen der Musl ime, erinnert werden, die er Mälik al-Astar al-Naha1

~ 

(gest. 658) in dessen Regierungszeit in Ägypten gegeben hat.s Um di 1 

Gottesfürchtigkeit geht es im Koran u. a. im Zusammenhang mit de~ 
sozialen Beziehungen im kulturellen, wirtschaftlichen und militärische 
Bereich. Im Hinblick auf das Thema des Referates sollen hier jedoc~ 
hauptsächlich jene Aussagen berücksichtigt werden, in denen es um die 
kulturellen Beziehungen geht, wobei in der gebotenen Kürze insbeson
dere auf die Unterschiede zu jenen Grundsätzen geachtet wird, die die 
internationalen Beziehungen sonst weithin beherrschen. Natürlich 
würde eine ausführliche und vergleichende Untersuchung dieser The
men eine ungleich längere Zeit beanspruchen als sie im Rahmen dieses 
Beitrags zur Verfügung steht. Doch soll wenigstens so vie l gesagt werde~, 
daß sie hier einmal angesprochen sind. 

Das Abstehen von Hochmut und Überlegenheitsgefühlen 

„ Das ist die jenseitige Wohnstätte. W ir bestimmen sie für diejenigen, die 
nicht hohe Macht und Überlegenheit auf der Erde und nicht Unheil 
suchen. Und das Ende gehört den Gottesfürchtigen." (Koran 28,83). 

Herrschaft über andere bedarf des Hochmuts und eines Gefühls der 
Überlegenheit. Wenn wir auf internationaler Ebene dafür einen Begriff 

5 Siehe „ Nahg al-baläga", Briefe, Nr. 53, hrsg. von Subbi al-Säli~11 Beirut 21989, 
426- 445. 
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finden wollen, so läuft dies auf 9en Herrschaftsbegriff hinaus. Herrschaft 
ist immer mit dem Gefühl von Uberlegenheit und Hochmut verbunden. 
Steht der M ensch jedoch von solchen Herrschaftsdünkeln ab, werden im 
Rahmen gerechter Beziehungen, selbst da, wo es um führende Positio
nen in der Gesellschaft geht, immer auch die anderen, die nicht in diesen 
Positionen sind, mitgefördert werden, und werden diejenigen, die die 
Führungspositionen in der Gesellschaft innehaben, ihre bevorzugte Stel
lung nicht auf Kosten der anderen zu gewinnen suchen. So versammelte 
Mubammad die Menschen, von denen es heißt, daß sie einander in 
Frömmigkeit, birr, und Gottesfürchtigkeit, taqwä, zugetan waren, bei sei
ner Predigt und bei Beratungen in einer kre isförmigen Sitzordnung um 
sich, damit er, obwohl er an seiner Führungsrolle festhielt, nicht den Ein
druck einer Herrschaftsausübung erwecke. 

Die Treue z u Abmachungen und in der Erfüllung eingegangener Ver
pflichtungen 

,,0 ihr, die ihr glaubt, erfüllt die Verträge. [ . .. ]" (Koran 5,1 ). 
,,[ . .. ] Wenn einer seine Verpfl ichtung erfüllt und gottesfürchtig ist -

siehe, Gott liebt die Gottesfürchtigen." (Koran 3,76). 
Diese Prinzipien gelten ohne Zweifel auch für den Bereich der interna

tionalen Beziehungen. Das Problem, um das es jedoch dabei geht, liegt 
in der Interpretation dieses Grundsatzes, wenn es um Reichtum und 
Macht geht. Gerade die internationale O rdnung ist ein eklatantes Bei
spiel dafür, sind doch imperialistische Interessen meistens der Auftakt fü r 
den Verstoß gegen Verträge und eingegangene Verpflichtungen. In der 
frühislamischen Zei t finden w ir ein passendes Gegenbeispiel im Verhal
ten des Propheten bei der Eroberung Mekkas: Er unternahm trotz seiner 
militärischen Überlegenheit solange keinen Schritt zur Einnahme der 
Stadt, w ie der damals existierende Vertrag [durch die andere Seite] nicht 
verletzt worden war. 

Zeugnis ablegen um der Gerechtigke it willen (Aufstehen, um die Wahr
heit z u bezeugen) 

,,0 ihr, die ihr glaubt, tretet für Gott ein und legt Zeugnis für die Gerechtig
keit ab. Und der Haß gegen bestimmte Leute soll euch nicht dazu verleiten, 
nicht gerecht zu sein. Seid gerecht, das entspricht eher der Gottesfurcht. 
Und fürchtet Gott. Gott hat Kenntnis von dem, was ihr tu t. " (Koran 5,8). 
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Angst trägt wesentlich dazu bei, daß die internationalen Be · h 
. h. . Z . h z1e unge 

weit in rm erc en von Herrschaft stehen. Wer der Angst w id n 
macht einen wichtigen Schritt auf die Gerechtigkeit zu: Es sind ·e~rS\e~t, 
ker, die überlegenen Mächten ins Angesicht widerstehen ·,ndeJ e_ Vol-

. . . . . ' m sre f .. 
die Gerecht1gke1t Zeug111s geben. Diese Zusammenhänge werd . ur 

•• . 1 . en in der 
gegenwarttgen We ts1tuation viel zu wenig bedacht. 

Rechtschaffen und der Gerechtigkeit treu bleiben, auch wenn man 
einem Feind gegenübersteht 

„Für diejenigen, die auf Gott und den Gesandten gehört haben h 
d · d. d . , nac -

em sie 1e Wun e e~_l,tte~ hatten, -:-für _diejenigen von ihnen, die recht-
schaffen und gottesfurchtrg waren, 1st ein großartiger Lohn bestim t „ 
(Koran 3,172; vgl. 5,8). m · 

Es ist vi~lleicht ganz natürlich, wenn einige Menschen und Gemein
schafte~ nicht gerecht handeln, so sie zur Wut gereizt werden. Der Koran 
fordert Jedoch alle dazu auf, der Gerechtigke it treu zu bleiben . 

Keine Ermittlungen über die Geheimnisse anderer 

,,0 ihr, die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen . Manche Mut
maßung ist Sünde. Sp ioniert nicht und füh rt nicht üble Nachrede über
einander.[ .. . ]" (Koran 49,12). 

Demzufolge ist es unter normalen Umständen unstatthaft zu spionie
ren und dadurch B ziehungen zu zerstören und das Recht anderer zu 
ve rletzen. 

Den Zorn vergehen lassen und anderen ihre Fehler vergeben 

,,Wetteifert nach einer Vergebung von eurem Herrn und zu einem Gar
ten, der so breit ist wie die Himmel und die Erde, der für die Gottesfürch
tigen bereitet ist, die in guten und sch lechten Tagen spenden, ihren Groll 
unterdrücken und den Menschen verzeihen - Gott liebt die Rechtschaf
fenen -" (Koran 3,133 f.). 

Ein wichtiges Beispiel für ein derartiges Verhalten wird aus der frü hen 
Zeit der islamischen Gemeinschaft überliefert: Als 'Umar ibn 'Abdiid, der 
Held der gegnerischen Partei, von seinem Pf rd geworfen als Besiegter 
auf dem Boden lag, beleidigte er lmäm 'Al'i, den Held der islamischen 
Kriege, indem er ihn beschimpfte. 'Al'i stand in diesem Moment von sei-
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T„tung ab und vollzog sie erst, als sich sein Zorn gelegt hatte, um sich 
ner O · 1 · 1 · en Handlungen nicht von seinem Zorn e1ten zu assen. 
in sern 

Handeln in ausgewogenem Maße 

... ] wer sich gegen euch vergeht, gegen de~_dürft ihr euch ähnl!ch ver-
„I h wie er sich gegen euch vergeht. Und furchtet Gott und wißt, daß r0::it den Gottesfürchtigen _ist."_ (Koran 2,194~: . .. . . 

D in spricht sich einer der w1cht1gsten Grundsatze aus, die fur dre rsla-
ar d . p. . 

. hen internationalen Beziehungen maßgeblich sin . Dieses nnz1p 
rn1sc . . d d V„I 

rt es den Völkern, sich selbst zu ern iedrigen un unter an eren o -
erspa „ d G d .. 
kern leiden zu müssen; es erganzt zudem an ere run satze. 

icht hinter dem Rücken anderer sprechen 

o ihr, die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Manche_~ut
~aßung ist Sünde. Spioniert nicht und führt nicht üble Nachrede uber-

einander. [ ... ]" (Koran 49,12). . 
Ein anschauliches Beispiel dafür, was mit diesem Grundsatz gemeint 

ist, ist die Propaganda, die für oder gegen andere Nationen in i~rer 
Abwesenheit betrieben wird. Aus der Sicht des Islams sollte man nic~t 
einmal über positive Eigenschaften einer Person in ihrer Abwesenheit 
ohne ihre Einwilligung sprechen. Leider hat das weltweite Propag~nda
system eine monopolartige Stellung innerhalb der öffent_lichen ~einung 
·n der Welt und den elektronischen Medien: Es kann die schwacheren 
~ölker nach eigenem Belieben und hinter ihrem Rücken anschuldigen 
und so auf die internationalen Beziehungen direkt und indirekt Einfluß 

nehmen. 

Ein Obermaß von Mißtrauen vermeiden 

Koran 49 12 [siehe den vorausgegangenen Abschnitt]. 
Die Aktualität dieses Grundsatzes für die Gestaltung der internatio

nalen Beziehungen und sein Relevanz für die öffentliche Meinun~ ist 
nicht zu übersehen - gerade im Hinblick auf die Tatsache, daß eme 
öffentliche Frontenbildung gegen ein Volk eine Reihe negativer Einstel
lungen in den Köpfen der betroffenen Mensch~n herv?rruft, weil es d'.e 
Position und das Ansehen dieses Volkes auf 111ternat1onaler Ebene 111 

Frage stellt. 
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Das Betreten von Privatbereichen nur im Einverständnis der Eigentürn . . ~ 
und 111 Respekt vor ihnen 

,,0 ihr, die ih r glaubt, betretet nicht Häuser, die nicht eure (eigenen) Häu
ser sind, bis ihr euch be_merkbar gemacht und ihre Bewohner begrüßt 
habt. Das ist besser für euch, auf daß ihr es bedenket. Wenn ihr niernan
den darin findet, dann tretet nicht ein, bis man es euch erlaubt. Und wenn 
man zu euch sagt: ,Kehrt um ', dann sol lt ihr umkehren. Das ist laute rer für 
euch. Und Gott weiß, was ihr tut. " (Koran 24,27 f.). 

Der besagte Grundsatz wendet die Aufmerksamkeit vo r allen, der 
Beachtung und Einhaltung der eigenen Grenzen der Völker zu und ist 
auch sonst unter dem Motto der ,Nichteinmischung in die inneren Ange
legenhe iten anderer' bekannt. Der angeführte Koranvers verdeutlicht 
seine Aussage. 

Versöhnung zwischen gegnerischen Parteien 

J ... ] So fürchtet Gott und stiftet Aussöhnung untereinander, und gehor
chet Gott und seinem Gesandten, so ihr gläubig seid ." (Koran 8,1). 

Das Wort i$1äf:,, Versöhnung, wird in dem hier angeführten Grundsatz 
von d r Wurze l !?Ulb, Frieden, abge leit t, gibt also dem ,Frieden' die 
Bedeutung von , Versöhnung' zweier Parteien in einer schwierigen und 
strittigen Angelegenheit - im Unterschied zu einem Verständnis von 
Frieden, das Frieden gewährt auch da, wo keine Gerechtigkeit gegeben 
ist; wo also Gerechtigkeit nicht als Grundlage, sondern nur als Mittel und 
Instrument des Friedens gesehen wird. Im Koran w ird also in der Wah
rung der Gerechtigkeit die Grundlage des Friedens gesehen. 

Defensives Verhalten und die Bereitschaft, kriegerische Übertretungen 
zu vermeiden 

Mehr als alles andere, w ie Abrüstungsmaßnahm n u. dgl. m., kann die
ser Grundsatz dazu führen, Frieden zu schaffen; denn er siedelt den Frie
den im inneren Leben der Vö lker an und macht ihn zu einem Teil ihres 
nationalen Willens. 

Abschl ießend soll hier nochmals der Grundsatz der Gottesfürchtigk it 
und der Notwendigkeit des gegenseitigen Kennenlernens unterstrich n 
werden. Offensichtlich steht der interrel igiöse Dia log, den wir hier füh
ren, im Zeichen der Notwendigkeit des gegenseitigen Kennens. Ja, es ist 
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d·g einander zu kennen . Und unter Berufung auf den Koran darf 
otwen 1 ' . GI · h n h. fu"'gen daß diese Erkenntnis nicht nur das Erkennen von e1c -

·eh inzu ' h d" W h h 1 . dein Erreichen von Gleichheit meint, sondern auc 1e a rne -
heit un · ener Unterschiedlichkeiten, auf denen die Schöpfung der 
rnung hJheit besonders in den kullurellen Bereichen, beruht; von Untcr-
Mensc , c1· · · f 
chiedlichkeiten, die seit jeher exis~iert ~a-~en und 1e ':'e1ter ex1s 1er~1~ 

werden. Auf diese Weise können die rehg1osen Denker„111 den ~~rsch1e 
denen mensch lichen Gesellschaften mit ihrem Verstandnis fu_r diese 

h·1ede Mißverständnissen zuvorkommen und dazu beitragen, 
Untersc · · lf I d 
das allgemeine Bewußtsein von der gegebenen kulturellen V1'.= a tun. 
. R ektierung zu fördern. Das Wissen um diese Versch1edenhe1t 
ihre esp ·· d · d f "h 

t ·ehtJ·eder möglichen Einmischung des Basen un Je er o~m I res 
en 21 h · k ·t · d terna 
Mißbrauchs den Boden und verschafft der -~er~c t1~ e1 111 en 111 -
· len Beziehungen mit Hilfe der Gottesfurcht1gke1t Geltung. Ich hoffe, 

t1ona .. .. h I' hl . d 
daß unsere Gespräche, so Gott will, dazu fuhren, ~- n 1c_ <e1ten un 
Unterschiede besser erkennen zu lernen und Mißverstandnisse aus dem 

Weg zu räumen. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Gemeinsamkei- Vanoni Ich danke Herrn Shoa'i vor allem f' d 
d · K · 1 · d ur as 

ten in den kultu- ritte ap1te , 1n em er die kulturellen Werte d 
rellen Werten Islam~ dargestellt hat.. Hier sind .viele Gerneinsamk~~ 

ten mit unserer christlichen Trad1t1on festzustelle Vi 
allem mit der Heiligen Schrift des Alten Testaments decken sich · ,n. dor 

h .. .. v1e e er 
von I nen angefuhrten Grundsatze, zum Teil fast wörtlich oder zu · d 
. d . . .. min est 
1n er Intention. Ich bin uberzeugt, daß tatsächlich im Hinblick f . . . au viel 
Gemeinsames eine vermehrte Zusammenarbeit möglich wäre. 

größerer Schutz Näherhin ein Wort zu Ihrem ersten Kapitel: Sicher ist 
der einzelnen in der Vergangenheit viel Unrecht geschehen. Man-
Kulturen ehe Völker und Kulturen wurden unterdrückt and 

. d h b .. ' ere 
---. . wie er a en ihre Uberlegenheit gezeigt. Ein histori-
sches Be1sp1el aus der Zeit der alten Perser vor zweieinhalbtausend Jah 

h . . d ren 
ersc. eint mir an . ieser Stelle besonders erwähnenswert. Das damalige 
persische Großreich gestand den eroberten oder befreiten Gebieten ihre 

:'ge.nen Re.chte. zu, was, meines Erachtens, etwas sehr Modernes war. Mir 
1st dieses historische Modell vom Studium des Judentums und des Alten 
Testaments her bekannt. Von jenen Völkern hat man verlangt, daß sie sich 
ihre eigene Verfassung geben, die die Perser dann respektierten und 
schützten - wie zum Beispiel die Tora der Juden. So sollten die Juden 
nach ihrer eigenen Religion und Kultur leben. Natürlich hatte dieses alte 
persische Modell auch seine negativen Seiten, wie die Erhebung neuer 
Steuern, zum Beispiel einer Münzsteuer, die in den abhängigen Ländern 
~uch zu Ungerechtigkeiten führte. Ich wollte in unserem Zusammenhang 
Jedoch nur auf die positiven Aspekte verweisen, weil sie meiner Meinung 
nach als Vorbild dienen könnten für das, was hier schon mehrfach ange
sprochen wurde: für eine Veränderung der UNO zugunsten eines größe
ren Schutzes der einzelnen Ku lturen, so daß damit auch der Forderung 
nach Gerechtigkeit besser entsprochen würde. 

globales Netz- Im Referat war auch von dem neuen 11Global Village" 
werk der Medien die Rede, das da vor unseren Augen im Entstehen ist. 
kann zu Aus- Ich denke, daß wir vor allem als religiöse Menschen 
höhlung der die Veränderungen in der Welt sehr aufmerksam ver-

Religion führen fo lgen sol lten. Denn während wir hier über den 
Schutz und die Anerkennung von Kulturen reden, ist 

342 

ein globales Netzwerk- mit Hilfe von Internet- dabei, eine Art ,Pseudo
kultur' und ,Pseudoreligion' zu schaffen. Die Menschen versammeln sich 
vielfach nicht mehr zum Gebet, sondern sie kommen zusammen, indem 
sie ihre Köpfe in die verschiedenen Geräte stecken, die sie mit dem globa
len Netzwerk verbinden . So kann man auf Knopfdruck in eine andere Welt 
gelangen - in eine ,Stadt ohne Gott'. Das schafft eine ganz neue Art von 
p5eudokommunikation, die in etwas hineinführen kann, was noch schlim
rner ist, als alles, was bisher an ku ltureller Ungerechtigkeit geschehen ist. 
Wir haben dieses Problem, das da so überfallsartig auf uns zukommt, 
schon öfters, auch in theologischen Kreisen diskutiert und sind immer 
rnehr zu der Auffassung gelangt, daß wir uns ihm zu stellen haben. Ich 
wollte nur darauf hinweisen, daß bald noch größere Schwierigkeiten auf
treten könnten, und daß es in der Folge durch so eine Pseudoreligion 
durchaus zu einer ganz neuen Gefährdung, zu einer Aushöhlung der 
Religion kommen könnte . 
Umso mehr möchte ich am Schluß noch einmal die politische Weisheit 
der alten Perser im Umgang mit anderen Kulturen unterstreichen, die sie 
dazu geführt hat, diese Kulturen zu schützen und zu bewahren. 

Bedrohung der 
Religion ruft nach 
engerer Zusam
menarbeit 

Shoa'i Die Bedrohung, der religiöses Denken, der 
die verschiedenen religiösen Bekenntnisse heute 
ganz allgemein ausgesetzt sind, ist ohne Zweifel ein 
Grund für eine engere Zusammenarbeit zwischen 
den Gläubigen und frommen Menschen, im beson

deren zwischen den G läubigen der göttlichen Religionen. Darauf hat 
Herr Vanoni zu Recht hingewiesen. Im anderen Fall würden wir sicher 
Zeugen auch eines immer weiter fortschreitenden Zusammenbruchs der 
moral ischen Werte werden, worauf heute morgen schon im Blick auf die 
internationalen Zusammenhänge hingewiesen wurde. Die Lage wird 
sicherlich in Zukunft noch schlimmer werden, als sie heute schon ist. Wir 
dürfen hoffen, daß der Schritt, den wir im Sinne des interreligiösen Dialo
ges in diesen Tagen gemeinsam setzen, als ein richtiger Schritt in die rich
tige Richtung betrachtet werden kann. 

wie eigene Kultur 
in einer kom
menden Weltkul-
tur zu wahren? 

Khoury Herr Shoa'i hat zu Recht auf das Span
nungsfeld aufmerksam gemacht, das in der heutigen 
Konstellation von ,Weltkultur' und ,Partikularkultur' 
besteht: daß man an einer Weltkultur partizipieren 
und sich nicht in die Isolation zurückziehen sol l, daß 
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es aber gi lt, in dieser Weltkultur einen Platz für sich und fürs · . 
. .. eine e1ge 

Kultur in Anspruch zu nehmen. Wurde man von vornherein . ne 
. von eine 

G~gensat~ zwischen Weltkultur und Partikularkultur ausgehen, da rn 
wurden w ir nie zu einer Universalkultur der Menschheit finden . E nn 
also darum, die eigene Identität innerhalb dieser, Weltkultur' zu \geht 
Wie könnte das nun tatsächlich gel ingen? Wie würde Ihr Mod wlla ~en. 
W, h d . . e einer 

a rung er eigenen Ku ltur mnerhalb der Weltkultur aussehe . 
wäre es umzusetzen und wie würde sich das auf die anderen Völkn, wie 

· k , er aus-wir en! 

Präsenz in der Shoa 'i Ich sehe das Modell für die Wahrung d 
Gesellschaft, eigenen kulturellen Identität im internationalee; 
aber Privat- Zusammenhang analog zu einem immer wieder zu 
sphäre schützen ~~1d1enden ausgeglichenen Verhältnis von Privat und 

Offentlich. Dabei geht es um den Schutz dessen w 
d M h h .1. . , as 

em ensc en e1 1g 1st, was seine persön liche Sphäre ausmacht_ in 
welchem Maße der damit angesprochene Freiheitsraum des Mensch 
geschützt w ird oder durch eine Art der Vergesellschaftl ichung der Fr:~ 
heit Schaden erleidet. Sollten nicht die internationalen BeziehLingen . .. nur 
s?we1t gehen durfen, wie sie dieses ,private Eigentum' des Menschen 
nicht antasten? Gerade dies geschieht jedoch heute bereits in eine 
n'.cht geringen Ausr:n~ß. Soweit nötig, müßte man in dieser Hinsicht sog: 
e'.ne Art von_ Verte 1d1gun~s- und Abwehrposition einnehmen, auch auf 
die Gefahr h111, daß man sich dadurch von manchem ausschließt, was mit 
dem Anschluß an die übrige Welt sonst an Vorteilen verbunden wäre 
Dies erscheint in dem Maße angezeigt, als sich anderenfalls etwa~ 
anbahnen könnte, was letztendlich auf den Verlust der Unabhängigkeit 
und Selbstbestimmung des Menschen hinauslaufen würde. Dies stellt 
jedoch nur den negativen Grenzfall dar. Im übrigen gilt es, sich ke inesfa lls 
zu isolieren, sondern in der Gesellschaft präsent zu sein. 

Hermeneutik Khoury Daran anschließend eine Zusatzfrage: Sie 
notwendig, aber sprechen in Ihrem Referat im Blick auf einen be-
nach welchen stimmten Text von der Notwendigkeit der lnterpreta-
Gesetzen? tion [oben S. 337]. Mit we lchen Grundsätzen und 

Methoden kann so eine Interpretation durchgeführt 
werden? Wie sol l man konkret vorgehen, wenn man nun Texte aus dem 
Koran, aus dem f:iadi'! oder aus der Tradition der großen Denker der eige
nen Tradition interpretieren soll ? 
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verschiedene 
Methoden der 
Koranauslegu ng 

in clen 
Rechtsschulen 

Shoa'i Im Kontext dieser Frage stellt sich den Musli 
men eine wichtige Frage. Die Experten, die hier 
anwesend sind, können natürlich auf diese Frage 
besser als ich eingehen, insbesondere, was die Aus
legungsmethoden des Korans in bezug auf theologi
sche, gesel lschaftliche oder rechtswissenschaftliche 

Probleme anbe langt. Einer der wichtigsten Ansprüche, die der Islam als 
Religion stellt, ist jedenfalls der Anspruch, aufgrund seiner Natur für die 
täglichen Probleme unter Berufung auf den heiligen Text des Korans 
Lösungen bereitstellen zu können. Die besonderen Methoden dafür 
sind in den verschiedenen islamischen Rechtsschulen bei aller Verschie
denheit doch ähn lich ausgebildet. 1 n der sT'itischen Rechtslehre gibt es in 
dieser Frage eine sehr klar umrissene Vorgangsweise. Das entscheidende 
Element in dieser ganzen Frage ist jedoch, daß es in der S1'a eine 
Methode zur Bewältigung der täglich anstehenden Probleme gibt, die 
alles in Verbindung mit der Offenbarung bringt, in die Beziehung zu Gott 
stellt. Und diese Beziehung ist es, in deren Licht wir die menschl ichen 
Probleme zu lösen versuchen. Das ist unser Glauben, dies verdient als 
Quellgrund, aus dem heraus unsere religiösen Entscheidungen kom
men, Beachtung. 

,universell' und 
,partikulär' hier 
vielleicht besser 
als ,öffentlich' 
und ,privat' 

Schneider Was die eben geführte Diskussion 
betrifft, so meine ich, daß man in diesem Falle das 
Universelle - die Weltkultur - und das Partikul äre 
- die nationale oder subuniverselle Kultur - nicht 
anhand der Klassifizierung verstehen kann, das 
Universelle sei ,öffentlich', das Partikuläre se i ,pri

vat'. Der Begriff des Privaten könnte hier mißverstanden werden: 
In unserem Rechtsverständnis ist das Öffentliche allgemein verbind
lich, während das Private Sache der Individuen und der Gruppen 
ist, also eine Sphäre der freien Entscheidung, eventue ll sogar der Will
kür und der Beliebigkeit. Es gibt zum Beispiel westliche Länder, in 
denen Menschen ve rsch iedenen Religionen angehören, in denen 
aber diese Glaubensgemeinschaften einen öffentl ich-rechtlichen Sta
tus haben; Länder, in denen diese Glaubensgemeinschaften nicht 
nur hinter verschlossenen Türen existieren dürfen, sondern auch 
etwa den Anspruch haben, bei der staatlichen Gesetzgebung gehört 
zu werden. 
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zwei Ver-
ständnisweisen 
von Kultur 

Eine zweite Bemerkung: Sie sagten am Anfang, daß 
Kultur schwer definierbar sei, und haben damit die 
Blickrichtung umgekehrt, statt Kultur als Erkenntnis
medium zu betrachten. Ich ve rstehe, daß ,Kultur' 

zwischen Vertretern einer islamischen und einer nichtislamischen Welt 
möglicherweise schwer definierbar ist. Trotzdem sollte man versuchen 
zu sagen, was man meint. Im ,Westen' gibt es mindestens zwei Verständ
nisweisen von Kultur : Der einen zufolge bezeichnet Kultur eine spezielle 
Sphäre des Lebens, die geprägt ist durch Religion und Ideologie und dar
über hinaus u. a. die Bereiche von Wissenschaft, Erziehung, Literatur 
Kunst sowie besti mmte Ausprägungen des Lebensstils umfaßt. s~ 
betrachtet, ste llt sie eine andere Sphäre dar als die von Wirtschaft oder 
Politik. 

Dann gibt es aber auch jenes Begriffsverständnis, nach dem Kultur die 
besondere Prägung des Gesamtzusammenhangs aller Lebensbereiche 
ist, so daß man zum Beispiel von einer ,politischen Kultur' sprechen kann 
oder von einer ,wirtschaftlichen Kultur'. 

Erstere Konzeption ist, meiner Meinung nach, gerade für diagnosti
sche und analytische Zwecke wichtig. Zum Beispie l wird man sagen 
müssen, daß die Gegenwart bzw. die heutige Situation des Westens 
durch eine Dominanz der Wirtschaft über die Kultur charakterisiert 
ist, durch die Dominanz eines gewinnorienti erten Opportunismus, 
für den all es käuflich und verkäuflich ist - auch politische und mora
lische Entscheidungen. Was Habermas die ,Kolonialisierung der 
Lebenswelt' nennt ,durch die Steuerungssystem e von Macht und 
Geld' . Diagnostiziert man in dieser oder in einer anderen Weise, darf 
man jedoch nicht glauben, daß diese Sphären unabhängig voneinan
der existieren. Der einflußreichste Sozio loge dieses Jahrhunderts, 
Talcott Parsons, hat immer w ieder betont, daß jede menschliche 
Gesellschaft von der lnterpenetration der Sphären lebt: daß Wirt
schaft ohne Ethik etwa, zu einer Veranstaltung von Raub und Betrug 
degeneriert, und auch die Marktwirtschaft von der anderen Kultur
sphäre lebt. Denn Parsons ist davon ausgegangen, und das ist sehr 
tröstlich, daß jede menschliche Gesellschaft letztlich von den Über
zeugungen lebt, die das betreffen, was für sie das Heiligste und 
Wichtigste ist. 
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Zuletzt möchte ich noch etwas zu einer Ihrer Aussa-
die Beherr- gen bemerken . Sie meinen, die Erfahrung zeige, daß 
schung anderer Wohlstand nur durch die Beherrschung anderer 
- nicht möglich ist. Das klingt für mich sehr deprimiert und 
notwendiger resignativ. Ich glaube nicht, daß das notwendiger-
Weg zum weise auf die Gegenwart zutrifft bzw. auf die Zukunft 
Wohlstand zutreffen w ird. Es gab gewiß früher eine Zeit, in der 

an meinte, Menschen könnten nur gut leben, wenn Sklaven für sie 
~beiten. Die modernen Produktionsverhältnisse sind darüber hinweg

:egangen. Es gibt durchaus Chancen, -~aß wir m?rgen und ü~ermor~_en 
ein anderes Verhältnis von Kultur, Politik und Wirtschaft erreichen kon-

en das den Erfordernissen der Gerechtigkeit besser entspricht als das 
~eu~e bestehende. Ich bezweifle allerdings nicht, daß dies schwierig sein 

wird. 
Shoa 'i In seinen Ausführungen hat Professor 

Tendenz Schneider zu letzt noch einmal darauf hingewiesen, 
westlicher daß wir den gegenwärtigen Entwicklungen auch 
Zivilisation, sich optimistisch gegenüberstehen können. Ein ausgegli-
weltweit chenes Verhältnis zwischen Optimismus und Pessi-
auszubreiten mismus wird wahrscheinl ich im Endeffekt zu jenen 

Lösungsvorschlägen führen, die der Realität am ehesten entsprechen. 
Sprechen wir jetzt über kulturelle Systeme, so ist un~er ~lick vor allem auf 
die Ereignisse und Probleme geri ch tet, mit denen wir hier und heut~_ko1:
frontiert sind. Dabei würden wir uns unter Umständen schwer tun, fur die 
heute und morgen anstehenden Probleme in der Kulturgeschichte ve r
gangener Tage nach Lösungen zu suchen. W~s ma~g~b!ich ist, sind di: 
heutigen Bedingungen. Sicherlich kann man sie opt1m1st1:ch o~er pessi
mistisch betrachen . Es sind jedoch einige Sorgen und Zweifel, die aus der 
Betrachtung der gegenwärtigen Situation kommen und die uns eher_pes
simistisch stimmen - wobei ich mir bewußt bin, daß das Wort ,Pess1m1s
mus' einer zukunftsorientierten Sichtweise sicherlich im allgemeinen 
nicht sehr zuträglich ist. Die Sorgen, die ich meine, ergeben sich in erster 
Linie aus der heute herrschenden Tendenz, daß sich jene Wertvorstellun
gen, die die Grundlage der westlichen Zivilisation bilde_n, auf _die 
gesamte Welt ausbreiten wollen. Das ist der Grund, warum w ir op~1m 1_st1-
schen Zukunftsvisionen mit Skepsis begegnen und warum wir eme 
gründliche Untersuchung dieser Entwicklung für notwendig erachten. In 
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meinem Referat habe ich darauf nachdrücklich aufmerksam ge h 
1 h .. d . h f d d' mac l. c wur e m1c reuen , wenn unsere Freun e, 1e aus dem Westen ko _ 
men, uns eine ander Interpretation anbieten könnten, die geei n, 

wäre, eine optimistische Zukunftsperspektive für begründet zu erac~net 
und die bitteren Erfahrungen der Vergangenheit vergessen zu mach:en 
Doch war auch in den Beiträgen umerer. Freunde nicht nur einmal davo: 
die Rede, daß Armut und Aggressionen in der Welt stetig ansteigen. Die
ses schmerzvolle Gefüh l, das w ir in den Entwicklungsländern empfin
den, macht es uns schwer, der gegenwärtigen Entwicklung und dem Pro
zeß der Globalisierung mit Optimismus gegenüberzustehen - zumin
dest in unserer Generation. 

wirtschaftliches Peschke Meine Wortme ldung knüpft an die letzt 
Wa hstum nicht Stellungnahme von Herrn Professor Schneider an: 

notwendig zu 
Lasten anderer 

Im 18. Jahrhundert ga b es in den absolutis tischen 
Staaten eine Theorie des Merkanti lismus, die 
besagte: Wenn der eine Staat reicher w ird, verarmt 

der andere; wobei hi r noch der Reichtum an Gold und Si lber gemeint 
war. Adam Smith (gest. 1790) hat daraufh in die Theorie entwickelt, daß 
der Reichtum eigentl ich nicht in diesen wertvol len Metal len liege, sondern 
durch Industrie und Handwerk geschaffen w ird, ohne daß dadurch ein 
anderes Land ärmer werden muß. Eine These, die sich bewahrheitet hat. 
Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die woh lhabend und reich gewor
den sind, ohne daß andere dadurch ärmer geworden sind. So haben etwa 
die Schweiz, Norwegen und Schweden nie viel Macht ausgeübt über 
andere, waren auch nie eine Kolonia lmacht. Jüngere Entwicklungen im 
asiatischen Raum bestätigen ebenfalls die Theorie. So üben zum Beispiel 
Südkorea, Singapur, Hongkong oder Ta iwan in diesem Sinne keine Macht 
oder kulture lle Überlegenheit aus, sondern sind durch das Wachstum ihrer 
1 ndustrie, durch Handwerk und verbesserte Ausbildungsmethoden für die 
Bevö lkerung zu großem Woh lstand ge langt. 

Streben nach 
materiellen 
Gütern im 
Kante l höheri:>r 
Ziele 
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Natürlich stel lt sich hier die schon öfter angespro
chene Frage : Sind Wohlstand und Reichtum über
haupt das höchste anzustrebende Zie l? Sie haben 
diese Frage zu Recht ve rn ei nt und darauf hingewie
sen, daß im Islam die Frömmigkeit als bedeutendste, 
tiefste und höchste Hal tung gi lt. Das möchte auch ich 

stl·eichen in der Überzeugung, daß die Hingabe an Gott, die Erfül-
unter · · · b · 1 d h „ h · ·nes Wi llens und die Verwirklichung se iner A s1c1ten as o e1e 
lung sei d 

• 1 darstellt. Das sollte nie aus den Augen verloren werden un das Stre-
Zie eh Reichtum in den Dienst höherer Ziele gestellt und dadurch 
ben na 
auch begrenzt werden. 

Shoa'i Danke für Ihren Hinweis auf die Bedeutung 
kulturelle der religiösen Perspektive auch in diesen Fragen. Ich 
Bedingungen für möchte jedoch an dieser Stelle noch eine andere 
den Eintritt in Beobachtung anfügen: daß die Ordnung, die zur 
die Gemein- gegenwärtigen Zivilisation geführt hat, eine Blockbil-
~chaft der__ dung mit sich gebracht hat, indem sie bestimmte 
reichen Lancier Bedingungen für das Erreichen des Wohlstands 

geschaffen hat. Und diese Bedingun~en sind leid~r weithi~ kultureller 
Art. Ist eine bestimmte Gesellschaft nicht bereit, dies Bed111gun~en ~u 
akzeptieren, darf sie nicht eintreten. Im Falle ihrer Akzeptanz ~1rd sie 
· doch selbst wenn sie über ke ine Macht verfügt, eingelassen . Wir emp
Jf~nden diesen Umstand, eine Genehmigung für den Eintritt i.n d_ie Gesell-
chaft der re ichen Länd r nur erhalten zu können, wenn wir die Grund

:agen der westlichen Zivilisation akzeptieren, ansonsten jedoch ernsthaft 

attackiert zu werden, als sehr gravierend. 
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Für eine größere Gerechtigkeit 
in den Beziehungen zwischen Christen und Muslimen 

Adel Theodor Khoury 

Einleitung 

Die Geschichte der Beziehungen zwischen Christen und Muslimen bis in 
die jüngste Zeit war vor allem die Geschichte ihrer harten Auseinander
setzungen und ihrer Konflikte.1 In diesem Beitrag geht es in einem ersten 
Schritt um die Aufdeckung von Ungerechtigkeitserfahrungen, die beide 
Seiten von dieser Geschichte behalten haben. In einem zweiten Schritt 
sollen die Anzeichen einer Wende in diesen Beziehungen aufgespürt 
werden. So können in einem dritten Schritt Zukunftsperspektiven im Zei
chen einer größeren Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen Chri
sten und Muslimen aufgezeigt und dringende Wünsche der beiden Sei
ten nach einer größeren Solidarität und einerfesteren Partnerschaft nach
gezeichnet werden. 

Es soll, auch im ersten Abschnitt, nicht eine Abrechnung der einen mit 
den anderen erfolgen. Auch nicht eine Aufrechnung der Ungerechtigkei
ten der anderen gegen die eigenen. Es geht um die Suche nach der 
Grundlage eines gemeinsamen Bemühens um eine größere Gerechtig
keit zwischen Christen und Muslimen und durch Christen und Muslime in 
der Welt von heute und von morgen. 

1. Erfahrung von Ungerechtigkeit in Geschichte und Gegenwart 

Ungerechtigkeit ist im l aufe der Geschichte den Muslimen vonseiten der 
Christen und den Christen von seiten der Muslime widerfahren. Und 

1 Vgl. meine Untersuchungen: A. Th. Khoury, Les theologiens byzantins et !' Islam. Tex
tes et auteurs (VIW-XIII" s.), Louvain 1969; Polemique byzantine contre !'Islam 
{Vl ll"-XIII° s.), Leiden 1972; Apologetique byzantine contre !'Islam {Vlll°-XIII" s.) {Reli 
gionswissenschaftliche Studien; 1), Altenberge 1982; L. Hagemann, Christentum und 
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heute noch sind vielfältige Erfahrungen der Ungerechtigkeit in ·h 
· · B · 1 f II I ren gegense1t1gen ez1e 1ungen estzuste en. Dies gi lt sowohl für den rel' ... 

sen wie für den gesellschaftlichen und pol itischen Bereich An e· i_gio-
. . · 1n1gen 

Be1sp1elen soll dies verdeutlicht werden. 

1.1 Im religiösen Bereich 

1.1.1 Gegeneinander-Identität 

Ein prägender Faktor der Identität vieler Gemeinschaften und Völker i 
der Welt ist ihre Religion bzw. sind ihre religiösen Traditionen. Auch we 11 

die Religionen sich der gleichen Anliegen der Menschen annehmen, ih~: 
konkreten Antworten und Lösungen hängen mit ihrer je eigenen Ku ltur 
zusammen . Das Verbindende in den Grundfragen und in manchen ent
sprechenden Antworten vieler Rel igionen wurde leider in der Ge
schichte weniger beachtet als das Trennende des spezifisch eigenen 
Charakters der jeweiligen Religion. Denn die erste Sorge der Religionsge
meinschaften bestand darin, die Identi tät der eigenen Religion bzw. 
Richtung gegenüber anderen Religionen bzw. Richtungen und Bewe
gungen abzugrenzen. 

Im Christentum w urden Zusammengehörigkeit und Brüderlichkeit vor 
allem und hauptsächlich den Christen zugesprochen. So grenzte sich das 
Christentum da und dort von den anderen Gemeinschaften ab. Auch der 
Islam zog eine scharfe Trennungslin ie zwischen Musl imen und Polythe
isten und grenzte sie auch von Juden und Christen ab: Brüder sind nur 
Muslime untereinander. Die weitere Entwicklung brachte in beiden Reli
gionen eine Verschärfung der Haltung: Die eigene Identität wurde 
immer häufiger gegen die anderen definiert. 

Im islamischen Rechtssystem sowie in den späteren Kommentaren des 
Korans werden zum Beispiel die Unterschiede zwischen Polytheisten 
und den Leuten des Buches (Juden und Christen) verwischt. Immer wie
der werden Begriffe wie musrikiin (Polytheisten) auch auf die Juden und 
die Christen ausgedehnt. 2 Die Unterschiede zwischen Muslimen auf der 

Islam zwischen Konfrontation und Begegnung (Religionswissenschaftliche Studien; 4), 
Würzburg u. a. 3 1994; ders., Christentum und Islam: Die Hypothek der Geschichte - Ein 
Überblick, in : A. Th. Khoury - L. Hagemann - P Heine, Islam-Lexikon. Geschichte -
Ideen - Gestalten, Bd. 1 (Herder/Spektrum; 4036), 146-160. 

2 Bei seiner Kommentierung des Koransatzes: ,,Und heiratet nicht polytheisti ehe 
Frauen, bis sie gläubig geworden sind" (2,221}, erörtert Räzi'in seinem großen Kommentar 
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einen und Juden und Christen auf der anderen Seite, auch wenn man 
den letzteren ein Dauerwohnrecht im islamischen Staat in der Rechtsstel
lung von Schutzbürgern einräumte, wurden verschärft, und dies als Zei
chen ihrer Demütigung (vgl. Koran 9,29).3 

Ein ähnl iches Verhalten finuel rnan auch in der christlichen Ge

schichte. 4 

1.1.2 Religiöse Polemik 

Wer die rel igiösen Streitgespräche, vor allem in schriftlicher Form, zwi
schen Christen und Muslimen verfolgt5, gewinnt schnell den Eindruck, 
daß diese Auseinandersetzung immer noch von einer feindseligen Pole
mik beherrscht wird. 

Mafätih al-gayb in ausführlicher Weise die Frage, ob mit dem Adjektiv ,polytheistische' 
hier auch die Ungläubigen unter den „Leuten des Buches", d. h. vornehmlich Juden und 
Christen, gemeint sind. Räzi'bekräftigt, daß die Mehrheit der muslimischen Autoren die 
Frage positiv beantwortet, und eine Reihe von Versen und Argumenten wird zur Beweis
führung vorgelegt. - Man muß jedoch hier auch erwähnen, daß andere bekannte Kom
mentatoren meinen, daß die Juden und die Christen zwar hier und da als Ungläubige, 
aber nicht als Polytheisten bezeichnet werden; darüber hinaus hat der Koran in 5,5 die 
Juden und die Christen vom Verbot der Mischehe ausdrücklich ausgenommen; vgl. dazu 
neben Räzi' auch Ibn Kathi'r, Tafsir al-Qur'än al-'a~im, Kairo 1408 H/1988, Bel. 1, 244; 
Manär {= Tafsir al-Qur'än al-hakim), Neudruck, Beirut o. J., Bel. II, 347- 350; Tabäfabä'i, 
AI-Mizän fi tafsir al-Qur'än, 3. Aufl., Beirut 1393 H/1973, Bel. II, 202-203. 

3 Vgl. dazu mein Buch: Toleranz im Islam (Religionswissenschaftliche Studien; 8), 
Altenberge 21986, 141, Anm. 8. 

4 Vgl. einige Angaben in meinem Buch: Toleranz im Islam, a. a. 0. (Anm. 1} 181-182. 
Es wird Bezug genommen auf die Arbeit von C. C. Corm, Contribution ä l' etude des socie
tes multi-confessionnelles, Paris 1971, 115- 122. Dort weiterführende Literatur. 

, Vgl. P Khoury, Materiaux pour servir ä l'etude de Ja controverse islamo-chretienne 
de langue arabe du VIII• au XW siecle, Bel. 1 (Religionswissenschaftliche Studien; 11, 1 ), 
Würzburg u. a. 1989; Bel. 2 (Religionswissenschaftliche Studien; 11, 2), Würzburg u. a. 
1991 (weitere Bände sollen demnächst folgen}; die Bände des Corpus lslamo-Christianum 
(CISC}, Würzburg - Altenberge: Series Latina: Petrus Venerabilis, Schriften zum Islam 
(von R. Clei), 1985; Thomas von Aquin, De rationibus fidei (von L. Hagemann - R. Clei), 
1987; Raimundi Martini, Capistrum ludaeorum (von A. Roh/es-Sierra), Bel. 1, 1990; Bel. 11, 
1993; Wilhelm von Tripolis, Notitia de Machometo / De statu Saracenorum (von 
P. Engels), 1992; - Series Craeca: Georges de Trebizonde, De la verite de la foi chretienne 
(von A. Th. Khoury), 1987; Bartholomaios von Edessa, Confutation Agareni (von 
K.-P Todt), 1988; Johannes Damaskenos - Theodor Abü Qurra, Schriften zum Islam 
(von R. Clei -A. Th. Khoury), 1994; M anuel II. Palaiologos, Dialoge mit einem Muslim 
(von K. Förste/), Bel . 1, 1993, Bel. 11, 1994, Bel. III, 1996; Series Arabica-Christiana: Paul 
d'Antioche, Traites theologiques (von P Khoury), 21994; Series Arabica-/s/amica: Erste 
Bände sind in Vorbereitung. 

353 



• Lange Zeit, bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein, wurden im Chri 
d. . h h . 1 h I sten-tum 1e nie tc nst ic en Re igionen - auch der Islam - undifferen · 

~erurteilt als Heidentum, schuldhafte Irrwege und falsche Religio~~en~ 
ihre Lehren, Normen und Verhaltensmuster wurden im großen und ' 
zen abgelehnt. Damit ging die Bekräftigung des Anspruchs auf den gan

schließlichen Besitz der Wahrheit und des Heils, also des Absoluthei:~s: 
spruchs der christlichen Kirche, ein her. n 

~~n seiten d~s Islams gibt es eine ähnliche Haltung, die alle anderen 
Religionen wenigstens als überholt und damit praktisch als überflüssig ein
stuft. Ihre Anhänger - auch die Christen - werden nach der Lehre d 
Mehrheit der muslimischen Theologen zur ewigen Verdammnis verurteil~: 

6 Für die Mehrheit der muslimischen Theologen sind die „Leute des Buches" insof 
. d h . 1 h f ' ern sie er prop et1sc 1en Botsc a t, die ihnen verkündet worden ist, fo lgen, wahre Gläubi 

Aber die Juden haben die Tora manipuliert, und die Christen haben sich vom Monoth:e~ 
mus Christi entfernt. Daher wurden im Koran nach dem Vers 2,62 (,,Diejenigen, die gla1~_ 
ben, und ~iejenigen, die Juden sind, und die Christen und die Säbier, all die, die an Gott 
und den Jungsten Tag glauben und Gutes tun, erh al ten ihren Lohn bei ihrem Herrn, sie 
haben nichts zu befürchten, und sie werden nicht trau rig sein.") solche Verse wie 
9,5.29-32 usw. herabgesandt, die die freundliche Äußerung von 2,62 aufheben. Man 
müsse also zwischen denen unterscheiden, die vor Mubammad lebten und den Islam 
noch nicht kannten, und denen, die nach der Verkündigung des Islams lebten. Insofern 
die früheren Juden und Christen das Gesetz ihrer eigenen Botschaft befolgten, werden sie 
gerettet. Nachdem sie sich aber geweigert haben, an den Koran und den Islam zu glau
ben, haben Juden und Christen den Status von Gläubigen verloren, und sie werden ins 
ewige Verderben stürzen. Siehe zu dieser Frage L. Cardet, Dieu et la destinee de 
l' homme, Paris 1967, 390-392. Tabäfabä'ivertritt eine ähnliche Auffassung; er deutet den 
oben zitierten Vers 2,62 wie fo lgt: ,,Diejenigen, die (vermeintlich) glauben, die Juden, die 
Christen, die Säbier ... (alle diese Bezeichnungen bringen nicht den Lohn und schützen 
nicht vor der Pein). Nur die, die (wirklich) an Gott und den Jüngsten Tag glauben und Gutes 
tun, erhalten ihren Lohn bei ihrem Herrn ", siehe seinen Kommentar al-M1zän f, tafs1r al
Q ur'än, Bd. 1, Beirut 31973, 193. 

Mubammad 'Abduh und sein Schüler Rasid Ric;lä (s iehe Manär 1, 336-337) verbinden 
diesen Vers mit der Koranstelle 4,123-124: ,,Weder nach euren Wünschen noch nach den 
Wünschen der Leute des Buches geht es. Wer Böses tut, dem wird danach vergolten ... 
Diejenigen, die etwas von den guten Werken tun, ob Mann oder Weib, und dabei gläubig 
sind, werden ins Paradies eingehen ... " Sie führen aus, daß der Glaube an den Propheten 
Mubammad nicht zur Bedingung für das Heil gemacht werden kann. ,,Das Heil hängt 
nicht von der Religionszugehörigkeit ab, sondern von einem wahren Glauben, der die 
Seele beherrscht, und einem Tun, das für den Zustand der Menschen Besserung bringt." 

Zur Haltung der muslimischen Theologen zur Frage nach dem Heil der anderen 
Gemeinschaften siehe L. Cardet, a. a. 0., 301-302, 392-393; Manär 1, 337-339. Auch 
hier scheint die Mehrheit der muslimischen Theologen der Meinung zu sein, daß alle 
Ungläubigen zum ewigen Feuer verdammt werden (siehe Curgäni, Sarb al-mawäqif, VIII, 
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• Man findet fast überall grobe Angriffe auf die Gegner. Selten findet man 
die Bereitschaft, erst zu verstehen, was der andere sagt, bevor man ihn ver
urteilt. Sobald man den Eindruck hat, daß eine andere Lehre als die eigene 
vertreten wird, wird diese Lehre als falsch und schwachsinnig verurteilt, die 
Gläubigen der anderen Religion werden als Irre ohne Verstand beschimpft. 
Kaum vorhanden ist die Bereitschaft, das Andersartige nicht sofort als das 
Falsche anzuprangern, es zunächst einmal nur als andersartig zu betrach
ten und es in einen breiteren Rahmen zu stel len, damit es sich vielleicht 
doch erweist, daß es wahr ist oder wenigstens eine Teilwahrheit enthält. 7 

Auch die Mechanismen der Verteidigung der eigenen Religion gehen 
schnell in Mechanismen der Zerstörung der anderen über: Selbsterhal
tung durch Niederhaltung und Niederschlagung der anderen . 
• Außerdem fehlt die Bereitschaft, differenziert über Sachverhalte nach
zudenken, und zwar jeweils nach dem Selbstverständnis der betroffenen 
Gemeinschaft. So bestehen zum Beispiel einige Christen darauf, den 
Islam als Sammelsurium religiöser Elemente anzusehen, die den damals 
in der Umgebung des Islams befindlichen Religionen entlehnt wurden. 
Und so bestehen zum Beispiel Muslime darauf, den christlichen Glauben 
an die Dreifaltigkeit partout als einen Polytheism us entlarven zu wollen.8 

Man könnte hier weitere Punkte anfügen. 

Kairo 1907, 308-309). Bedeutende Autoren, wie Cazzä/i(Fay$al at-tafriqa bayna 1-lsläm 
wa z-zandaqa; vgl. R. Caspar, Le salut des non musulmans d'apres Abü l-;lämid al-Cazäl1 
[Übersetzung und Anmerkungen], in: lslamochristiana 3, Rom 1977, 47-49) und Ma/J
müd Saltüt (Al-lsläm, 'aq1da wa sar1a, 8. Auflage, Beirut o. J. 19-20) räumen diesen 
Gemeinschaften unter bestimmten Bedingungen eine Heilsmöglichkeit ein. Siehe dazu 
meine Ausführungen in: A. Th. Khoury, Der Koran . Übersetzung und wissenschaftlicher 

Kommentar, Bd. 1, Gütersloh 1990, 285-290. 
7 Ähnlich äußert sich Gottfried Vanoni in seinem Geleitwort zu: A. Bsteh (H rsg.), 

Glaube, der Begegnung sucht. Ein theologisches Programm (Beiträge zu r Religionstheolo

gie; 6), Mödling 1992, 9. 
B Vgl. mein Buch : A. Th. Khoury, Apologetique byzantine contre l'lslam, a. a. 0. 

(Anm. 1 ); P. Khoury, Materiaux, ßd. 2, a. a. 0. (Anm. 5); H. Zirker, ,, Er ist Gott, der einzige 
- Gesellt Ihm nichts bei! ", in: A. Bsteh(Hrsg.), Der Islam als Anfrage an christli che Theolo
gie und Phi losophie (Studien zur Religionstheologie; 1 ), Mödling 1994, 43-52 (Anfragen 
und Gesprächsbeiträge: 53-89); K. Rahner, Einzigkeit und Dreifaltigkeit Gottes, in: A. 
Bsteh (Hrsg.), Der Gott des Christentums und des Islams (Beiträge zur Religionstheologie; 
2), Mödling 1978 (Nachdruck 1992), 119-136; C. Creshake, Trinität als Inbegriff des christ
lichen Glaubens, in: A. Bsteh(Hrsg.), Christlicher Glaube in der Begegnung mit dem Islam 
(Studien zur Religionstheologie; 2), Mödling 1996, 327-342 (Anfragen und Gesprächs

beiträge : 343-387) . 
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1.2 Im sozia len und politischen Bereich 

Es geht hier nicht um die Praxis der Christen bzw. der Muslim · , , 
h . . e in verga 

gen e1t und Gegenwart (s ie war und ist noch mancherorts eine M· h n-
von Toleranz und Into leranz), sondern um die Modelle de Z isc ung 
1 b . . . s usarnrnen
e ens von Christen und Muslimen und die grundsätzlichen F d 
dieser Modelle. un arnente 

1.2.1 Religionszugehörigkeit als Grundlage der Herrschaft 

Im christlichen wie im islamischen Bereich wurde in der Verga h . 
d · d ngen eit 

un w ir mancherorts auch heute noch die Religionszugeho .. · 'k · 
G dl ng e,t als 

run age der beanspruchten bzw. ausgeübten Herrschaft ang h 
h . ese en 

Manc e Erscheinungsformen dieser Vorstellung führten zu Vor h · 
· d' ge ens-

weisen, 1e von der betro'.f~nen Seite als Ungerechtigkeit empfunden 
wurden und werden: polrt1sche Diskriminierung, Einschränkun d 
Religionsfreiheit und der frei en Religionsausübung. g er 

1.2.2 Relative Toleranz 

In der Geschichte des Christentums9 muß man in bezug auf die Gewäh
rung. von Toleranz zwischen ve rschiedenen Konstellationen unter
scheiden: 

• Befanden sich die Christen in der Minderheit und wurden unterdrückt 
dann wurde eine Trennung von Staat und Kirche und eine Untersehei~ 
dung der Zuständigkei ten gefordert. 

•. Bildeten die Ch_ri~ten die Mehrheit, dann wurde das Christentum prak
tisch zur Staatsreligion. Die religiösen Minderheiten wurden unterdrückt 
die Spuren heidnischer Religionen wurden zerstört. ' 

• Im ':"'itt~lalter e~folgte die Bildung der ,Christenheit' und die Festigung 
~:r Einheit von Kirche und Staat, was zu folgenden Erscheinungsformen 
fu_hrte: Ve~olgung der Häretiker (begründet durch ähnliche Argumente 
wie 1_n .der islamischen Tradition hinsichtlich der Apostasie, ridda)1°; Dis
knmin1erung von Nichtchristen . 

9 Vgl. J. Lee/er, Die Geschichte der Rel igionsfreiheit im Zeita lter der Reformation 2 
Bde., Stuttgart 1965;}. Leclercq, Kirche und Freiheit, Essen 1964 (beide Werke aus d~m 
Französischen übersetzt ). 

.. . 
10 Vgl. Thomas vo~ Aquin, Summa theo l. 11 / 11 q . 10 a. 8 ad 3 . Siehe meinen Beitrag: Re

ligiose Toleranz in Christen tum und Islam. Elemente zu einem Vergleich, in: A. Th. Khoury, 
Der Islam kommt uns näher. Worauf müssen wir uns einstellen?, Freiburg 1992, 90-105. 
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Im Islam herrschte das dimmi-System. 11 Dieses Modell beinhaltet im 
Prinzip Toleranz, wenigstens gegenüber Juden und Christen und Ge
meinschaften von Offenbarungsreligionen (vgl. Koran 2,256). Wo diese 
Toleranz auch im Gesetz verankert wurde, bracht sie einen gewissen 
5 hutz der Minderheiten gegen die Wil lkür der Mehrheit und die Über
griffe der Eiferer. Auch wurde eine Teilgemeinschft zwischen Muslimen 
und Christen ermögl icht (Tischgemeinschaft, Mischehe - einseitig im 
Islam-, bedingte Freundschaft). Gleichwohl blieb das pol itische Prin
zip unangetastet: Vollbürger sind nur die Muslime. Mit den Nicht-Musli
men verbindet diese nur eine rel ative Solidarität. Ihre Oberhoheit 
drückt sich darin aus, daß sie den Christen nur die Toleranz der Herr
schenden (d ie doch in Willkür entarten kann und in der Geschichte ent
artet ist) gewähren : To leranz als Gnade, die zurückgenommen werden 
darf, wen n das Interesse der islamischen Gemeinschaft es als angezeigt 
ersche inen läßt12 - eine Toleranz also, die nicht als geschuldetes Recht 
in den Beziehungen von Gleichberechtigten verstanden und gehand
habt wird. 

1.2.3 Hartnäckige Vorurteile 

Heute noch w ird der Islam in christlichen Kreisen mit Vorurtei len belegt, 
die oft nur Ausdruck von Unwissen und Ungerechtigkeit sind. Ähnliches 
ist von islam ischer Seite zu beobachten. 
, Christen neigen dazu, die großartigen Leistungen islamischer Länder in 
Geschichte und Gegenwart auf dem Gebiet der Kultur und der Zivilisa-

11 Vgl. A. Fattal, Le statut legal des non-musulmans en pays d'Jslam, Beirut 1958; /. 
Gauss, Toleranz und Intoleranz zwischen Christen und Muslimen in der Zeit vor den 
Kreuzzügen, in: Saeculum 19 (1968) 362- 389; A. Th. Khoury, Toleranz im Islam, Mainz 
u. a. 1980 (Neudruck: Religionswissenschaftliche Studien; 8, Altenberge 1986); R. Paret, 
Toleranz und Intoleranz im Islam, in: Saeculum 21 (1970) 344- 365; A. Noth, Möglichkei
ten und Grenzen islamisd1er Toleranz, in: Saeculum 29 (1978) 190-204; A. Th. Khoury, 
Christen unterm Ha lbmond. Religiöse Minderheiten unter der Herrschaft des Islams, Frei
burg 1994. 

12 A. Fattal (a. a. O . [Anm. 11] 83) schreibt: ,,Einige Gelehrte wie Tabar, und Ibn 
Taymiyya lehren, daß die Schutzbürger ihren Status in dem Maße genießen, in dem die 
Muslime ihre Dienste brauchen. Wenn die e nicht mehr gebraucht werd n, dann kann 
der Imam die Schutzbürger verbannen, nach dem Beispiel des Propheten, der die 
Juden von Khaybar verbannt hat. Der Schutzbund (dimma) wird hier verstanden als 
ein wirkl icher Ausbeutungs-Schutz, der beendet wird, sobald er nicht mehr r ntabel 
ist.'' 
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tion 13 zu übersehen und die islamische Religion für die gegenw·· . 
Rückständigkeit mancher islamischer Länder im Bereich der w~rtige 

. . . 1ssen-
schaft, der Technik, der Organ1sat1on und der allgemeinen Ziv1·1·1 t· 

. sa1on verantwortlich zu machen. 

• ~usli~e verwechsel
1
n ständig den Westen mit dem Christentum, als 

ware die ,Christenheit des Mittelalters nicht längst durch den säkulari
sierten Staat ersetzt worden. Sie neigen dazu, das Christentum für d' 
Mißstände und die Unterdrückung der islamischen Tradition in der Kol 1~ 
nialzeit haftbar zu machen. 0 

• Christen neigen dazu, vor allem die fanatischen, militanten Muslime 
die mit Terrorakten in Verbindung gebracht werden, als die eigentliche~ 
Vertreter des Islams zu betrachten. Sie übersehen immer wieder die 
friedfertige Mehrheit der Muslime in der Welt. Islam und Schwert werden 
ständig in Verbindung miteinander gebracht. 

• Muslime wollen partout die westl iche Gesellschaft als dekadente 
Gesel lschaft kritisieren, ohne sich die Mühe zu machen, diese Gesell
schaft in ihren Komponenten näher zu betrachten und gerecht zu würdi
gen. Oder sie wittern fast überall Spuren einer Kreuzzugsmental ität im 
sogenannten ,christlichen' Westen.14 

Die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen in fast al len Län
dern der Welt sind wegen ihrer schwer belasteten gemeinsamen Ge
schichte von großen Spannungen überschattet. Intellektuell, emotional, 
sozial und politisch macht ihnen allen ihr gemeinsames Erbe aus der Ge
schichte zu schaffen . 

13 Vgl. meinen Beitrag: Der Islam in der europäischen Geistesgeschichte, in: A Th. 
Khoury, Was ist los in der is lamischen Welt? . Die Konflikte verstehen, Freiburg 31991, 
136-154; C. C. Anawati, Zur Geschichte der Begegnung von Christentum und Islam, in: 
A. Bsteh (Hrsg.), Der Gott des Christentums und des Islams (Beiträge zur Religionstheolo
gie; 2), Mödling 1978 (Nachdruck 1992), 11-35 (bes. 19-25). 

14 Vgl. die Untersuchungen von P Khoury, L' lslam critique de l'Occident clans la pen
see arabe actuel/e . Islam et secularite, Bd. 1 (Religionswissenschaftliche Studien; 35, l ), 
Würzburg u. a. 1994; Bd. 2 (Religionswissenschafliche Studien; 35, 2), Würzburg u. a. 
1995; Bd. 3 (Religionswissenschaftlich e Studien; 35, 3), Würzburg u. a. 1996. 

15 Vgl. meinen Beitrag: Auf dem Weg zu einer Ökumene der Religionen - die Etappe 
des II. Vatikanum, in: K. Richter(Hrsg.), Das Konzil war erst der Anfang. Die Bedeutung 
des 11. Vatikanum für Theologie und Kirche, Mainz 1991, 106-118. Dort weiterführende 
Literatur. 
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2. Wende im Christentum 15 

2.1 Bereitschaft zum Dialog 

In Würdigung des Umstandes, daß die Welt enger zusammenrückt und 
die Völker einander immer näherkommen, suchen die christlichen Kir
chen bei den nichtchristlichen Re ligionen nunmehr über das Trennende 
hinaus, das hervorzuheben, was den Menschen und den Religionen 
gemeinsam ist. 

2.1.1 Die nichtchristlichen Religionen ernst nehmen 

Die Grundhaltung in der Begegnung mit den anderen ist von der Bemü
hung inspiriert, die Menschen und ih re jeweilige Religion ernst zu neh
men. Denn die nichtchristlichen Religionen sind die Quelle, bei der die 
Menschen die Antwort auf die wichtigen und richtigen Fragen des 
Lebens suchen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in den sechziger Jah
ren dieses Jahrhunderts diese Fragen so formuliert: ,,Was ist der Mensch? 
Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute, was die Sünde? 
Woher kommt das Leid, und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum 
wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die Vergeltung nach dem 
Tode? Und sch ließlich: Was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis 
unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen? 1116 

2.1.2 Die nichtchristlichen Religionen näher kennenlernen und hoch
achten 

Wer die Begegnung mit den anderen sucht, muß sich bemühen, Einblick 
zu gewinnen in ihr Erbe, in ihre Sprache und in ihr Brauchtum, vor allem 
aber in die sittliche Ordnung, die ihnen ihre Religion vermitte lt, in die reli
giösen Vorschriften und Vorstellungen, die ihr Leben inspirieren und 
prägen. 

2.1.3 Das Wahre und Gute in den Religionen anerkennen, wahren und 
fördern 

Die Christen sollen nichts von dem ablehnen, was sie in den nichtchristli
chen Religionen an Wahrem und Gutem entdecken. Das Zweite Vatika
nische Konzil sieht in diesen Elementen 11einen Strahl jener Wahrheit", 

16 Erk lärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen ,,Nostra 
aetate", Art. 1. 
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die die Wahrheit Gottes und seines menschgewordenen Sohne . 17 . . .. S Ist 
und eine Wirkung der Fugung Gottes.18 So gilt es, eine positive Halt ' 
gegenüber diesen Religionen einzunehmen und das was sie an G ung 

' utern 
und Wahrem enthalten, anzuerkennen, zu wahren und zu förder n. 
2.1.4 Dialog und Zusammenarbeit suchen 

Was ?em :hristli~hen Erbe und den nichtchristlichen Religionen gemein
sam 1~t, bildet eine ausreichende Grundlage für einen offenen Dialog 
und eine entschlossene Zusammenarbeit. 

2.2 Was hat sich geändert? 

2.2.1 Heilsmöglichkeit der Nichtchristen 

Die nichtchristl ichen Religionen werden nicht mehr in undifferenzierter 
Weise negativ beurteilt. Den Nichtchristen wird eine Heilsrnöglichkeit 
eingeräumt. ,,Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne 
Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinem im 
Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluß der Gnade in 
der Tat zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Die göttliche 
Vorsehung verweigert auch denen das zum Heil Notwendige nicht, die 
ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekom
men sind, jedoch, nicht ohne göttliche Gnade, ein rechtes Leben zu füh
ren sich bemi.ihen."19 

Die Heilsmöglichkeit der Nichtchristen hängt also mit dem Wahren 
das sie erkennen, und mit dem Guten, das sie tun, zusammen. Und 
gerade dies verbindet sie mit der Gnade Gottes. 

2.2 .2 Besondere Würdigung der re ligiösen Haltung der Muslime 

Aus den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils seien hier zwei 
Stellen wiedergegeben: 

,,Der Heilswille [Gottes] umfaßt aber auch die, welche den Schöpfer an
erkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Glauben 
Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den barmher
zigen, der die Menschen am Jüngsten Tag richten wird". 20 

17 „Nostra aetate", Art. 2. 
m Dekret über· die M issionsarbeit der Kirche „Ad gentes", Art. 26. 
19 Konstitution über die Kirche „Lumen gentium ", Art. 16. 
20 „ Lumen gentium", Art. 16. 
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Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den allei
~igen Gott anbeten [ . . . ] Sie mühen sich, auch seinen verborgenen Rat
schlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen [. .. ] überdies erwarten 
sie den Tag des Gerichtes, an dem Gott al le Menschen auferweckt und 
ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittl iche Lebenshaltung und ver

ehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten. Da es jedoch 
im Lauf der Jahrhunderte zu manchen Zwistigkeiten und Feindschaften 
zwischen Christen und Muslimen kam, ermahnt die Heilige Synode alle, 
das Vergangene beiseite zu lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Ver
stehen zu bemühen und gemeinsam einzutreten für Schutz und Förde
rung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des 
Friedens und der Freiheit für alle Menschen". 21 

2.3 Weitere Etappen zu einer ,Ökumene der Religionen' 

2.3.1 Zu einer Theologie der Religionen 

Aus dem Gesagten lassen sich weitere Konsequenzen ziehen, die eine 
neue Ausrichtung begründen und die Etappen des Weges zu einer ,Öku
mene der Religionen ' andeuten. 

Denn die Frage ist: Wie wahr und wie gut, wie heilswirksam sind die 
positiven Werte in den Religionen? Hier geht es um eine präzisere 
Best immung der Heilsrelevanz nichtchristlicher Religionen: Sind die 
nichtchristl ichen Religionen ordentliche Heilswege für ihre Gläubigen, 
sind sie von Gott positiv gewollte Heilswege? In welcher Beziehung steht 
ihre Heilswirksamkeit zur Hei lstat Christi und auch zum Christentum? 
Welche Rolle spielen diese Religionen im Heilsplan Gottes? 

Die Tendenz in der theologischen Reflexion der Christen heute geht 
dahin, die Beziehungen von Christen und Nichtchristen, von Christen
tum und nichtchristlichen Religionen als die von Partnern im Dialog anzu
sehen. Der Dialog kann nicht eine Einbahnstraße sein, sondern er muß 
der Austausch unter Partnern sein, welche beide Zuhörende und M ittei
lende, Empfangende und Gebende sind. 

Dies besagt, daß diejen igen, die im Dialog engagie1t sind, bereit sein 
müssen, jeweils vom anderen zu lernen, die bei der Religion des Partners 
erkannten und anerkannten Werte auch aufzunehmen und nach Mög-

21 „ Nostra aetate", Art. 3. 
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lichkeit in die eigene Tradition zu integrieren. Denn diese als w h 
. . a rund 

gut anerkannten Werte sind die Spuren Gottes und die Wirkung . 
G · · L b d seines _e1stes 1m e en er Menschen . So gehen die Partner gemeinsam auf 
die Suche nach Gott, dem gemeinsamen Herrn aller und nach de · 
gralen und lebendigen Wahrheit. ' r inte-

Dies alles führt zur Bejahung der Komplementarität aller Wirku 
h . . . ngser-

sc einungen des Geistes Gottes in den Menschen und in derGeschich 
So können die Gläubigen aller Religionen die vollkommene Gestalt te. 
der sie alle berufen sind, immer tiefer und deutlicher - auch in d zu 
Gesichtszügen der jeweils anderen - erkennen. So lernen sie, das w~: 
ken Gottes in der Geschichte besser und genauer zu erkennen und an
zunehmen und, damit verbunden, die wahren Dimensionen der Univ _ 
salität zu erkennen und zu verwirk lichen, die der Religion Gottes:~ 
eigen sind. 

Gleichwohl bedeutet dies nicht die Suche nach einer einförmigen und 
eintönigen Universalität und damit die Zerstörung der vie len Kulturen 
die bei den Menschen entstanden sind. Es gilt vielmehr, einen Konsen~ 
über die Grundwerte zu suchen, aber eine bunte Universalität zuzu las
sen, auszuhalten, zu bejahen, zu förden und mit Freude und Dankbar
keit zu genießen. 

2.3.2 Für ein ,brüderl iches Gespräch' 

All das ist leichter gesagt als getan. Ein Weg dorthin ist das ,brüderli che 
Gespräch'. Und das ist ke in leichtes Unterfangen. Diese schwierige Au f
gabe erfordert eine entschiedene Offenheit des Geistes und eine große 
Bereitschaft des Herzens. Wer den Dialog, zumal ,das brüderl iche Ge
spräch', sucht, muß berei t sein, aus sich selbst herauszugehen, aus dem 
geschützten Bereich des eigenen Lebens, aus der gewohnten Sicherheit 
der eigenen Trad ition auszuziehen, auf den anderen zuzugehen und sich 
um Ve rstehen zu bemühen. 

Dem gegenseitigen Verstehen dient eine möglichst objektive Infor
mation, die aus der Mittte des eigenen Selbstverständnisses der jeweili
gen Religion ausgeht und versucht, wieder zu dieser lebendigen Mitte 
vorzudringen, um damit dem Partner in se iner Identität zu begegnen. 
Es geht nicht um bl indes Entgegenkommen. Die Verpflichtung zu r 
Wahrheit und die Suche nach der Wahrheit ve rlieren auch hier nicht 
ihre Berechtigung und ihren Platz. Kritische Offenheit, kritische Sympa-
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thie werden geradezu gefordert, und dies aus Liebe zur Wahrheit, aus 
Respekt fü r den Gesprächspartn er, den man in seiner Person, in seiner 
Oberzeugung und in seiner Religion wirkli ch ernst nimmt. Diese kriti 
sche Haltung schützt die Gesprächspartn er vor einem nivell ierenden 
Synkretismus. . 

Aber der Dialog lebt nicht nur von der Au fgeschlossenheit und der 
Aufnahmebereitschaft der Gesprächspartner. Er lebt gleichermaßen von 
der Dynamik der ernsten Treue zur eigenen Überzeugung und zur eige
nen Religion. Diese Treue ist kein blindes Festhalten an allem, was in 
irgendeiner Form zur Tradition gehört. Sie läßt aber auch nicht zu, daß 
man leichtfertig das aufgibt, was zur Substanz einer Tradition gehört und 
die Identität einer Religion ausmacht bzw. darstellt. Diese dezidierte und 
offene Treue zur eigenen Identität ist ein Grundpfei ler des echten, frucht
baren Dialogs. 22 

2.3.3 Für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

Gleichbedeutend, vielleicht noch dringender ist das Zustandekommen 
einer praktischen Zusammenarbeit zwischen den Religionen auf ver

schiedenen Ebenen in der Bemühung um Lösungen für die gemeinsa
men Probleme, die heute alle Menschen betreffen und bewegen. 

Aus der Vielzahl solcher Probleme seien hier vor allem folgende er
wähnt: Mögl ichkeit des fried lichen und gedeihlichen Zusammenlebens 
in einer pluralen Gesellschaft, in einer multikulturellen, weltanschaulich 
differenzierten Gesellschaft; Frieden und Friedenssicherung; Wahrung 
der Schöpfung und Harmonie zwischen Mensch und Natur; Gerechtig
keit für alle Menschen; Entwicklung und Solidarität; Umgang mit den 
neuen, den Menschen bedrohenden und manipul ierenden Technolo
gien. 23 

Dialog und Zusammenarbeit sollen Christen und M uslime füreinan
der öffnen und sie einander näherbringen; sie sollen ihnen ermöglichen, 
in unserer einen Welt die Zusammengehörigkeit aller Menschen vor 
Gott die Solidarität aller mit allen, die universale Brüderli chkeit zu erfah-

' 
ren und zu erleben. 

22 Vgl. mein Buch : A. Th. Khoury, Der Islam. Sein Glaube - seine Lebensordnung -
sein Anspruch {Herder/Spektrum; 4167), Freiburg u. a. 41996, 229-230. 

21 Vgl. mein oben {Anm. 22) zitiertes Buch S. 236. 
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3. Zukunftsperspektiven 

3.1 Neuorientierung 

Not tut eine Neurorientierung an Werten des Christentums und des 
Islams, welche ja weitgehend den beiden Religionen gemeinsam sind 
Gefordert ist eine humane Gesellschaftsordnung, die auf der unantast~ 
baren Würde des Menschen gründet und die, wenn sie auch in die Praxis 
umgesetzt wird, fo lgende Ergebn isse zeitigen soll: 
• eine brüderliche Gerechtigkeit, 

• eine barmherzige Handhabung von Rechten und Pfl ichten, 
• Einräumen von Priorität für die Rechte der Schwachen, Option für die 

Armen und Entrechteten, 
• Bereitschaft zur Versöhnung, 

• ein positives Angebot der Versöhnung an die Mitglieder der jeweils 
anderen Rel igionsgemeinschaft, 

• statt gewaltbereiten Strebens nach Herrschaft Pflege des Friedens. 

3.2 Einige Grundsätze 

Um die Menge der Erfahrungen von Ungerechtigkeit in den Beziehungen 
zwischen Christen und Muslimen zu verringern, sol lten fo lgende Grund
sätze beachtet werden: 

• Eine andere Rel igion ist nicht deswegen falsch, weil sie anders ist als 
unsere eigene. 

• Eine Rel igion ist kein einfaches Ganzes. Sie enthält sehr viele, verschie
dene Elemente. Einige von ihnen können als falsch betrachtet werden, 
ohne daß dadurch die ganze Religion als falsch angesehen werden muß. 
• Andersartigkeit ist nur Andersartigkeit, nicht unbedingt Gegensatz zum 
eigenen Glauben und zum eigenen Moralkodex. Andersartige Elemente 
können sich in einem größeren und brei teren Zusammenhang als mit 
dem eigenen Glauben vereinbar erweisen. 

• Der Andersdenkende ist nicht automatisch ein Irrender, Schwachsinni
ger, irrational Denkender, Törichter ohne Verstand oder bösen Wi llens. 

3.3 Für eine brüderliche Gerechtigkeit 

Von großer Bedeutung für die Zukunft der Christen und der Musl ime 
sowie für die Zukunft der Menschheit ist das Anliegen, eine Gesellschaft 
aufzubauen, die auf einer brüderlichen Gerechtigkeit gründet. 
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3.3.1 Religiöse Grundlage 

Der Koran ruft die Muslime auf: ,,0 ihr, die ihr glaubt, tretet für die Ge-
rechtigkeit ein und legt Zeugnis für Gott ab." (4,135; vgl. 5,8). . 

Das Zweite Vatikanische Konzil schreibt an die Adresse der katholi
schen Christen folgendes: 
• ,,Allen Menschen gegenüber muß man Gerechtigkeit und Menschlich
keit walten lassen" .24 

• Diese von Menschlichkeit durchd rungene, von der Liebe beseelte 
Gerechtigkeit muß nicht nur im politischen Leben25, sondern auch im 
wirtschaftlichen Bereich walten: ,,Gott hat die Erde mit allem, was sie ent
hält, zum Nutzen al ler Menschen und Völker bestimmt; darum müssen 
diese geschaffenen Güter in einem billigen Verhältnis al len zustatten 
kommen; dabei hat die Gerechtigkeit die Führung, Hand in Hand geht 
mit ihr die Liebe". 26 

Papst Paul VI. äußerte sich im Jahr 1967 in einem Schreiben an die isla
mische Weltgemeinschaft anläßlich des Rama<;Jän-Festes über die 
Begegnung zwischen Christen und Muslimen: ,,Warum sollten wir dies~ 
Begegnung nicht intensivieren? Geht es doch darum, der Menschheit 
noch bewußter als bisher das Zeugnis von Gerechtigkeit, Achtung und 
Liebe nahezubringen [ ... ] Da wir den Glauben an den gleichen Gott tei
len, sol lten wir ihn anrufen, daß er uns einander jeden Tag näherbringen 
möge, damit wir fähig werden, jeder auf seine Art, für eine höhere Wahr
heit, für Gerechtigkeit und für den Frieden in der Welt zusammenzu
arbeiten. "27 

Außerdem gelten im Christentum und weitgehend auch im Islam fol
gende Grundsätze: 
• Fundamentale Gleichheit aller Menschen als Geschöpfe Gottes. 
• Al le Geschöpfe Gottes, hier besonders alle Menschen, gehören zu
sammen, al le sind auf Kommunikation und Zusammenarbeit angelegt 
und angewiesen. 

24 Erklärung über die Religionsfreiheit „Dignitatis humanae", Art. 7. . ,, 
25 Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et spes , 

Art. 73. 
26 „ Gaudium et spes", Art. 69. . 
27 Zitiert in: M. Fitzgerald - A. Th. Khoury - W Wanzura {Hrsg.), Moslems und Chri

sten - Partner? (Islam und westliche Welt; 1 ), Graz 1976, 125-126. 
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• Alle Menschen bilden eine große Familie; sie sind miteinander in ei 
umfassenden Solidarität und in einer universalen Brüderlichkeit (b ner 
Geschwisterl ichkeit) verbund en. zw. 

• So lidarität und Geschwisterlichkeit sind nicht beliebig, sondern ver
bind li ch. Sie beinhalten die Verantwortung all er fü r alle. Sie sind daher al 
Grundsätze der sozialen und politischen Ordnung das Fundam nt einer 
weltumspannenden brüderlichen Gerechtigkeit. 

• Darin drückt sich die Bemühung aus, die Gerechtigkeit Gottes nachzu
ahmen, deren Maß seine Barmherzigkeit ist. "Wenn Gott uns so geliebt 
hat, müssen auch wir einander lieben. " (1 Joh 4,11 ). 

3.3.2 Notwendigkeit einer ,brüderlichen Gerechtigkeit' heute 

Die hier heraufbeschworene ,brüderl iche Gerechtigkeit' ist umso not
wendiger, als die Struktur der Industriegesellschaft im Begriff ist, die 
Struktur der Gesellschaft in der ganzen Welt zu werden. 28 Diese Struktur 
ist durch die Atomisierung der Ro llen und die Rational isierung der Pro
duktionsvorgänge und der Lebensformen gekennzeichnet. Sie trägt 
nicht dazu bei, die Kontakte zwischen den Menschen zu verstärken und 
zu vertiefen. Im Gegenteil, als Ergebnis der objektiven, menschlich neu
tra len Wissenschaft und der anonymen Technik ist sie dabei, eine Gesell
schaft ohne humanes Gesicht zu schaffen, eine total verwaltete und 
uneingeschränkt manipu lierbare Gesellschaft, in der der Rest an Seele 
verlo renzugehen droht. 

Die brüderliche Gerechtigkeit ist umso notwendiger, als die Kluft zwi
schen den Völkern immer dramatischer wird und als die Verteilung der 
Güter des gemeinsamen Erbes der Menschheit immer rascher zugunsten 
der reichen und zum Schaden der armen Länder geschieht. 

Die brüderliche Gerechtigke it ist umso notwendiger, als die Welt hin
und hergerissen ist zwischen der unentbehrlichen Bildung einer Weltge
meinschaft, die allein das Leben und überl eben der Vö lker sichern kann, 
und dem Rückzug aus dieser Gemeinschaft in die Gettos des Partikularis
mus auf der Suche nach nationaler, ethnischer, kultureller oder re ligiöser 
Identität. 

28 Ich übernehme hier und im nä hsten Abschnitt einige Fo rmulierungen meines Bei
trags : Ch risten und Musl ime. Gemeinsam unt r dem Wort Gottes stehen, in : A. Bsreh 
(Hrsg.), Hören auf sein Wort. Der Mensch als Hörer des Wortes Gottes in christlicher und 
islamischer Überlieferung (Beiträge zur Religionstheologie; 7), Mödling 1992, 30-32. 
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3.3 ,3 Ausdrucksformen der brüderli chen Gerechtigkeit 

.. derliche Gerechtigkeit kann in sehr verschiedenen Formen ihren Aus
:~~ck finden. Es seien hier einige Beispiele a~geführt, ~eiche auf die 
oben erwähnten Ungerechtigkeitserfahrungen 111 den Beziehungen zwi
schen Christen und Muslimen Bezug nehmen. 

Brüderliche Gerechtigkeit erkennt das Recht der Menschen auf Wahr
heit an. Dieses Recht bedeutet unter anderem das Recht, -~erst~nd~n und 
· einer brüderlichen Haltung beurteilt zu werden. Es ware ein dnngen
~es Gebot an die Adresse der Christen, ihre Urte ile ~ber den ~ro~-h~ten 
Mubammad29 , über den Koran und über die Muslime von v'.e!f~lt1ge~ 
Vorurteilen zu befreien . Es ist an der Zeit, den kulturellen, z1vil1saton
schen und religiösen Beitrag des Islams in der Geschichte der Mensch-

heit gebührend zu würdigen. . . 
Auf der anderen Seite dürfen wir Christen erwarten, daß die Muslime 

damit aufhören, uns als Ungläubige (kuffär) zu bezeichnen und zu 
behandeln . Warum weigern sich immer noch viele M usl ime, die Erläute
rungen der Christen in bezug auf ihren eigenen Glauben und ihr eigenes 

Verständ nis dieses Glaubens ernst zu nehmen? 
Ferner: Wie weit geht unsere Bereitschaft als Christen, von den Musli

men zu lern en: den tiefen, unerschütterli chen Glauben, die ungebro
chene Treue zu Gott und die So lidarität mit den Glaubensbrüdern und 

-schwestern? 
Und w ie steht es mit der Bereitschaft der Muslime, darauf zu verz ich-

ten das Christentum als eine völlig überholte Religion zu betrachten und 
zu ;,,einen daß sie von Christen nichts zu lernen hätten? Auch ein Mus
lim kann ;ürd igen, daß es Christen gibt, die sich m it aller Kraft in den 
Dienst der Liebe zu Gott und zu den M enschen stellen, daß Christen ihre 
Verantwortung für die Welt ernst nehmen und sich um die Bewältigung 
der Probleme der M enschen und um die Errichtung einer humaneren 

Gesellschaftsordnung bemühen. 

29 Vgl. R. Caspar, Traite de theologie musulmane, Bd. 1, Rom 1_987, 92- 116; L. Hag~
mann, Propheten - Zeugen des Glaubens. Koranische und biblische Deutungen (Reh· 
gionswissenschaftl iche Studien; 26), Würzburg u. a. 21993, 182-199; A. Th . KhourY, Wer 
war Mubammad? Lebensg schichte und prophetischer Anspruch (Herd er-Taschenbuch; 

1719), Freiburg 1990. 
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Schlußbemerkung 

Im Bewußtsein ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Herstel lun 
dieser humanen und gerechten Gesel lschaftsordnung haben Christe~ 
und Muslime die Pflicht, mite inander solidarisch zu sein und ihre Kräfte 
zu bündeln und ihre Möglichkeiten zur Lösung der Probleme unserer 
gemeinsamen Welt einzusetzen. 

Es wäre eine in ihrer Tragweite für die Zukunft der Christen und der 
M uslime sow ie für die Zukunft der gesamten Menschheit nicht zu über
schauende, sehr schwerwiegende Ungerechtigkeit, wenn die Christen 
und die M usl ime auch heute weiter darauf bestehen wollen, 
• sich gegenseitig mißzuverstehen und abzulehnen, 
• sich gegenseitig zu rückzuweisen und auszugrenzen, 
• einander die geschuldete Solidarität zu verweigern . 

Umgekehrt: Es wäre für sie selbst und für die gesamte Menschheit ein 
kaum zu überschätzender Gewinn, wenn es ihnen gelänge, untereinan
der mehr Verständigung, mehr Vertrauen, mehr Solidarität, mehr Zusam
menarbeit zustandezubringen. 

Nicht mehr Gegner sollen Christen und Muslime bleiben und gegen
einander sein. 

Partner sollen sie werden und miteinander zusammenarbeiten und 
sich gemeinsam einsetzen. 

Ja, noch mehr: Freunde sollen sie werden und füreinander und 
zusammen für die gesamte M enschheit da sein und wi rken. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Khamene'i Den Ausführungen von Herrn Khoury b!.n ich mit gr~ßem 
Interesse gefolgt. Wie erwartet, war seine Gedankenfuhrung dabe.1 sehr 
überlegt und wissenschaftlich fundiert. Ich möchte im folgenden eigent
lich weniger Fragen stellen oder versuchen, bestimmte Aussagen zu kor
rigieren, als vielmehr die eine oder andere Erklärung bzw. Ergänzung 

anbringen. 

Toleranz ist 
Zunächst zu einigen Punkten, die aus historischer 
und manch anderer Sicht diskussionswürdig erschei

im GeiSte nen. Da ist zum einen die Frage der Toleranz, im 
von Freundschaft besonderen der Toleranz auf der Ebene islamischer 
zu \'erStehen Herrschaftsausübung dem Christentum gegenüber. 

Diejenigen, die diese Herrschaft ausübten, taten dies im Sinne ihrer 
Regierungsverantwortung. Da sie ihren eigenen Leuten gegenüber sich 
anders zu verhalten hatten, entstand tatsächlich durch die Bevorzugung 
der einen und die Benachteil igung der anderen eine gesellschaftliche 
Ungleichheit, kam es im Falle der Benachteiligten zu einer Gruppe von 
Menschen, die von den anderen als Bürger zweiten Ranges bezeichnet 
wurden. Es scheint mi r in diesem Zusammenhang w ichtig, den Begriff 
der ,Toleranz' nicht ohne weiteres als gleichwertig dem Begriff der 
Freundschaft' zu betrachten: denn ,Toleranz' schließt nicht jenen inne

~en emotionalen Aspekt ein, der flir das Verständnis dessen, was 
,Freundschaft' meint, wesentl ich ist. Es wird vom Propheten, Hei l und 
Friede sei mit ihm, überliefert, daß er am Sterbebett die folgenden Worte 
gesprochen habe: ,,Wer einem Christen oder einem anderen Sch~tz
befohlenen (dimm,) Schaden zufügt, fügt ihn auch mir selbst zu!" Diese 
Überlieferung - und man kann sie w ie ein Vermächtnis des Propheten 
betrachten - zeigt im höchsten Maß, daß ,Toleranz' nur dann recht ver
standen wird, wenn man sie im Geiste von ,Freundschaft' versteht. Dies 
aber kann nicht Aufgabe einer Regierung sein, sondern ist persönl iche 

Aufgabe eines jeden Muslims. 

Minderheiten 
im islami chen 
Herrschafts-
bereich 

Ein Blick in die Geschichte des Islams und der Bezie
hungen zwischen Muslimen und Christen zeigt, daß 
die tyrannischsten unter den muslimischen Herr
schern den rel igiösen Minderheiten, die in ihrem 
Gebiet wohnten, mehr geholfen haben als andere 
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Könige. Das kann man in der span ischen Geschichte ebenso seh . 
. . d . . . en w,e 
111 Jener es osmanischen Reiches. Nicht selten findet man d' 
Umstand auch in der christlichen Literatur Beachtung geschenkt iesen, 

dort das Verhalten des Christentums in vergleichbaren geschich'tthenn 
S. · d 1 · d · ic en 1tuat1onen geta et w ir . Das 1st woh l auf jene tragende Kultu r z „ k 

f „ h d" d uruc _ 
zw u ren, 1e as Leben der Muslime im Sinne einer rechtlichen d 
moralischen Verhaltensnorm verbindlich prägt, so daß es selbst des ~°._ 

h H h . h „ 1· h . h "h p tl sc en errsc ern nie t mag 1c war, sie I r ganz zu entz iehen o· 
Geschichte zeigt jedenfalls, daß sie tatsächlich so gehandelt habe. ie n. 
Suche ich dafür eine Erklärung, so kann ich sie darin finden, daß der lsl 
. . d ~ 
111 _se inem Fun ament darauf angelegt ist, die Christen, wie überhaupt 
,die Leute des Buches', als G lieder der einen großen Gemeinschaft d 

einen Glaubens gleich zu behande ln - und zwar nicht nur auf d:: 
Grundlage der Menschlichkeit, mensch lieh er Rücksichtnahme also, son

dern weil sie darüber hinaus im weltanschau lich religiösen Bereich mi t 
uns tiefe Gemeinsamkeiten haben. Auf der anderen Seite zeigt die 
Gesch ichte, daß es in der staatl ichen Gesetzgebung der verschiedenen 
Länder oft zwei Arten von Gesetzen gab: die einen ,für die edlen Athe

ner' bestimmt, die anderen ,für die Fremden'. Derartiges ist auch in die 
internationalen Bestimmungen aufgenommen worden. Man müßte hier 
auf alle die verschiedenen Detai ls eingehen, wollte man daran Kritik 

üben . Doch geht es hier ohne Zweifel nicht nur um religiöse Belange, 
sondern auch um al lgemeine weltliche Angelegenheiten. Jedenfalls 
befindet sich ein Mensch, der mit ein r Regi rung eine Art vertraglicher 
Regelung eingeht, um in einem bestimmten is lamischen Land zu leben 

unter dem Schutz des Islams. Die örtliche Aufenthaltsgenehmigun~ 
bedeutet fü r ihn, daß er die öffentlichen D ienstleistungen in Anspruch 
nehmen kann und auch die allgemeinen Erwerbsmöglichkeiten erhält. 
Seinerse its geht er natürl ich auch verschiedene Ve rpflichtungen ein . 

die Christen 
im Verständnis 

de Islam 

Ein zweiter Problemkreis bewegt sich um die Frage, 

inwieweit der Islam Christen als Ungläubige betrach
tet. Ursprünglich war der Islam mit zwei Gruppen 
von Menschen konfrontiert: mit den Gläubigen der 

himmlischen Re ligionen - Juden, Christen, Zoroastriern - und mit den 

Götzendienern. Hinsichtlich der letzteren finden sich sehr harte Bestim
mungen, die in jener Ze it keine Versöhnung zu ließen. In den Ang höri
gen der göttlichen Religionen jedoch sehen wir keine Götzenanbeter 
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bzw. Menschen, die Gott jemanden beigesellen. Wo man aber die Chri

ten als solche betrachtete, führte dies notwendigerweise dazu, daß sie 

:1s Ungläubige ga lt n. Sie wissen selbst noch besser, daß w ir die Christen 
in ihren unterschiedlichen Denominationen immer als Menschen 
betrachteten, die gläubig, fromm und bescheiden sind, die in ihren Got

teshäusern sich vor Gott verneigen, kurz: die mit uns die Grundsätze der 
himmlischen Religionen teilen und der einen Familie Abrahams entstam
men. Dies findet man auch im Koran in einer sehrfeinen Weise angedeu
tet wenn dort zum Beispiel Abraham (v~I. Sure 3,67), Noach (vgl. Sure 

10:72) und die Jünger Jesu (vgl. Sure 5,111), wie überhaupt die Anhänger 
der anderen Religionen als ,Muslime' bezeichnet werden. Sie alle haben 

in ihrer Zeit und in ihrer Weise den Islam verkündet, Abraham, Mose, 

Jesus und sch ließlich der letzte der Propheten. Während man also im 
Islam die Religionen, au h das Christentum, in einem komplementären 
Sinn zueinander stehend sieht, kann man bei den anderen R ligionen oft 
beobachten, daß die eine die andere verurteilt, in der Regel jedoch nur 

jewe ils in einer bestimmten Richtung. So betrachten die Juden die Chri
sten als Ungläubige, nicht umgekehrt, und die Christen oftmals die Mus
lime. Offiziell gibt es hingegen von unserer Seite aus keine Verurteilung 

der Christen. Natürlich kann es sein, daß jemand seine eigenen G lau
bensbrüder als ungläubig bezeichnet - aber von rechtswissenschaft

licher Seite kann eine derartige Auffassung nicht vertreten werden. Wie 

Sie wissen, wird im Gegenteil das Christentum im Koran gelobt. 

Chri ten wie 
Muslime immer 
in Gefahr, für 
polit1 ehe lnter-
e. sen mißbraucht 

Ein entscheidender Punkt in der Begegnung von Mus
limen und Christen heute ist, daß wir als Anhänger 
unserer beiden Religionen mehr als je zuvor darauf 
achten müssen, von der internationalen Tagespolitik 

nicht als Spielzeug ihrer Interessen mißbraucht zu 
werden. In den vergangenen Jahrhunderten haben 

zu werden unsere Feinde immer wieder versucht, eine feind-

liche Konfrontation heraufzubeschwören. Und versucht man nicht in 
unseren Tagen wieder, das Christentum zu einem Instrument in der Hand 
der Großmächte zu ma hen - im Fall e jenes unseligen Konfliktes zweier 

benachbarter Volksgruppen in Bosnien, in ihrem gemeinsamen Land? 
Anstatt in diesem Konflikt auf der einen Seite von ,Bosniern' zu sprechen 
und auf der anderen von ,Herzegowinern', bezeichnet man die einen als 

,Muslim ', die anderen als ,Serben' und treibt damit ein Volk in den Kon-
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flikt mit einer Religion. Bringt das nicht verständlicherweise einen irani
schen, arab ischen oder indischen Muslim auf den Gedanken, daß es 
immer noch um ,Kreuzzüge ' geht, und daß es in der Tat nicht die Ser
ben sind, die Krieg führen, sondern die Orthodoxen? Al lein, der Iran 
und die Organisation, die uns beide hierher eingeladen hat, pflegen mit 
den Orthodoxen sehr gute Beziehungen und führen mit ihnen interreli
giöse Dialoge. Wir haben also keineswegs akzeptiert, was die Welt uns 
aufzwingen wollte - die Auffassung, daß die Orthodoxen gegen uns 
kämpfen. Die Pol itik jedoch will uns ständig weismachen - wenn Sie 
heute das Radio aufdrehen, werden Sie es hören - , daß die Serben 
d ieses oder jenes den Muslimen angetan haben und die Muslime den 
Serben. 

Mißhandlung 
von Christen 
steht im Wider-
Spruch zum 
Islam 

So dürfen wir uns als Anhänger unserer beiden Rel i
gionen nie dazu mißbrauchen lassen, als Instrument 
eingesetzt zu werden gegen eine andere Religion 
oder gegen ein bestimmtes Vo lk, wo es unter diesem 
Deckmantel doch mögl icherweise nur darum geht, 
die Interessen irgendwelcher mächtiger Gruppen zu 

sichern. Wir als Anhänger der islam ischen Re ligion verurte ilen jede 
Regierung, die im Verlauf der ·14 Jahrhund erte islam ischer Geschichte die 
Christen sch lecht behandelt hat. Wir sind bereit, diese Stellungnahme 
auch in jeder Resolution kundzutun, weil eine derartige Mißhandlung 
weder Gott, noch dem Islam, noch dem Geist der islam ischen Gemein
schaft entspricht. Es hat sich in diesem Fal le nur um eine partikuläre 
Gruppe von Menschen gehandelt, die unter ,Leben' nur ,Gewalt ' und 
,Schwert' verstanden haben. Viel leicht sind sie es gewesen, die den 
Islam in den Verruf gebracht haben, eine Re ligion des Schwertes zu sein. 
Doch ist die innere Überzeugungskraft des Islams so stark, daß er keines 
Schwertes bedarf. 

Das Element des po litischen Mißbrauchs seitens der po litisch Mächtigen 
sp ielt also bei der Konfrontation des Christentums mit dem _Islam - in 
Vergangenheit und Gegenwart - eine wichtige Rolle . Uns diesem Pro
blem zu stellen, gehört zu den Zie len dieser Tagung. Denn wir haben 
keine andere Möglichkeit, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, daß 
die Religionen und insbesondere die Religionen der heiligen Schriften 
imstande sind, Seite an Seite zu stehen und miteinander zu leben, als daß 
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wir dies bei derartigen Zusammenkünften in gemeinsamen Erklärungen 
zum Ausdruck bringen. 

Bedeutung 
wissenschaft
lichen Diskurses 

Sch ließlich möchte ich als Universitätsmitglied und 
als Forscher sagen, daß wir der Wissenschaft keinen 
Dienst erweisen, wenn wir dem freien wissenschaft
lich we ltanschaul ichen Disku rs den Weg versperren. 

Diskutieren ein Christ und ein Muslim ein bestimmtes theologisches 
Thema, so geschieht dies, damit sie zu einem tieferen wissenschaftlichen 
Verständn is ge langen und auf diesem Weg verschiedene offene Fragen 
klären. Es bedeutet jedoch nicht, daß ein Muslim einem Christen nahele
gen w ill, seinen Glauben zu ändern. Wir wissen, daß es auf un ivers itärem 
Boden gang und gäbe ist, in ei nem Zimmer zusammenzusitzen und 
stundenlang über versch iedene Meinungen zu einer Frage zu diskutie
ren, ohne daß jetzt einer einem anderen etwas aufdrängen will. 

So w ill auch diese Zusammenkunft nicht politischer 
Welt im Zeichen 

Art se in und für den Fall, daß eine Erklärung verab
der Einheit 

1 ff sch iedet werden so ll te, müßte sie daher im Zeichen 
gesc ia en unserer Bemühungen stehen, einen Beitrag zu lei-

sten für das friedlich e Zusammenleben der Völker und für ein gegenseiti
ges Sich-näher-Kommen der Religionen in unserer Welt. Einheit ist ein 
natürliches Gesetz, denn Gott hat die Welt auf der Grundlage von Einheit 
und Konvergenz geschaffen. So glaube ich, ohne selbst ein Christ zu se in, 
daß sich auch d ie Christen hinsichtl ich ihrer un terschiedlichen Ansichten 
einander nähern können . Und es muß uns gelingen, auch zwischen Mus
limen und Christen hinsichtlich vie ler ih rer unterschiedlichen Auffassun
gen einen Konsens zu erreichen. Es ist ein großes Ziel, Einheit zu erlan
gen . Und unser Wunsch geht dah in, daß alle Religionen zur Einheit fin
den. Wir sind prinzipiell Anhänger der Einheit, auch wenn es sie in vie
lem unter uns noch nicht gibt, und ich bete zu Gott, daß Begegnungen 
wie die unsere immer w ieder aufs neue fruchtbar werden können. Sollte 
sich im Bewußtsein mancher der hier Anwesenden von früher her die 
eine oder andere Enttäuschung niedergeschlagen haben, so bitte ich sie, 
dies bei so lchen Zusam men kün ften zu vergessen, damit w ir mit jener 
Motivation, die uns geistig und emotionell ursprünglich bewegte, unsere 
Arbe it zu Ende führen können. Darin sehe ich eine Sendung, die uns auf
getragen ist. 
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zum Konflikt 
zwischen 
,Serben' und 
,Muslimen' 

Khoury Sie haben hier noch einige weiter B . 
· 1 f·· F d e e,-sp,e e ur ragen un Erfahrungen von Ungere h · 

k . f" h d. C t1g-e1t ange u rt, 1e zwar zu unserem Thema p . . . . . assen 
die ich aber hier nicht weiter kommentieren möch ' 
1 1 „ d h te. c 1 wur e nur geme noc einmal die Haltun d 

Ch · ··b g er risten gegenu er den Serben und Muslimen ansprechen 1A, . h h. . vvarurn 
spri_c t man . 1er von ,Serben' und dort von ,Muslimen'? Sollten auf diese 
Weise Emotionen gegenüber dem Islam geschürt werden? Meines w· _ 
sens kommt d ieses Mißverständnis daher, daß sich die Bosnier selb~r 
ger~e als_ ~uslime bezeichnet haben, wenn es darum gegangen ist, ihre 
Nat1onalitat anzugeben. Trifft dies tatsächlich zu? 

Schneider Tito hatte das angeordnet. 

Khoury So ist es offensichtlich von den Medien in dieser Weise über
nommen worden und führt nun dazu, daß nur in sehr unzureichend 
W · · h · er 

eise zw1sc en einer Religion und der Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Gesellschaftsgruppe untersch ieden wird. 

gegenseitige Im weiteren möchte ich Herrn Ayatollah Khamene'i 
Anerkennung ausdrückl ich dafür danken, offen gesagt zu haben 
als Gläubige daß er uns nicht für Ungläubige häl t. Wollen w ir wei~ 

ter zusammenarbeiten, so bi ldet eine unabdingbare 
Voraussetzung dafür, daß wi r uns gegenseitig als gläubige M enschen 
anerkennen. In diesen Tagen konnten w ir vor allem in den sittlichen Wer
ten und Normen weitgehende Gemeinsamkeiten festste llen. Wenn wir 
uns darüber hinaus auch grundsätzlich in unserem Glauben an Gott 
gegen_seitig als G läubige anerkennen, dann b ildet d ies eine tragfähige 
gemeinsame Basis für unsere weitere Z usammenarbeit. · 

das dimmi
System 
ursprünglich 
und in seinen 
verschiedenen 
Ausgestaltungen 

Was das dimmi-System anbelangt, so war es ohne 
Zweifel am Anfang im Hinblick auf die M inderheiten 
eine großartige Leistung des Islams. Worum es hier in 
einem kri tischen Sinne geht, ist nicht das damalige 
System an sich, sondern seine Auswirkungen und 
seine Ausgestaltung in der späteren islamischen 
Rechtstradition, wo es dann nicht mehr nur um Tole

ranz ging, sondern um vielfache Erfahrungen von Ungerechtigkeit. Sie 
haben in diesem Zusammenhang auch den Propheten Mubammad 
erwähnt. W ir wären froh, wenn die islamische Welt seit dem Anfang bis 
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heute immer so handeln würde, wie der Prophet Mubammad oder wie 
'Ali. (Ähnliches würde wohl auch im Hinblick auf die Christenheit zu 
sagen sein - daß viele Menschen glücklich wären, wenn die Christen im 
Lauf der Geschichte immer wie Jesus gehandelt hätten.) Ich glaube 
jedenfalls zusammenfassend, daß unsere Christen glücklich gewesen 
wären, wenn sie tatsäch lich unter dem RegimentMubammadsoder'Alis 
gelebt hätten. Ihre Erfahrungen wären sicherlich andere gewesen als 
dann in den späteren Entwicklungen; dies geht aus den einschlägigen 
Texten hervor. 

gemeinsam 
unsere Stimme 
erheben, wo 
Unrecht 
geschieht 

Zuletzt möchte ich gerne Ihren Vorschlag zur Zusam
menarbeit aufgreifen. Frau Gabriel wie auch die 
anderen Kollegen haben immer wieder davon 
gesprochen, daß wir uns als Christen und als Mus
lime auf die Seite der Schwachen und der Entrechte
ten stellen sollten. Die nicht zu ihrem Recht kom-

men, sollten wissen, daß es zwei große Gemeinschaften in dieser Welt 
gibt, die für ihre Rechte eintreten, die sich zum Anwalt für sie machen. 
Die Frage ist nur: W ie machen wir das in der Praxis? Wie können wir eine 
Institution schaffen, die es uns ermöglicht, gemeinsam die Stimme zu 
erheben? Es reicht sicher nicht aus, daß w ir uns alle zwei oder drei Jahre 
in Wien oder in Tehran treffen und darüber reden. Es müßte, wie ich 
meine, zu einem kontinuierlichen gemeinsamen Engagement kommen, 
das uns in die Lage versetzt, gemeinsam unsere Stimme zu erheben, 
wenn wir erkennen, daß irgendwo Unrecht geschieht, und so den Unter
drückten in der Welt eine Stimme zu verleihen. Das wäre bereits eine 
erste Aufgabe einer derartigen Initiative, die ich sehr begrüßen würde. 

375 



Die Muslimen und Christen gemeinsamen 
Glaubensprinzipien und praktischen Pflichten 

als tragfähige Stützen ihres gerechten Zusammenlebens 

M. Modjtahed Schabestari 

Wie im Thema des Referates zum Ausdruck kommt, soll es im folgenden 
um jene Glaubensprin zipien und praktischen Pflichten gehen, die Mus
limen und Christen gemeinsam sind und als verläßliche Stützen ihres 
gerechten Zusammen lebens betrachtet werden können. Vor jedem Dis
kurs so llte man aus unserer Sicht zunächst einmal klarstellen, ob den bei
den Weltreligionen, Islam und Christentum, gemeinsame Glaubensprin 
zip ien eignen . Denn eine Diskussion über gemeinsame Pflichten der 
beiden Religionen erscheint nur dann sinnvoll, wenn auch Gemeinsam
keiten im Bereich ihrer Glaubensprinzipien bestehen - übrigens im 
Unterschied zu r Politik, wo die Dinge anders liegen. 

Stellt sich doch aus der Sicht der Re ligion als zentrales Thema die Frage 
nach der Erkenntnis der letzten Wahrheiten und das Leben nach diesen 
Wahrheiten. Da die Wahrheit von Fall zu Fall jeweils nur eine sein kann, 
wird man von einer gemeinsamen Glaubenspflicht zwischen Glaubens
gelehrten verschiedener Glaubensrichtungen nur dann sprechen kön
nen, wenn und insowei t beide Seiten davon ausgehen können, daß ihr 
Glaube auf einer gemeinsamen endgültigen Wahrheit aufruht. Anders, 
wie schon angedeutet, in der Politik, für die die Hauptaufgabe im Mana
gement der Gesellschaft li egt; weshalb ein Politiker mit einem anderen 
Politiker - ungeachtet ihrer ideologischen Unterschiede - bereits aus 
gewissen politischen Interessen heraus einen Komprom iß sch ließen 
bzw. mit ihm gewisse Pflichten teilen kann. 

Dies vorausgeschickt, möchte ich in meinen Ausführungen zunächst 
der Frage nachgehen, we lche Glaubensprinzipien Islam und Christen
tum gemeinsam sind, um dann die Frage zu klären, welche Glaubens
pflichten diesen beiden Religionsgemeinschaften in unserer heutigen 
Welt gemeinsam gestellt sind. Dabei möchte ich frei lich ausdrücklich 
darauf hinweisen, daß wir in diesem Diskurs die dem Christentum und 

377 

I' 



dem Islam gemeinsamen Glaubensprinzipien aus der Sicht des Islam 
erörtern . Das bedeutet genauerhin, daß w ir auf die Frage antworten wol~ 
len, we lche Prinzipien in den is lamischen Schriften als Glaubensprinzi
pien betrachtet werden, die der Lehre Christi, Friede sei über ihm, und 
der Lehre Mu~ammads, Gott spreche über ihn Segen und Frieden 
gemeinsam sind. Es geht also um jene Grundsätze, die aus der Sicht de; 
Muslime Christentum und Islam gemeinsam sind. Mehr als auf andere 
Que llen, berufen wir uns in der nun fo lgenden Analyse auf den Koran. 

Von diesen Glaubensprinzipien, die im Koran als Prinzipien angese
hen werden, die für den Islam und fü r das Christentum gemeinsam sind 
kommt den folgenden die größte Bedeutung zu: ' 

1. Die gemeinsamen Glaubensprinzipien 

Das erste gemeinsame Prinzip ist der Glaube an den einzigen Gott, den 
Schöpfer allen Seins - der Glaube an einen Gott, der über jede Idee, 
Vorstellung und Vernunft erhaben ist, der ohne Anfang ist und ohne 
Ende, den ewigen, der die Summe aller Vollkommenheit ist, dessen gan
zes Tun se iner Weisheit entspringt, dazu bestimmt, den Geschöpfen 
Wohltaten zu erweisen und sie von aller Mangelhaftigkeit und Unzuläng
lichkeit zu erlösen. 

Das zweite gemeinsame Prinzip li egt in dem alleinberechtigten An
spruch Gottes auf Göttli chke it. Die religiöse Folgerung aus diesem 
Gru ndsatz bedeutet, daß kein religiöser Mensch befugt ist, einen ande
ren Menschen an die Stelle der Göttlichkeit, die Gott allein zukommt, zu 
setzen. Die gesellschaftli che Ordnung muß daher von jeder Art von Vor
herrschaft, durch die eine Gruppe von Menschen dem Will en und der 
Bevormundung einer anderen Gruppe unterworfen wird, frei sein. Und 
dies gilt ohne irgendeinen Unterschied von allen Arten möglicher Vor
herrschaft, von geistiger und religiöser Vorherrschaft ebenso wie von 
w irtschaftlicher, polit ischer oder militärischer Vorherrschaft. Hinter die
sen allen steht eine Art von ,Göttlichkei t', die sich bestimmte Menschen 
ihren M itm enschen gegenüber anmaßen. Vorherrschaft jeglicher Art ist 
daher umgehend einzustellen. Die Beziehung zwischen den Menschen 
muß auf der Grundlage jener Würde erfolgen, die dem menschlichen 
Wesen eigen ist, weil Gott sie den Menschen verliehen hat. Dieses Prin-
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zip beansprucht für alle gese llschaftlichen Organisationen und Institutio
nen Geltung. Die Ausbeutung von Mensch zu Mensch, in welcher Form 
auch immer, steht im Widerspruch zum W illen Gottes, sie stellt auch ein 
Hindernis dar für die Vervo llkommnung der Menschen. 

Das dritte gemeinsame Prinzip besagt, daß beide, der Islam ebenso 
wie das Christentum, den Menschen als ein Geschöpf betrachten, des
sen Wesen über das bloß Materielle erhaben ist. Der Mensch ist für sie 
das ehrwürdigste von allen Geschöpfen, er ist Verwalter Gottes auf Erden 
und hat ein freies, unabhängiges Wesen, das die Möglichkeit der Erkennt
nis Gottes in sich trägt. Er ist Treuhänder Gottes, sich selbst und der We lt 
gegenüber verantwortlich, er beherrscht die Natur, die Erde und den 
Himmel. Er ist begabt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, und 
findet keine Ruhe außer im Gottgedenken. Er hat unbegrenzte Fähigkei
ten der Erkenntnis und des praktischen Handelns und verfügt über eine 
seinem Wesen eigene Ehre und Würde. Seine höchste Voll kommenheit 
aber ist seine geistige und spirituelle Voll komm enheit, die er durch den 
Glauben an Gott, den Schöpfer allen Seins, erreicht und durch ein Han
deln, das sich für den Menschen geziemt, das heißt, durch ein Leben auf 
dieser Erd e, das dem Willen Gottes entspricht. 

Das vierte gemeinsame Prinzip liegt darin, daß sich das dem Menschen 
geziemende Tun nicht allein auf das Beten beschränkt. Seine besten Taten 
sind das Bemühen des Menschen, das Leiden der anderen zu lindern , 
ihnen zum Leben zu verhelfen, eine dynamische Gesellschaft mit gesun
den Verhältnissen aufzubauen - eine zufriedene, blühende und durch 
Wohlstand geprägte Gesellschaft. M it einem Wort, es geht im Tun des 
Menschen um Kreativität zur Verbesserung der Lebensqualität in dieser 
Welt und um die Befreiung der Menschen von all jenen Hindernissen, die 
ihnen in viel facher Hinsicht im Hinb lick auf die ihnen gebührende Vervo ll
kommnung im Wege stehen. Unter seinen Dienern gefallen Gott diejeni
gen am meisten, die mehr als alle anderen den Menschen dienen. 

Das fün fte gemeinsame Prinzip lautet: Gott hat seine Offenbaru ng als 
Hilfe fü r den menschlichen Verstand und als dessen Wegweiser vorgese
hen. Für se inen Lebensweg bedarf der Mensch stets eines zweifachen 
Lichtes: er braucht das Licht der Vernunft und das Licht der Offenbarung. 

Das sechste gemeinsame Prinzip schließlich ist, daß die Verkündigung 
der Botschaft Gottes nicht alleine Sache der Propheten ist. Alle Men
schen, die Gott leitet, werden zu Tre uhändern der Botschaft Gottes und 
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müssen ihre ganze Existenz dafür einsetzen, diese Botschaft andere 
Menschen näherzubringen. Und sie haben die Anstrengungen, die die~ 
ser Weg mit sich bringt, auf sich zu nehmen. 

Der ganze Inhalt der angeführten Prinzipien ist eine Botschaft ottes 
und sie ist allen Menschen mitzuteilen. Su sind sowohl Islam wie Chri: 
stentum Religionen der Belehru ng und der Verkündigung. Die sechs 
Prinzipien, von denen eben die Rede war, bi lden aus unserer isla,nischen 
Sicht die w ichtigsten gemeinsamen Glaubensgrundsätze des Islams und 
des Christentums, und zwar aus der Si cht des Korans. Offenkundig wird 
im Koran auch erwähnt, daß diese Pri nzipien im laufe der christlichen 
Verkündigungsgeschichte manchmal anders ve rstanden und interpre
tiert worden sind, als es in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Ebenso 
könn en wir Muslime nicht leugnen, daß diese Prinz ipien im Lauf der vier
zehn Jahrhunderte währenden Geschichte des Islams auch von uns Mus
limen verschiedentlich angetastet wu rd en, se i es aus kulturel len oder aus 
gese llschaftl ichen Gründen. 

2. Die gemeinsamen praktischen Pflichten 

Nachdem wir diese gemeinsamen Glaubensgrundsätze in der g bote
nen Kü rze besprochen haben, wenden wir uns also der Frage zu, we lche 
gemeinsamen praktischen Pfl ichten den Gläubigen der beiden Religio
nen von Islam und Christentum in der Welt von heute auferlegt sind. 
Diese gemeinsamen re ligiösen Pflichten, die sich aus dem Glauben an 
die oben dargelegten Glaubensprinzipien ergeben, und die die Anhän
ger des Islams und des Christen tums gleicherm aßen betreffen, kann man 
aus unserer Sicht, trotz des breitgefächerten Speklrums all ih rer Details, 
doch in drei Grundpflichten zusammenfassen. Es sind Pfli hten, die Mus
lime und Christen deswegen angehen, wei l -wie oben unter dem sech
sten Prinzip b reits erwähnt - die Bewahrung d r Botschaft Gottes auf 
Erden und deren Verbreitung unter allen Menschen für Islam und Chri
stentum ein sehr wichtiges Glaubensprinz ip darstellt. 

Nun aber zu den einzelnen Pflichten. 
2.1 Die erste praktisch Pflicht, die Muslimen und Christen in der We lt 
von heute gemeinsam ist, liegt darin, dem mächtigen Andrang der athei
stisch n Kulturen sehr überlegt und mit allem Ernst entgegenzutreten. 
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Die angesprochenen Kulturen berauben die Menschen unserer Epoche 
nicht nur ihres Glaubensgutes, sondern zerstören auch das Fundament 
der Mora l in ihrem Leben. In diesem Zusammenhang sind wir der Mei
nung, von einer vo rd ringlichen Notwendigkeit sprechen zu müssen, daß 
sich die Gelehrten der beiden Relig ionen - von Islam und Christentum 
_ mit den atheistischen Philosophien und Kulturen ernsthaft ver1raut 
machen und gemeinsam Überlegungen anstellen, um diesen Kulturen 

wirksam entgegentreten zu können. 
Die gemeinsamen Bemühungen, dieser vordringlichen Notwend ig

keit zu entsprechen, müssen auf verschiedenen Ebenen unternommen 
werden: Da gi lt es zunächst, jene Lücken und Defizite herauszuarbeiten, 
die heute in der Frage des Zugangs zum Glauben an den einen Gott und 
hinsichtlich der Rede von Gott aus philosophischer und wissenschaft
licher Sicht gegeben sind. Tatsächlich sind dem Menschen von heute auf 
den unterschiedl ichen Gebieten der Anthropologie und der Sozialwis
senschaften verschiedene Erkenntnisse zugänglich gemacht worden, mit 
denen sich die Glaubensgelehrten noch nicht ernsthaft auseinanderge
setzt haben. So gesehen, ist es verständ lich, daß.Theo logen gewisse 
Schwierigkeiten haben, der heutigen Generation bestimmte Aspekte, 
die die Frage der Erkenntnis Gottes berühren, zu erklären. 

Eines der wesentlichen Defi zite, unter dem die Arbeit der Glaubensge
lehrten leidet, ist ferner das zu geringe wissenschaftliche Interesse, das sie 
dem Problem der Klassenunterschiede in der heutigen Gesellschaft und 
den sich daraus ergebenden sozialen Spannungen entgegenbringen. 
Hinzu kommt der Mangel an wissenschaftlichem Interesse sensiblen 
Bedürfnissen gegenüber, die die Psychologie im Bereich der m nschli
chen Seele entdeckt hat und die für das Verständnis der menschl ichen 
Freiheit und Würde von weitreichender Bedeutung sind - wie überhaupt 
die unzure ichende Art, sich mit wissenschaftlichen und phi losoph ischen 
Entwick lungen zu befassen, di die Erkenntnis des Menschen und der 
mensch lichen Probleme betreffen. Aus unserer Sicht gilt es, diese Mängel 
im Rahmen einer weitgehenden, vielseitigen Kooperation anzugehen und 

aufzuarbeiten. 
Ein weiteres Aufgabengebiet bi ldet der kulturelle Austausch zwischen 

den philosophischen und theo logischen Traditionen beider Religionen 
mit dem Ziel, zu einem besseren und tieferen gegenseitigen Ver tändnis 
zu gelangen, aus früheren Erfahrungen, die beide Seiten gemacht haben, 
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zu lernen und auf diesem Wege die Entwicklung einer gemein 
h 1 . . samen 

T eo og1e zu erreichen. Wir zweifeln nicht daran, daß geschieht!· h 
E ' . · d IC e 
re1gnisse 1n er Vergangenheit, wie die Kreuzzüge und bestimmt k 1 

nialistische Bestrebungen ein großes Hindernis zwischen den cet hort o-
f b ·d · e en 

au e1 . en Seiten geschaffen und sie in gegenseitiger Unkenntnis ihrer 
theologischen und kulturellen Schätze belassen haben. Diesen Zust d 
gilt es zu verändern. an 

Sprechen wir hier von der Notwendigkeit einer geistigen Auseinander
s~tzung mit_atheistischen Kulturen, so ist auch davon zu sprechen, daß sich 
diese gemeinsame Aufgabe nicht auf eine rein wissenschaftliche und intel
lektuelle Arbeit beschränken kann. Es sind nicht nur die islamischen und 
christlichen Theologien, die wieder ins Leben gerufen werden müsse 
sondern auch die Moral der Gelehrten des Islams und des Christentum~' 
Ein Studium der Expansionsgeschichte der Religionen zeigt, daß de~ 
Glaube an Gott und religiöse Moral unzertrennlich sind. Der erfolgreichste 
unter den Glaubensgelehrten war jener, der seinen Adressaten nicht nur 
Gedanken bzw. Ideen zu vermitteln wußte, sondern auch Moral, der nicht 
nur ihre Vernunft zu fördern verstand, sondern auch ihre Seele und ihren 
Geist. Es sind nicht nur atheistische Philosophien, die unsere Welt bedro
hen, es gibt in ihr auch eine tiefe mora lische Krise. Und dieser Moralkrise 
gilt es nicht weniger von seiten der Gelehrten und religiösen Einrichtungen 
des Islams und des Christentums entgegenzuwirken, was aber eben nur 
über eine praktisch angewandte Moral möglich ist. Das bloße Reden und 
Philosophieren w ird nicht viel nutzen. Andere auf den Geschmack der 
Moral bringen, ist nur möglich, wenn der Religionsgelehrte die Moral in 
seiner Person selbst da riebt. Die Moral ist zu vermitte ln, nicht zu propagie
ren. Liebe zu anderen, Aufrichtigkeit, Selbstaufopferung und Bescheiden
heit - die wichtigsten moralischen Bedürfnisse unserer Zeit - könr.ien 
nur durch jene Glieder der Menschheitsfamilie vermittelt werden, die 
selbst, in ihrer Person gleichsam ein Erscheinungsbild dieser göttl ichen 
Eigenschaften sind. Das bedeutet, daß sich die Glaubensgelehrten beider 
Religionen in ihrem Wirkungskreis für eine umfassende moralische Erzie
hung engagieren müssen, damit sie in der Begegnung mit den individuel
len, gesellschaftlichen, nationalen und internationalen Lebensproblemen 
der M enschen von heute einen in Wahrheit moral ischen Standpunkt ver
treten können, damit sie sich dabei nicht vor den Instrumenten der 

382 

Macht beugen müssen und nicht zu Spielzeugen der Weltmächte werden. 
Sie sollen Vertreter Jesu und M ubammads sein. 

Eine Gefahr, die viele Glaubensgelehrte unserer Zeit bedroht, liegt 
darin, daß sie sich in, intel lektuelle Gelehrte' verwandeln: Als solche ver
fügen sie über ein ausgeprägtes politisches und gesellschaftliches 
Bewußtsein, sie sind aber nicht moralisch - und deswegen nicht fäh ig, 
andere zu erziehen. Sie geraten leicht in den Sog der Macht und handeln 
dann, auch wenn sie sich dessen nicht bewußt sind, als Vertreter der welt
lichen Mächte und nicht als Vertreter Jesu, Friede sei über ihm, und 
Mubammads, Gott spreche Segen und Frieden über ihn. 

2.2 Eine weitere Pflicht, die Islam und Christentum gemeinsam obl iegt, 
ist das beherzte und entschiedene Eintreten der wahren Gläubigen die 
ser beiden Religionen gegen die ,internationale Tyrannei', die durch die 
Scheidung der Welt in zwei Lager - in den Block der Mächtigen und in 
den der Schwachen - entstanden ist. Alle lokalen Tyranneien erhalten 
die Möglichkeit ihrer Existenz von Gnaden der internationalen Tyrannei 
und Machtorganisation, die ihrerseits durch die Großmächte etabliert 
und gefestigt wurde. Sämtl iche kleinere Systeme der Machtanmaßung 
und Arroganz basieren auf dem System der Weltarroganz. Dieses welt
weite System haben die Großmächte geschaffen: Sie nehmen mit den 
ihnen zur Verfügung stehenden (direkten und indirekten) Instrumenten 
der Macht, mit den von ihnen abhängigen politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Organisationen alle Gaben und Güter- die Gott eigent
lich überall auf der Erde allen Menschen zugedacht hat- gewaltsam für 
sich in Anspruch und verte ilen sie dann auf eine sehr ungerechte Art und 
Weise unter den Menschen dieser Welt. Um diese Situation der Un
gleichheit und der Ausbeutung aufrechtzuerhalten, haben sie der Mehr
heit der Weltbevölkerung ein menschenwürdiges Leben verwehrt. 

D ieses allgegenwärtige Netz der Weltmacht ist der größte Götze unse
res Jahrhunderts und weitere Götzen, wie Konsum- und Triebabhängig
keit, müssen als Ableger dieses großen Götzen angesehen werden. Daß 
die kleinen Staaten einen Teil ihres nationalen Einkommens zum Kauf 
von Waffen verwenden, führt nicht nur dazu, daß sie in entscheidendem 
Maße an ihrer Entwicklung und an ihrem Fortschritt gehindert werden, 
sondern es setzt die Menschheit der Gefahr der Ausrottung aus und 
macht, daß sich die Hoffnung auf Zukunft in Angst und Schrecken vor ihr 
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wandel~. Es ist ein falscher Ansatz und ein Ansatz, hinter dem letztlich 
auch wiederum die Großmächte stehen. 

Wir meinen nun, daß ein vom Glauben inspiriertes, klar definiertes 
und entschiedenes politisches Engagement auf allen Ebenen gegen die
ses die Welt beherrschende Machtsystem eine gemeinsame Glaubens
pflicht darstellt. Der erste Schritt auf diesem Wege wäre aus unserer Sicht 
die Verkündigung der dem Menschen von Gott verliehenen Würde und 
die konsequente Ablehnung jeder Art von Vorherrschaft, die den Men
schen - sei es auf dem Wege von Gewaltanwendung von seiten der 
Machthaber oder indem man ihm Unmoral oder Gottlosigkeit unterstellt 
- .. da_ran h!ndert, Wis~e'.1 -~u erwerben owie seine freie Entscheidungs
moglrchke1t und Kreatrvrtat zu entfalten. Wir vertreten insbesondere die 
Auffassung, daß niemand berechtigt ist, sich durch die Ausübung von 
Macht - welcher Art auch immer - als Vermittler zwischen Gott und 
den Menschen aufzuspielen und so die Beziehung zwischen Gott und 
den Menschen gleichsam zu monopolisieren. 

Im lichte dieser Überlegungen scheint es den e hten Christen und 
Muslimen nicht möglich zu sein, Liberalismus oder Totalitarismus zu 
akzeptieren. Der Geist der göttlichen R ligionen ist mit keiner dieser bei
den Gesellschaftsordnungen vereinbar. Würde in der ersteren der 
Glaube an Gott und die religiöse Moral ihren Wert sowie ihre gesell
schaftliche Rolle einbüß n, so würden in einem totalitaristischen System 
die Herrs henden Gottes Platz einnehmen und von den Menschen 
Gehorsam und Unterwerfung für sich beanspruchen. 

Die Anhänger Jesu, Friede sei über ihm, und Mubam mads, Gott spre
che über ihn Segen und Frieden, hingegen müssen für eine gesellschaftli
che Ordnung eintr ten, in der 

• erstens die politische Macht vom Ge etz her und durch die freie Wahl 
der Bürger ablösbar bzw. veränderbar ist, in der 

• zweitens der Moral und dem Glauben an Gott die bestimmende 
gese llschafll iche Funktion zukommt und in der sch ließlich 

• drittens die Sicherung der sozialen Gerechtigkeit und die Entfaltung 
des Menschen im weitesten Sinn des Wortes das Hauptprogramm des 
Staates darstellen. 

Bei diesem Engagement, wie wir es im vorausgehenden beschrieben 
haben, ist es notwendig, vor einer ernsthaften Entgleisung auf der Hut zu 
sein: nämlich die Bekehrung zu Gott der Forderung nach der sozialen Ge-
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rechtigkeit zu opfern. Es ist eine Gefahr, die vielerorts aufgetreten ist, und auf 
die hier kurz einzugehen ist. Liegt doch die eigentliche Sendung aller göttli
chen Religionen seit jeher darin, den Menschen zu befähigen, daß er seine 
Triebe beherrsche, zu seiner inneren geistigen und spirituellen Freiheit 
gelange und durch die Verinnerlichung von Glaube und Moral letztendlich 
die spirituelle Vollkommenheit und Gottesnähe erreiche. Einen Glauben 
und eine Moral dieser Art zu besitzen, darin liegt die wahre Frömmigkeit. 

Für die Propheten war nun die gesellschaftliche Gerechtigkeit insofern 
ein zentrales Thema, weil ohne sie die meisten Menschen infolge der 
Last der Armut, von Unwissenheit und Krankheit die Möglichkeit zur Ent
faltung ihrer Fähigkeiten und Talente verlieren würden. Behindern doch 
die gesellschaftlichen Zwänge und Belastungen die Menschen dabei, 
ihre Triebe zu beherrschen, und erwachen sie unter ungünstigen gesell
schaftlichen Bedingungen niemals zu ihrem wahren menschlichen 
Selbst. Armut, Unwissenheit und Krankheit sind Feinde des Glaubens 
und der Moral und führen zur Entfremdung. 

Die Propheten waren davon überzeugt, daß die Fähigkeit zur Erkennt
nis Gottes und zur Verinnerlichung der Moral in allen Menschen angelegt 
ist, und daß die gesellschaftlichen Bedingungen es den meisten Men
schen erleichtern, diese Fähigkeit zu entfalten - oder es ihnen erschwe
ren. So wie es eben die gesellschaftlichen Bedingungen sind, die das 
Erscheinungsbild und das Wachstum dieser Fähigkeiten und Talente 
maßgeblich beeinflussen und die Religion entweder zu einem Element 
des re ifenden Selbstbewußtseins, des Gottesbewußtseins und der Men
schenliebe machen oder zu einem Faktor der (Selbst-)Betäubung, der 
(Selbst· )Entfremdung und der Vorherrschaft der gesellschaftlichen Göt
zen und zu einem Element, das die Klassenuntersch iede festschreibt. 

Da wir die Sendung der Propheten solcherart verstehen, vertreten wir 
die Auffassung, daß das Engagement der Gläubigen des Islams und des 
Christentums gegen die internationale Tyrannei im Namen Gottes begin
nen und auch in sei nem weiteren Verlauf stets unter diesem Namen ste
hen soll. Das Motto der Gläubigen muß letztend lich und in allem die 
Befreiung der Geschöpfe vom Götzendienst sein. Menschen und Orga
nisationen, die dieses Engagement nicht im Namen Gottes leben und 
vorantreiben, die vielmehr die gesellschaftliche Gerechtigkeit selbst zum 
Endziel erklären, geraten unbewußt in die Fangnetze des Materialismus 
und eines gottlosen Humanismus. 
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Der entscheidende Punkt liegt also darin, daß wir die Religionen ih 
geistig'.=n und ~pirituellen Identität berauben und auf ein rein ges;~~ 
schaftliches Phanomen reduzieren, wenn wir unsere wissenschaftlich 
Methoden bei der Analyse der gesellschaftlichen und historischen Pr~~ 
bleme nicht auf den Glauben und die Offenbarung hin erweitern. Ein sol
ches Versäumnis wäre eine schwerwiegende Entgleisung und ist ernst
haft zu verm eiden. 

Im Zusammenhang mit der Pflicht, unser Engagement wider die Netze 
der Weltmacht ernstzunehmen, ist hier noch ein weiterer Aspekt anzu
führen : Wir alle wissen, daß es sowoh l in der Welt des Islams wie auch in 
der des Christentums viele religiöse Führer gibt, die von gesellschaftli
cher Gerechtigkeit und Freiheit sprechen, sich jedoch nicht gerne mit 
Worten wie ,Engagement' und ,Kampf' vertraut machen . Sie haben keine 
innere Beziehung zu dem, was diese Wörter eigentlich meinen. Sie pro
testieren zwar gegen Tyrannei, wollen aber die Tatsache nicht wahrha
ben, daß sich in unseren Tagen die kleinen lokalen Tyranneien auf das 
System der internationalen Tyrannei stützen. Sie richten sich mit keinem 
Wort gegen die Großmächte, sondern begnügen sich in bezug auf die 
unmenschlichen Machenschaften der Großmächte auf internationaler 
Ebene mit Predigten, deren Adressaten unbekannt sind, oder sie be
schränken sich in ihrem ganzen Bemühen, gesellschaftliche Gerechtig
keit zu schaffen, darauf, gute Ratschläge zu erteilen und Appelle an die 
Mächtigen und Ausbeuter zu richten. 

Eine Haltung dieser Art wird, unserer Meinung nach, keinesfalls der 
religiösen Sendung gerecht, die es zu leben gi lt. Kann man doch aus 
unserer Sicht die Botschaft Gottes den Menschen in der Welt von heute 
nicht mitteilen, ohne die Hindernisse aufzuzeigen, die dem Glauben an 
den einen Gott im Wege stehen, und ohne einen ernsthaften politischen, 
wissenschaftlichen und ku lturellen Kampf gegen diese Hindernisse zu 
führen. Fragt man, welche Menschen den Glauben und die Moral ande
ren Menschen vermitteln können, so sind es gewiß jene, deren Leben 
sich außerhalb des Netzes der internationalen Macht befindet und die 
bereit sind, sich für Glaube und Moral mit ihrer ganzen Kraft einzusetzen. 

2.3 Die dritte praktische Pflicht, die den Gelehrten und Einrichtungen des 
Islams und des Christentums gemeinsam ist, besteht darin, sich in ihren 
Gesellschaften als geborene und faktische Verbündete und Partner der 
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Unterdrückten und nicht der Reichen und Wohlhabenden bewußt ein
zusetzen und in Funktion zu treten. In der Moschee und in der Kirche 
muß das Lager der Unterdrückten sein und nicht der Machthabenden. 
Wir wissen, daß sich in jeder Gesellschaft die Herren des Geldes und der 
Gewalt darum bemühen, die Religion und die Glaubensgelehrten in 
ihren eigenen Dienst zu stellen. Sowohl der Islam als auch das Christen
tum haben dadurch viele Niederlagen erlitten. 

Heute w ie gestern kann die Botschaft des Glaubens an den einen Gott 
nur dann richtig verkündet werden, wenn die Verkünder der Botschaft 
die Schmerzen und Leiden ihrer Adressaten teilen . Mit einem Wort: Wir 
müssen uns gemeinsam bemühen, daß unsere Gelehrten und unsere 
religiösen Einrichtungen sich im Lager der Unterdrückten befinden und 
nicht im Lager derer, die über die Unterdrückten herrschen. Es wird 
außerdem darauf zu achten sein, daß dies alles nicht bloß eine interne 
Angelegenheit der Gesellschaft bleibt, in der wir leben. Die Großmächte 
sind, wie schon gesagt, mit großem Nachdruck darum bemüht, die 
Gelehrten und religiösen Einrichtungen in ihren Dienst zu stellen. Vieles 
wird in dieser Richtung unternommen. Und es gilt, dieser gefährlichen 
Verschwörung Widerstand zu leisten. Eine der Maßnahmen nun, dieser 
Verschwörung entgegenzutreten, liegt darin, internationale religiöse 
Institutionen zu schaffen, bestehend aus Muslimen und Christen, die -
unabhängig vom Staat - das Ziel haben, sich für die Unterdrückten ein
zusetzen und ihnen zu helfen. Diese Organisationen werden ihre Unab
hängigkeit umso besser wahren können, je mehr Internationalität sie auf
weisen. Anscheinend gibt es auf diesem Weg noch keine praktischen 
Erfahrungen, und es ist uns auch ke ine Institution dieser Art bekannt, die 
tatsächlich aus Christen und Muslimen besteht. 

Es scheint, daß die Vertiefung des Verständnisses der angeführten 
Glaubensprinzipien und das Bemühen, ernsthafte Maßnahmen zu 
ergreifen, um die gemeinsamen Glaubenspflichten in die Tat umzuset
zen als stabilste und wirksamste Stützen eines gerechten Zusammenle-

' . 
bens von Muslimen und Christen betrachtet werden können. Diese Prin-
zipien und Pflichten können nicht nur der Anfang sein, die Strategie für 
den Aufbau eines gemeinsamen Zusammenlebens von Christen und 
Muslimen zu skizzieren. Sie können auch die Linien für dieses Zusam
menleben selbst kennzeichn en. 

387 



Anfragen und Gesprächsbeiträge 

gemeinsamer Dinani Herr Schabestari hat die dem lsl 
Ch · t t · am und 

Glaube an ns en um gemeinsamen Prinzipien in sechs Punk-
Auferstehung ten zusammengefaßt. Auch wenn man dazu · . 
und_ Jüngstes z:lnen Fra_gen unte.'.·schiedlic_her Meinung sein

1
~ae~~-

Gencht konne~ die ~ngefuhrten Prinzipien so stehenb lei~ 
. .. ben. Einen w1cht1gen Aspekt in dieser Gern . 

ke1t_mußte man jedoch noch hinzufügen: Sowohl der Islam als ein~am-
~hnSlentum glauben an die Auferstehung und an das Jüngste at . d:s 

iesem Pri nzip kommt in der Tat sehr große Bedetung zu. enc t. 

Scha_bestari Das von Dr. Dinani angesprochene Prinzi i r· . 
bereits . berücksichtigt in dem von mir angeführten Glau~e~:s~/ mich 
Gott die Welt kraft seiner Weisheit und Vorsehung auf d z, ?aß 
gesetzt z· 1 h. r ·h · . as von ihm e ,e in u rt. Dann ist aus meiner Sicht die Aufersteh 
der_ Welt ~ie au_ch des_Menschen enthalten, so daß es nic~;~~~iwoh~ 
sch ien, da1auf eigens hinzuweisen. g er 

war an konkrete Khoury Herr Kollege Schabestari, Sie sagen in 
Formen der Ihrem Referat u. a., daß ein kultureller Austausch zwi

s_chen den philosophischen und theologischen Tradi-

arbeit gedacht? tio_ne~-unserer beiden Religionen stattfinden muß. 
d. w· Wie konnte das praktisch aussehen? Meinen Sie hier 

~ur ; . issensch_aftler im allgemeinen, die ohnehin schon in mannigfal
~er d e1s; un~ vielerorts um einen derartigen Austausch bemüht sind 

o er en en Sie a~ etwas Konkreteres - an eine bestimmte Arbeits~ 
gdruppe oder etwas ~hn liches? Steht Ihnen dafür also eine konkrete Form :r Zusammenarbeit vor Augen? 
~rne zwe~te Frag_e i~t ähnlich gelagert. Sie bezieht sich auf Ihre Vorstel-

r~~g ~~:~1~;c~a~t~1cht~ng, die sic_h um d_ie Herstell_~ng einer gerechte-
. Ha dh b d emuhen und in bestimmten Fa llen eine gerechte 

set n a ~n~ es G_esetzes anmahnen soll, die sich für Menschen ein-

b 
zen so , enen ihr Recht vorenthalten wird, die mit einem Wort 

est1mmt wäre sich z A I d ' , ' um nwa t er Entrechteten und Unterdrückt 
zu ma~h~n. Haben Sie konkrete Vorstellungen, wie so eine internati:~ 
nale E1nnchtung funktion ieren sollte? Ihre Ansicht w ·· d . h h 
interess· d · ur e m,c se r 

ieren, enn wir wollen alle unsere Tagung hier nicht als eine ein-
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malige Angel genheit betrachten, sondern als eine Arbeit, die fortge

setzt werden soll. 

Einrichtungen 
zum Studium 
des Abendlan
des und des 
Christentums 
erforderlich 

Schabestari Seit langem bewegt mich ein Ge
danke, den ich heute hier vertreten möchte . In den 
letzten zwei Jahrhunderten ist in den westlichen 
Gesellschaften mit der Einrichtung der beiden Wis
senschaftszweige ,Orientalistik' und ,Islamwissen
schaft' eine wichtige In itiative ergriffen worden . Mit 
wissenschaftlichen Methoden hat man sich auf die-

sen Gebieten der Orientalistik und der Islamkunde vielerlei Themen 
zugewandt, beachtliche Werke vorgelegt und Erkenntnisse erzielt, die 
zur Grundlage einer Reihe von Maßnahmen in den westlichen Gesell
schaften wurden . Denn diese Erkenntnisse sind in der Folge sowohl von 
den Theologen als auch von Politikern, von Wirtschaftsexperten und 
anderen in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich in Anspruch genommen 
worden. In den islamischen Ländern wurden hingegen keine vergleich
baren Institutionen geschaffen, die sich mit der wissenschaftlichen Erfor
schung der im Westen vorhandenen Kulturen und Religionen befaßt hät
ten . So sind eine Reihe von Entwicklungen und Veränderungen zum Bei
spiel in der christli chen Theologie in der islamischen Welt noch weithin 
unbekannt geblieben. Wenn man etwa meint, daß es aufgrund einiger 
Schriften und Aussagen manchmal schwer sei festzustellen, ob das Chri
stentum an die Einzigkeit Gottes glaubt oder nicht, so ist dies zu einem 
guten Teil darauf zurückzuführen, daß man mit den Entwicklungen inner
halb der christlichen Theologie im 20. Jahrhundert nicht genügend ver
traut ist. Ohne damit sagen zu wollen, daß dieses oder jenes früher nicht 
monotheistisch aufgefaßt worden sei - obwohl es doch manche Unklar
heiten gegeben hat-, hat sich so manches in der christlichen Theoriebil
dung auf eine monotheistische Vorstellung hin weiterentwickelt. 
Sprechen wir also von Kulturaustausch oder von kulturellen Begegnun
gen, dann denke ich in erster Linie daran, daß es notwendig wäre, in den 
islamischen Gesellschaften wissenschaftliche Einrichtungen zu schaffen, 
die sich vie lseitig und in ernsthafter Weise mit der Kunde des Abendlan
des beschäftigen, mit der westlichen Kultur und Zivilisation und mit dem 
Christentum. Hier gälte es, neue Initiativen zu ergreifen. Das würde vie
len Ländern und Gesellschaften, die anderen Kulturen und Gesellschaf
ten bewußt begegnen wollen, großen Nutzen bringen. Wenn mir dem-
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nach in erster Linie solche Institutionen vor Augen schweben s h . 
d d ß · · , 0 ge e ich 

avon aus, a 1slam1sche und westliche Wissenschaftler z 
d k ·h · · . usammen 

an I rer Methodologie viele gemeinsame Schritte unternehme k „ 
ten. n onn-

gemeinsame Was_ jene gemeinsame internationale Institution 
Einrichtung zur betrifft, von der ich am Ende meines Vort . .. . .. . rages 
Lö ung von ~p1ach_'. ~o k_onnte sie zunachst klein beginnen und 
Konflikt- und ihre Tat1gke1t dann im laufe der Zeit ausbaue _ 
Problemfällen ähnlich "':'ie jetzt zwischen der islamischen Welt:nd 

. . .. . dem Christentum Einrichtungen zur Pflege des inter-
r~lig1osen Dialoges entstanden sind. Im Vatikan gibt es eine ständige E. _ 
n~h~ung, die ~ür den Dialog mit den nichtchristlichen Religionen zust~~
d1g 1st. Auch 111 manchen islamischen Ländern existiert bereits das eine 
oder andere z_~ntrum für den interreligiösen Dialog. Ähnliche Organe 
un_? Zentren konnten nun, wie Herr Khoury schon gesagt hat, in einem 
großeren Rahmen entstehen, um zum Beispiel gemeinsame Stand
pun~te zu aktuellen internationalen politischen Problemen zu erarbei
ten, msbeson_?ers zu Problembereichen, bei denen es um Menschen 
oder ganze Lancier geht, die unterdrückt werden. Es sollten also Komi
tees aus Vertr~tern isl~mischer und christlicher Gesellschaften geschaf
fen werde~, die aus emer guten, religiös motivierten Einstellung heraus 
konk_rete Falle von Unterdrückung orten, die geeignete Standpunkte aus
a~be1ten, von denen aus diese Unrechtsfälle bekämpft werden können, 
die entsprechende Stel_lungnahmen in der Öffentlichkeit abgeben, die, 
w~ es angez~1gt erscheint, auch die internationalen Medien zu befassen 
wisse~ und s1~ um ihr~ Unterstützung ersuchen - wohlwissend um das, 
was d1~ Me~1en bewirken und erreichen können, daß sie umgekehrt 
a_ber leider vielfach nicht in Händen jener sind, die wohlwollende Ab
sichten ~abe_n. Derart_ige_Maßnahmen kann man, vom Glauben geleitet, 
au~h m,t kle111en lnst1tut1onen zu ergreifen beginnen, und sie dann er
weitern. 

,Gott der Moral' Mohaqqeq-Oamad Im Anschluß an die sehr auf-
und ,Gott der schlußreichen Ausführungen von Professor Schabe-
Ge-etzgehung' s~ari über die _Muslimen und Christen in vielen Hin-

sichten gemeinsamen Grundsätze stellt sich mir die 
folg nde Frage: Einerseits kann man davon sprechen, daß es hinsichtlich 
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der erwähnten Fragen keine Differenzen zwischen ihnen gibt, da Gott für 
den Islam in gleicher Weise wie für das Christentum ein Gott der Moral 
ist. In diesem Sinne gäbe es eigentlich nicht zwei Religionen, gäbe es 
keine Streitpunkte zwischen Islam und Christentum, ebensowenig wie 
zwischen allen anderen Lehrtraditionen, die an die Moral glauben. Sie 
alle könnten zu gemeinsamen Prinzipien gelangen und in weiterer Folge 
auch keine Differenzen haben hinsichtlich ihrer Anwendung auf die 
praktischen Pflichten, von denen am Ende des Referates die Rede war. 
Anderseits, so sehr von diesen fundamentalen Gemeinsamkeiten zu 
Recht gesprochen werden kann - was also den Glauben an Gott betrifft 
als einen ,Gott der Moral' - , stellt sich dem Zusammenleben von Chri
sten und Muslimen auch dann kein Problem, wenn man bedenkt, daß 
zwar der Gott des Christentums auch ein ,Gott der Moral', der Gott des 
Islams jedoch darüber hinaus noch ein ,Gott der Gesetzgebung' ist? Wie 
sollen also die Probleme gelöst werden, die sich für ein Zusammenleben 
von Muslimen und Christen ergeben, wenn wir den Gott des Islams als 
einen gesetzgebenden Gott betrachten? Denn diese Gesetzgebung hat 
ihre Folgen auch für die Politik, für die Führung und Verwaltung der 

Gesellschaft? 

Unterschied 
7wischen 
atheistischer 

Schabestari Damit ist ein sehr interessantes Phäno
men angesprochen. Fürs erste gilt es, sich in diesem 
Zusammenhang des Unterschiedes bewußt zu blei
ben zwischen einer religiös begründeten Moral und 

und religiöser einer atheistischen Moral, in der von Gott keine Rede 
Moral ist. Ich glaube, daß sich die moralischen Erfahrungen 

eines Menschen, der auf dem Boden der Erfahrung von Gottes Segen 
lebt, von den Erfahrungen eines Menschen unterscheiden, der sich auf 
der Basis einer verstandesmäßigen Philosophie eine Moral zurechtgelegt 
hat, nach der er lebt. Es sind dies zwei grundverschiedene Lebens-

weisen. 

grundlegende 
Gemeinsamkeit 
- Unterschiede 
auf ekundärer 
Ebene 

In bezug auf den Gott des Islams und des Christen
tums geht es jedoch zunächst darum, in einem sehr 
grundlegenden Bereich eine Gemeinsamkeit wahr
zunehmen, während die Unterschiede erst auf einer 
zweiten Ebene beginnen. Ist Gott für das Christen
tum ein Gott der Moral, so bedeutet dies, daß er als 
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Ursp~ung der M~_ral. betracht~t wird, als Ursprung der ,göttlichen Ge
bote ?der ,der gottlichen Weisungen', wie es im Deutschen heißt. Des
halb g1btes auch 1m Christentum eine Moraltheologie- eine Theol · 
d. d' W I d ogie 
. 1e 1e urz~ n er Moral_ und der einzelnen sittlichen Verpflichtunge~ 
1m Glauben an Gott zu finden sucht. Derartige moralische Gesetze 
dere_n Ursp1:ung?ott ist, gibt es auch für die Muslime. Ein frommer Mus~ 
11~ findet die Stutzen für sein sittliches Leben im Glauben an Gott. Und 
die Moral, von der wir Muslime sprechen, ist die Summe der sich daraus 
ergebenden Grundsätze. 
So gibt e~ für die Muslime ebenso wie für die Christen Prinzipien, die Gott 
zu verpf~1chtenden Grundlagen des sittlichen Handelns macht, die Gott 
vo:schre1bt, damit sich der Mensch nach ihnen richte. Doch bedeutet dies 
kern~n ~wang. Es geht vielmehr um eine Verpflichtung, die aus der religiö
sen ~berzeugung des Menschen kommt, daß der Mensch sich dem nicht 
entziehen kann, was Gott in verbindlicher Weise von ihm erwartet b 

1 ~ 
ver_angt. A~ dieser Stelle zeigen sich nun bestimmte Auffassungsunter-
schiede zwischen Christen und Muslimen: im Verständnis dessen, wie 
Gott vom Menschen die Erfüllung seiner Gebote erwartet. 
Das Entscheidende aber bleibt, ob der Mensch sein Leben nach Gott aus
richtet, ob er sein Leben aus dem Gegenüber von Gott und Mensch her
aus versteht und sich in seinem Leben nach den göttlichen Geboten richtet 
oder nicht. Und das ist Christentum und Islam grundsätzlich gemeinsam. 
Das ist es, was das säkulare Leben ohne Gott, in dem sich der Mensch 
seine eigene Moralphilosophie schafft, von einem religiösen Leben im 
Gegenüber zu Gott, in dem der Mensch die Gebote Gottes erfüllt unter
scheidet. Die Differenz ergibt sich demgegenüber erst auf der nächsten 
Ebene: da, wo man im Christentum, anders als im Islam, keinem rechtli
chen System begegnet, das die Konkretisierung jener moralischen Prinzi
pien für das Leben beinhaltet. Doch verursacht letztlich auch diese Ebene 
kein wesentliches Problem: Ist doch Gott für beide, für Christen und Mus
lime, Gesetzgeber, das heißt der, von dem die Richtlinien und Weisungen 
für das sittliche Leben des Menschen kommen. 

Barmherzigkeit 
Gotte -
Ursprung der 
Gesetze 
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Schneider Ich möchte an dieser Stelle etwas zum 
Thema Religion und Ethik ansprechen. Einer unserer 
muslimischen Gesprächspartner hat das Schriftwort 
zitiert: ,,Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen, 
nicht es aufzulösen." In diesem Sinn ist auch die 

christliche Religion eine Religion der Ethik, eine Religion der verpflichten
den Ethik. Doch ist für mich Gott nicht nur der Gesetzgeber und der Rich
ter. Er hat sich vielmehr darüber hinaus mit den Menschen in unendlicher 
Liebe solidarisiert und sie dadurch motiviert, sich auch - über alle 
Gesetzesinhalte hinaus - miteinander zu solidarisieren. In diesem 

lichte sollte der Christ das Gesetz sehen. 

Schabestari Genauso denke auch ich über das Christentum, so wie ich 
es bei den christlichen Gelehrten kennengelernt habe, die meine Lehrer 
auf diesem Gebiet waren: Daß die Barmherzigkeit Gottes der Ursprung 
des Gesetzes ist, daß im Christentum die Barmherzigkeit Gottes an ober-

ster Stelle steht. 
A 'vani Man könnte aus der Weise, wie hier von 

es iSt ein Gott, einem ,Gott des Islams', ,des Christentums' und ,des 
an den alle Judentums' gesprochen wurde, den Eindruck gewin-
glauben nen, als ob jeder von ihnen einen anderen Gott 

hätte, während es in der Welt doch nur einen Gott gibt, der als der eine 
und einzige Gott der Gott des Islams, des Christentums, des Judentums, 

der Gott aller Dinge und aller Religionen ist. 
Zur Bedeutung der Moral in der Religion möchte ich 
noch bemerken, daß das Verständnis von Moral kei
nesfalls nur etwas Theoretisches und Abstrakt
Begriffliches meint, sondern eine existentielle Wahr

Tugend -
Grundlage der 
Moral 

heit. In allen Religionen, auch im Islam und im Christentum, ist die 
Tugendhaftigkeit die Grundlage der Moral. Ohne sie gibt es keinen Weg 
zur wahren Erkenntnis Gottes, ebenso wie der Weg der Religion im allge
meinen und der Weg der Moral einhergeht mit dem Weg der Tugendhaf
tigkeit. Natürlich gibt es für die Tugend im Islam eine eigene Definition: 
Sie wird als Manifestation eines der Namen Gottes verstanden. Denn es 
gibt keine Tugend, die nicht ihren Ursprung in Gott hätte. In diesem Sinne 
hat die Moral also eine sehr unmittelbare Beziehung zur Theologie. 

Gottesglaube 
und Ethik 

Gabriel Ich möchte noch ein Wort zu dem Verhält
nis Gottesglaube und Ethik sagen. Bekanntlich war 
dies eines der am häufigsten und ernstesten disku

tierten Probleme der katholischen Theologie in den letzten Jahrzehnten. 
Ich werde mir daher nicht anmaßen, eine letztgültige Lösung geben zu 

können. Ich möchte nur zwei Gedanken vorlegen. 
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Die Ebene des Glaubens meint jene Ebene, auf der Gott in seiner Weis
heit den Menschen erwählt. In seiner Gnade erwählt nun Gott, wen er 
w ill. Und der Betreffende hat diesem Bekenntnis nach bestem Wissen 
und Gewissen zu folgen . Gott hat es in seiner Weisheit jedoch so gefügt, 
daß die ethischen Prinzipien und Regeln der Menschen um vieles mehr 
übereinstimmen als die Glaubenssätze der Religionen. So gi lt es allge
mein als gut, sein Wort zu halten, nicht zu lügen, gütig zum Nächsten zu 
sein - um nur einige universal gültige ethische Normen anzuführen. 
Diese Übereinstimmung ist notwendig, um das Zusammenleben von 
Angehörigen verschiedener Religionen und Völker zu ermöglichen. Das 
sch ließt natürlich nicht aus, daß der Glaube an den einen Gott sowohl 
eine klarere Erkenntnis, als auch eine tiefere und absolute Verpflichtung 
auf diese ethischen Prinzipien ermöglicht, die das Zusammenleben aller 
Menschen regeln sollen. 

,Religion' 
entspricht im 
Alten Testament 
dem Begriff der 
,Gottesfurcht' 

Vanoni Im Anschluß daran möchte ich zunächst 
eine philologische Anmerkung machen, die mir hilf
reich erscheint. In unserer Heiligen Schrift gibt es kein 
direktes Wort für ,Religion' . Für das Alte Testament 
könnte man sagen, daß dafür der Ausdruck yir'atelo
chim oder yir'at adonai steht - ,die Gottesfurcht', 

was im Islam, glaube ich, dem Ausdruck taqwä entspräche. Wenn also 
jemand gefragt wird: ,,Zu welcher Religion gehörst du?", so antwortet er: 
,,Ich fürchte Adonai." Das ist also die Bezeichnung für ihn und seine Reli
gion. Die YHWH-Furcht bedeutet aber nicht, daß man Angst hat vor 
Gott, sondern Ehrfurcht und auch Respekt - denn man weiß, daß man 
ihm am Ende der Tage wieder begegnen wird. Gottesfurcht heißt also im 
alttestamentarischen Sinn: ,vor Gott verantwortet sittlich handeln' - frei 
von jeglicher Form von Egoismus. 

Christentum 
heißt, den Weg 
gehen, den Gott 
weist 

Im Neuen Testament ist der Ausdruck für Religion 
ganz einfach. Die erste Bezeichnung, die die Chri
sten erhielten, war ,der Weg' (vgl. Apg 9,2 u. ö .). 
,Weg' entspricht im Alten Testament ,derech'; und 
,derech' ist im Judentum wiederum die Tara. Somit 

haben auch die Christen einen Weg zu gehen, nicht viele Wege, sondern 
diesen Weg, den Gott ihnen weist. Das wäre eigentlich die Definition 
unserer Religion von unseren Glaubensurkunden her. Erst später hat man 
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dann das lateinische Wort ,religio' genommen, wobei seine wirkliche 

Bedeutung nach wie vor ungeklärt ist. 

Zuletzt noch eine Anmerkung, die die Aussage von 
Gesetz wichtig, Herrn Kollegen Schneider unterstreicht. In der bibli-
wichtiger aber sehen Religion w ird von Gott auch gesagt, daß er 
Gott, der seine ,Vater' ist. Dieses Prädikat steht für Muslime in 
Geschöpfe nicht Gefahr, das w eltliche und Gott zu sehr miteinander 
im Stich läßt zu vermischen. In der Bibel ist aber gemeint, daß 

Gott sich zu seinen Geschöpfen bekennt, wie ein Familienvater sich sei
ner Familie gegenüber solidarisch verhält. Das wichtigste jüdische 
Bekenntnis ist nach der Meinung vieler: Adonai banün rabüm. Gott ist 
barmherzig - rabüm: diese Formulierung haben Sie auch in Ihrem mus
limischen Glauben. Und banün müßte man richtig mit ,solidarisch' über
setzen - Gott hält seinen Geschöpfen die Treue, er läßt sie nicht im Stich, 
besonders wenn sie in Not sind, wenn sie seine Hilfe brauchen. Deswe
gen te ile ich die Meinung von Herrn Schneider, daß das Gesetz zwar sehr 
wichtig ist, wichtiger aber ist Gott, der zu seinen Menschen steh~ und der 
am Ende der Zeiten über jeden richten wird, besonders über Jene, die 
ihre Mitmenschen mißachten und nicht gegen Unterdrückung und 

Unrecht vorgehen. 

Schabestari Ich danke unseren Freunden für ihre 
Gebot Gottes Erläuterungen zum Verhältnis zwischen Moral bzw. 
lebt aus der Gesetz und Gott. Einen Satz hinsichtlich der Bezie-
Beziehung zwi- hung Gottes zum Menschen füge ich hinzu: Wenn 
sehen Gott und gesagt wurde, daß das Gesetz seinen Sinn erfüllt im 
Mensch Rahmen der Beziehung des Menschen zu Gott und 

Gottes zum Menschen, so wird dieser Sachverhalt in der islamischen 
Mystik ganz ausdrücklich in dem Sinne dargestellt, daß die primäre 
Beziehung zwischen Gott und Mensch jene der Gnade, des Segens un.d 
der Barmherzigkeit ist. Während man sich also in der islamischen Mystik 
bewußt geblieben ist, daß das Gebot Gottes auf diese Beziehung 
zurückzuführen ist, stellt sich der Sachverhalt in der islamischen Theo-

logie anders dar. 
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Schlußworte 

Au A KBAR SADtQt RAS HAD 

Head of the Institute for lslamic Cultu re and Thought 

Der Rückblick auf die Tage unserer gemeinsamen Beratungen ruft 
w ieder das Ziel derartiger Dialoge in Erinnerung, das man in einer zwei
fachen Richtung sehen kann: Es wird dabei, erstens, immer darum 
gehen, daß wir im Gedankenaustauch ein tieferes gegenseitiges Ken
nenlernen erreichen und uns um einen Konsens hinsichtlich des Ver
ständn isses der verschiedenen Probleme und ihrer Lösungsmöglich
keiten bemühen. Das zweite Ziel ist die Zusammenarbeit in der Praxis 
- Schritte zu tun, um einander die Hände zur gegenseitigen Hi lfe zu 
reichen. 

Die Diskussionen haben gezeigt, wie vielseitig und umfassend das 
Thema ,Gerechtigkeit' ist. Es kamen dabei nicht nur die vielfältigen 
Dimensionen der Gerechtigkeit zur Sprache, sondern auch die großen 
Hindernisse, die es da zu überwinden gilt, sobald man sich auf den Weg 
macht, um der Gerechtigkeit in der Welt meh r Raum zu schaffen. Darin 
kann man schon ein erstes positives Ergebnis unseres Dialoges sehen. 
Das Prinzip des Dialoges erfordert jedoch eine Beständigkeit auf dem 
einmal eingeschlagenen Weg, es verlangt eine Weiterführung des 
Begonnenen. Daher so llten wir in dieser Zusammenkunft erst einen 
Anfang sehen, so etwas wie eine Stunde der Morgendämmerung von 
einem Tag, der noch vor uns liegt. 

Hinsichtlich der verschiedenen Fragen, die in diesen Tagen aufgegrif
fen wurden, ze igten sich ähn liche Standpunkte, aber auch divergie
rende, wobei sich die Differen zen nicht nur zwischen den beiden 
Gesprächsseiten zeigten, sondern auch innerhalb derselben. Eines 
scheint jedenfalls festzustehen, daß die österreichischen Konferenzteil
nehmer, wie Professor Bsteh bereits bei der Eröffnung betont hatte, nicht 
die Standpunkte der österreichischen Regierung vertreten wollten, was 
gleicherweise auch für uns gil t. Sind im übrigen bei dieser ersten Begeg
nung viele Differenzen sichtbar geworden, so liegt dies in der Natur der 
Sache, wenn man sich eben zum ersten M al trifft. 

397 



Auf der anderen Seite hat sich in diesen Tagen das Gefühl verstärkt 
daß wir ~erwandte sind, daß die beiden Religionen von ihrem Ursprun~ 
her und in ihrem Wesen zusammengehören . Dies kam unter anderem 
auch in den Prinzipien zum Ausdruck, die Professor Schabestari als 
gemeinsame Prinzipien der Gläubigen anführte. Zudem wird man es 
sicher gut aufnehmen, wenn ich hier auch einmal darauf hinweise, daß 
das Christentum eigentlich als eine östliche, orientalische Religion zu 
betrachten ist, weil Jesus ein Orientale war. Auf jeden Fall haben wir in 
dieser Zusammenkunft das Gefühl einer geistigen und religiösen Ver
wandtschaft gehabt. Das war gewiß ein weiteres nicht unwesentliches 
Ergebnis. 

Darüber hinaus wurde von einigen Freunden die Notwendigkeit be
tont, daß Christen und Muslime den Einsatz für die Gerechtigkeit und 
deren praktische Ausübung als ihre Pflicht betrachten müßten. Sicher 
wird man diesen Gedanken gerne auch von unserer Seite aus unterstrei
chen, da nur Menschen, die sich einer Idee persönlich verpflichtet wis
sen, in der Lage sind, sie auch zu verbreiten, ihr auch an den entfern
testen Orten der Welt zum Durchbruch zu verhelfen. Was die anderen 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der kontinuierlichen Pflege der
artiger Dialoge anbelangt, so wurden in diesen Tagen schon einige kon
kreter ins Auge gefaßt, wenn etwa davon gesprochen wurde, eine Orga
nisation der Kooperation ins Leben zu rufen, um gemeinsam über die 
Lösung aktueller Probleme nachzudenken, oder der Wunsch nach einer 
vergleichenden Theologie vorgebracht wurde. Einige unserer Freunde 
haben dabei auch von der Notwendigkeit gemeinsamen Handelns 
gesprochen, um zu einer rechtlichen Ordnung zu kommen, die Gott 
gefällt, angesichts der Tatsache, daß vieles in den bestehenden Rechts
ordnungen und in den Institutionen, die das Schicksal der Menschen 
bestimmen, mehr oder weniger weit davon entfernt ist, den göttlichen 
Gedanken und Prinzipien zu entsprechen. 

Es sind aber auch Probleme deutlich geworden, wie etwa die schwer 
überschaubare Mannigfaltigkeit jener Themen, die in diesen Tagen im 
Umkreis des Gesamtthemas der Tagung ,Gerechtigkeit' unter anderem 
von wirtschaftlicher, politischer und theologischer Seite angesprochen 
wurden. Vielleicht wäre es in Zukunft bei Dialogveranstaltungen dieser 
Art gut, weniger Referate zu planen und stattdessen den Diskussionen 
mehr Raum zu geben, um einem bestimmten Thema besser gerecht 
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werden zu können. Sonst ist es schwer, am Ende einer solchen Tagung 
sagen zu können, welche Ergebnisse die Gespräche im einzelnen 
gebracht haben, welche Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen 
den Gesprächsteilnehmern sichtbar geworden sind. 

Unser Dank gilt unseren österreichischen und iranischen Freunden, 
die diese Konferenz zustande gebracht haben, den Fachexperten, die an 
den Sitzungen teilgenommen haben, insbesonders jenen, die durch ihre 
Referate zum guten Gelingen der Tagung beigetragen haben, den 
geschätzten Übersetzern, den Vertretern der christlichen, zoroastrischen 
und jüdischen Gemeinden in Iran, den iranischen Medien und allen 
Organisationen, die die Abhaltung dieser wissenschaftlichen Konferenz 
unterstützt haben. 

Wir bitten nun Professor Bsteh um seine abschließenden Ausführun-

gen. 
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ANDREAS BSTEH 

Vorstand des Religionstheologischen Instituts St. Gabriel 

Sehr verehrte Freunde, lieber Herr Mitvorsitzender! Wir haben diese 

Tagung miteinander begonnen im Dank gegen Gott, der uns auf seinen 
Wegen führen will, der mit uns unendlich barmherzig und geduldig ist. 

Wir dürfen am Ende dieser Tagung wiederum, vor allem anderen, Gott 
danken. Gott danken für eine Zeit intensiver Arbeit. Sind wir doch hier 

zusammengekommen, um uns angesichts der vielfältigen Problemfelder 
in den internationalen und interreligiösen Beziehungen Gedanken zu 

machen über unsere gemeinsame Verantwortung, die wir als Christen 
und Muslime in der Welt von heute haben. Die Frucht dieser Arbeit dür

fen wir nun bei Gott wissen . Und er möge uns diese Frucht als sein 
Geschenk mitgeben auf unseren weiteren Weg. Das ist, glaube ich, unser 
gemeinsames Gebet. So darf ich am Ende dieser Tagung in unser aller 

Namen, die wir hier als Gäste so liebevo ll und gastfreundlich aufgenom
men worden sind und auch in den nächsten Tagen noch in Ihrem Land zu 
Gast sein dürfen, Ihnen allen danken. Wir durften uns vom ersten Augen

blick an, da wir den Boden Ihrer Heimat betreten haben, als Ihre Gäste 
nicht nur wissen, sondern auch füh len und erfahren. Dank Ihnen allen, 
die in großer Mühe alles getan haben, um diese Tagung so gut vorzube

reiten, Herrn Mirdamadi vor allem und Herrn Shoa'i. Ich darf aber auch 
allen danken, die als Teilnehmer dieser Konferenz mit uns waren und die 
Mühe, Gott zu suchen und seine Gerechtigkeit in der Verantwortung für 
seine Schöpfung, mit uns geteilt haben. 

Es war ein akademischer, wissenschaftl icher Austausch, wie der Herr 
Mitvorsitzende Rashad es eben auch noch einma l betont hat. W ir hatten 
keine offizie llen Meinungen zu vertreten, jeder hat gesagt, was er in sei
nem Gewissen für wichtig und richtig erachtet hat. Es war jedes Teilneh

mers persön liches Wort, und keiner hat erwartet, daß alle anderen auch 
seiner Meinung sind. Das ist ein wunderbares Geschenk Gottes, so mit
einander sein zu dürfen, und eine Gemeinschaft nicht nur des Wissens, 
sondern auch des Herzens zu bilden. 

Ich darf mit der Hoffnung schließen, daß der Dialog dieser Tage ein 
erster Schritt war im Sinne einer Aufgabe, die uns unsere Welt von heute 

und morgen in einer ganz neuen Weise stellt. Ich freue mich, auch unsere 
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Bereitschaft zum Ausdruck bringen zu dürfen, nach unseren Kräften mit 
Ihnen zusammen diesen Weg in Zukunft fortzusetzen und zu vertiefen. 

Ich habe den Eindruck, daß es nun nach dieser ersten Tagung, in der ein 

weites und wichtiges Aufgabenfeld sichtbar geworden ist, darum gehen 
wird, einzelnen Fragen näher nachzugehen, um wenigstens den einen 
oder anderen Schritt weiterzukommen. Und ich glaube, wir dürfen in 

diesem Beisammensein ein Zeichen der Hoffnung sehen - nicht nur für 

uns, sondern für viele, die Zeugen dieser Tagung geworden sind. 
Ein aufrichtiges Wort des Dankes unseren Übersetzern für die große 

Mühe, die sie mit uns gehabt haben und für ihre bewundernswerte 

Geduld. Wir durften ihnen unser Wort anvertrauen, und sie haben es 
sachkundig und gewissenhaft in der Sprache des jeweiligen Dialogpart
ners weitergegeben. Allen, die auch von seiten der Medien Interesse 

gezeigt haben, darf ich gleichfalls aufrichtig danken. Es war für uns alle 
ermutigend zu sehen, wie sie bemüht waren, an viele Menschen weiter

zugeben, was uns hier gemeinsam bewegt hat, damit ein Zeichen der 
Hoffnung sichtbar werde in einer Welt, die so arm ist und friedlos. 

Gott möge uns führen! 

Danke! 
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